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Vorwort

Die Jahre 2008 und 2009 waren für das Max-
Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wett-
bewerbs- und Steuerrecht durch grundlegen-
de Änderungen in seiner wissenschaftlichen 
Ausrichtung und Leitung geprägt. Hierfür ste-
hen drei zentrale Ereignisse, die Emeritierung 
von Joseph Straus Ende 2008 als Direktor des 
Instituts, die Berufung eines neuen Direktors 
in der Person von Kai A. Konrad und damit die 
Einrichtung einer wirtschaftswissenschaftli-
chen Abteilung sowie die Gründung der Inter-
national Max Planck Research School for In-
novation and Competition (IMPRS-CI).

Joseph Straus gehörte dem Institut seit 1977 
zunächst als Abteilungsleiter und schließlich 
seit 2002 als einer seiner Direktoren an. Sei-
ne Amtszeit kennzeichnen nicht nur die vor 
allem im Gebiete des Patentrechts angesie-
delten wissenschaftlichen Arbeiten und Er-
kenntnisse. Institutionell fest verankert im 
Gefüge des Institut ist heute das Munich In-
tellectual Property Law Center (MIPLC), 
ein Joint Venture, das Joseph Straus als Ver-
treter des Max-Planck-Instituts zusammen 
mit der Universität Augsburg, der George 
Washington University in Washington, D.C. 
sowie der Technischen Universität München 
aufgebaut, geleitet und zum Erfolg geführt 
hat. Neben einem wissenschaftlichen Teil, 
der eine Abteilung des Max-Planck-Instituts 
bildet, steht das MIPLC vor allem für einen 
weltweit anerkannten und mittlerweile mit 
ausgeglichenem Haushalt arbeitenden Ma-
gisterstudiengang (LL.M. IP), der jedes Jahr 
eine Vielzahl von Studenten aus allen Teilen 
der Welt anzieht. Diese besondere Leistung 
von Joseph Straus nahm das MIPLC zum An-
lass, gleichzeitig mit seiner Emeritierung das 
fünfjährige Bestehen des Centers durch ein 
Festsymposion mit dem Titel „The Future of 
Competition Law“ unter Teilnahme zahl-
reicher Gäste aus dem In- und Ausland zu 
begehen. Angeregt durch wissenschaftliche 
Vorträge von Professor Stanisław Sołtysinski 
aus Polen, Professor Paul Goldstein von der 
Stanford University, Francis Gurry, dem Ge-
neraldirektor der WIPO sowie Professor Joa-
chim Bornkamm, Vorsitzender Richter am 
Bundesgerichtshof, diskutierte das Symposi-
on mögliche zukünftige Entwicklungen und 
Herausforderungen für das Immaterialgüter-
recht aus der Sicht des europäischen, des 
US-amerikanischen und internationalen 

Rechts sowie der Position eines obersten 
Richters. Am Abend desselben Tages wurde 
Joseph Straus im Rahmen eines Festaktes 
vom Institut aus dem aktiven Dienst verab-
schiedet. Den Höhepunkt des Tages bildete 
die Übergabe einer englischsprachigen Fest-
schrift an Joseph Straus aus Anlass seines am 
Vortage begangenen 70. Geburtstages. Mit 
Wirkung zum 1. Januar 2009 hat Josef Drexl 
die Leitung des MIPLC übernommen. 

Mit der Berufung von Kai A. Konrad hat sich 
das Institut von einem rein juristischen zu 
einem interdisziplinär ausgerichteten Institut 
entwickelt. Kai A. Konrad leitete zuvor am 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung die Abteilung Marktprozesse und 
Steuerung; als Universitätsprofessor an der 
Freien Universität Berlin gehörte er dem In-
stitut für Öffentliche Finanzen und Sozialpo-
litik an. Als Experte steht Kai A. Konrad vor 
allem der Bundesregierung beratend zur Sei-
te; diese Aufgabe erfüllt er u.a. als Stellvertre-
tender Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Beirates des Bundesministeriums für Finan-
zen. Das Jahr 2009, sein erstes Jahr als Insti-
tutsdirektor, nutzte Kai A. Konrad – bis ein-
schließlich Juli 2009 im Nebenamt, danach 
im Hauptamt – vor allem für die Bildung des 
Forschungsteams und die Vernetzung mit der 
lokalen und internationalen Forschungsland-
schaft. Inzwischen hat ihn die Universität 
München zum Honorarprofessor berufen. Zu 
den Kerninhalten der Forschung der neuen 
Abteilung gehören Fragen nach den Inzidenz-
wirkungen von Steuern, nach den polit-öko-
nomischen Determinanten für umverteilende 
Besteuerung und nach der Bedeutung von 
 Information und der Ausgestaltung von In-
formationsrechten zwischen den Steuersub-
jekten untereinander und zwischen Steuer-
subjekten und den Steuerbehörden für 
positive und normative Fragen der nationalen 
und internationalen Besteuerung. Gemein-
sam mit Wolfgang Schön setzt er einen breiten 
Forschungsschwerpunkt, der Fragestellungen 
des Steuerrechts und der Öffentlichen Finan-
zen im interdisziplinären und internationalen 
Kontext in den Blick nehmen wird: damit 
kann die gesamte Spannbreite nationaler und 
grenzüberschreitender steuerlicher Fragestel-
lungen von ihren wirtschaftswissenschaftli-
chen Grundlagen bis hin zu konkreten rechts-
politischen Vorschlägen ausgefüllt werden. 
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Vorwort Die neue Abteilung für Öffentliche Finanzen 
steht paradigmatisch für eine immer stärker 
interdisziplinäre Ausrichtung der Arbeiten an 
den juristischen Max-Planck-Instituten. Vor 
allem die wirtschaftsrechtlich geprägten In-
stitute sind für die Behandlung grundlegender 
rechtspolitischer Fragestellungen auf eine 
 intensive Zusammenarbeit mit Ökonomen 
angewiesen. Im Bereich des Immaterialgüter-
rechts und des Wettbewerbs rechts steht hier-
für die eingangs erwähnte International Max 
Planck Research School, die in Kooperation 
mit drei Fakultäten der Universität München, 
der Juristischen und Volkswirtschaftlichen 
Fakultät sowie der Fakultät für Betriebswirt-
schaft durchgeführt wird. Die IMPRS-CI hat 
im Herbst 2008 mit den ersten acht Dokto-
randen – vier Juristen und vier Wirtschafts-
wissenschaftlern – ihren Betrieb aufgenom-
men. Ziel ist es, durch eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Dokto randen der bei-
den Disziplinen bedeutsame Themen an der 
Nahtstelle von Innovationsforschung und 
Recht zu bearbeiten, das Wissen über die 
ökonomischen Funktionsbe dingungen sowie 
die ökonomischen Auswirkungen von schutz-
rechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Re-
gelungen zu mehren und darauf aufbauend 
fundierte Handlungsempfehlungen für die 
Entwicklung des Rechts zu geben. 

Namentlich die Schaffung der neuen Abtei-
lung brachte es mit sich, dass eine Reihe 
 neuer Mitarbeiter im wissenschaftlichen und 
administrativen Bereich hinzugekommen 
sind. Das Institut ist personell und räumlich 
größer geworden. Im Gegenzug haben aber 
auch langjährige Mitarbeiter das Institut ver-
lassen. Einige hat der Weg an Universitäten 
geführt, an denen sie heute wichtige Positi-
onen besetzen. So hat Alexander Peukert nach 
seiner Habilitation Anfang 2008 an der Uni-
versität München einen Ruf an die Juristi-
sche Fakultät der Universität Frankfurt erhal-
ten und angenommen. Stefan Enchelmaier 
folgte noch vor seiner Habilitation einem Ruf 
an die neu geschaffene Law School an der 
Universität York in Großbritannien. Nadine 
Klass wurde im Jahre 2009, ebenfalls noch vor 
ihrer Habilitation, auf einen Lehrstuhl an der 
Universität Siegen berufen. Christophe Gei-
ger führte der Weg zurück nach Frankreich. 
Er leitet heute als Direktor das Centre 
d’Etudes Internationales de la Propriété Intel-
lectuelle (CEIPI) an der Universität Straß-
burg, eines der wichtigsten Partnerinstitute 

im Bereich des Immaterialgüterrechts. Er-
freulich sind insbesondere die Berufungen an 
ausländische Universitäten. Zum Ausdruck 
kommt hierin nicht nur das besondere inter-
nationale Renommee des Instituts; vor allem 
leistet das Institut damit einen Beitrag zur 
Förderung der Wissenschaft im größeren eu-
ropäischen Forschungsraum.

An einem Institut, in dem Rechtswissen-
schaftler und Ökonomen zusammenarbeiten, 
treffen notwendig unterschiedliche Wissen-
schaftskulturen aufeinander. Dies lässt auch 
dieser Tätigkeitsbericht erkennen. Erstmalig 
wird in ihm deutlich zwischen den beiden 
nach Zahl der verantwortlichen Direktoren 
gleich starken Hauptforschungsgebieten – 
Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht 
einerseits sowie Steuerrecht und Öffentliche 
Finanzen andererseits – unterschieden. Zu-
dem bedient sich der Bericht sowohl des 
Deutschen als auch des Englischen. Für die 
Wirtschaftswissenschaften ist das Englische 
schon längst zur bestimmenden Sprache ge-
worden, weshalb über die Tätigkeit der Ab-
teilung von Kai A. Konrad ausschließlich in 
dieser berichtet wird. 

Dafür, dass trotz der sehr weit reichenden 
strukturellen, organisatorischen und sogar 
baulichen Veränderungen am Institut ein 
wissenschaftliches Arbeiten der Institutsmit-
arbeiter und der zahlreichen Gastwissen-
schaftler auch im Jahre 2009 möglich war, ist 
vielen zu danken. Froh sind wir, dass es mit 
großer Unterstützung der Max-Planck-Ge-
sellschaft gelungen ist, die durch die Erwei-
terung zusätzlich erforderlichen Räume an 
der Marstallstraße 8 anzumieten und eine 
Aufteilung auf drei Standorte zu verhindern. 
Im Zusammenhang mit der Errichtung der 
neuen Abteilung und den damit verbunde-
nen Umbaumaßnahmen haben die Verwal-
tung unter der gewohnt effi zienten Leitung 
von Bernd Höller, die EDV und auch die Bi-
bliothek Großes geleistet. Für die Bibliothek 
hat die Erweiterung besondere Bedeutung, 
denn unter der kompetenten Leitung von 
 Peter Weber sind jetzt nicht nur noch mehr 
Bücher zu bestellen, sondern zwei Diszipli-
nen mit unterschiedlichen Wissenschafts-
kulturen zu bewältigen. 

Neue Wege beschreitet das Institut schließ-
lich im Informations- und Publikationsma-
nagement (Koordination Sylvia Kortüm): Mit 
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tatkräftiger Unterstützung aus der Bibliothek 
gibt das Institut mittlerweile über das Social 
Science Research Network (SSRN) eine 
elektronische Zeitschrift heraus, in die nur 
Beiträge von Institutsmitarbeitern aufgenom-
men werden und die sehr schnell zu einem 
Markenzeichen unseres Hauses vor allem im 
Ausland geworden ist. Eine federführende 
Rolle übernimmt das Institut zudem beim 
Aufbau des sog. JusCMS, mit der eine An-
bindung aller juristischen Institute an das 
zentrale Repository der MPG (PubMan) er-
reicht und damit dem Anliegen des Open 
Access Rechnung getragen werden soll.

In Bezug auf die Erstellung dieses Berichts ist 
vor allem Sylvia Kortüm herzlich zu danken. 
Ihr oblag erneut die redaktionelle Gesamtko-
ordination und die Zusammenstellung zahl-
loser Daten und Textteile zu einem einheit-
lichen Ganzen.  

Nicht vergessen werden darf, dass sich auch 
ein Forschungsinstitut nicht nur über seinen 
Etat, seine Bauten, seine Forschungswerk-
zeuge und wissenschaftlichen Ergebnisse, 
sondern vor allem durch das Zusammenleben 
und die Interaktion von Menschen definiert. 
Eine besondere Bereicherung bilden insoweit 
die vielen ausländischen Gastwissenschaft-
ler. Von menschlicher Seite vor allem bewe-
gend sind die Momente des persönlichen 
Verabschiedens und des Willkommenhei-
ßens von Kollegen, Mitarbeitern, Stipen-
diaten und Gästen. Nachdem Ende 2008 
Joseph Straus verabschiedet worden war, war 
vor allem auch Ende 2009 Abschied zu neh-
men. Zu diesem Zeitpunkt endete die Amts-
zeit unseres bisherigen Fachbeirats und un-
seres Kuratoriums, deren Mitglieder die 
Forschung des Instituts über Jahre mit guten 
Ratschlägen, kritischem Geist und vor allem 
mit großem Interesse begleitet haben. Zu ver-
abschieden war damit auch Ulrich Loewen-
heim, der langjährige Vorsitzende unseres 
Fachbeirats. Seit 2002, dem Jahr der großen 
Neuausrichtung des Instituts, hat der Fach-
beirat mit kritischer Neugier die neu beru-
fenen Direktoren darin unterstützt, das Insti-
tut wissenschaftlich auf neue Wege zu führen. 
Hieraus ist über die Jahre ein besonderes Ver-
hältnis persönlicher Wertschätzung entstan-
den. Es war deshalb für das Kollegium ein 
ganz besonderer Moment, im Sommer 2009 
Ulrich Loewenheim in den Räumen des Insti-
tuts durch die Überreichung einer Festschrift 

nicht nur gebührend für seine eigenen wis-
senschaftlichen Leistungen zu ehren, son-
dern gleichzeitig für sein Interesse und sein 
unermüdliches Engagement für die Belange 
des Instituts und der dort betriebenen For-
schungen zu danken. Entsprechender Dank 
gebührt allen übrigen Mitgliedern des letzten 
Fachbeirats und des letzten Kuratoriums. Die 
neuen Mitglieder der Gremien, zu denen nun 
auch Vertreter der Wirtschaftswissenschaf-
ten gehören, heißt das Kollegium mit der Vor-
lage dieses Berichts sehr herzlich willkom-
men.

München, im April 2010

Josef Drexl
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I	 Allgemeines

�	 Internationale	Organisationen	und	
Völkervertragsrecht

Viele wichtige Anstöße für die Entwicklung 
des geistigen Eigentums und des Wettbe-
werbsrechts gehen vom internationalen Recht 
aus. Seit der Gründung der WTO, deren Re-
gelungsgefüge das TRIPS mit umfasst, be-
steht neben der World Intellectual Property 
Organization (WIPO) eine zweite multilate-
rale Organisation, die sich zentralen Fragen 
des geistigen Eigentums annimmt. Zwischen 
den immaterialgüterrechtlichen Regelungen 
der beiden Foren bestehen zahlreiche Wech-
selbeziehungen. Die Staaten benutzen oft-
mals beide Foren, um Ihre Interessen voran-
zutreiben. So wird sowohl im Rahmen der 
WTO als auch der WIPO über eine Develop-
ment Agenda gesprochen. Wenn aber Staaten 
glauben, ihre Ziele nicht hinreichend oder 
hinreichend schnell über die WTO oder die 
WIPO zu erreichen, entwickeln sie – multi-
lateral oder bilateral – neue Strategien vor 
allem der Schutzausdehnung durch die Schaf-
fung sog. TRIPS-Plus-Standards. Für diese 
Entwicklung stehen in den letzten Jahren vor 
allem der Versuch, die Rechtsdurchsetzung 
im Bereich des geistigen Eigentums über das 
Aushandeln eines Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement (ACTA) zu verbessern sowie die 
Anhebung des Schutzes geistigen Eigentums 
durch bilaterale Handelsabkommen zu errei-
chen. Auf die damit verbundenen juristischen 
und rechtspolitischen Herausforderungen die-
ser Expansion an internationaler Regelung im 
Immaterialgüterrecht angemessen zu reagie-
ren, ist eine dauernde Aufgabe des In stituts. 
Dagegen bestehen die Herausforderungen im 
Kartellrecht gerade im weitgehenden Fehlen 
bindender völkerrechtlicher Normen, trotz 
des zahlenmäßig beeindruckenden Anwach-
sens nationaler und supranationaler Kartell-
rechtssysteme und der rasanten Interna-
tionalisierung der Märkte und damit der 
kartellrechtlichen Konfl ikte im Rahmen der 
Globalisierung.

In diesem Abschnitt wird nur über jene Insti-
tutsarbeiten berichtet, die übergreifende Be-
deutung haben und nicht auf einzelne 
Schutzrechtssysteme bezogen sind. Weitere 
Aspekte des internationalen Rechts werden 
in den folgenden Abschnitten im jeweiligen 
Sachzusammenhang behandelt.

a)	 Einführung	internationaler	Schutz-
obergrenzen	(sog.	Ceilings)

Die durch ACTA (s. I.1.d)) und die bilateralen 
Abkommen zum Ausdruck kommende ständi-
ge Verstärkung des internationalen Schutzes 
durch sog. TRIPS-Plus-Standards schlägt sich 
in der Institutsarbeit in Projekten nieder, die 
auf die Einführung verpfl ichtender völker-
rechtlicher Obergrenzen des Schutzes (sog. 
Ceilings) gerichtet sind und rechtspolitisch 
das Ziel eines angemessenen Interessenaus-
gleichs, auch für die Ebene des Völkerrecht, 
verfolgen. Dabei ist vorrangig an eine Reform 
des WTO/TRIPS-Systems zu denken.

Unmittelbar um die Reform des TRIPS-Ab-
kommens ging es in dem Kooperationsprojekt 
„Intellectual Property Rights in Transition 
(IPT)“, das mit dem Institut für Immaterial- 
und Marktrecht an der Universität Stockholm 
sowie weiteren Wissenschaftlern aus Däne-
mark, Finnland und der Schweiz durchge-
führt worden ist (Bakardjieva-Engelbrekt, 
Bruun, Curchod, Große Ruse-Khan, Kur, 
Levin, Papadopoulou, Schovsbø, Wechsler). 
Ziel des Projekts war es, die Grundprinzipien 
eines internationalen Schutzsystems festzule-
gen, das nicht einseitig durch die Interessen 
der Rechtsinhaber und die von diesen wahr-
genommenen Schutzdefi zite gesteuert wird, 
sondern in dem die Interessen der Nutzer ei-
nen gleichberechtigten Platz einnehmen. Die 
Ergebnisse des Projektes wurden in Buch-
form als Entwurf von Vorschlägen zur Än-
derung des TRIPS-Abkommens präsentiert 
(Hg.: Kur, Levin). Durch die Formulierung 
konkreter Reformvorschläge soll ein möglichst 
großer Kreis von Personen – auch außerhalb 
spezialisierter Gremien – erreicht werden. 
Kernpunkte der Vorschläge sind die Neufas-
sung des Dreistufentests, die Festschreibung 
wettbewerbsrechtlicher Kontrollmechanis-
men sowie die Formulierung verbindlicher 
Schrankenbestimmungen (Ceilings) für die 
einzelnen Rechte. 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang 
auch die mit Unterstützung des Instituts im 
Jahre 2008 in München durchgeführte inter-
nationale Jahrestagung von ATRIP (Gesamt-
leitung: Kur; Beiträge von Geiger, Große 
Ruse-Khan, Hilty, Kur, Peukert, Schmidt). 
Unter dem Titel „Can One Size Fit All“ for-
mulierte sie eine Kritik am Trend zu weltwei-
ten Einheitslösungen und zum ungehemmten 

A	 Forschung	im	Bereich	Geistiges	Eigentum	und	Wettbewerbsrecht
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Rechtsexport immaterialgüterrechtlicher Re-
gelungen. Ebenfalls in diesen Kontext gehört 
ein im Berichtszeitraum begonnenes Disser-
tationsvorhaben, das sich übergreifend mit 
der Funktion des Dreistufentest im internati-
onalen Immaterialgüterrecht befasst (I. Lee).

Natürlich stellt sich die Frage, ob überhaupt 
eine Chance auf die Einführung verbindlicher 
Schutzobergrenzen besteht, nachdem der 
heute vom internationalen Recht vorgeschrie-
bene Mindestschutz einer die Schutzinteres-
sen bedienenden Logik folgt. Jüngste Ent-
wicklungen zeigen jedoch, dass sich Ansätze, 
die eine Einführung solcher Regeln verlangen, 
mehren. So liegt dem Ständigen Urheber-
rechtsausschuss der WIPO (SCCR) ein Vor-
schlag für ein internationales Abkommen vor, 
das zwingende Regelungen zur Erleichterung 
des Zugangs blinder order sehbehinderter 
Personen zu urheberrechtlich geschützten 
Werken enthalten soll (s. auch I.1.c)); weitere 
Vorschläge werden im Rahmen der WIPO 
Development Agenda diskutiert. Schließlich 
finden sich verbindliche Schranken-, Schutz-
ausschluss- und Kontrollregelungen in dem 
zwischen der EU und den CARIFORUM-
Staaten abgeschlossenem Abkommen, das im 
Rahmen eines weiter angelegten Institutspro-
jekts zu den Europäischen Wirtschaftspart-
nerschaftsabkommen (European Partnership 
Agreements; EPAs) zwischen der EU und den 
sog. AKP-Staaten untersucht wird (Leitung 
Drexl, Große Ruse-Khan; s. I.1.b)aa)).

Der Paradigmenwechsel, der sich durch die 
Diskussion um die Einführung von Ceilings 
im internationalen Recht abzeichnen könnte, 
sowie das Für und Wider solcher Regelungen 
und ihr Zusammenspiel mit dem bestehenden 
Geflecht internationaler Normen waren Ge-
genstand mehrerer Vorträge und Veröffentli-
chungen (Große Ruse-Khan, Kur). Ferner 
wurde unter dem Titel „Enough is Enough – 
Ceilings in International IP Law“ ein Sympo-
sium in Zusammenarbeit mit der New York 
University veranstaltet, bei dem der Mei-
nungsaustausch zwischen amerikanischen 
und europäischen Wissenschaftlern sowie 
Vertretern internationaler Organisationen im 
Zentrum stand (Teilnehmer u.a. Drexl, 
Große Ruse-Khan, Hilty, Kur).

b)	 TRIPS-Plus-Standard	in	bilateralen	
Handelsabkommen

Vor allem die USA haben die Verbreitung von 
TRIPS-Plus-Standards über ihre Freihan-
delsabkommen – vor allem mit Staaten La-
teinamerikas, der arabischen Welt, aber auch 
Asiens sowie mit Australien – vorangetrieben. 
Zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit diesen Abkommen gehört ein am Institut 
betreutes Dissertationsprojekt zu den im-
materialgüterrechtlichen Bestimmungen des 
US-Freihandelsabkommens mit den zentral-
amerikanischen Staaten (CAFTA) und der 
Dominikanischen Republik (Böttger).

Symposium	„Enough	is	Enough	–	Ceilings	in	International	IP	Law“	Engelberg	Center,	New	York	University,	
�./2.�.2009	(Teilnehmer	des	Symposiums)
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Von der Wissenschaft bislang noch nicht aus-
reichend berücksichtigt ist, dass inzwischen 
auch andere Handelsnationen, insbesondere 
Japan, die EFTA-Staaten und schließlich auch 
die Europäische Union dem amerikanischen 
Beispiel folgen. Das Institut reagiert auf diese 
Lücke im Rahmen zweier übergreifender 
 Forschungsprojekte. Zum einen geht es um 
die sog. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
(Economic Partnership Agreements, EPAs), 
die die Beziehungen der EU zu den AKP-Staa-
ten des afrikanischen, karibischen und pazi-
fi schen Raumes auf eine neue  vertragliche 
Grundlage stellen sollen (Drexl, Große 
Ruse-Khan, Hassemer, Jaeger, Knaak, Kur, 
von Lewinski, Schill); zum anderen werden 
die TRIPS-Plus-Verpfl ichtungen in den Frei-
handelsabkommen des asiatisch-pazifi schen 
Raumes analysiert (Antons, Hilty, Jaeger).

aa)	 Wirtschaftspartnerschaftsabkommen	
der	EU

TRIPS-Plus-Standards stehen häufi g in einem 
Spannungsverhältnis zu den entwicklungs-
politischen Zielen. Gerade diese Ziele zu be-
rücksichtigen, liegt aber in der Tradition der 
Abkommen der Europäischen Union mit den 
AKP-Staaten und damit den gegenwärtig zu 
verhandelnden Wirtschaftspartnerschaftsab-
kommen (EPAs). Ein erstes Abkommen mit 
der Gruppe karibischer Staaten (EC-CARI-
FORUM EPA) ist bereits in Kraft getreten 
und dürfte als Modell für weitere EPAs und 
Handelsabkommen mit anderen Entwick-
lungsländern dienen. Dieses Abkommen ent-
hält einerseits TRIPS-Plus-Verpfl ichtungen. 
Zum anderen fi nden sich im Abkommen An-
sätze, die einem umfassenden Interessenaus-
gleich dienen. Mit Regelungen über Umwelt-
schutz, Wettbewerb, Sozialstandards und 
Datenschutz überschreitet das Abkommen 
zudem die Bereiche des klassischen Handels-
rechts. 

Dem Ausgleich widerstreitender Interessen 
dient das übergeordnete Ziel nachhaltiger 
Entwicklung, das als generelle Verpfl ichtung 
formuliert wird, menschliche, kulturelle, so-
ziale, gesundheitliche und Umweltinteressen 
im gesamten Anwendungsbereich des Ab-
kommens zu berücksichtigen. Im immateri-
algüterrechtlichen Bereich lässt sich diese 
Verpfl ichtung durch Rückgriff auf die allge-
meinen völkerrechtlichen Auslegungsgrund-
sätze konkretisieren. Alle Vorschriften des 

Abkommens – vor allem jene, die offen for-
muliert sind – sind danach mit Blick auf sei-
ne Zielsetzung auszulegen und von den Ver-
tragsparteien umzusetzen. 

Ein weiterer Mechanismus des Ausgleichs 
fi ndet sich in völkerrechtlichen Verpfl ich-
tungen, bestimmte Ausnahmen und Ein-
schränkungen für den Rechtsschutz geistigen 
Eigentums in Form eines Maximalschutzes 
einzuführen. Insoweit grenzt sich das Ab-
kommen mit den karibischen Staaten deut-
lich vom Mindestschutz der multilateralen 
Konventionen ab. So ist nach dem Abkom-
men markenrechtlicher Schutz im Falle der 
rein beschreibenden Benutzung von Marken 
ebenso zu versagen wie geschmacksmuster-
rechtlicher Schutz für technisch bedingtes 
Produktdesign. Schließlich sind die Vertrags-
parteien verpfl ichtet – nicht nur berechtigt – 
gegen Beschränkungen des Technologie-
transfers vorzugehen. 

Gegenstand des erwähnten Projekts zu den 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU 
ist es, diese neuen Ansätze im Vergleich zu 
den bilateralen Freihandelsabkommen zu er-
fassen und im Verhältnis zu den multilate-
ralen Konventionen zu untersuchen. Auf die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse aufbauend 
soll schließlich eine Reform für die multilate-
rale völkerrechtliche Ebene vorgeschlagen 
werden, die einen umfassenden und ange-
messenen Ausgleich aller durch geistiges Ei-
gentum betroffenen Interessen bewirkt.

Aus dem seit Anfang 2008 laufenden For-
schungsprojekt sind bislang drei Veröffentli-
chungen (Große Ruse-Khan, Kur) hervor-
gegangen. Die Reformansätze in den EPAs 
wurden ferner durch Vorträge auf Workshops 
und Konferenzen weltweit präsentiert (Straß-
burg, London, New York, Genf, Singapur, 
München, Kaiserslautern). Darüber hi naus 
ergeben sich Erkenntnisse, die in verschie-
dene weitere (Einzel- und Instituts-) Projekte 
einfl ießen. Dies gilt vor allem für das sogleich 
zu beschreibende Projekt zu den asiatisch-pa-
zifi schen Freihandelsabkommen. Auch das 
jüngst angestoßene Projekt zu einer „Patent 
Declaration“ (s. II.1.a)) kann wesentlich auf 
diese Arbeiten zurückgreifen. Ferner unter-
sucht eine vom Institut geförderte Studie die 
Rolle der in Art. 7 und 8 TRIPS-Abkommen 
niedergelegten Ziele und Prinzipien für eine 
Auslegung und Umsetzung, die besonders an 
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den nationalen Interessen von Entwicklungs-
ländern ausgerichtet ist (Ugwu). Umgekehrt 
profitiert das Projekt zu den europäischen Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen von den er-
wähnten Projekten zur Einführung allgemei-
ner internationaler Schutzobergrenzen (s. 
I.1.a)). 

Als nächstes soll die Analyse der Reforman-
sätze weiter vertieft werden. So sind die zu 
erwartenden weiteren Wirtschaftpartner-
schaftsabkommen vergleichend zu untersu-
chen. Darüber hinaus werden auch neuere 
Freihandelsabkommen der USA und solche 
im asiatischen Raum in den Rechtsvergleich 
einbezogen, um ein Gesamtbild der neueren 
Regelungstendenzen in Freihandelsabkom-
men zu erhalten. Andererseits sollen die Re-
formansätze als solche weitergedacht und kri-
tisch hinterfragt werden, um ihre Eignung für 
einen umfassenden Interessenausgleich im 
multilateralen Kontext vor allem vor dem Hin-
tergrund der gegenwärtig diskutierten WIPO 
Development Agenda und der Doha Develop-
ment Agenda der WTO zu prüfen. Geplant ist, 
eine Konferenz zu diesem Thema zu organisie-
ren, auf der die Reformansätze als solche zur 
Debatte stehen. Für das Projekt wurden Kon-
takte mit der UNCTAD, dem International 
Center for Trade and Sustainable Develop-
ment (ICTSD), der Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ), der WIPO 
und der WTO aufgebaut bzw. vertieft.

bb)	 Freihandelsabkommen	im	asiatisch-
pazifischen	Raum

Das Projekt zu den Freihandelsabkommen im 
asiatisch-pazifischen Raum widmet sich den 
Ursachen, Formen und tatsächlichen Wir-
kungen des Phänomens, das als „Asia-Pacific 
FTA Spaghetti Bowl“ bekannt ist. Bezeichnet 
wird damit das dichte Netz bilateraler Frei-
handelsabkommen, das die Staaten des Asi-
en-Pazifik-Raums (vorwiegend südostasia-
tische Staaten, aber z.B. auch China, Japan 
und Südkorea) untereinander, aber vor allem 
auch mit der EU und den USA abschließen. 
Diese Abkommen enthalten typischerweise 
Kapitel über den Schutz und die Durchset-
zung von Immaterialgüterrechten, die sich 
auf den ersten Blick ähneln, aber in Einzel-
punkten doch auch voneinander unterschei-
den. Gemeinsame Stoßrichtung dieser Ab-
kommen ist die Festschreibung eines über 
das Niveau des TRIPS-Abkommens signifi-

kant hinausgehenden materiellen und proze-
duralen Schutzes für Immaterialgüterrechte.

Schon angesichts der Meistbegünstigungs-
klausel des TRIPS-Abkommens sind diese 
immaterialgüterrechtlichen Kapitel nicht 
ohne weiteres aus einer immaterialgüter-
rechtsimmanenten Notwendigkeit heraus er-
klärbar. Zudem deutet die typologische Ähn-
lichkeit der Bestimmungen in den meisten 
Abkommen darauf hin, dass diese Kapitel 
kaum das Ergebnis von Verhandlungen sind, 
sondern in eher standardisierter Form von 
einer Verhandlungspartei vorgeschlagen und 
von der anderen Partei ohne weiteres akzep-
tiert werden. 

Im Rahmen des Forschungsprojekts zu den 
Freihandelsabkommen des asiatisch-pazi-
fischen Raums wird die handelspolitische 
Dynamik bei der Verhandlung und dem Ab-
schluss von Freihandelsabkommen näher 
beleuchtet, um dem Phänomen einer Zu-
stimmung zu immaterialgüterrechtlichen Be-
stimmungen, die sich für einzelne Vertrags-
partner entwicklungspolitisch stark negativ 
auswirken könnten, auf den Grund zu kom-
men. Auf Grundlage eines Verständnisses 
dieser Dynamik soll sodann versucht werden, 
Modelle und Lösungen für einen Immateri-
algüterrechtsschutz in Freihandelsabkom-
men zu entwickeln, die ein ausgewogeneres 
Gleichgewicht zwischen den Interessen der 
entwickelten und der weniger entwickelten 
Staaten gewährleisten. 

Das Projekt nähert sich dem in mehreren 
Schritten und über einen interdisziplinären 
Ansatz. Das Verständnis der Verhandlungsdy-
namik erfordert etwa Zugang zu verlässlichem 
empirischem Datenmaterial, das bislang fehlt 
bzw. nicht für die rechtswissenschaftliche 
Analyse aufbereitet wurde. Weiters fehlt es an 
einer aktuellen und umfassenden Darstellung 
der tatsächlichen Lage der Immaterialgüter-
rechtsdurchsetzung in den einzelnen Staaten 
als Ausgangspunkt der Frage nach der Sinn-
haftigkeit und den Wirkungen der Festschrei-
bung eines über TRIPS hinausgehenden 
Schutzniveaus. Ebenso fehlen eine aktuelle 
und umfassende Zusammenschau der imma-
terialgüterrechtlichen Bestimmungen der 
zahlreichen Freihandelsabkommen sowie de-
ren Quervergleich. Keinerlei kohärentes Ma-
terial gibt es schließlich zur Frage nach den 
effektiven Wirkungen einzelner immaterial-
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güterrechtlicher Bestimmungen, so dass so-
wohl die handelspolitische Notwendigkeit als 
auch die entwicklungspolitischen Auswir-
kungen der Bestimmungen unklar bleiben. 
Die Beantwortung dieser Fragen kann nicht 
alleine aus juristischer Perspektive erfolgen; 
geboten ist hier vielmehr auch eine makroöko-
nomische, politikwissenschaftliche und sozio-
logische Untersuchung. 

In Anschluss an die im Jahre 2007 gemein-
sam mit dem Centre for Comparative Law 
and Development Studies in Asia and the Pa-
cifi c, University of Wollongong, Australien, 
und dem Australian Research Council (ARC) 
Centre for Excellence in Creative Industries 
and Innovation durchgeführte Tagung zum 
Stand der Immaterialgüterrechtsdurchset-
zung im asiatisch-pazifi schen Raum wurde in 
einem zweiten Schritt, wiederum in Koopera-
tion mit beiden genannten australischen Ins-
titutionen, im Jahr 2008 eine Konferenz zur 
Ausleuchtung der Frage veranstaltet, wie sich 
das dichte Netz an Freihandelsabkommen im 
asiatisch-pazifi schen Raum zu den festge-
stellten Defi ziten in Bezug auf das TRIPS-
Abkommen verhält, also ob diese Freihandels-
abkommen eine sinnvolle oder notwendige 
Er  gänzung zu den Bestimmungen von TRIPS 
bilden (Antons, Hilty, Jaeger). Insbesonde-
re sollte auf interdisziplinär juristisch-ökono-
misch-politischer Basis ausgelotet werden, 
inwieweit diese Ergänzungsfunktion die im-
materialgüterrechtliche Ausgestaltung der 
Freihandelsabkommen erklären kann, oder 
ob die Gründe für diese Ausgestaltung eher 
außerhalb des Immaterialgüterrechts gesucht 
werden müssen. Dabei wurde u.a. eine Hypo-
these entwickelt, wonach das Interesse an 
ausgeweiteten Schutzstandards zwischen vier 
Gruppen unterschiedlich entwickelter Län-
der divergiert, wobei die am wenigsten ent-
wickelten Länder Immaterialgüterrechte ins-
besondere als Mittel in den Verhandlungen 
um einen Zugang zu den Märkten für Roh-
stoffe und Agrarprodukte nutzen. Weiterhin 
von Interesse sind die unterschiedlichen 
Modelle für die immaterialgüterrechtlichen 
Bestimmungen und die Schlüsse, die daraus 
hin  sichtlich der langfristigen Strategien der 
einzelnen Länder gezogen werden können. 

Gegenstand des nächsten, derzeit in Planung 
befi ndlichen Projektschritts ist die Erhärtung 
oder Verwerfung der aufgrund der Konferenz 
von 2008 erarbeiteten Thesen und, darauf 

basierend, der Entwurf von Verbesserungen 
der geltenden Instrumente des internationa-
len Rechts, die den in Entwicklungs- und 
Schwellenländern auftretenden Durchset-
zungsproblemen bei Immaterialgüterrechten 
besser abhelfen können.

Aus diesem Forschungsprojekt gehen bislang 
zwei Tagungsbände hervor, die das Institut in 
Zusammenarbeit mit dem Centre for Com-
parative Law and Development Studies in 
Asia and the Pacifi c, Wollongong, herausgibt. 
Der erste dieser Tagungsbände zum Thema 
Immaterialgüterrechtsdurchsetzung steht vor 
seinem Erscheinen, der zweite Tagungsband 
zum Thema Freihandelsabkommen ist in der 
Phase der Manuskriptüberarbeitung.

c)	 WIPO

Im Rahmen der Tätigkeit der WIPO interes-
sierte – soweit es um schutzrechtsübergeord-
nete Aspekte geht – vor allem der Fortgang 
der Diskussion um die WIPO Development 
Agenda. Bei dieser handelt es sich um eine 
umfassende Neuausrichtung der WIPO und 
all ihrer Aktivitäten zur Förderung der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung ihrer 
Mitgliedstaaten. Die Agenda beruht auf ei-
ner Entschließung der WIPO-Mitgliedstaa-
ten, die 45 Empfehlungen beinhaltet und 
nun umgesetzt werden soll. 

Im April 2009 hat das Institut an der zweiten 
WIPO-Sitzung des WIPO Committee on De-
velopment and Intellectual Property (CDIP) 
zur Umsetzung der WIPO Development 
Agen da als Beobachter teilgenommen (Große 
Ruse-Khan). Haupt gegenstand der zweiten 
Sitzung war die Einordnung dieser 45 Emp-
fehlungen in sechs vom WIPO-Sekretariat 
vorgeschlagene Gruppen. Bei den für das In-
stitut besonders relevanten Gruppen geht es 
um geistiges Eigentum und Allgemeinfrei-
heit, das Verhältnis geistigen Eigentums zur 
Wettbewerbspolitik und Informationstechno-
logie und Zugang zu Wissen. Der weitere Pro-
zess der Umsetzung der Entwicklungs-Agen-
da wird aller Voraussicht nach noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Im diesem Kontext 
können sich unterschiedliche Kooperations-
möglichkeiten mit der WIPO in Bereichen 
ergeben, zu denen das Institut derzeit For-
schungsprojekte unterhält. 
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Im Juli 2009 veranstaltete die WIPO schließ-
lich im Rahmen des Arbeitsprogramms des 
Standing Committee on Patents (SCP) eine 
hochkarätige, zweitägige Konferenz zu dem 
Verhältnis eines Rechtsschutzes für geistiges 
Eigentum zu „öffentlichen Interessen“. Haupt-
gegenstand der Konferenz waren Schnitt-
stellen dieses Schutzes zu den Bereichen 
 öffentliche Gesundheit, Klimawandel, Nah-
rungsmittelsicherheit, und Biodiversität. Das 
Institut war durch einen Vortragenden 
(Straus) und einen weiteren Teilnehmer 
(Große Ruse-Khan) vertreten. Die zentrale 
Aussage der Konferenz war, dass der Schutz 
geistigen Eigentums nicht isoliert auf Innova-
tionsanreize schauen darf, sondern sich po-
tentiellen Auswirkungen in Bereichen wie 
Gesundheit, Umwelt und Nahrungsmittelsi-
cherheit stellen muss. Diese Erkenntnis be-
sagt jedoch noch nichts über die Art der 
Wechselwirkung (positiv, negativ oder diffe-
renzierend). Die hierzu vertretenen Ansichten 
bewegten sich zwischen zwei Polen: Einer-
seits erzeugt das Schutzsystem Anreize für die 
Privatwirtschaft, innovative Produkte und 
Dienstleistungen, welche oft dem technischen 
oder weiteren gesellschaftlichen Fortschritt 
dienen und zur Lösung von Problemen im Ge-
sundheits-, Nahrungsmittel- oder Umweltsek-
tor beitragen können. Andererseits schafft das 
Immaterialgüterrecht eine künstliche Mono-
polstellung, die es dem Rechtsinhaber erlaubt, 
Zugang und Nutzung seiner geschützten Wa-
ren oder Dienstleistungen zu beschränken. 
Dies wiederum kann gesundheits-, nahrungs-
mittel- oder umweltpolitischen Zielen einer 
weitest möglichen Verbreitung innovativer 
Lösungen entgegenstehen. Obwohl Einigkeit 
im Hinblick auf die Notwendigkeit eines Aus-
gleichs bestand, gingen die Ansichten dahin 
gehend auseinander, wie diese „Balance“ zwi-
schen Schutz und Zugang auszusehen hat. 
Das Institut nimmt sich dieser Problematik in 
verschiedenen Forschungsprojekten an, so im 
Projekt „IP in Transition“ (s. I.1.a)), im Projekt 
zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
der EU (s. I.1.b)aa)) sowie bei der Erarbeitung 
einer Patent Declaration (s. II.1.a)).

Ebenso vertreten war das Institut bei den Sit-
zungen des zwischenstaatlichen Ausschusses 
der WIPO zu genetischen Ressourcen, über-
liefertem Wissen und Folklore sowie des 
Ständigen Ausschusses für Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte (von Lewinski). Bei 
erstgenanntem Thema blieben die Gegensät-

ze zwischen den Ländern, die einen internati-
onalen Vertrag anstreben und denjenigen, die 
sich diesem Ziel klar widersetzen, erhalten. 
Erst ein Kompromiss in der Generalversamm-
lung im Herbst 2009 öffnete die Tür für text-
basierte Verhandlungen und die Einrichtung 
von zwischenzeitlichen, zusätzlichen Fachsit-
zungen, die die Verhandlungen voranbringen 
sollen. Es bleibt dennoch abzuwarten, ob die 
Industriestaaten wirklich zu konkreten Ver-
tragsverhandlungen bereit sein werden. 

Im Urheberrechtsausschuss ging es primär 
um drei Themen. Das Ziel, nach vielen Jahren 
der Diskussion nun ein internationales Ab-
kommen zum Schutz der Sendeunternehmen 
abzuschließen, wurde in 2007 nicht erreicht, 
blieb aber auf der Tagesordnung. Ein baldiger, 
nochmaliger Vorstoß in Richtung eines sol-
chen Abkommens scheint jedoch in der 
nächsten Zukunft nicht viel versprechend zu 
sein. Die Lage zu einem schon in 2000 ge-
planten, nicht erreichten Abkommen zum 
Schutz der audiovisuellen Künstler ist ähn-
lich, auch wenn im Herbst 2009 ein neuer 
Anlauf für einen Vertragsschluss genommen 
wurde. Schließlich kam das Thema der 
Schranken neu auf die Tagesordnung; zahl-
reiche Studien der WIPO zeigten, dass gerade 
Entwicklungsländer oft nicht so detaillierte 
und zahlreiche Schranken wie Industrie-
staaten im Gesetz verankert haben. Im Som-
mer wurde ein Vorschlag für ein Abkommen 
über zwingend vorzusehende Schranken für 
blinde Personen vorgelegt, der voraussichtlich 
mehrere Jahre – und mit offenem Ausgang – 
diskutiert werden muss.

d)	 Anti-Counterfeiting	Trade	Agreement	
(ACTA)

Seit Oktober 2007 verhandelt eine Reihe von 
Staaten, unter anderem die USA, Japan, Süd-
korea, Neuseeland, Australien, die Schweiz 
und die EU, das sog. Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement (ACTA) als ein neues mul-
tilaterales Abkommen zur Durchsetzung der 
Rechte geistigen Eigentums. Das Vorhaben 
wurde von Beginn an von Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs) und Wissenschaftlern 
sehr kritisch begleitet. So wurde vor allem die 
fehlende Transparenz kritisiert. Erst unter 
dem immer stärker werdenden Druck der Zi-
vilgesellschaft vereinbarten die Parteien an-
fangs 2010, die Eckpunkte des Abkommens 
bekannt zu machen. Zu erwarten sind Be-
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stimmungen zur zivilrechtlichen Haftung, 
zum einstweiligen Rechtsschutz, zu Grenz-
maßnahmen, strafrechtlichen Sanktionen 
und der Haftung von Internet Service Provi-
dern (ISPs), die weit über die Verpfl ichtun-
gen des TRIPS-Abkommens hinausgehen. 
Gegenstand weiterer kritischer Analyse sind 
die Auswirkungen auf das materielle Imma-
terialgüterrecht, den Schutz personenbezo-
gener Daten und den Zugang zu Medika-
menten. Mitglieder des Instituts haben erste 
Forschungspapiere zum ACTA veröffentlicht 
(Große Ruse-Khan) und beteiligen sich ak-
tiv an der internationalen Diskussion. Das 
Institutsprojekt zu den europäischen Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen und die für 
2011 geplante Konferenz zum internationa-
len Schutz geistigen Eigentums (s. I.1.b)aa)) 
bieten weitere Plattformen für eine kritische 
Untersuchung zum ACTA.

e)	 Internationales	Kartellrecht

Fortgeführt wurde die Zusammenarbeit mit 
dem International Competition Network 
(ICN), dem globalen Netzwerk der natio-
nalen und supranationalen Kartellämter. Das 
ICN hat sich zum Ziel gesetzt, im Wesent-
lichen durch Empfehlungen und sog. best 
practices für verschiedene Bereiche der Kar-
tellrechtsanwendung größere Kohärenz zu 
erreichen. Das Institut ist in enger Zusam-
menarbeit mit dem Bundeskartellamt durch 
einen Non-Governmental Agent (NGA, 
Drexl) unmittelbar an diesen Arbeiten betei-
ligt (s. III.2.a)aa)).

2	 Europäisches	Recht

Die vielfältigen Fragestellungen und Auf-
gaben zum europäischen Recht werden im 
Europareferat gebündelt und aufeinander ab-
gestimmt. Seiner besonderen Bedeutung ent-
sprechend steht dabei das Recht der Europä-
ischen Union (EU-Recht) im Mittelpunkt 
des Forschungsinteresses. Auch im Berichts-
zeitraum hat sich im europäischen Recht in 
Bezug auf die von der Abteilung Geistiges Ei-
gentum und Wettbewerbsrecht betreuten 
Gebiete viel bewegt. Im Immaterialgüter-
recht gilt dies vor allem für die drei zentralen 
Bereiche des europäischen Patent-, Marken- 
und Urheberrechts. Zu berichten ist aber 
auch über Entwicklungen im Lauterkeits- 
und Kartellrecht. Zu verschiedenen europä-

ischen Gesetzesinitiativen hat das Institut – 
z.T. sehr kritisch – Stellung genommen. Alle 
Rechtsgebiete der Abteilung werden funda-
mental durch das Inkrafttreten des Lissabon-
ner Reformvertrags berührt.

Nachfolgend werden einige in diesen europa-
rechtlichen Kontext fallende Projekte er-
wähnt. Über weitere Forschungsarbeiten mit 
europarechtlichem Bezug wird jeweils sach-
themenbezogen in den Abschnitten zu den 
einzelnen Rechtsgebieten berichtet.

a)	 Lissabonvertrag	und	Fehlstellungen	im	
europäischen	Immaterialgüterrecht

Das Inkrafttreten des Lissabonner Reformver-
trags bewirkte im europäischen Primärrecht 
umfassende Veränderungen. Für die am In-
stitut betriebene Forschung sind diese Än-
derungen teils direkt (neue oder veränderte 
Primärrechtsbestimmungen), teils indirekt 
(ver änderter Ordnungsrahmen für das imma-
terialgüter- und wettbewerbsrechtliche Se-
kundärrecht und relevante Unionspolitiken) 
von Bedeutung. Der Lissabonvertrag war dem 
Institut daher Anstoß für eine thematisch sehr 
breit angelegte Analyse der Verfasstheit und 
Fehlstellungen des europäischen Rechtsrah-
mens für den Schutz, die Nutzung und die 
Durchsetzung von Immaterialgüterrechten. 
Das dreistufi g angelegte Forschungsprojekt 
(Leitung: Hilty) wählt dabei eine schutz-
rechts- und materienübergreifende Perspekti-
ve, die Querbezüge und Quereffekte zwischen 
Einzelregelungen aufzeigt und auf deren Basis 
kohärente und funktionsgerechte Regelungs-
alternativen entwickelt werden können.

Den Boden für die weitere Forschung im 
Rahmen des Projekts bereitete ein im Rah-
men der ersten Stufe verfasstes Papier zu den 
primärrechtlichen Änderungen durch den 
Lissabonvertrag und ihren facettenreichen 
Implikationen für das Immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht (Brosinger, O. Fischer, 
Früh, Jaeger, Postl). Beispielsweise ge-
nannt seien hier etwa die Neustrukturierung 
des Zielkataloges der Union, das Verbindlich-
werden der Charta der Grundrechte, die ver-
tikale Kompetenzverteilung in Bereichen wie 
unionseigene Immaterial güterrechte, Außen-
handel oder Zivil-, Zivilprozess- und Straf-
recht, die Ausweitung der Individualklagebe-
fugnis gegen Unionsrechtsakte oder die 
möglichen Anwendungsbereiche der aus dem 
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alten Rechtsbestand im Wesentlichen fortge-
schriebenen Rechtsgrundlagen einer Neuord-
nung der Unionsgerichtsbarkeit. Als ein Sei-
tenstrang dieses ersten Schritts wurden die 
gewonnenen Erkenntnisse zudem in die im 
Übrigen vor allem staatsrechtlich und politik-
wissenschaftlich geführte Debatte um das 
Demokratiedefizit der EU und eine Reform 
der Methode der Primärrechtsreform einge-
bracht (Früh, Jaeger).

Davon ausgehend wird im Rahmen der ge-
genwärtig laufenden zweiten Projektstufe der 
Schwerpunkt auf die Verfasstheit des sekun-
därrechtlichen Ordnungsrahmens für Imma-
terialgüterrechte gelegt. Der breite, mate-
rienübergreifende Ansatz des Projekts äußert 
sich nicht zuletzt in der großen Zahl der in 
dieser Stufe beteiligten Institutsangehörigen 
mit jeweils unterschiedlichen, im Rahmen 
des Projekts aber vernetzten Fachgebieten 
und Schwerpunkten. Untersucht werden  
dabei aktuelle Fehlstellungen des immate-
rialgüter- und wettbewerbsrelevanten Uni-
onsrechts-Acquis anhand eines Spektrums 
ausgewählter, aber gleichwie repräsentativer 
Fragen innerhalb der sechs großen Themen-
gruppen Schutzvoraussetzungen/Schutzbe-
grenzungen/Clearing (Abovyan, Amini, Ba-
jon, Beuttenmüller, Böttger, Filgueiras, 
Früh, Fischer, Große Ruse-Khan, Hae-
sen, Henning-Bodewig, Hüttner, Kos-
tuch, Krujatz, Lamping, Langer, Lich-
tenegger, Müller-Graff, Peukert, Picht, 
Rodek, Seidl, Togo, Venohr, Wallot), In-
haberschaft und Rechtsverkehr (Gautschi, 
Kordic, Kosmides, Mešević), Schutzkumu-
lation (Kur), Koexistenz von nationalen und 
Unionsschutzrechten (O. Fischer, Knaak), 
Investitionsschutz (Abovyan, Dorner, Kru-
jatz, von Lewinski) und Durchsetzung  
(Jaeger, Petz, Slowinski, Wechsler). Für 
diese Fragen soll insbesondere die Ausgangs-
these erhärtet oder verworfen bzw. präzisiert 
werden, dass einzelne Schutzrechte die ih-
nen inhärenten Funktionen (insbesondere 
Kreativitäts- und Innovationsförderung sowie 
Marktordnung) nicht erfüllen können, weil 
der bestehende europäische Rechtsrahmen 
teils lückenhaft, teils überzogen und teils wi-
dersprüchlich ist. Insoweit bestehen auch 
zahlreiche Querbezüge zu Projekten, die am 
Institut in anderem Rahmen betrieben wer-
den. Neben den materienspezifischen The-
men mit europarechtlichem Bezug betrifft 
dies insbesondere die Arbeiten zu schutz-

rechtlichen Obergrenzen (Ceilings; s. I.1.a)), 
zur Patent Declaration (s. II.1.a)), zum EU-
Patent und zur Europäischen Patentgerichts-
barkeit (s. I.1.c)) sowie das sog. CLIP-Projekt 
(s. IV.1). Die letzte Stufe des Projekts, die 
etwa 2011 anlaufen soll, wird der Formulie-
rung von Verhaltensoptionen gewidmet sein.

Eine Dissertation widmet sich der Neuord-
nung der Außenzuständigkeiten der EU 
durch den Lissabonner Vertrag (Beutten-
müller). Ausgehend vom restriktiven WTO-
Gutachten des EuGH von 1994 wurden die 
immaterialgüterrechtsrelevanten Außenhan-
delskompetenzen bis hin zum Vertrag von 
Lissabon und dessen Fassung von Art. 206 ff. 
AEUV als vorläufigem Endpunkt sukzessive 
ausgeweitet. Diese Dissertation untersucht 
die Auswirkungen dieser Kompetenzauswei-
tung insbesondere hinsichtlich der bestehen-
den Regelungen der Mitgliedstaaten (z.B. 
Investitionsschutzabkommen) sowie für die 
internationale Handelszusammenarbeit auf 
Unions- und Mitgliedstaatsebene. 

b)	 Europäisches	Patentrecht

Im Dezember 2009 einigte sich der Europä-
ische Rat auf eine gemeinsame Linie zur 
Schaffung eines einheitlichen Unionspatents 
sowie zur Errichtung eines (auf der Rechts-
mittelebene) zentralen Patentgerichts durch 
ein internationales Abkommen. EU-Patent 
und Europäische Patentgerichtsbarkeit zu-
sammen genommen stellen Meilensteine in 
der Entwicklung des Europäischen Patent-
systems dar, dessen nationale Zersplitterung 
trotz internationaler Mindestanforderungen 
durch das TRIPS-Abkommen nach wie vor 
eine Behinderung des Binnenmarktes dar-
stellt. Die Einigung des Rates soll den Weg 
freimachen, Innovationen in Europa effek-
tiver und effizienter vor Nachahmern zu 
schützen, aber auch die Anreize erhöhen, of-
fensiv gegen missbräuchliches Verhalten von 
Patentinhabern und Technologienutzern vor-
zugehen. Mit dem Inkrafttreten der neuen 
Regelungen kann – wenn überhaupt – aller-
dings frühestens in einigen Jahren gerechnet 
werden, da nach wie vor zentrale Fragen of-
fen sind. Zum Beispiel muss eine Lösung für 
die Übersetzungsfrage gefunden werden; an-
dererseits ist unklar, ob und inwiefern die 
nationalen Patentsysteme, das Europäische 
Bündelpatent und das Unionspatent neben-
einander überhaupt existieren können und 
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sollten; zudem steht noch das vom Rat beauf-
tragte Gutachten des EuGH über die Verein-
barkeit des Abkommens mit dem Unions-
recht aus. 

Zu den Plänen des Rates und der Kommissi-
on für das nunmehr als EEUPC bezeichnete 
zentrale Patentgericht hat das Institut im Jahr 
2009 eine Stellungnahme erarbeitet (Drexl, 
Hilty, Jaeger, Ullrich). Im Grundsatz wer-
den die Pläne unterstützt, doch besteht in 
mehreren entscheidenden Punkten Überar-
beitungsbedarf. Dies betrifft sowohl Fragen 
des institutionellen Designs als auch solche 
der materiellen Zuständigkeit des neuen Ge-
richts, einschließlich der Verknüpfung des 
EEUPC mit dem EuGH, der Einbeziehung 
von Administrativberufungen gegen Ent-
scheidungen des EPA oder die Erstreckung 
der Rechtsprechungskompetenz auf Zwangs-
lizenzen. Die Stellungnahme schlägt im Er-
gebnis eine modifi zierte Struktur für das 
EEUPC vor. 

c)	 Europäisches	Urheberrecht

Auch die Entwicklung des Urheberrechts ist 
zunehmend durch den Einfl uss der europä-
ischen Gesetzgebung gezeichnet. Während 
sich die Kommission zunächst auf unverbind-
liche Instrumente zu beschränken schien – so 
insbesondere die Empfehlung 2005 zur On-
line-Musiklizenzierung (s. dazu II.2.d)) –, hat 
sie im Berichtszeitraum mit dem Vorschlag 
für eine Richtlinie zur Verlängerung der 
Rechte von Tonträgerherstellern und aus-
übenden Künstlern wieder eine Initiative für 
bindendes Sekundärrecht ergriffen (s. aus-
führlich II.2.c)aa)). Dieser Vorschlag ist auf 
breiten Widerspruch in der europäischen 
Wissenschaft gestoßen, wobei der Kommissi-
on vor allem vorgeworfen wurde, über das nur 
vorgeschobene Argument der Alterssiche-
rung für ausübende Künstler doch nur die 
Interessen der großen Musikverlage bedie-
nen zu wollen. Von Seiten des Instituts wur-
de diese Kritik vor allem durch eine Stellung-
nahme (Drexl, Geiger, Hilty, Katzenberger, 
Klass, Kur, Peukert) sowie ein mit Wissen-
schaftlern anderer EU-Mitgliedstaaten un-
terzeichnetes „Joint Statement“ zum Aus-
druck gebracht. Der Kommissionsvorschlag 
wurde schließlich in Aufsätzen (Klass) sowie 
anlässlich eines Vortrags auf einer internatio-
nalen Tagung in New York (von Lewinski) 
kritisch besprochen.

Auch zu einer anderen Initiative der Kom-
mission, dem Grünbuch „Urheberrecht in 
der wissensbestimmten Wirtschaft“, in der 
erste Gedanken für weitere mögliche Initiati-
ven der Kommission im Bereich der Ein-
schränkung des Schutzes im Wissensbereich 
enthalten waren, hat das Institut Stellung ge-
nommen (Bajon, Drexl, Früh, Geiger, 
Hilty, Klass, Krujatz, Kur; s. ausführlich 
II.2.c)dd)).

Die Harmonisierung des Urheberrechts durch 
bisher sieben Richtlinien hat sich bislang auf 
jene Aspekte beschränkt, die aus der Sicht 
des Binnenmarktes problematisch erschie-
nen. Das Verhältnis dieser Richtlinien zuei-
nander und ihre Interpretation im Einzelfall 
werfen indes immer wieder neue Fragen auf. 
So hat der EuGH im Berichtszeitraum Ent-
scheidungen zu einigen Vorlagefragen getrof-
fen, die zum Teil ihrerseits Unklarheiten 
schaffen und etwa bezogen auf die „Cassina“-
Entscheidung einer kritischen Analyse unter-
zogen wurden (von Lewinski). Trotz des in-
zwischen erreichten Komplexitätsgrades fehlt 
bisher eine tiefgehende Kommentierung des 
europäischen Urheberrechts. Vor diesem 
Hintergrund wurde im Berichtszeitraum die 
zweite Aufl age eines Kommentars zum Euro-
päischen Urheberrecht in Angriff genommen 
und weitgehend zu Ende gebracht (von Le-
winski, in Zusammenarbeit mit Walter u.a.). 

Ingesamt bleibt die europäische Harmonisie-
rung des Urheberrecht lückenhaft, womit die 
Frage immer drängender wird, ob ein einheit-
liches europäisches Urheberrecht nicht eine 
sinnvolle Alternative bietet; dieser wird im 
Rahmen einer Dissertation nachgegangen 
(Fischer). Dabei wird vor allem die vielfach 
vernachlässigte Frage nach der Kompetenz 
der Union im Bereich des Urheberrechts ei-
ner eingehenden Untersuchung unterzogen, 
wobei die Arbeit auch ausführlich auf die ge-
änderte Rechtslage nach dem Inkrafttreten 
des Reformvertrages von Lissabon eingeht, 
durch welchen die Union eine umfassende 
Kompetenz mit Bezug auf geistiges Eigentum 
erhalten hat. Aufgezeigt werden soll letztlich, 
wie die Implementierung eines europäischen 
Rechtstitels vonstatten gehen könnte und in-
wieweit ein Nebeneinander von nationalem 
und europäischem Urheberrecht – wie etwa 
im Markenrecht – überhaupt möglich er-
scheint. Ein weiteres, in englischer Sprache 
durchgeführtes Forschungsprojekt befasst 
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sich ebenfalls mit den Ausgestaltungsmög-
lichkeiten eines Unionsurheberrechts sui  
generis (Ramalho).

d)	 Europäisches	Kennzeichenrecht

Im Markenrecht ist die Europäisierung be-
sonders weit fortgeschritten. Die Vereinheit-
lichung der nationalen Markenrechte durch 
die – im Berichtszeitraum angepasste – sog. 
Markenrichtlinie (neu Richtlinie 2008/95/
EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Marken) sowie 
die Schaffung eines einheitlichen Rechtsti-
tels durch die Gemeinschaftsmarkenverord-
nung (ebenfalls neu Verordnung (EG) Nr. 
207/2009) haben dazu geführt, dass praktisch 
sämtliche Rechtsfragen, die das materielle 
Markenrecht innerhalb Europas betreffen, 
zugleich „europäische“ Rechtsfragen sind. In 
gewissem Umfang gilt für dies auch für geo-
graphische Herkunftsangaben, die einen 
wichtigen Teil des sonstigen Kennzeichen-
rechts bilden. Eingehend erläutert wird die 
diesbezügliche Institutsarbeit – insbesondere 
eine im Berichtszeitraum begonnene umfas-
sende Studie im Auftrag der Kommission 
(Leitung: Hilty, Knaak, Kur) – im betref-
fenden Sachzusammenhang (s. II.4).

e)	 Gerichtsstruktur	zur	Rechtsdurch-
setzung	in	Europa

Ineffektive Rechtsdurchsetzungssysteme kön-
nen für Schutzrechtsinhaber wie Nutzer 
Rechtsverweigerung bedeuten. Neben den ei-
gentlichen Durchsetzungsnormen ist dabei 
auch die Gerichtsstruktur ausschlaggebend 
für die Rechtssicherheit und Wirtschaftlich-
keit der Nutzung von Immaterialgüterrechten. 
Gerichtssysteme müssen in ihrer Entwicklung 
daher mit dem normativen, wirtschaftlichen 
und technischen Umfeld Schritt halten. Dies 
stellt vor allem aus europäischer Sicht mit 
Blick auf die Durchsetzung von unionseige-
nen oder harmonisierten Immaterialgüter-
rechten eine gewaltige Herausforderung dar, 
der sich ein Habilitationsvorhaben widmet 
(Jaeger). Dieses hat zum Hintergrund, dass 
die 1952 errichtete Unionsgerichtsbarkeit 
kaum mehr den Anforderungen gewachsen 
ist, die aus der Regelung der Immaterialgüter-
rechte im Binnenmarkt resultieren. Dies zeigt 
sich etwa in der völligen Überlastung des EuG 
mit Gemeinschaftsmarken und -geschmacks-
musterverfahren oder in der zeitweiligen Be-

drohung der Pläne für ein Unionspatent, die 
von der Idee eines eigenen Abkommens zur 
Streitregelung für Europäische Patente (Euro-
pean Patent Litigation Agreement; EPLA) 
ausging. Entsprechend muss darüber nachge-
dacht werden, die derzeit völkerrechtlich bzw. 
öffentlichrechtlich geprägte Unionsgerichts-
barkeit auf ein oder mehrere Systeme umzu-
stellen, die möglichst wenig komplex und 
gleichzeitig flexibel, nutzernah und für Strei-
tigkeiten zwischen Privaten verfahrensrecht-
lich geeignet und wirtschaftlich attraktiv sind. 
Dies kann auch eine Weiterentwicklung der 
nationalen Gerichtsbarkeiten bedingen, die 
derzeit in Bezug auf die unionsweite Durch-
setzung von Immaterialgüterrechten deutliche 
Defizite aufzeigen.
 
Für die Unionsimmaterialgüterrechte ist etwa 
danach zu fragen, ob eine Stärkung der Uni-
onsgerichtsbarkeit zu wesentlichen und nach-
haltigen Effektivitätsgewinnen führen kann 
sowie welche alternativen Strukturen und  
Zuständigkeiten in diesem Zusammenhang 
denkbar, unionsrechtlich zulässig und im-
materialgüterrechtlich optimal erscheinen. 
Schon prima facie ist anzunehmen, dass 
dieses Optimum nicht – bzw. nicht für alle 
Rechte gleichermaßen – schlicht in einer Per-
petuierung der quasi-öffentlichrechtlichen 
Unionsgerichtsbarkeit liegen dürfte, wie sie 
z.B. die Fachgerichtsbarkeit klassischen Typs 
(etwa EuGöD) verkörpert. Vielmehr sind al-
ternative Systeme gefragt, die für die Uni-
onsimmaterialgütergerichtsbarkeit gleicher- 
maßen Effektivität (z.B. klare Zuständigkei- 
ten, Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit,  
Verfahrensdauer, Rechtsprechungsqualität 
usw.), niedrige Zugangshürden (z.B. dezen-
traler Zugang, Verfahrenskosten, Sprachrege-
lung usw.) und infrastrukturelle Synergieef-
fekte (z.B. Betriebskosten des Systems selbst) 
gewährleisten. Ein reines Unionssystem 
könnte diesen Anforderungen nicht optimal 
gerecht werden. Eine Herausforderung bei 
der Erarbeitung von Lösungsansätzen für die 
Gerichtsbarkeit ist auch die Klärung der Fra-
ge, ob mehrere Immaterialgüterrechte (und 
z.B. auch einzelne nationale Schutzrechte) 
vor einer einheitlichen Gerichtsbarkeit be-
handelt werden sollten oder ob ein nach der 
Art der Rechte differenzierter Ansatz eher zu 
wählen wäre.
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f)	 Europäisches	Wettbewerbsrecht

aa)	 Recht	gegen	den	unlauteren	Wett-
bewerb

Die Entwicklung im europäischen Lauter-
keitsrecht war im Berichtszeitraum entschei-
dend von der Richtlinie 2005/29/EG über 
unlautere Geschäftspraktiken im binnen-
marktinternen Geschäftsverkehr geprägt. 
Diese Richtlinie, die darauf abzielt im Wege 
der  Totalharmonisierung unionsweit unlau-
tere Geschäftspraktiken mit dem Verbrau-
cher zu verbieten, wurde zwischenzeitlich in 
allen EU-Staaten umgesetzt. Dabei hat sich 
die schon im Vorfeld der Richtlinie geäußerte 
Befürchtung, dass diese weder hinreichend 
auf das sonstige europäische Unionsrecht 
noch auf das historisch gewachsene Lauter-
keitsrecht der meisten Mitgliedstaaten abge-
stimmt ist, größtenteils bewahrheitet.

Zu Systembrüchen, zumindest zu Komplikati-
onen der Regelungsansätze etlicher Mitglied-
staaten hat die gerade in Deutschland kritisier-
te Beschränkung der Richtlinie auf Geschäfte 
mit dem Verbraucher geführt. Die Richtlinie 
schließt insbesondere unlautere Verhaltens-
weisen zwischen Wettbewerbern sowie Ge-
schäfte mit gewerblichen Abnehmern vom 
Anwendungsbereich aus, was mit dem lauter-
keitsrechtlichen Ansatz in vielen nationalen 
Rechtsordnungen schwer vereinbar ist. 

Trotz dieses beschränkten Regelungsbereichs 
hat der EuGH in den ersten beiden auf der 
Grundlage der Richtlinie ergangenen Entschei-
dungen (VTB/Total Belgium und Plus Wa-
renhandelsgesellschaft) den Begriff der Ge-
schäftspraktiken, der den Anwendungsbereich 
umreißt, sehr weit interpretiert. Einbezogen 
wurden auch Sales Promotion-Maßnahmen, 
wie in Deutschland das Verbot der Kopplung 
von promotional games an den Kauf von Wa-
ren, obgleich dieser Bereich nach früherem 
Verständnis einer (inzwischen zurückgestell-
ten) Regelung durch eine gesonderte Sales Pro-
motion-Verordnung vorbehalten bleiben sollte. 

Das europäische Lauterkeitsrecht ist infolge 
dieser Entwicklung erneut in Fluss geraten. 
Mehr denn je bedarf es eines kohärenten, sys-
tematischen und einfachen Regelungsrah-
mens, der für die zunehmenden Probleme im 
Zusammenhang mit unlauteren Geschäfts-
praktiken konsistente Lösungen bietet. 

Für das Institut war dies Grund genug, die 
Forschungsarbeiten im Bereich des Europä-
ischen Lauterkeitsrechts erneut zu intensivie-
ren. Als ersten Schritt hatte bereits 2005 eine 
Tagung des Instituts in Budapest stattgefun-
den, die sich mit der durch den Beitritt von 10 
neuen Mitgliedstaaten bedingte Gewichtsver-
schiebung bei der Harmonisierung des Lau-
terkeitsrechts befasste. In Fortführung der 
dort angestoßenen Diskussion  wurde 2008 in 
Berlin eine Tagung zum „Lauterkeitsrecht 
und Acquis Communautaire“ (Leitung: Hen-
ning-Bodewig, Hilty) veranstaltet. Auf ihr 
wurden alle dem Lauterkeitsrecht zugeord-
neten Themenfelder bewusst weit – und un-
ter lebhafter Teilnahme nationaler und inter-
nationaler Experten – kontrovers diskutierte. 
Besondere Bedeutung kam dabei auch den 
ökonomischen Aspekten des Lauterkeits-
rechts zu, d.h. der direkten und indirekten 
Förderdung des Wettbewerbs durch ein faires 
Marktverhalten. 

Die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Ta-
gung sind zwischenzeitlich in dem Tagungs-
band „Lauterkeitsrecht und Acquis Commu-
nautaire“ (Hg.: Henning-Bodewig, Hilty) 
veröffentlicht worden. 

bb)	 Kartellrecht

Für die Arbeiten des Instituts im Bereich des 
Kartellrechts ist naturgemäß die Entwicklung 
des europäischen Kartellrechts von überge-
ordnetem Interesse. Für den Berichtszeit-
raum sind einige Entwicklungen zu erwäh-
nen, die sich im Besonderen in den Arbeiten 
des Instituts niedergeschlagen haben:

Im Dezember 2008 sind die Arbeiten der 
Kommission zur Übertragung des „wirtschafts-
bezogenen Ansatzes“ (more economic ap-
proach) auf ex-Art. 82 EG durch die Veröf-
fentlichung des sog. Guidance Papers zum 
Abschluss gekommen. Das Guidance Paper 
nimmt Abstand vom Anspruch früherer „Leit-
linien“, konkretisierende Aussagen über die 
rechtlich gebotene Anwendung des europä-
ischen Kartellrechts, u.a. auch als Richtschnur 
für die Anwendung durch die Behörden und 
Gerichte in den Mitgliedstaaten, zu treffen. 
Im Guidance Paper stellt die Kommission viel-
mehr ausdrücklich heraus, lediglich jene Kri-
terien benennen zu wollen, nach denen sie 
ihre Prioritäten bei der Verfolgung einseitiger 
Wettbewerbsbeschränkungen nach ex-Art. 82 
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EG (jetzt Art. 102 AEUV) bestimmen wird. 
Wenn die Kommission dabei jedoch erklärt, 
vor allem gegen solche Verhaltensweisen vor-
zugehen, die für Verbraucher besonders 
schädlich sind, bewegt sie sich doch auf die 
Position des US-Rechts und der Empfehlung 
vieler Ökonomen – u.a. auch der von der Kom-
mission eingesetzten Economic Advisory 
Group for Competition Policy (EAGCP) – zu, 
das Vorliegen einer Wettbewerbsbestimmung 
danach zu bestimmen, ob ein spezifischer Ver-
braucherschaden vorliegt. Dieser Maßstab war 
zwar selbst vom Gericht Erster Instanz (EuG) 
im GlaxoSmithKline-Verfahren im Jahre 2006 
ausdrücklich für die Bestimmung einer Wett-
bewerbsbeschränkung nach ex-Art. 81 Abs. 1 
EG (Art. 101 Abs. 1 AEUV) herangezogen 
worden, wurde dann aber im Herbst 2009  
im Rechtsmittelverfahren ausdrücklich vom 
EuGH verworfen. Dabei wies der Gerichtshof, 
wie auch in seiner ständigen Rechtsprechung 
zur Kontrolle marktbeherrschender Stellung, 
darauf hin, dass das europäische Kartellrecht 
den Verbraucher auch mittelbar über den 
Schutz des effektiven Wettbewerbs schütze. 
So mag man gerade im Versuch, einen offenen 
Konflikt mit dem EuGH zu vermeiden, eine 
Erklärung dafür erkennen, dass die Kommis-
sion in ihrem Guidance Paper nur Anwen-
dungsprioritäten festlegt. Freilich beabsichtigt 
die Kommission nach ihrem Guidance Paper 
für die Frage nach dem Vorliegen eines Ver-
stoßes, weiterhin auf die Erzeugung markt-
abschließender Wirkungen (sog. foreclosure 
effects) des Verhaltens des Marktbeherrschers 
abstellen zu wollen. Dieses Kriterium ist gera-
de typisch für einen institutionellen Schutz 
des Wettbewerbs. Zusammen genommen er-
scheint damit der Versuch, den more eco-
nomic approach auf einseitige Wettbewerbs-
beschränkungen zu übertragen, nur mit Zögern 
vorangetrieben zu werden und im Ergebnis 
höchst ambivalent.

Von beachtlicher Bedeutung für das europä-
ische Kartellrecht ist schließlich auch das In-
krafttreten des Lissabonner Vertrages. Dies-
bezüglich hat die Verweisung der Garantie 
des unverfälschten Wettbewerbs aus dem 
Zielkatalog des EG-Vertrages in einen bloßen 
Annex zum EU-Vertrag und AEUV viel  
öffentliches Aufsehen und vor allem aus 
Deutschland auch Kritik hervorgerufen. 

Ein umfangreicher Beitrag, der in je einem 
Sammelwerk (Hg.: von Bogdandy, Bast vom 

MPI für Völkerrecht in Heidelberg) in deut-
scher und englischer Sprache zum Europä-
ischen Verfassungsrecht (Principles of Euro-
pean Constitutional Law) herausgebracht 
wurde, untersucht beide Aspekte – die Neu-
regelung der Ziele des Unionsrechts durch 
den Lissabonner Vertrag sowie die Ökonomi-
sierung des Kartellrechts – im Zusammen-
hang und gleichzeitig aus der Perspektive der 
Verfassungsordnung der Europäischen Uni-
on (Drexl). Dabei wird aufgezeigt, wie die 
Rechtsprechung aus der Verbürgung des un-
verfälschten Wettbewerbs ein Konzept des 
Schutzes des effektiven Wettbewerbs als In-
stitution entwickelt hat. Noch in der jüngsten 
Rechtsprechung knüpfte der EuGH an die-
ser Verbürgung an, um Grundlehren der  
Ökonomisierung abzuwehren. Hierzu gehört 
 insbesondere der im US-Antitrust-Recht an-
erkannte Grundsatz, dass eine Wettbewerbs-
beschränkung stets den Nachweis eines Ver-
braucherschadens voraussetzt. Entsprechend 
kommt der Beitrag zum Schluss, dass die 
Neuregelung der Ziele der EU durch den Lis-
sabonner Vertrag die normative Anerkennung 
der ökonomischen Ziele des Kartellrechts – 
Effizienz und Konsumentenwohlfahrt – sogar 
erleichtern könnte, obwohl hinter der Neure-
gelung eher der von Frankreich propagierte 
Gedanke stand, das Wettbewerbsdenken als 
Ausdruck eines liberalen Marktmodells zu-
gunsten einer europäischen Industriepolitik 
zurückzudrängen. Schließlich untersucht der 
Beitrag die Ökonomisierung des europä-
ischen Kartellrechts im Lichte ihrer Ziele 
und der von ihr aufgeworfenen normativen 
Grundprobleme im Lichte normativer Ver-
fassungswerte wie der Freiheit und der 
Gleichheit des Wettbewerbs. Insgesamt wird 
festgestellt, dass das traditionelle europäische 
Konzept des Schutzes des Wettbewerbs als 
Institution und insbesondere das Abstellen 
auf marktausschließende Wirkungen bei ein-
seitigen Wettbewerbsbeschränkungen kei-
neswegs in Widerspruch zu einem ökono-
mischen Ansatz im Kartellrecht steht und 
dass eine einseitige Orientierung an vordefi-
nierten Verbraucherinteressen vor allem als 
Maßstab der Feststellung eines Wettbe-
werbsverstoßes sowohl ökonomisch als auch 
normativ abzulehnen ist.

Ebenso berücksichtigt hat das Institut die Er-
gebnisse der Sektorenuntersuchung Pharma 
der Generaldirektion Wettbewerb, weitere 
Entscheidungen der europäischen Gerichte 
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zur Frage der Zulässigkeit von Beschrän-
kungen des Parallelimports von Arzneimit-
teln im Zusammenhang mit den Praktiken 
GlaxoSmithKlines in Griechenland und Spa-
nien sowie die Fortführung der Arbeiten der 
Kommission zur Einführung privater Scha-
densersatzklagen bei Kartellverstößen. Diese 
Arbeiten gehören zum Kern der kartellrecht-
lichen Tätigkeit des Instituts; über diese wird 
detailliert im Sachzusammenhang des spezi-
fi sch kartellrechtlichen Teils dieses Berichts 
Auskunft erteilt (s. III.2).

Im Wesentlichen fertig gestellt wurde eine 
am Institut betreute Dissertation, die die Pa-
rallelen der Ausnahmebestimmungen in den 
europäischen Bestimmungen zu den Grund-
freiheiten sowie zur Wettbewerbs- und Bei-
hilfepolitik untersucht (Guzdek).

�	 Ausländische	Rechtsordnungen

a)		 USA

Das US-amerikanische Immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht wurde im Berichtszeit-
raum in vielfältiger Weise rechtsvergleichend 
erforscht. So wurden etwa zwei Disserta-
tionen, die die Werbemethoden des Ambush 
Marketing (Furth) sowie die Auswirkun -
gen der Arzneimittelpatentierung und ergän-
zender Schutzinstrumente des Patent- und 
Arzneimittelrechts auf den Wettbewerb  
mit Generika-Herstellern (Fackelmann, s. 
II.1.b)) unter zentraler Berücksichtigung des 
US-Rechts untersucht.

Die US-amerikanische Rechtsordnung bildet 
sowohl für das europäische Immaterialgüter-
recht als auch das europäische Wettbewerbs-
recht eine wichtige Referenzordnung. Wich-
tige Entwicklungen auf der anderen Seite des 
Atlantiks werden auch in Europa zur Kennt-
nis genommen und diskutiert. Ein anschau-
liches Beispiel liefert hier die im Berichts-
zeitraum intensiv geführte Debatte zur 
Möglichkeit der Verweigerung des Unterlas-
sungsanspruchs bei Klagen eines sog. Patent 
Trolls im Anschluss an die Entscheidung des 
U.S. Supreme Courts im eBay-Fall. In einem 
Vortrag wurde aufgezeigt, dass sich diese 
Entscheidung auch durch die hohe Schwelle 
für die Begründung einer kartellrechtlichen 
Lizenzierungspfl icht in den USA begründen 
lässt (Drexl).

Im Berichtszeitraum galt die besondere Auf-
merksamkeit des Instituts vor allem der Ent-
wicklung des US-Antitrust-Rechts. In der 
Rechtsprechung hat hier die Tendenz zur zu-
rückhaltenden Anwendung unter dem Ein-
druck der Chicago School eine Fortsetzung 
gefunden. Hierzu gehört etwa auch die 
 Rambus-Entscheidung des Court of Appeals 
(D.C. Cir.) zur kartellrechtlichen Beurteilung 
eines Patent Hold-up. Wegen der Internatio-
nalität des relevanten Chip-Marktes beschäf-
tigte sich auch die Wettbewerbsdirektion der 
Europäischen Kommission mit diesem Fall. 
Entsprechend hat auch das Institut die Pro-
blematik des Patent Hold-up rechtsverglei-
chend bearbeitet (s. III.2.b)bb)). Mit dem po-
litischen Wechsel in den USA Anfang 2009 
war mit großer Spannung erwartet worden, ob 
die neue Administration auch in der Wettbe-
werbspolitik eine Wende einleiten würde. In-
soweit darf es als Glücksfall betrachtet wer-
den, dass das Institut in enger Zusammenarbeit 
mit der George Washington University Law 
School (Drexl, Swaine) – mit der vor allem 
eine Zusammenarbeit über das MIPLC be-
steht – im Juni 2009 im Rahmen der ASCO-
LA eine Tagung unter dem Titel „More Com-
mon Ground for International Competition 
Law?“ durchführte (s. dazu III.2.a)dd)).

b)	 Spanisch-portugiesischer	Rechtskreis	
(Lateinamerika)

Das Referat zum spanisch-portugiesischen 
Rechtskreis (Leitung: Conde Gallego, 
Schlatter) konzentrierte sich auch in diesem 
Berichtszeitraum ganz auf das Recht in La-
teinamerika. Die zweite Phase des 1994 be-
gonnenen Projekts zum Wirtschaftsrecht La-
teinamerikas wurde im Berichtszeitraum 
weiter fortgeführt. Das langfristige Projekt 
war kurz nach Abschluss des TRIPS-Abkom-
mens initiiert worden, mit dem Ziel, die we-
der national noch international umfassend 
dokumentierte Entwicklung sämtlicher la-
teinamerikanischen Länder auf dem Gebiet 
des Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechts 
aufzuarbeiten, kritisch zu analysieren und 
weiter zu begleiten. Nachdem in der ersten 
Projektphase der gewerbliche Rechtsschutz, 
das Urheberrecht und das Wettbewerbsrecht 
in jeweils gesonderten generellen Länderbe-
richten für die als internationale Handels-
partner wichtigsten Staaten abgehandelt wor-
den sind, beschäftigen sich die Studien der 
zweiten Projektphase nun mit Spezialproble-
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men, die sich in der ersten Phase als rechts-
politisch besonders relevant erwiesen haben 
bzw. bisher wissenschaftlich noch nicht aus-
reichend aufgearbeitet worden sind.

Im Berichtszeitraum abgeschlossen wurde 
die Arbeit über patent- und markenrechtliche 
Parallelimportregelungen in Lateinamerika, 
die am Beispiel Argentiniens, Brasiliens, Chi-
les und Mexikos analysiert werden (Bohn). 
Der sehr differenziert vorgehenden Disserta-
tion lassen sich wichtige Hilfen für Schwel-
lenländer in Bezug auf die Frage entnehmen, 
ob sie dem Grundsatz der nur nationalen 
oder besser der internationalen Erschöpfung 
folgen sollen. 

Ebenfalls abgeschlossen wurde die Dissertati-
on zum Recht der Verwertungsgesellschaften 
in Lateinamerika, am Beispiel der Musikrech-
te, deren kollektive Wahrnehmung in Chile, 
Argentinien, Kolumbien, Mexiko unter urhe-
berrechtlichen Gesichtspunkten untersucht 
wird (Alich). Obwohl Verwertungsgesell-
schaften einen integralen Bestandteil funktio-
nierender Urheberrechtssysteme darstellen, 
waren umfassende Informationen darüber, 
welchen Vorgaben die Tätigkeit der auch für 
Europa immer wichtiger werdenden latein-
amerikanischen Verwertungsgesellschaften 
unterliegt und wie deren Wahrnehmungstätig-
keit in der Praxis abläuft, bisher weder in deut-
scher noch in englischer oder spanischer Spra-
che verfügbar. Die Dissertation schließt nun 
für die ausgewählten Länder diese Lücke. Die 
Arbeit analysiert die jeweiligen nationalen ver-
wertungsgesellschaftlichen Regelungen detail-
genau und kritisch unter den Gesichtspunkten 
der rechtlichen Rahmenbedingungen, Rechts-
beziehungen zu den Berechtigten, Rechts-
beziehungen zu den Nutzern, Verwaltung und 
Verteilung des Vergütungsaufkommens. Auf 
der Grundlage akribischer Recherchearbeit 
vor Ort verbindet sich die Analyse des gel-
tenden Rechts mit jener der Rechtstatsachen 
und verschafft so ein anschauliches Bild vom 
Funktionieren und den Funktionsbedingungen 
kollektiver Verwertung in Lateinamerika. Trotz 
insgesamt positiver Bewertung vor allem der 
jüngeren Entwicklung identifiziert die Arbeit 
– ähnlich wie in Europa – Verbesserungsbe-
darf im Hinblick auf die Tarifkontrolle, die 
Gestaltung und Organisation einer effektiven 
Aufsicht sowie die Gewährung angemessener 
Mitwirkungsmöglichkeiten für alle Rechtein-
haber. 

Zwei weitere Arbeiten über den Schutz geo-
graphischer Angaben in Lateinamerika unter 
dem Einfluss der internationalen Abkommen 
(Müller-Chosco) und über die immaterial-
güterrechtlichen Bestimmungen des Frei-
handelsabkommens zwischen den USA und 
den CAFTA-Staaten sowie der Dominika-
nischen Republik (Böttger) stehen kurz vor 
dem Abschluss. 

Vor dem Hintergrund der wachsenden kultu-
rellen, wirtschaftlichen und rechtlichen Be-
deutung des indigenen immateriellen Kultur-
gutes wurde Anfang 2008 die Arbeit zu einer 
Dissertation über den Schutz von traditio-
nellen kulturellen Ausdrucksweisen in Latein-
amerika begonnen (Busch). Lateinamerika ist 
bei dieser Thematik in zweierlei Hinsicht be-
sonders interessant: Zum einen ist auf fak-
tischer Ebene ein großer indigener kultureller 
Reichtum vorhanden. Zum anderen ist auch 
der rechtliche Ansatz zum Schutz dieses 
Reichtums in den verschiedenen lateinameri-
kanischen Ländern sehr unterschiedlich. Die 
Arbeit untersucht vornehmlich das Recht Pa-
namas, Brasiliens und Ecuadors. Dabei sollen 
neben den Lateinamerika-spezifischen Grund-
lagen auch das interdisziplinäre Spektrum des 
Themas berücksichtigt und beleuchtet wer-
den, namentlich rechtsanthropologische, kul-
turelle und politische Aspekte. Teilaspekte 
der Dissertationsarbeit wurden in Vorträgen 
– u.a. in Brasilien und Argentinien – einer 
breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Untersuchung des brasilianischen Patent-
rechts stellte einen weiteren Schwerpunkt der 
Forschungstätigkeit des Instituts im Berichts-
zeitraum dar. Neben einer breiteren Arbeit zur 
Umsetzung der patentrechtlichen TRIPS-Be-
stimmungen in das brasilianische Recht (Mit-
suuchi Kunisawa) wurde eine Studie, die 
sich insbesondere den Besonderheiten der 
brasilianischen Erteilungspraxis von Arznei-
mittelpatenten widmet (Curzel), vom Institut 
unterstützt. Am Ende des Berichtszeitraums 
wurde eine rechtsvergleichende Dissertation 
zum brasilianischen und europäischen Kar-
tellrecht mit Schwerpunkt auf Technologie-
transfer begonnen (Forato Simon).

Eine rechtsvergleichende Dissertation zum 
Schutz von Pflanzenerfindungen in Brasilien, 
Kolumbien und Mexiko wurde im Berichts-
zeitraum fast zum Abschluss gebracht. Dabei 
werden nicht nur die unterschiedlichen recht-
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lichen Möglichkeiten zum Schutz von Pfl an-
zenerfi ndungen untersucht, sondern auch 
die Auswirkungen der Schutzsysteme auf die 
wirtschaftliche Entwicklung dieser Ländern 
sowie die potentiellen Effekte eines höheren 
Schutzes dargestellt (Leguizamón Mora-
les).

Zur Fortsetzung der Projektarbeit mit latein-
amerikanischen Nachwuchswissenschaftlern 
wurde die Kooperation mit Postgraduierten-
Studiengänge für geistiges Eigentum und 
Wettbewerbsrecht durchführenden Univer-
sitäten in Buenos Aires und Bogotá intensi-
viert (Schlatter).

c)	 Asien

Im Lichte der boomenden Wirtschaft in 
Asien und vor allem in der Volksrepublik 
China ist dieser Teil der Erde von besonde-
rem Interesse für die Forschungstätigkeit des 
Instituts. Der asiatische Raum ist denn auch 
traditionell eines der wichtigsten Zielgebiete 
der Forschungsförderung in der Form von 
Stipendien des Instituts. Es besteht eine ei-
gene Schriftenreihe unter dem Titel „Asian 
Intellectual Property Law“ (Hg.: Hilty), in 
welcher im Berichtszeitraum zwei neue Bän-
de erschienen sind.

Als Ergebnis von Untersuchungen und Kon-
ferenzen ist außerdem ein Tagungsband zum 
Thema „Intellectual Property in Asia – Law, 
Economics, History and Politics“ erschienen, 
in dem, unter Einbeziehung der wirtschaft-
lichen Entwicklung, die Gesetzgebung und 
Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigen-
tums durch Mitarbeiter des Instituts und ex-
terne Kooperationspartner für 13 Länder dar-
gestellt wird (Ganea, Garde, Goldstein, 
Straus).

Als ein Höhepunkt fand im Oktober 2008 am 
MPI eine Chinesisch-Deutsche Konferenz 
zum Thema „IP Enforcement: A Comparison 
of Chinese and German Experiences“ statt 
(Hilty, Wechsler). Die Konferenz, in welcher 
die führenden chinesischen und deutschen 
Fachleute zu einem intensiven Dialog fanden, 
wurde vom Institut organisiert und vom Chi-
nesisch-Deutschen Zentrum für Wissen-
schaftsförderung fi nanziert. Der Einführungs-
veranstaltung mit dem Titel „The Economics 
of Enforcement and Piracy in Different Mar-
kets“ folgte dabei eine Sitzung mit dem Titel 

„Legal Background – Civil,  Administrative and 
Criminal Procedures; Boarder Measures“. Im 
Einzelnen befasste man sich mit „IP Enforce-
ment in Software Markets“, „IP Enforcement 
in Music Markets“, „IP Enforcement in Phar-
maceutical Markets“ und „IP Enforcement in 
Automotive Markets“. Sechs Wissenschaftler 
des Instituts wirkten durch Vorträge und Dis-
kussionsbeiträge an der Konferenz mit (Ga-
nea, Hilty, Kitz, Kur, Peukert, Wechsler). 
Über die Konferenz wurde sowohl in der Zeit-
schrift für Chinesisches Recht (ZChinR) als 
auch in der IIC berichtet (Wechsler).

Im November 2009 richtete das Institut zu-
sammen mit der Deutsch-Chinesischen Juris-
tenvereinigung (DCJV) die Jahrestagung der 
Vereinigung zum Thema „Chinas Immaterial-
güterrechte nach TRIPS“ aus (Hilty, Wechs-
ler). Thematischer Schwerpunkt waren kürz-
lich abgeschlossene oder derzeit aktuelle 
Reformvorhaben im chinesischen Immaterial-
güterrecht. Mitarbeiter des Instituts wirkten 
inhaltlich nicht nur an einem Vortrag zur drit-
ten Novelle des chinesischen Markenrechts 
mit (Dietz), sondern beteiligten sich auch im 
Panel an der Debatte (Kur, Z. Wu). 

Im Mai 2009 wurde von zwei Mitarbeitern des 
Instituts (Podszun, Wechsler) der „Asia 
Roundtable“ gegründet mit dem Ziel, ein eng-
lischsprachiges Forum für den wissenschaft-
lichen Austausch der am Institut tätigen 
 Forscher zu schaffen. Die monatlich ausge-
richtete Diskussionsrunde hat bereits im ers-
ten Jahr eine Vielzahl an Themenfeldern abge-
deckt. Sie widmete sich etwa der Reform des 
japanischen Urheberrechts, neuesten Ent-
wicklungen im koreanischen Immaterialgüter-
recht oder der Vereinbarkeit des indischen 
Immaterialgüterrechts mit dem TRIPS-Ab-
kommen. Ein weiterer Schwerpunkt bildete 
die Diskussion von Immaterialgüterrechtsfra-
gen in der Volksrepublik China. So diente der 
Asia Roundtable beispielsweise der Vorstel-
lung der chinesischen Patentrechtsreform. 
Bereits kurz nach seiner Gründung – und 
auch als Folge der Einbindung von Mitarbei-
tern des MPIs, der IMPRS-CI und des 
MIPLCs (N. Lee) – hat sich der Asia Round-
table als fester Bestandteil des wissenschaft-
lichen Austauschs am MPI etabliert und fun-
giert darüber hinaus als integratives Element 
für einen Austausch der Wissenschaftler und 
Gäste des MPIs, der Studenten der IMPRS-
CI und der Studenten des MIPLC.
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Zu den Höhepunkten des Asia Roundtable 
gehören Veranstaltungen mit Gästen des In-
stituts. So bot der Besuch von Thomas Patt-
loch, ehemaliger Stipendiat des Instituts und 
heute Direktor der Abteilung Geistiges Ei-
gentum (IP Officer) der Vertretung der EU in 
Beijing, die Gelegenheit nicht nur zur Dis-
kussion aktueller Rechtsentwicklungen im 
chinesischen Recht des geistigen Eigentums, 
sondern auch zu Einblicken in den europä-
isch-chinesischen Austausch über Immateri-
algüterrechtsfragen auf politischer Ebene. 
Einen weiteren Höhepunkt bildete der Be-
such einer chinesischen Delegation unter der 
Leitung von Prof. Wu Handong, Präsident  
der Zhongnan Universität für Wirtschaft und 
Recht in Wuhan und Direktor des dortigen 
Zentrums für Immaterialgüterrecht. Mit die-
ser Delegation wurde vor allem die strafrecht-
liche Sanktionierung von Verletzungen des 
Immaterialgüterrechts kritisch diskutiert.

Nach erfolgreichen Durchgängen im Jahre 
2008 und 2009 hat sich ein zweiwöchiger 
Kurs zur Fortbildung mehrerer Mitarbeiter 
des Chinesischen Amtes für Geistiges Eigen-
tum (SIPO) im Immaterialgüterrecht, der 
Einblick in das europäische Rechts verschaf-
fen soll, als wichtige Aktivität im Jahreskalen-
der des MIPLC etabliert. In diesem Kurs un-
terrichteten auch verschiedene Mitarbeiter 
des Instituts (Drexl, Kur, Prinz zu Wal-
deck und Pyrmont). Chinesische Studenten 
bilden außerdem die größte nationale Gruppe 
innerhalb der Magisterstudenten des MIPLC, 
was u.a. auf eine Kooperation mit IPR2 und 
dem GTZ-Büro in Beijing zurückzuführen ist. 

Wesentlich für die Arbeiten des Instituts 
zum Recht in Asien ist aber vor allem auch 
die Präsenz vor Ort. So hat sich das Institut 
bei der Organisation und Durchführung des 
IP Professional Trainings der China-EU 
School of Law (CESL) engagiert (Wechs-
ler). Vor allem hat eine Mitarbeiterin im Sep-
tember 2009 als chairperson eine dreitägige 
Weiterbildungsveranstaltung zum Thema 
„CESL Professional Training in European IP 
Law“ durchgeführt, die in Zusammenarbeit 
mit IPR2 und der Delegation der Europä-
ischen Union in Beijing ausgerichtet worden 
war (Wechsler). 

Immaterialgüterrechtsfragen werden auch in 
Asien zunehmend aus ökonomischer Sicht 
behandelt. Vor diesem Hintergrund wurde 

eine Mitarbeiterin des Instituts zu mehreren 
Konferenzen und Foren zur Präsentation ih-
rer Arbeitspapiere und Forschungsergebnisse 
eingeladen (Wechsler). Das Thema „Chinese 
Intellectual Property Policy at the Crossroads: 
Protecting National Interests in a New Phase 
of Economic Development” wurde auf der 
Jahrestagung der Chinese Economist Society 
präsentiert. “The Challenge of Managing In-
tellectual Property Rights in R&D Offshoring 
to the P.R. China” war das Thema eines Vor-
trags für die R&D Management Konferenz. 
Die Rolle des Immaterialgüterrechtsschutzes 
für chinesische Innovationsprozesse und die 
Wirtschaftsentwicklung China wurde auf der 
Jahrestagung der China Law Studies in Euro-
pe erörtert. Des Weiteren wurde die Mitar-
beiterin zu einem Vortrag zur Rolle des 
Schutzes geistigen Eigentums und des Tech-
nologietransfers in China aus empirischer 
Sicht auf der Konferenz „European Policy for 
Intellectual Property“ eingeladen. 

Die Ökonomisierung des Immaterialgüter-
rechts in Asien ist auch in jenen Forschungs-
arbeiten deutlich sichtbar, die am Institut 
 betrieben werden. So befasste sich eine inzwi-
schen abgeschlossene Dissertation mit den 
Auswirkungen des Immaterialgüterrechts-
schutzes auf die Innovationskraft der Soft-
wareindustrie in China (Liu). Eine weitere 
Arbeit, die sich unter anderem auf in China 
erhobene Daten stützt, untersucht sowohl aus 
juristischer als auch aus ökonomischer Sicht 
die Auswirkungen des Immaterialgüterrechts 
auf ausgewählte Industriezweige in der Volks-
republik China (Wechsler). Wirkungszusam-
menhänge zwischen Immaterialgüterrechts-
schutz und Wirtschaftsentwicklung wurden 
ferner in Bezug auf den thailändischen Markt 
untersucht (Sripibool).

Im Berichtszeitraum konnten durch die An-
stellung einer koreanischen Wissenschaftle-
rin (N. Lee) als eine von zwei Programmdi-
rektoren des MIPLC die Kontakte zu weiteren 
Staaten Ostasiens intensiviert werden. Letz-
teres gilt vor allem für Japan, da die neue Mit-
arbeiterin über eine japanische Promotion 
verfügt und regelmäßig an der Hokkaido-
Universität in Japan unterrichtet. Mit an das 
Institut gebracht hat sie die Beteiligung an 
einem an der Hokkaido-Universität durchge-
führten Projekt unter dem Titel „New Global 
Law and Policy for Multi-Agential Gover-
nance in Intellectual Property“, in der in 
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einem internationalen Zusammenhang die 
Auswirkungen der vier Institutionen Gesetz-
gebung, Verwaltung, Justizsystem und Markt 
auf die Gestaltung des Immaterialgüterrechts 
untersucht wird. Dabei geht es um die Frage, 
inwieweit diese Bedingungszusammenhänge 
geeignet sind, gleichzeitig einen angemes-
senen Interessenausgleich herbeizuführen 
und ein ökonomisch effi zientes System der 
Innovationsförderung zu errichten.

Erwähnenswert ist eine Reihe weiterer For-
schungsarbeiten von asiatischen Wissen-
schaftlern am Institut. So widmete sich eine 
koreanische Untersuchung dem Patentschutz 
menschlicher Stammzellen und der Bioethik 
mit Blick auf die Situation in Europa (Han). 
Eine weitere Arbeit aus Korea unternimmt es, 
die Bedeutung und die Reichweite dieses 
Dreistufentests als Instrument des internatio-
nalen Rechts für das System Immaterialgüter-
recht zu ergründen (I. Lee). Eine Vielzahl an 
Dissertationen und Forschungsarbeiten zu 
Asien war sodann der aufstrebenden Wirt-
schaftsmacht Chinas gewidmet. Beispielhaft 
sei hier auf die Untersuchungen zur Flexibili-
sierung des chinesischen Urheberrechts (He), 
zu den aktuellen Herausforderungen für das 
chinesische Urheberrecht (Liao), zu den 
Schranken des Urheberrechts in der Informa-
tionsgesellschaft im Licht des Dreistufentests 
(Luo), zum Interessenausgleich im Urheber-
recht (Song), zum Schutz biotechnologischer 
Erfi ndungen in China unter Berücksichtigung 
internationaler Entwicklungen (Z. Wu), zum 
Lizenzvertragsrecht und dessen Einbettung in 
China (Y. Zhang) sowie neuen Fusionsrecht 
(Zhao) hingewiesen.

Der asiatische Raum bildet auch einen wich-
tigen Fokus für die Arbeiten im Kartellrecht. 
Insoweit ist auf die Ausführungen im Zusam-
menhang mit dem Bericht zum internationa-
len Kartellrecht zu verweisen (s. III.2.a)cc)).

d)	 Commonwealth

Das Commonwealth-Referat (Leitung: En-
chelmaier bis Juli 2008, Große Ruse-Khan) 
beobachtet die Entwicklungen im Recht des 
geistigen Eigentums und im Kartellrecht 
Groß britanniens und seiner früheren Kolo-
nien mit Ausnahme der USA. Weiter kom-
men die Länder des ehemaligen britischen 
Völkerbunds-Mandatsgebiets mit Aus  nahme 
von Israel hinzu. Urteile von internationalem 

Interesse aus diesen Rechtsgebieten gehen in 
Form von Leitsätzen und mit den zentralen 
Urteilsbegründungen in IIC und GRUR Int. 
ein (Große Ruse-Khan). 

Einen besonderen Schwerpunkt in den Refe-
ratsarbeiten bildet das Recht Indiens, welches 
nicht nur wegen seiner stetig zunehmenden 
wirtschaftlichen und politischen Bedeutung 
in einer global vernetzten Welt von besonde-
rem Interesse ist. Dieser Schwerpunkt spie-
gelt sich in besonders intensiven Kontakten 
mit Forschern aus Indien wieder. So hat ein 
Professor der NALSAR-Universität in Hydera-
bad (Unni) im Dezember 2007 eines der von 
der Max-Planck-Gesellschaft vergebenen 
„Max Planck India Fellowships“ erhalten, was 
2008 zu einem ersten Forschungsaufenthalt 
des Stipendiaten am Institut geführt hat. 
Weitere Kontakte existieren zu einem neu 
eingerichteten Lehrstuhl für geistiges Eigen-
tum in Kalkutta. Mit dem Lehrstuhlinhaber 
(Basheer) wird derzeit ein Workshop zur Rol-
le des Schutzes geistigen Eigentums im Rah-
men nationaler Innovationsförderungsstrate-
gien in Indien geplant. Dieser soll vor allem 
der weiteren Vernetzung von Nachwuchswis-
senschaftlern aus Indien und Deutschland 
dienen und erhält als solcher von der MPG 
spezielle Fördermittel aus dem Programm für 
bilaterale „Auftaktworkshops“ mit Indien. 
Thematisch knüpft der Workshop an eine für 
das Frühjahr geplante IMPRS-Konferenz zu 
den rechtlichen und ökonomischen Perspek-
tiven zur Innovationsförderung an. 

Das Recht Indiens betreffen schließlich auch 
zwei Dissertationsprojekte, die im Rahmen 
der IMPRS-CI gefördert werden (s. VI). In 
der ersten Arbeit geht es um eine empirisch-
ökonomisch-rechtsanthropologische Studie 
zu der Frage, wie das Urheberrecht in Indien 
gestaltet werden kann, so dass dieses die 
Nutzer von Werken vor allem der Filmindus-
trie anspornt, das Urheberrecht möglichst 
nicht zu verletzen (sog. Compliance; Sca-
ria). Die andere Arbeit beschäftigt sich mit 
der Gestaltung des immaterialgüterrecht-
lichen Schutzes für Saatgut und dessen Aus-
wirkungen auf den Wettbewerb am Beispiel 
Indiens (Kochupillai).

Eine Reihe von Forschungsprojekten betref-
fen andere Commonwealth-Länder. Eine 
Dissertation, welche die Möglichkeiten un-
tersucht, Innovationen im Biotechnologie-
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Sektor in Südafrika durch Reformen des 
 materiellen Patentrechts und des Patentan-
meldeverfahrens zu fördern (Maistry), wird 
am Institut seit Oktober 2008 gefördert. Im 
Berichtszeitraum begonnen wurden zwei 
 Dissertationsprojekte von Nachwuchswissen-
schaftlern aus Commonwealth-Ländern, die 
über den Magisterstudiengang am MIPLC 
ans Institut gekommen sind. In einer Arbeit 
wird am Beispiel Sri Lankas untersucht, wie 
das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb 
von einem Entwicklungsland genutzt werden 
kann, um Anreize für Innovation zu setzen 
(Punchi Hewage). Die andere Arbeit unter-
sucht am Beispiel Ugandas, wie ein afrika-
nisches Land über die Regulierung des  
Telekommunikationsmarktes eine Politik ent-
wickeln kann, die einerseits darauf gerichtet 
ist, das frühere staatliche Monopol abzubau-
en und gleichzeitig Anreize zu Investitionen 
aus dem Ausland in einem Hochtechnologie-
sektor vermittelt (Alemu). 

Das Institut hat einige weitere Gäste aus 
Commonwealth-Ländern bei Ihren For-
schungsarbeiten gefördert. So wurde 2008 
eine ökonomische Forschungsarbeit in eng-
lischer Sprache zu Strategien für Universi-
täten und Forschungsinstitutionen zum 
Schutz geistigen Eigentums vor dem Hinter-
grund der wirtschaftlichen Entwicklung in 
Ägypten durchgeführt (Gadallah). Im wei-
teren Kontext des internationalen Immate-
rialgüterrechts und dessen Bedeutung für  
Entwicklungsländer beschäftigte sich eine 
nigerianische Doktorandin (Ugwu) mit den 
Möglichkeiten eines umfassenden Interes-
senausgleichs im Rahmen des TRIPS-Ab-
kommens vor allem unter Berücksichtigung 
der in Art. 7 und 8 TRIPS niedergelegten 
Zielsetzungen und Grundsätze. Gefördert 
wurde schließlich auch eine englischspra-
chige Dissertation zur Filmpiraterie in Nige-
ria (Oyewunmi).

e)	 Französischer	Rechtskreis

Im Referat „Französischer Rechtskreis“ (Lei-
tung: Geiger) werden die Rechtsordnungen 
von Frankreich, der französischsprachigen 
Länder Afrikas sowie anderer Regionen, in 
denen der Einfluss des französischen Rechts 
deutlich spürbar ist, betreut. Die Entwicklun-
gen der Gesetzgebung und Rechtssprechung 
dieser Länder im Bereich des Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsrechts wurden beo-

bachtet und rechtsvergleichend für die Zeit-
schrift Intellectual Property and Competition 
Law Review (IIC) aufgearbeitet. Zudem flos-
sen diese Ergebnisse in Publikationen der 
Referatsmitarbeiter in Fachzeitschriften in 
Frankreich, Deutschland und Europa mit ein. 
Um das Verständnis der Rechtsordnungen 
des französischen Rechtskreises zu intensi-
vieren und um den wissenschaftlichen Dis-
kurs weiter zu fördern, pflegte das Institut 
enge Kontakte zu den bedeutendsten Ak-
teuren (Professoren, Wissenschaftler, Prakti-
ker, Ministerien) in den jeweiligen Ländern. 
Gemeinsame Stellungnahmen zu neuen Ent-
wicklungen in Gesetzgebung auf nationaler 
und europäischer Ebene kamen so zustande, 
wobei es sich als hilfreich erwies, dass der Re-
feratsleiter seit 2009 im Hauptamt als Direk-
tor das Centre d’Etudes Internationales de la 
Propriété Intellectuelle (CEIPI) an der Uni-
versität Straßburg leitet. Erwähnenswert sind 
hier eine kritische Stellungnahme zu der Ur-
heberrechtsreform in Frankreich (sog. „HAD-
OPI“-Gesetz), eine von 30 französischen und 
belgischen Professoren unterzeichnete Stel-
lungnahme zum Richtlinienentwurf zur Ver-
längerung der Schutzdauer für verwandte 
Schutzrechte sowie eine Stellungnahme zum 
Grünbuch der europäischen Kommission 
zum „Urheberrecht in der wissensbestimmten 
Wirtschaft“ (Geiger). Darüber hinaus wur-
den durch koordinierte Positionen mit wis-
senschaftlichen Institutionen in diesen Län-
dern (wie z.B. zur Problematik der Schranken 
im Urheberrecht und des Dreistufentests, so-
wie zur Schutzdauerverlängerung für ver-
wandte Schutzrechte) versucht, auf die 
Rechtsentwicklung auf europäischer Ebene 
einzuwirken und wichtige Impulse für eine 
ausbalancierte Harmonisierung zu geben. 

Zum französischen HADOPI-Gesetz, das die 
Möglichkeit einer Kappung des Internetzu-
gangs für wiederholte Online Urheberrechts-
verletzung in das französische Urheberrecht 
eingeführt hat, konnte eine Institutsmitarbei-
terin im Rahmen des medienforum.nrw 2009 
vortragen (Nérisson). Dabei wurde die Mei-
nung vertreten, dass das Urheberrecht dazu 
dienen soll, die Urheber zu vergüten, nicht 
aber den bestehenden Zugang zu urheber-
rechtlich geschützten Werken zu sperren.

Außerdem wurden am Institut wichtige Fra-
gestellungen im Rahmen von rechtsverglei-
chenden Dissertationen vertieft. Zwei Disser-
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tationsprojekte beschäftigten sich mit dem 
Recht der Verwertungsgesellschaften in Frank-
reich und Deutschland (Markowski, Néris-
son, s. II.2.d)). 

Ein weiteres Dissertationsprojekt widmete 
sich der grundsätzlichen Frage des Verhält-
nisses von geistigem Eigentum mit dem zivil-
rechtlichen Eigentum (Bouchet). Diese in 
französischer Sprache verfasste Arbeit analy-
siert rechtsvergleichend die Gesetzgebung 
Frankreichs, Deutschlands und Englands, 
um die unterschiedlichen Auffassungen he-
rauszuarbeiten, die es in den kontinentaleuro-
päischen und den „common law“-Ländern 
diesbezüglich gibt; speziell bezüglich dem 
Verständnis von „Eigentum“ und „Property“. 
Mit einer Gegenüberstellung verschiedener 
urheberrechtlicher Ansätze in den kontinen-
taleuropäischen Ländern und den Ländern 
der „Copyright“-Tradition befasste sich eine 
weitere in französischer Sprache zu erstel-
lende Dissertation zur ökonomischen Analyse 
des Urheberrechts (Pérez Gómez, s. II.2.f)). 

Schließlich hat sich das Institut auch mit der 
jüngsten Reform des französischen Kartell-
rechts durch die Loi de modernisation de 
l’économie des Jahres 2008 beschäftigt, die 
einerseits zur Einführung einer zentralen 
Kartellbehörde geführt und andererseits die-
ser Behörde auch die Zusammenschlusskon-
trolle anvertraut hat. Im Rahmen der Reform-
arbeiten war ein Institutsmitarbeiter (Drexl) 
vom französischen Conseil d’Etat eingeladen 
worden, um im Rahmen eines Vortrages die 
Pläne der Reform der Zusammenschluss-
kontrolle im Lichte der deutschen Erfah-
rungen zu diskutieren. Der Vortrag wurde 
schließlich in einer französischen Fachzeit-
schrift veröffentlicht. Nahezu zum Abschluss 
gekommen ist ein Dissertationsprojekt zum 
Begriff des sozialen und wirtschaftlichen 
Fortschritts im französischen, deutschen und 
europäischen Kartellrecht (Siebers).

Der französische Rechtskreis erstreckt sich 
auch auf die französischsprachigen afrika-
nischen Länder. Manche haben aufgrund 
des Status als Entwicklungsland besondere 
Bedürfnisse, denen es im Bereich des geisti-
gen Eigentums Rechnung zu tragen gilt, be-
sonders was die Bekämpfung von Seuchen 
und Krankheiten betrifft. So beschäftige sich 
eine in französischer Sprache verfasste Dis-
sertation rechtsvergleichend mit der Frage 

der Patentierbarkeit von Medikamenten zur 
Bekämpfung von HIV-Infektionen in Ent-
wicklungsländern (Loum) und untersuchte 
speziell, ob die im internationalem Recht vor-
handenen Instrumente der Zwangslizenzen 
eine Lösung bieten könnten. Des Weiteren 
nahmen Wissenschaftler des Instituts an ei-
ner Tagung in Kamerun (Nérisson, O. Fi-
scher) und Gabun (Nérisson) teil und tru-
gen dort zum Urheberrecht in Europa vor.

Das Institut kooperiert schließlich eng mit 
der im französischen Rechtskreis verankerten 
Association Internationale de Droit Econo-
mique (AIDE; Drexl als Vizepräsident, Ull-
rich als Redakteur der Zeitschrift RIDE, 
Hilty als Verwaltungsrat, Bakhoum) sowie 
im Rahmen des Institut Euro-Africain de 
Droit Economique (INEADEC) (Bakhoum, 
Drexl, Schlatter, Ullrich, s. auch I.3.g)).

f)	 Mittel-	und	Osteuropa

Im Bereich Mittel- und Osteuropa stand wei-
terhin die Erforschung und Aufbereitung der 
dortigen Entwicklung des Urheberrechts im 
Mittelpunkt des Interesses. Dies betraf ins-
besondere die Neuregelung (Kodifi zierung) 
des russischen Urheberrechts im Rahmen 
des Vierten Teils des Zivilgesetzbuchs (Recht 
des geistigen Eigentums) der Russischen Fö-
deration (Dietz). Neben der Veröffentlichung 
einer deutschen Übersetzung der urheber-
rechtlich relevanten Teile dieser Neukodifi -
kation wurde das dort enthaltene neue, nicht 
in jeder Hinsicht überzeugende System der 
Regulierung der Verwertungsgesellschaften 
(der kollektiven Wahrnehmungsorganisati-
onen) im Detail untersucht (Dietz). Auch 
eine demnächst abzuschließende rechtsver-
gleichende Dissertation über die Kodifi zie-
rung des russischen geistigen Eigentums un-
ter Systemgesichtspunkten (Mushchinina) 
befasst sich mit diesem durchaus bedeu-
tenden Regelungswerk.

Auch das rumänische und das kroatische Ur-
heberrecht waren Gegenstand vergleichender 
Untersuchungen (Dietz). Zum einen war die 
im Hinblick auf den EU-Beitritt Rumäniens 
erforderliche systematische Anpassung und 
Reform des rumänischen Urheberrechts 
Grundlage einer Studie über den augenblick-
lichen, europäisch harmonisierten Rege-
lungszustand des rumänischen Urheber-
rechts. Zum anderen wurde bezüglich des 
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kroatischen Urheberrechts dessen monis-
tisch/dualistisch geprägte Grundstruktur nä-
her beleuchtet.

Schließlich hat das Institut Studien von Gast-
wissenschaftlern aus Osteuropa gefördert. 
Hierzu zählt eine Dissertation über den im-
materialgüterrechtlichen Schutz von Com-
puterprogrammen in Georgien, wobei ein 
Schwerpunkt auf den urheberrechtlichen 
Schutz gelegt, das georgische Recht mit den 
Maßstäben des europäischen Richtlinien-
recht verglichen und schließlich auch auf das 
Arbeitnehmerurheberrecht des angestellten 
Programmierers eingegangen wird (Jovano-
vic). Gefördert wurde außerdem die Disser-
tation zur Durchsetzung des Urheberrechts 
in ehemaligen sozialistischen Ländern am 
Beispiel Armeniens unter besonderer Be-
rücksichtigung der Behandlung technischer 
Schutzmaßnahmen (Abovyan) sowie eine 
polnische Arbeit über „indirekte Urheber-
rechtsverletzungen“ (Targosz). Ein anderes 
Dissertationsprojekt befasst sich mit der kol-
lektiven Rechtewahrnehmung in den Län-
dern des ehemaligen Jugoslawien, Rumänien, 
Bulgarien und Albanien (Mešević). Eine 
 weitere Gastwissenschaftlerin beschäftigte 
sich in ihrer Studie mit dem Schutz geogra-
phischer Herkunftsangaben im russischen 
Recht in Reaktion auf die Schaffung entspre-
chender Schutzvorschriften im Jahre 2008 
als Teil des russischen Zivilgesetzbuches  
(Jakuschewa). Die Untersuchung erfolgt im 
Rahmen eines Vergleichs mit deutschem und 
europäischem Recht sowie im Lichte der An-
forderungen des internationalen Rechts. Ab-
schließend schlägt die Studie Empfehlungen 
für eine Vervollkommnung des rechtlichen 
Regimes vor, was vor allem im Vorfeld eines 
anvisierten Beitritts Russlands zur WTO Be-
deutung hat. Weiterhin fördert das Institut 
eine Habilitation zum Rechtschutz und zur 
Rechtsqualität der Kennzeichen im Recht 
der Ukraine (Kryzhna); eine weitere Habili-
tation befasst sich mit dem Schutz und der 
Verwertung von Immaterialgüterrechten in 
Kasachstan im Lichte des Beitritts des Landes 
zur WTO (Bishimbaeva). Im Rahmen die-
ser Arbeit entstand auch ein Aufsatz zum 
 Immaterialgüterrecht in Zentralasien. Der 
Versuch eines inhaltlichen Vergleichs der 
Begriffe „goodwill“ und „reputation“ im geor-
gischen und europäischen Recht wurde in 
einem vom Institut geförderten Aufsatzpro-
jekt unternommen (Gugeshashvili).

g)	 Afrika

Das Recht der afrikanischen Länder wird am 
Institut parallel durch das Commonwealth-
Referat (s. I.3.d)) sowie das Referat für den 
französischen Rechtskreis (s. I.3.e)) betreut. 
Im Hinblick auf geförderte Einzelprojekte ist 
deshalb auch auf die Ausführungen zu jenen 
beiden Referaten zu verweisen. Darüber hi-
naus ist ein Projekt zu erwähnen, das sich mit 
den Markenrechtssystemen in den westafrika-
nischen Ländern befasst (Leigh; s. II.4.d)).

Eine zentrale Stellung nehmen die afrika-
nischen Länder im Forschungsprojekt zum 
Kartellrecht in Entwicklungsländern ein (s. 
III.2.a)ee)). Dieses Projekt wird auf der Stufe 
des akademischen Mittelbaus inzwischen von 
einem Nachwuchswissenschaftler aus dem 
Senegal betreut (Bakhoum), dem auch die 
Aufgabe obliegt, die Kontakte zu Wissen-
schaftlern und vor allem Kartellrechtsprakti-
kern in Afrika auszubauen. In einem nächsten 
Projektschritt ist für den Sommer 2010 ein 
Workshop zur Schaffung supranationalen Kar-
tellrechts in Entwicklungsländern geplant (s. 
ausführlich bei den Forschungsperspektiven 
B). Dabei nehmen gerade die Integrations-
systeme Afrikas eine zentrale Stellung ein 
(UEMOA, ECOWAS, CEMAC, COMESA, 
SADC). Besonders enge Verbindungen beste-
hen zu Vertretern der Competition Commis-
sion und des Competition Tribunal sowie Kar-
tellrechtswissenschaftlern in Südafrika. Dies 
hat besondere Bedeutung, da die südafrika-
nische mittlerweile als die bestfunktionieren-
de Kartellrechtsordnung gilt, die ausreichend 
 Erfahrungen mit Wettbewerbsproblemen ge-
sammelt hat, die für Entwicklungsländer ty-
pisch sind. Das Institut war im September 
2009 auf der von der Commission und dem 
Tribunal veranstalteten Tagung zum 10jäh-
rigen Bestehen des südafrikanischen Compe-
tition Act in Pretoria vertreten, wobei sich die 
Gelegenheit bot, vor zahlreichen Kartellrecht-
spraktikern afrikanischer Vertreter das Projekt 
zum Kartellrecht in Entwicklungsländern in 
einem Vortrag vorzustellen (Drexl).

Im Hinblick auf die Aktivitäten des Instituts 
zu Afrika kommt schließlich der Kooperation 
mit der unter Beteiligung von Institutsange-
hörigen (Drexl, Schlatter, Ullrich) im vo-
rangegangenen Berichtszeitraum gegründeten 
wissenschaftlichen Vereinigung Institut Euro-
Africain de Droit Economique (INEADEC) 
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zu. Diese Vereinigung hat im Herbst 2008 
ihre erste wissenschaftliche Tagung in Afrika, 
in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa, 
unter offi zieller Mitorganisation und aktiver 
Beteiligung des Instituts (Drexl) zum Thema 
der Behandlung der informellen Wirtschaft 
abgehalten. Die Thematik der informellen 
Wirtschaft, die in vielen afrikanischen Län-
dern 80 bis 90 % der Gesamtwirtschaft aus-
macht, wird überwiegend unter fi skalischen 
Gesichtspunkten diskutiert. Es handelt sich 
aber auch um einen zentralen Aspekt der auf 
Immaterialgüterrechte bezogenen Wirtschaft 
sowie der Wettbewerbspolitik vor allem in 
Entwicklungsländern und berührt damit zen-
trale Themen der Forschungsfelder des Insti-
tuts. Die Tagung erzeugte ungeheure mediale 
Aufmerksamkeit im Gastland, da es sich um 
die erste große rechtswissenschaftliche Kon-
ferenz seit mehreren Jahrzehnten handelte. 
Hierfür stand auch die Teilnahme hoher Re-
gierungsvertreter des Landes sowie des frü-
heren französischen Ministerpräsidenten, 
Michel Rocard, der Vorsitzender von INEA-
DEC ist. INEADEC bemüht sich mittlerwei-
le um Aufträge von nationalen und internati-
onalen Organisation zur Entwicklung des 
Wirtschaftsrechts in Afrika. Mitarbeiter des 
Instituts (Bakhoum, Drexl) haben sich 
mittlerweile bereit erklärt, mit anderen Mit-
gliedern von INEADEC an einer Evaluation 
des Kartellrechts in der Westafrikanischen 
Wirtschafts- und Währungsunion (UMEAO) 
mitzuwirken. Hier ist es von Vorteil, dass der 
Betreuer des Forschungsprojekts zum Kartell-
recht in Entwicklungsländern (Bakhoum) 
seine eigene Dissertation zum Verhältnis des 
Kartellrechts der UEMOA zum nationalen 
Recht verfasst hat.

4	 Wissenstransfer:	Beratung	im	Bereich	
Gesetzgebung	und	Rechtsanwendung

Ein traditionell gewichtiger Aspekt der Insti-
tutsarbeit liegt in der Weitergabe von Fach-
wissen an in- und ausländische Instanzen. 
Dieser Austausch fi ndet zuweilen durch ei-
nen Aufenthalt von Experten im Institut statt 
(z.B. Richter, etwa eine jährliche Delegation 
aus Japan); meist werden aber Mitarbeiter 
des Instituts eingeladen, um vor Ort an kon-
kreten Gesetzgebungsprojekten mitzuwirken 
oder auch um an zielgerichteten Tagungen 
im Hinblick auf anstehende Vorhaben vorzu-
tragen. Insoweit sind viele der in diesem Be-

richt in anderem Zusammenhang erwähnten 
Tätigkeiten ebenfalls im Kontext des Wissens-
transfers zu sehen; die nachstehenden Bei-
spiele sind mithin nur als pars pro toto zu 
verstehen.

Eine Rechtsordnung, in welche seit jeher – 
v.a. auch über ehemalige Stipendiaten – sehr 
gute Kontakte bestehen, ist die chinesische. 
Schon in früheren Jahren war das Institut in 
die Gesetzgebung zum Kartellrecht involviert 
(Drexl); nun stehen Revisionen der wichti-
gen Säulen des Immaterialgüterrechts an, so 
namentlich zunächst des Markenrechts, wo-
zu eine Tagung in Peking in Vorbereitung ist 
(Hilty, Kur). Auch fanden bereits Konsulta-
tionen im Rahmen einer Tagung an der Uni-
versität Xiamen im August 2009 bzw. mit 
dem Copyright Offi ce in Peking im Bereiche 
des Urheberrechts statt (Hilty). Ein ständi-
ger Austausch besteht auch mit dem Leiter 
des chinesischen Patentamt (Hilty); auch in 
jenem Bereich steht mittelfristig eine Revisi-
on an.

Erhebliche Ressourcen werden auch auf eu-
ropäischer Ebene in die Beratungstätigkeit 
investiert. Nur im Überblick erwähnt seien 
die Untersuchungen zur geplanten neuen 
Struktur für eine europäische Patentgerichts-
barkeit (Drexl, Hilty, Jaeger, Ullrich;  s. 
I.2.b)) sowie die Studie im Auftrag der EU-
Kommission zum europäischen Markenrecht 
(Leitung: Hilty, Knaak, Kur; s. II.4.c)). 
Oft setzt sich das Institut freilich auch kri-
tisch mit den Vorschlägen der Kommission 
auseinander und versucht insbesondere im 
Verbund mit anderen Forschungsinstitutio-
nen einem mehr wissenschaftlich orientier-
ten Standpunkt Nachdruck zu verleihen; 
dies galt namentlich mit Bezug auf die Initi-
ative, die Schutzfrist für gewisse urheber-
rechtliche Leistungsschutzrechte zu verlän-
gern (Drexl, Geiger, Hilty, Katzenberger, 
Klass, Kur, Peukert; s. II.2.c)aa)). In die-
sem Kontext zu erwähnen ist auch die Stel-
lungnahme zum Grünbuch „Urheberrecht in 
der wissensbestimmten Wirtschaft“ (Bajon, 
Drexl, Früh, Geiger, Hilty, Klass, Kru-
jatz, Kur; s. II.2.c)dd)). Im Rahmen einer 
Zusammenarbeit von EU-Kommission, GTZ 
und Bundeskartellamt wurde sodann mehr-
fach die rumänische Kartellbehörde in Fra-
gen des europäischen Kartellrechts beraten 
(Podszun).
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Selbstverständlich arbeitet das Institut auch 
immer wieder zuhanden der deutschen Be-
hörden, namentlich des Bundesministeriums 
der Justiz (BMJ), etwa im Rahmen einer Stel-
lungnahme vom Februar 2009 zum sog. 
„Dritter Korb“ (Hilty, Klass). Aufgegriffen 
wurden dabei wichtige Streitpunkte, die sich 
aus Spannungsfeldern des Urheberrechts im 
digitalen Zeitalter – namentlich bezogen auf 
den Wissenstransfer bei wissenschaftlicher 
Forschung – ergeben; aber auch etwa das 
Problemfeld der Privatkopie oder die Frage 
nach einem Verbot von „Intelligenter Auf-
nahmesoftware“ wurden aufgegriffen und 
betont, dass die Zukunft des Urheberrechts 
nicht in immer restriktiveren – aber schwer-
lich durchsetzbaren – Verboten liegen dürfte, 
sondern eher in neuen Vergütungssystemen. 
Weiter zu klärende Fragen waren der Handel 
mit gebrauchter Software, der Umgang mit 
Open Access, Fragestellungen bei Biblio-
theksdiensten, die Begrenzung der Panora-
mafreiheit oder die rechtsvergleichende Aus-
einandersetzung mit „verwaisten Werken“.

II	 Geistiges	Eigentum	

�	 Patentrecht

Das Forschungsinteresse und die Forschungs-
tätigkeit auf dem Gebiet des Patentrechts kon-
zentrierten sich im Berichtszeitraum wie schon 
in den Jahren zuvor auf relativ breit definierte 
Fragenkomplexe: internationale Entwicklun-
gen im Bereich des Patentrechts und deren 
sozio-ökonomische Implikationen, die Ent-
wicklung des Patentrechts in einigen Schwel-
lenländern als Folge der Implementierung des 
TRIPS und anderen internationalen Überein-
kommen, die Herausforderungen neuer Tech-
nologien an das Patentrecht, der Missbrauch 
von Patenten und das allgegenwärtige Ambiva-
lenzverhältnis zwischen dem Patent- und dem 
Kartellrecht. 

a)	 Internationale	Patentrechtsentwick-
lung

Von zentraler Bedeutung ist ein in Ausarbei-
tung befindliches Projekt einer „Patent Dec-
laration“ (Leitung: Hilty, Lamping; weitere 
Beteiligte: Bakhoum, Drexl, Große Ruse-
Khan, Jaeger, Kur, I. Lee, N. Lee, Ull-
rich, Wallot), das bereits 2009 begonnen 

und im Teil zu den Forschungsperspektiven 
ausführlicher dargestellt wird (s. B). Ziel ist 
es, die Flexibilitäten des TRIPS-Abkommens 
auszuleuchten und – in gewisser Hinsicht 
nach dem Vorbild der urheberrechtlichen 
Declaration zum Dreistufentest (s. II.2.c)bb)) 
– eine Auslegungsordnung zu erstellen, die 
einen angemessenen Interessenausgleich 
auch für die patentrechtlichen Vorschriften 
des TRIPS-Abkommens ermöglicht.

Unter dem Titel „Patents and Technological 
Progress in a Globalized World“ wurde im 
Dezember 2008 sodann Joseph Straus mit 
einer Festschrift zu seinem 70. Geburtstag 
geehrt (Hg.: Adelman, Brauneis, Drexl, Nack, 
Prinz zu Waldeck und Pyrmont). Die 
Festschrift geht sowohl in ihrer Internationa-
lität als auch in ihrer thematischen Fokussie-
rung über das hinaus, was man üblicherweise 
von einer Festschrift erwartet. Die 61 Beiträ-
ge stammen von Praktikern und Wissen-
schaftlern vor allem des Patentrechts aus 
insgesamt 17 Ländern (Brasilien, China, 
Deutschland, Finnland, Kroatien, Israel, Ita-
lien, Japan, Niederlande, Norwegen, Polen, 
Schweden, Serbien, Slowenien, Spanien, 
USA, Vereinigtes Königreich). Die Themen 
reichen vom materiellen Patentrecht, über 
die Schranken des Patentrechts, der Naht-
stelle von geistigem Eigentum und Kartell-
recht, dem Recht der biotechnologischen 
und pharmazeutischen Erfindungen und dem 
Arbeitnehmererfinderrecht zu Fragen des 
Verfahrensrechts und der Rechtsdurchset-
zung, des Verhältnisses des Patentrechts zum 
Lauterkeitsrecht, internationalprozessrecht-
lichen Fragen des Patentrechts, jüngsten 
Entwicklungen im nationalen Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht und rechts-
politischen Grundfragen des Immaterial-
güterrechts. Die Festschrift, die in enger 
Zusammenarbeit mit Kollegen der George 
Washington University Law School heraus-
gegeben wurde, steht zugleich für die vorzüg-
liche Zusammenarbeit der Partner des 
MIPLC, das Joseph Straus seit 2002 bis zu 
seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 
Ende 2008 aufgebaut und geleitet hat.

Im breit verstandenen Kontext des internatio-
nalen Patentrechts nimmt die im Mai 2008 in 
Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie und der Europä-
ischen Akademie der Wissenschaften und 
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Künste veranstaltete Tagung zum Thema 
„The Role of Law and Ethics in the Global-
ized Economy“ einen prominenten Platz ein. 
Im Rahmen dieser Tagung haben hohe Re-
präsentanten aus Politik (u.a. der slowenische 
Staats- und damals EU-Ratspräsident, der 
Bayerische Ministerpräsident, der Generaldi-
rektor der WIPO), Wirtschaft und Wissen-
schaft teilgenommen und ausführlich über 
die Herausforderungen der Globalisierung 
und die notwendigen nationalen und interna-
tionalen Reaktionen auf diese Herausforde-
rungen diskutiert und über mögliche Lösun-
gen nachgedacht (s. Bericht Rauh, GRUR 
Int. 2008, 1020 ff.). Die Vorträge und Diskus-
sionsbeiträge dieser Tagung sind 2009 in 
einem gleichnamigen Tagungsband erschie-
nen (Straus). 

Zur Auseinandersetzung mit den internationa-
len Entwicklungen im Gefolge der von TRIPS 
und GATT 1994 international eingeführten 
Standards gehören auch die 2008 in Buch-
form erschienene Untersuchung „Patents in 
the Food Sector – A Retrospective Survey with 
Special Emphasis on the TRIPS Agreement“ 
(Willnegger) und eine unter dem Titel „Pat-
ents and Public Health“ veröffentlichte Dis-
sertation, die sich mit dem Problem der recht-
lichen Umsetzung der sog. „Doha Erklärung“ 
von 2001 auseinandersetzt (Law). Fertig ge-
stellt wurde ferner eine Dissertation, die dem 
Thema der Harmonisierung des materiellen 
Patentrechts gewidmet ist (Klunker). Im 
Endstadium befi nden sich eine Untersuchung 
der Zusammenhänge des Schutzes geistigen 
Eigentums in völkerrechtlichen Investitions-
schutzverträgen (Klopschinski), mit der das 
Institut auch international Neuland betritt, 
und eine Dissertation, die sich mit der Frage 
der Angabe des geographischen Ursprungs 
von biologischem Material in Patentanmel-
dungen befasst (Taric). Dem Aspekt des 
Schutzes und der Verwertung von genetischen 
Ressourcen widmet sich eine umfangreiche, 
im Berichtszeitraum veröffentlichte Studie 
zum Zugang zu genetischen Ressourcen und 
der Verteilung der aus deren Verwertung er-
zielten Gewinne (Straus).

Mit der Umsetzung von patentrechtlichen 
Verpfl ichtungen des TRIPS-Abkommens in 
nationale Gesetzgebungen von Schwellen-
ländern und deren Einfl uss auf die sozio-
 ökonomische Entwicklung dieser Länder be-
schäftigen sich diverse Dissertationsvorhaben: 

eine englischsprachige Untersuchung zum 
Patentschutz von pharmazeutischen Erfi n-
dungen nach dem neuen ägyptischen Patent-
gesetz (Rasekh), eine Untersuchung der 
Frage, ob Art. 2 des ägyptischen Gesetzes 
über Geistiges Eigentum, der Nukleinsäuren 
ausdrücklich von der Patentierbarkeit aus-
schließt, gegen die Vorgaben von Art. 27 Abs. 
3 lit. b des TRIPS-Übereinkommens ver-
stößt, der den Mitgliedstaaten zwar den Aus-
schluss von Tier- und Pfl anzenteilen, nicht 
aber von Mikroorganismen erlaubt (El Sag-
hir), eine Arbeit, die sich mit Auswirkungen 
der Umsetzung des TRIPS-Übereinkommens 
im brasilianischen Patentrecht auf die lokale 
Pharmaindustrie auseinandersetzt (Mitsuu-
chi Kunisawa) sowie eine Analyse zur Ein-
führung des Schutzes biotechnologischer 
Erfi ndungen, insbesondere auch von Pfl an-
zenzüchtungen, in einer Reihe von lateina-
merikanischen Ländern (Leguizamón Mo-
rales). Abgeschlossen wurde ferner eine 
Dissertation, deren Gegenstand die Mecha-
nismen zur Durchsetzung von Patenten in 
China ist (Cao). 

Im Blickfeld einer weiteren Untersuchung 
zum Schutz der Pfl anzenvielfalt durch geisti-
ges Eigentum stehen die Vereinbarkeit des 
Internationalen Übereinkommens zum Schutz 
von Pfl anzenzüchtungen (UPOV 1978 und 
1991) mit Art. 27 Abs. 3 lit. b des TRIPS-
Übereinkommens sowie die „Effektivität“ des 
indischen Gesetzes zum Schutze der Pfl an-
zenvielfalt und der Rechte von Farmern (Ko-
chupillai). 

International viel diskutiert wird der Konfl ikt 
zwischen internationalem Patentschutz und 
das Interesse vor allem von Entwicklungslän-
dern, den Zugang zu Medikamenten zu er-
leichtern. Hierzu hat das Institut im Berichts-
zeitraum ein Dissertationsprojekt gefördert, 
das sich in französischer Sprache mit der Fra-
ge des Zugangs zu patentierten Arzneimitteln 
zur Bekämpfung der HIV/AIDS-Epidemie in 
den Entwicklungsländern beschäftigt (Loum). 
Dabei werden insbesondere die rechtlichen 
Möglichkeiten untersucht, welche das inter-
nationale Immaterialgüterrecht bietet, um die-
sen Zugang zu gewährleisten, wie z.B. die nach 
dem TRIPS-Abkommen zulässigen Zwangs-
lizenzen. Neben der Betrachtung einzelner 
ausgesuchter Rechtsordnungen (China, Brasi-
lien, Indien, Südafrika, afrikanische Länder 
der „OAPI“-Zone) untersucht die Arbeit die 
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Thematik auch im Lichte des internationalen 
Menschenrechtsschutzes, insbesondere des 
von der Allgemeinen Erklärung für Menschen-
rechte verbürgten Rechts auf Gesundheit. 
Speziell mit der Möglichkeit, den Zugang zu 
Medikamenten zur Bekämpfung von AIDS 
und Malaria durch den Einsatz von TRIPS-
konformen Zwangslizenzen in den Staaten 
südlich der Sahara zu erleichtern, beschäftigt 
sich eine weitere vom Institut geförderte Dis-
sertation (Falletti).

b)	 Biotechnologische	und	pharma-
zeutische	Erfindungen

Die Forschung auf dem Gebiet der neuen 
Technologien hat einen klaren Fokus, der an 
die Schwerpunkte im internationalen Patent-
recht anschließt: die Biotechnologie und die 
Pharmazie. 

Abgeschlossen wurden im Berichtszeitraum 
eine englischsprachige Dissertation zu den 
ethischen Aspekten der Patentierung von 
humanen embryonalen Stammzellen, die 
neuartige Lösungsanstöße in die interna-
tionale Diskussion eingebracht hat (Triller 
 Vrtovec), und zu der zwar nicht ethisch aber 
um so mehr patentrechtlich komplexen Pro-
blematik von Patenten auf Proteom-Erfin-
dungen (Schuster). Außerdem behandeln 
zwei weitere Arbeiten die Patentierbarkeit 
von menschlichen bzw. embryonalen Stamm-
zellen (Romandini, Mutabzija), wobei 
letztere auch die gesetzlichen Schranken für 
therapeutisches Klonen analysiert. Erstere – 
abgeschlossene – Arbeit geht darauf ein, ob 
und wie weit der Erfindungsbegriff (Art. 52 
EPÜ), der Vorbehalt des ordre public und 
der guten Sitten (Art. 53 lit. a EPÜ) sowie 
das Patentierungsverbot für medizinische 
Verfahren (Art. 52 Abs. 4 EPÜ) der Schutz-
fähigkeit biologischen Materials entgegen-
stehen. 

Im Bereich der Biotechnologie weit fortge-
schritten sind noch Untersuchungen zum 
Schutzbereich von Patenten auf humangene-
tische Erfindungen (Prinz zu Waldeck und 
Pyrmont), zum Begriff „menschliches Lebe-
wesen“ aus patentrechtlicher, ethischer und 
philosophischer Sicht (Sattler de Sousa e 
Brito) und zum Schutz biotechnologischer 
bzw. chemischer und pharmazeutischer Er-
findungen im chinesischen Patentrecht (Z. 
Wu, Xuming Wang). Fertig gestellt und pu-

bliziert wurde auch eine Untersuchung zum 
Schutzumfang von europäischen Patenten 
auf transgene Pflanzen und Verfahren zu de-
ren Herstellung (Straus). 

Eine andere Arbeit beschäftigt sich mit den 
Ursprüngen und Hintergründen des absoluten 
Stoffschutzes, der im Kontext der Biotechno-
logie neu hinterfragt werden muss (Gaut-
schi). In einem ähnlichen Themenfeld liegt 
eine kürzlich begonnene Dissertation (Ro-
dek), deren Autor – mit abgeschlossenem 
Chemiestudium – anhand ökonomischer Ana-
lysen der Frage nachgeht, ob absoluter Stoff-
schutz in seiner jetzigen Gestalt das optimale 
Modell für die Weiterentwicklung der Che-
mie sein kann. 

Eine innerhalb des IMPRS-CI laufende Dis-
sertation widmet sich der Frage, inwiefern 
Patent Pools eine strategische Lösung zur  
Minimierung der ökonomischen Schäden für 
das Gesundheitssystem darstellen können 
(Liang, s. VI). Eine empirische – betriebs-
wirtschaftliche – Arbeit untersucht die Impli-
kationen des IP Managements auf die Boni-
tätseinstufung von pharmazeutischen und 
biotechnologischen Unternehmen (Frey). 
Insbesondere werden dabei die Indikatoren 
des IP Managements operationalisiert und 
auf die Frage hin untersucht, ob sie Informa-
tionserfassung und -grundlage von Investoren 
und Gläubigern verbessern.

Eine im Berichtszeitraum fertig gestellte und 
veröffentlichte Dissertation analysiert in 
einem europäisch-amerikanischen Rechtsver-
gleich das System der Patentierung und der 
ergänzenden Schutzinstrumente für pharma-
zeutische Produkte sowie die Nutzung solcher 
Instrumente zur Verlängerung der einmal auf-
grund eines Patents erworbenen Exklusivitäts-
stellung und die Auswirkung dieses Regulie-
rungsrahmens auf den Wettbewerb mit 
Generika (Fackelmann). In den Blick ge-
nommen werden dabei nicht nur die Möglich-
keiten der Patentierung von Medikamenten 
der zweiten Generation und die patentrecht-
lichen Instrumente der Schutzfristverlänge-
rung, wie das ergänzende Schutzzertifikat in 
der EU, sondern auch der Schutz der Da-
tenexklusivität nach dem Arzneimittelzulas-
sungsrecht. Auch auf der Grundlage empi-
rischer Daten kommt die Arbeit zu 
umfassenden Vorschlägen für die Reform des 
Regulierungsrahmens sowohl in den USA als 
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auch in Europa. Der nahezu zeitgleich mit 
dem Schlussbericht zur Sektorenuntersu-
chung Pharma der Europäischen Wettbe-
werbsdirektion (s. dazu auch III.2.b)cc)) ver-
öffentlichten Dissertation kommt große 
praktische Bedeutung zu, zeigt sie doch auf, 
dass Wettbewerbsverzerrungen im Verhältnis 
zwischen Originalpräparateherstellern und 
Generika-Produzenten nicht allein kartell-
rechtlich beizukommen ist, sondern vor allem 
eine Reform des Regulierungsrahmens vorge-
nommen werden sollte. Die Arbeit wurde mit 
der Otto-Hahn-Medaille für das Jahr 2009 
ausgezeichnet.

Ein ähnliches Dissertationsprojekt behandelt 
die gesetzlichen Grundlagen, die Funktions-
weise und die Alternativen zu ergänzenden 
Schutzzertifi katen im pharmazeutischen Be-
reich. Dabei soll ermittelt werden, ob der mit 
Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 eingeführte 
ergänzende Schutz für Arzneimittel leisten 
kann, was er leisten soll (Zbierska). Eine 
weitere ökonomische Arbeit im Rahmen der 
IMPRS-CI beschäftigt sich mit der Frage, 
inwiefern eine wettbewerbsrechtliche Be-
schränkung von Vergleichen zwischen Ori-
ginal- und Generikaherstellern bei Patent-
aufhebungsverfahren aus Wohlfahrtssicht 
sinnvoll ist (Gratz; s. VI).

c)	 Sonstige	neue	Technologien:	Compu-
terprogramme,	Geschäftsmethoden,	
Nanotechnologie

In Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Patentamt, der dortigen European Patent 
Academy, der Association of Intellectual 
Property Experts und der Japanischen Pa-
tentanwaltsvereinigung wurde im Mai 2008 
vom MIPLC eine Tagung zu computerimple-
mentierten Erfi ndungen durchgeführt. Dabei 
wurden die Patentierbarkeit und die Rechts-
durchsetzung für diese Erfi ndungen in Euro-
pa, Japan und den USA beleuchtet.

Mit anderen Herausforderungen der Wissen-
schaft und Technik für das Patentrecht befas-
sen sich zwei Arbeiten, die im Berichtszeit-
raum fortgesetzt wurden: Zum einen eine 
Dissertation zur Patentierung von mathema-
tischen Algorithmen (Färber), zum anderen 
eine Dissertation zur Patentierung von Ge-
schäftsmethoden in einem breiteren wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Kontext 
(Moglia). Fertig gestellt wurde des Weiteren 

eine Untersuchung zum aktuellen Problem 
der Patentierung von Geschäftsmethoden im 
Lichte der gegenwärtigen internationalen Fi-
nanzkrise (Klopschinski, Straus). Die He-
rausforderungen der Nanotechnologie für das 
Patentrecht sind ebenfalls Gegenstand eines 
laufenden Dissertationsvorhabens (Heuer).

d)	 Missbrauch	von	Patenten

Sowohl in der Rechtsliteratur als auch in der 
Wirtschaftsrealität ist ein geschärftes Be-
wusstsein für missbräuchliche Verhaltens-
weisen im Zusammenhang mit der Erlangung 
und Ausbeutung von Immaterialgüterrechten 
erkennbar. Insbesondere das Patent hat sich 
zu einer „strategischen Waffe im Arsenal der 
Unternehmen“ entwickelt, deren Einsatz im 
Wettbewerb neuer und klarer Schranken be-
darf. Im öffentlichen Interesse standen in 
jüngerer Zeit vor allem die Geschäftsgebaren 
von sog. „patent trolls“, deren opportunisti-
sches Verwertungs- bzw. Lizenzierungsver-
halten reichlich Diskussionsstoff liefert. 

Einer der zentraler Faktoren, die den Miss-
brauch des Patentsystems begünstigen, liegt 
in der in jüngerer Zeit immer häufi ger beklag-
ten unzureichenden Qualität der erteilten 
Patente, indem Schutzrechte für technische 
Entwicklungen erteilt werden, welche im 
Lichte der Schutzvoraussetzungen gar keine 
Erfi ndungen darstellen, weil die Patentprü-
fung, die Schutzfähiges von nicht Schutzfä-
higem unterscheiden sollte, versagt. Mit die-
ser globalen beobachteten Herausforderung 
befasst sich ein Festschriftenbeitrag (Hilty), 
der mit rechtsvergleichenden Hinweisen auf-
zeigt, welche Strukturanpassungen denkbar 
wären, beispielsweise um die notwendigen 
Anreize dafür zu schaffen, damit das Instru-
ment der Einsprache – mit nachgelagerter 
nochmaliger Prüfung durch einen Spruch-
körper – häufi ger genutzt wird.

Missbräuchliches Verhalten kann jedoch viele 
Gestalten annehmen. In einem neu begon-
nenen Dissertationsverfahren wird versucht, 
eine einheitliche Theorie des Missbrauchs zu 
erarbeiten, die zu einer systematisch sauberen 
und konsistenten Lösung solcher Fälle führen 
kann (Wallot). Eine weitere Dissertation 
dreht sich um die Bekämpfung von Missbräu-
chen der Rechte des geistigen Eigentums auf 
der Basis des Kartellrechts in der Volksrepu-
blik China (Y. Wu). 
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Im Rahmen eines Vortrags wurde schließlich 
herausgearbeitet, dass die Versagung des Un-
terlassungsanspruchs, wie sie inzwischen im 
Anschluss an die eBay-Entscheidung des Su-
preme Court in den USA als Antwort auf 
Trollproblematik Anerkennung gefunden hat, 
sich im Lichte der bekannten Fallvarianten 
auch als Substitut für die nach US-Kartell-
recht nicht zu begründende Lizenzierungs-
pflicht erklären lässt (Drexl).

e)	 Patent-	und	Wettbewerbsrecht

Im Jahre 2009 hat das MIPLC eine Tagung 
zur Erschöpfung im Patentrecht durchge-
führt, an der u.a. auch hochrangige Richter 
und Wissenschaftler aus den USA und Japan 
teilgenommen haben.

Die korrekte Eingliederung des Patentsys-
tems in die Wettbewerbsordnung hat die 
Wissenschaft bereits viele Jahrzehnte be-
schäftigt und wird die Forschung des Insti-
tuts auch noch länger begleiten. Das Thema 
ist unter anderem Gegenstand der 2009 zu 
Ehren von Hanns Ullrich herausgegebenen 
Festschrift mit dem Titel „Technology and 
Competition – Contributions in Honour of 
Hanns Ullrich“ (Hg.: Boy, Drexl, Godt, Hil-
ty, Remiche), in der zahlreiche englisch- und 
französischsprachige Beiträge zu den Berüh-
rungspunkten zwischen dem Patent- und 
dem Wettbewerbsrecht erschienen sind (s. 
auch III.2.b)ee)). 

Wie eine wettbewerbspolitisch orientierte 
Analyse des Immaterialgüterrechts aussehen 
kann, exemplifiziert anschaulich eine Disser-
tation zum System der Patentierung und der 
ergänzenden Schutzinstrumente im Bereich 
von Arzneimitteln (Fackelmann; s. II.1.b)). 
Mit der Komplementarität beider Rechtsge-
biete befassen sich auch eine Reihe weiterer 
Dissertationen, so eine englischsprachige Ar-
beit, die den Fragen der alternativen Möglich-
keiten des Zugangs zu Technologien, wie „Pat-
ent Pools“, „Clearing Houses“, usw. gewidmet 
ist (Armillotta). Patent Pools liegen weiter 
im Fokus einer Arbeit, welche den geltenden 
europäischen Regelungsrahmen unter beson-
derer Berücksichtigung der Auswirkungen 
dieser Kooperationsformen auf den Wettbe-
werb und ihrer Nutzungsmöglichkeiten unter-
sucht (Kordic). Im Lichte der Tatsache, dass 
die gegenwärtige Anwendung von kartell-, 
missbrauchs- und fusionskontrollrechtlichen 

Vorschriften den Entstehungs- und Funkti-
onsbedingungen solcher Pools jedenfalls nicht 
umfassend gerecht wird, verfolgt die Arbeit 
das Ziel, Alternativen zum geltenden europä-
ischen Rechtsrahmen zu entwickeln; sie lote-
te dabei insbesondere die Möglichkeiten einer 
spezifischen Regelung für Patent Pools aus. 

Die Reichweite des Patentschutzes auf dem 
Sekundärmarkt für Ersatzteile und Service-
leistungen stand im Zentrum einer Arbeit, 
die diese Fragen für das deutsche, amerika-
nische und japanische Recht untersucht hat 
(Mohri). Für etliche weitere Arbeiten zum 
Schnittfeld von Patentrecht und Kartellrecht 
ist auf die Ausführungen des kartellrecht-
lichen Teils dieses Berichts zu verweisen  
(s. III.2.b)).

f)	 Weitere	patentrechtliche	Aspekte

Ein englischsprachiges Dissertationsprojekt 
zum Thema der Bewertung von Patent-
rechten (Fairhurst) wurde im Berichtszeit-
raum fertig gestellt. Gleiches gilt für eine 
rechtsvergleichende Dissertation zur mittel-
baren Patentverletzung (Rauh), die sich vor 
allem mit der einheitlichen Auslegung der 
unbestimmten Rechtsbegriffe des Tatbestan-
des der mittelbaren Patentverletzung be-
schäftigt. Auch im Rahmen der IMPRS-CI 
wird eine rechtsvergleichende Forschungs-
arbeit zur Frage der Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der mittelbaren Patentverlet-
zung in ausgewählten europäischen Ländern 
durchgeführt (Kupzok, s. VI).

Ein interdisziplinär zusammengesetztes For-
schungsteam an der IMPRS-CI untersucht 
die Lizenzbereitschaft des Rechtsinhabers im 
deutschen Patentrecht aus juristischer und 
ökonomischer Sicht (Krauspenhaar, Ru-
dyk, s. VI). Außerdem ist das Institut über 
eine Mitarbeiterin (N. Lee) an einem in Finn-
land durchgeführten Forschungsprojekt be-
teiligt, bei dem in Zusammenarbeit mit dor-
tigen Unternehmen die Bedeutung „offener 
Innovation“ im Verhältnis zum immaterialgü-
terrechtlichen Schutz für Innovationsprozesse 
beleuchtet wird. Der Fokus liegt dabei auf 
dem Telekommunikations- und Informations-
sektor, bei dem Innovationsprozesse gerade 
nicht mehr durch das Forschen von Individu-
en, sondern durch die Beteiligung einer Viel-
zahl von Akteuren vorangetrieben werden. 
„Open Innovation in a World of IP Protection“ 
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war auch der Titel eines Vortrags bzw. eines 
Publikationsbeitrags in einem wirtschaftswis-
senschaftlichen Sammelband (Hilty)

Internationalprivatrechtlichen Charakter ha-
ben zwei zur Vollendung gebrachte Disserta-
tionen zum anwendbaren Arbeitnehmererfi n-
derrecht (Rüve) sowie zur internationalen 
Zuständigkeit in gerichtlichen Patentverfah-
ren (Schauwecker; s. dazu auch IV.4). Eine 
kritische Auseinandersetzung mit dem deut-
schen Arbeitnehmererfi nderrecht ist Gegen-
stand einer inzwischen abgeschlossenen Dis-
sertation (Brune).

Veröffentlicht wurden außerdem Beiträge, 
die sich mit dem Spannungsverhältnis zwi-
schen der Freiheit der Wissenschaft und den 
Rechten des geistigen Eigentums sowie mit 
Methoden der Unterrichtung des Patent-
rechts befassten (Straus). Fertig gestellt und 
veröffentlicht wurde die Neuaufl age einer 
Gesamtdarstellung des deutschen Patent- 
und Gebrauchsmusterrechts sowie des euro-
päischen und internationalen Patentrechts, 
die insbesondere die im Jahr 2000 beschlos-
sene und 2007 in Kraft getretene revidierte 
Fassung des Europäischen Patentüberein-
kommens und die zugehörigen aktuellen Aus-
führungsvorschriften behandelt (Kraßer).

2	 Urheberrecht

Das Urheberrecht kam auch in den beiden 
Berichtsjahren nicht zur Ruhe. Auch wenn 
die Fortschritte der Internettechnologie nicht 
mehr ganz so sprunghaft verlaufen wie noch 
in den 1990er Jahren, scheint sich der An-
wendungsbereich dieses Rechtsgebietes un-
vermindert auszudehnen. Dies führt heute 
zu stark politisch gefärbten Debatten, denen 
sich auch das Institut im Rahmen seiner For-
schungsarbeit nicht entziehen kann, wäh-
rend jene Themen, welche in früheren Jah-
ren als Gegenstand der urheberrechtlichen 
Grundlagenforschung verstanden wurden, 
immer mehr in den Hintergrund treten. Auch 
die abstrakte Rechtsvergleichung verschafft 
heute kaum noch einen Erkenntnisgewinn; 
letztlich sind die Herausforderungen in allen 
Systemen ähnlicher Natur, weswegen ein 
Vergleich unterschiedlicher Rechtssysteme 
funktional ausgerichtet sein muss. Entschei-
dend ist es, die tatsächlichen Effekte von 
Rechtsnormen zu erkennen, was interdiszi-

plinäre Forschung bedingt, die freilich gera-
de im Urheberrecht noch in den Anfängen 
steckt. Auch dem Institut sind die Hände in 
dieser Hinsicht gebunden, solange für die 
ökonomische Forschung nicht substantielle-
re Ressourcen zur Verfügung stehen.

a)	 Grundsatzfragen	des	Urheberrechts

Im Lichte des genannten rechtspolitischen 
Umfeldes erstaunt es nicht, dass sich immer 
mehr Promotionsvorhaben den „großen“ Fra-
gen des Urheberrechts widmen – ja, recht 
eigentlich darauf abzielen, Sinn und Zweck 
des Urheberrechts nochmals von Grund auf 
neu anzudenken. Einen Meilenstein bildet 
in dieser Hinsicht eine im Berichtszeitraum 
abgeschlossene, sehr umfangreiche Arbeit 
mit dem provokativen Titel „Warum Urhe-
berrecht? – Die Rechtfertigung des Urhe-
berrechts unter besonderer Berücksichtigung 
des Nutzerschutzes“ (Hansen). Ausgehend 
von einer Analyse der gegenwärtigen Legiti-
mationskrise des Urheberrechts widmet sich 
die Arbeit den Grundlagen und Gestaltungs-
optionen urheberrechtlicher Regulierung im 
digitalen Zeitalter unter besonderer Berück-
sichtigung des Nutzerschutzes. Zu diesem 
Zweck werden schwerpunkt mäßig kollektivis-
tisch-utilitaristische Rechtfertigungsansätze 
untersucht; neben den in Kontinentaleuropa 
traditionell stärker verbreiteten individualisti-
schen Begründungsansätzen werden primär 
öko nomietheoretische, demokratie- und kul-
turtheoretische Rechtfertigungsbemühungen 
gewürdigt. Aufbauend auf diesen rechtstheo-
retischen Überlegungen entwickelt der Verfas-
ser ein eigenes Erklärungsmodell, auf dessen 
Grundlage sich das Urheberrecht im Allgemei-
nen und die von ihm propagierte Nutzerschutz-
doktrin im Besonderen zeitgemäß rechtfertigen 
lassen. Die Arbeit mündet in eine Vielzahl kon-
kreter Reformvorschläge für ein stärker nutzer-
orientiertes Urheberrecht. 

Mit ähnlicher Stoßrichtung – aber primär be-
zogen auf die Frage des Zugangsrechts – be-
fasst sich eine weitere im Berichtszeitraum 
abgeschlossene, englischsprachige Disserta-
tion letztlich mit der Frage, inwieweit Nut-
zerbefugnisse lediglich als Ausnahme vom 
Rechtsschutz am Werk zu verstehen sind, 
oder ob nicht ein eigener subjektiver Rechts-
anspruch besteht, welcher dem Rechteinha-
ber gegenüber geltend gemacht werden kann 
(Efroni); s. eingehender II.2.c)bb)). Die 



�9

Spannungen, welchen das Urheberrecht vor 
dem Hintergrund solcher und weiterer 
Grundsatzfragen heute ausgesetzt ist, wur-
den auch anlässlich einer großen Tagung des 
deutschen Bundesministerium der Justiz the-
matisiert, in welcher das Institut zusammen 
mit einem Wirtschaftswissenschaftler der 
IMPRS-CI (s. VI) mit Grundlagenreferaten 
und auf den nachfolgenden Panels eine 
Schlüsselrolle spielte (Harhoff, Hilty).

Im ganz großen Kontext gesehen wirft sodann 
eine 2008 publizierte, und schon im vergan-
genen Zweijahresbericht vorgestellte Habili-
tationsarbeit mit dem Titel „Güterzuordnung 
als Rechtsprinzip?“ (Peukert) die Frage auf, 
inwieweit das proprietäre Modell des sog. 
„geistigen Eigentums“ überhaupt in der Lage 
ist, Innovations- und Kreationsprozesse in 
dem Sinne positiv zu beeinflussen, dass ein 
Mehrwert entstehen kann gegenüber weniger 
weit greifenden – z.B. wettbewerbsrecht-
lichen – Schutzinstrumenten. Auch wenn 
diese Arbeit den Immaterialgüterrechtschutz 
umfassend betrachtet, ist das Urheberrecht 
geradezu ein prototypischer Anwendungsfall 
für solche Überlegungen, wird die Diskussion 
über die kollektive Rechtsnatur von Gütern, 
welche die Zuweisung von individuellem „Ei-
gentum“ nicht so ohne weiteres erlaubt, doch 
kaum in einem anderen Rechtsgebiet derart 
intensiv geführt. Entsprechend finden am In-
stitut denn auch weitere Analysen in diese 
Richtung statt, welche auf die Frage abzielen, 
ob die unerlaubte Zirkulation von urheber-
rechtlich geschützten Werken im Internet 
dadurch einer Lösung zugeführt werden 
kann, dass Verbotsansprüche aus bestehen-
den Exklusivrechten durch eine Pauschalver-
gütung für über das Internet verfügbar ge-
machte Schutzgegenstände ersetzt werden 
(sog. „Kultur-Flatrate“, oder besser „Content-
Flatrate“; Amini). Dieser Gedanke der Kul-
tur-Flatrate war auch Gegenstand sonstiger 
Forschungsarbeit am Institut (Hilty).

b)	 Urheberrecht	und	technische	Entwick-
lung

Ebenfalls grundsätzlicher Natur, jedoch stär-
ker am geltenden Recht orientiert, ist eine 
Reihe von Arbeiten, welche die – für das Ur-
heberrecht seit jeher typische – Herausforde-
rung der technischen Entwicklung themati-
siert und danach fragt, wie die gesetzlichen 
Anordnungen ausgestaltet sein müssen, um 

dysfunktionale Effekte des Rechtsschutzes 
zu vermeiden. Diese Gruppe von Themen-
stellungen ist an sich nicht neu; dass sie un-
vermindert im Zentrum des Interesses steht 
zeigt indessen, dass viele der bestehenden 
Probleme bislang nicht adäquat gelöst wer-
den konnten – gestützt auf die bestehenden, 
überlieferten Strukturen des Urheberrechts 
möglicherweise auch nicht mehr angemessen 
gelöst werden können. 

Für eines der großen Themen in diesem Zu-
sammenhang haben sich Schlagworte wie 
„Web 2.0“ oder „user generated content“ ein-
gebürgert. Die damit verbundenen neuen 
 Publikations-, Interaktions- und Kommunika-
tionsmöglichkeiten haben zu einem grundle-
genden Wandel des Verhaltens gewisser Ak-
teure im Internet geführt; denn niemals zuvor 
war es für die Kreativen leichter, einem Mas-
senpublikum eigens produzierte Text-, Bild-, 
Audio- oder Video-Beiträge zugänglich zu ma-
chen und auf diese Weise selbst Teil einer le-
bendigen Medienlandschaft zu werden. Eine 
Dissertation ging diesen Entwicklungen im 
Berichtszeitraum unter Zugrundelegung von 
Gegenstand, Zweck und Bedeutung des Urhe-
berrechts nach und untersuchte insbesonde-
re, inwieweit das Web 2.0 fundamentale urhe-
berrechtliche Grundsätze in Frage stellt 
(Bauer). Ebenfalls zum Web 2.0 ist eine Dis-
sertation zum Thema des Urheber- und Da-
tenschutzrechts in Arbeit, insbesondere zum 
Verhältnis zwischen der urheber- und daten-
schutzrechtlichen Einwilligung bzw. Zustim-
mung in virtuellen Welten (Filgueiras). U.a. 
mit urheberrechtlichen Aspekten des Web 2.0 
beschäftigte sich sodann die im Herbst 2009 
durchgeführte Assistententagung (Leitung: 
Große Ruse-Khan, Klass, von Lewinski) 
unter dem Titel „Nutzergenerierte Inhalte als 
Gegenstand des Privatrechts“ (s. ausführlich 
II.5.e)).

Solchen Initiativen aus dem Kreise der Nutzer 
steht freilich nach wie vor eine mächtige Ur-
heberrechtsindustrie gegenüber, welche ver-
sucht, die klassische kommerzielle Vermark-
tung dadurch zu sichern, dass technische 
Schutzmaßnahmen den Zugang zu den Daten-
banken der Anbieter, auf welchen sich die 
Werke befinden, kontrollieren. Mit dem Ver-
bot, solche Schutzmaßnahmen zu umgehen, 
befasst sich eine sehr umfassende, im Be-
richtszeitraum abgeschlossene, rechtsverglei-
chende Dissertation, die insbesondere auch 
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allgemeine strafrechtliche Aspekte berück-
sichtig (Rubli). Die auf solchen Schutzmaß-
nahmen basierenden sog. Digital Rights Man-
agement (DRM) Systems sind zwar oft nicht 
von großem Erfolg gekrönt (so gerade im Un-
terhaltungsbereich); in anderen Branchen – 
namentlich etwa im Bereich (elektronischen) 
wissenschaftlichen Publizierens – jedoch funk-
tionieren sie so gut, dass dies zu neuen He-
rausforderungen führt (s. II.2.c)dd)). Zugrun-
de liegt diesen Entwicklungen der an sich zwar 
längst abgeschlossene, rasante Siegeszug der 
Digitalisierung; während diese Thematik für 
die westliche Welt nur noch gewisse Einzelfra-
gen aufwirft – so befasst sich eine abgeschlos-
sene Dissertation mit dem Vervielfältigungs-
begriff im digitalen Kontext (Bornhauser) –, 
ist es für weniger entwickelte Länder von Be-
deutung, durch eigene Forschung im Lichte 
ihrer spezifi schen Bedürfnisse den Anschluss 
nicht zu verlieren. Entsprechend beleuchtet 
eine Dissertation die Situation in Nigeria, be-
zogen auf die dort wachsende Filmindustrie 
und andere urheberrechtsbasierte Branchen 
(Oyewunmi); der Wert dieser Arbeit liegt 
nicht zuletzt in der Rechtstatsachenforschung 
gestützt auf Interviews und auf einem rechts-
vergleichendem Ansatz. Von besonderer Be-
deutung ist auch der Blick auf die erheblichen 
Probleme mit der Piraterie in Nigeria und die 
dort bestehenden rechtlichen, aber auch insti-
tutionellen Ansätze der Pirateriebekämpfung. 
In ähnlicher Weise befasst sich eine Disserta-
tion mit den Herausforderungen in den ehe-
mals sozialistischen Ländern („transition 
countries“), wobei hier am Beispiel von Arme-
nien und eines Rechtsvergleichs mit ausge-
wählten europäischen Ländern insbesondere 
der Einfl uss von technischen Schutzmaßnah-
men geprüft wird (Abovyan). Diese Arbeit 
analysiert zugleich das Recht der Urheber-
rechtsschranken sowie der kollektiven Verwer-
tung.

Die digitale Revolution verändert vor allem die 
Geschäftsmodelle, mit denen die Schöpfer 
von Musikwerken Geld verdienen. Wurden im 
Schallplattenzeitalter Konzerte als Werbe-
plattformen für den Vertrieb von Tonträgern 
genutzt, nehmen heute viele Urheber und aus-
übenden Künstler den freien Vertrieb ihrer 
Werke und Leistungen über das Internet in 
Kauf, oder stellen ihre Leistungen sogar be-
wusst im Internet zum freien Download zur 
Verfügung, um überhaupt Berühmtheit zu er-
langen und um sodann ihr Einkommen über 

teure Konzerte zu erwirtschaften. In einem 
Vortrag und einer nachfolgenden Veröffentli-
chung (Drexl) wurde darauf hingewiesen, 
dass eine Politik, die nur einseitig das Modell 
der Exklusivität verteidigt, neue, von vielen 
Kreativen genutzte Verwertungsformen behin-
dern kann. Entsprechend wird ein „multi-
track“-Modell des Urheberrechts empfohlen, 
das im Sinne der Kreativitätsförderung den 
Urhebern und ausübenden Künstlern Opti-
onen in Bezug auf Art und Weise der Vermark-
tung von Musikwerken offen hält. In Fortfüh-
rung dieses Gedankens wurden die Arbeiten 
zu einer Dissertation aufgenommen, die ver-
schiedene moderne Vermarktungsformen für 
Musik im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf 
die Förderung von Kreativität und kulturelle 
Vielfalt untersuchen soll (Ericsson).

Schließlich wurde eine Dissertation zu tech-
nischen Schutzmaßnahmen im Urheberrecht 
abgeschlossen (Fitzner). Sie zeigt neue Strate-
gien und die damit verbundenen Geschäftsmo-
delle für die Kommerzialisierung von Tonauf-
nahmen im digitalen Zeitalter auf. Solche 
Strategien sind angesichts der zunehmenden 
Abkehr der Musik- und Filmindustrie von her-
kömmlichen DRM-Systemen in Form von 
 Kopierschutztechnologien und dergleichen 
notwendig geworden. Als Alternative zu Ko-
pierschutz-DRM wird von der US-amerika-
nischen Musik- und Filmindustrie zunehmend 
der Einsatz von Filtertechnologien („Content 
Identifi cation Technologies“) zum Schutz von 
Urheberrechten beim Vertrieb von Musik- und 
Filmwerken über das Internet diskutiert. Da-
mit sollen Urheberrechtsverletzungen von 
vornherein verhindert werden, indem urheber-
rechtlich geschütztes Material vor dem Hoch-
laden bzw. Versenden durch einen Nutzer 
identifi ziert und ggfs. blockiert wird. Die Aus-
wirkungen dieser neuen Technologien auf die 
Anwendbarkeit der Haftungsbeschränkungen 
für sog. Host-Provider gem. 17 U.S.C. § 512 
(c) (Digital Millenium Copyright Act) bzw. Art. 
14 E-Commerce-RiLi bzw. § 10 TMG werden 
rechtsvergleichend analysiert, um aus den US-
amerikanischen Erfahrungen auch Schlüsse 
für Deutschland und Europa zu ziehen.

c)	 Schutzausbau	vs.	Interessenausgleich

aa)	 Bestrebungen	zum	Schutzausbau

Im Lichte der Trendwende der letzten Jahre 
hin zur verstärkten Berücksichtigung von 
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Nutzerinteressen erscheint es nicht ganz 
selbstverständlich, dass nach wie vor Bestre-
bungen zum Ausbau des heute in mancherlei 
Hinsicht als zu weit reichend empfundenen 
Urheberrechtsschutzes zu verzeichnen sind. 
Die hinter solchen Bemühungen stehenden 
Urheberrechtsindustrien finden nach wie vor 
Gehör auf politischer Seite, namentlich der 
Europäischen Kommission. Geradezu ein Pa-
radebeispiel stellt in diesem Kontext der Vor-
schlag der Kommission für eine Richtlinie zur 
Änderung der Richtlinie 2006/116/EG über 
die Schutzdauer des Urheberrechts und be-
stimmter verwandter Schutzrechte dar. Kon-
kret sollte damit erreicht werden, dass der 
heutige 50jährige Schutz für Tonträgerher-
steller – vordergründig zugunsten der Inter-
preten, in Wahrheit aber in erster Linie zum 
Nutzen der Tonträgerindustrie – auf 95 Jahre 
verlängert werden sollte, obwohl eine ganze 
Reihe von ökonomischen Studien belegt, dass 
eine solche Schutzausdehnung volkswirt-
schaftlich nicht begründbar ist bzw. sogar 
schädlich sein dürfte. Auch das Institut nahm 
zu dieser von der nahezu gesamten akade-
mischen Welt kritisierten Initiative der Kom-
mission in rechtswissenschaftlicher Hinsicht 
ausführlich Stellung und belegte namentlich, 
dass die Begründungen der Kommission in 
machen Punkten auf fehlerhaften Rechtsver-
gleichen mit den USA bzw. unzutreffenden 
Interpretationen der Rechtslage beruhten 
(Drexl, Geiger, Hilty, Katzenberger, 
Klass, Kur, Peukert). Die vorgebrachten Ar-
gumente fanden denn auch große Beachtung; 
im Einklang mit anderen Stellungnahmen aus 
wissenschaftlichen Kreisen mögen diese dazu 
beigetragen haben, dass die Kommission am 
ursprünglichen Vorschlag wesentliche Anpas-
sungen vorzunehmen versuchte. Begraben 
mochte sie die Vorlage freilich nicht, obwohl 
diese den Europäischen Rat bislang nicht 
passierte, weil bis zu den europäischen Neu-
wahlen unklar blieb, ob die erforderliche 
Mehrheit zu erreichen sein würde. Aber auch 
in der neuen Zusammensetzung der Kommis-
sion ist das Thema nicht vom Tisch.

Ein weiteres Schutzbegehren kommt – nach-
dem es um den im letzten Berichtszeitraum 
analysierten Schutz von Sportveranstaltern 
zumindest gegenwärtig wieder ruhiger gewor-
den ist – aus Verlegerkreisen. Jene werden 
nun mit erheblichen Zeitverzug von jener 
technischen Entwicklung eingeholt, welche 
zunächst die Musikindustrie und später –  

mit zunehmenden Übertragungskapazitäten 
– auch die Filmindustrie spürten, nämlich 
vom Wandel des analogen Zeitalters zum digi-
talen. Die starke Zunahme digitaler Inhalte – 
seien diese offline (Stichwort e-Book) oder 
online verfügbar – rückt immer mehr auch im 
Verlagsbereich die Problematik in den Vor-
dergrund, dass rechtlich geschützte Inhalte 
von Nutzern unautorisiert über das Internet 
verbreitet werden können. Besonders geprägt 
wird diese Debatte dabei von den Nachrich-
tenmedien, die selbst immer mehr auf den 
Zug der Internetpublikation aufspringen, in-
dem Teile von Zeitungsinhalten – meist frei 
– auch über Internet verfügbar gemacht wer-
den, was es Dritten ermöglich, von verschie-
denen Quellen Inhalte zusammenzusuchen 
und auf eigene Weise zusammenzustellen 
(z.B. Google News). Vor diesem Hintergrund 
widmet sich eine im Berichtszeitraum abge-
schlossene Dissertation der Frage, inwieweit 
das vorhandene Rechtsinstrumentarium aus-
reichend sei, um solche Verhalten zu unter-
binden – und gleichzeitig aber natürlich auch 
die Frage, ob sie überhaupt zu unterbinden 
sind (Szilágy). Tatsächlich steht in der Zwi-
schenzeit – gerade, aber nicht nur in Deutsch-
land – die Forderung am Horizont, den Verle-
gern ein eigenes Leistungsschutzrecht zu 
gewähren. Vorbild sein sollen dafür die in den 
1970er Jahren für die Ton- und Tonbildträger 
geschaffenen Schutzrechte, welche damals 
im Lichte der neu aufkommenden privaten 
Vervielfältigungsgeräte und damit einer bis 
dahin unbekannten Bedrohungslage für not-
wendig erachtet worden waren. Die Arbeit 
bemüht sich – teilweise rechtsvergleichend, 
teilweise empirisch unterlegt – um einen dif-
ferenzierten Ansatz, lehnt ein solches Schutz-
recht mithin nicht a priori ab, zeigt allerdings 
auch auf, wo die Gefahren eines Doppel-
schutzes liegen, welcher dadurch entstehen 
würde, dass dem Verleger in der Praxis stets 
auch die – originär dem Kreativen zustehen-
den – Urheberrechte abgetreten werden.

bb)		 Interessenausgleich	durch	Schutz-
begrenzungen;	Declaration	zum	
Dreistufentest

Seit der Neukonzeption des Instituts im Jahre 
2002 stand als zentrales Thema der urheber-
rechtlichen Forschung der Ausgleich der di-
vergierenden Interessen aller Akteure im Vor-
dergrund; hierüber wurde in den Vorjahren 
ausführlich berichtet. In der Zwischenzeit hat 
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sich diese Herausforderung zu einem eigent-
lichen Trend weit über das Urheberrecht hi-
naus entwickelt. Im Rahmen der Instituts-
arbeit wurden die Forschungsprojekte vor 
diesem Hintergrund stärker fokussiert und die 
Aufmerksamkeit auf die konkreten Mechanis-
men gelenkt, scheitert heute auf der konkreten 
Ebene des Rechts doch vieles am Fehlen der 
notwendigen Instrumente. Insbesondere wur-
de in den vergangenen Jahren im Rahmen ei-
ner Reihe von Institutsprojekten bzw. interna-
tionalen Projekten, an welchen das Institut 
beteiligt war, deutlich, dass eine Feinjustie-
rung des Urheberrechts nicht dadurch ermög-
licht werden wird, dass die Reichweite des 
Schutzes über eine präzisere Fassung der 
Schutzvoraussetzungen für urheberrechtliche 
Werke defi niert werden kann. Stattdessen ver-
lagert sich die urheberrechtliche Forschung 
immer mehr auf die Fragen der Begrenzungen 
des Schutzes durch spezifi sche Nutzungser-
laubnisse zugunsten Dritter, insbesondere 
durch spezifi sche Schranken. 

Einen eigentlichen Höhepunkt erreichten die 
Arbeiten des Instituts zu diesem Thema mit 
der sog. „Declaration“ zum Dreistufentest. 
Denn die „Achillesverse“ von solchen Schutz-
begrenzungen ist – nicht nur, aber insbeson-
dere im Urheberrecht – gerade dieser Test, 
wie er sich in den internationalen Urheber-
rechtsabkommen sowie im TRIPS-Abkom-
men und schließlich auch im europäischen 
Urheberrecht fi ndet. Die Art der Anwendung 
bzw. Interpretation dieses Dreistufentests ist 
entscheidend dafür, wie weit eine Schutzbe-
grenzung gehen kann; problematisch daran 
ist, dass bislang von breiten Kreisen – und na-
mentlich auch von Gerichten bzw. dem 
WTO-Panel – eine restriktive Auslegung in 
dem Sinne vertreten wurde, dass die Interes-
sen der Rechteinhaber im Vordergrund stan-
den, hinter denen jene bestimmter Nutzer-
gruppen (z.B. der Wissenschaft oder der 
Bildung) bzw. der Allgemeinheit zurücktreten 
müssten. Vor diesem Hintergrund startete 
das Institut gemeinsam mit der Queen Mary 
Universität in London ein großes Projekt, des-
sen Ergebnis im Juli 2008 in der Form einer 
„Declaration for a balanced interpretation of 
the Three-Step Test“ anlässlich einer interna-
tional besetzen Konferenz in München einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt und zur Un-
terzeichnung frei gegeben werden konnte. 
Erarbeitet wurde diese Declaration in zwei-
jähriger Forschungsarbeit von einer Gruppe 

von 30 renommierten Experten (seitens des 
Instituts Geiger, Große Ruse-Khan, Hilty, 
Kur, Peukert); danach wurde sie zur Unter-
zeichnung durch weitere Wissenschaftler frei-
gegeben. Dieser Erklärung war ein überwälti-
gender Erfolg beschieden. In kürzester Zeit 
wurde sie von der englischen Originalfassung 
auf französisch, deutsch, spanisch, portugie-
sisch, japanisch und chinesisch übersetzt und 
in einer Vielzahl von renommierten Fachzeit-
schriften in allen möglichen Ländern veröf-
fentlicht. Unter anderem um die Verbreitung 
dieser Stellungnahme auch in den USA zu 
gewährleisten, wurde sie im Mai 2009 in New 
York auf einer internationalen besetzten Ta-
gung vorgestellt, welche das Institut in Zu-
sammenarbeit mit der New York University 
organisierte (s. auch I.1.a); Geiger, Große 
Ruse-Khan, Hilty, Kur). Schon anlässlich 
dieser Tagung, aber auch bei sonstigen Gele-
genheiten, bei welchen die Declaration zur 
Diskussion gelangte – insbesondere ihrer Vor-
stellung im Rahmen eines Workshops bei der 
WIPO in Zusammenarbeit mit der UNCTAD 
(Hilty) – wurde darüber nachgedacht, wie 
der Geist der „Declaration“ in positives inter-
nationales Recht überführt werden könnte. 
Denkbar wäre insbesondere ein „soft law“-In-
strument, wobei auch schon erste Vorschläge 
in der vom Institut herausgegebenen Zeit-
schrift IIC veröffentlicht wurden (Geiger). 

Die urheberrechtlichen Schranken lagen 
auch über die Declaration hinaus im Interes-
senfokus des Instituts. So übernahm es ein 
Vertreter des Instituts (Hilty, zusammen mit 
Dreier) im Rahmen des sog. „Wittem-Euro-
pean Copyright Code“ (s. www.copyright-
code.eu) – einer nun 2010 zum Abschluss 
gebrachten Initiative aus Holland (insb. Hu-
genholtz, Quaadvlieg, Visser), mittels welcher 
mögliche Entwicklungen eines einheitlichen 
europäischen Urheberrechts aufgezeigt wer-
den sollen – Vorschläge für das Kapitel „Li-
mitations“ zu entwickeln. Der Umgang mit 
Schranken – insbesondere der oft kolpor-
tierte, aber falsche Ansatz, diese seien res-
triktiv auszulegen – war ebenfalls Forschungs-
gegenstand (Geiger, Xalabarder), und auch 
einzelne Fragestellungen, wie zum Beispiel 
die Schranke für kreativen Gebrauch oder die 
Zukunft der Privatkopie im digitalen Zeitalter 
oder im Kontext des „Peer-to-peer“-Fileshar-
ing wurden in Einzelbeiträgen rechtsverglei-
chend vertieft (Geiger). Untersucht wurde 
weiterhin, wie die neu eingeführten Regeln 
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betreffend technische Schutzmaßnahmen 
den Anwendungsbereich urheberrechtlicher 
Schrankenbestimmungen zu verringern ver-
mag (Xalabarder).

Eine Reihe von Arbeiten befasste sich sodann 
mit ganz spezifischen Schranken. Während 
auf internationaler Ebene noch eher kleintei-
lig diskutiert wird, welche Einzelinteressen 
verstärkt Berücksichtigung verdienen (z.B. 
Sehbehinderte), zeichnet sich im größeren 
Kontext der Onlinevermarktung von Inhalten 
vor allem die Zugangsproblematik als Heraus-
forderung der Zukunft ab. Dies hängt mit den 
in anderem Zusammenhang beschriebenen 
technischen Schutzmaßnahmen zusammen 
(s. II.2.b)), welche diesen Zugang eben gerade 
nicht erlauben bzw. gestützt auf welche ein 
Zugang nur unter prohibitiven Bedingungen 
gewährt werden mag. Ganz zentral damit be-
fasst sich eine sehr umfassende, englischspra-
chige Dissertation mit dem Titel „Access 
Right: An Inquiry into the Problem of Digital 
Copyright Law”, welche im Berichtszeitraum 
abgeschlossen werden konnte (Efroni). Der 
Verfasser hält eine weit reichende Umstruk-
turierung des Urheberrechtssystems nicht 
mehr für vermeidbar, und schlägt abschlie-
ßend die Einführung eines digitalen Zugangs-
rechts vor, welches die bestehenden öko-
nomischen Ausschließlichkeitsrechte im 
digitalen Bereich ersetzen soll. Mittels eines 
neuen Modells wird gezeigt, wie der Ausbau 
des Urheberrechtssystems nach dem Prinzip 
des Zugangs zu Werken ausgestaltet werden 
kann und warum dies einen plausiblen Lö-
sungsansatz darstellt. 

Eine weitere Dissertation versucht ein Urhe-
berrechtsmodell für die Volksrepublik China 
zu entwerfen, das den Schutz der Autoren-
rechte optimal mit dem Bedürfnis nach wirt-
schaftlicher Entwicklung vereint (Peng). 
Dabei soll auch die wirtschaftliche Bedeu-
tung eines effektiven Urheberrechtsschutzes 
aufgezeigt und durch Auswertung verschie-
denster empirischer Quellen bewiesen wer-
den. Die Autorin geht insbesondere auf die 
ökonomisch sinnvollste Urheberrechtsschutz-
dauer und die notwendigen Schritte zum 
Schutz des Urheberrechts im digitalen Zeit-
alter ein.

Allerdings sind Schranken im herkömmlichen 
Sinne nur ein mögliches Instrument des Inter-
essenausgleichs, welches primär darauf ausge-

legt ist, „Endnutzern“ eine Handlung zu erlau-
ben, die vom Urheberrechtsinhaber im Prinzip 
– ohne diese gesetzliche Erlaubnis – untersagt 
werden könnte. Nicht ohne weiteres geschaf-
fen werden kann damit ein Wettbewerb auf 
Anbieterseite, weil das Schutzrecht – unge-
achtet solcher Schranken – auch dazu benutzt 
werden kann, Dritte, welche das gleiche Werk 
auf andere, eigenständige Weise (z.B. im Kon-
text einer anders aufgebauten Internetplatt-
form) ebenfalls vermarkten könnten und 
möchten, zu behindern. Zwar wurde im Be-
richtszeitraum in einem Beitrag nachgewie-
sen, dass bzw. inwiefern – neben dem Aus-
schließlichkeitsrecht – auch die Schranken 
selbst als Instrumente der Innovationsförde-
rung dienen können; mithin wurden insgesamt 
die Vorteile und Nachteile der Ausschließ-
lichkeit im Immaterialgüterrecht analysiert 
(Geiger). Gleichwohl liegt auf der Hand, dass 
gestützt auf die Ausschließlichkeitsrechte des 
Rechteinhabers letztlich wettbewerbsfeind-
liche Angebotsmonopole entstehen können, 
gegen welche auch das Kartellrecht in vielen 
Fällen im Lichte der dort maßgeblichen Krite-
rien keine Handhabe bietet. Stattdessen be-
steht im Urheberrecht vom Konzept her seit 
jeher das – in den letzten Jahrzehnten im 
Schatten der kollektiven Rechtewahrnehmung 
aber weitgehend in Vergessenheit geratene – 
Instrument der Zwangslizenz, welches auch 
im Patentrecht eine nicht zu unterschätzende 
praktische Rolle spielt. Inwieweit dieses In-
strument im Urheberrecht eine Renaissance 
erleben könnte und sollte, wurde in mehreren 
Beiträgen eingehend untersucht (Hilty); die 
damit zusammenhängenden Gedanken spie-
len insbesondere im Kontext der Vermarktung 
wissenschaftlicher Inhalte eine Rolle und 
wurden entsprechend auch in der Stellung-
nahme des Instituts zum Grünbuch „Urheber-
recht in der wissensbestimmten Wirtschaft“ 
(Bajon, Drexl, Früh, Geiger, Hilty, Klass, 
Krujatz, Kur) eingebracht (s. II.2.c)dd)).

Die Frage des Interessenausgleichs – und da-
mit zu einem wesentlichen Teil jene nach 
den Schutzbegrenzungen – wurde auch sei-
tens der International Academy of Compara-
tive Law, deren XVIII. Kongress im Juli 2010 
in Washington, D.C. stattfinden wird, zu 
einem eigenen Berichtspunkt erhoben; der 
Generalberichterstatter hiefür wird vom In-
stitut gestellt (Hilty). Dazu musste im Be-
richtszeitraum ein komplexer Fragebogen 
entwickelt werden, mittels welchem die Situ-
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ation in rund 30 Ländern verglichen werden 
kann. Auf die Ergebnisse der sehr aufwen-
digen Auswertungen der nationalen Berichte 
(Hilty, Nérisson) wird im nächsten Tätig-
keitsbericht einzugehen sein.

cc)	 Flexibilisierung	des	Urheberrechts

Ein in jüngerer Zeit in den Vordergrund ge-
rücktes Instrumentarium zum Interessenaus-
gleich ist eine verstärke Flexibilisierung der 
urheberrechtlichen Regelungen. Bis zu einem 
gewissen Grade hat auch sie mit den Schutz-
begrenzungen zu tun; die schon in früheren 
Berichtsjahren erstmals aufgegriffene The-
matik (Hilty) reicht jedoch je nach Sichtwei-
se deutlich darüber hinaus. Sie wurde in 
einem Grundsatzartikel in der vom Institut 
herausgegebenen Zeitschrift IIC erneut der 
Diskussion zugeführt und gefragt, inwieweit 
eine – inzwischen immer stärker als notwen-
dig erachtete – Flexibilisierung des Urheber-
rechts überhaupt zu erreichen sein wird bzw. 
welche Vorgaben das positive Recht bietet, 
um letzten Endes zu einem nachhaltigen, ge-
rechten und differenzierten Urheberrecht zu 
gelangen (Geiger). Indirekt spielt die Frage 
der Flexibilisierung des Rechtsschutzes in-
zwischen eine sehr große Rolle in der urhe-
berrechtlichen Debatte. Entsprechend wird 
seit Mitte 2008 denn auch eine Arbeit geför-
dert, welche vor dem Hintergrund internatio-
naler und europäischer Vorgaben analysiert, 
ob die starren Schrankenregeln im deutschen 
Urheberrechtsgesetz durch (jedenfalls auf 
den ersten Blick) fl exiblere Regelungen – wie 
zum Beispiel eine Generalklausel analog des 
US-amerikanischen fair use-Prinzips – aus-
getauscht werden sollten (Hüttner). Dieser 
Frage wird vor allem anhand von aktuellen 
Fällen zum Urheberrecht in digitalen Netz-
werken nachgegangen. Insgesamt steckt die 
Forschung in diesem Feld aber noch in den 
Kinderschuhen, was zu wesentlichen Teilen 
mit dem fehlenden Mut zu tun hat, über die 
Grenzen des geltenden (internationalen und 
europäischen) Rechts hinaus zu denken.

dd)	 Urheberrecht	in	der	Wissenschaft	

Einer der Bereiche, in welchem sich ganz spe-
zifi sche Besonderheiten zeigen, die nahe le-
gen, im Urheberrecht nicht alles einer ein-
heitlichen Regelung zu unterwerfen, ist jener 
der Wissenschaft. Dort spielt das Urheber-
recht deswegen eine entscheidende Rolle, 

weil die Verleger nicht bereit sind, überhaupt 
in die Aufbereitung und Verbreitung der For-
schungsergebnisse – in aller Regel Texte und 
allenfalls bildliche Darstellungen – zu inves-
tieren, wenn ihnen von den Wissenschaftlern 
die daran bestehenden Rechte nicht abgetre-
ten bzw. (im deutschen Recht) eingeräumt 
werden. Mithin sind es am Ende nicht die 
Wissenschaftler selbst, die das originär ihnen 
zustehende Urheberrecht geltend machen 
können, sondern die Verleger, was – nament-
lich im Kontext der universitären Forschung 
– in einen Teufelskreis mündet: Der Wissen-
schaftler ist bereit, alle Rechte abzutreten, 
wenn er dafür eine Publikationsplattform er-
hält, die ihn in seiner Karriere weiterbringt; 
fi nanziert wird er – und wird ein allfälliger Zu-
schuss an den Verleger, damit eine Publika-
tion überhaupt erfolgt – freilich vom Staat. 
Durch die Rechtseinräumung seitens des 
Wissenschaftlers fi ndet jedoch eine Art „Pri-
vatisierung“ statt, mit der Folge, dass andere 
Wissenschaftler, welche Zugriff auf die von 
ihrem Kollegen hervorgebrachten, vom Verle-
ger publizierten Inhalte bekommen wollen, 
um den Stand der wissenschaftlichen For-
schung zum Zwecke der eigenen, darauf auf-
bauenden Forschung zu kennen, dafür bezah-
len müssen, damit sie überhaupt Zugang zu 
den – heute zumeist nur noch elektronisch 
publizierten – Inhalten bekommen. Diese 
Kosten sind wiederum vom Staat zu überneh-
men, womit ein Ungleichgewicht entsteht, 
welches in immer stärkerem Maße auf Unver-
ständnis in der Welt der Wissenschaft stößt, 
während gewisse große, international agieren-
de Verleger in der Lage sind, aus diesen Ge-
schäftsmodellen gewaltige Gewinnmargen zu 
erzielen.
 
Vor diesem – schon in früheren Institutspro-
jekten aufgearbeiteten – Hintergrund erstaunt 
es nicht, dass eine Handvoll Dissertationen 
diesen speziellen Bereich des Urheberrechts, 
der in besonderem Maße einer Akzeptanz-
krise (gerade auch bei den großen Wissen-
schaftsorganisationen) unterliegt, etwas ge-
nauer durchleuchten will. Konkret wurden in 
einem inzwischen abgeschlossenen Disserta-
tionsprojekt die oftmals als recht begrenzt 
empfundenen Privilegien der wissenschaft-
lichen Forschung ausgeleuchtet (Bajon so-
wie – rechtsvergleichend mit der Situation in 
den USA – Krujatz). Im Vordergrund stand 
dabei – wie sie schon allgemein thematisiert 
wurde – die Frage des Zugangs zu wissen-
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schaftlichen Werken. Verschärft wird die 
Problematik durch den vergleichsweise stark 
ausgestalteten Rechtsschutzes für technische 
Schutzmaßnahmen und die zunehmende 
Tendenz zu vertraglich spezifisch geregelten 
Online-Angeboten, welche ohnehin keinen 
Raum für Schranken lässt. Verdienst der erst-
genannten Arbeit ist es dabei insbesondere, 
die Frage aufgegriffen zu haben, inwieweit die 
teilweise sehr erheblichen Besonderheiten im 
Wissenschaftsbereich eine differenziertere 
Ausgestaltung eines „Wissenschaftsurheber-
rechts“ rechtfertigen würden. Entsprechend 
wird in der Arbeit auch überlegt, wie ein sol-
ches bereichsspezifisches Urheberrecht aus-
gestaltet werden könnte. Auch in einer Reihe 
von Vorträgen und sonstigen schriftlichen 
Beiträge wurde das Urheberrecht im Wissen-
schaftsbereich thematisiert (Hilty), wobei 
insbesondere auch immer wieder deutlich ge-
macht wurde, dass „Selbsthilfeaktionen“ der 
Wissenschaft, welche auf eine der verschie-
denen Formen von „open access“ abzielen, 
auf längere Sicht kaum zu der von den Wis-
senschaftsorganisationen erhofften Preisre-
duktionen führen dürften, sondern vermeint-
liche Ersparnisse gegenüber den bisherigen 
Kosten rasch durch Inneffizienzen wieder 
aufgefressen werden. Gleichzeitig wurde in 
einem umfassenden – über Internet frei zu-
gänglichen – Gutachten im Auftrag der Uni-
versität Zürich aber auch aufgezeigt, welche 
rechtlichen Freiräume für die Verwirklichung 
von „open access“ überhaupt bestehen (Hil-
ty, Seemann). Im Ergebnis zeigte sich, dass 
das schweizerische Recht (etwa im Vergleich 
zum deutschen) wesentlich mehr erlaubt, 
weil die Richtlinie zum Urheberrecht in der 
Informationsgesellschaft 2001/29/EG anläss-
lich der Urheberrechtsrevision von 2007 in 
entscheidenden Punkten nicht umgesetzt 
wurde. Dabei ist diese Rechtslage nicht etwa 
mit einer „Enteignung“ der Rechteinhaber 
gleichzusetzen; sie beruht vielmehr darauf, 
dass anstelle von Verbotsrechten zuweilen 
bloße Vergütungsansprüche gewährt werden.

Im Kontext des Grünbuchs der Europäischen 
Kommission “Urheberrecht in der wissensbe-
stimmten Wirtschaft” schließlich arbeitete 
eine größere Gruppe von Wissenschaftlern 
des Instituts zusammen, um die auf den ers-
ten Blick ermutigenden Ansätze der Kommis-
sion zu kommentieren und auch aufzuzeigen, 
welche Bedürfnisse in diesem Kontext wirk-
lich bestehen (Bajon, Drexl, Früh, Geiger, 

Hilty, Klass, Krujatz, Kur). Konkret konzen-
triert sich die Stellungnahme auf den Bereich 
der wissenschaftlichen Recherche über urhe-
berrechtlich geschützte Werke in Fachzeit-
schriften, die für die heutige Forschungsar-
beit von fundamentaler Bedeutung sind. Auf 
Grund dieser Relevanz wird gefordert, die 
schon existenten Urheberrechtsschranken zu 
Gunsten der Wissenschaft aufrecht zu erhal-
ten oder zu erweitern. Als Vorschläge für Ge-
setzesinitiativen auf EU-Ebene werden dabei 
verpflichtende Mindeststandards für Urhe-
berrechtsbeschränkungen zu Gunsten der 
Wissenschaft genannt, die nicht vertraglich 
abdingbar sein sollen. Die Rechteinhaber 
sollten dafür eine adäquate Vergütung erhal-
ten. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, 
dass die aktuellen Schrankenregelungen 
schon bald nicht mehr ausreichenden Schutz 
für Nutzer bieten könnten, da mit zuneh-
mender elektronischer Publikation von Veröf-
fentlichungen die Gefahr monopolistischer 
Anbieter steigt, die mit unverhältnismäßigen 
Preisvorstellungen oder einseitig ausgestalte-
ten Nutzungsbedingungen Wissenschaftler 
und Bibliotheken am Zugang zu den aus öf-
fentlichen Geldern finanzierten Forschungs-
arbeiten hindern. Dieser neuen Entwicklung 
kann weder durch vertragliche Ausgestaltun-
gen, die in der Regel die Nutzer benachteili-
gen werden, noch durch die aktuellen Urhe-
berrechtsschranken begegnet werden. Um 
einen fairen Ausgleich zu schaffen und die 
Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Beiträ-
gen zu verbessern, darf nicht erst beim End-
nutzer angesetzt werden, wenn die Artikel 
schon verfasst sind. Vielmehr muss auf der 
Mittelsebene zwischen Autor und Leser  
dafür gesorgt werden, dass ein ausgegliche-
ner Wettbewerb zwischen Verlagshäusern 
herrscht und die Nachfrager mehrere Bezugs-
orte zur Verfügung haben, die der wissen-
schaftlichen Arbeit den nötigen Respekt ent-
gegenbringen. Die Stellungnahme empfiehlt, 
den Markt für wissenschaftliche Veröffentli-
chungen, insbesondere die Lage von öffent-
lich finanzierten Forschungseinrichtungen in 
Bezug auf die Verwertung ihrer Publikationen 
durch Datenbanken und Verlage im Auge zu 
behalten. Für den Fall, dass keine Lösung 
gefunden wird, fordert die Stellungnahme ein 
Nachdenken über zusätzliche gesetzliche Re-
gelungen, zum Beispiel im Urheber- oder 
Kartellrecht. Tatsächlich ist in diesem Be-
reich aber nicht allzu viel zu erwarten, weil 
die politischen Vorzeichen dafür nicht unbe-
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dingt günstig sind; denn letztlich hängt die 
Berücksichtigung dieser besonderen – und 
letztlich im volkswirtschaftlichen Interesse zu 
beachtenden – Anliegen davon ab, ob der 
Wille wirklich besteht, das enge Korsett der 
Richtlinie zum Urheberrecht in der Informa-
tionsgesellschaft 2001/29/EG aufzuschnüren 
oder jedenfalls eine Sonderregelung für den 
Wissenschaftsbereich zu schaffen, welcher 
die allgemeinen Prinzipien durchbricht und 
insoweit als lex specialis dieser vorgehen 
könnte.

d)	 Kollektive	Rechtewahrnehmung

Das Institutsprojekt im Rahmen des For-
schungsschwerpunkts zum Thema „Ver-
wertungsgesellschaften“ ist im Berichtszeit -
raum weit vorangeschritten (Leitung: Drexl, 
Hilty). Für den Abschluss des Projekts sind 
jüngste, während des Berichtszeitraums ein-
getretene Entwicklungen zu berücksichtigen, 
so die vor dem Europäischen Gericht anhän-
gige CISAC-Entscheidung der Europäischen 
Kommission aus dem Jahre 2008 und die 
Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 25. September 2008 zur länderübergrei-
fenden kollektiven Wahrnehmung von Urhe-
berrechten und verwandten Schutzrechten 
für legale Online-Musikdienste. 

Ziel des Projekts ist die Veröffentlichung 
eines Buches, in dem zunächst die Funkti-
onen von Verwertungsgesellschaften disku-
tiert und anschließend der Status quo des 
Rechts und der Praxis von Verwertungsge-
sellschaften beschrieben werden, mit Einzel-
beiträgen zum Konzept der kollektiven Wahr-
nehmung, zu den Tätigkeitsbereichen von 
Verwertungsgesellschaften, zu deren recht-
licher Organisation, zur Stellung der Rechts-
inhaber im Rahmen von Verwertungsgesell-
schaften, zu den wahrgenommenen Rechten, 
zur Rechtsposition von Nutzern, zur Ver-
teilung von Vergütungen, zur Aufsicht der 
Verwertungsgesellschaften und zur internati-
onalen Zusammenarbeit zwischen Verwer-
tungsgesellschaften. Ein weiterer Teil betrifft 
die kartellrechtliche Beurteilung der Tätig-
keit von Verwertungsgesellschaften.
 
Im Berichtszeitraum fertig gestellt wurde das 
Kapitel über „Belastungen und Ungleichbe-
handlungen von Rechteinhabern aufgrund 
der sozialen und kulturellen Maßnahmen von 
Verwertungsgesellschaften“ (Katzenberger, 

Nérisson). Ausstehend sind noch die Teile zu 
den Handlungsoptionen auf internationaler 
und europäischer Ebene sowie Empfeh-
lungen, die das geplante Buch abrunden sol-
len. Anlässlich einer Tagung bzw. einer Publi-
kation des Beitrags in einem Sammelband 
wurden indessen bereits konkrete Überle-
gungen in diese Richtung formuliert (Hilty).

Im Rahmen dieses Forschungsschwerpunkts 
sind im Übrigen zahlreiche Projekte angefan-
gen, fortgeführt bzw. abgeschlossen worden, 
so insbesondere eine Dissertation zu den ge-
mäß der Empfehlung der Kommission von 
2005 neu geschaffenen paneuropäischen 
Zentrallizenzmodellen im Online-Bereich, wo-
bei die dabei auftretenden rechtlichen Pro-
bleme bei der grenzüberschreitenden Verwer-
tung von Online-Musikrechten in Europa vor 
dem Hintergrund der maßgeblichen urheber- 
und urheberwahrnehmungsrechtlichen Rah-
menbedingungen für die Musikrechteverwal-
tung auf nationaler wie internationaler Ebene 
als Voraussetzung für das Verständnis der ur-
heberrechtlichen Konstruktion der neuen 
Zentrallizenzvergabestellen der Major-Musik-
verlage (z.B. CELAS) untersucht werden 
(Heyde). Inzwischen fast fertig gestellt ist 
eine rechtsvergleichende Dissertation zur kol-
lektiven Wahrnehmung von Urheberrechten 
in Deutschland und Frankreich, die davon 
ausgeht, dass neuere Entwicklungen einige 
Grundsätze der kollektiven Rechtewahrneh-
mung wie die Monopolstellung der Verwer-
tungsgesellschaften und den Territorialitäts-
grundsatz in Frage gestellt haben, andererseits 
aber die kollektive Wahrnehmung eine kul-
tur- und sozialpolitischen Rolle spielt, und die 
auf diese Erkenntnisse aufbauend Vorschläge 
für eine Reform des Wahrnehmungsrechts 
entwickelt (Nérisson). Eine weitere deutsch-
französische Arbeit geht der Frage nach, in-
wiefern Verwertungsgesellschaften zum In-
teressenausgleich im Urheberrecht – am 
Beispiel der Musikurheber – beitragen kön-
nen und welche Handlungsoptionen sich für 
die Akteure sowie den nationalen und europä-
ischen Gesetzgeber ergeben könnten (Mar-
kowski).  Weitere Dissertationen betrafen 
Verwertungsgesellschaften in Lateinamerika 
(Alich; s. ausführlich I.3.b)) sowie Verwer-
tungsgesellschaften in Südosteuropa im Hin-
blick auf die gemeinschaftlichen Entwicklun-
gen in diesem Gebiet, insbesondere auf das 
Recht und die Praxis der Verwertungsgesell-
schaften in Ländern des ehemaligen Jugosla-
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wien, Rumänien, Bulgarien und Albanien und 
die potenziellen Auswirkungen der wettbe-
werbsfördernden Haltung der Europäischen 
Kommission und einer möglichen Harmoni-
sierung in diesem Gebiet auf ihre Existenz 
und Tätigkeit (Mešević). Ebenso veröffent-
licht wurde ein Aufsatz zu der Reform des 
Wahrnehmungsrechts in Bosnien-Herzego-
wina (Mešević). Ein Kapitel einer rechtsver-
gleichenden Dissertation analysiert Recht 
und Praxis der Verwertungsgesellschaften in 
Armenien und prüft insbesondere, ob die 
Standards aus westlichen Ländern für Länder 
wie Armenien angemessen sind oder ob die 
jetzige Situation Änderungen erfordert (Abo-
vyan). Ein weiteres Projekt hat sich zum Ziel 
gesetzt, den Online-Vertrieb und die Verbrei-
tung von digitalen Inhalten durch die empi-
rische Analyse von Lizenz-Geschäftsmodellen 
darzustellen und anschließend die gängige 
Praxis im Vergleich zur kollektiven Wahrneh-
mung von Urheberrechten zu analysieren 
(Tonon, s. VI) Insbesondere wird dabei auf-
gezeigt, wie die vielen verschiedenen Formen 
des Online-Vertriebs die Durchsetzung einer 
einheitlichen kollektiven Wahrnehmung von 
Rechten erschweren und wie das digitale 
Zeitalter eine Anpassung des gängigen Sys-
tems auf EU-Ebene erfordert. Schließlich ist 
eine kartellrechtliche Analyse der derzeit  
insbesondere im Bereich der Online-Mu- 
sikverwertung in Diskussion befindlichen 
grenzüberschreitenden Lizenzierungsmodelle 
nationaler Verwertungsgesellschaften her-
vorzuheben (Lichtenegger). Dabei werden 
insbesondere die modifizierten Gegenseitig-
keitsverträge, die jüngsten Zentrallizenzie-
rungsvereinbarungen, die verschiedenen For-
men der Zusammenarbeit mehrerer nationaler 
Verwertungsgesellschaften im Über- und Un-
terordnungsverhältnis und die Bemühungen 
zur Schaffung europäischer (supranationaler) 
One-stop-shops unter Berücksichtigung der 
urheberrechtlichen, kulturellen und ökono-
mischen Aspekte kartellrechtlich gewürdigt. 

Darüber hinaus sind Vorträge zur kollektiven 
Wahrnehmung auf Tagungen in Krems, New 
York, Cambridge, auf einer internationalen 
Tagung der WIPO in Brüssel (von Lewinski) 
sowie in Berlin (Drexl) gehalten worden. 

e)	 Urheberpersönlichkeitsrecht

Das Urheberpersönlichkeitsrecht war Gegen-
stand von zwei geförderten Arbeiten: Eine 

dogmatische Grundsatzarbeit befasste sich 
mit zivilrechtlichen Aspekten des Urheber-
persönlichkeitsrechts (Stanislawska-Kloc). 
Eine rechtsvergleichende Dissertation zum 
Urheberpersönlichkeitsrecht in Georgien und 
Europa behandelt verschiedene grundlegende 
Aspekte, wie z.B. die Entstehung als Men-
schenrecht, das Verhältnis zum Recht der 
freien Meinungsäußerung, zu den wirtschaft-
lichen Rechten des Urhebers, ihre Ausübung 
und Übertragbarkeit (Sajaia).

f)	 Ökonomische	Analyse	des	Urheber-
rechts

Die Suche nach einem angemessenen Inte-
ressenausgleich zwischen Kreativen, Verwer-
tern und Nutzern waren Gegenstand eines 
weiteren am Institut mit betreuten deutsch-
französischen Dissertationsprojekts (Pérez 
Gómez). Gegenstand dieser Arbeit ist die 
ökonomische Analyse der verschiedenen 
großen Rechtstraditionen des Urheberrechts 
(Deutschland, Frankreich, USA, Großbritan-
nien). Während die ökonomische Analyse im 
Patentrecht bereits relativ fortgeschritten ist, 
gibt es in Europa bislang nicht viele Arbeiten, 
die sich dem Urheberrecht mit den Metho-
den der ökonomischen Analyse nähern. 

Vom Institut gefördert wurde eine Dissertati-
on, die sich mit der ökonomischen Rechtfer-
tigung der urheberrechtlichen Schutzfrist be-
fasst (Schmidt-Bischoffshausen). Schon im 
Ausgangspunkt kann die pauschale Fest-
setzung einer einheitlichen Schutzfrist für alle 
urheberrechtlich geschützten Werke nach 
einem „one size fits all“ ökonomisch kaum 
überzeugen. Die Dissertation hinterfragt 
durch eine Orientierung an der ökonomischen 
Literatur zur angemessenen Schutzfrist im 
Patentrecht die üblicherweise genannten Kri-
terien zur Festsetzung einer „optimal“ ausge-
stalteten Schutzfrist im Urheberrecht. Ziel ist 
es, die ökonomischen Maßstäbe auf das Urhe-
berrecht zu übertragen, um schließlich ein 
nach Schutzgegenstand und Schutzerforder-
nis differenziertes Schutzfristsystem vorzu-
schlagen.

g)	 Internationales	Urheberrecht

Im Berichtszeitraum wurde ein Grundlagen-
werk zum internationalen Urheberrecht ver-
öffentlicht (von Lewinski). Es behandelt in 
umfassender Weise alle für das Urheberrecht 
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wichtigen internationalen Abkommen, ein-
schließlich der bilateralen und regionalen 
Handels-, Investitions- und anderen Abkom-
men, die Vorschriften zum Urheberrecht ent-
halten. Dabei werden der Hintergrund dieser 
Abkommen und ihre Vorschriften, ihre Ent-
wicklung und der Zusammenhang zwischen 
ihnen deutlich gemacht. Die gegenwärtigen 
Bestrebungen und Aktivitäten werden kri-
tisch beleuchtet, ergänzt durch einen Aus-
blick auf die Zukunft des internationalen Ur-
heberrechts.

Außerdem sind zahlreiche Veröffentlichungen 
zum internationalen Urheberrecht zu nennen, 
wie z.B. zum internationalen Schutz der aus-
übenden Künstler (von Lewinski). In grund-
legender Weise befassten sich Vorträge mit 
den großen Entwicklungen des internationa-
len Urheberrechts in den letzten fünfund-
zwanzig Jahren, einschließlich des Einbezugs 
des Urheberrechts nicht nur in multilaterale, 
sondern auch bilaterale Handelsverträge, der 
Amerikanisierung sowie der derzeitigen, span-
nungsgeladenen zwischenstaatlichen Bezie-
hungen und der Zukunftsperspektiven für 
eine Weiterentwicklung des internationalen 
Urheberrechts in Paris, in Danzig und beim 
sambischen Wirtschaftsministerium (von 
Lewinski). 
 
h)	 Urheberrechtliche	Gesamtdarstel-

lungen;	sonstige	Aspekte	des	
Urheberrechts	und	angrenzender	
Rechtsgebiete

In Vorbereitung befi ndet sich die 4. Aufl age 
des vom früheren Institutsdirektor (Schri-
cker) herausgebrachten führenden Kom-
mentars zum deutschen Urheberrecht, der 
nunmehr von Ulrich Loewenheim fortgeführt 
wird. Im Zuge dieser Arbeiten wurden Einzel-
kommentierungen an andere Autoren abge-
geben. Zu den neuen Autoren gehören auch 
Mitarbeiter des Instituts (Peukert). Ein an-
derer Institutsmitarbeiter führt seine Kom-
mentierung mit einem Schwerpunkt auf dem 
Filmrecht, dem Kollisions- und Konventions-
recht fort (Katzenberger). Zu erwähnen ist 
im Übrigen eine Festschrift zu Ehren des 
früheren Fachbeiratsvorsitzenden des Insti-
tuts Ulrich Loewenheim mit dem Titel „Schutz 
von Kreativität und Wettbewerb“ (Hg.: Hilty, 
Drexl, Nordemann). Abgeschlossen wurde 
auch eine Kurzkommentierung zum Verlags-
recht (Hilty).

Während des Berichtszeitraums ist am Insti-
tut überdies eine umfassende Habilitations-
schrift zum europäischen und litauischen 
Urheberrecht zur Vollendung gebracht wor-
den (Mizaras). Diese Arbeit dürfte zum 
Grundlagenwerk für das Urheberrecht in Li-
tauen werden. Gefördert wurde eine rechts-
vergleichende Dissertation zum Urheberrecht 
im Filmbereich in Polen und Deutschland, 
von der Geschichte des Urheberrechts bis hin 
zum heute geltenden Recht und dessen Um-
setzung und Anwendung in der Praxis am Bei-
spiel von konkreten Fällen (Wojtas). Schließ-
lich befasste sich eine Arbeit mit den 
möglichen Vor- und Nachteilen von Formali-
täten im Urheberrecht (Jandhyala). 

Gegenstand eines im Berichtszeitraum ab-
geschlossenen Dissertationsprojekts war wei-
terhin das Datenbankenrecht sui generis, 
 welches durch eine Richtlinie von 1996 ge-
schaffen worden war, die laut eigener Evalu-
ierung durch die EU-Kommission jedoch 
nicht den erhofften Erfolg gezeitigt hat. Ent-
sprechend wird diese besondere Form eines 
Rechtsschutzes einer dogmatischen Veror-
tung unterzogen und eine neue Ausrichtung 
der grundlegenden Prinzipien diskutiert 
(Ehmann). Untersucht wird insbesondere, 
wie die für die Herstellung der Datenbank 
getätigten Investitionen am effi zientesten zu 
schützen sind und inwieweit der Datenbank-
schutz zwischen Immaterialgüterschutz und 
Lauterkeitsschutz einzuordnen ist („qualifi -
ziertes Wettbewerbsrecht“). 

Zum Abschluss gekommen ist eine Disserta-
tion, die sich mit der Frage der rechtlichen 
Einordnung von Providing-Verträgen befasst 
– einer Frage, die für die Bestimmung der 
Rechtsfolgen, insbesondere für die AGB-
Kontrolle und die Ermittlung des zwischen 
den Parteien geltenden Rechts bei Pfl icht-
verletzungen, unverzichtbar ist (Kosmides).

Mitherausgegeben wurde schließlich ein 
Lehrbuch für Informationstechnologierecht, 
das für die Ausbildung des Fachanwalts für 
Informationstechnologierecht konzipiert ist 
(Hg.: Lehmann, Meents). In diesem Buch 
behandeln 28 Co-Autoren auf rund 1500 Sei-
ten u.a. das Vertragsrecht der Informations-
technologien, das Recht des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, das Immaterialgüterrecht 
im Bereich der Informationstechnologien, das 
Telekommunikationsrecht sowie die aus-
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landsrechtlichen und internationalen Aspekte 
des Informationstechnologierechts. Am Insti-
tut bearbeitet wurden das Recht der Soft-
wareüberlassungsverträge, der europäische 
Rechtsrahmen einschließlich der relevanten 
Richtlinien und die internationalen und euro-
päischen Rahmenbedingungen des elektro-
nischen Geschäftsverkehrs. Das Erscheinen 
des Buches ist für 2010 zu erwarten. Ebenso 
fiel die Bearbeitung des Softwarerechts für 
ein Handbuch des Urheberrechts in den Be-
richtszeitraum (Lehmann).

�	 Designschutz

Der Schutz von Produktgestaltungen („De-
signs“) gegen Nachahmung ist schwerpunkt-
mäßig im Geschmacksmusterrecht geregelt. 
Zugleich handelt es sich um ein Thema, bei 
dem typischerweise mehr als nur ein einziges 
Schutzrecht berührt ist. Neben dem spezial-
gesetzlichen Schutz des Designs spielen häu-
fig auch das Urheberrecht sowie das Mar-
kenrecht und das Recht gegen unlauteren 
Wettbewerb eine Rolle. Die gesamte Band-
breite möglicher Anspruchsgrundlagen sowie 
die praktische Handhabung des Schutzes – 
insbesondere Schutzrechtserwerb und -durch-
setzung – werden in einem Handbuch erläu-
tert, das in Zusammenarbeit mit Autoren aus 
der Praxis erstellt und veröffentlicht wurde 
(Hg.: Eichmann, Kur). 

Während der Rechtsschutz für konkrete Pro-
duktgestaltungen auf keine grundsätzlichen 
Schwierigkeiten stößt, gilt anderes für den 
Schutz prägender Stilelemente. Diese sind auf 
einer abstrakteren Ebene angesiedelt und 
können daher nicht leicht in einer für die Be-
stimmung des Schutzobjekts hinreichend prä-
zisen Weise erfasst werden; außerdem geraten 
sie leicht in Konflikt mit dem wettbewerbs-
rechtlich motivierten Bestreben, allgemeine 
Formgebungselemente ästhetischer und funk-
tionaler Art für die Benutzung durch andere 
freizuhalten. Den damit zusammenhängenden 
Fragen im Bereich des Marken- Urheber- und 
Geschmacksmusterrechts widmet sich eine 
Dissertation, die im Berichtszeitraum veröf-
fentlicht wurde (Kakies). Das Recht des un-
lauteren Wettbewerbs steht im Mittelpunkt 
einer weiteren abgeschlossenen Dissertation, 
die sich mit der Nachahmung von Produktge-
staltungen befasst (Brasfalean). Weitere Ar-
beiten zu diesem Themenkreis beschäftigen 

sich mit der Umsetzung der europäischen Ge-
schmacksmusterrichtlinie in Polen (Kępiński) 
und mit dem Vergleich der im europäischen 
Recht bestehenden Schutzmöglichkeiten und 
dem Recht der Türkei (Polater).

Die Vielzahl unterschiedlicher Schutzmög-
lichkeiten im Bereich des Formenschutzes 
kann u.U. bedenklich sein, soweit sie zu In-
konsistenzen innerhalb des Rechtssystems 
führt. Die damit verbundenen Probleme wur-
den in einem mittlerweile veröffentlichten 
Tagungsbeitrag erläutert (Kur). Die Frage-
stellung soll auch im Rahmen des Lissabon-
Projektes thematisiert werden (Kur, s. dazu 
I.2.a)). 

4	 Marken-	und	Kennzeichenrecht

a)	 Grundfragen	des	Europäischen	
Markenrechts

Im Mittelpunkt der Arbeiten im Marken- und 
Kennzeichenrecht stehen weiterhin die Ent-
wicklungen auf europäischer Ebene. Ausge-
hend von der im Oktober 2007 vom Institut in 
Berlin veranstalteten Tagung zur Zukunft des 
Europäischen Markenrechts wurden die Un-
tersuchungen zu Fragestellungen intensiviert, 
die sich aus dem gegenwärtigen Stand der 
Harmonisierung des Markenrechts und den 
Berührungspunkten insbesondere zum Lau-
terkeitsrecht entwickelt haben. Die Reichwei-
te des harmonisierten Markenschutzes, die im 
Wesentlichen über den Begriff der Benutzung 
einer fremden Marke zu bestimmen ist, wurde 
in mehreren Veröffentlichungen systematisch 
analysiert. Zugleich wurde versucht, die 
Grenzlinie zum nicht harmonisierten Marken-
schutz aufzuzeigen (Knaak, Kur). Dieser 
nicht harmonisierte Markenschutz in seiner 
Ausformung durch das EU-Recht, insbeson-
dere die Vorgaben in den lauterkeitsrechtlichen 
Richtlinien über vergleichende Werbung und 
über unlautere Geschäftspraktiken und in der 
Markenrichtlinie selbst, war Gegenstand ei-
ner weiteren grundlegenden Untersuchung 
(Henning-Bodewig).

Die auf der Berliner Tagung des Instituts im 
Jahre 2007 angesprochenen und in einem 
größeren Kontext stehenden Systemfragen 
des Europäischen Markenrechts, zu denen 
namentlich die zu schützenden Funktionen 
der Marke und ganz allgemein die Funktion 
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des Markenschutzes innerhalb der Wettbe-
werbsordnung gehören, wurden in mehreren 
Veröffentlichungen aufgegriffen und vertieft. 
Anlass für die wiederaufl ebende Debatte um 
die geschützten Markenfunktionen bietet das 
aktuelle Thema des Keyword Advertising. Da-
bei geht es um die Benutzung einer Marke als 
Keyword, das bei Eingabe eines Suchbegriffs 
z.B. bei Google aktiviert wird und zur Platzie-
rung entweder eines Links zur Website des 
Keyword-Nutzers oder einer Werbeanzeige 
unmittelbar neben der Google-Trefferliste 
führt. Die markenrechtliche Behandlung 
dieses Keyword Advertising ist offen. Sie hat 
bereits zu Vorabentscheidungsersuchen von 
Gerichten aus mehreren Mitgliedstaaten ge-
führt. Eine Antwort des Europäischen Ge-
richtshofs steht noch aus. Zu diesem Thema 
ist in mehreren Veröffentlichungen und Vor-
trägen Stellung bezogen worden (Knaak, 
Kur). Forciert wurde die Diskussion zu den 
geschützten Markenfunktionen durch die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs, der in einem Urteil im Jahre 2009 den 
Katalog der Markenfunktionen überraschend 
geöffnet und neben der Herkunftsfunktion 
die Qualitätsfunktion, die Kommunikations-
funktion, die Investitionsfunktion und die 
Werbefunktion der Marke als zu schützende 
Funktionen genannt hatte, ohne dazu nähere 
inhaltliche Ausführungen zu machen. 

Dieser neue Kurs des EuGH wird in zahl-
reichen laufenden Forschungsvorhaben the-
matisiert. Zu nennen ist hier zunächst eine 
rechtsvergleichende Dissertation, die die Be-
nutzung einer fremden Marke bei verglei-
chender Werbung im deutschen, europä-
ischen und US-Recht zum Gegenstand hat 
(Venohr). Bei vergleichender Werbung wird 
die Marke des Wettbewerbers in aller Regel 
in identischer Form und für identische Wa-
ren oder Dienstleistungen benutzt. In Fällen 
einer solchen Doppelidentität setzt der Mar-
kenschutz keine Verwechslungsgefahr vo-
raus. Die Herkunftsfunktion der Marke im 
traditionellen Sinne als Gewährleistung eines 
Schutzes vor Verwechslungsgefahr ist nicht 
berührt. Der Europäische Gerichtshof hat 
sich in seiner Rechtsprechung aber darauf 
festgelegt, dass eine Markenverletzung nur 
angenommen werden kann, wenn eine Mar-
kenfunktion beeinträchtigt ist. Diese These 
hat ihn veranlasst, weitere Markenfunktionen 
in den Markenschutz aufzunehmen, um den 
Schutz bei Doppelidentität funktional be-

gründen zu können. Die erwähnte Dissertati-
on zur Markenbenutzung bei vergleichender 
Werbung widmet sich vor diesem Hinter-
grund in einem Grundlagenkapitel der Mar-
kenfunktionslehre und unterzieht dabei die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs einer kri-
tischen Analyse. Kritisch gewürdigt wurde 
die Rechtsprechung des EuGH zum Verhält-
nis von Markenrecht und vergleichender 
Werbung ferner in mehreren Anmerkungen, 
in denen u.a. die Frage nach der Vereinbar-
keit mit dem auch für kommerzielle Kommu-
nikationen geltenden Grundsatz der Äuße-
rungsfreiheit, Art. 10 EMRK, aufgeworfen 
wurde (Bently, Ohly, Kur). 

Eine große Rolle spielt insoweit, ob das Mar-
kenrecht in seinen Schrankenbestimmungen 
genügend Flexibilität aufweist, um angesichts 
der vom EuGH vorgenommenen Erweite-
rung der funktionalen Betrachtung des Be-
nutzungsbegriffs zu ausgewogenen Ergebnis-
sen führen zu können. Mit diesen Fragen 
befasst sich ein weiteres Dissertationsvorha-
ben, das die derzeitige Reichweite der Schutz-
schranken im Europäischen Markenrecht 
sowie die Möglichkeiten einer Öffnung des 
Schrankenkatalogs auslotet (Paulus). Die 
geschützten Markenfunktionen stehen auch 
im Fokus einer soeben begonnenen Disserta-
tion zum Bindungsgrundsatz im Marken-
recht, d.h. der Bindung der Marke an den 
Geschäftsbetrieb (Langer). 

Als weitere Grundsatzfrage des Europäischen 
Markenrechts war im Berichtszeitraum die 
Stellung und Funktion der Marke im Wettbe-
werb Gegenstand von Forschungsarbeiten. 
Zu dieser Frage hat die Rechtsprechung des 
EuGH wichtige Impulse geliefert. Mit ihr ist 
zugleich das Fundament für den Europä-
ischen Markenschutz gelegt worden. Der Eu-
ropäische Gerichtshof betrachtet den Mar-
kenschutz seit einem Grundsatzurteil aus 
dem Jahre 1990 als wesentlichen Bestandteil 
des Systems eines unverfälschten Wettbe-
werbs. Auf diesem Leitgedanken, den er aus 
dem gemeinschaftsrechtlichen Katalog der 
Aufgaben und Ziele in Art. 3 des EG-Ver-
trages abgeleitet hat, fußt seine gesamte 
Rechtsprechung zum Europäischen Marken-
recht. Schutzvoraussetzungen, Schutzinhalt 
und Schutzschranken der Marke werden von 
ihm im Lichte dieses übergreifenden Grund-
satzes defi niert. Diese Zusammenhänge wur-
den in einem Festschriftbeitrag aufgezeigt 
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(Knaak) sowie anlässlich eines Grundsatzre-
ferats auf dem Kölner Markenrechtsforum 
2009 erörtert (Hilty). Konkreten Ausdruck 
hat die wettbewerbsrechtliche Orientierung 
des europäischen Markenrechts u.a. in dem 
Verbot des Schutzes besonders „wettbewerbs-
relevanter“ Formgebungen gefunden, d.h. 
solcher Gestaltungsformen, die sich aus der 
Natur einer Ware selbst ergeben, oder für die 
Erzielung einer technischen Wirkung not-
wendig sind, oder die der Ware einen wesent-
lichen Wert verleihen (Art. 3 Abs. 1 Buchst. 
e Markenrichtlinie; Art. 7 Abs. 1 Buchst. e 
GMV). Insbesondere die zuletzt genannte 
Ausschlussklausel wirft in ihrem Inhalt und 
ihrer Reichweite eine Reihe von Fragen auf, 
denen in einem weiteren Festschriftbeitrag 
nachgegangen wurde (Kur). Der marken-
rechtliche Schutz dreidimensionaler Gestal-
tungen im nationalen und EU-Recht war 
darüber hinaus Gegenstand einer Gesamtdar-
stellung, die als Bestandteil eines Handbuchs 
zur Praxis des Designrechts veröffentlicht 
wurde (Kur). Mit der vergleichsweise restrik-
tiven Position des amerikanischen Rechts 
zum Schutz von Warenformen („trade dress“) 
befasst sich ein umfangreicher, interdiszipli-
när ausgerichteter Aufsatz (Chronopoulos). 
Nach der Rechtsprechung des Supreme 
Court wird Schutz nach Sec. 43a Lanham 
Act nur aufgrund von Verkehrsdurchsetzung 
(„secondary meaning“) gewährt. Der Aufsatz 
analysiert die Gründe für diese, vom Supreme 
Court vorgezeichnete Rechtsprechung und 
stellt sie der historischen Verwurzelung des 
Markenschutzes (auch) im Schutz der unter-
nehmerischen Leistung sowie wirtschaftswis-
senschaftlichen Erkenntnissen zur wohlfahrt-
steigernden Wirkung eines differenzierten 
Produktangebots gegenüber. Ökonomische 
Erkenntnisse werden auch für ein laufendes 
Dissertationsvorhaben zum Verhältnis von 
Markenrecht und Wettbewerb nutzbar ge-
macht (Chronopoulos). 

Mit der Art und Weise, in der das Marken-
recht die unterschiedlichen Interessen von 
Markeninhabern, Wettbewerbern und Ver-
brauchern zum Ausgleich bringt, befasst sich 
eine im Berichtszeitraum abgeschlossene 
Dissertation (Prüfer-Kruse). Den Ausgangs-
punkt bildet die Überlegung, dass durch die 
1994 erfolgte Umsetzung der europäischen 
Markenrichtlinie ebenso wie im Gemein-
schaftsmarkenrecht eine tendenzielle Ver-
schiebung der Gewichtung zugunsten der 

Inhaberinteressen erfolgt sei, die die Interes-
sen der anderen Marktbeteiligten in den Hin-
tergrund drängen könnte. Die Arbeit zeichnet 
diese Entwicklungen an den Beispielen der 
Einbeziehung neuer Markenformen, der „Ver-
selbständigung“ der Marke gegenüber dem 
Geschäftsbetrieb sowie der Erweiterung des 
Schutzumfangs bekannter Marken nach und 
kontrastiert dies mit der Rechtslage in den 
USA, wo nach wie vor eine stärker verbrau-
cherorientierte Betrachtung vorherrscht. Im 
Ergebnis wird dabei aufgezeigt, dass die Ge-
fahr einer unzureichenden Berücksichtigung 
von Wettbewerbs- und Verbraucherinteres-
sen in den meisten Fällen durch eine sinn-
volle Auslegung des geltenden Rechts ausge-
räumt werden kann.

Die Schutzfunktion des Markenrechts in ih-
rer Ausrichtung auf den Schutz der unter-
nehmerischen Leistung einerseits sowie auf 
die Belange des Wettbewerb und die Infor-
mationsinteressen der Verbraucher anderer-
seits bildete auch den Ausgangspunkt für 
eine weitere Tagung zum Europäischen Mar-
kenrecht, die das Institut im Oktober 2009 
in Berlin unter dem Titel „Das Markenrecht 
zwischen Eigentumsordnung, Wettbewerbs-
steuerung und Informationsförderung“ ver-
anstaltet hat (Hilty, Knaak, Kur). Ziel die-
ser Tagung war es, zur Annäherung an diese 
zentrale Systemfrage das Markenrecht in ei-
ner Art Querschnittsbetrachtung mit den 
anderen Rechten des geistigen Eigentums zu 
vergleichen und dabei Parallelen und Un-
terschiede zu identifizieren. Zugleich wurde 
in diesem Rahmen das Verhältnis des Mar-
kenrechts zum Lauterkeitsrecht und zum 
Kartellrecht beleuchtet. Ferner wurden 
 ökonomische Aspekte des Markenrechts in 
die Betrachtung einbezogen. In Vorträgen 
aus Kreisen des Instituts wurde die Ent-
wicklung des Markenrechts als Bestandteil  
der Gemeinschaftsrechtsordnung dargestellt 
(Knaak) und an der Schnittstelle des Mar-
kenrechts zum Lauterkeitsrecht das wichtige 
und noch immer ungeklärte Verhältnis von 
Verwechslungsgefahr und Irreführung erläu-
tert (Kur). Weitere Vorträge befassten sich 
mit der Einordnung des Markenrechts als 
verfassungsrechtliches Eigentum, mit dem 
Markenrecht als Instrument der Wettbe-
werbssteuerung, wobei es hier insbesondere 
um Fragen der Erschöpfung und der Wir-
kung des Markenrechts auf Sekundärmärk-
ten ging, und mit der markenrechtlichen 
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Erfassung von Rufausbeutung und Rufbe-
einträchtigung, einem Aspekt des Marken-
rechts, der seine Rolle als Instrument der 
Informationsförderung betrifft. Die Tagung 
war ein weiterer Schritt zur Aufarbeitung we-
sentlicher Problemfelder des Europäischen 
Markenrechts und gleichzeitig Anstoß für 
das Institut, seine Forschungsperspektiven 
in diesem Bereich fortzuschreiben.

Im Berichtszeitraum weitergeführt wurde eine 
Arbeit, die untersucht, inwieweit die Benut-
zung einer Marke als Bestimmungshinweis 
i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. c Richtlinie 2008/95/
EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Marken zulässig 
ist sowie die bisher noch weitgehend unge-
klärte Beziehung dieser Vorschrift zu Art. 5 
Abs. 5 derselben, der die Grenzen des infolge 
der sog. Markenrichtlinie harmonisierten Be-
reichs umschreibt und die Benutzung der 
Marke zu anderen Zwecken als der Unter-
scheidung von Waren oder Dienstleistungen 
dem nationalen Recht zuweist (Stefania).

b)	 Gemeinschaftsmarkenrecht

Neben den Grundfragen des europäischen 
Markenrechts steht das Gemeinschaftsmar-
kenrechtsystem seit seiner Inkraftsetzung im 
Jahre 1996 als zentraler Forschungsgegen-
stand und -schwerpunkt im Fokus der Insti-
tutstätigkeit. Eines der nach wie vor ungelös-
ten Probleme ist dabei vor allem das 
Verhältnis zwischen der Einheitlichkeit der 
Gemeinschaftsmarke und den mit territori-
alen Beurteilungskriterien verknüpften Ele-
menten des Markenschutzes. 

Das einheitliche und supranationale Recht 
mit Schutzwirkung in allen 27 Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft kann zu einem Pro-
blem werden, wenn die Voraussetzungen für 
die Entstehung, Aufrechterhaltung oder den 
Umfang des Schutzes nur in einem Teilgebiet 
der Gemeinschaft vorliegen oder nachgewie-
sen werden können. Die daraus resultie-
renden komplexen Fragen sind in mehreren 
Vorträgen und Veröffentlichungen aufgezeigt 
und dazu Lösungsvorschläge entwickelt wor-
den (Knaak). So wurde am Beispiel der pa-
rallelen Durchsetzung einer aus mehreren 
Zeichen elementen bestehenden dreidimensi-
onalen Gemeinschaftsmarke in verschiede-
nen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft darge-
stellt, welche Sach- und Rechtsfragen bei den 

einzelnen Durchsetzungsoptionen im Vorder-
grund stehen. Ferner wurde, ausgehend von 
der bisherigen höchstrichterlichen Recht-
sprechung der Mitgliedstaaten und unter Be-
rücksichtigung der Rechtsprechung des 
 Europäischen Gerichtshofs zum Marken-
recht, ein systematischer Überblick zu sämt-
lichen Rechtsfragen gegeben, die sich bei 
Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in 
Verfahren vor den als Gemeinschaftsmarken-
gerichten agierenden nationalen Gerichten 
stellen können (Knaak). Eine besondere 
Schwierigkeit dieser Verfahren ist die Prü-
fung der Ansprüche und Sanktionen, die sich 
bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in 
mehreren Mitgliedstaaten mit Ausnahme 
des in der Gemeinschaftsmarkenverordnung 
selbst geregelten Unterlassungsanspruchs 
nach dem jeweiligen nationalen Recht der 
Mitgliedstaaten richten, in denen die Verlet-
zungshandlungen begangen wurden. Diese 
Problematik war Thema einer vom Institut 
geförderten Dissertation, in der vor dem Hin-
tergrund der Enforcement-Richtlinie insbe-
sondere die Ansprüche auf Beseitigung, 
Schadensersatz und Urteilsveröffentlichung 
einer rechtsvergleichenden Analyse unter Be-
rücksichtigung der Rechtspraxis in Öster-
reich, Deutschland, Frankreich, dem Verei-
nigten Königreich und Spanien unterzogen 
wurden (Gómez Sánchez). Die Gemein-
schaftsmarke als ein mit der Erweiterung der 
Gemeinschaft expandierendes Schutzrecht 
und die damit in Zusammenhang stehenden 
Probleme sind im Hinblick auf einen künf-
tigen Beitritt der Balkanstaaten Thema einer 
Dissertation, die kurz vor ihrem Abschluss 
steht (Roueva). In dieser Arbeit werden die 
Markensysteme von sechs Balkanstaaten 
(Bulgarien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, 
Albanien, Bosnien-Herzegowina) rechtsver-
gleichend analysiert und die materiellrecht-
lichen und verfahrensrechtlichen Aspekte 
ihrer Anbindung an das Gemeinschaftsmar-
kensystem erläutert.

Auf einer weiteren Ebene geht es um Fragen, 
die sich aus der Koexistenz des Gemein-
schaftsmarkensystems mit den nationalen 
Markenrechtsordnungen ergeben. Das Ver-
hältnis des supranationalen Systems der Ge-
meinschaftsmarke zu den nationalen Mar-
kensystemen wird von mehreren Faktoren 
bestimmt. Ob und in welchem Umfang es ei-
nen Wettbewerb zwischen den Systemen gibt 
oder ob die Systeme unabhängig voneinander 
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existieren, wird durch verschiedene Faktoren 
gesteuert. Dazu gehört vor allem die Ausge-
staltung und Auslegung der Vorschriften der 
Gemeinschaftsmarkenverordnung, die in den 
Händen des EuGH liegt. Die in diesem Kon-
text sich stellenden Fragen sind z.T. aber 
auch rechtspolitischer Natur und erhalten 
durch die Entwicklung des Gemeinschafts-
markensystems mit seinen hohen Anmelde-
zahlen besondere Aktualität. Im Institut wer-
den diese Zusammenhänge ständig beobachtet 
und zum Gegenstand laufender Forschungs-
arbeiten gemacht (Knaak, Kur). 

c)	 Studie	zum	Europäischen	Marken-
system

Das Institut hat durch seine Tätigkeit auf 
dem Gebiet des Europäischen Markenrechts 
und insbesondere des Gemeinschaftsmar-
kenrechts seit Beginn eine hohe Kompetenz 
aufgebaut, weswegen die Forschungsergeb-
nisse von den interessierten Kreisen heute 
aufmerksam zur Kenntnis genommen wer-
den. Als besondere Frucht dieser Bemü-
hungen ist im November 2009 das bislang 
größte aus Drittmitteln finanzierte Projekt 
des Instituts seit seinem Bestehen angelau-
fen. Es handelt sich dabei um eine im Auf-
trag der EU-Kommission durchgeführte Stu-
die mit dem offiziellen Titel „Study on the 
Overall Functioning of the Trade Mark Sys-
tem in Europe“ (Leitung: Hilty, Knaak, 
Kur; Mitwirkung: Langer, Paulus, Trus-
kaite, Venohr). Dem Auftrag vorausgegan-
gen war eine im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlichte Ausschreibung der 
Kommission, auf die sich das Institut inner-
halb der gesetzten Frist von 50 Tagen bis An-
fang September 2009 beworben hatte. Die 
Studie hat eine Laufzeit von 12 Monaten und 
ist bis Mitte November 2010 abzuschließen. 

Gegenstand dieser Studie ist eine Gesamteva-
luation des Europäischen Markensystems. 
Das vor rund 20 Jahren entstandene Europä-
ische Markenrecht, bestehend aus der im Jah-
re 1988 verabschiedeten Richtlinie 2008/95/
EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Marken und der 
im Jahre 1994 in Kraft getretenen Gemein-
schaftsmarkenverordnung soll in all seinen 
Facetten überprüft und auf die Herausforde-
rungen der Zukunft vorbereitet werden. Die 
Europäische Kommission hat dazu einen de-
taillierten Fragenkatalog vorgelegt, der den 

Ausgangspunkt der Studie bildet. Dabei geht 
es auch um institutionelle Fragen wie etwa die 
gegenwärtige und künftige Rolle und Funkti-
on der nationalen Markenämter bzw. des Har-
monisierungsamtes in Alicante sowie um Er-
fahrungen und Erwartungen, die die beteiligten 
Kreise an das Europäische Markensystem ha-
ben. Die in der Ausschreibung der Kommis-
sion angesprochenen Rechtsfragen zielen 
schließlich auf die Möglichkeiten einer wei-
teren Harmonisierung sowie einen eventu-
ellen Änderungs- und Anpassungsbedarf der 
Gemeinschaftsmarkenverordnung ab.

Zur Durchführung dieses Projekts wurde ein 
Arbeitsprogramm entwickelt, das sich im 
ersten Teil darauf konzentriert, die Fakten 
sowie die Ansichten und Wünsche der betei-
ligten Kreise zum Europäischen Markensys-
tem zu ermitteln (Hilty, Knaak, Kur). Dies 
geschieht auf mehreren Ebenen. Zunächst 
wurden Markenverbände, die die Interessen 
der Markeninhaber vertreten, um Stellung-
nahmen zu den Fragen der Kommission ge-
beten. Dazu wurden alle relevanten Verbän-
de, auch soweit sie in den Aufsichtsgremien 
des Harmonisierungsamtes in Alicante kei-
nen Beobachterstatus haben, eingeladen, 
sich innerhalb einer vom Institut gesetzten 
Frist in einer Eingabe an das Institut zu äu-
ßern. Zweitens wurde eine Repräsentativum-
frage unter den Nutzern des Gemeinschafts-
markensystems vorbereitet. Diese Umfrage 
wird das Institut für Demoskopie Allensbach 
durchführen, das als Unterauftragnehmer in 
die Studie eingebunden wurde. Mit der Al-
lensbach-Umfrage sollen die Nutzervorstel-
lungen und -erfahrungen zum Gemein-
schaftsmarkensystem festgestellt werden. 
Als dritte Komponente dieser Vorarbeiten im 
Rahmen des „fact finding“ wurde damit be-
gonnen, Kontakte zum Harmonisierungsamt 
in Alicante und zu den nationalen Marken-
ämtern der Mitgliedstaaten aufzunehmen. 
Die Mehrzahl dieser Ämter sollen im Rah-
men der Studie persönlich besucht und zu 
verschiedenen Aspekten, die für die Studie 
relevant sind, befragt werden. Die übrigen 
Ämter sollen über einen Fragebogen um die 
entsprechenden Informationen gebeten wer-
den. Die ersten Ämterbesuche in Schweden, 
Österreich und Ungarn konnten bereits im 
Berichtszeitraum absolviert werden (Kur); 
die Hauptaktivitäten der Studie fallen in das 
Jahr 2010. 
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Ergänzt werden die Untersuchungen durch 
eine Zusammenarbeit mit dem an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München an-
gesiedelten und von Dietmar Harhoff gelei-
teten Institut für Innovationsforschung, 
Tech   no logiemanagement und Entrepreneur-
ship (INNO-tec), das als weiterer Unterauf-
tragnahmer gewonnen werden konnte (Ap-
pelt, von Graevenitz). INNO-tec soll einen 
ökonomischen Beitrag zur Studie leisten und 
hat die Aufgabe übernommen, bestimmte 
Aspekte und Entwicklungen des Gemein-
schaftsmarkensystems empirisch zu durch-
leuchten und aus ökonomischer Sicht zu 
analysieren. Die Arbeiten des Instituts wer-
den ferner von zwei auswärtigen Experten 
des Markenrechts unterstützt (von Mühlen-
dahl, Ohly). Im Interesse größtmöglicher 
Transparenz der Arbeiten an dieser Studie 
hat das Institut auf seiner Website eine be-
sondere Webpage eingerichtet, auf der über 
die Arbeiten berichtet werden wird und über 
die die beteiligten Kreise die Möglichkeit ha-
ben, zu den Fragen und Themen, die Gegen-
stand der Studie sind, Stellung zu nehmen 
(www.ip.mpg.de /ww /de /pub /aktuelles /studie  
_zum _europ _ischen _mar ken .cfm). 

Die Studie stößt wegen ihrer Einmaligkeit 
und der mit ihr verbundenen Chancen, das 
Europäische Markensystem den Anforde-
rungen der Gegenwart und den Herausforde-
rungen der Zukunft anzupassen, auf größtes 
Interesse in der Markenrechtswelt. Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang, dass der An-
stoß zur Durchführung dieser Studie von 
einem politischen Beschluss der Mitglied-
staaten ausging, die Hälfte der Verlänge-
rungsgebühren des Harmonisierungsamtes 
in Alicante künftig den Mitgliedstaaten für 
mar kenbezogene Zwecke („trade mark-relat-
ed purposes“) zukommen zu lassen. Das vor 
diesem Hintergrund resultierende hetero-
gene Interessengefl echt erleichtert die Auf-
gabe des Instituts nicht; vielmehr werden 
damit nun auch im Kontext des bislang weni-
ger politischen Markenrechts jene Dimensi-
onen erreicht, die das Patent- und das Urhe-
berrecht schon seit geraumer Zeit prägen. 
Entsprechend wichtig für die Glaubwürdig-
keit der Forschungsarbeit des Instituts ist es, 
sich als eine Institution der Grundlagenfor-
schung zu verstehen bzw. darzustellen und 
damit die vollkommene Unabhängigkeit von 
Fremdeinfl üssen zu bewahren.

d)	 Sonstiges	Kennzeichenrecht

Eine Reihe weiterer Arbeiten zum Kennzei-
chenrecht ist im Berichtszeitraum betreut 
und durch Stipendien gefördert worden. Zu 
nennen ist zunächst eine Grundlagenstudie 
zum Rechtschutz und zur Rechtsqualität der 
Kennzeichen im Recht der Ukraine (Kryzh-
na). Dieses als Habilitation angelegte Projekt 
analysiert auf der Basis eines Rechtsvergleichs 
mit dem EU-Recht die Schutzfunktion der 
einzelnen Kennzeichen und ordnet sie in das 
Gesamtsystem der ukrainischen Rechtsord-
nung ein. Gefördert wurde auch ein Projekt 
zum Markenrecht, das sich mit den Marken-
rechtssystemen in den westafrikanischen 
Ländern und ihrer Rolle im Hinblick auf das 
Inte grationsziel des Vertrages zur Gründung 
der Economic Community of West African 
States (ECOWAS) und den in einem Proto-
koll zu diesem Vertrag verankerten Grundsatz 
des freien Waren- und Dienstleistungsver-
kehrs befasst (Leigh). Erwähnt sei schließ-
lich ein im Berichtszeitraum fertig gestelltes, 
englischsprachiges Dissertationsprojekt zur 
Bewertung von Marken (Riemann).

Auf dem Gebiet des Rechts der geogra-
phischen Angaben wurde in zahlreichen Ar-
beiten das europäische System zum Schutz 
geographischer Angaben und Ursprungsbe-
zeichnungen für Agrarerzeugnisse und Le-
bensmittel beleuchtet, das vor mehr als 15 
Jahren entstanden ist und seit dem Jahre 
2006 durch die Verordnung (EG) Nr. 
510/2006 geregelt wird. Ein größeres Disser-
tationsvorhaben setzt sich mit der Ausgestal-
tung des Rechtsschutzsystems auseinander, 
auf das bei der Anmeldung einer geogra-
phischen Angabe nach der EG-Verordnung 
und bei der Durchsetzung der Rechte aus ei-
ner nach dieser Verordnung eingetragenen 
geographischen Angabe zurückgegriffen wer-
den kann (Engelhardt). Die EG-Verordnung 
selbst enthält dazu nur rudimentäre Rege-
lungen. Diese Rahmenregelung des EU-
Rechts ist durch nationales Recht zu ergän-
zen. Die bisherige Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes bietet dazu eini-
ge wichtige Grundsätze, die in dieser Arbeit 
verarbeitet und weiterentwickelt werden. 
Auch das Verhältnis dieses Regelungssys-
tems zum Lauterkeitsrecht und zum Marken-
recht wird in die Betrachtung einbezogen. 
Das gemeinschaftsrechtliche Schutzsystem 
der geographischen Angaben bildete auch 
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den Ausgangspunkt für Untersuchungen zum 
Schutz geographischer Angaben in Dritt-
staaten. In einem veröffentlichten Beitrag 
wurde der Schutz in Russland vor dem Hin-
tergrund des europäischen und des internati-
onalen Rechts dargestellt (Jakuschewa). 
Weitere Forschungsprojekte widmeten sich 
dem Schutz geographischer Angaben in 
Serbien (Spasojevic) und in der Volksrepu-
blik China (Zhong).

�	 Weitere,	übergreifende	Aspekte	des	
Immaterialgüterrechts	

a)	 Genetische	Ressourcen,	überliefertes	
Wissen	und	Folklore

Das Buch „Indigenous Heritage and Intellec-
tual Property“ (Hg.: von Lewinski), das aus 
einem Institutsprojekt hervorging, war so er-
folgreich, dass der Verleger schon nach kurzer 
Zeit die Erarbeitung einer zweiten Auflage 
vorschlug. Die Veröffentlichung der zweiten 
Auflage erfolgte in 2008. Sie ist in wesent-
lichen Teilen – insbesondere die genetischen 
Ressourcen, das überlieferte Wissen und 
Ausdrucksformen der Folklore betreffend – 
gegenüber der Erstauflage erheblich geändert 
worden, da der Diskussionsstand in diesen 
Gebieten inzwischen weit vorangeschritten 
ist. Wie in der ersten Auflage sind zwei (nun 
ehemalige) Mitarbeiter des Heidelberger MPI 
für Völkerrecht und fünf (z.T. ebenfalls ehe-
malige) Institutsmitarbeiter Autoren der neu-
en Auflage; als neuen Mitautor für einen aus-
geschiedenen Institutsmitarbeiter konnte ein 
Mitarbeiter der WIPO (Taubman; inzwischen 
WTO) gewonnen werden, einer der erfah-
rensten Spezialisten in dem Bereich gene-
tische Ressourcen und überliefertes Wissen. 
Im Berichtszeitraum wurde eine chinesische 
Übersetzung begonnen, die 2010 oder 2011 
in einem chinesischen Verlag erscheinen soll. 
Im Zusammenhang mit dem Thema dieses 
Projektes ist auch ein Tagungsbeitrag veröf-
fentlicht worden und sind vier Vorträge – auf 
der ALAI-Tagung in Dubrovnik, an der Uni-
versität Groningen, am Zentrum für Literatur- 
und Kulturforschung Berlin und auf einem 
Workshop des sambischen Wirtschaftsminis-
teriums – gehalten worden (von Lewinski). 

Auch zahlreiche Dissertationen sind diesem 
Themenfeld gewidmet. Weitergeführt wurde 
insbesondere die Arbeit traditioneller kultu-

reller Darstellungen in Lateinamerika (Busch; 
s. I.3.b)) sowie eine Arbeit zum Thema “To-
wards Protection of Personality Rights of In-
digenous Peoples: The Case study of the 
Maasai of Kenya” (Laltaika). Der letztge-
nannte Stipendiat hat im Rahmen dieses The-
mas zwischenzeitlich als erster ein neu einge-
richtetes, sechsmonatiges Fellowship für 
Indigene von der WIPO erhalten. Im Übrigen 
ist eine Arbeit zum Schutz von genetischen 
Ressourcen und indigenem Wissen in Latein-
amerika veröffentlicht worden (Bucher). 
Darüber hinaus förderte das Institut Studien 
zum Schutz der traditionellen chinesischen 
Medizin als immaterielles Kulturerbe (Li) so-
wie zum Schutz überlieferten Wissens durch 
bestehende Regelungen des Immaterialgüter-
rechts (Zuddas). 

Auf der Basis eines Grundlagenreferats an der 
Zhongnan Universität für Wirtschaft und 
Recht in Wuhan, China, im Jahre 2007 ist 
sodann ein umfassender Beitrag mit dem Titel 
„Rationales for the Legal Protection of Intan-
gible Goods and Cultural Heritage“ entstan-
den (Hilty). Aufgezeigt wird darin zunächst, 
weswegen die oft versuchte Anlehnung eines 
Schutzes von kulturellen Werten oder indi-
genem Wissen an die modernen Schutz-
rechtssysteme scheitern muss bzw. welches 
die eigentlichen Schutzinteressen der betrof-
fenen (meist Entwicklungs-)Länder sind; da-
rüber hinaus werden auf mehreren Ebenen 
Differenzierungen eingeführt, auf welche ge-
stützt Lösungsansätze entwickelt werden, die 
sowohl den geschützten Interessen gerecht 
werden als auch den Interessen der entwi-
ckelten Welt an einer Nutzung vorhandenen 
Wissens nicht entgegen stehen. Der Beitrag 
wurde auch in das chinesische übersetzt und 
erscheint 2010 im dortigen Intellectual Prop-
erty Rights Annual Journal.

b)	 Know-how-Schutz	

Eine seit Jahren immer wieder neu zu Dis-
kussionen Anlass gebende Fragestellung liegt 
darin, inwieweit über das bestehende Schutz-
instrumentarium hinaus für Know-how ein 
besonderer Rechtsschutz zu gewähren sei. 
Waren bisherige Untersuchungen dazu oft 
abstrakt-juristisch geprägt, liegt es heute – im 
Zuge einer gewissen Ökonomisierungsnei-
gung der rechtswissenschaftlichen Forschung 
– eher auf der Hand, danach zu fragen, ob der 
Markt tatsächlich bessere Resultate zu erzie-
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len in der Lage wäre, wenn die weitgehend 
bestehende Übernahmefreiheit durch ent-
sprechende Verbote begrenzt würde. Diesen 
Ansatz verfolgt eine Dissertation, die sich 
dem Know-how-Schutz aus rechtsökono-
mischer Perspektive zu nähern versucht 
(Dorner). Mittels einer Bestandsaufnahme 
über den Status Quo des Know-how-Schutzes 
werden zunächst Erkenntnisse über den (po-
tentiellen) Schutzgegenstand und die beste-
henden Schutz mechanismen gesammelt. Die 
Untersuchung fokussiert hierfür insbesonde-
re auf den Schutz von Unternehmensgeheim-
nissen, widmet sich aber auch dem Schutz 
nicht geheimer Informationen.

c)	 Durchsetzung	von	Rechten	des	
geistigen	Eigentums

Das Institut hat die Thematik der Durchset-
zung von Immaterialgüterrechten zu einem 
Forschungsschwerpunkt erhoben. Die damit 
verbundenen Projekte tauchen in diesem Be-
richt entsprechend an zahlreichen Stellen 
auf; insbesondere bildet „Enforcement“ auch 
das Rahmenthema für die Promotionsarbeiten 
der Studierenden des ersten Jahrgangs der 
IMPRS (s. VI). Auch ist im Berichtszeitraum 
im Nachgang zur Assistententagung von 2007 
ein Sammelband mit dem Titel „Geistiges Ei-
gentum – Herausforderung Durchsetzung“ 
erschienen (Hg.: Hilty, Jaeger, Kitz).

Die Rechtsdurchsetzung – vor allem, aber 
nicht nur in Europa (s. zu den institutionellen 
Fragen schon I.2.f)) – bildete sodann den 
Schwerpunkt der vier im Jahre 2008 und 
2009 durchgeführten Tagungen des Europe-
an Intellectual Property Institutes Network 
(EIPIN), an dem auch das MIPLC als einer 
von fünf Partnern beteiligt ist. Dabei fokus-
sierte sich etwa die 2009 im schweizerischen 
Gerzensee durchgeführte Tagung auf die zi-
vilrechtliche Rechtsdurchsetzung und die 
2009 durchgeführte Tagung in Straßburg auf 
die strafrechtliche Durchsetzung. Auf der 
letzteren Veranstaltung wurde auch ein Vor-
trag zur Bedeutung der europäischen Pläne 
zur strafrechtlichen Durchsetzung für den ge-
schmacksmusterrechtlichen Ersatzteilschutz 
gehalten (Drexl).

Die Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG 
zur Durchsetzung von Rechten des geistigen 
Eigentums in den Staaten des Baltikums war 
Gegenstand einer im Berichtszeitraum abge-

schlossenen Dissertation (Janusauskaite). 
Eine weitere Dissertation befasste sich mit 
der Einführung des Rückrufsanspruches in 
den Katalog der markenrechtlichen Sankti-
onen; untersucht und verglichen wurden da-
bei Rechtsgrundlagen und Rechtspraxis u.a. 
in Deutschland und den USA (Miosga). Die 
vor allem in jüngerer Zeit aktuell gewordenen 
Probleme der Haftung von Suchmaschinen-
Betreibern und Internet-Platt formen für 
rechtsverletzende Hand lun gen Dritter ste-
hen im Fokus einer weiteren Dissertation, 
die im Berichtszeitraum aufgenommen wur-
de (van der Laan). In diesem Zusammen-
hang zu erwähnen ist auch eine polnische 
Dissertation, welche die Verantwortlichkeit 
für „indirekte Urheberrechtsverletzungen“ – 
vergleichbar der deutschen Störerhaftung, 
bei der jemand zwar nicht unmittelbar Rech-
te verletzt, aber Dritte in die Lage versetzt, 
dieses zu tun – untersucht (Targosz). 

In einer weiteren Arbeit werden die Möglich-
keiten zur Gefahr- und Störungsbeseitigung 
bei schutzrechtsverletzenden Produkten und 
Vorrichtungen zu deren Herstellung im fran-
zösischen und deutschen Zivil-, Straf- und 
Zollrecht vor und nach Umsetzung der Richt-
linie 2004/48/EG zur Durchsetzung von Rech-
ten des geistigen Eigentums im Hinblick auf 
die Angemessenheit und Kohärenz dieser Re-
gelungen untersucht (Possin). Der Schwer-
punkt liegt dabei auf dem Zivilrecht, speziell 
auf der Darstellung der unterschiedlichen 
Grundlagen des in Deutschland als negato-
risch bezeichneten Rechtsschutzes und deren 
Auswirkungen auf die Gestaltung und Anwen-
dung der Beseitigungsmaßnahmen im Falle 
einer Schutzrechtsverletzung. Weitere in der 
Arbeit behandelte Aspekte sind die kontrovers 
diskutierten Rückrufs- und Entfernungsmaß-
nahmen (mit Querbezügen zum niederlän-
dischen und belgischen Recht), die strafrecht-
lichen Normen und Verfahren betreffend die 
Gefahrbeseitigung bei Schutzrechtsverletzung 
sowie die relevanten Regelungen des Zoll-
rechts. Die namentlich in Europa weiterhin 
im Raume stehende Frage einer Harmonisie-
rung der strafrechtlichen Instrumente zur 
Rechtsdurchsetzung beschäftigte das Institut 
aber auch in seiner sonstigen Arbeit; insbe-
sondere wurden dazu Vorträge gehalten und 
ein Beitrag vorbereitet, der 2010 in einem 
Sammelband erscheinen soll (Hilty).
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Einen besonderen Aspekt der Rechtsdurch-
setzung bearbeitet eine Dissertation zum The-
ma Mediation und außergerichtliche Streit-
beilegung (Wechs-Hatanaka). Dabei geht es 
um eine Analyse der Rolle und Grenzen der 
Mediation und anderer Formen außergericht-
licher Streitbeilegung als Alternative zu ge-
richtlichen Systemen. Hintergrund der Arbeit 
ist die Annahme, dass Mediation andere Be-
dürfnisse erfüllt, in anderen sachverhaltlichen 
Rahmen einsetzbar ist und andere Wirkungen 
für die Sicherung der Funktionen von Imma-
terialgüterrechten zeitigt als die herkömmliche 
gerichtliche Durchsetzung.

Abgeschlossen und an der Universität von 
Bologna eingereicht wurde eine vom Institut 
geförderte Dissertation, die untersucht, in-
wieweit Gerichte und Kartellbehörden in den 
USA und in Europa zum Schutz von Rechten 
des geistigen Eigentums einen haftungsrecht-
lichen Ansatz wählen und z.B. Vergütungsan-
sprüche gewähren statt Verbote auszuspre-
chen. Dabei wird gezeigt, dass und warum 
dieser Ansatz gerade im Bereich der Informa-
tionstechnologie und der Biotechnologie dem 
klassischen eigentumsrechtlichen Schutz 
vorzuziehen ist (Castro).

d)	 Immaterialgütervertragsrecht

Eine aus immaterialgüterrechtlicher Sicht 
zentrale Schnittstelle zum allgemeinen Zivil-
recht besteht mit Bezug auf jene (in den 
 traditionellen Schuldrechtsordnungen übli-
cherweise nicht geregelten) Vertragskon-
struktionen, mittels welcher Dritten Nut-
zungsbefugnisse an Schutzrechten eingeräumt 
werden, sei es – soweit rechtlich überhaupt 
zulässig – in der Form von Übertragungen, sei 
es durch Lizenzen. Dogmatisch interessant 
sind die damit zusammenhängenden Fragen 
insbesondere deswegen, weil die Entwicklung 
des europäischen Softlaw, die sich heute na-
mentlich im „Common Frame of Reference“ 
widerspiegelt, inzwischen in eine Richtung 
geht, welche auch für immaterialgüterver-
tragsrechtliche Konstellationen weitgehend 
passend erscheint. Dieser zukunftsträchtige 
Ansatz schlägt sich auch im modernisierten 
deutschen BGB von 2001 nieder, was Anlass 
für eine im Berichtszeitraum weitgehend fer-
tig gestellte, umfassende Untersuchung hin-
sichtlich der Eignung dieses Regelwerks 
 namentlich mit Blick auf Leistungsstörungen 
im Rahmen der typischen Immaterialgüter-

rechtsverträge bildet (Hilty, Peukert). In Be-
arbeitung ist sodann eine Untersuchung spe-
ziell zur Frage, ob und wie die Parteien eines 
Lizenzvertrages diesen nach deutschem Recht 
beenden können (Strenkert). 

Bereits abgeschlossen werden konnte eine 
Dissertation, welche unter Berücksichtigung 
aller Initiativen zur Erarbeitung europäischer 
Regelungen auf dem Gebiet des allgemeinen 
Zivilrechts der Frage nachgeht, inwieweit für 
Leistungsstörungen bei Lizenzverträgen adä-
quate Regelungen vorliegen bzw. ob über die 
bestehenden Entwürfe hinaus spezifische Re-
gelungen für Schutzrechte wünschenswert 
wären (Stiel). Ebenfalls abgeschlossen wurde 
eine höchst anspruchsvolle Arbeit zum Publi-
zitätsprinzip im Immaterialgütervertragsrecht 
der EU, wobei hier v.a. die Herausforderung 
zu bewältigen war, dass für die unionsweit 
wirkenden Rechtstitel nicht auf eine vorbe-
stehende Dogmatik zurückgegriffen werden 
konnte (Brosinger). Stattdessen wird das je-
weilige nationale Verständnis der involvierten 
Gründerstaaten in vielschichtiger Weise einer 
Analyse unterzogen und im Sinne einer Syn-
these versucht, ein europäisches Verständnis 
zu entwickeln.

Fragen zum Immaterialgütervertragsrecht 
stellen sich aber selbstredend nicht nur in 
Rechtsordnungen, welche moderne Schuld-
rechtsentwicklungen erlebt haben, sondern 
auch – und erst recht – mit Bezug auf solche, 
die auf klassischen dogmatischen Strukturen 
beruhen. Der Fall ist dies beispielsweise für 
das österreichische Recht, zu welchem im Be-
richtszeitraum wesentliche Teile für eine um-
fassende Analyse entstanden sind (Postl). 
Tatsächlich vermag das ABGB die Besonder-
heiten des Lizenzvertrags – so die Ausrichtung 
auf eine dauernde Rechtsbeziehung, die Un-
körperlichkeit des Vertragsgegenstandes und 
der den Immaterialgüterrechten innewoh-
nende aleatorische Charakter – teilweise 
schwerlich interessensgerechten Lösungen 
zuzuführen. Ein zentraler Punkt bildet dabei 
die Frage der Rechtsnatur der Lizenz sowie 
damit verbunden jene nach der Bedeutung der 
Eintragung einer Lizenz im Register, der Ak-
tivlegitimation des Lizenznehmers, des Suk-
zessionsschutzes oder der Behandlung der Li-
zenz in der Insolvenz. Bei diesen und vielen 
weiteren Fragen werden das deutsche und das 
schweizerische Recht in der Untersuchung 
vergleichend berücksichtigt. Eine Teilaspekt 
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wiederum – nämlich das Schicksal des Lizenz-
vertrags im Konkurs – wird in einer inzwischen 
publizierten Arbeit vertieft behandelt, wobei 
gesetzliche Regelungen und vertragliche Ge-
staltungsmöglichkeiten – ausgehend von der 
Rechtslage in der Schweiz – namentlich im 
Vergleich zum deutschen Recht analysiert 
werden (R. Fischer).

Immer wichtiger wird aber auch ein Blick 
über den Rand der westlichen Zivilrechtsord-
nungen hinaus; denn mit der zunehmenden 
Industrialisierung bzw. Entwicklung gewisser 
Schwellenländer steigt auch die Wahrschein-
lichkeit, dass dortiges Recht auf einen Imma-
terialgütervertrag Anwendung fi ndet. Der 
Fall ist dies etwa für die Volksrepublik China, 
wo inzwischen mächtige Unternehmen da-
rauf hinwirken können, nicht im Zuge einer 
Rechtswahl ausländischem Recht unterwor-
fen zu sein. Von erheblicher praktischer Be-
deutung sein dürfte vor diesem Hintergrund 
eine inzwischen vollendete, umfassende Ana-
lyse des chinesischen Zivilrechts mit Blick 
auf Leistungsstörungen im Bereiche von Li-
zenzverträgen (Y. Zhang). Eine weitere Ar-
beit befasst sich mit der Entwicklung eines 
spezifi sch auf Indien zugeschnittenen Rege-
lungsrahmens für Lizenzverträge. Für Indien 
ist diese Fragestellung neu, aber hoch aktu-
ell, zumal der Immaterialgüterrechtsschutz 
dort inzwischen eine eigenständige und auch 
für indische Unternehmen durchaus interes-
sante Bedeutung erlangt hat. Untersucht 
werden hier drei spezifi sche Fragestellungen, 
nämlich die Lizenzierung zwischen indischen 
Parteien, jene zwischen indischen Rechtsin-
habern und ausländischen Nutzern sowie die 
umgekehrte Situation einer Lizenzierung 
ausländischen Know-hows für indische Nut-
zer (Mittal).

e)	 Nutzergenerierte	Inhalte	als	Gegen-
stand	des	Privatrechts

Im Oktober 2009 wurde die jährlich veran-
staltete Assistententagung, die Nachwuchs-
wissenschaftlern eine Plattform zum wissen-
schaftlichen Austausch gibt, dem Thema 
„Nutzergenerierte Inhalte als Gegenstand des 
Privatrechts“ gewidmet (Leitung: Große 
Ruse-Khan, Klass, von Lewinski). Dabei 
bewegten sich die Vorträge der Referenten 
aus ganz Deutschland vom allgemeinen Zivil-
recht, wie z.B. der Frage der Verantwortlich-
keit von Plattformbetreibern für eigene und 

für nutzergenerierte Inhalte, über das Mar-
kenrecht, unter anderem der virtuellen Mar-
kenpiraterie sowie persönlichkeitsrechtliche 
Aspekte von Bewertungsportalen, bis hin zu 
urheberrechtlichen Fragen, die bei der In-
haltserstellung durch Endnutzer aufkommen 
können. In sachlicher Hinsicht wurden dabei 
Rechtsfragen für unterschiedlichste Lebens-
bereiche des Web 2.0 erläutert. Neben Son-
derformen wie der virtuellen Welt von Second 
Life standen Angebote wie Wikipedia und 
eBay zur Diskussion, die aus unserem alltäg-
lichen Leben nicht mehr weg zu denken sind. 
Ein Tagungsband, der die Beiträge der Refe-
renten in ausführlicherer Form der Öffent-
lichkeit zugänglich macht, ist in Bearbeitung.

III	 Wettbewerbsrecht

�	 Recht	gegen	den	unlauteren	Wett-
bewerb

a)	 Evaluierung	des	europäischen	
lauterkeitsrechtlichen	Acquis	

Das Recht zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs ist im Wandel. Entstanden als 
Sonderform des Deliktsrechts, verfolgte es 
ursprünglich einen strikt individualrecht-
lichen Ansatz: Im Interesse der „anständigen 
Gewerbetreibenden“ wurden gegen die Ge-
schäftsmoral verstoßende Wettbewerbshand-
lungen unterbunden. Der in der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts zum Durch-
bruch gelangte Verbraucherschutz führte je-
doch in einigen Ländern zu einer entspre-
chenden Erweiterung der Schutzzwecke, in 
anderen zum Entstehen eines zweiten Sets 
an Lauterkeitsregeln speziell zugunsten der 
Verbraucher. Die Harmonisierungsarbeiten 
auf europäischer Ebene legten zunächst ei-
nen sowohl Unternehmer- als auch Verbrau-
cherinteressen berücksichtigenden Ansatz 
zugrunde, dann jedoch immer stärker einen 
auf den Verbraucherschutz fokussierenden 
Ansatz („B2C“), der den ursprünglich im 
Mittelpunkt stehenden Unternehmensschutz 
nur noch refl exartig berücksichtigt. 

Die in Bezug auf die Schutzzwecke des Lau-
terkeitsrechts bestehende Unsicherheit setzt 
sich bei der Frage fort, welche Rechtsmate-
rien ihm zuzurechnen sind. Auf europäischer 
Ebene ist man weit von einem einheitlichen 
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Lauterkeitsrecht entfernt. Harmonisiert wur-
den vielmehr eine Fülle von Einzelfragen, die 
möglicherweise – aber nicht mit Sicherheit 
– zum Lauterkeitsrecht zählen. Dieser „piece-
meal approach“ hat zu inhaltlichen Überlap-
pungen, terminologischen Problemen und 
generell zu einem Verlust an Systematik und 
Kohärenz geführt. Die Richtlinie 2005/29/EG 
über unlautere Geschäftspraktiken im bin-
nenmarktinternen Geschäftsverkehr, von der 
man sich einen erheblichen Harmonisie-
rungseffekt erhoffte, hat diese Entwicklung 
nicht etwa gestoppt, sondern durch ihren 
„B2C“-Ansatz sogar noch intensiviert. 

Die hierdurch sowohl auf europäischer als 
auch auf nationaler Ebene entstandenen Pro-
bleme haben im Berichtszeitraum die lauter-
keitsrechtlichen Forschungstätigkeiten des 
MPI bestimmt. In ihnen ging es darum, Wege 
aufzuzeigen, wie sich die vorhandenen und 
künftigen unionsrechtlichen Regelungen in 
ein kohärenteres und damit effizienteres Sys-
tem des Lauterkeitsrechts überführen lassen, 
ohne zugleich zum Fremdkörper im natio-
nalen Recht der Mitgliedstaaten zu werden. 
Unumgänglich war in diesem Zusammenhang 
die (erneute) Auseinandersetzung mit der un-
gelösten Frage des Verhältnisses des Verbrau-
cherschutzes zum Konkurrentenschutz sowie 
mit der Abgrenzung des Lauterkeitsrechts 
zum Kartellrecht und den IP-Rechten. Auch 
die Frage, woraus das moderne Lauterkeits-
recht eigentlich die maßgeblichen Wertungs-
kriterien für das zugrundeliegende Gebot „to 
deal fairly“ ableitet, zog besonderes Interesse 
auf sich. 

Die angesprochenen Unstimmigkeiten, die 
durch die Vielzahl von Rechtsquellen auf eu-
ropäischer Ebene entstanden sind, waren 
Gegenstand einer vom MPI im November 
2008 in Berlin veranstalteten Tagung „Lau-
terkeitsrecht und Acquis Communautaire“ 
(Leitung: Henning-Bodewig, Hilty; Refe-
renten u.a. Drexl, Henning-Bodewig, 
Pflüger, Podszun). 

Bezüglich der dem Lauterkeitsrecht zuzuord-
nenden Themenfelder wurde bewusst ein 
weiter Ansatz zugrunde gelegt, um sowohl 
das allgemeine Verbraucherschutzrecht als 
auch überschneidende Problemkreise des IP-
Rechts und des Kartellrechts einzubeziehen. 
Unter Berücksichtigung rechtsvergleichender 
Erkenntnisse diskutierten nationale und in-

ternationale Experten das Verhältnis des 
klassischen Konkurrentenschutzes zum Ver-
braucherschutz, die Schnittstellen zu den IP-
Rechten (z.B. beim Nachahmungsschutz, 
Markenpiraterie) und die Frage des Schutzes 
ethischer Werte (z.B. Jugendschutz, Schutz 
der Privatsphäre). Besondere Bedeutung 
wurde den ökonomischen Aspekten des Lau-
terkeitsrechts beigemessen, d.h. der direkten 
und indirekten Förderung des Wettbewerbs 
durch ein (im Interesse von Unternehmen 
wie Verbrauchern) faires Marktverhalten.

Die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Ta-
gung, die nicht nur eine Bestandsaufnahme 
des bestehenden europäischen „Acquis“ ent-
halten, sondern auch Vorschläge für eine ko-
härente Lösung und systematische Regelung 
des Lauterkeitsrechts erarbeiten, sind Ende 
2009 in dem Tagungsband „Lauterkeitsrecht 
und Acquis Communautaire“ (Hg.: Hilty, 
Henning-Bodewig) veröffentlicht worden.

b)	 Neuordnung	des	Lauterkeitsrechts	in	
den	EU-Mitgliedstaaten

Im Zusammenhang mit den neueren Harmo-
nisierungsmaßnahmen auf europäischer Ebe-
ne steht das Bemühen der Mitgliedstaaten, 
die europarechtlichen Vorgaben in ihr ge-
wachsenes nationales Recht einzupassen. Ein 
Forschungsschwerpunkt des MPI lag daher 
wiederum auch auf der Entwicklung des nati-
onalen Lauterkeitsrechts der Mitgliedstaaten, 
das zwischen dem berechtigten Wunsch, an 
bewährten Rechtstraditionen festzuhalten, 
und den zunehmend enger werdenden Vorga-
ben des EU-Rechts steht. Fast zum Abschluss 
gebracht werden konnte eine Arbeit zum 
tschechischen und slowakischen Lauterkeits-
recht im Lichte der europäischen Vorgaben 
(Zajacová). Gute Fortschritte machten wei-
tere Forschungsarbeiten zum Einfluss des 
europäischen Rechts auf das französische 
Lauterkeitsrecht (Ridderbusch) sowie auf 
das britische Recht (Haesen). Aktualisiert 
wurde schließlich eine Zusammenstellung 
des Lauterkeitsrechts der Mitgliedstaaten, 
die nunmehr alle 27 Rechtsordnungen erfasst 
(Henning-Bodewig). 

c)	 Deutsches	Lauterkeitsrecht

Im Jahre 2008 wurde auch das deutsche 
UWG im Zuge der Umsetzung der Richtlinie 
über unlautere Geschäftspraktiken an das eu-
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ropäische Recht angepasst. Schwierigkeiten 
bereitete vor allem die nicht nur dem deut-
schen Recht fremde Vorgabe einer „Schwar-
zen Liste“ mit per se-Verboten unlauteren 
Marktverhaltens. Abgeschlossen werden kon-
nte in diesem Zusammenhang eine längere 
Studie zum Verbot der aggressiven Geschäfts-
praktiken (Apetz). Begonnen wurde eine neue 
Arbeit zu den Rechtskulturen der aggressiven 
Geschäfts praktiken (Rogowski). Die wissen-
schaftliche Absicherung von Werbeaussagen 
in einem Spezialbereich (Lebensmittelrecht 
und Heilmittelwerberecht), der zunehmend 
von europäischen Vorgaben geprägt ist, wurde 
gleichfalls in einer Dissertation behandelt 
(Kostuch). Zum Abschluss gebracht wurde 
eine rechtsvergleichende Arbeit, die die Zu-
lässigkeit des Ambush-Marketing u.a. auch 
aus der Sicht des deutschen Lauterkeitsrechts 
beurteilt (Furth). Nahezu abgeschlossen wer-
den konnte eine Dissertation, die sich mit 
dem Werberecht der Qualitätskennzeichen 
beschäftigt (Rinklake).

d)	 Internationalrechtliche	Aspekte

Parallel zu der umstrittenen Entwicklung des 
Lauterkeitsrechts auf europäischer Ebene hat 
auch die Diskussion um die internationalen 
Vorgaben zum Lauterkeitsrecht wieder an Bri-
sanz gewonnen. Der erste große Vertrag auf 
dem Gebiet des gewerblichen Eigentums, die 
Pariser Verbandsübereinkunft, beinhaltet seit 
über 100 Jahren eine Regelung zum Schutz 
unlauteren Wettbewerbs, die freilich ganz auf 
das traditionelle Verständnis des Lauterkeits-
rechts zugeschnitten ist. In einer umfassen-
den, im Berichtszeitraum abgeschlossenen 
Dissertation wurde untersucht, ob und wie 
Art. 10bis PVÜ dem modernen Verständnis 
des Lauterkeitsrechts nutzbar gemacht wer-
den könnte (Pfl üger). In einer neu aufge-
nommenen Arbeit wird der Frage nachgegan-
gen, ob das sog. TRIPS-Abkommen indirekte 
Vorgaben für das europäische und nationale 
Lauterkeitsrecht enthält (Riffel).

Fertig gestellt wurde die Überarbeitung einer 
umfassenden Kommentierung des IPR des 
Lauterkeitsrechts, wobei vor allem die neue 
europäische Kollisionsnorm des Art. 6 Abs. 1 
und 2 Rom II-Verordnung berücksichtigt 
wurde (Drexl). Das Erscheinen ist für 2010 
zu erwarten. Rechtspolitisch begründet wird 
vor allem, weshalb für das Lauterkeitsrecht 
nicht zum kartellrechtlichen Auswirkungs-

prinzip übergegangen werden sollte. Die Auf-
fassung wurde in einem Festschriftbeitrag, 
der 2010 erscheinen wird, noch stärker he-
rausgearbeitet (Drexl).

e)	 Europäisches	Verbraucherschutzrecht;	
Verbrauchervertragsrecht

In einem Festschriftbeitrag wurden die pa-
rallelen Entwicklungen der Konsolidierung 
des europäischen Verbrauchervertragsrechts, 
die Schaffung eines Gemeinsamen Referenz-
rahmens für ein europäisches Vertragsrecht 
und die Stärkung der privaten Rechtsdurch-
setzung im europäischen Kartellrecht zuei-
nander in Beziehung gesetzt und in diesem 
Lichte die Frage nach dem Leitbild der euro-
päischen Privatrechtsgesellschaft gestellt 
(Drexl). Begonnen wurde eine Studie zu den 
Grundsätzen des Verbraucherrechts in den 
neuen Mitgliedstaaten der EU (Nestoruk) 
und zu der Frage der Bedeutung von werb-
lichen Äußerungen für das Gewährleistungs-
recht (De Franceschi).

Ein zivil- und verbraucherschutzrechtlich an-
gelegtes Dissertationsprojekt befasst sich mit 
dem Verhältnis von technischen Nutzungsbe-
schränkungen durch Immaterialgüterrechte 
einerseits und der Wahrung verbraucher-
schutzrechtlicher Belange andererseits (Ma-
ckenrodt). Dabei geht es vor allem um Nut-
zungsbeschränkungen, die vormals durch 
lizenzvertragliche Abreden, zusehends aber 
auf technischem Wege implementiert werden. 
Diese Entwicklung droht zu einer erheblichen 
Einschränkung der Möglichkeiten einer un-
mittelbaren vertragsrechtlichen Kontrolle – 
etwa durch das AGB-Recht – zu führen.

Zur Veröffentlichung gebracht wurde ein 
Vortrag, der die (Nicht-)Behandlung des Ver-
brauchervertrages in der neuen israelischen 
Zivilrechtskodifi kation zum Gegenstand hat 
(Drexl).

f)	 Weitere	lauterkeitsrechtliche	Aspekte

Gefördert wurden eine Dissertation zum 
Schutz gegen den unlauteren Wettbewerb 
aufgrund einer rechtsvergleichenden Analyse 
(Deutschland, Frankreich, Schweiz) unter 
besonderer Berücksichtigung der Tatbe-
standsvoraussetzungen und des Verhältnisses 
zum Schutz geistigen Eigentums (Jakutavi-
cius), eine Arbeit zur Zulässigkeit des Prod-
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uct-Placements vor dem Hintergrund der 
Richtlinie 2007/65/EG über audiovisuelle 
Mediendienste (Pache) sowie eine empi-
risch-rechtsvergleichend fundierte Disserta-
tion zur Effizienz des Verbots der unaufgefor-
derten Zusendung von E-Mails (Mederle). 
Aufgenommen wurden die Arbeiten zu einer 
am Institut betreuten Dissertation, die am 
Beispiel Sri Lankas der Frage nachgeht, wel-
che Bedeutung der Einführung eines Lauter-
keitsrechts für die Förderung von Innovati-
onen in einem Entwicklungsland zukommt 
(Punchi Hewage).

2	 Kartellrecht

Das Institut betreut das Kartellrecht grund-
sätzlich in voller Breite. Schwerpunkte der 
Forschung bilden das internationale Kartell-
recht, das Verhältnis von Kartellrecht und 
Immaterialgüterrecht sowie die Ökonomisie-
rung des Kartellrechts. 

a)	 Internationales	und	ausländisches	
Kartellrecht

aa)	 Mitarbeit	im	International	Competi-
tion	Network	(ICN)

Im Berichtszeitraum hat das Institut seine 
Kontakte zum International Competition 
Network (ICN) fortgeführt und ausgebaut. 
Als globales Netzwerk der nationalen und su-
pranationalen Kartellämter hat sich das ICN 
in den letzten Jahren zum wichtigsten inter-
nationalen Forum im Bereich des Kartell-
rechts entwickelt, in dem zentrale Fragen der 
Wettbewerbspolitik erörtert werden (s. auch 
I.1.e)).

Über einen Institutsangehörigen (Drexl), der 
den Status eines Non-Governmental Agent 
(NGA) genießt, beteiligt sich das Institut ak-
tiv an den Arbeiten der 2006 in Kapstadt ein-
gerichteten Arbeitsgruppe zu den einseitigen 
Wettbewerbsbeschränkungen (Unilateral 
Conduct Working Group). Die Behandlung 
der einseitigen Wettbewerbsbeschränkungen 
war zunächst hinausgeschoben worden, muss-
te es doch in diesem Bereich vor allem wegen 
der Unterschiede in der Rechtsanwendung 
besonders schwer erscheinen, Kohärenz zwi-
schen den Kartellrechtssystemen (USA, EU 
u.a.) zu erreichen. Während man sich zuerst 
mit den Zielsetzungen der Vorschriften zu 

einseitigen Beschränkungen sowie dem Kon-
zept der Marktbeherrschung beschäftigte, 
ging es ab dem zweiten Jahr in die Bearbei-
tung einzelner Formen einseitigen Verhaltens, 
wobei man sich von den weniger problema-
tischen Formen zu den problematischeren 
vorarbeitet. Abgesehen von Empfehlungen 
zur Feststellung von Marktmacht und zur An-
wendung der einschlägigen Bestimmungen 
auf staatlich geschaffene Monopole beschrän-
ken sich die Arbeiten auf rechtsvergleichende 
Berichte, die auf der Grundlage von Fragebo-
genaktionen erstellt werden. Diese Fragebö-
gen richteten sich primär an die Ämter. Aber 
auch die NGAs waren aufgefordert, Stellung 
zu beziehen, wobei sich für diese die Gelegen-
heit bot, im Unterschied zu den Ämtern schon 
in die Rechtsvergleichung einzutreten und 
auch rechtspolitische Positionsbestimmungen 
vorzunehmen. Als Ergebnis dieser Arbeiten 
liegen nunmehr Berichte (Reports) zu Kampf-
preisunterbietungen (predatory pricing), Aus-
schließlichkeitsbindungen (exclusive dealing), 
Koppelungsstrategien (tying) sowie Treueprä-
mien und Rabattsystemen (loyalty discounts 
and rebates) vor.

Im Jahre 2009 wurde schließlich das vom In-
stitut mit Spannung erwartete Thema der 
 Geschäftsverweigerung (refusal to deal) auf-
gegriffen. Der in der Folge ausgearbeitete 
Fragebogen sprach dann auch die Thematik 
der Lizenzverweigerung an. Der Vertreter des 
Instituts hat als einziger NGA aus dem Be-
reich der Wissenschaft zu diesem Themenbe-
reich eine Stellungnahme abgegeben, die 
auch in dem für die nächste Jahrestagung in 
Istanbul (2010) erstellten Bericht Eingang ge-
funden hat. Dabei konnte nahtlos an frühere 
Arbeiten des Instituts, vor allem zur Lizenz-
pflicht und zur Stellungnahme zum Diskussi-
onspapier der Europäischen Kommission zu 
ex-Art. 82 EG angeknüpft werden.

Mit der Behandlung kontroverser Themen 
muss sich die Grundphilosophie des ICN 
wandeln. Während man in den Anfangsjahren 
des ICN den Eindruck hatte, Konvergenz wer-
de als Selbstzweck und stets wünschenswertes 
Ziel erachtet, versteht die Unilateral Conduct 
Group ihre Berichte vor allem als Instrument, 
die Vielfalt unterschiedlichster nationaler Lö-
sungen aufzubereiten und anschaulich darzu-
stellen. Solche Berichte können vor allem von 
jüngeren Kartellrechtsordnungen genutzt wer-
den, um ihre eigene Anwendungspolitik zu 
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entwickeln. Nicht auszuschließen ist, dass 
die se Berichte in der Zukunft als Grundlage 
für stärker rechtspolitische Debatten und 
Empfehlungen genutzt werden. 

Auch zeichnet sich eine Änderung des Ver-
hältnisses des ICN gegenüber der Wissen-
schaft ab. Vor allem seit der Züricher Konfe-
renz im Jahre 2009 werden Stimmen aus dem 
Kreise der Ämter lauter, Vertreter der Wissen-
schaft als NGAs stärker in die Arbeiten des 
ICN einzubeziehen. Bislang rekrutieren sich 
die meisten NGAs aus der Anwaltschaft. Für 
Vertreter der Wissenschaft stellt sich vor allem 
das Problem, dass sie sich die teuren Reisen 
zu den Jahrestagungen nicht leisten können. 
Die Mitarbeit an den Berichten erfolgt dage-
gen auf unproblematischem Wege in Form 
von E-Mails und Telefonkonferenzen.

Zu einem der nächsten Themen der Unilateral 
Conduct Group könnte jenes des Ausbeu-
tungsmissbrauchs werden, zumal hieran ein 
besonderes Interesse der Entwicklungs- und 
Schwellenländer besteht. Auch weist dieses 
Thema besondere Nähe zum Immaterialgü-
terrecht auf. Vor allem in Fällen standardisier-
ter Technologie ist das Problem nicht, dass 
der Rechteinhaber sich weigert, überhaupt 
eine Lizenz zu erteilen. Er möchte vor allem 
aus dem Schutzrecht besonders hohe Lizenz-
gebühren erzielen. Viele Rechtsordnungen – 
auch die europäische – verbieten den Ausbeu-
tungsmissbrauch. Wegen der Schwierigkeiten, 
den angemessenen Preis zu ermitteln, schre-
cken dennoch viele Kartellämter vor einer 
Kontrolle zurück, was beispielsweise die Kon-
trolle der Preispolitik von wissenschaftlichen 
Verlagen erschwert (dazu die Arbeiten insbe-
sondere von Hilty). Für das US-Antitrust-
Recht wird das Verbot von reinen Ausbeu-
tungspraktiken gar ganz abgelehnt. Schließlich 
wird im Rahmen des ICN immer mal wieder 
darüber nachgedacht, das Verhältnis zum Im-
materialgüterrecht als Thema für eine neue 
Arbeitsgruppe auszuwählen.

bb)	 Einzelaspekte	des	internationalen	
Kartellrechts

Das Projekt, über eine Reihe von Dissertati-
onen Einzelaspekte des internationalen Kar-
tellrechts aufzuarbeiten, ist im Wesentlichen 
abgeschlossen. Im Berichtsraum erschienen 
sind die Dissertationen, die sich spezifi sch 
den einseitigen Wettbewerbsbeschränkun-

gen (Holzmüller) und dem Verhältnis zum 
Immaterialgüterrecht (Bacher) widmen und 
über die bereits früher berichtet wurde. Zu 
einer wettbewerbspolitisch orientierten Re-
form des TRIPS-Abkommens wurde ebenso 
ein Aufsatz zur Veröffentlichung gebracht 
(Drexl). Aufgenommen wurden die Arbei -
ten zu einer Dissertation, die sich mit der 
grenzüberschreitenden Dimension der zuneh-
men den Verbreitung der strafrechtlichen 
Sank tionierung von Kartellrechtsverstößen 
b e schäftigt (Hildebrandt). Die Einführung 
strafrechtlicher Sanktionen wird mittlerweile 
auch für das europäische Kartellrecht inten-
siv diskutiert.

Allgemeine Themen des internationalen Kar-
tellrechts wurden in einigen Einzelbeiträgen 
behandelt. So wurde anlässlich einer Tagung 
an der Universität in Nizza zum Verhältnis 
von internationalem Wirtschaftsrechts und 
Menschenrechten sowie in der nachfolgenden 
Veröffentlichung erörtert, wie sich das Fehlen 
eines multilateralen Schutzes des Wettbe-
werbs auf internationalen Märkten auf die 
Menschenrechtslage vor allem in Entwick-
lungsländern auswirkt (Drexl). Dabei wurde 
aus spezifi sch grundrechtlicher Sicht für eine 
Berücksichtigung auch des Gleichheitsgrund-
satzes neben dem klassischen Freiheitspara-
digma plädiert. Der Gleichheitsgedanke for-
dere einen weltweit gleichmäßigen Schutz des 
Wettbewerbs, da nur so verhindert werden 
könne, dass Verbraucher in Entwicklungslän-
dern leichter Opfer von Ausbeutung durch 
Kartelle und marktmächtiger Unternehmen 
werden als Verbraucher in den entwickelten 
Staaten, und nur über ein Konzept offener 
Märke auch für Unternehmen aus Entwick-
lungsländern die Chance eröffnet wird, in der 
Zukunft auf internationalen Märkten wettbe-
werbsfähig zu werden. In den Bereich des 
internationalen Kartellrechts fällt auch eine 
umfassende Kommentierung der Kooperation 
von Kartellbehörden (Podszun).

cc)	 Kartellrecht	in	Asien,	insbesondere	
China

Das Kartellrecht in Asien bildete seit der ak-
tiven Mitwirkung an der chinesischen Ge-
setzgebung einen besonderen Schwerpunkt 
der kartellrechtlichen Arbeiten. Das Inkraft-
treten des chinesischen Anti-Monopol-Ge-
setzes sowie Reformen des indischen Kartell-
rechts und Bestrebungen der ASEAN-Staaten, 
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kartellrechtliche Regelungen einzuführen, 
sind angesichts der ökonomischen Bedeu-
tung dieses Wirtschaftsraumes äußerst wich-
tige Schritte bei der internationalen Verbrei-
tung des Kartellrechts. 

Das Inkrafttreten des Anti-Monopol-Gesetzes 
in der Volksrepublik China im September 
2007 würdigte das Institut 2008 mit einer 
Vortragsreihe. Referenten waren Wissen-
schaftler aus Asien sowie Vertreter der Euro-
päischen Kommission, der Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) und dem 
Unternehmen Siemens. Begonnen wurden 
die Arbeiten zu einer Dissertation über das 
chinesische Zusammenschlussrecht durch 
eine deutsche Juristin mit chinesischen Wur-
zeln (Zhao). Ein weiteres Dissertationspro-
jekt beschäftigt sich mit der Bekämpfung der 
missbräuchlichen Benutzung von Immateri-
algüterrechten mit Mitteln des chinesischen 
Kartellrechts (Y. Wu).

Im Berichtszeitraum hat sich das Institut vor 
allem darum bemüht, auch die anderen asia-
tischen Staaten mit in den Blick zu nehmen. 
So waren Mitarbeiter des Instituts bei Konfe-
renzen und Seminaren im asiatischen Raum 
präsent, etwa beim Treffen des Asian Com-
petition Forum, dem wichtigsten regionalen 
kartellrechtlichen Forum, im Sommer 2008 
in Singapur (Drexl) sowie den jährlich im 
Dezember stattfindenden Konferenzen des 
Asian Competition Forum in Hong Kong 
(Drexl, Podszun). Dabei wurde etwa in Sin-
gapur ein Vortrag über die Entwicklungsmög-
lichkeiten eines supranationalen Kartellrechts 
in den ASEAN-Staaten gehalten (Drexl).

Das Institut kooperiert eng mit dem im De-
zember 2008 an der Polytechnic University 
of Hong Kong gegründeten Asian Competi-
tion Law and Economics Centre (ACLEC) 
und dem dortigen Leiter (Williams), der auch 
jährlich die Konferenzen des Asian Competi-
tion Forum ausrichtet. Das ACLEC wird ei-
nen internationalen Studiengang im Kartell-
recht aufbauen, der sich gezielt an Nachwuchs 
im Ost- und Südostasien richtet. Zwei Ange-
hörige des Instituts sind auf individueller 
Grundlage Mitglieder von ACLEC (Drexl, 
Podszun). 

Das Institut gilt inzwischen auch unter asia-
tischen Kartellrechtlern als wichtige Anlauf-
stelle. So waren im Berichtszeitraum zahl-

reiche Vertreter der jeweiligen Rechtsord- 
nungen zu Forschungsaufenthalten am Institut 
zu Gast, so etwa führende Kartellrechtler aus 
der Volksrepublik China (Wang), Hong Kong 
(Cheng) und Indonesien (Sirait). Zu den Besu-
chern des MPI gehörten im Berichtszeitraum 
auch Delegationen aus asiatischen Staaten, 
die sich um wettbewerbliche Fragen küm-
mern. So wurde etwa eine hochrangig besetzte 
Delegation der chinesischen State Administra-
tion for Industry and Commerce (MOFCOM) 
empfangen (Dietz, Podszun).

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stif-
tung und der Chinesischen Academy of So-
cial Sciences gastierte ein Wissenschaftler 
des Instituts in Peking und diskutierte die 
Entwicklung der chinesischen Wirtschaft 
unter den Vorzeichen des neuen Anti-Mono-
pol-Gesetzes mit zahlreichen chinesischen 
Wissenschaftlern und Behördenvertretern 
(Podszun). Ebenso wurde ein Vortrag zur 
Kartellrechtsgesetzgebung in China an der 
University of Hong Kong gehalten (Drexl).

Wirtschaftsrechtliche Beziehungen zwischen 
Asien und Europa waren auch wesentlicher 
Gegenstand einer einmonatigen Gastdozen-
tur, zu der ein Mitarbeiter an das Institute of 
Law for Science and Technology der Natio-
nal Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan, 
eingeladen worden war (Podszun). Die 
fruchtbare Zusammenarbeit mit diesem In-
stitut, einem der führenden seiner Art in der 
Region, führte zu zahlreichen weiteren Vor-
trägen in Taiwan (Hilty, Podszun). Sie mün-
dete 2009 in den Abschluss einer formellen 
Kooperationsvereinbarung.

dd)	 Kartellrecht	in	den	USA

Das Antitrust-Recht der USA gilt sei jeher als 
die Referenzrechtsordnung für alle anderen 
Kartellrechtsordnungen der Welt, einschließ-
lich der europäischen. Unter dem Einfluss 
der Chicago School und vor allem während 
der acht Jahre der Bush-Administration, ist 
freilich der Eindruck entstanden, dass in den 
USA nur noch Preiskartelle mit Sanktionen 
zu rechnen haben. Vor allem im Bereich ein-
seitiger Beschränkungen haben sich das US- 
und das EU-Recht auseinanderentwickelt. 
Paradigmatisch hierfür steht die Beilegung 
des Microsoft-Falles gleich zu Beginn der 
Bush-Ära in den USA und das erfolgreiche 
Vorgehen der Kommission gegen Microsoft 
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auf der Grundlage von ex-Art. 82 EG. Dogma-
tisch fest machen lässt sich dieser Konfl ikt 
vor allem am sog. US-amerikanischen „con-
sumer harm approach“, wonach ein Wettbe-
werbsverstoß nur angenommen werden kann, 
wenn ein konkreter Schaden für den Endver-
braucher nachgewiesen wird sowie dem Be-
harren der europäischen Rechtsprechung auf 
dem Schutz des „effektiven Wettbewerbs“ als 
Institution. Zu dieser Thematik hat auf Einla-
dung des Chicago-Kent College of Law ein 
Institutsangehöriger (Drexl) im Frühjahr 
2008 die einmal jährlich stattfi ndende Henry 
Morris Lecture in International & Compara-
tive Law gehalten. Ebenso wurde vor der 
 Fakultät des Chicago-Kent College of Law 
diskutiert, in welcher Weise das Effi zienzden-
ken das europäische Kartellrecht verändert 
(Drexl).

Mit dem politischen Wechsel in den USA zu 
Beginn des Jahres 2009 – und unter dem Ein-
fl uss der Wirtschaftskrise, die den Glauben in 
die Selbstheilungskräfte der Märkte auch in 
den USA nachhaltig erschüttert hat –, bahnt 
sich jedoch ein Trendwechsel in der US-ame-
rikanischen Wettbewerbspolitik an. Insofern 
konnte es als Glückfall gelten, dass im Mai 
2009 die Jahrestagung der Academic Society 
for Competition Law an der George Washing-
ton University Law School in Washington, 
D.C. zur Frage abgehalten werden konnte, ob 
sich denn nun die historische Chance zu ei-
ner größeren internationalen Konvergenz in 
der Wettbewerbspolitik bieten würde. Vor 
allem die Stellungnahmen der amerikanischen 
Kollegen boten ein eindrucksvolles Bild da-
für, welcher Kritik das Chicago School-Den-
ken mittlerweile auch in den USA ausgesetzt 
ist. Die Tagung wurde im Wesentlichen vom 
Institut aus (Drexl) in enger Zusammenar-
beit mit Kollegen in den USA (Fox, Grimes, 
Jones, Peritz, Swaine) initiiert und konzipiert. 
Die Tagung steht auch für die Ausdehnung 
der seit Jahren sehr engen Kooperation des 
Instituts mit der George Washington Univer-
sity im Rahmen des Munich Intellectual 
Property Law Center (MIPLC) über das Im-
materialgüterrecht hinaus.

ee)	 Kartellrecht	in	Entwicklungsländern

Fortgeführt wurde das Projekt über Kartell-
recht in Entwicklungsländern. Dieses Pro-
jekt, das in Kooperation mit einer Kollegin 
von der Universität Haifa (Gal) und zwei US-

amerikanischen Kollegen von der New York 
University sowie dem Chicago-Kent College 
of Law (Fox, Gerber) durchgeführt wird, geht 
der Frage nach, ob und inwiefern Entwick-
lungsländern eine andere Wettbewerbspoli-
tik brauchen, als man sie etwa in der EU oder 
den USA vorfi ndet. 

Nachdem bereits im Herbst 2007 ein erster 
Workshop an der New York University abge-
halten worden war, fand im Januar 2009 ein 
zweiter Workshop in München statt. Das 
Treffen in New York galt der grundsätzlichen 
Diskussion und Konzeptionalisierung des 
Projekt; in München wurde mit Vertretern 
von Kartellämtern aus Kenia und Südafrika, 
einem Beamten der UNCTAD sowie einem 
Kartellrechtsexperten aus Venezuela und 
Teilnehmern aus dem Institut (Berhe, Con-
de Gallego, Drexl, Fikentscher) diskutiert, 
welche Faktoren einer Volkswirtschaft mit 
Relevanz für das Kartellrecht ein bestimmtes 
Land zu einem Entwicklungsland machen 
und wie in Entwicklungsländern die Durch-
setzungsprioritäten zu setzen sind. Wenig 
überraschend fand die schon im Vorfeld des 
Workshops gefundene Vorstellung eine Be-
stätigung, dass eine pauschale Einordnung 
eines Landes als Entwicklungsland nach den 
herkömmlichen Kriterien, wie etwa die Ori-
entierung am Bruttosozialprodukt, für die 
Zwecke des Kartellrechts wenig geeignet ist. 
Vielmehr wurde über Faktoren wie die Größe 
der Volkswirtschaft, den Stand der technolo-
gischen Entwicklung, das Einkommensni-
veau, die Bedeutung des informellen Sektors, 
die Entwicklung der Demokratie sowie des 
Rechtsstaates, etc. nachgedacht. 

In der Folge wurde sodann mit Erfolg in Zu-
sammenarbeit mit der Kollegin aus Haifa ein 
Forschungsförderungsantrag bei der Ger-
man-Israeli Foundation (GIF) gestellt, der 
vor allem dazu dient, zusätzliche Stellen fi -
nanziert zu bekommen. Im Rahmen der An-
tragstellung wurde eine umfangreiche Biblio-
graphie zum Thema erstellt und gesichtet 
(Bakhoum, Berhe, Conde Gallego, Rae-
der). Dieser Prozess bestätigte, dass bislang 
lediglich Teilaspekte der Thematik wissen-
schaftlich bearbeitet worden sind (Länder-
studien, Studien zu einzelnen Wirtschafts-
sektoren, Entwicklungsländer als spezifi sches 
Thema des internationalen Kartellrechts, Ca-
pacity Building, etc.) und es bislang an einem 
umfassenderen Forschungsansatz fehlt. 
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Auch am Institut stellte sich sodann die He-
rausforderung, einen qualifizierten Wissen-
schaftler als Mitarbeiter zu finden, der über 
ausreichend Interesse und Qualifikationen für 
das Thema verfügt. Diese Suche war schließ-
lich im Sommer 2009 von Erfolg gekrönt. Ge-
wonnen werden konnte ein früherer Stipendi-
at aus dem Senegal, der am Institut zu seiner 
Lausanner Dissertation zum Kartellrecht in 
der Westafrikanischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (UEMOA) geforscht hatte und 
nach einem LL.M. Studium in den USA auf 
Stellensuche war (Bakhoum). Als nächster 
Schritt ist nunmehr ein weiterer Workshop für 
Juli 2010 in Frauenchiemsee geplant, der dazu 
dienen soll, die Nutzung regionaler Integrati-
onssysteme in Afrika, Lateinamerika und Süd-
ostasien für die Entwicklung funktionierender 
Wettbewerbsordnungen vergleichend zu dis-
kutieren. Dazu sollen Vertreter aus den ver-
schiedenen Regionen zu Vorträgen geladen 
und zu schriftlichen Beiträgen für eine spätere 
Veröffentlichung aufgefordert werden (s. dazu 
die Forschungsperspektiven B).

Das Projekt wurde in Form eines Vortrags an-
lässlich eines Symposiums zum 10. Geburtstag 
des südafrikanischen Kartellgesetzes im Sep-
tember 2009 in Pretoria vorgestellt (Drexl). 

Zur besonderen Bedeutung des geistigen Ei-
gentums in Bezug auf die Förderung von 
Wettbewerb und Entwicklung wurde durch 
einen Vortrag anlässlich einer Expertenta-
gung der UNCTAD im Juli 2008 Stellung 
genommen (Drexl).

Wesentlich vorangekommen ist schließlich ein 
Dissertationsprojekt zum Kartellrecht des Ein-
zelhandels in Indonesien (Wahyuningtyas). 
Gefördert wurde eine auswärtige Dissertation 
zum thailändischen Kartellrecht (Sukvibul), 
wobei insbesondere der Frage nachgegangen 
wird, inwieweit sich das US-amerikanische 
oder das europäische Modell im Lichte lokaler 
Besonderheiten für den Rechtstransfer eignen. 
Begonnen wurden die Arbeiten zur Behand-
lung einseitiger Wettbewerbsbeschränkungen 
in ausgewählten Staaten Afrikas (Berhe).

b)	 Geistiges	Eigentum	und	Kartellrecht	
(„Grünes“	Kartellrecht)

Das sog. „grüne“ Kartellrecht an der Nahtstel-
le von Immaterialgüterrecht und Kartellrecht 
gehört zu den zentralen Forschungsgegen-

ständen des Instituts. Die Herausforderungen 
sind in diesem Bereich besonders groß. Im 
Zuge des Anwachsens der Kritik an der konti-
nuierlichen Ausdehnung des Schutzes geisti-
gen Eigentums wird der Ruf nach einer Kon-
trolle der Nutzung des Kartellrechts immer 
lauter. Während in den vorangegangenen Be-
richtszeiträumen im Zuge wichtiger Entschei-
dungen vor allem auf europäischer Ebene 
(IMS Health, Microsoft) die Problematik der 
Lizenzverweigerung ganz im Zentrum der 
Forschungen stand, richtete sich in den letz-
ten beiden Jahren der Blick verstärkt auf die 
Aspekte der Standardisierung und der Be-
handlung von Technologie-Pools, des Paral-
lelhandels mit Arzneimitteln innerhalb der 
EU sowie – nicht zuletzt auch durch die Sek-
torenuntersuchung der Europäischen Kom-
mission im Pharma-Sektor befördert – auf die 
mögliche Kartellrechtswidrigkeit von Verglei-
chen zur Beilegung von Patentverletzungs- 
und Patentnichtigkeitsverfahren sowie von 
Sperrpatenten.

aa)	 Lizenzverweigerung

Nachdem das EuG im Herbst 2007 der Euro-
päischen Kommission bei der Beurteilung des 
Microsoft-Falles im Grundsatz Recht gegeben 
und vor allem die Verpflichtung von Micro-
soft zur Offenlegung der Schnittstelleninfor-
mationen zum Zwecke der Herstellung inter-
operabler Programme durch Wettbewerber 
aufrecht erhalten hat, war mit Spannung er-
wartet worden, welche Position die Kommis-
sion in dem abschließenden Dokument zur 
Übertragung des wirtschaftsbezogenen An-
satzes (more economic approach) auf den Be-
reich einseitiger Beschränkungen zur Lizenz-
verweigerung einnehmen würde. Das sog. 
Guidance Paper vom Dezember 2008 blieb 
gegenüber den Erwartungen erheblich zu-
rück. Anstatt wie erwartet Leitlinien für die 
ökonomisch richtige Anwendung von ex-Art. 
82 EG zu formulieren, begnügt sich die Kom-
mission mit der bloßen Formulierung von 
Durchsetzungsprioritäten (s. auch I.2.f)bb)). 
Während sich die Kommission im Diskussi-
onspapier von 2005 noch ausführlich und de-
zidiert zur Lizenzverweigerung geäußert hatte, 
findet sich im Guidance Paper nur die karge 
Aussage, dass es sich bei der Lizenzverweige-
rung um einen Unterfall der Geschäftsver-
weigerung handelt. Die Institutsstellungnah-
me zum Diskussionspapier aus dem Jahre 
2005, die sich ganz auf die Thematik der Li-
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zenzverweigerung konzentriert hatte, blieb 
damit die Chance auf Einfl ussnahme ver-
sagt. 

In Nachfolge zur Microsoft-Entscheidung 
wurden die Arbeiten zu einer Dissertation be-
gonnen, die der Frage nachgeht, unter wel-
chen Voraussetzungen die Verweigerung des 
Zugangs zu Geschäftsgeheimnissen als Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Stellung 
angesehen werden kann (Surblyte). Mit dem 
Abschluss dieser Arbeit ist in absehbarer Zeit 
zu rechnen. Auch wurde zu diesem Thema 
ein Festschriftbeitrag veröffentlicht (Drexl). 
Im Diskussionspapier von 2005 hatte die 
Kommission angedeutet, dass die Anforde-
rungen an einen Missbrauch im Falle des 
Schutzes von Geschäftsgeheimnissen mögli-
cherweise niedriger angesetzt werden könnten 
als im Falle von ausschließlichen Immaterial-
güterrechten. In ihrer Microsoft-Entschei-
dung hatte die Kommission diese Frage aber 
offen gelassen und sich an jenem Test orien-
tiert, den die europäische Rechtsprechung – 
vor allem in der Rechtssache Magill – für 
die Lizenzverweigerung entwickelt hatte. Der 
Beitrag kommt zu dem Schluss, dass im 
Grundsatz kein Unterschied zwischen der Li-
zenzverweigerung bei Immaterialgüterrechten 
einerseits und Geschäftsgeheimnissen ande-
rerseits gemacht werden sollte. Freilich müs-
se bei der Abwägung der Innovationsanreize 
auf die verschiedenen Parteien (sog. incentive 
balancing approach) berücksichtigt werden, 
welchen Innovationsgehalt die konkreten Ge-
schäftsgeheimnisse aufweisen.

Die kartellrechtliche Gleichbehandlung von 
materiellem und immateriellem Eigentum 
liegt auch einer Dissertation zugrunde, die 
sich mit den verschiedenen Fallgruppen des 
direkten Schutzrechtsmissbrauchs auseinan-
dersetzt. Unter anderem wird vorgeschlagen, 
die Rechtsprechung der EU-Organe zur Li-
zenzverweigerung neu zu strukturieren und 
damit klarere Akzente zu setzen, die nach An-
sicht des Autors eine kohärentere Wettbe-
werbspolitik ermöglichen. Darüber hinaus 
geht es um die Anwendung des Missbrauchs-
verbots auf das opportunistische Verwertungs-
verhalten der sog. Patenttrolle (Lamping).

Zum Abschluss gekommen ist schließlich 
eine Dissertation, die sich umfassend mit den 
Auswirkungen von Marktmacht auf Dritt-
märkten beschäftigt (Riziotis). Diese Arbeit 

belegt, dass in den Fällen der Geschäftsver-
weigerung im Allgemeinen und der Lizenzver-
weigerung im Besonderen die Wettbewerbs-
beschränkung nicht mit der Ausdehnung von 
Markmacht auf Drittmärkte begründet wer-
den kann. Vielmehr sei etwa der Inhaber von 
Immaterialgüterrechten, auf dessen Nutzung 
der Wettbewerber für den Markteintritt ange-
wiesen ist, schon aufgrund der Unerlässlich-
keit des Zugangs zum Schutzrecht auf dem 
sog. Sekundärmarkt marktbeherrschend. Bei 
ihm liege die Entscheidung, ob er Wettbe-
werb auf dem Sekundärmarkt zulasse oder 
nicht. Entsprechend werden insbesondere 
die Voraussetzungen des IMS Health-Tests, 
wie sie die Rechtsprechung der Europäischen 
Gerichte entwickelt hat, kritisiert. Vor allem 
die Unterscheidung zwischen einem zumin-
dest potenziellen Lizenzmarkt und einem 
Produktmarkt (als Sekundärmarkt) sowie das 
Erfordernis des Ausschlusses von Wettbe-
werb auf einem Sekundärmarkt machen da-
nach keinen Sinn. Vielmehr wäre die Lizenz-
verweigerung als Missbrauchsfall einzustufen, 
bei dem sich der Wettbewerbsverstoß auf den 
konkreten Produktmarkt beschränkt. Einzig 
im Falle von Koppelungsstrategien spricht die 
Arbeit der Marktausdehnungslehre eine ei-
genständige Bedeutung zu.

Die Thematik der Lizenzverweigerung im 
Lichte von Art. 102 AEUV ist auch Gegen-
stand einer wirtschaftswissenschaftlichen 
Dissertation, die vom Institut im Berichtszeit-
raum gefördert wurde und die kurz vor der 
Fertigstellung steht (Schmidt). Aus evoluti-
onsökonomischer Perspektive werden hierin 
Fragen der Innovationsforschung mit Blick 
auf die Rolle von Immaterialgüterrechten be-
antwortet. Zentrale Frage ist in diesem Kon-
text, wie im Bereich technologischer Entwick-
lung überhaupt die relevanten Märkte – vom 
Innovations- über den Technologie- zum Pro-
duktmarkt – abzugrenzen sind, ein Thema, 
das namentlich auch im Lizenzkartellrecht 
eine tragende Rolle spielt. Damit befasst sich 
eine weitere am Institut verfasste, vom schwei-
zerischen Nationalfond bzw. der Stiftung Em-
piris geförderte Dissertation (Früh).

Mit der Beurteilung der Lizenzverweigerung 
durch die europäischen Gerichte von Magill 
bis Microsoft befasste sich ein an der Univer-
sität Oslo gehaltener Vortrag (Conde Galle-
go). Eine weitere vom Institut geförderte Un-
tersuchung betrifft den Konfl ikt zwischen 
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Kartellrecht und Immaterialgüterrecht im 
Falle der Lizenzverweigerung in Märkten der 
Informationstechnologie. Dabei werden u.a. 
die Essential-Facilities-Doktrin, die Lever-
aging-Theorie sowie Misuse-Lehren erörtert 
(Di Franco). Ebenfalls mit Fällen der Li-
zenzverweigerung – und zwar im Bereich des 
Urheberrechts – beschäftigt sich eine weitere 
Untersuchung, welche die Entwicklung eines 
ökonomisch robusten Modells anstrebt und 
daran die Regelungen in den USA und der 
EU misst (Lim). In einer weiteren am Insti-
tut begonnenen Dissertation wird die Proble-
matik der Lizenzverweigerung vornehmlich 
aus einer immaterialgüterrechtlichen Per-
spektive behandelt und insbesondere unter-
sucht, inwiefern der allgemein zivilrechtliche 
Grundsatz des Rechtsmissbrauchverbots für 
die Problemlösung herangezogen werden 
könnte (Wallot).

bb)	 Standardisierung	und	Patent	Hold-Up

Schutzrechtsbezogene Missbräuche markt-
beherrschender Stellung beschränken sich 
aber nicht nur auf die Fälle der Lizenzverwei-
gerung. Ein Überblick über verschiedene 
Missbrauchsfälle wurde anlässlich eines Vor-
trags auf einer AIPPI-Tagung im Jahre 2008 
in Helsinki geboten (Drexl). 

Im Berichtszeitraum vor allem in den Vorder-
grund gerückt ist die Problematik des sog. 
Patent Hold-Up im Zusammenhang mit  
technischer Standardisierung. Die Mitglieder  
von Standardisierungsorganisationen (stan-
dard setting organizations, SSOs) sind zentral 
darauf angewiesen, über die Patentpolitik der 
anderen Teilnehmer informiert zu werden, 
um zu verhindern, dass einzelne Beteiligte 
nach Festlegung des Standards die gesamte 
Industrie aufgrund eines den Standard kon-
trollierenden Patents ausbeuten können. In 
der Praxis wird daher ein Standard nur ge-
wählt, wenn der Patentinhaber sich vorher 
auf die Lizenzierung nach FRAND (fair, 
 reansonable and non-discriminatory)-Bedin-
gungen verpflichtet. Jedoch ist der Anreiz, die 
eigene Patentpolitik zu verheimlichen und 
nach Erlangung des Standards die produ-
zierenden Unternehmen mit monopolisti-
schen Lizenzgebühren zu belasten, vor allem 
bei rein forschenden Unternehmen beson-
ders groß. Deutlich hervorgetreten sind die 
damit zusammenhängenden kartellrecht-
lichen Probleme im Rambus-Fall. Rambus, 

ein rein forschendes Unternehmen, hatte sich 
aus einer SSO, die sich die Festlegung eines 
neuen Standards der Microchip-Technologie 
zum Ziel gesetzt hatte, zurückgezogen und 
nach Erlangung des Standards die Chippro-
duzenten wegen Patentverletzung verklagte, 
um hohe Lizenzgebühren durchzusetzen. 

Der Rambus-Fall belegt – ähnlich dem 
Microsoft-Fall – grundsätzliche Unter-
schiede zwischen dem US-amerikanischen 
und europäischen Kartellrecht, die in einem 
Festschriftbeitrag herausgearbeitet wurden 
(Drexl). Die US-amerikanische FTC sah 
das Verhalten von Rambus als Verstoß gegen 
den Monopolisierungstatbestand des Sec-
tion 2 Sherman Act an, verlor dann aber im 
Jahre 2008 vor dem Court of Appeals (D.C. 
Cir.). Die EU-Kommission ermittelte ebenso 
gegen Rambus und brachte das Unterneh-
men ohne abschließende Entscheidung 
dazu, die Lizenzgebühren wesentlich herab-
zusetzen. Der Festschriftbeitrag macht deut-
lich, dass es beim Patent Hold-Up weniger 
um eine Behinderungspraxis geht als viel-
mehr einen Ausbeutungsmissbrauch, der 
nach US-Kartellrecht gerade nicht verboten 
ist. Rechtspolitisch muss gefragt werden, 
welche Funktion dem Kartellrecht in Stan-
dardisierungsverfahren zukommt. Setzt man 
mit dem kartellrechtlichen Schutz zu hoch 
an und lässt man täuschendes Verhalten zu, 
wird das Vertrauen in das kooperative Ver-
halten der einzelnen Beteiligten zerstört und 
damit die Funktionsfähigkeit der Standardi-
sierung als kooperativer Innovationsprozess 
untergraben. Zur Rechtlage in den USA im 
Allgemeinen ist außerdem ein ausführlicher 
Aufsatz verfasst worden (Chronopoulos).

Damit ist deutlich gemacht, dass technische 
Standardisierung ein sehr viel breiteres The-
ma der Innovationsforschung bildet, bei dem 
dem Kartellrecht aus juristischer Sicht eine 
zentrale Steuerungsfunktion zukommt. Die 
Standardisierung durch SSOs bildet einer-
seits eine Gefahr für den Wettbewerb, soweit 
SSOs dazu eingesetzt werden können, über-
legene Technologie vom Markt auszuschlie-
ßen. Andererseits bietet die de facto-Standar-
disierung keine überzeugende Alternative, da 
diese nicht garantieren kann, dass sich am 
Markt die beste Technologie durchsetzt. Das 
Kartellrecht steht daher vor der Aufgabe, die 
Vorteile vor allem auch der institutionalisier-
ten, freiwilligen Standardisierung zum Tra-
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gen kommen zu lassen, dennoch aber über-
schießenden Wettbewerbsbeschränkungen 
vorzubeugen. Tatsächlich besteht zwischen 
der Förderung der Innovation durch Patent-
schutz und der Unterstützung ihrer raschen 
Diffusion in die Volkswirtschaft kein Kon-
fl ikt, sondern ein Ergänzungsverhältnis. Aus 
ihm lassen sich nicht nur kartellrechtliche 
Beurteilungsmaßstäbe, sondern auch syste-
mimmanente Schranken des Patentschutzes 
jedenfalls für den Bereich der öffentlich an-
erkannten, industrieweiten sog. „open stan-
dardization“ ableiten. Gemeint sind damit 
synchron zur Innovation verlaufende Nor-
mungsverfahren, die bewusst die technischen 
Lehren geschützter Erfi ndungen vor allem in 
sog. Kompatibilitätsnormen für die Schnitt-
stellen innerhalb einer Systemtechnologie 
aufnehmen, dafür aber der Geltendmachung 
des Verbietungsrechts aus den fraglichen, 
normwesentlichen Patenten Grenzen setzen 
müssen. Entsprechende Thesen sind in einer 
umfassenden Veröffentlichung begründet 
worden (Ullrich). 

In diesem Themenkontext ist auch ein lau-
fendes Dissertationsprojekt angesiedelt, wel-
ches sich mit dem Sonderproblem von paten-
tierten Tests für genetische Diagnosen befasst 
(Karam). Untersucht wird hier, inwieweit 
durch von SSOs gesetzte Standards ein Bei-
trag geleistet werden kann, dass der Zugang 
zu solchen Tests durch das Etablieren von 
Kooperationsmechanismen für den Techno-
logietransfer vereinfacht wird. Ziel soll dabei 
ein Ausgleich der Interessen der Patentinha-
ber und jenen der Allgemeinheit sein, wobei 
v.a. die Situation in der EU und in den USA 
in den Blick genommen wird. 

Wesentlichen zum Abschluss gelangt ist 
schließlich eine Dissertation, die sich mit der 
Frage beschäftigt, inwieweit das Kartellrecht 
einen effektiven Zugang zu immaterialgüter-
rechtlich geschützten technischen Standards 
gewährleisten kann (L. Zhang). Abgeschlos-
sen wurden auch die Arbeiten zu einer Dis-
sertation, die die IPR Policies verschiedener 
Standardisierungsorganisationen im Hinblick 
auf wesentliche Patente zu FRAND-Bedi-
nungen untersucht (Tapia García). Ein 
weiterer Beitrag eines Mitarbeiters befasst 
sich mit der unterschiedlichen Wirkung von 
Immaterialgüterrechten in Märkten, die 
durch verschiedenartige Marktmechanismen 
gekennzeichnet sind. Dabei wird ein analy-

tisches Modell entwickelt, das die ökono-
mischen Wirkungen von Immaterialgüter-
rechten auf den statischen Wettbewerb sowie 
den Innovationswettbewerb in Netzwerk-
märkten mit den entsprechenden Effekten in 
traditionellen Märkten gegenüberstellt. Das 
Modell gestattet Schlussfolgerungen für die 
Ausgestaltung von Schutzrechten sowie für 
die Anwendung des Kartellrechts vor allem in 
Standardisierungsfällen (Mackenrodt).

Aufgenommen wurden die Arbeiten zu einer 
Dissertation, die die Frage nach dem Zugang 
zu standardisierter Technologie nicht nur 
kartellrechtlich, sondern auch aus patent-
rechtlicher Sicht erörtern soll (Pulyer). 
Gleichfalls begonnen wurden die Arbeiten zu 
einer Dissertation, die sich mit der kartell-, 
vertrags- und lauterkeitsrechtlichen Beur-
teilung von strategischem Verhalten beim 
Erwerb von Patenten in Standardisierungs-
prozessen nach US-amerikanischem und eu-
ropäischem Recht beschäftigt (Picht).

cc)	 Kartellrecht	im	Arzneimittelsektor

Ein besonderes Konfl iktfeld von Immaterial-
güterrecht und Kartellrecht besteht im Arz-
neimittelbereich, der wie kaum ein anderer 
Industriezweig auf die Nutzung von Patenten 
angewiesen ist. Während in der Vergangen-
heit der Arzneimittelsektor die Praxis des eu-
ropäischen Kartellrechts kaum beschäftigt 
hat, ist der Arzneimittelsektor mittlerweile in 
das Visier der Wettbewerbshüter gerückt. Im 
AstraZeneca-Verfahren liegt der erste große 
kartellrechtliche Pharma-Fall dem Europä-
ischen Gericht zur Entscheidung vor. Nach 
den Feststellungen der Kommission, soll As-
traZeneca durch Fehlinformation gegenüber 
nationalen Patentämtern über den Zeitpunkt 
der Erstzulassung eines Arzneimittels zu 
 Unrecht die Erteilung eines ergänzenden 
Schutzzertifi kats erlangt und damit seine 
marktbeherrschende Stellung i.S. von Art. 
102 AEUV missbraucht haben. Die kartell-
rechtlichen Probleme dieses Falles wurden 
in einem Aufsatz erörtert (Drexl).

Auf den ersten Blick geht es in AstraZeneca 
um ein Sonder- und zudem Übergangsproblem 
im Zusammenhang mit der Einführung des 
ergänzenden Schutzzertifi kats. Der Fall steht 
aber auch für die allgemeinere Problematik 
des Ausschlusses des Generika- und damit 
des Preiswettbewerbs durch unberechtigte 
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Schutzrechte. Diese Thematik wird in den 
USA schon seit Jahren in Bezug auf sog. Pay 
for Delay-Settlements diskutiert. Nachdem 
vor einigen Jahren die US-Rechtsprechung die 
Anforderungen an die Patentierbarkeit ver-
schärft hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Patentverletzungsklagen verloren gehen, er-
heblich gestiegen, weil nämlich die beklagte 
Partei sehr viel häufiger mit dem Einwand der 
Patentnichtigkeit durchdringt. Da zudem das 
amerikanische Arzneimittelrecht im Falle der 
Generika-Anmeldung eine Patentverletzung 
fingiert und gleichzeitig dem ersten Generika-
Anmelder ein 180-Tage-Exkluisivität ab Markt-
einführung gewährt, entsteht ein starker An-
reiz für die Parteien im Verletzungsverfahren 
sich zulasten der Patienten und der öffent-
lichen Haushalte zu vergleichen, wobei der 
Generika-Hersteller gegen die Zahlung sehr 
hoher Beträge (sog. reverse payments) ver-
spricht, den Einwand der Patentnichtigkeit 
fallen zu lassen und die Einführung des Gene-
rikums bis auf die Zeit kurz vor Ablauf der 
 Patentfrist zu verschieben. Die US FTC hat 
solche Vereinbarungen regelmäßig als kar-
tellrechtswidrig eingestuft. Dagegen hat die 
Rechtsprechung der US-Berufungsgerichte 
solche Vereinbarungen als durch die Exklusi-
vität des erteilten Patents gedeckt angesehen. 
Nach dem Regierungswechsel in den USA ist 
die Thematik erneut aktuell geworden. Nicht 
auszuschließen ist, dass in einem aktuellen 
Verfahren das Berufungsgericht der Annahme 
eines Verstoßes offener gegenüberstehen wird 
und der Fall zum US Supreme Court gelangt. 
Auch wird im US-Kongress über einen Ge-
setzesentwurf beraten, der solche Vereinba-
rungen für per se kartellrechtswidrig erklären 
würde. Inzwischen ist infolge des Abschluss-
berichtes der Wettbewerbsdirektion zur Sek-
torenuntersuchung Pharma im Jahre 2009 
auch in der EU die Bedeutung solcher Ver-
gleiche erkannt worden. In einer Veröffentli-
chung aus dem Institut wurde ein Verstoß 
gegen das europäische Kartellrecht bejaht und 
darauf hingewiesen, dass forschungsstarke 
Unternehmen nur durch Schutzrechte, die 
den gesetzlichen Anforderungen genügen, ei-
nen Ausschluss des Preiswettbewerbs recht-
fertigen können (Drexl). Die Beurteilung sol-
cher Vergleiche nach US-amerikanischen und 
europäischem Kartellrecht ist auch Gegen-
stand der Arbeiten zu einem neuen Disserta-
tionsprojekt (Fischmann).

Neben den Pay-for-Delay-Vereinbarungen 
findet sich im Schlussbericht zur Sektoren-
untersuchung Pharma eine noch viel umstrit-
tenere Fallgruppe des Kartellverstoßes, näm-
lich die Anmeldung von Sperrpatenten, mit 
denen der Anmelder den Zweck verfolgt, die 
Markteinführung von Produkten durch Wett-
bewerber zu torpedieren. In einem entspre-
chenden Fall aus dem Arzneimittelsektor 
(Boehringer Ingelheim) hat die Europäische 
Kommission schon vor Jahren zu ermitteln 
begonnen, was zu einer sehr kritischen Be-
sprechung aus dem Institut führte (Straus). 
Der Schlussbericht zur Sektorenuntersu-
chung hat vor allem die Anmeldepraxis auf-
geschreckt. Auch die Patentanwälte müssen 
sich nun Gedanken über die kartellrechtliche 
Zulässigkeit ihrer Handlungen machen. Aus 
dem Institut heraus wurde versucht, in Vor-
trägen die kartellrechtlichen Überlegungen 
der Kommission zu beleuchten, sie in den 
Zusammenhang der allgemeinen Funktions-
weise des Patentsystems zu stellen und von 
hier aus auch die Maßstäbe für die Feststel-
lung eines Kartellrechtsverstoßes zu gewin-
nen (Ullrich). Ebenso wurden die Arbeiten 
zu einer Dissertation aufgenommen, die die 
Grenzen der kartellrechtlichen Zulässigkeit 
von Sperrpatenten umfassend analysieren 
soll (Venskaityte).

Schließlich hat sich das Institut auch an der 
neu aufgeflammten Diskussion um die Zuläs-
sigkeit von Beschränkungen des Parallel-
imports mit Arzneimitteln zwischen den EU-
Mitgliedstaaten beteiligt. Das Verbot von 
Beschränkungen des Parallelhandels gehört 
zum traditionellen Kern des europäischen Kar-
tellverbots. Trotzdem scheint dieser Grund-
satz nach drei Verfahren vor den europäischen 
Gerichten, die allesamt Praktiken betrafen, 
mit denen GlaxoSmithKline versuchte, Billig-
exporte von Griechenland bzw. Spanien aus in 
andere Mitgliedstaaten durch Lieferverweige-
rungen bzw. besondere Preisvereinbarungen 
mit den Großhändlern zu unterbinden, nicht 
mehr gesichert. Für die Aufgabe eines zumin-
dest uneingeschränkten Verbots sprechen 
ökonomische Überlegungen. So hat General-
anwalt Jacobs im ersten dieser Verfahren (Sy-
fait) deutlich herausgestellt, dass es beim Pa-
rallelimport mit Arzneimitteln innerhalb der 
EU um einen Konflikt zwischen dem Interesse 
an der Entwicklung neuer Medikamente und 
dem Interesse an niedrigeren Arzneimittel-
preisen in den Importstaaten – wettbewerbs-
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politisch also um einen Konfl ikt von dyna-
mischer und statischer Effi zienz – geht. Werde 
dem Arzneimittelhersteller die Beschränkung 
des Parallelimports untersagt, fehle ihm Geld 
für die Entwicklung neuer Medikamente, ob-
wohl er hierauf im Innovationswettbewerb mit 
anderen Arzneimittelherstellern wesentlich 
angewiesen ist. Im letzten der drei Verfahren 
(GlaxoSmithKline gegen Kommission) hat der 
EuGH schließlich im Herbst 2009, durchaus 
im Anklang an die Ideen von Jacobs, jedenfalls 
festgestellt, dass eine Freistellung nach ex-Art. 
81 Abs. 3 EG (jetzt Art. 101 Abs. 3 AEUV) 
dann angenommen werden müsse, wenn der 
Eintritt der vom Hersteller behaupteten Effi -
zienzen infolge zukünftiger Innovation wahr-
scheinlicher ist als ihr Nichteintritt. In einem 
Festschriftbeitrag wurde der pauschalen Ver-
wendung des Innovationsarguments wider-
sprochen (Drexl) und darauf hingewiesen, 
dass Innovationswettbewerb keineswegs die 
einzige Möglichkeit ist, mit der Originalarznei-
mittelhersteller zueinander in Wettbewerb 
treten. Zu denken ist insbesondere an die ver-
schiedensten Formen des Life-Cycle Manage-
ment, mit denen Pharmaunternehmen versu-
chen, ihre starke Marktposition auch über den 
Ablauf des Patentschutzes hinaus auszudeh-
nen. Auf die GlaxoSmithKline-Verfahren wur-
de außerdem im Rahmen eines Vortrags an der 
Universität Haifa hingewiesen, bei dem es ge-
nerell um das Problem der Unsicherheit zu-
künftiger Entwicklungen bei der kartellrecht-
lichen Beurteilung in innovationsintensiven 
Produktmärkten geht (Drexl). Besonders ge-
warnt wurde vor der Schaffung einer generel-
len Freistellung von forschenden Pharmaun-
ternehmen vom Preiswettbewerb durch bloßen 
Hinweis auf das öffentliche Interesse an For-
schung und Entwicklung. Dass eine solch 
breite Freistellung nicht richtig sein kann, 
zeigt sich auch an der zuvor angesprochenen 
Diskussion zur kartellrechtswidrigen Beile-
gung von Patentverletzungsverfahren. Auch 
dort erzielt ein forschendes Arzneimittelunter-
nehmen als Folge des Vergleichs suprakompe-
titive Preise und könnte diese Gewinne in 
Forschung und Entwicklung erneut investie-
ren. Zu berücksichtigen bleibt, dass diese Ge-
winne auf einem möglicherweise nichtigen 
Patent beruhen. Ließe die Wett bewerbsord-
nung solche ungerechtfertigten  Gewinne zu, 
würde sie die Wettbewerbsverzerrung zulasten 
anderer forschender Pharmaunternehmen 
hinnehmen. 

Die GlaxoSmithKline-Verfahren vor den euro-
päischen Gerichten haben schließlich Anlass 
zur Vergabe einer Dissertation zum Parallel-
handel mit Arzneimitteln gegeben (Müller-
Graff). Dabei geht es nicht nur um die kartell-
rechtliche Beurteilung, sondern auch um die 
Frage, ob die jüngsten Entwicklungen im Kar-
tellrecht nicht auch Anlass geben müssen, 
den marken- und patentrechtlichen Grund-
satz der europäischen Erschöpfung zu über-
denken, soweit es um Arzneimittel geht. Tat-
sächlich spielt der hier anstehende Konfl ikt 
zwischen den Grundsätzen des freien Waren-
verkehrs in der EU und deren Wettbewerbsre-
geln auch vor einem regional unterschied-
lichen gesundheitspolitischen Hintergrund 
und ist insoweit in einem Tagungsbeitrag the-
matisiert worden (Ullrich).

Die obigen Ausführungen machen deutlich, 
dass sich die ökonomischen Wohlfahrtsaus-
wirkungen des Parallelhandels im Allgemei-
nen und des Parallelhandels mit Arzneimit-
teln im Besonderen nur schwer bestimmen 
lassen. Mit dieser Frage hat sich die im Be-
richtszeitraum fertig gestellte wirtschaftswis-
senschaftliche Dissertation eines Mitarbeiters 
beschäftigt, der für die neu geschaffene 
IMPRS-CI als Koordinator gewonnen werden 
konnte (Müller-Langer). Der Autor kommt 
darin zu dem Ergebnis, dass sowohl die Höhe 
der durch Parallelhandel verur sachten zusätz-
lichen Handelskosten als auch die Größe der 
Märkte, zwischen denen Pa rallelhandel be-
trieben wird, die ökonomischen Wohlfahrts-
auswirkungen des Parallelhandel entschei-
dend beeinfl ussen können. Da Parallelhandel 
in Abhängigkeit von den jeweiligen Ausprä-
gungen der genannten Parameter sowohl po-
sitive als auch negative Effekte auf die globa-
le Wohlfahrt haben kann, weist der Autor 
sowohl ein generelles Verbot als auch eine 
generelle Zulassung des Parallelhandel zu-
rück und plädiert für die Anwendung einer 
rule of reason bei der Regulierung des Paral-
lelhandel. Ein weiterer zu diesem Forschungs-
thema veröffentlichter wirtschaftswissen-
schaftlicher Aufsatz zeigt zudem auf, unter 
welchen Umständen sehr kleine, unattraktive 
Märkte mit hoher Preiselastizität der Nach-
frage und relativ niedrigen Marktpreisen nur 
unzureichend versorgt werden, um dadurch 
den in Hochpreismärkte fl ießenden Parallel-
handel zu unterbinden (Müller-Langer).
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Wettbewerbspolitisch geprägt, ohne sich frei-
lich mit der Anwendung des Kartellrechts zu 
befassen, ist eine im Berichtszeitraum abge-
schlossene und veröffentlichte Dissertation, 
die sich mit den Auswirkungen der Patentie-
rung von Arzneimitteln und der Gewährung 
zusätzlicher Schutzinstrumente, u.a. auch 
des Arzneimittelrechts, auf den Wettbewerb 
mit Generikaprodukten auswirkt (Fackel-
mann; s. II.1.b)). 

dd)	 Lizenzkartellrecht

Mit dem Lizenzkartellrecht – als einem Aspekt 
des Immaterialgütervertragsrechts (s. II.5.d)) 
– beschäftigen sich einige Dissertationspro-
jekte. Zur Veröffentlichung gebracht wurde 
eine Arbeit, die die europäische Gruppenfrei-
stellungsverordnung über Technologiestrans-
fer-Vereinbarungen mit besonderem Blick auf 
problematische Lizenzvertragsklauseln analy-
siert und deren Behandlung mit der Rechtsla-
ge in den USA vergleicht (Feil). Abgeschlos-
sen wurde eine Dissertation zur Beurteilung 
von Verträgen zur Softwareüberlassung und  
-lizenzierung nach der europäischen Gruppen-
freistellungsverordnung über Technologie-
transfer-Vereinbarungen (Matthiesen). 
 
Fertig gestellt werden konnte eine Kommen-
tierung zu den einschlägigen Normen des 
schweizerischen Lizenzkartellrechts, wo eine 
archaisch anmutende Bestimmung, aus wel-
cher zuweilen – unrichtig – auf die Immunität 
von Immaterialgüterverträgen (oder Lizenz-
verweigerungen) gegenüber kartellrechtlichen 
Untersuchungen geschlossen wird, bis heute 
Kopfzerbrechen bereitet (Hilty). Kompliziert 
wird diese Debatte um das Lizenzkartellrecht 
hier nicht nur durch die nach wie vor proble-
matische Abgeschottetheit der Schweiz ge-
genüber dem europäischen Binnenmarkt, 
sondern auch durch jüngere Gesetzesanpas-
sungen im Hinblick auf selektive Vertriebs-
systeme bzw. die Frage der Zulässigkeit von 
Parallelimporten patentrechtlich geschützter 
Gegenstände. Vorangetrieben wurde sodann 
ein vom Schweizerischen Nationalfond unter-
stütztes Forschungsprojekt, in dessen Rah-
men unter Zugrundelegung der Rechtslage in 
den USA und der EU künftige Entwicklungs-
möglichkeiten für das schweizerische Kartell-
recht ausgelotet werden (Hilty, Früh). Vom 
Institut gefördert wurde schließlich eine Stu-
die zur Unterscheidung von horizontalen und 
vertikalen Technologietransfervereinbarungen 

nach der europäischen sog. Gruppenfrei-
stellungsverordnung (EG) Nr. 772/2004 (Al-
berini). Ebenso gefördert wurde die Studie 
eines iranischen Gastwissenschaftlers zur an-
gemessenen Berücksichtigung verschiedener 
Interessen – einschließlich jener der Verbrau-
cher – bei der Beurteilung von Klauseln in 
Technologietransfervereinbarungen (Sa-
deghi).

ee)	 Sonstiges

Zum „grünen“ Kartellrecht zu zählen sind 
schließlich einige grundlegendere Aufsätze 
zum Verhältnis von Immaterialgüterrecht und 
Marktmacht sowie zur Rolle von Immterial-
güterrechten in der Wettbewerbsordnung 
(Drexl). Verfasst wurde ein Beitrag über „Geis-
tiges Eigentum und Wettbewerbsbeschrän-
kungen“ in einem am MPI für europäisches 
und internationales Privatrecht herausge-
brachten Handwörterbuch des Europäischen 
Privatrechts (Conde Gallego).

Wichtige Beiträge im Schnittfeld von Kartell-
recht und Immaterialgüterrecht sind enthal-
ten in den drei unter Beteiligung des Instituts 
herausgegebenen Festschriften für Joseph 
Straus (s. II.1.a)), Ulrich Loewenheim (s. 
II.2.h)) sowie Hanns Ullrich (s. II.1.e)).

Hinzuweisen ist schließlich auf die Arbeiten 
zu einer Dissertation, die die gegenwärtig 
 diskutierten Lizenzierungsmodelle nationaler 
Verwertungsgesellschaften im Musikbereich 
aus kartellrechtlicher Sicht untersucht (Lich-
tenegger, s. II.2.d)).

c)	 Ökonomisierung	des	Kartellrechts

Mit der „Ökonomisierung des Kartellrechts“ 
wird vielleicht die bedeutsamste Entwick-
lungslinie des Kartellrechts der letzten Jahre 
angesprochen. Entsprechend hat das Institut 
diese Thematik zu einem Schwerpunkt der 
kartellrechtlichen Forschungen erhoben.

Den bisherigen Höhepunkt der Beschäftigung 
mit der Thematik bildet eine im März 2009 in 
Zusammenarbeit mit dem Marburger Öko-
nomen Wolfgang Kerber am Institut durchge-
führte internationale und interdisziplinäre 
Konferenz zum Thema „Foundations and Lim-
itations of an Economic Approach to Compe-
tition Law“. Anders als bei Konferenzen zum 
„more economic approach“ üblich stand nicht 
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die Präsentation von Fallbeispielen oder die 
ökonomische Beurteilung bestimmter Verhal-
tensweisen im Vordergrund, sondern die sys-
tematische Durchdringung des Wandels, den 
das Kartellrecht aufgrund der Ökonomisie-
rung erlebt, sowie die kritische Evaluation 
dessen, was die Ökonomisierung im Kartell-
recht geleistet hat und was von ihr im Lichte 
modernster Strömungen ökonomischer For-
schung noch erwartet werden kann. So wurde 
das klassische Feld der Industrieökonomik 
überschritten und die Forschungen der Insti-
tutionenökonomik, der evolutionären Ökono-
mik sowie der Verhaltensökonomik (behav-
ioral economics) mit einbezogen. Bei der 
Konferenz wurde die Verschiebung der nor-
mativen Grundlagen ebenso erörtert wie die 
Begrenztheit der aktuellen Industrieökono-
mik. Der Konferenzen gingen mehrmonatige 
konzeptionelle Vorarbeiten voraus (Drexl, 
Kerber, Podszun). Für die Tagung konnten 
sodann hochkarätige Referenten aus dem In- 
und Ausland gewonnen werden, unter ande-
rem der Vorsitzende der amerikanischen Fair 
Trade Commission, William Kovacic, der Vor-
sitzende der Monopolkommission, Justus 
Haucap, der Vorsitzende Richter am Bundes-
gerichtshof, Joachim Bornkamm sowie angese-
hene Wirtschaftswissenschaftler wie Daniel 
Rubinfeld, Martin Hellwig oder Michele Polo. 
Die überwiegend von den Wirtschaftswissen-
schaftlern gehaltenen Hauptreferate wurden 
von namhaften Kartellrechtswissenschaftlern 
kommentiert. Gerade auch unter dem Ein-
druck der Wirtschaftskrise wurde deutlich, 
dass im Zuge der Ökonomisierung politische 
und normative Vorgaben weiterhin zu berück-
sichtigen sind und nicht durch ökonomische 
Erkenntnisse verdrängt werden können. Die 
Ökonomik hat aber, sowohl in ihrer klas-
sischen Spielart als auch in modernen Weiter-
entwicklungen, viele Impulse zu bieten, die 
eine Verbesserung der Kartellrechtsdogmatik 
erwarten lassen. Ein englischsprachiger Band, 

der die Beiträge und Ergebnisse der Tagung 
enthalten wird, ist in Vorbereitung (Hg.: 
Drexl, Kerber, Podszun).

Schließlich beschäftigt sich ein größerer Bei-
trag in deutscher und englischer Sprache mit 
der Ökonomisierung des Kartellrechts aus 
der spezifi schen Sicht des europäischen Ver-
fassungsrechts unter Geltung des Lissabon-
ner Reform-Vertrages (Drexl; s. ausführlich 
I.2.f)bb)). Ein weiterer in Manuskriptform 
abgeschlossener Aufsatz, der für das Anti-
trust Law Journal angenommen ist, behan-
delt das Problem der Unmöglichkeit der Vor-
hersage von Innovationserfolgen, zu dem man 
notwendig kommt, wenn man auf kartell-
rechtliche Fälle, die in von Innovation ge-
kennzeichneten Märkten angesiedelt sind, 
den wirtschaftsbezogenen Ansatz zur Anwen-
dung bringt (Drexl).

Zur Veröffentlichung gebracht werden konn-
te der Band der zweiten ASCOLA-Tagung 
vom Dezember 2006 unter dem Titel „Eco-
nomic Theory and Competition Law“. Die 
Tagung wurde unter wesentlicher Mitwir-
kung des Instituts konzipiert und der Ta-
gungsband u.a. eines Mitarbeiters des Insti-
tuts herausgegeben (Drexl).

Conference	on	Foundations	and	Limitations	of	an	Economic	Approach	to	Competition	Law	�2./��.�.2009
(Von	links:	Prof.	D.	Schroeder,	Prof.	J.	Bornkamm,	Prof.	H.	Ullrich,	A.	Italianer,	Prof.	F.	Souty,	Prof.	O.	Budzinski

Conference	on	Foundations	and	Limitations	of	an	
Economic	Approach	to	Competition	Law	(Teilnehmer	
der	Konferenz)



7�

Eine größer angelegte Arbeit zu Netzwerkef-
fekten in der kartellrechtlichen Beurteilung 
untersucht die Konsequenzen der Ökonomi-
sierung für die Tätigkeit der Kartellbehörden 
in dynamischen Netzwerkmärkten, zu denen 
etwa der Telekommunikations- und der Soft-
waresektor zählen (Mackenrodt). Die Markt-
mechanismen in Netzwerkmärkten unter-
scheiden sich von jenen in konventionellen 
Märkten fundamental. Eine Unternehmens-
strategie, die in konventionellen Märkten kei-
nen Anlass zu kartellrechtlichen Bedenken 
gibt, kann in Netzwerkmärkten eine wettbe-
werbsschädigende Wirkung entfalten. Die 
Studie analysiert – rechtsvergleichend für das 
US-amerikanische und europäische Kartell-
recht – die Leistungsfähigkeit des kartell-
rechtlichen Instrumentariums in Netzwerk-
märkten sowie die Umsetzung moderner 
industrieökonomischer Erkenntnisse in trans-
parente und justiziable Rechtsregeln.

d)	 Rechtsdurchsetzung	und	zivilrecht-
liche	Folgen	von	Kartellverstößen

Auch im Berichtszeitraum hat das Institut die 
Entwicklung zur privaten Rechtsdurchset-
zung weiter verfolgt. Dies hat insbesondere zu 
einer Stellungnahme zum Weißbuch der 
Kommission zu Schadensersatzklagen bei der 
Verletzung europäischen Kartellrechts ge-
führt (Drexl, Conde Gallego, Enchelmai-
er, Mackenrodt, Podszun). Dabei wird Po-
sition bezogen zu den verschiedenen, vom 
Weißbuch vorgegebenen Bereichen, welche 
sich bei privaten kartellrechtlichen Schadens-
ersatzklagen als besonders kritisch erweisen. 
Insbesondere wird auf mögliche Spannungen 
hingewiesen, die sich daraus ergeben, dass 
harmonisierte europäische Regelungen mit 
Hilfe des nationalen Zivil- und Verfahrens-
rechts durchgesetzt werden.

Während man bei der Stärkung der privaten 
Rechtsdurchsetzung primär an die Verfolgung 
von Kartellen denkt, richtet ein am Institut 
herausgegebener Sammelband den Blick auf 
die Bedeutung der privaten Rechtsdurchset-
zung für die Kontrolle des Missbrauchs von 
Marktmacht (Hg.: Conde Gallego, Enchel-
maier, Mackenrodt). Enthalten sind die 
Beiträge von Nachwuchswissenschaftlern ver-
schiedener europäischer Staaten, die aus der 
sog. Assistententagung des Jahres 2006 her-
vorgegangen sind. Ein Beitrag aus dem Insti-
tut analysiert die Wechselwirkungen der öko-

nomischen Neuinterpretation der kartell- 
rechtlichen Missbrauchsvorschriften mit den 
Bestrebungen der Kommission zur Stärkung 
der privaten Rechtsdurchsetzung. Dabei wer-
den die Anreize verschiedener Gruppen mög-
licher privater Kläger zur Klageerhebung 
 untersucht und Fälle identifiziert, in denen 
private Rechtsdurchsetzung eine zu starke 
Abschreckungswirkung entfaltet, während in 
anderen Konstellationen Privatklagen zu 
schwach bleiben (Mackenrodt).

Wesentlich zum Abschluss gebracht werden 
konnte eine Dissertation, die sich mit den zi-
vilrechtlichen Folgen von Zusammenschlüs-
sen nach italienischem Recht beschäftigt, 
wenn der Zusammenschluss später untersagt 
wird (De Stefano). In Italien besteht zwar 
auch ein Vollzugsverbot bis zur Entscheidung 
der Kartellbehörde. Jedoch erklärt das Gesetz 
den dennoch erfolgten Zusammenschluss 
nicht als nichtig. Entsprechend groß ist die 
praktische Bedeutung der Arbeit. Die Disser-
tation an der italienischen Università del 
Salento wurde vom Institut gefördert und 
mitbetreut (Drexl).

Ebenfalls gefördert wurde eine rechtsverglei-
chende Dissertation aus Italien zur Proble-
matik der Geldbußenzurechnung innerhalb 
von Konzernen (La Rocca). Diese Thematik 
ist durch jüngste Urteile der europäischen 
Gerichte wieder in den Fokus der kartell-
rechtlichen Forschung gerückt.

e)	 Sektorales	Kartellrecht

Zum Abschluss gelangt ist eine Dissertation, 
welche für das Telekommunikationsrecht die 
Ausgewogenheit von Zugangs- und Entgelt-
regulierung im Verhältnis zu den Innovati-
onsanreizen analysiert (Huang). Während 
die Zugangs- und Entgeltregulierung den pri-
mären Zweck verfolgt, den Wettbewerb meh-
rerer Akteure innerhalb eines Netzwerks zu 
ermöglichen, kann diese Regulierung auch 
Anreize für die Entwicklung und Implemen-
tierung neuer Netzwerktechnologien setzen. 
Die Arbeit beleuchtet unterschiedliche Lö-
sungsmodelle vor dem historischen Hinter-
grund der sukzessiven Liberalisierung der 
Telekommunikationsmärkte durch das euro-
päische und deutsche Recht.

Einen breiteren Ansatz wählt ein vom Institut 
finanziertes Dissertationsprojekt, das die Rol-
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le der Anreizregulierung aus rechtlicher und 
ökonomischer Perspektive als übergreifendes 
Entgeltregulierungsinstrument für die Netz-
wirtschaften analysiert (Berndt). Die Arbei-
ten dazu stehen kurz vor dem Abschluss.

Schließlich befasst sich ein vom Institut geför-
dertes Forschungsprojekt eines italienischen 
Gastwissenschaftlers mit der Entstehung neu-
er Märkte im Telekommunikationsbereich 
(Stazi). Aus rechtsvergleichender Sicht wird 
analysiert, wie auf die bei der Entwicklung 
neuer Märkte auftretenden Gefährdungslagen 
für den Wettbewerb durch das Regulierungs-
recht, das Kartellrecht sowie durch Soft Law 
reagiert werden kann.

Aufgenommen wurden die Arbeiten zu einer 
am Institut betreuten Dissertation, die sich 
mit der Politik afrikanischer Länder, insbe-
sondere am Beispiel Ugandas auseinander-
setzt, die einerseits darauf gerichtet ist, das 
frühere staatliche Monopol abzubauen und 
andererseits Investitionen aus dem Ausland 
in einem Hochtechnologiesektor zu fördern 
(Alemu).

f)	 Weitere	kartellrechtliche	Themen	

Die 2007 aus dem Institut heraus gegründete 
Vereinigung „Münchner Kartellrechtsforum – 
gruppe 3 g“ hat sich inzwischen als wichtiges 
Forum zum wissenschaftlichen Austausch 
über kartellrechtliche und wettbewerbsökono-
mische Fragen etabliert. Im Berichtszeitraum 
fanden zehn Treffen mit Vorträgen aus Wis-
senschaft und Praxis statt, an denen Rechts-
anwälte, Unternehmensjuristen, Behörden- 
und Verbandsvertreter sowie Wissenschaftler 
teilnehmen. Unter den Referenten waren 
Mitarbeiter großer Unternehmen (Siemens, 
BMW u.a.) sowie der Europäischen Kommis-
sion. Ein Mitarbeiter des Instituts ist Mitglied 
der dreiköpfi gen Leitungsgruppe des Münch-
ner Kartellrechtsforums (Podszun).

Die laufende Begleitung aktueller Themen 
aus dem gesamten Bereich des Kartellrechts 
führte zur Veröffentlichung zahlreicher Auf-
sätze und Urteilsbesprechungen in diesem 
Bereich. Hervorzuheben sind eine umfang-
reiche Kommentierung der kartellbehörd-
lichen Entscheidungsbefugnisse unter den 
Vorzeichen eines Paradigmenwechsels bei 
den Handlungsformen (Podszun), die Erör-
terung der Kartellrechtsdurchsetzung in wett-

bewerbsfernen Branchen, insbesondere am 
Beispiel des Blutspendewesens (Podszun) 
sowie Aufsätze zu Verfahrensfragen der Fusi-
onskontrolle (Podszun).

Wesentlich zum Abschluss gebracht werden 
konnte eine Dissertation zum Kartellrecht 
Bulgariens, Russlands und der Ukraine, die 
untersucht, in welchem Maße die drei kultu-
rell eng verwandten Staaten Konzepte des 
europäischen Kartellrechts rezipieren (Yoto-
va). Ebenfalls kurz vor dem Abschluss stehen 
die Arbeiten zu einer Dissertation die die Eu-
ropäisierung des türkischen Kartellrechts um-
fassend analysiert (Ersoy).

In der Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Rechnungslegung und Steuern entstand ein 
Beitrag unter dem Titel „Kartellrechtliche As-
pekte“ zu dem Sammelband „Rechnungsle-
gung und Wettbewerbsschutz im deutschen 
und europäischen Recht“ (Enchelmaier).

Im Jahre 2009 hat sich das Institut schließ-
lich bereit erklärt, an einem länderübergrei-
fenden und von der EU geförderten Projekt 
zur rechtlichen Behandlung von „Public Sec-
tor Information“ (PSI), das von der Universi-
tät Turin aus geleitet wird, mitzuwirken. Die 
Beteiligung beschränkt sich auf die Frage, ob 
das Kartellrecht oder wettbewerbspolitisch 
geprägte Rechtsregeln eingesetzt werden kön-
nen, um den Zugang zu Informationen zu för-
dern, über die staatliche Unternehmen oder 
Behörden verfügen (Drexl, Mackenrodt).

IV	 Internationales	Privatrecht	und	
Zivilprozessrecht

�	 European	Max-Planck	Group	for	
Confl	ict	of	Laws	in	Intellectual	
Property	(CLIP)

Die CLIP-Arbeitsgruppe hat ihre Tätigkeit 
2004 mit dem Ziel aufgenommen, einen um-
fassenden Regelungsvorschlag für die gericht-
liche Zuständigkeit, das anwendbare Recht 
und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in grenzüberschreitenden 
immaterialgüterrechtlichen Sachverhalten zu 
erarbeiten. Die Arbeiten erfolgen im Rahmen 
einer vom strategischen Innovationsfonds der 
MPG geförderten Kooperation des Instituts 
mit dem Hamburger MPI für ausländisches 
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und internationales Privatrecht. Die Arbeits-
gruppe setzt sich aus Mitarbeiterinnen der 
beiden Institute (München: Drexl, Klass, 
Kur, Petz, Peukert, Schauwecker; Ham-
burg: Basedow, Heinze, Metzger, Trautmann) 
sowie aus prominenten europäischen Wissen-
schaftlerinnen zusammen (Dinwoodie, van 
Eechoud, Galloux, de Miguel Asensio, Pisuke, 
Torremans). 

Die umfangreichen Vorarbeiten der Arbeits-
gruppe für den geplanten Regelungsvorschlag 
sind in den Tätigkeitsberichten 2004/2005 
und 2006/2007 ausführlich dokumentiert (s. 
dazu auch www.cl-ip.eu). Im Berichtszeit-
raum hat sich die Arbeitsgruppe zu fünf Ar-
beitssitzungen in Hamburg, Madrid, Stock-
holm, München und nochmals Hamburg 
getroffen. Dabei wurden vorrangig Lücken in 
den bereits bestehenden Textvorschlägen ge-
schlossen. Betroffen davon waren unter an-
derem der sachliche Anwendungsbereich, 
das auf die gemeinsame Inhaberschaft an-
wendbare Recht und die Qualifikation von 
Beweisanträgen als vorläufige Maßnahmen. 
Über die Treffen der Arbeitsgruppe hinaus 
wurden ausgewählte Problemstellungen auf 
einer vom Bayreuther Graduiertenkolleg 
„Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit“ im 
April 2008 organisierten Tagung vorgestellt 
(Dinwoodie, Kur, Metzger, de Miguel Asensio, 
Torremans). Die entsprechenden Beiträge 
sind in einem Tagungsband enthalten (Hg.: 
Leible, Ohly).

Auf der Grundlage der Vorarbeiten wurde im 
April 2009 ein erster Regelungsvorschlag 
 fertig gestellt, der als „First Preliminary Draft“ 
auf der Kommunikationsplattform der Ar-
beitsgruppe www.cl-ip.eu veröffentlicht 
(Petz) und von einigen Mitgliedern der Ar-

beitsgruppe auf einer internationalen Konfe-
renz in Tokio vorgestellt wurde (Basedow, 
Heinze, Metzger, de Miguel Asensio). Unter 
Beachtung der dazu erhaltenen Rückmel-
dungen wurde im Juni 2009 ein zweiter 
 Regelungsvorschlag veröffentlicht. Dieser 
„Second Preliminary Draft“ war sodann Ge-
genstand eines vom Institut organisierten 
Workshops in München (Drexl, Kur, Petz). 
Der Workshop war mit ausgewählten Wis-
senschaftlern und Praktikern aus Europa, 
den USA und Japan prominent besetzt. Er 
diente zugleich der Vertiefung des engen wis-
senschaftlichen Kontakts mit den Berichter-
stattern des American Law Institute (ALI) für 
die im Juni 2008 veröffentlichten „Principles 
Governing Jurisdiction, Choice of Law, and 
Judgements in Transnational Disputes” im 
Bereich der Immaterialgüterrechte (Desse-
montet, Dreyfuss) und der Ausweitung der 
Kooperation mit ähnlich gelagerten japa-
nischen Projekten (Kidana, Nishitani, Yoko-
mizo).

Workshop:	The	Draft	Principles	on	Conflict	of	Laws	in	Intellectual	Property,	22.-24.�0.2009		
(Teilnehmer	des	Workshops)

Workshop:	The	Draft	Principles	on	Conflict	of		
Laws	in	Intellectual	Property	(Von	links:	Prof.		
J.	Basedow,	Prof.	G.	Dinwoodie,	Prof.	J.	Drexl,		
Prof.	A.	Metzger,	Dr.	M.	van	Eechoud,	Prof.	P.	de	
Miguel	Asensio)
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Die intensive Diskussion auf dem Workshop 
unterstrich die Schwierigkeiten eines ge-
rechten Ausgleichs der beteiligten Interessen. 
Zudem verdeutlichte sie den Bedarf nach 
weitergehenden Regelungen insbesondere 
hinsichtlich der Haftung für dritte Personen 
– online (Provider, Suchmaschinen, Aukti-
onen) wie offl ine (mittelbare Patentverlet-
zung) – und für Sicherungsrechte an Immate-
rialgüterrechten. Diese beiden Problemkreise 
werden den Schwerpunkt der weiteren Pro-
jektarbeit bilden. Für die Haftung für dritte 
Personen kann hierbei auf eine im Berichts-
zeitraum erschienene Veröffentlichung von 
zwei Mitgliedern der Arbeitsgruppe zurückge-
griffen werden, in der sowohl kollisionsrecht-
liche als auch sachrechtliche Lösungsmög-
lichkeiten dargestellt werden (Dinwoodie, 
Kur; zusammen mit Dreyfuss). 

Der CLIP Regelungsvorschlag ist im Be-
richtszeitraum bereits mehrfach literarisch 
erörtert worden. Herauszugreifen aus diesen 
Publikationen sind zwei Arbeiten, die sich 
nicht nur punktuell mit ausgewählten Rege-
lungen, sondern mit dem gesamten Rege-
lungsvorschlag beschäftigen. Eine Arbeit 
vergleicht den Regelungsvorschlag in umfas-
sender Weise mit den ALI Principles und 
gibt damit einen detaillierten Überblick über 
die behandelten Problemstellungen und de-
ren Lösungen (Kur, Ubertazzi). Um eine 
Einordnung des Regelungsvorschlags in die 
Dogmatik des internationalen Privatrechts 
bemüht ist eine andere Arbeit. Diese sieht 
den Regelungsvorschlag anders als die ALI 
Principles weitgehend im Territorialitäts-
prinzip verhaftet (Treppoz, Universität Lyon 
2).

Neben der Arbeit am Regelungsvorschlag 
wurde auch in diesem Berichtszeitraum zu 
einschlägigen legislativen Projekten der Eu-
ropäischen Union Stellung genommen. So 
hat die Arbeitsgruppe eine Stellungnahme zu 
Frage 4 des Grünbuchs der Kommission zur 
Brüssel I-Verordnung eingereicht. In dieser 
Stellungnahme wurden die Lösungsvorschlä-
ge der Arbeitsgruppe zur gerichtlichen Zu-
ständigkeit bei Beklagtenmehrheit, der aus-
schließlichen Zuständigkeit bei Fragen der 
Gültigkeit eines registrierten Immaterialgü-
terrechts und der Zuständigkeit für vorläu-
fi ge Maßnahmen dargestellt und mit den 
bestehenden Regelungen der Verordnung 
kontrastiert.

2	 Das	Für	und	Wider	des	Territorialitäts-
prinzips

In engem Zusammenhang mit dem CLIP-
Projekt steht die Überarbeitung der Kom-
mentierung des internationalen Immaterial-
güterrechts im Münchner Kommentar zum 
BGB (Drexl). Diese befasst sich insbesonde-
re mit der Kontroverse zwischen Universali-
tät und Territorialität. Es wird umfassend 
dargelegt, dass die entsprechende Lösung 
nicht in der Theorie zu fi nden ist, da sich we-
der aus der Naturrechtslehre das Universali-
tätsprinzip noch aus der Souveränitätslehre 
das Territorialitätsprinzip zwingend ergibt. 
Daher gelte es problembezogen im Einzelfall 
die Vor- und Nachteile der beiden Ansätze 
gegeneinander abzuwägen. Für die umstritte-
ne Anknüpfung der ersten Inhaberschaft von 
Urheberrechten ergibt diese Abwägung eine 
Präferenz für das Schutzlandprinzip. Keine 
Aussagekraft wird der Universalitäts-/Territo-
rialitäts-Kontroverse hinsichtlich des Anwen-
dungsbereichs der neuen immaterialgüter-
rechtlichen Anknüpfungsregel des EU-Rechts 
in Artikel 8 der Rom II-Verordnung zugemes-
sen. Ob sich dieser auch auf die erste Inha-
berschaft an und den Bestand von Immateri-
algüterrechten erstreckt, ergibt sich demnach 
alleine aus der Auslegung der Verordnung. 
Nach den klassischen Auslegungsmethoden 
ist Artikel 8 Rom II-VO weder auf die erste 
Inhaberschaft noch auf den Bestand des 
Rechts anwendbar.

In einem vom Institut unterstützten, von einer 
Wissenschaftlerin der Universität Mailand 
durchgeführten Habilitationsprojekt wird das 
Territorialitätsprinzip insbesondere für Fragen 
der gerichtlichen Zuständigkeit grundsätzlich 

Workshop:	The	Draft	Principles	on	Confl	ict	of	
Laws	in	Intellectual	Property	(Von	links:	Prof.	
G.	Dinwoodie,	Prof.	A.	Kur,	Prof.	J.	Drexl)



77

in Frage gestellt und statt dessen die Anknüp-
fung am Ort der engsten Verbindung gefordert 
(Ubertazzi). Ferner wurden im Rahmen des 
CLIP-Projekts eine Reihe von Dissertationen 
gefördert, die im Berichtszeitraum überwie-
gend abgeschlossen und veröffentlicht werden 
konnten. Hierzu zählt eine bereits im Jahres-
bericht 2006/2007 vorgestellte Arbeit, in der 
die Frage der ersten Inhaberschaft im Urhe-
berrecht rechtsvergleichend – unter Einbezie-
hung des französischen und des US-amerikani-
schen Rechts – untersucht wird (Birkmann). 
In einem anderen Beitrag wird diskutiert, wel-
che von verschiedenen Anknüpfungsregeln 
unter Geltung des Universalitätsprinzips im 
Urheberrecht zu bevorzugen wären (Klass).

Eine weitere im Berichtszeitraum abgeschlos-
sene Dissertation befasst sich mit den aus 
dem Territorialitätsprinzip resultierenden 
Problemstellungen bei Urheberechtsverlet-
zungen, vor allem im Bereich des Internet 
(Matulionyte). Neben einer Darstellung der 
kollisionsrechtlichen Rechtslage in den USA 
und der EU widmet sich diese Arbeit den ent-
sprechenden Lösungen des CLIP-Regelungs-
vorschlags und der ALI Principles. Mit ähn-
lichen Fragestellungen hatte sich auch die 
Arbeit einer Stipendiatin aus Kroatien befasst, 
deren Arbeit an der Universität Zagreb als 
Dissertation angenommen und inzwischen 
veröffentlicht wurde (Kunda). 

�	 Zuständigkeit	in	Patentstreitigkeiten

Eine weitere Arbeit befasst sich mit der inter-
nationalen Zuständigkeit anderer Gerichte als 
jener des Erteilungsstaates für Patentverlet-
zungsverfahren (Schauwecker). Dabei wer-
den zunächst die beiden prozessrechtlichen 
Extrempositionen dargestellt, nämlich die 
umfassende Zuständigkeit des Erteilungsstaa-
tes einerseits und die Anwendung der allge-
meinen Regeln des internationalen Prozess-
rechts andererseits; darauf aufbauend wird ein 
eigenständiger Regelungsvorschlag erarbeitet.

4	 Internationales	Immaterialgüter-	und	
Lauterkeitsrecht	im	Allgemeinen

Überarbeitet wurde eine große Kommentie-
rung des Internationalen Privatrechts für das 
Immaterialgüterrecht (s. auch IV.2) sowie das 
Lauterkeitsrecht (s. auch III.1.d)) (Drexl). 

Berücksichtigt werden dabei insbesondere 
das Inkrafttreten der Rom I- und Rom II-Ver-
ordnung, das Inkrafttreten des Lissabonner 
Vertrages, der sich aufgrund der gewachsenen 
Außenzuständigkeit im Bereich des Immate-
rialgüterrechts auf die Anwendung vor allem 
immaterialgüterrechtlicher Abkommen im 
Gebiet der EU auswirkt sowie das Hinzukom-
men zahlreicher bilateraler Handelsabkom-
men, die immaterialgüterrechtliche Bestim-
mungen enthalten. Die lauterkeitsrechtliche 
Kommentierung legt einen Schwerpunkt auf 
die Abgrenzung der Anknüpfung nach dem 
Marktortprinzip in Art. 6 Abs. 1 Rom II-VO 
von der deliktischen Anknüpfung bei den sog. 
bilateralen Wettbewerbsverstößen nach Art. 
6 Abs. 2 Rom II-VO. Außerdem wird begrün-
det, weshalb auch weiterhin die Unterschei-
dung zwischen der lauterkeitsrechtlichen 
Marktortanknüpfung und der kartellrecht-
lichen Anknüpfung nach dem Auswirkungs-
grundsatz richtig ist. Die Veröffentlichung ist 
für 2010 vorgesehen. 

Überarbeitet wurde schließlich die Kom-
mentierung des IPR des Urheberrechts im 
führenden Kommentar des deutschen Urhe-
berrechts (Katzenberger). Auch hierfür ist 
mit einem Erscheinen im Jahre 2010 zu 
rechnen.

Schließlich wurde für den österreichischen 
Nationalbericht zum 18. Kongress der Inter-
national Academy of Comparative Law, der 
im Sommer 2010 in Washington, D.C. statt-
finden wird, in umfassender Weise die 
Rechtslage bei grenzüberschreitenden imma-
terialgüterrechtlichen Sachverhalten erarbei-
tet (Petz). 

V	 Allgemeines	Zivilrecht	und	Wirt-
schaftsrecht,	sonstige	Rechtsgebiete

�	 Güterzuordnung	als	Rechtsprinzip	

Im Berichtszeitraum wurde eine Habilitati-
onsschrift mit dem Titel „Güterzuordnung als 
Rechtsprinzip?“, über die bereits im vergan-
genen Berichtszeitraum ausführlich berichtet 
wurde, von der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München angenommen und 2008 zur 
Veröffentlichung gebracht (Peukert; s. auch 
II.2.a)). 
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2	 Übertragung	und	Belastung	unkörper-
licher	Gegenstände

Kurz vor dem Abschluss stehen die Arbeiten 
zu einer europaprivatrechtlichen Arbeit zur 
Übertragung und Belastung unkörperlicher 
Gegenstände im europäischen Privatrecht. 
Dieses Projekt wurde bereits ausführlich im 
vergangenen Berichtszeitraum beschrieben 
(Enchelmaier).

�	 Zivilrecht	und	Deregulierung

Ein Habilitationsprojekt zum Verhältnis von 
Zivilrecht und Deregulierung wurde im Be-
richtszeitraum deutlich vorangetrieben (Pods-
zun). Die Arbeit ist der Frage gewidmet, wel-
che Rolle die Zivilgerichte bei der Lösung von 
Konfl ikten spielen, die in der Folge von Dere-
gulierungen dem Zivilrecht unterworfen sind, 
die zuvor aber öffentlichrechtlich geregelt 
 waren. Dazu werden vier Konstellationen pro-
totypisch analysiert: Streitigkeiten um die Bil-
ligkeit des Gaspreises nach § 315 BGB, lau-
terkeitsrechtliche Streitigkeiten um Werbung 
für bestimmte Telekommunikationsangebote, 
markenrechtliche Auseinandersetzungen im 
Bereich des Postwesens sowie zivilrechtliche 
Folgefragen der Einführung einer privaten Au-
tobahnmaut. Herausgearbeitet werden Krite-
rien der zivilrichterlichen Entscheidungsfi n-
dung und dogmatische Überlegungen zur 
Abgrenzung von Zivilrecht und öffentlichem 
Recht. Defi zite in der Konfl iktlösung machen 
materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche 
Anpassungen erforderlich

4	 Zivilrechtliche	Durchsetzung	von	
Corporate	Social	Responsibility

In 2009 wurden die Arbeiten zu einer Habi-
litationsschrift zum Thema „Zivilrechtliche 
 Haftung für unternehmerische Sozialverant-
wortung: Eine Untersuchung zur Rechtser-
heblichkeit und Durchsetzung von ‚corporate 
social responsibility‘ (CSR)“ in Angriff ge-
nommen (Große Ruse-Khan). Dabei sollen 
unterschiedliche zivilrechtliche Haftungs-
grundlagen untersucht werden, mit der eine 
Durchsetzung der zunächst von einem Un-
ternehmen freiwillig übernommenen Verant-
wortung zu einem sozialen oder umweltbe-
wussten Handeln erreicht werden kann. Im 
Vordergrund steht die Frage, wann und in-

wieweit Unternehmen für CSR-Aussagen in 
Unternehmensberichten, in der Werbung 
oder im sonstigen Geschäftsverkehr rechtlich 
verantwortlich sind und einstehen müssen. 
In Betracht kommt eine Haftung gegenüber 
 Investoren nach den Grundsätzen der Pro-
spekthaftung, gegenüber Verbrauchern aus 
Gewährleistungs- und Verbraucherschutz-
vorschriften und gegenüber Konkurrenten 
aus dem Recht gegen unlauteren Wettbe-
werb.

�	 Datenschutz	

Fertig gestellt wurde eine Dissertation zu den 
technischen Möglichkeiten der Datenerhe-
bung im Internet und den zivilrechtlichen 
Folgen bei Verstößen gegen die datenschutz-
rechtlichen Informationspfl ichten (Bonk).

VI	 International	Max	Planck	Research	
School	for	Competition	and	Innovation	
–	Legal	and	Economic	Determinants	
(IMPRS-CI)

Um der fortschreitenden Ökonomisierung 
des Rechts Rechnung zu tragen, wurde am 
20. Oktober 2008 am Institut die „Interna-
tional Max Planck Research School for Com-
petition and Innovation – Legal and Eco-
nomic Determinants“ (IMPRS-CI, www.
imprs-ci.ip.mpg.de) eröffnet, deren For-
schungsschwerpunkte auf der rechtlichen 
und ökonomischen Analyse des Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrechts liegen. Die 
IMPRS-CI offeriert ein strukturiertes inter-
disziplinäres und internationales Doktoran-
denprogramm, das deutsche und auslän-
dische Ökonomen und Juristen auf die 
Promotionsprüfung an den jeweiligen Fakul-
täten der LMU vorbereitet. 

Bis Jahresende 2009 umfasste die IMPRS-CI 
unter der Leitung eines Direktors des Insti-
tuts (Hilty) einen weiteren Direktor (Drexl), 
eine wissenschaftliche Referentin und Hono-
rarprofessorin an der LMU (Kur), zwei Koor-
dinatoren (Müller-Langer, Wechsler), 16 
Doktoranden (Afshari Ghazvini, Andreoli 
Versbach, Bharadwaj, Cisneros, Goold, 
Gratz, Kochupillai, Krauspenhaar, Kup-
zok, Liang, Nabokin, Ruderer, Rudyk, 
Scaria, Stoll, Tonon) sowie insgesamt zehn 
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weitere Mitglieder der Faculty (Ackermann, 
Harhoff, Hess, Kretschmer, Lehmann, Picot, 
Rady, Schmidt, Schnitzer, Winter).

Die Partner des Projekts spiegeln den inter-
disziplinären Anspruch der IMPRS-CI wider. 
Denn die Beteiligung des Instituts, der Juris-
tischen Fakultät und der Fakultäten für Be-
triebswirtschaft und Volkswirtschaft der 
LMU erlaubt eine voll integrierte interdiszi-
plinäre Ausbildung. Ein Ausdruck dieser 
Ausrichtung ist das Angebot der IMPRS-CI 
von speziell auf die Doktoranden zugeschnit-
tenen Kursen zur Einführung in die Wirt-
schaftswissenschaften (Reinshagen) und de-
ren mathematischen Grundlagen (Jorzik).

Der internationale Anspruch der IMPRS-CI 
ist in der englischsprachigen Ausrichtung, der 
Aufnahme internationaler Wissenschaftler 
und in den Themensetzungen der Research 
School verankert. Dies erlaubt den Einbezug 
ausländischer Gastwissenschaftler, die im 
Berichtszeitraum originär für die IMPRS-CI 
Seminare und Kurse anboten zu Forschungs-
themen wie der ökonomischen Analyse des 
Urheberrechts (insb. Watt, s. auch unten zur 
Forschungskooperation mit Müller-Langer). 
Neben der interdisziplinären und internatio-
nalen Ausrichtung zeichnet sich die IMPRS-
CI aber ebenso durch die Einbindung von 
Institutsmitarbeitern (Große Ruse-Khan, 
Podszun) wie auch von erfahrenen Größen 
aus der Rechtspraxis (Linsmeier, Rojahn) als 
Gastdozenten aus.

Eine erste Beteiligung der IMPRS-CI an Ver-
anstaltungen des Instituts erfolgte im Rah-
men der Sino-German IP Conference im 
Oktober 2008 (s. I.3.c)), bei der wesentliche 
ökonomische Fragestellungen des Immateri-
algüterrechtschutzes von ausgewählten Mit-
glieder der IMPRS-CI Fakultät erörtert wur-
den (Harhoff, Picot). Des Weiteren ist die 
IMPRS-CI in den Asia Roundtable des Insti-
tuts eingebunden (Wechsler).

Zahlreiche Forschungsprojekte sind im ersten 
Jahr des Bestehens der IMPRS-CI auf den 
Weg gebracht worden. Die Arbeit des ökono-
mischen Koordinators (Müller-Langer), 
welche im Juli 2009 beim GABLER Verlag 
erschienen ist, untersucht mit volkswirtschaft-
lichen Analysemethoden, wie – unter Berück-
sichtigung der relevanten Artikel des Überein-
kommens über handelsbezogene Aspekte der 

Rechte am geistigen Eigentum (TRIPS- 
Abkommen) – Anreize für Forschung und 
 Entwicklung von Medikamenten gegen ver-
nachlässigte Infektionskrankheiten, die insbe-
sondere in Entwicklungsländern grassieren, 
gesetzt werden können. Darüber hinaus wur-
de 2009 ein Beitrag zur ökonomischen Analy-
se des Parallelhandels in der pharmazeu-
tischen Industrie in einer volkswirtschaftlichen 
Fachzeitschrift veröffentlicht (Müller-Lan-
ger). Ein weiterer spieltheoretischer Beitrag 
zur Untersuchung der strategischen Wir-
kungszusammenhänge im Bereich des Paral-
lelhandels ist im Zuge einer Kooperation mit 
Jürgen Eichberger von der Universität Heidel-
berg im Entstehen begriffen (Müller-Lan-
ger). Zudem ist ein Forschungsprojekt mit 
dem IMPRS-CI Gastwissenschaftler Richard 
Watt von der Universität Canterbury, Neu-
seeland, zur ökonomischen Analyse des Urhe-
berrechts an wissenschaftlichen Arbeiten im 
Entstehen begriffen (Müller-Langer). Aus 
dieser Zusammenarbeit resultiert im Weiteren 
ein Beitrag zu dem von Richard Watt heraus-
gegebenen Werk „Economics of Copyright“ zu 
dem Thema „Copyright and International Tra-
de“ (Müller-Langer). Zudem wurde im Zuge 
einer Zusammenarbeit mit Hans-Bernd Schä-
fer von der Bucerius Law School eine rechts-
ökonomische Untersuchung der Gefähr-
dungs- und Verschuldungshaftung in der 
Encyclopedia of Law and Economics veröf-
fentlicht (Müller-Langer).

Das Promotionsprojekt der juristischen Koor-
dinatorin der IMPRS-CI (Wechsler) analy-
siert sowohl aus juristischer als auch aus öko-
nomischer Sicht die Auswirkungen des 
Immaterialgüterrechtsschutzes in der Volks-
republik China auf ausgewählte Industrie-
branchen. Im Rahmen des Kooperationspro-
jekts „Intellectual Property in Transition“ 
(IPT) wurde ein Buchbeitrag zur ökono-
mischen Analyse der Rechtsdurchsetzung in 
China mit dem Titel „Spotlight on China: Pi-
racy, Enforcement, and the Balance Dilemma 
in Intellectual Property Law“ fertig gestellt 
(Wechsler). Ein weiterer Beitrag zum Thema 
„Japanese, Chinese, and Indian Patent Infor-
mation: Asia’s Rising Role in Technology Dis-
closure through the Patent System“ zeigt über 
eine systematische Auswertung von Patent-
daten die zunehmende Bedeutung und Rolle 
von Patentinformation in Asien auf. Die Rol-
le des Immaterialgüterrechtsschutzes als stra-
tegisches Politikinstrument für Innovation 
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und Entwicklung wurde in dem Beitrag „In-
tellectual Property Law in the P.R. China: A 
Powerful Economic Tool for Innovation and 
Development“ aufgezeigt, der zur Veröffentli-
chung in der ersten Ausgabe des Journal of 
the China-EU School of Law ansteht (Wechs-
ler). Ein weiterer Beitrag zur ökonomischen 
Analyse der strafrechtlichen Durchsetzung 
von Immaterialgüterrechten ist im Entstehen 
begriffen (Wechsler). 

Auch auf mehrere Konferenzen und Foren 
wurden Mitarbeiter der IMPRS-CI eingela-
den, um ihre Arbeitspapiere und Forschungs-
ergebnisse zu präsentieren. Das Thema „Par-
allel Trade and the Pricing of Pharmaceutical 
Products in a Double Marginalization Game“ 
wurde auf der Konferenz “Health Economics 
and the Pharmacautical Industry” an der Uni-
versität Toulouse erörtert (Müller-Langer). 
Eine weitere Einladung für einen Vortrag zu 
dem Thema „An Analysis of the Welfare Ef-
fects of Parallel Trade Freedom“ und für ein 
Koreferat zu dem Thema „Optimal Harmo-
nized Standards for Promoting Crossborder 
Trade“ auf der Vierten Jahreskonferenz der 
„Italian Society of Law and Economics“ wur-
de durch die Universität Bologna ausgespro-
chen (Müller-Langer). Zudem wurde das 
Thema „An Analysis of the Welfare Effects of 
Parallel Trade Freedom“ auf der an der Uni-
versität Zagreb durchgeführten „International 
Conference on Innovation, Competitiveness 
and Growth“ vorgetragen (Müller-Langer).

Das Thema „Chinese Intellectual Property Pol-
icy at the Crossroads: Protecting National In-
terests in a New Phase of Economic Develop-
ment“ wurde auf der Jahrestagung der Chinese 
Economist Society präsentiert (Wechsler). 
“The Challenge of Managing Intellectual Prop-
erty Rights in R&D Offshoring to the P.R. Chi-
na” war das Thema eines Vortrags für die R&D 
Management Konferenz (Wechsler). Die Rol-
le des Immaterialgüterrechtsschutzes für chi-
nesische Innovationsprozesse und die Wirt-
schaftsentwicklung Chinas wurde auf der 
Jahrestagung der China Law Studies in Europe 
erörtert (Wechsler). Eine Einladung erfolgte 
auch zur Konferenz European Policy for Intel-
lectual Property für einen Vortrag zum Thema 
„IP and Innovation: An Empirical Survey on 
the Role of IP Protection for R&D Offshoring 
and Technology Transfer to the P.R. China“ 
(Wechsler). Eine weitere Einladung wurde 
zum Thema „IP in Rapidly Developing Indus-

tries – Does it Stimulate Innovation? – Asian 
Patent Information“ für das European Patent 
Law Forum ausgesprochen (Wechsler).

Das Rahmenthema des ersten IMPRS-CI 
Studentenjahrgangs lautet „Enforcement“. 
Eine Forschungsarbeit innerhalb dieses Rah-
menthemas befasst sich aus juristischer Sicht 
mit der Frage der Durchsetzung von Rechts-
ansprüchen durch Haftungsregeln (liability 
rules) und Verfügungsrechte (property rules) 
im deutschen Patentrecht (Krauspenhaar). 
Einen Schwerpunkt der Untersuchung bildet 
dabei eine empirische Studie zur Lizenzbe-
reitschaft des Rechtsinhabers im deutschen 
Patentrecht, die in Zusammenarbeit mit 
einem Doktoranden der Wirtschaftswissen-
schaften (Rudyk) durchgeführt wird. In der 
Arbeit dieses wirtschaftswissenschaftlichen 
Kooperationspartners (Rudyk) wird insbeson-
dere die Frage untersucht, welche Auswir-
kung die Möglichkeit der Lizenzierung von 
Patenten auf die Innovationsentwicklung und 
den Technologietransfer hat. Der Fokus der 
Arbeit liegt dabei auf der Analyse jener Mittel, 
die der deutsche Gesetzgeber im Rahmen der 
in § 23 PatG verankerten Lizenzbereitschaft 
vorgesehen hat. Auf der untersuchten Frage 
baut zudem eine empirische Erhebung auf, 
bei der Patentdatensätze des deutschen Pa-
tentamts nutzbar gemacht werden.

Eine weitere Forschungsarbeit fokussiert auf 
juristische, ökonomische, soziale und kultu-
relle Determinanten von Piraterie in der in-
dischen Filmindustrie mit dem Ziel, die Rolle 
kultureller Eigenheiten für Rechtsdurchset-
zungsfragen zu evaluieren (Scaria). Das ent-
sprechende ökonomische Thema beleuchtet 
spezifi sche Phänomene der Unterhaltungsin-
dustrie aus ökonomischer Sicht. Ein Augen-
merk der Arbeit ist auf die Bedeutung der Dis-
tributionsfunktion in der Wertschöpfungskette 
der Musikindustrie gerichtet, wobei deren Da-
seinsberechtigung im Zeitalter der Digitalisie-
rung durch ökonomische und juristische Argu-
mente begründet werden soll (Tonon).

Vor dem Hintergrund einer auf europäischer 
Ebene noch nicht harmonisierten Durchset-
zung von Patentrechten untersucht eine 
rechtsvergleichende Forschungsarbeit die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
mittelbaren Patentverletzung in ausgewähl-
ten europäischen Ländern (Kupzok). Ein 
weiteres ökonomisches Forschungsprojekt 
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untersucht den Einfluss von verschiedenen 
Eigentumsstrukturen in vertikalen Industrien 
auf Innovationsanreize. Im Speziellen wird 
dabei der Einfluss von Unbundling-Vor-
schriften in Netzwirtschaften auf die Investi-
tionsanreize untersucht (Ruderer).

Mit dem Zugang zu und der Verwendung be-
reits erteilter Genpatente befasst sich sodann 
eine juristische Arbeit, deren Schwerpunkt 
die Analyse der Frage sein wird, ob und inwie-
fern Patent Pools eine strategische Lösung zur 
Minimierung der ökonomischen und sozialen 
Schäden für unser Gesundheitssystem sowie 
für den Landwirtschafts- und Lebensmittel-
sektor darstellen können (Liang). Eine ande-
re ökonomische Arbeit analysiert wiederum, 
inwiefern eine wettbewerbsrechtliche Be-
schränkung von Vergleichen zwischen Origi-
nal- und Generikaherstellern bei Patentaufhe-
bungsverfahren aus Wohlfahrtssicht sinnvoll 
ist. Dabei werden anhand eines ökonomischen 
Modells verschiedene Verfahrensweisen hin-
sichtlich ihrer Wirkung auf dynamische sowie 
statische Effizienz verglichen (Gratz).

Der zweite IMPRS-CI Studentenjahrgang 
nahm das Studium noch im Berichtszeitraum 
auf; hier bezieht sich das Rahmenthema auf 
Marktversagen in immaterialgüterrechtlich 
geprägten Märkten. Anfänglich steht dabei 
noch die Ausbildung in der jeweils fremden 
Fachdisziplin im Vordergrund; im Rahmen 
von sog. „Topic Courses“ wurden aber schon 
Überlegungen zu konkreten Promotionsthe-
men entwickelt.

VII	Munich	Intellectual	Property	Law	
Center

Am Institut wird neben den Abteilungen der 
vier Direktoren eine weitere Forschungsabtei-
lung unter der Bezeichnung Munich Intellec-
tual Property Law Center (MIPLC) geführt, 
die seit 1. Januar 2009 von Josef Drexl (zuvor 
Joseph Straus) geleitet wird. Diese Abteilung 
bildet den wissenschaftlichen Pfeiler des Ma-
gisterstudiengangs zum geistigen Eigentum 
(LL.M. IP), der in Kooperation mit der Uni-
versität Augsburg, der George Washington 
University Law School sowie der Technischen 
Universität München betrieben wird. Wegen 
dieser besonderen Konstruktion wurden in 
der Kooperationsvereinbarung der vier Part-
ner eigene Aufsichtsgremien des MIPLC vor-
gesehen. Hierzu gehört insbesondere ein 
Fachbeirat, der die Aufgabe hat, die wissen-
schaftlichen Arbeiten des MIPLC entspre-
chend den Regeln der Max-Planck-Gesell-
schaft zu evaluieren. Da die betreffende 
Abteilung einen integralen Bestandteil des 
Max-Planck-Instituts bildet, gehört es auch zu 
den Aufgaben des Fachbeirats des Instituts, 
die Forschungen am MIPLC in die Evalua-
tion mit einzubeziehen. Entsprechend haben 
diese Forschungen des MIPLC auch in der 
Vergangenheit Erwähnung im Tätigkeitsbe-
richt gefunden.

Die Vertreter der vier Partnerinstitutionen im 
MIPLC sind nun übereingekommen, die Ko-
operationsvereinbarung zu ändern, was von 
den Gremien der Partnerinstitutionen noch 

The	Future	of	Intellectual	Property,	Symposium	Celebrating	the	�th	Anniversary	of	the	MIPLC,	��.�2.2008	
(Teilnehmer	des	Symposiums)
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zu bestätigen ist. Danach soll der Fachbeirat 
des MIPLC aufgelöst und nur noch eine Eva-
luierung durch den Fachbeirat des MPI er-
folgen. Hierfür sprechen mehrere Gründe: 
Das Budget der Abteilung rechtfertigt kaum 
die getrennte Evaluierung und die dadurch 
entstehenden Kosten. Bei der Evaluierung 
durch einen Fachbeirat handelt es sich um 
ein Spezifi kum der Governance-Struktur der 
Max-Planck-Gesellschaft; die Max-Planck-
Regeln können und werden aber schon ange-
messen im Rahmen der Evaluierung durch 
den Fachbeirat des MPI erfüllt. Das MIPLC 
defi niert sich vor allem über den Studien-
gang, für den berechtigterweise die Frage zu 
stellen wäre, ob dieser im Weltmaßstab eine 
Spitzenstellung einnimmt. Diese Frage ist 
aber dem Fachbeirat des MIPLC verwehrt; 
seine Arbeit beschränkt sich allein auf die 
Forschungsabteilung. Da dieser unterhalb 
des Max-Planck-Direktors nur zwei wissen-
schaftlichen Mitarbeitern zur Verfügung ste-
hen, denen zu 50 % die Aufgabe übertragen 
ist, als Programmdirektoren den Studiengang 
und die Studenten zu betreuen, lässt sich die 
Frage nach der weltweiten Spitzenstellung 
kaum sinnvoll stellen. In den Berichten hat 
dies fast durchgehend dazu geführt, dass die 
einseitige Ausrichtung auf patentrechtliche 
Themen kritisiert und eine Öffnung zu allen 
Immaterialgüterrechten angemahnt wurde. 
Diese Fokussierung entsprach aber der nur 
legitimen Schwerpunktsetzung des früheren 
Leiters (Straus), der auch die meisten am 
MIPLC geförderten Dissertationen betreute. 
Die Schaffung eines eigenen Fachbeirats für 
das MIPLC führte damit zwangsläufi g zu An-
forderungen, die nur denen eines zweiten 
MPI für Geistiges Eigentum mit mehreren 
Abteilungen angemessen wären. 

Auch wenn der Fachbeirat des MIPLC nun 
abgeschafft werden soll, wird mit dem Academ-
ic Advisory Board ein anderes Gremium bei-
behalten und aufgewertet. Dieses Gremium 
ist ein Spezifi kum des MIPLC, das nicht in 
der Verfassung der Max-Planck-Gesellschaft 
angelegt ist. Es ist mit Kollegen vor allem aus 
dem Ausland besetzt, die im Prinzip auch Mit-
glieder eines Max-Planck-Fachbeirats sein 
könnten. Dieses Gremium soll nun im Gegen-
satz zu früher nicht mehr nur beratend tätig 
werden, sondern regelmäßig einen Bericht 
über die Qualität des Studienganges und der 
Forschungen des MIPLC an die Leitungsebe-
ne aller vier Partnerinstitutionen verfassen.

Was die Forschungen am MIPLC anbelangt, 
wurden mit Amtsantritt von Josef Drexl eini-
ge Weichenstellungen getroffen. Zu fi nden 
waren zwei neue Programmdirektoren mit 
wissenschaftlichem Format. Gewonnen wer-
den konnten ein US-amerikanischer Jurist 
(Ericsson), der über einen deutschen LL.M. 
sowie einen medienrechtlichen Hintergrund 
verfügt und am Institut eine Promotion zum 
Einfl uss verschiedener Geschäftsmodelle zur 
Vermarktung von Musik auf die Anreize für 
Kreativität und kulturelle Vielfalt begonnen 
hat. Ebenfalls eingestellt werden konnte eine 
koreanische Juristin (N. Lee), die in Japan im 
Bereich des Patentrechts promoviert hat und 
kurz vor dem Abschluss einer fi nnischen Pro-
motion ebenfalls im Patentrecht steht. Damit 
sind die Voraussetzungen gegeben, um eine 
stärkere Diversifi zierung der Themen am 
MIPLC zu erreichen. Beide Programmdirek-
toren sehen ihre weitere berufl iche Zukunft 
im wissenschaftlichen Bereich.

Die Forschungen des MIPLC werden wie bis-
her auf verschiedenen Ebenen ansetzen: Ziel 
des Studienganges ist es nicht zuletzt, wissen-
schaftliche Nachwuchstalente aus dem Aus-
land zu identifi zieren und über die Promotion 
bleibend an eine wissenschaftliche Karriere 
heranzuführen. Für den Erfolg dieses Ansatzes 
spricht, dass in beiden bisherigen Jahrgängen 
der IMPRS-CI – bei einheitlichem Maßstab 
in einem sehr kompetitiven Auswahlverfahren 
– auch frühere Studenten des MIPLC aufge-
nommen werden konnten. An der Betreuung 
der über das MIPLC geförderten Doktoran-
den beteiligen sich auch Professoren der bei-
den anderen deutschen Partnerinstitutionen. 
Außerdem werden die jeweils besten Magis-
terarbeiten eines Jahrgangs in einer eigenen 
MIPLC-Schriftenreihe (MIPLC-Studies) zur 
Veröffentlichung gebracht. 

An zweiter Stelle zu nennen sind die vom 
MIPLC durchgeführten Tagungen. Eine zen-
trale Stellung nehmen hierbei inzwischen die 
Tagungen des European Intellectual Property 
Law Institutes Network (EIPIN) ein. Beim 
EIPIN handelt es sich um eine Kooperation 
von fünf Einrichtungen: Neben dem MIPLC 
zu nennen sind die ETH in Zürich, die Univer-
sität Straßburg, die Universität Alicante sowie 
die Queen Mary University in London, die al-
lesamt einen Magisterstudiengang im geisti-
gen Eigentum mit internationalem Format 
anbieten. Da die ETH ihren Studiengang nun-
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mehr einstellen wird, wird die Zahl der Partner 
zumindest mittelfristig auf vier sinken. EIPIN 
veranstaltet jedes Jahr zwei wissenschaftliche 
Tagungen, die jeweils ein aktuelles Schwer-
punktthema durch wissenschaftliche Vorträge 
zum Gegenstand haben und bei denen es Auf-
gabe verschiedener Studententeams ist, den 
Referenten Fragen zu stellen. Schließlich wird 
EIPIN ab 2010 auch einmal jährlich einen 
Doktorandenworkshop durchführen. Außer-
dem wird das MIPLC auch weiterhin eigene 
wissenschaftliche Tagungen in verschiedenen 
Gebieten des Immaterialgüterrechts veranstal-
ten, wobei der Auftritt jeweils unter dem Label 
„MIPLC“ erfolgt. Für die Zukunft wird an-
gestrebt, zu all diesen Tagungen auch Ta-
gungsbände zur Veröffentlichung zu bringen. 

An dritter Stelle zu nennen ist die Identifika-
tion und Durchführung gemeinsamer For-
schungsprojekte mit den Partnern. Hierzu 
gehörte jüngst die Herausgabe der Festschrift 
für Joseph Straus zu dessen 70. Geburtstag 
(s. II.1.a)). Mit der Durchführung einer u.a. 
am Institut konzipierten ASCOLA-Konfe-
renz (Drexl) im Sommer 2009 an der George 
Washington University Law School (Swaine) 
wurde die Kooperation nun erstmalig auch 
auf den Bereich des Kartellrechts ausge-
dehnt.

Managing	Board	2008/2009	MIPLC	(Von	links:	Prof.	J.	Drexl,	Prof.	J.	Straus,	Prof.	Th.	Möllers,	Prof.	R.	Brauneis,	
Prof.	Ch.	Ann)
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I	 Principles	of	Public	International	Law	
in	Intellectual	Property	–	Völkerrecht-
liche	Prinzipien	des	Immaterialgüter-
rechts

Der grenzüberschreitende Schutz von Imma-
terialgüterrechten gehörte zu den ersten Re-
gelungsgegenständen des Wirtschaftsvölker-
rechts. War die Entwicklung zu Beginn des 
19. Jahrhunderts vor allem durch eine Rege-
lung in bilateralen Handelsabkommen ge-
kennzeichnet, setzte sich gegen Ende dieses 
Jahrhunderts der multilaterale konventions-
rechtliche Ansatz durch. Gut hundert Jahre 
später kehrte das internationale Immaterial-
güterrecht durch Abschluss des WTO/TRIPS-
Abkommens zu seiner ursprünglichen Ver-
bindung mit dem Handelsrecht zurück. Die 
letzten zehn Jahre waren sogar durch eine Re-
naissance bilateraler Handelsabkommen ge-
kennzeichnet, die immaterialgüterrechtliche 
Verpfl ichtungen enthalten und das Ziel ver-
folgen, das Schutzniveau über jenes der mul-
tilateralen Konventionen und vor allem des 
TRIPS-Abkommens auszudehnen. Schließ-
lich sind zahlreiche bilaterale Investitions-
schutzabkommen hinzugekommen, die das 
geistige Eigentum als spezifi sche Form der zu 
schützenden Auslandsinvestition klassifi zie-
ren. Dieser Trend hin zur völkerrechtlichen 
Schutzausdehnung bewirkte umgekehrt eine 
zunehmende Berücksichtigung von immateri-
algüterrechtlichen Aspekten in Abkommen 
und Abkommensinitiativen, wie etwa zum 
Schutz kultureller Vielfalt oder genetischer 
Ressourcen oder zur Förderung des Zugangs 
zu lebenswichtigen Medikamenten, die in ein 
Spannungsverhältnis zu den internationalen 
Schutzbestimmungen treten. 

Dieses unüberschaubar gewordene System 
des völkerrechtlichen Schutzes geistigen Ei-
gentums führt auf der einen Seite zu schwie-
rigsten juristischen Fragestellungen, die etwa 
das Zusammenspiel verschiedener Abkom-
men betreffen. Andererseits stellt sich aber 
die vielleicht viel wichtigere Frage nach der 
rechtspolitischen Angemessenheit dieser Ent-
wicklung. Für eine Beantwortung dieser Frage 
lässt sich unterschiedlich ansetzen. Das Insti-
tut thematisiert im Rahmen verschiedener 
Projekte schon seit einiger Zeit, ob das Recht 
auf internationaler Ebene einen angemes-
senen Ausgleich bewirken kann. Dieser An-
satz setzt an den materiellen Schutzbestim-
mungen an und tritt vor allem für eine fl exible, 

alle involvierten Interessen berücksichtigende 
Auslegung bestehender Bestimmungen des 
Völkerrechts ein. Ansetzen lässt sich aber 
auch in stärker prinzipienorientierter Weise. 
Die geltenden Abkommen beruhen auf be-
stimmten völkerrechtlichen Grundsätzen wie 
etwa jenem der Inländerbehandlung und des 
Mindestschutzes, die beide auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken können und sich im 
Lichte allgemeiner Prinzipien des Völker-
rechts, nämlich in concreto des Grundsatzes 
der Nichtdiskriminierung und der Gegensei-
tigkeit, begründen lassen. Stehen mithin hin-
ter den zentralen Prinzipien des immaterialgü-
terrechtlichen Schutzes allgemeine Wertungen 
des Völkerrechts, ist es auch denkbar und so-
gar geboten, diese allgemeinen Wertungen 
heranzuziehen, um den status quo des inter-
nationalen Schutzes immaterieller Güter 
rechtspolitisch zu evaluieren. 

Gerade das Beispiel der beiden Grundsätze 
der Inländerbehandlung und des Mindest-
schutzes bieten ein anschauliches Beispiel. 
Beide Prinzipien waren zu Beginn der Ent-
wicklung des internationalen Schutzes not-
wendig zu kombinieren. Den Staaten sollte auf 
der einen Seite die Möglichkeit genommen 
werden, im Bereich des Immaterial güterrechts 
den Ausländer schlechter zu  behandeln als 
den Inländer. Eine rechtsphilosophische Be-
gründung fand dies in der Verwendung des 
Eigentumsbegriffs in den Konventionen des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts. So spricht die 
Pariser Verbandsübereinkunft vom „gewerb-
lichen Eigentum“. Auf der anderen Seite war 
dieser Grundsatz der Inländerbehandlung als 
Ausdruck der Nichtdiskri minierung aber un-
zureichend, um zu gewährleisten, dass der je-
weilige nationale Schutz wenigstens elemen-
taren Anforderungen genügte. Die Ergänzung 
um Mindestschutzrechte entsprach daher ei-
ner Minimalanforderung von Gegenseitigkeit.

Was bedeuten nun aber die Grundsätze der 
Nichtdiskriminierung sowie die Beibehaltung 
des Mindestschutzprinzips in den jüngeren 
Abkommen? In den Verhandlungen, die zum 
Abschluss des TRIPS-Abkommens führten, 
war es das erklärte Ziel der entwickelten Staa-
ten, „substanzielle“ Schutzverbesserungen zu 
erreichen und sich nicht mit bloßen Mindest-
schutzstandards zu begnügen. Gleiches gilt 
erst recht für die bilateralen Handelsabkom-
men der Gegenwart. Insgesamt hat sich damit 
das Maß an Reziprozität erhöht. Das Verständ-

B	 Forschungsperspektiven
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nis der Gegenseitigkeit bleibt dabei aber ein 
bloß formales. Auch wenn sich beide Seiten 
gegenseitig zum Einhalten bestimmter Stan-
dards verpflichten, kommt in diesen Abkom-
men kein Geben und Nehmen, sondern vor 
allem in Abkommen zwischen wirtschaftlich 
ungleichen Partnern die einseitige Durchset-
zung von Interessen zum Ausdruck. Die Ge-
genseitigkeit wird außerdem durch die Bei-
behaltung des Mindestschutzgrundsatzes 
gestört. Erst dieser Grundsatz erlaubt das Aus-
scheren nach oben im Rahmen bilateraler Ab-
kommen durch sog. TRIPS-Plus-Standards. 
Diese werden sodann durch die Nichtdiskrimi-
nierungsgrundsätze des TRIPS-Abkommens – 
Inländerbehandlung und Meistbegünstigung 
– multilateralisiert. So erhalten auch Dritt-
staaten Vorteile aus bilateralen Abkommen, 
ohne dass sich diese zu entsprechenden Zuge-
ständnissen bereit finden müssen. Zu beachten 
ist schließlich, dass das WTO-Recht selbst gar 
nicht von der Gegenseitigkeit spricht, sondern 
in der Tradition des GATT 1947 vom Grund-
satz gegenseitiger Vorteile. Ob das WTO-Recht 
tatsächlich zu einem Gleichgewicht der Vor-
teile führt, lässt sich nicht isoliert für die im-
materialgüterrechtlichen Bestimmungen, son-
dern nur im größeren handelspolitischen 
Kontext ermitteln. Wie ernst ist aber dieser 
Grundsatz gegenseitiger Vorteile überhaupt zu 
nehmen, wenn das wachsende Geflecht bilate-
raler Abkommen das Gleichgewicht der multi-
lateralen WTO-Zugeständnisse andauernd 
stört, indem es jeweils nur den Zugang zu 
Märkten der anderen Vertragspartei eröffnet, 
aber über die Nichtdiskriminierungsgrundsät-
ze die Verpflichtungen im immaterialgüter-
rechtlichen Bereich zugunsten aller anderen 
WTO-Mitglieder multilateralisiert?

Diese Ausführungen zeigen, wie wichtig es 
ist, die Konfliktlagen des geltenden Systems 
des internationalen Schutzes vor dem Hinter-
grund allgemeiner völkerrechtlicher Grund-
sätze zu evaluieren; dieser Aufgabe will sich 
das Institut im Rahmen eines neuen For-
schungsprojekts stellen. Zu berücksichtigende 
Grundsätze sind – neben jenen der Nichtdis-
kriminierung und des Mindestschutzes – die 
Einwirkung der Menschenrechte auf völker-
rechtliche Abkommen und der Ausgleich kol-
lidierender Rechte bei der Auslegung von 
Abkommen, oder auch die Frage nach der 
Verantwortlichkeit von Staaten für das Ver-
halten seiner Bürger, die sich etwa dann stellt, 
wenn WTO-Mitglieder nicht in der Lage sind, 

die Bestimmungen etwa des TRIPS-Abkom-
mens effektiv durchzusetzen und deshalb vor 
den Streitbeilegungsorganen der WTO in die 
Pflicht genommen werden. 

Als weitere Frage wird sich jene nach der nor-
mativen Bedeutung und Verwertung der ge-
wonnenen Erkenntnisse stellen. Denkbar 
sind hier drei Wirkungsebenen. Auf einer ers-
ten Ebene geht es um die Anwendung völker-
rechtlicher Bestimmungen zum Immaterial-
güterrecht durch eine prinzipienorientierte 
Auslegung. Auf einer zweiten Ebene kann die 
Evaluierung für Vorschläge zur Reform beste-
hender Abkommen genutzt werden. Auf einer 
dritten Ebene wäre schließlich sogar die Fra-
ge zu stellen, ob besonders zentrale Grundsät-
ze des Völkerrechts nicht bereits als ius co-
gens Anerkennung gefunden haben und sich 
auf jeden Fall durchsetzen müssen.

Die Durchführung dieser Forschungen erfor-
dert selbstredend eine enge Zusammenarbeit 
mit Völkerrechtlern. Geplant ist die Durch-
führung eines Workshops in der ersten Hälf-
te 2011, in dem allgemeine Prinzipien des 
Völkerrechts in ihrer Ausprägung in den heu-
tigen immaterialgüterrechtlichen Abkommen 
jeweils von einem Völkerrechtler und einem 
Immaterialgüterrechtler analysiert werden.

II	 Internationales	Patentrecht	–	Declara-
tion	für	eine	sachgerechte	Interpreta-
tion

Im Jahre 2008 hat das Institut in Zusammen-
arbeit mit dem Queen Mary Institute Lon-
don und mehreren Duzend Urheberrechtlern 
eine Declaration on the balanced interpreta-
tion of the Three-Step Test in Copyright 
Law“ lanciert, welche in kürzester Zeit in 
viele Sprachen übersetzt worden ist und 
weltweit großes Echo gefunden hat. Sie ist in 
der globalen Diskussion zur Zukunft des Ur-
heberrechts nicht mehr wegzudenken – war 
allerdings gleich zu Beginn mit der Kritik be-
haftet, Probleme bestünden nicht nur im 
Urheberrecht, sondern namentlich auch im 
Patentrecht.

Anders als das Urheberrecht, das jeweils im 
Zuge epochaler technischer Entwicklungs-
schritte – und damit in den 1990er Jahren 
durch den Siegeszug des Internet – zumin-
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dest punktuellen Strukturanpassungen unter-
zogen wurde, war das Patentsystem seit der 
Beilegung grundsätzlicher Patentdebatten im 
späten 19. Jahrhundert keinem wirklichen 
Legitimationsdruck mehr ausgesetzt. Diskus-
sionen um sehr wesentliche Entscheidungen 
blieben aus; stattdessen hat die rechts- und 
wirtschaftspolitische Entwicklung zu einer 
stetigen Ausweitung des Schutzes geführt, 
sowohl im Hinblick auf die Rechte des Patent-
inhabers als auch im Hinblick auf den Um-
fang patentierbarer „Erfi ndungen“. Der da-
durch schleichend stattfi ndende Wandel des 
Patentsystems von einem Instrument des 
Wettbewerbs zu einer „Waffe im Arsenal der 
Wettbewerber“ hat dem Schutzkonzept zwi-
schenzeitlich denn auch ein Stück seiner ur-
sprünglichen Aura und seines Ausnahmecha-
rakters genommen. Wettbewerbsrechtliche 
Studien der Europäischen Kommission, wie 
namentlich die Sektorenuntersuchung Phar-
ma der Wettbewerbsdirektion, führen uns 
immer deutlicher vor Augen, dass Handlungs-
bedarf besteht.

Die heutige Ausgestaltung des Patentrechts 
krankt in erster Linie an seiner unzurei-
chenden Abstimmung mit den gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen. Zum einen reicht es nicht, die 
Rechte von Schutzrechtsinhabern eindimen-
sional zu stärken, wenn eine Förderung tech-
nischer Innovationen und die Diffusion neuer 
Technologien maximiert werden soll. Viel-
mehr ist – nebst vielen anderen Einfl ussfak-
toren für Innovationsprozesse – dem Aus-
gleich zwischen den Rechten und Pfl ichten 
von Erzeugern und Nutzern technischen Wis-
sens als zentralen Fundamenten einer Inno-
vationspolitik Aufmerksamkeit zu schenken. 
Erst die Effektivität, mit der dieser Ausgleich 
und die damit verbundene Optimierung der 
Anreizstrukturen stattfi nden, bestimmt letzt-
lich, wie effi zient das Patentsystem wirklich 
ist. Zum andern lässt sich der undifferenzierte 
Schutz jeglicher Art technischer Leistungen 
anhand eines einheitlichen Patentsystems 
unmöglich mit dessen sozio-ökonomischen 
Funktionen in Einklang bringen. Das Innova-
tionsklima und die außerhalb des Patent-
rechts zu beachtenden Rahmenbedingungen 
unterscheiden sich von Branche zu Branche 
und von Erfi ndung zu Erfi ndung viel zu sehr. 
Da das Patentsystem als weitgehend utilita-
ristisch ausgestalteter Rechtsschutzmecha-
nismus nicht losgelöst von seinen wirtschaft-

lichen Funktionen existieren kann, ist ein 
pauschaler, sektorübergreifender Ansatz mit-
hin zum Scheitern verurteilt.

Ein zentraler Faktor, um das in mancherlei 
Hinsicht aus dem Gleichgewicht geratene 
System des Patentrechts wieder seiner eigent-
lichen Intention zuzuführen und damit im 
langfristigen Interesse der Allgemeinheit die 
Rahmenbedingungen für Innovationsprozesse 
zu optimieren, sind aber auch die Schutzbe-
grenzungen. Das Patentsystem ist mithin ein 
wesentlicher Anwendungsbereich für jene 
Forschungsrichtung des Instituts, die schon 
im Kontext anderer Projekte aufgenommen 
worden ist und bei welcher es darum geht, 
nicht nur einen Mindestschutz zu gewähren, 
sondern mittels „ceilings“ auch Obergrenzen 
zu defi nieren. Als wesentlichen Beitrag dazu 
soll nun ähnlich wie zuvor im Urheberrecht 
auch im Patentrecht eine Declaration entwi-
ckelt werden, welche die Spielräume und 
Möglichkeiten im internationalen Recht – 
allem voran dem TRIPS Abkommen – aufzei-
gen wird, gestützt auf welche die nationalen 
Gesetzgeber Wege zu einem neuen Gleichge-
wicht fi nden können.

III	 Perspektiven	des	europäischen	
Immaterialgüterrechts	–	ein	Blick	über	
den	Vertrag	von	Lissabon	hinaus

Das – verspätete – Inkrafttreten des Vertrags 
von Lissabon zum 1. Dezember 2009 hatte 
schon im Vorfeld die Frage nach der Bedeu-
tung der daraus resultierenden, umfassenden 
Veränderungen im europäischen Primärrecht 
für die Forschungsbereiche des Instituts auf-
geworfen. Bezogen auf das Wettbewerbsrecht 
war der Abschluss des Vertrages zwar von ei-
ner relativ breiten Diskussion wissenschaft-
lich begleitet, dies vor allem vor dem Hinter-
grund der Verschiebung des früher in Art. 3 
Abs. 1 lit. g EG statuierten Wettbewerbszieles 
in ein Protokoll. Für das Immaterialgüterrecht 
fand eine solche Verarbeitung hingegen nicht 
statt.

Am Institut war im Lichte dieser Herausfor-
derung bereits im Jahre 2008 eine Arbeits-
gruppe gebildet worden, welche die für 
das Immaterialgüterrecht relevanten Ände-
rungen der primärrechtlichen Unionsgrund-
lagen durch den Vertrag von Lissabon son-
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dierte, aufarbeitete und bewertete. Diese 
mittlerweile in verschiedener Form auch 
schon publizierten Arbeiten vermochten ins-
besondere aufzuzeigen, dass die Verbin-
dungen von Primärrecht und Immaterialgü-
terrecht sehr vielfältig sind und dass – über 
naheliegende Bestimmungen (etwa die neue 
Rechtsgrundlage für Unionsimmaterialgü-
terrechte in Art. 118 AEUV oder den ver-
bindlichen Grundrechtskatalog) hinaus – Be-
reiche wie etwa die Festlegung der Zivil- und 
Strafrechtskompetenz, der Gerichtsorganisa-
tion, der Außenhandelskompetenz und ei-
niges mehr berührt sind. 

Die Beschäftigung mit dem Vertrag von Lissa-
bon zeigte aber vor allem auch, dass das Pri-
märrecht in seiner gegenwärtigen Verfasstheit 
für viele Grundfragen, mit denen das Imma-
terialgüterrecht in Europa aktuell konfrontiert 
ist, keine Antworten bereithält. Das Primär-
recht schafft weder selbst ein System mit ex-
pliziten Determinanten für die Ausgestaltung 
von Immaterialgüterrechten, noch bietet es 
einen kohärenten Rahmen und ausreichende 
Vorgaben für die immaterialgüterrechtsrele-
vante Ausführungsgesetzgebung durch Se-
kundärrecht. Folglich ist auch das immate-
rialgüterrechtsrelevante Sekundärrecht von 
einem punktuellen und utilitaristischen An-
satz durchdrungen und weist zahlreiche Fehl-
stellungen auf, seien es Widersprüche oder 
Lücken im Rechtsbestand, seien es über-
schießende Harmonisierungen. Solche Fehl-
stellungen verhindern gegenwärtig sowohl ein 
vollständiges Ausschöpfen der potentiellen 
Beiträge von Immaterialgüterrechten zur Ver-
tiefung des Binnenmarkts als auch die Bereit-
stellung eines optimalen Rahmens für eine 
funktionsgerechte Nutzung der Immaterial-
güterrechtssysteme.

Diese Feststellungen bilden den Ausgangs-
punkt, um über den Vertrag von Lissabon 
hinausgehende Forschungsfragen zur Stel-
lung verschiedener Immaterialgüterrechte 
im Unionsrecht aufzugreifen. Insbesondere 
wurde anhand der Ergebnisse der Arbeits-
gruppe zum Lissabonvertrag die am Institut 
betriebene Forschung zum europäischen 
Rechtsrahmen teilweise adaptiert, teilweise 
ausgeweitet, wobei gleichzeitig ein Perspek-
tivenwechsel folgte: Nicht das Unionsrecht 
und seine Wirkung für das Immaterialgüter-
recht bilden die Basis, sondern eine Auswahl 
jener tatsächlichen Probleme, die zurzeit in 

der Verfasstheit und Ausrichtung des Imma-
terialgüterrechts in Europa festzustellen 
sind. 

Die damit eröffneten Untersuchungsbereiche 
überspannen die gesamte Bandbreite des Im-
materialgüterrechts. Gefragt wird beispiels-
weise nach der Angemessenheit der Voraus-
setzungen der Schutzgewährung bei den 
einzelnen Rechten, nach der Ausgewogen-
heit der im Einzelnen gewährten Ansprüche, 
nach möglichen Alternativen zum Anspruchs-
denken, nach notwendigen Schutzschranken, 
nach dem zivilrechtlichen Rahmen für die 
Zuordnung und Übertragung von Schutz-
rechten, nach dem Verhältnis von nationalen 
und europäischen Schutzrechten zueinander 
oder auch nach der Angemessenheit der Sys-
teme, Normen und Verfahren der Durchset-
zung von Immaterialgüterrechten in Europa. 
Dabei wird von einem funktionellen Ansatz 
ausgegangen, d.h. der Frage, inwieweit der 
bestehende Rechtsrahmen zur Erreichung 
der den unterschiedlichen Schutzrechten je-
weils innewohnenden wesentlichen Funkti-
onen (also z.B. Innovations- oder Kreations-
förderung oder Marktordnung) wirklich 
geeignet ist. Die dabei erzielten Erkenntnisse 
und Schlussfolgerungen sollen in einen kon-
zisen Katalog der festgestellten Defizite und 
entsprechende Empfehlungen münden.

Eine Reihe von Projekten mit spezifischerer 
Ausrichtung läuft parallel zur genannten um-
fassenden Untersuchung des europäischen 
Immaterialgüterrechts, oder es werden für 
Forschungen zu einem späteren Zeitpunkt 
schon heute die Anschlussstellen geschaffen. 
So betreibt das Institut namentlich eine For-
schung zur Neuordnung des Unionsmarken- 
und Unionsgeschmacksmustersystems (dazu 
sogleich IV). Weiterhin läuft ein umfangrei-
ches Projekt zur kollektiven Wahrnehmung 
von Urheberrechten in Europa; allgemein 
laufen Vorarbeiten für ein optionales europä-
isches Lizenzvertragsrechts. Im Gange sind 
sodann Untersuchungen zur Ausgestaltung 
des nun konkret in Aussicht genommenen 
Unionspatents wie auch zu den Möglich-
keiten und Perspektiven eines Unionsurhe-
berrechts. 

All diese Forschungsfragen und -bereiche 
sind wechselseitig verknüpft, womit die in 
einem Projekt gewonnenen Erkenntnisse 
oder Teilerkenntnisse in die anderen Projekte 
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einfl ießen und dort wiederum Anlass zu 
Rückbezügen oder Adaptierungen geben kön-
nen. Denn erst aufgrund einer Berücksichti-
gung aller denkbaren Querbezüge und Wech-
selwirkungen zwischen den Schutzrechten 
lässt sich ermessen, in welchem Ausmaß ver-
mutete Probleme tatsächlich bestehen; wei-
ter gewährleistet dieser übergreifende Ansatz, 
dass gefundene Lösungen nicht dadurch ins 
Leere laufen, dass beispielsweise bei eingezo-
genen Schutzbegrenzungen auf ein anderes 
Schutzrecht ausgewichen werden kann. Un-
refl ektierte einseitige Anpassungen könnten 
aber auch die Wirkung anderer Schutzrechte 
verschlechtern oder auf bestimmten Märkten 
unbeabsichtigte Folgen zeitigen. 

Die Notwendigkeit einer kohärenten und um-
fassenden Herangehensweise an die unions-
rechtliche Gestaltung des Rechtsrahmens für 
Immaterialgüterrechte legt es nahe, auch im 
Rahmen des auf den Lissabonner Vertrag be-
zogenen Forschungsprojekts Schlussfolge-
rungen und Erkenntnisse mittelfristig in der 
Form einer Zwischenevaluierung zusammen-
zuziehen und insoweit einen integrativen Pro-
blem- und Empfehlungskatalog zu formulie-
ren. Aus diesem materienübergreifenden 
Katalog mögen sich nicht zuletzt wiederum 
konkretere Nuancierungen und Perspektiven 
für die Forschung des Instituts zur Stellung 
der Immaterialgüterrechte im Unionsrecht 
insgesamt ergeben. Denn die Forschung des 
Instituts zu den Perspektiven des europä-
ischen Immaterialgüterrechts ist ebenso um-
fassend wie langfristig angelegt. Gegenwärtig 
beteiligt sind – in wechselnder Zusammenset-
zung – bis zu dreißig Forscher aller Generati-
onen und Karrierestufen. Diese Schwer-
punktsetzung zugunsten des Projekts beruht 
auf der Überzeugung, dass die hier anstehen-
den Forschungsfragen – wenn überhaupt – 
nur in einer hoch konzentrierten, materien-
übergreifend-kohärenten Herangehensweise 
bewältigt werden können. 

IV	 Koexistenz	nationaler	und	regionaler	
Schutzsysteme	in	Europa	–	Scenarios	
for	the	Future

Ein zentrales Thema der Studie zur Evaluie-
rung des europäischen Markenrechts im Auf-
trage der Europäischen Kommission („Mar-
kenstudie“; zu den Einzelheiten s. A II.4.c)) 

ist das Zusammenspiel zwischen dem Ge-
meinschaftsmarkensystem auf der einen und 
den fortexistierenden nationalen (bezogen 
auf die Benelux-Marke regionalen) Systemen 
auf der anderen Seite. Aus dieser Konstella-
tion ergibt sich eine Reihe praktischer Frag-
stellungen, wie z.B. nach der Auslegung des 
Benutzungserfordernisses oder nach den 
Auswirkungen der (nationalen) Bekanntheit 
von Marken auf den Schutz innerhalb der 
Europäischen Union. Bei der Lösung dieser 
und anderer Einzelfragen spielen u.a. rechts-
politische Grundentscheidungen eine tragen-
de Rolle. Im Kern geht es darum, ob die EU-
Marke und die nationalen Rechte im Bereich 
des Markenschutzes auf Dauer als komple-
mentäre Systeme bestehen sollen, oder ob 
das Unionsrecht ein paralleles Schutzsystem 
bildet, das die nationalen Rechte vollständig 
überlagert, mit der Folge, dass das Unions-
recht die nationalen Rechte auf Dauer funk-
tionell ersetzen und letztlich überfl üssig ma-
chen könnte. 

Aus der Justierung der Gewichte in dieser Fra-
ge werden sich zahlreiche Konsequenzen er-
geben, die inhaltlich wie auch vom Umfang 
her über die in der Markenstudie anzuspre-
chenden Fragen hinausgreifen werden. Sie 
sollen im Anschluss an die Markenstudie in 
wissenschaftlich vertiefter Form behandelt 
werden. Ausgegangen wird dabei von prospek-
tiven Szenarien dafür, wie die derzeitige Form 
der Koexistenz der Systeme in unterschied-
licher Weise fortgeschrieben werden könnten 
(„Scenarios for the Future“). Zu untersuchen 
sein wird dabei insbesondere, wie sich eine 
massive Verlagerung von Markenanmeldungen 
vom nationalen Recht auf die Ebene des Uni-
onsrechts auswirken würde. Wie könnte mit 
der dann zu erwartenden Häufung von Kon-
fl ikten umgegangen werden? Stößt die Auf-
nahmefähigkeit von Markensystemen jenseits 
einer kritischen Größenordung an ihre Gren-
zen? An welchen Anzeichen ließe sich gegebe-
nenfalls eine „Überfüllung“ des Markenregis-
ters festmachen? Welche Folgen für den 
Wettbewerb ergeben sich generell bei erheb-
licher und kontinuierlich zunehmender Zei-
chenenge? Bestehen insoweit Besonderheiten 
im Hinblick auf einzelne Marktsegmente (z.B. 
Pharmazeutika) oder Kennzeichenformen? In 
welcher Weise wirkt sich das Vorhandensein 
anderer Kennzeichen als Marken – Handels-
namen, Werktitel etc. – innerhalb des Ge-
samtsystems aus? Welche Spielräume beste-
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hen für Marktakteure unterschiedlicher Art 
und Größe? Würde ein zunehmend „konflikt-
trächtiges“ System, das Konflikte nicht offen 
ausweist, sondern deren Verfolgung und Be-
reinigung weitgehend der Initiative Privater 
überlässt, bestimmte Gruppen von Akteuren 
begünstigen? Lassen sich insoweit Lehren aus 
den Erfahrungen mit anderen Schutzrechten, 
wie insbesondere dem Patenrecht, ziehen? 
Vor allem aber steht natürlich im Zentrum des 
Interesses der Institutsforschung, wie sich ne-
gativen Folgeerscheinungen einer Entwick-
lung in die eine oder andere Richtung recht-
zeitig und wirksam vorbeugen lässt.

Die Entwicklungen innerhalb des Markensys-
tems in Europa bilden einen idealen Aus-
gangspunkt und gleichzeitig das zentrale An-
liegen für diese Forschungsarbeiten. Im 
gleichen Kontext lassen sich jedoch auch für 
die anderen Schutzsysteme Prinzipien des 
Zusammenspiels von nationalen und europä-
ischen Schutzrechten aufzeigen bzw. Zu-
kunftsperspektiven entwickeln. Ausgangs-
punkt kann dabei zum einen die Frage sein, 
inwieweit angesichts der Besonderheiten der 
einzelnen Systeme Differenzierungen im Ver-
gleich zum Markenrecht angebracht sind. 
Vom Markenrecht unabhängig sollen jedoch 
auch eigenständige Analysen möglicher Sze-
narien in den verschiedenen Schutzsystemen 
stattfinden. Im Fall des Designrechts und des 
Patentrechts kann dabei bereits auf existie-
rende oder zumindest in konkreter Form vor-
geschlagene legislatorische Ansätze zurückge-
griffen werden. Überlegungen zur Schaffung 
eines einheitlichen – ggf. neben die natio-
nalen Rechte tretenden – europäischen 
Rechtstitels im Urheberrecht hingegen befin-
den sich noch im Anfangsstadium, auch wenn 
seitens des Instituts schon wesentliche wis-
senschaftliche Vorarbeiten geleistet wurden. 
Tatsächlich sind Koexistenzfragen aber gera-
de mit Bezug auf das nicht qua Erteilungsakt 
entstehende – und damit formal fassbare – 
Urheberrecht von grundlegenderer Relevanz 
als bei den Registerrechten.

Angesichts der enormen wirtschaftlichen 
Tragweite der zu behandelnden Fragestellun-
gen müssen solche Forschungsarbeiten so 
weit als möglich interdisziplinär ausgerichtet 
werden. Angeknüpft werden kann dabei an 
die bisherige Zusammenarbeit des Instituts 
mit dem Institut für Innovationsforschung, 
Technologie und Entrepreneurship (INNO-

Tec) an der LMU, welche sich bereits im Rah-
men der Markenstudie bewährt hat. Mithin 
werden sich die im Verlaufe des Marken-
rechtsprojekts für die Europäische Kommis-
sion gewonnenen Daten betreffend die An-
meldepraxis und das strategische Verhalten 
verschiedener Unternehmen im Hinblick auf 
europäische und nationale Marken auch im 
Rahmen der Folgeuntersuchungen nutzbar 
machen lassen. Erste Grundlagen für diese 
Arbeit sollen anlässlich eines interdiszipli-
nären akademischen Workshops gelegt wer-
den, der noch im zeitlichen und inhaltlichen 
Kontext der Markenstudie in München statt-
finden wird. Über jene hinaus sollen aber be-
reits die weiter greifenden Fragestellungen 
sichtbar gemacht werden. 

V	 Der	subjektive	Schutz	von	Wettbewer-
bern	und	Verbrauchern	im	Kartell-	und	
Lauterkeitsrecht

Die Entwicklung der letzten Jahre im Bereich 
des europäischen Kartellrechts stand im Zei-
chen der von der Kommission vorangetrie-
benen wirtschaftsbezogenen Reform. Nach 
den Aussagen der Kommission soll dieser 
„more economic approach“ das geltende 
Recht nicht ändern, sondern lediglich die An-
wendungspraxis zu ökonomisch besser be-
gründeten Ergebnisse führen. Jedoch kommt 
die ökonomische Wettbewerbsanalyse nicht 
umhin, auch Aussagen zu den Zielen des Kar-
tellrechts zu treffen. Im Einklang mit der in-
ternationalen Entwicklung ist daher auch in 
den Kommissionsdokumenten von der Förde-
rung allokativer Effizienz und der Verbrau-
cherwohlfahrt (consumer welfare) die Rede. 
Im Zuge dieser Entwicklung rückt der Ver-
braucher in den Fokus der Aufmerksamkeit. 
Ökonomen fordern etwa bei der Beurteilung 
der Rechtmäßigkeit einseitigen Verhaltens 
ein Abstellen auf Verbraucherinteressen: Das 
Verhalten eines marktbeherrschenden Unter-
nehmens, das Verbrauchern einen Vorteil 
verschafft oder diese zumindest nicht schä-
digt, könne auch dann nicht als ineffizient 
und wettbewerbswidrig betrachtet werden, 
wenn gleichzeitig ein Wettbewerber vom 
Markt ausgeschlossen wird. In den Doku-
menten der Kommission stellt sich überdies 
die Frage, ob das Verbraucherinteresse nicht 
nur ökonomischer Beurteilungsmaßstab ist, 
sondern die Verbraucher gerade jene Perso-
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nengruppe bilden, die durch das Kartellrecht 
geschützt werden soll. Für letzteres spricht 
der Freistellungstatbestand des Art. 101 Abs. 
3 AEUV, der ausdrücklich die Freistellung an 
eine Beteiligung der Verbraucher an den ent-
stehenden Effi zienzen knüpft. Diese zuneh-
mende Verbraucherorientierung setzt sich in 
Widerspruch zum klassischen Verständnis 
vor allem in Deutschland, wonach die An-
wendung des Kartellrechts dem Freiheitspa-
radigma folgen soll. Diesem Ansatz wird von 
ökonomischer Seite vorgeworfen, dass er Ge-
fahr laufe, nicht den Wettbewerb, sondern 
den Wettbewerber zu schützen, wenn er die 
Wettbewerbsbeschränkung danach beurteilt, 
ob etwa eine Vereinbarung die Freiheit einer 
Partei zum wirtschaftlichen Handeln be-
schränkt.

Ein entsprechender Trend zur Verbraucher-
orientierung charakterisiert auch das europä-
ische Lauterkeitsrecht. Das Lauterkeitsrecht 
hat sich zwar in vielen Staaten wie etwa in 
Deutschland aus einem deliktischen Kon-
kurrentenschutz heraus entwickelt. Das mo-
derne Lauterkeitsrecht als Marktordnungs-
recht knüpft aber vor allem an der ökonomisch 
defi nierten Zielsetzung an, die Markttrans-
parenz zu erhöhen, informierte Entschei-
dungen der angesprochenen Verkehrskreise 
– und dabei vor allem der Verbraucher – zu 
ermöglichen und letztlich den unverfälschten 
Wettbewerb zu schützen. Wie die in der An-
wendung auf den B2C-Bereich beschränkte 
Richtlinie über unlautere Geschäftsmetho-
den zeigt, konzentriert sich das europäische 
Lauterkeitsrecht sogar wesentlich auf den 
Schutz des Endverbrauchers. 

Der Wettbewerberschutz erscheint danach 
allenfalls noch als Rechtsrefl ex. Im euro-
päischen Lauterkeitsrecht wird dies aus-
drücklich anerkannt, im Kartellrecht – wie 
etwa bei den Behinderungspraktiken (exclu-
sionary prac tices) – eher nur hingenommen. 
Jedenfalls wird für das Lauterkeitsrecht – im 
Gegensatz zum Kartellrecht – nicht bestrit-
ten, dass es auch Verstöße geben kann, die 
nur Wettbewerber schädigen. Normativ fi n-
det dies im europäischen Recht einen Aus-
druck in Art. 6 Abs. 2 der Rom II-Verordnung 
über das auf außervertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht, wo eine eige-
ne Kollisionsnorm für „bilaterale“ Wettbe-
werbsverstöße geschaffen wurde.

Das ökonomische Denken hat aber gleichzei-
tig auf der Rechtsdurchsetzungsebene eine 
Entwicklung angestoßen, die gegenläufi g ist 
zur zunehmenden Abkehr vom Schutzzweck 
des Wettbewerberschutzes. Für die Rechts-
durchsetzung führt das ökonomische Argu-
ment gerade zu einer Verstärkung der Rechts-
positionen auch der Wettbewerber. Während 
etwa im deutschen Lauterkeitsrecht die 
Wettbewerberklage traditionell verankert ist 
und diese auch nicht durch das europäische 
Lauterkeitsrecht in Frage gestellt, sondern 
als Option der Umsetzung sogar ausdrück-
lich anerkannt wird, hat erst der Gedanke der 
effektiven Durchsetzung zu einer Stärkung 
der privaten Rechtsdurchsetzung im Kartell-
recht geführt. Danach kommt es im Prinzip 
nicht darauf an, ob der Kläger Verbraucher 
oder Wettbewerber ist. Nach der Rechtspre-
chung des EuGH verfügt grundsätzlich je-
dermann, der aufgrund eines Wettbewerbs-
verstoßes einen Schaden erleidet, über einen 
Schadenersatzanspruch. Auch werden Wett-
bewerbern etwa im Zusammenschlussver-
fahren weit reichende Beteiligungs- und Kla-
gerechte eingeräumt. Aus ökonomischer 
Sicht besteht hier gleichwohl kein Wider-
spruch. Auch wenn der Wettbewerber als 
Kläger im Kartell- und Lauterkeitsrecht aus 
eigenem Interesse agiert, handelt er im Lich-
te der Schutzzwecke als Anwalt des öffent-
lichen Interesses. Aus juristischer Sicht 
bleibt dennoch festzustellen, dass für das 
Kartellrecht ein subjektiver Wettbewerber-
schutz nicht geleugnet werden kann, wenn 
das Kartellrecht gegen Behinderungsprak-
tiken schützt und dem ausgeschlossenen 
Wettbewerber auch noch einen Schadenser-
satzanspruch einräumt. Dass die schutz-
zweckbezogenen Wertungen zur Frage, wer 
eigentlich über das Recht subjektiv geschützt 
werden soll, nicht ganz aus der Konzeption 
des Rechtsschutzes herausgehalten werden 
können, zeigt sich an der gegenwärtigen De-
batte zur Einführung von Gruppenklagen von 
Verbrauchern bei Verstößen gegen europä-
isches Kartellrecht.

Angesichts dieser Analyse überrascht es, 
dass bisher die subjektiven Rechtspositionen 
der Verbraucher und vor allem der Wettbe-
werber im Lauterkeits- und Kartellrecht im 
Lichte der jüngsten Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene wenig diskutiert wurden. Im 
Rahmen eines neuen Forschungsschwer-
punktes möchte das Institut nicht nur eine 



9�

Bestandsaufnahme der geltenden Regeln un-
ter gleichzeitiger Berücksichtigung von 
Schutzstandards und Rechtsschutz vorneh-
men, sondern die Entwicklung sowohl öko-
nomisch als auch rechtswissenschaftlich-
dogmatisch untersuchen. Diese Forschungen, 
die sich sowohl im Rahmen von Dissertati-
onen und Tagungen durchführen lassen, sol-
len einen Beitrag leisten zur Schaffung eines 
integrierten und kohärenten Rahmens vor 
allem für die europäischen Regelungsebene, 
der gleichermaßen das Kartell- und Lauter-
keitsrecht umfasst. Gleichzeitig knüpft die-
ser Forschungsschwerpunkt an die bishe-
rigen Arbeiten zur Ökonomisierung des 
Kartellrechts an. Zugrunde liegt nämlich ein 
latenter Konflikt zwischen den ökonomischen 
Zielsetzungen und juristischen Wertungen, 
der durch eine moderne Dogmatik und Me-
thodenlehre für das Kartell- und Lauterkeits-
recht aufzulösen wäre. Insoweit gliedert sich 
die Auseinandersetzung mit der Frage, wer 
subjektiv durch das Kartell- und Lauterkeits-
recht geschützt wird, in einen sehr viel brei-
teren wettbewerbsrechtlichen Forschungs-
ansatz ein, der sich in Bezug auf weitere 
Bruchstellen von ökonomische und normati-
ver Argumentation zur Anwendung bringen 
lässt.

VI	 Wettbewerbspolitik	und	regionale	
Integration	in	Entwicklungsländern

Seit einigen Jahren forscht das Institut im Be-
reich des Kartellrechts in Entwicklungslän-
dern. Im Rahmen dieser Forschungen möchte 
das Institut in einem nächsten Schritt auf eine 
jüngere Entwicklung reagieren und diese öko-
nomisch-rechtswissenschaftlich analysieren, 
die gerade in den vergangenen Jahren hohe 
Aktualität erlangt hat. Es geht um die Errich-
tung supranationaler Kartellrechtsordnungen 
im Rahmen regionaler Integrationssysteme als 
Mittel der Implementierung einer Wettbe-
werbspolitik in Entwicklungsländern und die 
juristische Ausgestaltung solcher Systeme.

Über einige Jahrzehnte hinweg war das euro-
päische Kartellrecht das einzige supranatio-
nale Kartellrecht, das auch angewendet wur-
de und das jedenfalls in den Anfangsjahren 
sogar einige Mitgliedstaaten auf ein natio-
nales Kartellrecht verzichten ließ. Die euro-
päischen Erfahrungen erscheinen vor allem 

für Entwicklungsländer interessant, die nur 
über sehr kleine Märkte verfügen und auch 
in Bezug auf die Kosten und institutionellen 
Schwierigkeiten der Errichtung funktionie-
render Wettbewerbsordnungen ihre Kräfte 
bündeln wollen. Gleichzeitig hat die Euro-
päische Union die Förderung regionaler 
 Wettbewerbsordnungen zu einem integralen 
 Bestandteil ihrer Außenhandelspolitik im 
Verhältnis zu Entwicklungsländern erhoben. 
So haben sich etwa die Staaten des Gemein-
samen Marktes der Karibik (CARICOM) im 
neuen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, 
dem EU-CARIFORUM Economic Partner-
ship Agreement (EPA), gegenüber der EU 
verpflichtet, ein supranationales Kartellrecht 
zu entwickeln. Dieses ist – mit einer neuen 
Kartellbehörde mit Sitz in Surinam – inzwi-
schen entstanden. Supranationale Kartell-
rechtsordnungen bestehen oder entstehen 
darüber hinaus in Lateinamerika (insbes. das 
Recht der Andengemeinschaft) sowie vor 
allem in Afrika.

Die Frage ist allerdings, ob sich die europä-
ischen Erfahrungen eins zu eins auf Ent-
wicklungsländer übertragen lassen. In der 
Europäischen Union hat das Kartellrecht vor 
allem die Funktion, die Marktintegration vo-
ranzutreiben. Entsprechend ist es nur auf 
den Handel zwischen den Mitgliedstaaten 
anzuwenden. Entwicklungsländer exportie-
ren aber vor allem landwirtschaftliche Pro-
dukte und Rohstoffe in die Industrieländer 
und importieren von dort industriell gefertig-
te Güter. Der innergemeinschaftliche Han-
del bleibt dagegen begrenzt; entsprechend 
lassen sich wohl kaum wesentliche Wohl-
fahrtsgewinne aus der Marktintegration er-
zielen. Die Vorteile eines regionalen Kartell-
rechts in Entwicklungsländern sind daher an 
anderer Stelle zu suchen. Von Europa lässt 
sich sicherlich lernen, dass ein supranatio-
nales Kartellrecht eher geeignet ist, nationale 
Widerstände gegen die Einführung einer 
Wettbewerbswirtschaft zu überwinden. Su-
pranationales Kartellrecht ist weniger anfällig 
für die einseitige Bevorzugung von Partikular-
interessen. In Entwicklungsländern erscheint 
dies als besonderer Vorteil, da dort ein Kar-
tellrecht als wichtiges Element einer Good 
Governance-Politik implementiert werden 
sollte, um vor allem der Gefahr der Korrupti-
on zu begegnen und ganz allgemein das Kar-
tell von lokaler ökonomischer und politischer 
Macht zu durchbrechen. Dies spricht dafür, 
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das supranationale Kartellrecht auch auf lo-
kal begrenzte Wettbewerbsbeschränkungen 
anzuwenden und zentral durchzusetzen. 

Diesen Weg ist etwa das Recht der Westafri-
kanischen Wirtschafts- und Währungsunion 
(UEMOA) gegangen. Dort zeigt sich jedoch, 
dass ein solches Recht in jenen Staaten, die 
über ein nationales Kartellrecht verfügen, 
wie etwa in Senegal, Gefahr läuft, bereits 
erzielte Fortschritte wieder zunichte zu ma-
chen. Für die Verankerung einer Wett-
bewerbskultur in den lokalen Märkten er-
scheinen eine lokale Durchsetzung und die 
Berücksichtigung lokaler Besonderheiten al-
lemal besser geeignet als die Durchsetzung 
eines supranationalen Rechts durch eine 
zentrale Behörde, die ihren Sitz in einem 
u.U. nur schwer zu erreichenden anderen 
Mitgliedstaat hat. Schließlich stellt sich vor 
allem auf dem afrikanischen Kontinent das 
Problem kollidierender Integrationssysteme. 
Staaten gehören nicht selten zwei Integrati-
onssystemen an, die gleichermaßen über ein 
Kartellrecht verfügen oder an der Implemen-
tierung eines solchen arbeiten. So über-
schneiden sich in Westafrika die Westafrika-
nische Wirtschafts- und Währungsunion 
(UEMOA) der französisch geprägt Staaten 
mit der Westafrikanischen Wirtschaftsge-
meinschaft (ECOWAS), der auch englisch-
sprachige Staaten (einschließlich Nigeria) 
angehören. Auf der anderen  Seite des Konti-
nents konkurrieren der Gemeinsame Markt 
für Ost- und Südafrika (COMESA) und die 
Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC). Ein 
funktionierendes Kartellrecht existiert vor 
allem in der Republik Südafrika. Eine He-
rausforderung bildet aber die Integration 
Südafrikas in eine regionale Wettbewerbs-
politik. Eine solche Integration erscheint 
 geboten, da das Auftreten von großen markt-
beherrschenden Unternehmen aus Südafrika 
zu den wichtigsten Wettbewerbsproblemen 
in anderen afrikanischen Staaten gehört.

Diese Überlegungen zeigen, dass sich Hand-
lungsanweisungen für die Entwicklung regio-
naler Wirtschaftssysteme nicht losgelöst von 
den konkreten Regionen entwickeln lassen. 
Das Institut hat sich daher entschlossen, im 
Juli 2010 einen Workshop zu organisieren, 
zu dem Vertreter und Wissenschaftler aus den 
Entwicklungsländern zusammenkommen wer-
den, um in vergleichender Weise die Probleme 
in den jeweiligen Regionen zu diskutieren. Ab-

gedeckt werden dabei das westliche, südliche 
und östliche Afrika, die An dengemeinschaft, 
die Karibik sowie schließlich Südostasien, wo 
sich ASEAN bislang lediglich zu einer Ver-
pfl ichtung der Mitgliedstaaten durchringen 
konnte, nationales Kartellrecht einzuführen. 
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of the Russian Civil Code – A Structural 
Analysis. In: Patents and Technological 
Progress in a Globalized World – Liber 
Amicorum Joseph Straus, (Hg.) W. Prinz 
zu Waldeck und Pyrmont, M.J. Adelmann, 
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(Hg.) L. Boy, J.-B. Racine und F. Siiriainen, 
Larcier, Brüssel 2009, 817–838

Zwischen Konsolidierung des Verbraucher-
schutzrechts, Gemeinsamem Referenzrah-
men und Kartellrecht: Auf der Suche nach 
einem Leitbild für die europäische Privat-
rechtsgesellschaft. In: Perspektiven des 
Privatrechts am Anfang des 21. Jahrhun-
derts. Festschrift für Dieter Medicus zum 
80. Geburtstag, (Hg.) V. Beuthien, M. 
Fuchs, H. Roth, G. Schiemann und A.  
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position de l’autorité de contrôle; Quels 
contrôles pour les concentrations d’entrepri-
ses? Actualité et perspectives, Cycle des 
Entretiens du Palais-Royale en droit public 
économique, Paris, Juni 2008

What Role can Intellectual Property Rights 
(IPRs) Play in Promoting Competition and 
Development; Ad-hoc Expert Group on the 
Role of Competition Law and Policy in 
Promoting Growth and Development, 
UNCTAD, Genf, Juli 2008

Table Ronde; Colloque Internationale sur 
«La problématique du passage de l’écono-
mie populaire à l’économie formalisée», 
Institut Euro-Africain de Droit Economique 
(INEADEC), Kinshasa, September 2008

Mehr oder weniger Verbraucherschutz 
durch Europäisches Lauterkeitsrecht; Lau-
terkeitsrecht und Acquis Communautaire, 
MPI für Geistiges Eigentum, Berlin, No-
vember 2008

Counterfeiting and the Spare Parts Issue; 
10th EIPIN Congress 2008-09: IP and  
Enforcement, Université de Strasbourg – 
CEIPI, Straßburg, Januar 2009

Le droit de la concurrence international, 
menace ou gardien des droits de l’homme; 
Droit économique et droits de l’homme, 
Universität Nizza, Nizza, Januar 2009

Immaterialgüterrechte im Wettbewerb – 
Förderung von Innovation durch Monopole 
oder schlimmste Wettbewerbsbeschrän-
kung der Gegenwart? 42. Innsbrucker  
Symposion: Innovation und Wettbewerb, 
Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfas-
sung und Wettbewerb e.V. (FIW),  
Innsbruck, Februar 2009

On the (A)Political Character of the  
Economic Approach to Competition Law; 
Foundations and Limitations of an Eco-
nomic Approach to Competition Law, MPI 

für Geistiges Eigentum, München, März 
2009

La concorrenza „non falsata“ dopo il Tratta-
to di Lisbonna et l’approccio economico; 
Faculty Speech, Università di Pavia, Pavia, 
Mai 2009

Real Knowledge is to Know the Extent of 
One’s Ignorance: On the Consumer Harm 
Approach in IP-related Competition Cases; 
Issues at the Forefront of Monopolization 
and Abuse of Dominance, Universität Hai-
fa, Haifa, Mai 2009

Intellectual Property in Competition – 
Comments; The 4th ASCOLA Conference, 
George Washington University Law School, 
Washington D.C., Juni 2009

Erwerb und Durchsetzung von Patenten als 
Missbrauch marktbeherrschender Stellung; 
Heymanns Patentforum, München, Juni 
2009

Aktuelle Entwicklungen im Schnittfeld  
von Kartellrecht und geistigem Eigentum; 
Wettbewerbs- und Steuerrecht e.V. Jahres-
treffen 2009, MPI für Geistiges Eigentum, 
München, Juli 2009
 
„Pay for Delay“ – Zur kartellrechtlichen 
Beurteilung streitbeilegender Vereinbarun-
gen bei Pharma-Patenten; Sektoruntersu-
chung Pharma der Europäischen Kommissi-
on – Kartellrechtliche Disziplinierung des 
Patentsystems? Kanzlei Bardehle Pagen-
berg, München, Juli 2009

Competition Policy in Developing Coun-
tries: What Makes it Different from the 
Developed World? 3rd Annual Conference 
and 10 Year Celebration, Competition 
Commission and Competition Tribunal of 
South Africa, Pretoria, September 2009

Deutsche Verwertungsgesellschaften im 
europäischen Wettbewerb; Was Ihr wollt – 
Kollektive Wahrnehmung der Rechte aus-
übender Künstler und der Tonträgerherstel-
ler, Symposium der Gesellschaft zur 
Verwertung von Leistungsschutzrechten 
(GVL), Berlin, September 2009
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Enchelmaier, S.
Licensing of intellectual property in Euro-
pean competition law, LLM (IP)-Kurs, 
MIPLC, München, Februar 2008

How companies give security – the Anglo-
German spectrum of solutions; European 
Law Workshop, Centre for European Legal 
Studies (CELS), Cambridge, März 2008 

Falletti, E.
TRIPS Agreements, Access to Medicines 
and Human Rights; Intellectual Property 
and Human Rights, Universidade Eduardo 
Mondlane, Maputo, September 2008

Fischer, O.
Protection des mesures techniques de pro-
tection – est-ce trop de protection pour une 
seule phrase? Seminaire Afrique Europe de 
propriété intellectuelle 2008, AFREURIPS 
– Association pour la promotion de la pro-
priété intellectuelle en Afrique, Jaunde, Juli 
2008

Exceptions au droit d’auteur et pays en 
voie de développement – une perspective; 
Seminaire Afrique Europe de propriété 
intellectuelle 2008, AFREURIPS – Associa-
tion pour la promotion de la propriété intel-
lectuelle en Afrique, Jaunde, Juli 2008

Früh, A.
Die Entwicklung des wettbewerbsrecht-
lichen Marktkonzeptes; Recht und Markt – 
Wechselbeziehungen zweier Ordnungen, 
49. Assistententagung Öffentliches Recht, 
Bonn, März 2009

Ganea, P.
The Political and Economic Infrastructure 
of IP Protection in India; East Meets West 
in Vienna, EPA, Wien, April 2008

Are the Enforcement Provisions of TRIPS 
Toothless? Huazhong University of Science 
and Technology, Wuhan, April 2008

The Relevance of IP for Outsourcing; 7th 
Forum on the Protection of Intellectual 
Property, Optics Valley, Wuhan, April 2008

Patent Exhaustion – Some economic 
insights; Indo-German Conference on 
Intellectual Property Law, Universität 
Freiburg, Freiburg, Mai 2008

Intellectual Property and Creativity; 
Conference on Creativity and Talent 
Development, Ludwig-Maximilians-
Universität München, München, 
September 2008

European Design Protection and Enforce-
ment; Sino-German Conference on IP Law, 
MPI für Geistiges Eigentum, München, 
Oktober 2008

Der Widerstreit zwischen dem Urheber-
recht und dem öffentlichen Interesse an 
Zugang zu Wissen und Kultur in Japan; 
Vortragsreihe „Japan heute“, Unversität 
Augsburg, Augsburg, Dezember 2008

Geiger, C.
Propriété intellectuelle et droits fondamen-
taux; Journée d’actualité du droit de la proprié-
té intellectuelle, CEIPI, Straßburg, April 2008

La notion d’auteur dans les oeuvres 
«dynamiques»: l’auteur second et la liberté 
de création; Die interaktiven Werke und das 
Urheberrecht, Université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, Paris, Mai 2008

Exceptions and Limitations to Copyright 
Law – Time to rethink the legal framework? 
International Conference of the Duke Uni-
versity School of Law, München, Juni 2008

Fundamental Rights Dimension of Intellec-
tual Property at EU Level; Innovation and 
Communications Law, University of Turku, 
Louisville Brandeis School of Law, Michi-
gan State University College of Law, Drake 
University Law School und IPR University 
Center, Calonia, Juli 2008

Background and Elaboration of the Declara-
tion on a Balanced Interpretation of the 
Three-Step Test in Copyright Law; MPI für 
Geistiges Eigentum, München, Juli 2008

Rethinking the Three-Step Test of the 
TRIPS Agreement; ATRIP 2008: Can One 
Size Fit All? ATRIP, München, Juli 2008

L’avenir du droit d’auteur dans l’environne-
ment numérique; Anhörung zur Zukunft 
des Urheberrechts, Europarat, Paris, 
Oktober 2008
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Policy recommendations in Intellectual 
Property for the U.S. Government and the 
European Communities over the next four 
years (2009–2013); Patents, Copyrights and 
Knowledge Governance: The Next Four 
Years, Trans Atlantic Consumer Dialogue 
(TACD), Washington D.C., Januar 2009

Der Drei-Stufen-Test; Kommunikations-
recht zum Thema „Die Schranken des  
Urheberrechts“, Schweizer Forum, Zürich, 
Januar 2009

Nuances de langage en matière de droit 
d’auteur à l’échelle communautaire et 
conséquences juridiques; Language and 
Copyright, Universität Montréal, Montréal, 
Februar 2009

Towards an international instrument on 
Copyright Limitations; Ceilings on Intellec-
tual Property Rights, NYU School of Law, 
New York, Mai 2009

Influence, past and present, of the Statute 
of Anne on civil law countries; From 1710 
to Cyberspace, Celebrating 300 Years of 
Copyright and looking to its future, ALAI, 
London, Juni 2009

Marques et droits fondamentaux; Les défis 
du droit des marques au 21ème siècle,  
CEIPI, Straßburg, Juni 2009

Promoting Innovation through Copyright 
Limitations? Reflections on the Concept of 
Exclusivity in Copyright Law; Intellectual 
Property and Global Justice, Universität 
Hokkaido, Hokkaido, August 2009

La fonction sociale des droits de propriété 
intellectuelle; Tagung der Chaire Régulati-
on, Sciences Po Paris, Paris, September 
2009

Encouraging creative uses by appropri-
ate copyright legislation: How to foster in-
novation in the digital age; Drawing Lines in 
the Digital Age: Copyright, Fair Use, and 
Derivative Works, Vanderbilt Law School, 
Nashville, October 2009

Digital Challenges for Author’s Rights; Pro-
moting Strategic Responses to Globaliza-
tion, Federal University of Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, November 2009

Fundamental Rights as Common Principles 
of European Intellectual Property; Common 
Principles of European Intellectual Prop-
erty, Universität Bayreuth, Bayreuth,  
November 2009

Humanising the IP System: Fundamental 
rights as tools to preserve a fair balance 
within intellectual property; FacultySpeech, 
Universität Oxford, Oxford, November 2009

L’avenir du droit d’auteur en Europe: Vers 
un juste équilibre entre protection et accès 
à l’information; CEIPI Vortragsreihe zu 
Grundsatzfragen des Geistigen Eigentums, 
CEIPI, Straßburg, Dezember 2009

Große Ruse-Khan, H.
Suspending IP Obligations under TRIPS:  
A Viable Alternative to Enforce Prevailing 
WTO Rulings? WTO Intellectual Property 
and Dispute Settlement Workshop of the 
Centre for International Environmental 
Law, Genf, Mai 2008

Die neuen Wirtschaftspartnerschaftsab-
kommen der EU: Passt der Schutz des  
Geistigen Eigentums zu den Zielen nach-
haltiger Entwicklungspolitik? 52. Industrie-
Kontakt Seminar, TH Kaiserslautern,  
Kaiserslautern, Mai 2008

A Comparative Analysis of Policy Space in 
WTO Law; ATRIP 2008: Can One Size Fit 
All? ATRIP, München, Juli 2008

A Multistakeholder View of IP Enforce-
ment; Second South Centre International 
Symposium on Examining IP Enforcement 
from a Development Perspective, South 
Centre, Genf, September 2008

Can IP Protection Facilitate Sustainable 
Development? New Approaches in Europe’s 
Economic Partnership Agreements; Staff 
Seminar Series, National University of Sin-
gapore, Singapur, November 2008

The European Draft Common Frame of 
Reference – A Source of Comparative Law; 
A New Option for Choosing the Applicable 
Law or a Template for a European Civil 
Code? Comparative Law 2008 – Towards 
interaction and convergence of legal sys-
tems, Universiti Sains Islam Malaysia 
(USIM), Kuala Lumpur, November 2008
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Ceilings in International IP Regimes: 
TRIPS and European Economic Partner-
ship Agreements; Global Dialogue on 
TRIPS and Global Policy Challenges, 
ICTSD & World Bank, Genf, April 2009 

Ceilings in International IP Regimes: 
Assessing Explicit and Implicit Limits in 
the Present System; “Enough is Enough” – 
Ceilings on Intellectual Property Rights, 
MPI für Geistiges Eigentum/NYU Work-
shop, New York, Mai 2009

Testing the Limits of the TRIPS Agreement: 
(How) Does TRIPS regulate TRIPS-plus IP 
Protection? 9th Annual WTO Conference, 
BIICL, IIEL, SIEL, London, Mai 2009

The TRIPS Consistency of EC Border 
Measures; Forum on Intellectual Property 
Negotiations, Innovation and Access to 
Knowledge Programme, South Centre, 
Genf, Juni 2009

Keynote Address; Best Practice and Horror 
Lessons in IPR Practice in China, CCPIT 
Patent and Trademark Law Offi ce (China), 
München, September 2009

New Approaches to Reconcile Economic, 
Social and Environmental Concerns within 
the Global Intellectual Property Regime; 
(RE) THINKING INTELLECTUAL 
PROPERTY – Fundamental Questions and 
New Perspectives Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) Series 
of Lectures , University of Strasbourg, 
Straßburg, Oktober 2009

Die räumlichen Grenzen des Schutzes 
Geistigen Eigentums; Grundlagen und 
Grenzen Geistigen Eigentums, 43. 
Reinhäuser Juristengespräche, Kassel, 
Oktober 2009

Safeguards for Balanced IP Enforcement 
in TRIPS Border Measures; 3rd Symposium 
on IP Enforcement, South Centre, Genf, 
Oktober 2009

Fair Use, Fair Dealing and Other Open-
Ended Exceptions – The Application of 
the Three-Step Test; Arab Seminar on 
Copyright Limitations and Exceptions, 
WIPO Africa, Kairo, November 2009

He, H.
Rethinking ITU Intellectual Property Right 
Policy in Response to Challenges of IPR 
Surrounding ICT Standards; ITU-T Kalei-
doscope Event, International Telecommuni-
cation Union, Genf, Mai 2008

Henning-Bodewig, F.
Die UWG-Novelle 2008; University 
Speech, Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen/Nürnberg, Erlangen, September 
2009

Was ist Lauterkeitsrecht? Lauterkeitsrecht 
und Acquis Communautaire, MPI für Geis-
tiges Eigentum, Berlin, November 2009

Hilty, R.M.
The Role of Patent Quality; 4th EGA Legal 
Affairs Forum, European Generic Medi-
cines Association, Brüssel, Januar 2008

Internet und Urheberrecht: Dichtung und 
Wahrheit; 175 Jahre Universität Zürich, 
Rechtswissenschaftliche Fakultät, Zürich, 
März 2008

La propriété intellectuelle comme instru-
ment de régulation du comportement des 
acteurs économiques; Sciences Po, Paris, 
März 2008

Open Innovation in a World of IP Protec-
tion; Leadership by Open Innovation in 
the Telecoms, IT and Media Industries, 
Münchner Kreis, München, April 2008

Anarchy or Synergy: Perspectives on Inter-
national Copyright Governance; 28th IPA 
Publishers Congress, IPA Publisher, Seoul, 
Mai 2008

Wissenschaftsmarkt und Urheberrecht: 
Schranken – Vertragsrecht – Wettbewerbs-
recht; GRUR Jahrestagung, Deutsche Ver-
einigung für gewerblichen Rechtsschutz 
und Urheberrecht e.V., Stuttgart, Mai 2008

Shaping the System: Prerequisites and Ef-
fects of Protection; ATRIP 2008: Can One 
Size Fit All? ATRIP, München, Juli 2008

Urheberrechtliche Aspekte der Verwendung 
von Medieninhalten durch Suchmaschinen; 
St. Galler Medienrechtstag, Universität 
St. Gallen, Zürich, September 2008
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Ist Konsumentenschutz ein lauterkeits-
rechtliches Anliegen? Konsumentenschutz 
als Dimension des UWG, Schweizer Forum 
für Kommunikationsrecht, Zürich, Septem-
ber 2008

Enforcement of Intellectual Property 
Rights; 3rd Annual Conference of the EPIP 
Association, EPIP, Bern, Oktober 2008

What’s wrong with FTA’s? IP Aspects of 
Free Trade Agreements in the Asia Pacific 
Region, CLDSAP – University of Wollon-
gong gemeinsam mit CCi, MPI für Geistiges 
Eigentum, Wollongong, November 2008

Economic, Legal and Social Impacts of 
Counterfeiting; Criminal Enforcement of 
Intellectual Property, 10th EIPIN Congress 
2008-09 IP Enforcement, Straßburg,  
Februar/März 2009

Rechtsprinzipien und Rechtsstrukturen in 
der Rechtsprechung des EuGH zum Mar-
kenrecht. Benutzungsbegriff – Schutzum-
fang – Allgemeininteresse – Bekanntheits-
schutz; Kölner Symposium zum Marken-  
und Wettbewerbsrecht, Carl Heymanns 
Verlag, Köln, März 2009

Exceptions & Limitations: The Declaration 
on a Balanced Interpretation of the “Three-
Step Test” in Copyright Law; Fordham 
Conference 2009, Cambridge University, 
Cambridge, April 2009

Urheberrecht: Wohin führt der Weg?  
7. Gesprächsforum mit den Kuratoriums-
vorsitzenden, MPG, München, April 2009

Die Zukunft des Urheberrechts — was ist 
der richtige Weg? Internationale Urheber-
rechtskonferenz, Bundesministerium der 
Justiz, Berlin, Mai 2009

Digitalisierung von Verlagspublikationen; 
Zur Online-Bereitstellung älterer Publika-
tionen: Wie geht es weiter nach der Über-
gangsfrist des § 137l UrhG? Deutsche For-
schungsgemeinschaft, Göttingen, Mai 2009

Intellectual Property as a Tool for the  
Regulation of Market Behaviour; IMPRS 
Research Strategy Seminar, IMPRS-CI, 
München, Mai 2009

The Munich Declaration on a Balanced Inter-
pretation of the “Three-Step Test” in Copy-
right Law; UNCTAD-ICTSD Panel Discus-
sion: Limitations and Exceptions to Copyright 
– Recent Developments and the Way For-
ward, WIPO SCCR, Genf, Mai 2009

Kollektive Rechtewahrnehmung und Ver-
gütungsregelungen: Harmonisierungsbedarf 
und -möglichkeiten; Europäische Perspek-
tiven des Geistigen Eigentums, Symposium 
des Zentrums für Europäisches Wirtschafts-
recht der Rheinländischen Friedrich- 
Wilhelms Universität Bonn und des Law  
& Technology-Exzellenzprojekts der  
RWTH Aachen, Bonn, Juni 2009

IP Enforcement in the European Union; IP 
Counterfeiting and Piracy: Enforcement and 
its challenges, The NUS Regional Capacity 
Building in Intellectual Property Law Schol-
arship Programme, Singapore, Juli 2009

Requirements and Flexibilities; Chinese 
Copyright Law in the Light of the Interna-
tional Copyright Legislation, Xiamen Uni-
versity, Xiamen, August 2009

The Challenges of IP Enforcement; Faculty 
Speech, Zhongnan University of Economics 
and Law, Wuhan, September 2009

IP as a Tool of Competition Law; IP & IT: 
Theory and Practice; University of Hong 
Kong, School of Law in Kooperation mit 
King’s College London und Faculty of  
Law, University of Zurich, Hong Kong, 
September 2009

„Kulturflatrate“; Präsidentenkonferenz,  
Suisseculture, Bern, November 2009

Innovation, Competition and Regulation; The 
2009 ILST Conference: Innovation, Compe-
tition and Regulation, Institute of Law for 
Science and Technology, National Tsing Jua 
University, Taipeh, Dezember 2009

Jaeger, T.
Rechtssicherer Umgang mit Fördermitteln 
– Update; Institute for International Re-
search, Wien, Januar 2008

The CELF, Lucchini and Scott Cases; 
Workshop National Courts and State Aid 
Law, 6th Experts’ Forum on New Develop-
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ments in European State Aid Law 2008, 
Brüssel, Juni 2008

Free Trade Agreements in the context of 
WTO and international law; IP Aspects of 
Free Trade Agreements in the Asia Pacifi c 
Region, CLDSAP – University of Wollon-
gong gemeinsam mit CCi, MPI für Geistiges 
Eigentum, Wollongong, November 2008

The EU strategy regarding IP and Free 
Trade Agreements in the Asia Pacifi c 
Region; IP Aspects of Free Trade Agree-
ments in the Asia Pacifi c Region, CLDSAP 
– University of Wollongong gemeinsam 
mit CCi, MPI für Geistiges Eigentum, 
Wollongong, November 2008

The BUPA Judgement; Workshop on 
Recent Developments in State Aid Law, 
EStALI Autumn Conference on European 
State Aid Law, Université du Luxembourg, 
Luxemburg, Dezember 2008

Rechtssicherer Umgang mit Fördermitteln 
– Update; Institute for International Re-
search, Wien, Dezember 2008

Beihilfeverbot im Vergaberecht: Doppeltes 
Risiko oder zusätzliche Chance? Jour Fixe 
Vergaberecht, Schramm Öhler RAe, Wien, 
Januar 2009

Stand der Realisierung des Aktionsplans 
Staatliche Beihilfen; Tagung zum Europä-
ischen Beihilferecht, DHV Speyer, Speyer, 
September 2009

Vergaberecht und Beihilfeverbot, Jahres-
tagung interne Revision 2009: Prüfung des 
Förderungswesens, Wien, Oktober 2009

Beihilfekontrolle in der Finanzkrise; Jahres-
tagung der Studiengesellschaft für Wirt-
schaft und Recht, Universität Salzburg, 
Salzburg, November 2009

Procedural Aspects of the EU Criminal 
Enforcement Directive; Expert Discussion 
on “Criminal Enforcement of IP Protec-
tion”, MPI für Geistiges Eigentum, 
München, Dezember 2009

Rechtssicherer Umgang mit Fördermitteln 
– Update; Institute for International
Research, Wien, Dezember 2009

Karam Valdés, P.
Technical Standards and Patent Pools in 
the Biotechnology Sector: Trends and 
Perspectives; 4th EIPIN Doctoral Meeting, 
EIPIN, Zürich, Mai 2008

Kitz, V.
Legal Issues of Fair Use; Scholarly Publish-
ing and the Issues of Cultural Heritage, 
Fair Use, Reproduction Fees and Copy-
rights, MPI für Wissenschaftsgeschichte, 
Berlin, Januar 2008

Drei Körbe und ein Einkaufswagen – 
Die Reform des deutschen Urheberrechts; 
Arbeitskreis Urheberrecht Österreich, 
Krems an der Donau, März 2008

Private Peers – What Role Should Privacy 
Law Play in Learning the Identities of P2P 
Users? Fordham Conference on Intellectual 
Property Law & Policy; Fordham IP Insti-
tute, New York, März 2008

I Know What You Copied Last Summer? 
The Changing Narratives for Private Copy-
ing; Harmonizing Exceptions and Limita-
tions to Copyright Law, Cardozo School of 
Law, New York, März 2008

Öffentliche Sicherheit durch IT-Nutzung – 
Wie weit darf der Staat gehen? IT-Compli-
ance – IT und öffentliche Sicherheit – 
Open Source, @kit e.V., Berlin, Mai 2008

Rekreativität und Urheberrecht; Kreative 
Arbeit und Urheberrecht, Arbeit 2.0, 
Dortmund, September 2008

Enforcement in the Intellectual Property 
System of the European Union; Sino-Ger-
man Conference on IP Law, MPI für Geis-
tiges Eigentum, München, Oktober 2008

Die Einräumung von Rechten für unbe-
kannte Nutzungsarten; Deutsche Landes-
gruppe ALAI, München, Oktober 2008

Kreative Online-Inhalte – ein neuer Markt 
voller Risiken? Medientage München, 
München, Oktober 2008

Klass, N.
Ein „Dritter Korb“ der Urheberrechts-
reform? Juristische Fachinformation im 
Wandel, Arbeitsgemeinschaft juristisches 
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Bibliotheks- und Dokumentationswesen 
(AjBD), München, November 2008

Die geplante Schutzfristenverlängerung  
für ausübende Künstler und Tonträgerher-
steller; Referentenbesprechung, MPI für 
Geistiges Eigentum, München, September 
2008

Der gläserne Exhibitionist: Datenschutz- 
und persönlichkeitsrechtliche Aspekte im 
Zusammenhang mit der Benutzung sozialer 
Netzwerke; Deutscher Anwaltstag 2009, 
Braunschweig, Mai 2009

Erweiterung oder Einschränkung der  
urheberrechtlichen Schrankenregelungen; 
GRUR Fachausschuss für Urheber- und 
Verlagsrecht, München, Juni 2009 

Freiheit und Zwang im Zivilvertragsrecht: 
Die AGB-Kontrolle zwischen Vertragsfreiheit 
und Vertragsgerechtigkeit; Faculty Speech, 
Universität Siegen, Siegen, Dezember 2009

Klunker, N.
Umgang mit Know-how in internationalen 
FuE-Kooperationen; Juristischer Workshop 
„Umgang mit Know-how in internationalen 
FuE-Kooperationen“, MIPLC gemeinsam 
mit dem WZL Aachen und der Fraunhofer 
Gesellschaft, München, Januar 2008

Knaak, R.
Rechtliche Wirkungen der Eintragung  
einer geographischen Angabe nach der  
EG-Verordnung Nr. 510/2006; Bayerischer 
Brauerverbund e.V., Freising, April 2008

Die Verletzung der Gemeinschaftsmarke; 
Hungarian Trademark Association gemein-
sam mit dem Budapester Forum für Euro-
parecht und der Internationalen Handels-
kammer Ungarn, Budapest, Mai 2008

Territoriale Reichweite von Sanktionen bei 
der Verletzung von Gemeinschaftsmarken; 
Interessengemeinschaft Münchner Marken-
gespräche, München, Juni 2008

Der Gemeinschaftsmarkenverletzungs-
prozess in Deutschland – Unterschiede  
zum nationalen Verletzungsprozess;  
Deutsche Richterakademie, Wustrau,  
September 2008

Prüfung der Ansprüche und territoriale 
Reichweite der Sanktionen im Gemein-
schaftsmarkenverletzungsprozess; Deutsche 
Richterakademie, Wustrau, September 2008

Das Gemeinschaftsmarkenverletzungs-
verfahren; Deutsche Anwalts-Akademie, 
Erbusco, September 2009

Aktuelle Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs zum Markenrecht; Deutsche 
Anwalts-Akademie, Erbusco, September 
2009

Das Markenrecht als Bestandteil der  
Gemeinschaftsrechtsordnung; Lauterkeits-
recht und Acquis Communautaire, MPI für 
Geistiges Eigentum, Berlin, Oktober 2009

Kordic, R.
Americki i europski pristup inovacijam; 
Hrvatsko pravo nakon reforme nadzora  
koncentracija u Europskoj zajednici,  
Ekonomski fakultet Sveucilišta u Zagrebu, 
Zagreb, Dezember 2009

Kosmides, T.
Die Bestimmung der Rechtsnatur von  
Access-Providing für die Bestimmung der 
Rechtsfolgen im Störungsfall; Herbstakade-
mie 2008, Deutsche Stiftung für Recht und 
Informatik (DSRI), Essen, September 2008

Krujatz, S.
Standing on the shoulders of giants: Access 
to scientific information and the adequacy of 
exclusive rights in scientific works; Harvard-
MIT-Yale Cyberscholar Working Group, 
Yale Law School, New Haven, April 2008

Kur, A.
IP in transition – proposals for amendment 
of TRIPS; ATRIP Regional Conference, 
ATRIP/University of Hong Kong, Hong 
Kong, Januar 2008

International norm-making in the field of 
intellectual property: A shift towards maxi-
mum rules? Graduate Program on Interna-
tional Business Law, Universidad Com-
plutense de Madrid, Madrid, März 2008

Are there any common European principles 
of private international law with regard to 
intellectual property? Intellectual Property 
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and Private International Law, Universität 
Bayreuth, Bayreuth, April 2008

Cumulation of rights with regard to 3D 
shapes; Le cumul des droits intellectuels, 
Centre de Recherche Informatique et Droit 
(CRID, FUNDP) gemeinsam mit dem 
Centre Intellectual Property and Innovation 
(CIPI, FUSL), Chaire Arcelor (UCL), 
Brüssel, Mai 2008

A differentiated approach based on unitary 
ground – a feasible approach? One Right 
System – Vision Impossible? IPR University 
Center, Helsinki, Oktober 2008

EU Trademark Law; Trademark Infringe-
ment: Case Study, Training Program, 
MPI für Geistiges Eigentum, München, 
September 2009

Lee, N.
Exclusion or Governance Theory? – 
Reframing Private Ordering of Patents, 
International Symposium “Intellectual 
Property and Global Justice”, Hokkaido 
University, Sapporo, August 2009

Software Patent Debates in Europe, 
Symposium on “Current International 
Trends and Issues of Intellectual Property”, 
Chungnam National University, Daejon, 
Oktober 2009

Lehmann, M.
Informationstechnologierecht; Urheberrecht 
und Internet, European Law Students Asso-
ciation (ELSA) e.V., München, Mai 2008

Handel mit second-hand-software und 
urheberrechtliche Erschöpfung; Systems, 
Münchner Anwaltsverein, München, 
Oktober 2008

Practical challenges of Enforcement of 
Software Protection; Sino-German Confer-
ence on IP Law, MPI für Geistiges Eigen-
tum, München, Oktober 2008

Rom I und II; Faculty Speech, Universität 
Reggio di Calabria, Reggio di Calabria, 
Mai 2009

Internationales Kaufrecht; Faculty Speech, 
Universität Ferrara, Ferrara, Mai 2009

Used Software – Softwareüberlassung und 
Erschöpfung; Gesellschaft für Recht und 
Informatik, Drei-Länder-Treffen, Villa 
Vigoni, Juni 2009 

von Lewinski, S.
Music rights and collective rights manage-
ment online; EU XXL Forum, EU XXL fi lm, 
Krems, Februar 2008

Copyright Agenda in the European Union: 
prolongation of duration for performers? 
Fordham Conference on Intellectual Prop-
erty Law & Policy; Fordham IP Institute, 
New York, März 2008
 
Digital Licensing Issues: Online licensing 
activities in Europe, Fordham Conference 
on Intellectual Property Law & Policy; 
Fordham IP Institute, New York, März 
2008

Remuneration for private reproduction – 
new developments in Germany; Copyright 
Policies and the Role of Stakeholders, Hel-
lenic Copyright Organization gemeinsam 
mit der USPTO Global IP Academy, Athen, 
Juni 2008

Les créations salariées en Europe: statut et 
remuneration; Qu’en est-il du droit de la 
recherche? Institut Fédératif de Recherche 
«Mutations des normes juridiques», 
Toulouse, Juli 2008

The role of copyright for cultural diversity; 
Workshop on cultural diversity in Social 
Science, European Policy and Regulation, 
MEP Hieronymi gemeinsam mit DJBFA, 
Brüssel, August 2008

International Protection of Folklore; Cultur-
al Diversity: Its Effects on Authors and 
Performers in the Context of Globalisation, 
ALAI, Dubrovnik, Oktober 2008

Der Schutz traditioneller Kultur — Stand 
und Perspektiven der Verhandlungen in der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum; 
Institut für Völkerrecht und Europarecht, 
Georg-August-Universität Göttingen, 
Göttingen, Februar 2009

Online music distribution: the critical analy-
sis of the consequences of the Commission 
Recommendation by the Enquete Comis-
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sion of the German Parliament. 17th Annual 
Conference “International Intellectual Prop-
erty Law and Policy”; Fordham University 
School of Law, Cambridge, April 2009

Main Trends in International Copyright 
Law. International Focus Programme  
Evaluation Conference “Main Treands  
in Intellectual Property Law”; ELSA und 
Gdansk 2016, Danzig, Mai 2009

La propriété intellectuelle à l’heure de la 
mondialisation. Konferenz im Rahmen der 
Vortragsreihe „Droit et économie dans la 
Propriété Intellectuelle“; Cour de Cassation 
und Chaire Régulation de Sciences Po, 
Paris, Mai 2009

The possible protection of expressions of 
folklore by traditional or sui generis intellec-
tual property norms. Workshop “Inheriting 
the world: Intergenerational transfer and 
global cultural policy”; Zentrum für Litera-
tur- und Kulturforschung, Berlin, Mai 2009

EU Copyright Law; Trademark Infringe-
ment: Case Study, Training Program,  
MPI für Geistiges Eigentum, München, 
September 2009

Review of the Mulitlateral IP Environment: 
Key Issues affecting DCs and LDCs; IP 
Workshop, Zambian Ministry of Com-
merce, Trade and Industry, Lusaka,  
November 2009

Protection of Traditional Knowledge and 
Folklore in Zambia: Framwork Proposal;  
IP Workshop, Zambian Ministry of Com-
merce, Trade and Industry, Lusaka,  
November 2009

Liu, S.
Analysis of European Software Patent Pro-
tection Trend; IP China 2008 – The 4th 
China Software & Integrated Circuit Intel-
lectual Property Summit Forum, Chinese 
Ministry of Information Industry, Software 
and Integrated Circuit Promotion Center, 
Peking, November 2008

Can software patents help small enter-
prises? ... or is there another way to go? IP 
Roundtable discussion, MIPLC, München, 
November 2008

Mackenrodt, M.-O.
Private Kartellrechtsdurchsetzung durch 
Schadensersatzklagen; Referentenbe-
sprechung, MPI für Geistiges Eigentum, 
München, Juli 2008

Mešević, I.R.
Die Grundprinzipien im geistigen Eigen-
tum; Seminar über die Gerichtsentschei-
dungen in Fälle der Verletzung des geistigen 
Eigentums, Commercial Law Development 
Program, US Department of Commerce 
und Trainingszentrum für Richter und 
Staatsanwälte BH, Sarajevo, November 
2009

Müller-Langer, F.
An Analysis of the Welfare Effects of Paral-
lel Trade Freedom; 4th Annual Conference 
of the Italian Society of Law and Econom-
ics, University of Bologna, Institute of Eco-
nomics, Bologna, November 2008

Discussion on “Optimal Harmonized Stan-
dards for Promoting Crossborder Trade”; 4th 
Annual Conference of the Italian Society of 
Law and Economics, University of Bologna, 
Institute of Economics, Bologna, November 
2008

Parallel Trade and the Pricing of Pharma-
ceutical Products; Innovation, Competitive-
ness and Growth, University of Zagreb, 
Institute of Economics, Zagreb, November 
2008

An Analysis of the Welfare Effects of Paral-
lel Trade Freedom; Innovation, Competi-
tiveness and Growth, University of Zagreb, 
Institute of Economics, Zagreb, November 
2008

An Analysis of the Welfare Effects of Paral-
lel Trade Freedom; Referentenbesprechung, 
MPI für Geistiges Eigentum, München, 
Juni 2009

Mutabzija, J.
Legal Aspects of Human Genetic Research: 
The Case of Cloning; Human Rights and 
Biomedicine, University of Rijeka, Faculty 
of Law gemeinsam mit der University of 
Trieste, Rijeka, Juni 2008
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Nérisson, S.
La gestion collective de droits d’auteur, 
gestion collective ou privée; Seminaire 
Afrique Europe de propriété intellectuelle 
2008, AFREURIPS – Association pour la 
promotion de la propriété intellectuelle en 
Afrique, Jaunde, Juli 2008

La gestion collective de droits d’auteur, 
gestion collective ou privée; Première se-
maine nationale de la propriété intellectuel-
le, Centre de propriété industrielle du Ga-
bon, Libreville, Oktober 2008

Graduated Response – Lösungswege aus 
dem digitalen Dilemma? Forum Medien-
recht, medienforum.nrw, Köln, Juni 2009

Pagenberg, J.
Patent Litigation in Europe; Transnational 
IP Program, Universität Roma Tre, Rom, 
Februar 2008

Litigation Strategies and Ethical Issues after 
Seagate and SanDisk; High Technology Pro-
tection Summit, CASRIP, Seattle, Juli 2008

Implementation of the Enforcement Direc-
tive in Europe; FICPI Exco Meeting and 
11th Open Forum, FICPI, Florenz, Oktober 
2008

Option for proprietors of EPC patents be-
tween national and EU Courts; Conference 
on Industrial Property Rights in the Internal 
Market, EU-Kommission gemeinsam mit 
der Französischen Ratspräsidentschaft, 
Straßburg, Oktober 2008

Practice of Patent Litigation in Germany; 
Jornadas de estudio y actualización en
materia de patentes, Spanisches Patentamt, 
Madrid, November 2008

Present Status of the Proposal for an Agree-
ment on an EU Patent Judiciary; Jahreskon-
gress der European Patent Lawyers Associa-
tion (EPLAW), Brüssel, November 2008

Proposal for an EU Patent Judiciary – 
Selected Questions; IV. Patent Judges 
Forum, European Patent Lawyers Associa-
tion (EPLAW) gemeinsam mit der EPO 
Academy, Venedig, November 2008

Patentpraxis in Deutschland; Durchsetzung 
von geistigen Eigentumsrechten, DPMA 
Konferenz, Berlin, November 2008

Pereira Filgueiras, S.
Urheberrechte an virtuellen Kreationen 
und Avataren; DSRI Herbstakademie 2009, 
Deutsche Stiftung für Recht und Informatik 
(DSRI), Oldenburg, September 2009

Peukert, A.
Der Schutz des unverfälschten Wettbe-
werbs als Prinzip des europäischen Lauter-
keitsrechts; Habilitationsvortrag, Ludwig-
Maximilians-Universität München, 
München, Januar 2008

Comment: Declaration on a Judicious, 
Common Welfare Respecting Interpretation 
of the Three-Step Test in Copyright Law; 
Workshop, MPI für Geistiges Eigentum 
gemeinsam mit der Queen Mary, University 
of London, London, April 2008

General Principles of Private International 
Law in Transborder Intellectual Property
Confl icts; Master in European Intellectual 
Property Law, University of Stockholm, 
Stockholm, Mai 2008

Lizenzverträge: Aktuelle Entwicklungen im 
deutschen Recht; Rechtsforum Infolaw, Wirt-
schaftsuniversität Wien, Wien, Juni 2008 

Urheberrechte in der digitalen Welt; 
52. Industrie-Kontaktseminar, TH 
Kaiserslautern, Kaiserslautern, Juli 2008

Güterzuordnung als Rechtsprinzip? DFG-
Graduiertenkolleg Geistiges Eigentum 
und Gemeinfreiheit, Universität Bayreuth, 
Bayreuth, Juli 2008

German Law on Technological Measures; 
George Washington University Summer 
School, München, Juli 2008

The development of protection objectives – 
How far have we moved away from the 
roots? ATRIP 2008: Can One Size Fit All? 
ATRIP, München, Juli 2008

Kommentar: Transformation des Urheber-
rechts durch das Internet; Das Internet 
zwischen egalitärer Teilhabe und ökono-
mischer Vermarktung, Zentrum für Medien 
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und Interaktivität der Universität Gießen, 
Gießen, Oktober 2008

Die Relevanz einer neuerlichen Urheber-
rechtsreform für Wissenschaft und For-
schung; Urheberrechtstagung 2008: Bedarf 
für einen Dritten Korb? Georg-August-Uni-
versität Göttingen, Göttingen, Oktober 2008

Die Ziele des Primärrechts und ihre Bedeu-
tung für das Europäische Lauterkeitsrecht; 
Lauterkeitsrecht und Acquis Communau-
taire, MPI für Geistiges Eigentum, Berlin, 
November 2008

Geht es im Urheberrecht um Kreativität? 
Art, Science & Copyright, Akademie 
Schloss Solitude, Stuttgart, Dezember 2008

Pflüger, M.
Reichweite international-rechtlicher  
Vorgaben, Lauterkeitsrecht und Acquis  
Communautaire, MPI für Geistiges  
Eigentum, Berlin, November 2008

Podszun, R.
BILD-Störung: Warum der Springer- 
Verlag keine Fernsehsender kaufen darf; 
Jahreshauptversammlung der MPG,  
Untersagungsentscheidungen des Bundes-
kartellamts und der EU-Kommission zur 
Ermittlung der Konzentration im Medien-
bereich in der Sache Springer/Pro7Sat1, 
MPG, Dresden, Juni 2008

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen in Deutschland: Entstehungsge-
schichte und Entwicklungsperspektiven; 
Chinese University of Political Sciences 
and Law, Peking, Juni 2008
 
Wettbewerbspolitik in Deutschland und 
China: Die Entstehungsgeschichte des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
und seine Umsetzung in die Praxis; Deutsch-
Chinesisches Dialogprojekt „Soziale Markt-
wirtschaft und harmonische Entwicklung“, 
Chinese Academy of Social Sciences ge-
meinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung 
und Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit, Peking, Juni 2008
 
European Competition Law; Consiliul  
Concurentei, Bukarest, Oktober 2008

Grundlagen und Bedingungen wirksamen 
Datenschutzes; Datenschutzrechtliches 
Kolloquium, Theodor-Heuss-Stiftung,  
Stuttgart, Oktober 2008

Mehr oder weniger spezielle Wettbewerbs-
förderung durch Europäisches Lauterkeits-
recht? Lauterkeitsrecht und Acquis Com-
munautaire, MPI für Geistiges Eigentum, 
Berlin, November 2008

The Interface of IP and Competition Law; 
National Chung Cheng University, Chia-yi, 
April 2009

Abuse of IP Rights – A European Perspec-
tive; Taiwan Intellectual Property Office, 
Taipei, April 2009

Medical Research and Antitrust Rules; 
ELSI Symposium, National Taiwan Univer-
sity, Taipei, Mai 2009

Die Entdeckung einer Norm – Metho-
dologische Analyse der Rechtsprechung  
zu § 315 BGB; Vortrag zur Energiepreis-
kontrolle – Workshop Zivilrecht, Ludwig-
Maximilians-Universität, München, Juni 
2009

Der Missbrauch von Immaterialgüter-
rechten; Vortrag im Rahmen des Besuchs 
einer Delegation der State Administration 
for Industry and Commerce (VR China), 
MPI für Geistiges Eigentum, München, 
September 2009

Refusal to Licence – International Develop-
ments; Vortrag bei der 2009 ILST Confer-
ence on Innovation, Competition and Regu-
lation, National Tsing Hua University, 
Hsinchu, Dezember 2009

Powers of Competition Authorities; Vortrag 
beim ACLEC Inaugural Academic Seminar, 
Asian Competition Law and Economics 
Centre, Hong Kong Polytechnic University, 
Hong Kong, Dezember 2009

Schlatter, S.
Urheberrechtliche Fragen zu Sachverstän-
digengutachten in der Gerichtspraxis;
Fortbildungstagung der Sozialrichter von 
Baden-Württemberg, Stuttgart, Juni 2008
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Schmidt, C.
Some Economic Considerations Regarding 
Optimal Intellectual Property Protection; 
ATRIP 2008: Can One Size Fit All? ATRIP, 
München, Juli 2008

Schmidt, C. und W. Kerber
Microsoft, Refusal to License Intellectual 
Property Rights, and the Incentives Balance 
Test of the European Commission; ISNIE 
Conference – 12th Annual Conference, 
ISNIE, Toronto, Juni 2008

Straus, J.
The Strategic Importance of Patenting 
after TRIPS in Europe and Beyond; The 
Importance of Intellectual Property for 
Companies, Università IULM, Feltre, 
Januar 2008

The Strategic Importance of Patenting 
after TRIPS in Europe and Beyond; Patent 
Policy in Europe and Turkey, University of 
Ankara Law School, Ankara, Januar 2008

Bilaterale Verträge und bessere Koordin a-
tion als Mittel der TRIPS-Fortschreibung; 
Der Schutz geistigen Eigentums in einer 
globalisierten Welt, Internationales Fach-
hearing der Bayerischen Staatsregierung 
gemeinsam mit dem MIPLC, München, 
Februar 2008

International Protection of Intellectual 
Property Beyond TRIPS; Cornell University 
School of Law, Ithaca, April 2008

Patenting and Licensing in Genetic Testing; 
Workshop of the European Society of 
Human Genetics, Royal Belgium Academy 
of Sciences, Brüssel, April 2008

Opening Address; The Role of Law and 
Ethics in the Globalized Economy, MPI 
für Geistiges Eigentum gemeinsam mit 
dem Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie und der European Academy 
of Sciences and Arts, München, Mai 2008
 
Internationale Harmonisierung des Patent-
rechts: Möglichkeiten – Vor- und Nachteile 
für Wirtschaft und Wissenschaft; Experten-
gespräch „Schutz und Nutzungsrechte in 
Forschungskooperationen zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft“, Stifterverband 

für die Deutsche Wissenschaft, Berlin, 
Mai 2008

The Strategic Importance of Patenting 
After TRIPS in Europe and Beyond; Intel-
lectual Property and Development, SWISS-
CAM Brazil, Swiss-Brazilian Chamber of 
Commerce, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasilia, Juni 2008

Biomedicine and Patents, The European 
Approach; Law Meets Industry: Biosciences 
Patents, University of Haifa, Haifa, Juni 
2008

Exhaustion of Patent Rights – Recent 
Developments in Europe; CASRIP High 
Technology Summit 2008, University of 
Washington, Seattle, Juli 2008

Development and Development Agenda 
Anomalies or Complements? SFIR & AIPPI 
Sweden 100 Years Centennial Celebration, 
SFIR gemeinsam mit AIPPI, Stockholm, 
August 2008

Defi nition of Novelty, Novelty Criteria & 
Other Issues; EU-China Workshop on 
the Chinese Patent Law, Legislative Affairs 
Commission of the Standing Committee 
of NPC supported by IPR2, Harbin, 
September 2008

Compulsory Licensing – Introduction to 
the Role and Limitations, EU-China Work-
shop on the Chinese Patent Law, Legisla-
tive Affairs Commission of the Standing 
Committee of NPC supported by IPR2, 
Harbin, September 2008

Abuse of Patents and Forfeiture of Claims, 
Counter Claims for Damages for Malicious 
Litigation, EU-China Workshop on the Chi-
nese Patent Law, Harbin, September 2008

Perspectives on Biotechnology Patents: 
Laws and Regulations in Europe; Biolatina 
2008 – Biotechnology in Latin America, 8th 
Latin-American Congress – Fair on Bio-
technology, 4th Brazilian Congress on 
Biotechnology, São Paulo, Oktober 2008

Zur Rolle des Rechts und der Ethik in 
der Globalisierten Wirtschaft, Münchner 
Wissenschaftstage, Ludwig-Maximilians-
Universität, München, Oktober 2008
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The Importance of IP Teaching in Univer-
sities; Disseminating IP Knowledge in Uni-
versities, EPA, Den Haag, Dezember 2008

Biotechnology and Patents from a European 
Perspective; New Models of Intellectual 
Property: Predictability and Openness  
as Spurs to Innovation, Salzburg Global  
Seminar, Salzburg, Dezember 2008

Clouds on European IP Sky & The (Weath-
er) ForecastK; Conference on EU IP En-
forcement: Present and Future, Waseda 
Law School, Tokio, Januar 2009

Legal Protection of Biotech Inventions and 
Medicines in the USA and Europe, keynote 
speech; International Conference on Bio-
tech Medicines Innovations in Developing 
Countries: IP Protection and Regulations 
for Safety and Efficacy, National Graduate 
Institute for Policy Studies, Tokio, Februar 
2009

The Role of Intellectual Property in the 
Globalized Economy; Faculty Speech, 
Grinnell College, Grinnell, März 2009

Patenting of Human Embryonic Stem Cells 
in Europe after the WARF Decision of the 
Enlarged Board of Appeal of the European 
Patent Office; ESTOOLS Open Sympo-
sium on Stem Cell Science, Accademia 
Nazionale dei Lincei, Rom, Mai 2009

Patents on Biomaterial; Faculty Speech, 
Department for Mercantile Law of the  
University of South Africa (UNISA),  
Pretoria, Juli 2009

Promoting Access to Medicines Through 
Balancing Patent Rights and Responsibili-
ties; WIPO Conference on Intellectual 
Property and Public Policy Issues, WIPO, 
Genf, Juli 2009

Patent Law Harmonization – Do We Need 
a New International Patent Law? Session: 
Intellectual Property Rights, Patents and 
Standards in Global Markets, 4th Transat-
lantic Market Conference – Transatlantic 
Cooperation for Growth and Employment, 
Dräger-Stiftung, DIN, US Chamber of 
Commerce, Washington D.C., Juli 2009

Scholarly Contribution to Comparative 
Patent Law by Martin Adelman; Patent 
System as Stimulus for Economy, 2009 
High Technology Protection Summit,  
CASRIP, Seattle, Juli 2009

Business in the Global Eco-System: Initia-
tives to Foster Innovation (keynote speech); 
Conference “Trading Ideas”: The Future of 
IP in Asia and Pacific, Intellectual Property 
Office of Singapore, Singapur, Juli 2009

The Role and Task of Science & Technology 
for Sustainable Development – an IP Law-
yer’s Point of View; METI-JETRO Sympo-
sium 2009 “Boosting Science and Technol-
ogy Through Industrial Collaboration 2009”, 
METI/JETRO, Tokio, Oktober 2009

Patent Application as an Abuse of Domi-
nant Market Position under Article 82 EC 
Treaty? Session “New Frontiers in Antitrust 
Liability: Abuses of Patent Settlements and 
Standard-Making”, Congress of Internation-
al League of Competition Law, LIDC, 
Wien, Oktober 2009

Laudatio for Sir Professor Roger Elliott; 
Oxford, ALLEA, Hungarian Patent Office 
and the World Science Forum Symposium 
in Honour of Sir Roger Elliott, Budapest, 
November 2009

Does Stem Cell Research in Europe Use 
Human Embryos for Industrial or Commer-
cial Purposes? A Comment of EBA G 02/06 
Decision; ALLEA/Hungarian IP Office/
World Science Forum Symposium “Intellec-
tual Property rights in the European Re-
search Area: Grand Challenges and New 
Opportunities”, Budapest, November 2009

Strategic Tasks of ALLEA Standing  
Committee on Intellectual Property Rights; 
ALLEA Extraordinary Strategy Meeting, 
Royal Netherlands Academy of Arts and 
Science, Amsterdam, November 2009

Does Stem Cell Research in Europe Use 
Human Embryos for Industrial or Commer-
cial Purposes? Meeting of the Novartis Advi-
sory Board on Ethics, Basel, November 2009

Application of European Intellectual  
Property Experience in Emerging Coun-
tries; Conference “Intellectual Property 
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Protection and Management”, Peking 
University, Peking, November 2009

Promoting Access to Medicines Through 
Balancing Patent Rights and Responsibili-
ties; Inaugural Ceremony of the Intellectual 
Property Institute of Renmin University of 
China, Peking, November 2009

Intellectual Property Protection in Europe; 
The Third Tongji International Intellectual 
Property Forum, Tongji University, 
Shanghai, Dezember 2009

Surblyte, G.
The Refusal to Disclose Trade Secrets as 
an Abuse of Market Dominance; Joint Ph.
D. Workshop on Competition, Regulation 
and IP, European University Institute 
(EUI), Florenz, Mai 2009

Tapia-García, C.
Study Tour on IP Interface between IPRs 
and Standards; EU-China Project on the 
Protection on Intellectual Property Rights 
(IPR2), EPA, München, Dezember 2008

Ullrich, H.
Communautés de brevets; IP – Interoper-
ability – Competition, Journée de l’ALAI, 
Section belge, Brüssel, Mai 2008

Compulsory Licences and Communitywide 
Exhaustion: Issues of Competition Law; 
Tagung ZERP und Bundesgesundheits-
ministerium, Bremen, September 2008

La propriété intellectuelle au risqué de 
la concurrence; Propriété intellectuelle, 
biotechnologie et enjeux sociaux, Chaire 
Régulation, École Nationale des Sciences 
Politiques, Paris, November 2008

Recent Developments in European IP – 
Antitrust Law; International Competition 
Law 08–09, Facoltà di Economia, Universi-
tà de Trento, Trient, November 2008

FRAND/Antitrust Objections as a Defence to 
Patent Infringement; Conference on Patent 
Exhaustion, MIPLC, München, Mai 2009

Wechselwirkungen zwischen Wettbewerbs-
recht und Recht des Geistigen Eigentums; 
Europäisches Wettbewerbsrecht und Geis-

tiges Eigentum, Europäische Rechtsakade-
mie, Trier, Mai 2009

Patente und Industriestandards: Möglich-
keiten und Grenzen des Wettbewerbsrechts-
Lösungsmöglichkeiten im Patent- und allge-
meinen Zivilrecht; Symposium „Europäische 
Perspektiven des Geistigen Eigentums, Zen-
trum für Europäisches Wirtschaftsrecht 
Universität Bonn, Bonn, Juni 2009

Die Regelung des Innovationswettbewerbs 
im und durch das Patentrecht; Die Sektor-
untersuchung Pharma – Kartellrechtliche 
Disziplinierung des Patentsystems? Bardeh-
le, Pagenberg, Patent- und Rechtsanwälte, 
Seminarreihe, München, Juli 2009

The Interaction Between Patent Protection 
and Competition: Internal and External 
Mechanisms; Competition and IPR – 
Reconciliation for Economic Growth, IPR 
University Center, Helsinki, Oktober 2009

Propriété intellectuelle, concurrence et 
régulation: Limites de protection et limites 
de contrôle; Droit et Economie de la 
Propriété Intellectuelle (Cour de Cassation, 
Chaire Régulation, Sciences Po), Paris, 
Oktober 2009

Geistiges Eigentum und Wettbewerbssys-
tem: Innere und Äußere Ordnung; Fest-
vortrag Deutsche Vereinigung für Gewerb-
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Bezirksgruppe Bayern (70. Geburtstag Dr. 
H. P. Kunz-Hallstein, Präsident GRUR), 
München, Oktober 2009

Patentschutz und technische Standards: 
Kompatibilität durch Kartellrecht? Ring-
vorlesung Graduiertenkolleg Geistiges 
Eigentum, Universität Bayreuth, Bayreuth, 
Dezember 2009

Prinz zu Waldeck und Pyrmont, W.
The MIPLC’s Experience of Mixed Classes 
and Intensive Modules – Lessons Learned; 
European Intellectual Property Teacher’s 
Network (EIPTN) Workshop, EIPTN, 
Newcastle, Juni 2008

The European Patent System – Structure 
and Current Developments; Cardozo – 
SIPO IP Training Program, Cardozo 
Law School, New York, November 2008
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Wechsler, A.
Chinese Intellectual Property Policy at  
the Crossroads: Protecting National Inter-
ests in a New Phase of Economic Develop-
ment; Annual Meeting, The Chinese Econ-
omists Society in Kooperation mit der 
Nankai University, Tianjin, April 2008

Geistiges Eigentum schützen; Adobe 
Roundtable, Adobe, München, April 2008

The Challenge of Managing Intellectual 
Property Rights in R&D Offshoring to the 
P.R. China; R&D Management Confer-
ence, University of Ottawa Telfer School  
of Management, Ottawa, Juni 2008

30 Years of IP Law Reform in China: A 
European Assessment of Chinese TRIPS 
Compliance; New Perspective on Chinese 
IP Law, LUISS University Guido Carli, 
Rom, Juni 2008

Intellectual Property Law in the P.R. Chi-
na: A Powerful Economic Tool for Innova-
tion and Development; China Law Studies 
in Europe, ECLS, Bologna, Oktober 2008

IP and Innovation: An Empirical Survey  
on the Role of IP Protection for R&D Off-
shoring and Technology Transfer to the P.R. 
China; 3rd Annual Conference of the EPIP 
Association, EPIP, Bern, Oktober 2008

Responding to Piracy: IP Management in 
the Automotive Industry; Sino-German 
Conference on IP Law, MPI für Geistiges 
Eigentum, München, Oktober 2008

IP in rapidly Developing Industries – does  
it stimulate Innovation? – Display Screen –
Asian Patent Information; European Patent 
Law Forum 2008, Prag, April 2009

Market Failure and Regulation in Intellec-
tual Property Markets; IMPRS-CI Inaugu-
ration, München, Oktober 2009

Criminal Enforcement of IP Protection in 
the European Union; Expert Roundtable  
on Criminal Enforcement of IP Protection, 
MPI für Geistiges Eigentum, München, 
Dezember 2009

Wojtas, J.
Freiheit des Wortes in Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts; Dilemmas der 
Menschenrechte, Hochschule für Gesell-
schaftliche Psychologie, Warschau, Oktober 
2008

Xalabarder, R.
The development of protection objectives. 
How far have we moved away from the 
roots? ATRIP 2008: Can One Size Fit All?, 
ATRIP, München, Juli 2008

III	 Habilitationen	und	Dissertationen

�	 Von	Institutsangehörigen	betreute	
Habilitationen

a)	 laufende	Arbeiten

Prof. Dr. Josef Drexl  

Stefan Enchelmaier: Die Übertragung 
immaterieller Güter im europäischen 
Schuldvertragsrecht

Henning Große Ruse-Khan: Corporate 
social responsability – Unternehmerische 
Selbstverpflichtung zu sozialer Verantwor-
tung und zivilrechtlicher Haftung im inter-
nationalen Kontext

Nadine Klass: Das geistige Eigentum  
der abhängig Beschäftigten

Rupprecht Podszun: Marktöffnung  
und Zivilrecht – Die Ausgestaltung des Wirt-
schaftsprivatrechts in deregulierten Bereichen

Prof. Dr. Reto M. Hilty 

Thomas Jaeger: Aufbau einer Gerichts-
barkeit für Gemeinschaftsimmaterialgüter-
rechte

Matthias Lamping: Das Patentsystem  
in der Wirtschaftsordnung
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b)	 abgeschlossene	Arbeiten

Prof. Dr. Reto M. Hilty

Dr. Alexander Peukert: Güterzuordnung 
als Rechtsprinzip? (2008)

2	 Von	Institutsangehörigen	betreute	
Dissertationen

a)	 laufende	Arbeiten

Prof. Dr. Josef Drexl

Rachel Alemu: Telecommunication 
Law Between Competition, Incentives for 
Innovation and Foreign Direct Investment 
in Developing Countries.

Paraskevi Alexopolou: Verhaltenskodizes 
und Verbraucherschutz im Internet.

Stefan Alich: Verwertungsgesellschaften 
in Lateinamerika.

Kristina Almer: Interessenausgleich im 
Verwertungsgesellschaftsrecht Frankreichs 
und Deutschlands.

Fassil Berhe: Competition Law in 
Sub-Saharan Countries.

Anna Busch: Protection of Cultural 
Heritage in Latin America.

Apostolos Chronopoulos: Markenrecht 
als Teil der Wettbewerbsordnung.

Cicec Ersoy: Türkisches Kartellrecht 
unter Berücksichtigung des Einfl usses 
Europäischen Rechts.

Filipe Fischmann: Reverse Payments als 
Mittel zur Beilegung von Patentstreitig-
keiten? Ein Verstoß gegen das Kartellrecht.

Judit Gajdics: Wettbewerbs- und Kartell-
recht in Ungarn.

Michael Greier: Das Herkunftslandprin-
zip und seine Bedeutung für das Internet.

Kinka Guzdek: Die Berücksichtigung 
zwingender Gründe des Allgemeininteresses 
im Rahmen des europäischen Kartellrechts.

Johann Heyde: Das Urheberrecht der 
grenzüberschreitenden Lizenzierung von 
Rechten an Musikwerken im europäischen 
Binnenmarkt.

Patrick Hildebrandt: Strafrechtliche 
Verantwortung im internationalen Kartell-
recht.

Isabelle Jacobs: Grenzüberschreitende 
Verwertung urheberrechtlich geschützter 
Werke in digitalen Netzen nach deutschem, 
US-amerikanischem und internationalem 
Recht.

Mrinalini Kochupillai: Intellectual 
Property Protection for Seeds at the Cross-
road of Innovation and Competition Law.

Christian von Köckritz: Harmonisierung 
des Rechts der Zusammenschlusskontrolle 
als Thema des internationalen Kartellrechts.

Ulrich Kulke: Das angelehnte Schuldver-
hältnis – Zwischen Akzessorietät und 
Selbstständigkeit.

Su Hua Lee: Kartellrechtliche Beurteilung 
der Standardisierung im Zusammenhang 
mit Patenten.

Markus Lehner: Internationaler Handel 
mit genetisch veränderten Organismen – 
Die Vereinbarkeit des Protokolls von Carta-
gena über die biologische Sicherheit mit 
den Regeln der Welthandelsorganisation 
(WTO).

Mark Oliver Mackenrodt: Zivilrecht-
licher Schutz des Nutzers gegen die Ver-
wendung technischer Schutzmaßnahmen.

Johanna Müller-Graff: Beschränkungen 
des Parallelhandels mit Arzneimitteln als 
Verstoß gegen das europäische Recht.

Punchi Hewage Nishanta Sampath: 
Protection against Unfair Competition in 
Sri Lanka: A Comparative Perspectives.
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Anna Perfilieva: The Interface of WTO 
Competition Rules and Investment.

Peter Picht: Der Erwerb von Patent-
rechten in Standardisierungsprozessen im 
Lichte des US-amerikanischen und europä-
ischen Rechts.

Boris Pulyer: Das Recht auf Zugang zu 
standardisierter Technologie aus patent- 
und kartellrechtlicher Sicht.

Kai Rinklake: Das Recht gegen unlauteren 
Wettbewerb bei Qualitätskennzeichen:

Arul Scaria: Sustainable Solutions to  
Piracy in the Entertainment Industry – A 
critical study focusing on the legal, econom-
ic, social and cultural perspectives of piracy 
in the Indian entertainment industry.

Bernd Siebers: Der „technische und  
wirtschaftliche Fortschritt“ als Rechtsbegriff 
des französischen und europäischen Kartell-
rechts.

Eslah Stark: Biotechnologische Erfindun-
gen im Patentrecht Ägyptens aus rechtsver-
gleichender und institutionenökonomischer 
Sicht.

Gintare Surblyte: Die kartellrechtliche 
Pflicht zur Offenlegung von Geschäfts-
geheimnissen.

Yuliana Wahyuningtyas: Large Retailers 
from Abroad versus Traditional Local Sell-
ing – Protecting Competition in Indonesia.

Jan-Kristof Wellershoff: Koppelungs-
vereinbarungen als Missbrauch markt-
beherrschender Stellung und ihre Aus-
wirkungen auf dynamischen Wettbewerb.

Anna Yotova: Bulgarisches, ukrainisches 
und russisches Kartellrecht im Lichte  
europäischer Rechtsentwicklung.

Jana Zajacová: Tschechisches und 
slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte  
der europäischen Rechtsangleichung.

Tingting Zhao: Fusionskontrolle in China.

Prof. Dr. Reto M. Hilty

Maximilian Brosinger: Das Publizitäts-
prinzip im Immaterialgüterrecht (Arbeits-
titel).

Michael Dorner: Der Know-how Schutz 
aus rechtsökonomischer Sicht.

Oliver Fischer: Perspektiven für ein  
Gemeinschaftsurheberrecht (Arbeitstitel).

Alfred Früh: Relevante Märkte im Tech-
nologiebereich (Arbeitstitel).

Adrian Gautschi: Stoffschutz im Patent-
recht (Arbeitstitel).

Vera Haesen: Die Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs im deutschen und englischen 
Recht vor dem Hintergrund europäischer 
Harmonisierung.

Antje Heuer: Nanotechnologie und  
Patentrecht.

Robert Kordic: Patent-Pools in der EU – 
effiziente Alternative oder ineffizientes  
Risiko? (Arbeitstitel).

Daniel Krauspenhaar: Liability Regime  
in Patent Law (Arbeitstitel).

Il Ho Lee: Der Dreistufentest als globaler 
Test im Immaterialgüterrecht? – Kritische 
Analyse und Lösungsvorschläge.

Yang Li: Der Schutz des „Intangible Cul-
tural Heritage“ im Bereich der traditionellen 
chinesischen Medizin in China.

Iza Razija Mesević: Die Verwertungs-
gesellschaften in Südosteuropa im Hinblick 
auf die gemeinschaftlichen Entwicklungen 
auf dem Gebiet der kollektiven Rechte-
wahrnehmung.

Brenda Pamela Mey (geb. Ongech): 
TRIPS and Impact on Developing Coun-
tries.

Cécile Ridderbusch: Lauterkeitsrecht im 
französischen, deutschen und europäischen 
Recht.
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Marcin Rodek: Patente im Chemiebereich.

Roberto Romandini: Die Patentierbarkeit 
menschlicher Stammzellen nach euro-
päischem, deutschem und italienischem 
Patentrecht.

Markus Soell: Rechtsschutz für Schnitt-
stellen in technischen Systemen.

Emese Szilagy: Leistungsschutzrecht 
für Verleger?

Max Wallot: Misuse of IP rights (Arbeits-
titel).

Andrea Wechsler: Intellectual Property 
Protection – Inhibition or Promotion of 
Innovation in the Automotive, Biotech and 
Software Industries in the P.R. China.

Fabian Wigger: Der Schutzumfang als 
Funktion der Schutzvoraussetzungen?

Enmin Zhang: Das Urhebervertragsrecht 
der VR China.

Yi Zhang: Lizenzvertragsrecht und dessen 
Einbettung in China.

Prof. Dr. Annette Kur

Morteza Afshari: Legal and economic 
aspects of internet auctions.

Seyavash Amini: „Culture Flatrates“ 
als Lösungsmodell für die Verbreitung 
geschützter Inhalte über das Internet.

Agnieszka Kupczok: Indirect and 
contributory liability in patent Law.

Nicole van der Laan: Contributory liabil-
ity for trade mark infringement on the inter-
net.

Claudia Langer: Die Übertragung und 
Lizenzierung von Markenrechten.

Sisi Liang: Patent pools as strategic 
solutions in biotechnology.

Lian Zhong: Schutz geographischer 
Herkunftsangaben in China im Vergleich 
zum europäischen Recht.

Prof. Dr. Michael Lehmann

Maria Paula Araújo de Noronha: Der 
Schutz von Domän-Namen (rechtsver-
gleichend).

Enzo Baiocchi: Die Rufausbeutung von 
bekannten Marken (rechtsvergleichend).

Charlotte Barth: Die Bekämpfung der 
Verwässerung berühmter Marken (rechts-
vergleichend: USA).

Caterina Calia: Schutzrechte in Verbrau-
cherträgen (rechtsvergleichend).

Sven Caspers: Werbeangaben und die 
den Vertragschluss begleitenden Umstände.

Julia Fitzner: Digital Rightsmanagement-
Systeme in den USA (rechtsvergleichend).

Katharina Heinlein: Die Bekämpfung des 
Zweitmarkenirrtums.

Eckhard Höffner: Ökonomische Analyse 
des urheberrechtlichen Softwareschutzes.

Gerhard Hermann: Entwicklungsten-
denzen des europäischen Lauterkeitsrechts 
(rechtsvergleichend).

Anna-Elisabeth Klein: Irreführung durch 
Unterlassen im Spanischen Wettbewerbs-
recht (Spanien).

Verena Klug: Unlautere Geschäftsprak-
tiken (Spanien).

Zhong Lian: Urheberrechtsverträge in 
China.

Alexander Lutz: Urheberrecht in der 
wissensbestimmten Wirtschaft.

Christine Milger: Täuschung durch Un-
terlassen und Verkehrspfl ichten.

Patricia Müller-Chosco: Schutz der 
geografi schen Herkunftsangaben in Latein-
amerika.

Maria Oliete Ballester: Die Bekämpfung 
der Nachahmung von Modeerzeugnissen in 
Deutschland und Spanien.
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Iana Roueva: Die Entwicklung des Mar-
kenrechts in einigen Ländern des Balkans 
(rechtsvergleichend).

Prof. Dr. Joseph Straus

Monica Armillotta: Ensuring Access to 
IP: Technology Pooling Licensing Agree-
ments.

Claus Färber: Patentfähigkeit angewandter 
Algorithmen.

Paul Fairhurst: Building a Comprehensive 
Multivariate Valuation model for Intellectu-
al Property, with particular focus on Patents, 
which allows for full securitization and trad-
ability of IP as a commercial asset.

Kristina Janusauskaite: Implementation 
of the EU Enforcement Directive in the 
Baltic Countries: Experience in View of 
Development of Protection of Intellectual 
Property Rights.

Simon Klopschinski: Der Schutz geis-
tigen Eigentums durch völkerrechtliche 
Investitionsschutzverträge.

Viviane Kunisawa: The World Trade  
Organization and the implementation of  
the patent provisions of the TRIPS Agree-
ment in Brazil.

Diana Leguizamon: Modern Plant Breed-
ing and Plant Variety Protection in Latin 
American Countries.

Matthias Lindenmeir: Patentrechtliche 
Probleme der DNA-Chiptechnologie.

Marianna Moglia: Patentierbarkeit von 
Geschäftsmethoden.

Wolrad Prinz zu Waldeck und  
Pyrmont: Der Schutzbereich von Patenten 
auf humangenomische Erfindungen.

Ingy Rasekh: Protection of Pharmaceuti-
cals and Chemical Products Under New 
Egyptian Intellectual Property Law.

Eva Riemann: Valuation of Trade Marks 
and Strategic Innovation Management – A 

Global Approach to Trade Mark and Brand 
Valuation.

Clara Sattler de Sousa e Brito: Der 
Begriff menschliches Lebewesen im Patent-
recht unter biologisch-medizinischen, 
ethischen und rechtlichen Gesichtpunkten.

Radadiana Taric: Genetische Ressourcen 
und die Angabe ihrer Herkunft in Patent-
anmeldungen als Problem des modernen 
Patentrechts.

Xuming Wang: Schutz von chemischen 
und pharmazeutischen Erfindungen nach 
dem neuen chinesischen Patentrecht.

Yixing Wu: Das Kartellrecht als Mittel zur 
Verhinderung des Missbrauchs des Immate-
rialgüterrechts mit dem Ausgangspunkt des 
chinesischen Antimonopolgesetz.

Zhuomin Wu: Der Schutz biotechnolo-
gischer Erfindungen in P.R. China, unter 
Berücksichtigung internationaler Entwick-
lungen.

b)	 abgeschlossene	Arbeiten

Prof. Dr. Josef Drexl

Andrea Birkmann: Die Anknüpfung der 
originären Inhaberschaft am Urheberrecht 
in Deutschland, Frankreich und den USA – 
Ein Rechtsvergleich unter Berücksichtigung 
internationaler Konventionen. (2008)

Rasmus Furth: Ambush Marketing – Eine 
Untersuchung im Lichte des deutschen und 
US-amerikanischen Rechts. (2008)

Tobias Holzmüller: Einseitige Wettbe-
werbsbeschränkungen als Regelungsproblem 
des internationalen Kartellrechts. (2008)

Janina Schäfer: Die kartellrechtliche  
Kontrolle des Einsatzes technischer Schutz-
maßnahmen im Urheberrecht. (2008)

Marko Schauwecker: Extraterritoriale 
Patentverletzungsjurisdiktion. (2008)

Alicia del Tiempo: Kartellrechtliche Be-
urteilung horizontaler Technologietransfer-
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Vereinbarungen nach Europäischem Recht. 
(2008)

Philip Bacher: Entwicklungsperspektiven 
des Kartellrechts im Rahmen des WTO/
TRIPS-Abkommens. (2009)

Patricia Bohn: Der Erschöpfungsgrund-
satz in den Staaten Lateinamerikas. (2009)

Christian Fackelmann: Patentschutz und 
ergänzende Schutzinstrumente für Arznei-
mittel im Spannungsfeld zwischen Wettbe-
werb und Innovation. (2009)

Zer-Rur Huang: Zugangsrenovierung und 
Innovationsanreize im Telekommunikati-
onsrecht. (2009)

Prof. Dr. Reto M. Hilty

Markus Feil: Lizenzkartellrecht – US-
amerikanische und europäische Entwick-
lungen. (2008)

Roland Fischer: Lizenzverträge im Kon-
kurs. Gesetzliche Regelungen und vertrag-
liche Gestaltungsmöglichkeiten. (2008)

Gerd Hansen: Warum Urheberrecht? 
Die Rechtfertigung des Urheberrechts 
unter besonderer Berücksichtigung des 
Nutzerschutzes. (2008)

Dominik Rubli: Das Verbot der Umge-
hung technischer Maßnahmen zum Schutz 
digitaler Datenangebote. (2008)
 
Jonas Bornhauser: Anwendungsbereich 
und Beschränkung des urheberrechtlichen 
Vervielfältigungsrechts im digitalen Kontext. 
(2009)

Axel Brune (Dipl.-Ing.): Bewährtes 
Arbeitnehmererfi ndergesetz? (2009)

Zohar Efroni: Access-Right and Copy-
right. (2009)

Timo Ehmann: Wettbewerbsfreiheit und 
Investitionsschutz für Datenbanken – Inte-
ressenausgleich durch ein dreispuriges 
Schutzsystem? (2009)

Martin Pfl üger: Der internationale Schutz 
gegen unlauteren Wettbewerb. (2009)

Tihani Prüfer-Kruse: Interessenschwer-
punkte im Markenrecht. (2009)

Peter Stiel: Leistungsstörungen bei 
Lizenzverträgen aus europarechtlicher 
Sicht. (2009)

Prof. Dr. Michael Lehmann

Tatiana Levina: Patentlizenzen im euro-
päischen und russischen Kartellrecht. 
(2008)

Igor Barabash: Das Bildzitat im Internet. 
(2009)

Thomas Glückstein: Electronic procure-
ment. (2009)

Mineko Mohri: Der Schutz von Ersatz-
teilen (USA, Japan, Deutschland). (2009)

Prof. Dr. Joseph Straus

Andrew Law: Legalising the Policy 
Thoughts in the DOHA TRIPS Declaration 
of 14 November 2001. (2008)

Katja Triller Vrovec: Ethical Aspects of 
Patenting Stem Cells. (2008)

Eva Willnegger: Patents in the Food Sec-
tor – A Retrospective Survey with Special 
Emphasis on the TRIPs Agreement. (2008)

Jingjing Cao: Chinesische Patentgerichts-
barkeit im Vergleich mit dem deutschen 
und ameri kani schen System und Reform-
vorschlag. (2009)

Nina Klunker: Harmonisierungsbestre-
bungen im materiellen Patentrecht – Be-
standsaufnahme und Entwicklung auf der 
Ebene der WIPO und der trilateralen 
Verträge. (2009)

Georg Rauh: Die mittelbare Patentver-
letzung – eine rechtsvergleichende Unter-
suchung. (2009)
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Lars Rüve: Internationales Privatrecht der 
Einzelerfindung sowie der Gemeinschafts-
erfindung von Arbeitnehmern. (2009)

Martina Schuster: Patent Protection in 
the Proteomic Era: Patentability Require-
ments and Scope of Protection of Claims 
Related to 3-dimensional (3-D) Structure  
of Proteins under German, European and 
US-American Law. (2009)

IV	 Lehrtätigkeiten

Dr. Bastian (LMU)

Dr. Conde Gallego (LMU)

Prof. Dr. Drexl (IMPRS-CI, LMU, 
MIPLC, Université de Paris Panthéon-Assas)

Prof. Dr. Fikentscher (LMU)

Dr. Geiger (LMU, Universität Straßburg, 
Toledo Law School)

Dr. Große Ruse-Khan (IMPRS-CI, LMU, 
MIPLC, Centre d`Études Internationale de 
la Propriété Intellectuelle/Steinbeis Transfer 
Institute Straßburg)

Prof. Dr. Hilty (IMPRS-CI, Law Summer 
School Cairo, LMU, MIPLC, Universität 
Zürich)

Dr. Katzenberger (AnwaltsAkademie)

Dr. Kitz (Law Summer School Cairo, LMU)

Prof. Dr. Klass (LMU)

Dr. Kosmides (LMU)

Kupzok (IMPRS-CI)

Prof. Dr. Kur (IMPRS-CI, LMU, MIPLC)

Prof. Dr. Lehmann (IMPRS-CI, LMU, 
MIPLC, Santa Clara Summer School)

Dr. von Lewinski (Franklin Pierce Law 
Center, George Washington University, 
MIPLC, Université de Toulouse)

Mackenrodt (LMU)

Dr. Müller-Langer (IMPRS-CI, Univer-
sität Heidelberg)

Oliete Ballester (LMU)

Dr. Pagenberg (MIPLC) 

Prof. Dr. Peukert (LMU)

Dr. Podszun (LMU, Rumänische Kartell-
behörde (Consiliul Concurentei/Bukarest, 
IMPRS-CI, National Tsing Hua University/
Hsinchu, Taiwan)

Prinz zu Waldeck und Pyrmont  
(Justus Liebig Universität Gießen, MIPLC)

Prof. Dr. Straus (George Washington  
University Law School, LMU, MIPLC)

Wechsler (IMPRS-CI)

V	 Ehrungen	und	Preise

Herr Prof. Dr. Christoph Antons ist seit 
2009 Adjunct Research Fellow am Austra-
lian Global Studies Research Centre der 
University of Western Australia. Im Herbst-
semester 2009 war er Visiting Scholar an 
der Stanford Law School.

Herr Prof. Dr. Reto M. Hilty wurde 
2009 zum Ehrenprofessor an der Xiamen 
University, Xiamen, P.R. China ernannt. 
2009 wurde er zum Consultant Professor  
an der Huazhong University of Science and 
Technology, Wuhan, P.R. China berufen.

Herr Dr. Timoleon Kosmides erhielt  
den Preis des Fördervereins der Juristischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München für die Auszeichnung im Rah-
men des Aufbaustudiengangs (LL.M. Eur.) 
und den Preis der Deutschen Stiftung für 
Recht und Information für eine herausra-
gende Magisterarbeit.

Frau Pallavi Kondapalli erhielt den  
Siegfried und Gertrud Oehm Preis für  
den besten Abschluss 2008 am MIPLC. 

Frau Prof. Dr. Annette Kur wurde 2009 
zum Mitglied des Global Program der New 
York University berufen. Ferner ist sie presi-
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dent-elect der Internationalen Vereinigung 
zur Förderung von Lehre und Forschung 
auf dem Gebiet des geistigen Eigentums 
(Association for the Advancement of Teach-
ing and Research in Intellectual Property, 
ATRIP).

Frau Sunimal Mendis erhielt den 
Siegfried und Gertrud Oehm Preis für 
den besten Abschluss 2009 am MIPLC.

Herr Dr. Rupprecht Podszun wurde 
2008 als Associate in die Stiftung Neue 
Verantwortung aufgenommen. Im Jahr 2009 
wurde er in das Kuratorium der Theodor-
Heuss-Stiftung berufen.

Herr Prof. Dr. Joseph Straus ist seit 
September 2009 Chair of the Law Section 
of the Academia Europaea und Visiting 
Fellow der Hoover Institution der Stanford 
University. Zudem wurde er 2009 zum 
Ehrenprofessor an der Xiamen University 
ernannt.

Frau Andrea Wechsler wurde 2009 als 
Associate in die Stiftung Neue Verantwor-
tung aufgenommen.
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I	 Veranstaltungen	des	Instituts

�	 Tagungen

CLIP Working Group Meeting, MPI für 
Geistiges Eigentum in Kooperation mit MPI 
für Privatrecht, Hamburg, 25.–26. Januar 
2008

The Protection of Intellectual Property in a 
Globalized World, MIPLC und Bayerische 
Staatsregierung, München, 29. Februar 
2008

CLIP Working Group Meeting, MPI für 
Geistiges Eigentum in Kooperation MPI für 
Privatrecht und Universidad Complutense 
Madrid, Madrid, 27.–29. März 2008

Workshop: “Economic Partnership Agree-
ments of the European Community and IP”, 
MPI für Geistiges Eigentum, München,  
24. April 2008

Conference on Computer Implemented 
Inventions, MIPLC, European Patent  
Office/European Patent Academy, Associa-
tion of Intellectual Property Experts VPP 
und Japanese Patent Attorneys`Association 
JPAA, München, 16. Mai 2008

Conference on the Role of Law and Ethics 
in the Globalized Economy, MPI für Geis-
tiges Eigentum, Bayerisches Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie und European Academy of 
Sciences and Arts, München, 22. Mai 2008

Interessengemeinschaft Münchner Marken-
gespräche, MPI für Geistiges Eigentum, 
München, 26. Juni 2008

CLIP Working Group Meeting, MPI für 
Geistiges Eigentum in Kooperation mit MPI 
für Privatrecht und der Universität Stock-
holm, Stockholm, 28.–29. August 2008

Workshop: “Economic Partnership Agree-
ments of the European Community and IP”, 
MPI für Geistiges Eigentum, München,  
3. September 2008

5. Alumni-Treffen des MPI für Geistiges 
Eigentum, München, 16. September 2008

Sino-German Conference on IP Law,  
MPI für Geistiges Eigentum, München, 
15.–17. Oktober 2008

Eröffnungsfeier der IMPRS-CI, MPI für 
Geistiges Eigentum, München, 20. Oktober 
2008

Nationale und internationale Rechtsfragen 
der Unternehmensnachfolge, Assistenten-
tagung MPI für Geistiges Eigentum,  
München, 27. Oktober 2008

Scientific Advisory Board des MIPLC,  
MPI für Geistiges Eigentum, München,  
6. November 2008

Board of Trustees des MIPLC/Graduation, 
MPI für Geistiges Eigentum, München,  
7. November 2008

Lauterkeitsrecht und Acquis Communau-
taire, MPI für Geistiges Eigentum, Berlin, 
13.–15. November 2008

The Future of Intellectual Property, Sympo-
sium Celebrating the 5th Anniversary of the 
MIPLC, München, 15. Dezember 2008

CLIP Working Group Meeting, MPI für 
Geistiges Eigentum in Kooperation mit MPI 
für Privatrecht, München, 5.–6. Dezember 
2008

Competition Law in Developing Countries, 
MPI für Geistiges Eigentum, München, 
29.–31. Januar 2009

Conference on Foundations and Limita-
tions of an Economic Approach to Compe-
tition Law, MPI für Geistiges Eigentum, 
München, 12.–13. März 2009

Enough is Enough, gemeinsamer Workshop 
des MPI für Geistiges Eigentum in Koope-
ration mit Engelberg Center, NYU, New 
York, 1.–2. Mai 2009

Conference on Patent Exhaustion, Jointly 
organized by European Patent Academy/
European Patent Office, Japan Intellectual 
Property Association, MIPLC und GRUR, 
München, 15. Mai 2009

Festveranstaltung zum 75. Geburtstag von 
Professor Ulrich Loewenheim, MPI für 

D	 Veranstaltungen,	Tagungen
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Geistiges Eigentum, München, 2. Juni 
2009

CLIP Working Group Meeting, MPI für 
Geistiges Eigentum in Kooperation mit MPI 
für Privatrecht, Hamburg, 5.–6. Juni 2009

Asia Round Table, MPI für Geistiges 
Eigentum, München, 25. Juni 2009 

6. Alumni-Treffen des MPI für Geistiges 
Eigentum, München, 10.–11. Juli 2009

Asia Round Table, MPI für Geistiges 
Eigentum, München, 30. Juli 2009 

Asia Round Table, MPI für Geistiges 
Eigentum, München, 27. August 2009

Diskussion über Kartellrecht und Immate-
rialgüterrecht, MPI für Geistiges Eigentum, 
München, 14. September 2009

Der Patentverletzungsprozess in Japan und 
Deutschland, Deutsch-Japanische Juristen-
vereinigung (DJJV), Japan Intellectual 
Property Association (JIPA ), Japan Patent 
Attorneys Association, MPI für Geistiges 
Eigentum, München, 23. September 2009

Asia Round Table, MPI für Geistiges 
Eigentum, München, 24. September 2009

Das Markenrecht zwischen Eigentums-
ordnung, Wettbewerbssteuerung und 
Informationsförderung, MPI für Geistiges 
Eigentum, Berlin, 8.–10. Oktober 2009

Workshop: The Draft Principles on Confl ict 
of Laws in Intellectual Property, MPI für 
Geistiges Eigentum in Kooperation mit MPI 
für Privatrecht, München, 22.–24. Oktober 
2009

Nutzergenerierte Inhalte als Gegenstand 
des Privatrechts, Assistententagung MPI für 
Geistiges Eigentum, München, 30. Oktober 
2009

Chinas Immaterialgüterrechte nach TRIPS, 
Deutsch-Chinesische Juristenvereinigung in 
Kooperation mit MPI für Geistiges Eigen-
tum, München, 2. November 2009

Asia Round Table, MPI für Geistiges 
Eigentum, München, 2. November 2009

Technology and Competition, Symposium 
des MPI für Geistiges Eigentum und Fest-
schriftübergabe für Prof. Ullrich, München, 
21. November 2009

Asia Round Table, MPI für Geistiges Eigen-
tum, München, 1. Dezember 2009

2	 Gastvorträge

Bertram Huber, Senior Vice President of 
Robert Bosch GmbH und Head of Corpo-
rate IP, “IP Organisation and IP Strategy 
in a globally active Group of Companies”, 
MIPLC Lecture Series, 27. Februar 2008

Mark Williams, Associate Professor, 
Hong Kong Polytechnic University, 
“Competition Law in China and Hong 
Kong”, 9. Juli 2008

John Whealan, Associate Dean for Intel-
lectual Property Law at GW Law School, 
“U.S. Patent Reform Legislation”, MIPLC 
Lecture Series, 16. Juli 2008

Thomas Cheng, Assistant Professor, Uni-
versity of Hong Kong, “Regulations on Abu-
sive Use of IP Rights in China”, 25. Juli 2008

Carsten Krüger, Rechtsanwalt (Cartel 
Damage Claims), „Private Kartellrechts-
durchsetzung durch Schadensersatzklagen“, 
Gruppe 3 g, 29. Juli 2008

Holger Hohmann und Georg Böttcher, 
Siemens-Syndikusanwälte, „Das chine-
sische Kartellrecht aus unternehmerischer 
Perspektive“, 5. November 2008

Torben Toft (Europäische Kommission, 
Brüssel) und Hinrich Julius (Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit, Peking), 
„Aufgabe Kartellkontrolle in China – vom 
Gesetz zur Institution und Emerging 
Competition Jurisdictions – A View 
From Brussels“, 20. November 2008

Roman Heidinger, Wissenschaftlicher 
Assistent an der Wirtschaftsuniversität 
Wien, „Erste Erfahrungen mit der Um-
setzung der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken in Österreich“, 
20. Januar 2009
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James Conley und David Orozco,  
Professor, Kellogg School of Management, 
“Innovation Policy and Friends of the 
Court: Patent Right Advocacy before the  
U.S. Supreme Court”, MIPLC Lecture 
Series, 19. Mai 2009

Robert A. Heverly, Professor, Michigan 
State University, “Is Information?”, MIPLC 
Lecture Series, 25. Mai 2009

Mark Roesler, J.D. Indiana, Commercial-
ization of Dead and Living Celebrities in 
the U.S. and Germany – Marilyn Monroe, 
Marlene Dietrich and Caroline von Mona-
co, MPI für Geistiges Eigentum, München, 
4. Juni 2009

Jörg Nothdurft, Bundeskartellamt,  
„Aktuelle kartellrechtliche Entwicklungen“, 
12. Oktober 2009

Terrence P. McMahon, law firm of  
McDermott Will & Emery LLP, “Recent 
Developments in US Patent Litigation Law”, 
MIPLC Lecture Series, 14. Oktober 2009

Johannes Heselberger, European Patent 
Attorney, “The Development of Germany  
as a Patent Litigation Venue in the Last 
Decade: Advantage Patentee?”, MIPLC 
Lecture Series, 19. Oktober 2009

Hans-Rainer Jaenichen, European  
Patent Attorney, “The Patenting of Antibod-
ies and Their Medical Uses in the EPO”, 
MIPLC Lecture Series, 29. Oktober 2009

II	 Teilnahme	an	Konferenzen,		
Kongressen	und	Tagungen

4th EGA Legal Affairs Forum, European 
Generic Medicines Association, Brüssel, 
Januar 2008 (Hilty)

50 Jahre Bundeskartellamt, Bundeskartell-
amt, Bonn, Januar 2008 (Podszun)

Academic Publishing in Europe 2008, APE 
Programme Committee, Berlin, Januar 2008 
(Bajon)

ALAI Deutschland, München, Januar 2008 
(von Lewinski)

ATRIP Regional Conference, ATRIP/Uni-
versity of Hong Kong, Hong Kong, Januar 
2008 (Kur)

Umgang mit Know-how in internationalen 
FuE-Kooperationen, MIPLC gemeinsam 
mit dem WZL Aachen und der Fraunhofer 
Gesellschaft, München, Januar 2008 
(Klunker)

Neues Urheberrecht, 7. Urheberrechts-
tagung, Schweizer Forum für Kommuni-
kationsrecht, Zürich, Januar 2008 (Hilty)

Patent Policy in Europe and Turkey,  
University of Ankara Law School, Ankara, 
Januar 2008 (Straus)

Seminar “The Importance of Intellectual 
Property for Companies”, Università IULM, 
Feltre, Januar 2008 (Straus)

Scholarly Publishing and the Issues of  
Cultural Heritage, Fair Use, Reproduction 
Fees and Copyrights, MPI für Wissen-
schaftsgeschichte, Berlin, Januar 2008 
(Kitz)

Der Schutz geistigen Eigentums in einer 
globalisierten Welt, Internationales Fach-
hearing der Bayerischen Staatsregierung 
gemeinsam mit dem MIPLC, München, 
Februar 2008 (Klunker, Straus)

EU XXL Forum, EU XXL film, Krems,  
Februar 2008 (von Lewinski)

European ICT Standardisation Policy at  
a crossroads: a new direction for global  
success, Meeting der EU-Kommission, 
Brüssel, Februar 2008 (Tapia-García)

Globaler Wettbewerb und nationale Wett-
bewerbsordnungen, Forschungsinstitut für 
Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb 
(FIW), Innsbruck, Februar 2008 (Drexl)

Intergovernmental Committee on Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and  
Folklore, WIPO, Genf, Februar 2008  
(von Lewinski)

Expert Group on the European Union  
Patent Judiciary der EU-Kommission,  
Brüssel, Februar 2008 (Pagenberg) 
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Mittelasienworkshop der GSHS der MPG, 
MPI für ethnologische Forschung, Halle/
Saale, Februar 2008 (Drexl)

Professionell in der Lehre, Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, München, 
Februar 2008 (Podszun)

Sitzung der GSHS und des Wissenschaft-
lichen Rates der MPG, Berlin, Februar 
2008 (Hilty, Mackenrodt)

Transnational IP Program, Universität 
Roma Tre, Rom, Februar 2008 (Pagenberg)

How companies give security – the Anglo-
German spectrum of solutions; European 
Law Workshop, Centre for European Legal 
Studies (CELS), Cambridge, März 2008 
(Enchelmaier)

175 Jahre Universität Zürich, Rechtswissen-
schaftliche Fakultät, Zürich, März 2008 
(Hilty)

Arbeitskreis Urheberrecht Österreich, 
Krems, März 2008 (Kitz)

Colloque internationale «Le commerce 
international entre bi- et multilatéralisme», 
Association Internationale de Droit Econo-
mique (AIDE), Université Paris 1 Sorbon-
ne, Paris, März 2008 (Drexl)

Fordham Conference on Intellectual 
Property Law & Policy; Fordham IP 
Institute, New York, März 2008 (Kitz, 
Klass, von Lewinski)

Graduate Program on International Busi-
ness Law, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, März 2008 (Kur)

Harmonizing Exceptions and Limitations 
to Copyright Law, Cardozo School of 
Law, New York, März 2008 (Kitz, von 
Lewinski)

Henry Morris Lecture in International & 
Comparative Law, Chicago-Kent College 
of Law, Chicago, März 2008 (Drexl)

Patent Strategies and Standardisation, EPA, 
München, März 2008 (Tapia-García)

Rendite ohne gesellschaftliche Dividende? 
Die Ökonomisierung des Rundfunks und 
ihre Folgen, DLM Symposium, Direktoren-
konferenz der Landesmedienanstalten, 
Berlin, März 2008 (Klass)

Standing Committee on Copyright and 
Related Rights, WIPO, Genf, März 2008 
(von Lewinski)

3. Wissenschaftlicher Roundtable Infor-
mationsgesellschaft und Wettbewerb des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung, Bundling und Wettbewerb: Markt-
machtmissbrauch oder Kundeninteresse? 
DIW, Berlin, April 2008 (Mackenrodt)

7th Annual Conference, International 
Competition Network, ICN, Kyoto, 
April 2008 (Drexl)

7th Forum on the Protection of Intellectual 
Property, Optics Valley, Wuhan, April 2008 
(Ganea)

9th EIPIN Congress (2nd Conference) on 
Enforcement of IP Rights, EIPIN, Straß-
burg, März 2008 (Janušauskaité, Karam 
Valdés, Leguizamón Morales, Roueva)

9th EIPIN Congress (3rd Conference) on 
Criminal IP Enforcement, EIPIN, London/
Windsor, April 2008 (Janušauskaité, 
Karam Valdés, Leguizamón Morales, 
Roueva)

Adobe Roundtable, Adobe, München, 
April 2008 (Wechsler)

AIPPI Helsinki Symposium 2008: Inven-
tions – Is there life after grant? AIPPI, 
Helsinki, April 2008 (Drexl)

Annual Meeting, The Chinese Economists 
Society gemeinsam mit der Nankai Univer-
sity, Tianjin, April 2008 (Wechsler)

Der Gemeinsame Referenzrahmen, He-
rausgeber und Beirat der Zeitschrift für 
Gemeinschaftsprivatrecht (GPR) und Euro-
pean Legal Studies Institute, Osnabrück, 
April 2008 (Große Ruse-Khan)

East Meets West in Vienna, EPA, Wien, 
April 2008 (Ganea)
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Intellectual Property and Private Interna-
tional Law, Universität Bayreuth, Bayreuth, 
April 2008 (Klass, Kur)

Journée d’actualité du droit de la propriété 
intellectuelle organisé par le CEIPI, CEIPI, 
Straßburg, April 2008 (Geiger)

Leadership by Open Innovation in the  
Telecoms, IT and Media Industries, 
Münchner Kreis, München, April 2008 
(Hilty)

Expert Group on the European Union  
Patent Judiciary der EU-Kommission,  
Brüssel, April 2008 (Pagenberg)

MIT-Yale Cyberscholar Working Group, 
Yale Law School, New Haven, April 2008 
(Krujatz)

Sitzung des Studienkreises für Presserecht 
und Pressefreiheit, Studienkreis für Presse-
recht und Pressefreiheit gemeinsam mit  
der Bayerischen Landeszentrale für neue 
Medien, München, April 2008 (Klass)

The protection of plant innovations in the 
future – fact and visions! CIOPORA Plant 
Breeders Rights Conference, CIOPORA, 
Genf, April 2008 (Leguizamón Morales)

Rethinking the Three-Step Test – Follow up 
workshop, MPI für Geistiges Eigentum, 
München gemeinsam mit der Queen Mary, 
University of London, London, April 2008 
(Geiger, Hilty, Kur, Peukert)

Workshop of the European Society of  
Human Genetics, Royal Belgium Academy 
of Sciences, Brüssel, April 2008 (Straus)

4th EIPIN Doctoral Meeting, EIPIN,  
Zürich, Mai 2008 (Janušauskaité, Karam 
Valdés, Leguizamón Morales)

28th IPA Publishers Congress, IPA  
Publisher, Seoul, Mai 2008 (Hilty)

Conference on Computer Implemented 
Inventions, MIPLC gemeinsam mit der 
European Patent Academy/EPA, Japan 
Patent Attorneys Association, VPP,  
München, Mai 2008 (Geiger, Karam 
Valdés, Klunker, Tapia-García)

Die interaktiven Werke und das Urheber-
recht, Université Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines, Paris, Mai 2008 (Geiger)

Emerging Competition Law Issues: Asia 
and the World, Asian Competition Forum, 
Singapur, Mai 2008 (Drexl)

Expertengespräch „Schutz und Nutzungs-
rechte in Forschungskooperationen  
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft“, 
Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft, Berlin, Mai 2008 (Straus)

Famous and Well-Known Marks in Europe, 
130th Annual Meeting, International Trade-
mark Association (INTA), Berlin, Mai 2008 
(Gómez Sánchez)

GRUR Jahrestagung, Deutsche Vereinigung 
für gewerblichen Rechtsschutz und Urhe-
berrecht e.V., Stuttgart, Mai 2008 (Bajon, 
Bastian, Hilty, Klass, Tapia-García)

Indo-German Conference on Intellectual 
Property Law, Universität Freiburg,  
Freiburg, Mai 2008 (Ganea)

IP – Interoperability – Competition,  
Journée de l’ALAI, Section belge, Brüssel, 
Mai 2008 (Ullrich)

IT-Compliance – IT und öffentliche Sicher-
heit – Open Source, @kit e.V., Berlin, Mai 
2008 (Kitz)

ITU-T Kaleidoscope Event, International 
Telecommunication Union, Genf, Mai 
2008 (Huaiwen)

Le cumul des droits intellectuels, Centre  
de Recherche Informatique et Droit (CRID, 
FUNDP) gemeinsam mit dem Centre Intel-
lectual Property and Innovation (CIPI, 
FUSL), Chaire Arcelor (UCL), Brüssel, 
Mai 2008 (Kur)

Master in European Intellectual Property 
Law, University of Stockholm, Stockholm, 
Mai 2008 (Peukert)

BMJ – Arbeitsgruppe Europäische Patent-
gerichtsbarkeit, Mai 2008 (Pagenberg)

The Microsoft Case: The IT industry and 
the Future of EC Competition Law, Insti-
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tute of European Law at University of 
Birmingham, Birmingham, Mai 2008 
(Surblyte)

Conference on the Role of Law and Ethics 
in the Globalized Economy, München, 
Mai 2008 (Beck)

Urheberrecht und Internet, European 
Law Students Association (ELSA), 
München, Mai 2008 (Lehmann)

WTO Intellectual Property and Dispute 
Settlement Workshop of the Centre for 
International Environmental Law, Genf, 
Mai 2008 (Große Ruse-Khan)

6th Experts’ Forum on New Developments 
in European State Aid Law 2008, Brüssel, 
Juni 2008 (Jaeger)

Anpassung des Urheberrechts an neue 
Verwendungsformen. Europarecht im 
Wandel, Europäische Rechtsakademie 
(ERA), Trier, Juni 2008 (Dietz)

Arbeitssitzung des Instituts für Urheber- 
und Medienrecht (Das neue Filmförde-
rungsgesetz), Institut für Urheber- und 
Medienrecht, München, Juni 2008 (Klass)

Copyright Policies and the Role of Stake-
holders, Hellenic Copyright Organization 
gemeinsam mit der USPTO Global IP Acad-
emy, Athen, Juni 2008 (von Lewinski)

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen in Deutschland: Entstehungsge-
schichte und Entwicklungsperspektiven; 
Chinese University of Political Sciences 
and Law, Peking, Juni 2008 (Podszun)

Deutsch-chinesisches Dialogprojekt 
„Soziale Marktwirtschaft und harmonische 
Entwicklung“, Chinese Academy of Social 
Sciences, Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit, Peking, Juni 2008 (Podszun)

EPLA Working Party, München, Juni 2008 
(Pagenberg)

Expert Group on the European Union 
Patent Judiciary der EU-Kommission, 
Brüssel, Juni 2008 (Pagenberg)

European Intellectual Property Teacher’s 
Network (EIPTN) Workshop, EIPTN, 
Newcastle, Juni 2008 (Prinz zu Waldeck 
und Pyrmont) 

Fortbildungstagung der Sozialrichter von 
Baden-Württemberg, Stuttgart, Juni 2008 
(Schlatter)

GRUR-Fachausschuss für Kartellrecht, 
Deutsche Vereinigung für Gewerblichen 
Rechtsschutz, Berlin, Juni 2008 (Pagen-
berg, Ullrich)

Human Rights and Biomedicine, University 
of Rijeka, Faculty of Law gemeinsam mit 
der University of Trieste, Rijeka, Juni 2008 
(Mutabzija)

Intellectual Property and Development, 
SWISSCAM Brazil, Swiss-Brazilian 
Chamber of Commerce, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasilia, Juni 2008 (Straus)

International Conference of the Duke 
University School of Law, München, 
Juni 2008 (Geiger)

ISNIE Conference – 12th Annual 
Conference, ISNIE, Toronto, Juni 2008 
(Schmidt)

Jahreshauptversammlung der MPG, 
Dresden, Juni 2008 (Drexl, Mackenrodt, 
Podszun)

Law Meets Industry: Biosciences Patents, 
University of Haifa, Haifa, Juni 2008 
(Straus)

Le informazioni sull’origine dei prodotti e 
disciplina dei mercati, SISPI (Società Italia-
na per lo Studio della Proprietà Intellettua-
le), Rom, Juni 2008 (De Stefano)

Meeting with the Spanish Judges on the 
Community Trademark Courts, Marques 
(The Association of European Trade Mark 
Owners) in collaboration with the OHIM, 
Alicante, Juni 2008 (Gómez Sánchez)

New Perspective on Chinese IP Law, 
LUISS University Guido Carli, Rom, 
Juni 2008 (Wechsler)
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Quels contrôles pour les concentrations 
d’entreprises? Actualité et perspectives, 
Cycle des Entretiens du Palais-Royale en 
droit public économique, Paris, Juni 2008 
(Drexl)

Creating value: between commerce and 
commons, CCi International Conference, 
Brisbane, Juni 2008 (Antons)

R&D Management Conference, University 
of Ottawa Telfer School of Management, 
Ottawa, Juni 2008 (Wechsler)

Rechtsforum Infolaw, Wirtschaftsuniver-
sität Wien, Wien, Juni 2008 (Peukert)

52. Industrie-Kontakt Seminar, TH Kaisers-
lautern, Kaiserslautern, Juli 2008 (Große 
Ruse-Khan, Peukert) 

Ad-hoc Expert Group on the Role of  
Competition Law and Policy in Promoting 
Growth and Development, UNCTAD, 
Genf, Juli 2008 (Drexl)

ATRIP 2008: Can One Size Fit All? ATRIP, 
München, Juli 2008 (Bajon, Beiter,  
Brasfalean, Busch, De Stefano, Drexl, 
Ehmann, Früh, Geiger, Große Ruse-
Khan, Hilty, Huang, Hüttner, Karam 
Valdés, Kepinski, Klass, Kordic, 
Krauspenhaar, Kur, Mackenrodt,  
Matulionyte, Mešević, Mushchinina, 
Oliete Ballester, Peukert, Pflüger,  
Podszun, Prinz zu Waldeck und  
Pyrmont, Schmidt, Stefani, Straus,  
Tapia-García, von Lewinski, Ullrich, 
Wechsler, Xalabarder, Zech)  

CASRIP High Technology Summit 2008, 
University of Washington, Seattle, Juli 2008 
(Straus)

Declaration on the Three-Step Test, MPI 
für Geistiges Eigentum in Kooperation  
mit Queen Mary, University of London, 
München, Juli 2008 (Drexl, Geiger, 
Große Ruse-Khan, Hilty, Hüttner, 
Wechsler)

AFREURIPS African European Intellectual 
Property Seminars, APPIA, Jaunde, Juli 
2008 (Fischer, Nérisson)

DFG-Graduiertenkolleg Geistiges Eigentum 
und Gemeinfreiheit, Universität Bayreuth, 
Bayreuth, Juli 2008 (Peukert)

German Law on Technological Measures, 
George Washington University Summer 
School, München, Juli 2008 (Peukert)

GRUR-Fachausschuss für Patent- und  
Gebrauchsmusterrecht, Deutsche Ver-
einigung für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Düsseldorf, Juli 2008 (Pagenberg)

High Technology Protection Summit,  
CASRIP, Seattle, Juli 2008 (Pagenberg)

Inaugural Conference of the Society of 
International Economic Law (SIEL), SIEL, 
Genf, Juli 2008 (Große Ruse-Khan)

Innovation and Communications Law, Uni-
versitäten Turku, Louisville Brandeis School 
of Law (US), Michigan State University 
College of Law (US), Drake University Law 

Internationale	Jahrestagung	ATRIP	„Can	One	Size	Fit	All?“	Juli	2008	(Prof.	A.	Kur,	Prof.	J.	Straus,		
Prof.	G.	Ghidini,	Prof.	M.	Desantes	mit	Teilnehmern	der	Konferenz)
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School (US) und IPR University Center, 
Calonia, Juli 2008 (Geiger)

Qu’en est-il du droit de la recherche? 
Institut Fédératif de Recherche «Mutations 
des normes juridiques», Toulouse, Juli 2008 
(von Lewinski) 

Praxis des Immaterialgüterrechts: Schweiz, 
INGRES Institut für gewerblichen Rechts-
schutz, Zürich, Juli 2008 (Knaak)

Copyright Seminar Shanghai, Fédération 
Internationale des Traducteurs – Copyright 
Committee, Shanghai, August 2008 (Dietz)

SFIR & AIPPI Sweden 100 Years Centen-
nial Celebration, SFIR gemeinsam mit 
AIPPI, Stockholm, August 2008 (Straus)

Workshop on cultural diversity in Social 
Science, European Policy and Regulation, 
MEP Hieronymi, DJBFA, Brüssel, August 
2008 (von Lewinski)

3rd ASCOLA Conference “The Develop-
ment of Competition Law Since 1990 
and Perspectives”, Academic Society for 
Competition Law (ASCOLA), Universität 
Zürich, Zürich, September 2008 (Drexl, 
Mackenrodt, Podszun, Ullrich, 
Wahyuningtyas)

XVII. incontro di diritto industriale, 
Uni versität Pavia, Pavia, September 2008 
(Bastian)

67. Deutscher Juristentag, Deutscher 
Juristentag e.V., Erfurt, September 2008 
(Haag, Hohmann, Klass, Kornack, 
Niedermeier, Podszun, Redeker) 

AIPPI Jahreskongress, Boston, September 
2008 (Pagenberg)

Angleichung und Vereinheitlichung des 
Rechts des Geistigen Eigentums, DFG-
Tagung zum Trento-Projekt, DFG, Mün-
chen, September 2008 (Ullrich)

Boundaries to Information Property, 
Centre for Intellectual Property Rights, 
DFG, Zentrum für Europäische Rechts-
politik, München, September 2008 (Hilty)

Colloque internationale sur la problémati-
que du passage de l’économie populaire 
à l’économie formalisée, Institut Euro-
Africain de Droit Economique INEADEC, 
Kinshasa, September 2008 (Drexl)

Conference on Creativity and Talent Devel-
opment, Ludwig-Maximilians-Universität 
München, München, September 2008 
(Ganea)

EU-China Workshop on the Chinese Pat-
ent Law, Legislative Affairs Commission of 
the Standing Committee of NPC supported 
by IPR2, Harbin, September 2008 (Straus)

European ICT Competition Workshop, 
ECIS, Brüssel, September (Wechsler)

Herbstakademie 2008, Deutsche Stiftung 
für Recht und Informatik (DSRI), Essen, 
September 2008 (Kosmides) 

Intellectual Property and Human Rights, 
Eduardo Mondlane Universität, Maputo, 
September 2008 (Falletti)

Interoperabilität: Innovationsschutz versus 
Wettbewerb? 4. Wissenschaftlicher Round-
table, Deutsches Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW), Berlin, September 2008 
(Früh)

Konsumentenschutz als Dimension des 
UWG, Schweizer Forum für Kommunika-
tionsrecht, Zürich, September 2008 (Hilty)

Kreative Arbeit und Urheberrecht, Arbeit 
2.0, Dortmund, September 2008 (Kitz)

Proprietà intellettuale e televisione, 
Unversità degli Studi di Pavia, Pavia, 
September 2008 (Stefani)

Richtertagung zum Markenrecht, Deutsche 
Richterakademie, Wustrau, September 
2008 (Knaak)

Second South Centre International Sympo-
sium on Examining IP Enforcement from 
a Development Perspective, South Centre, 
Genf, September 2008 (Große Ruse-
Khan)

St. Galler Medienrechtstag, Universität 
St. Gallen, Zürich, September 2008 (Hilty)
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Tagung ZERP und Bundesgesundheits-
ministerium, Bremen, September 2008 
(Ullrich)

3rd Annual Conference of the EPIP  
Association, EPIP, Bern, Oktober 2008 
(Hilty, Wechsler)

13th Session of the IGC on IP and Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and  
Folklore, WIPO, Genf, Oktober 2008 
(Busch, von Lewinski)

Anhörung zur Zukunft des Urheberrechts, 
Europarat, Oktober, Paris 2008 (Geiger)

Arbeitssitzung des Instituts für Urheber- 
und Medienrecht, Institut für Urheber-  
und Medienrecht, München, Oktober 2008 
(Klass)

Biolatina 2008 – Biotechnology in Latin 
America, 8th Latin-American Congress – 
Fair on Biotechnology, 4th Brazilian  
Congress on Biotechnology, São Paulo, 
Oktober 2008 (Straus)

China Law Studies in Europe, ECLS,  
Bologna, Oktober 2008 (Wechsler)

Conference on Industrial Property Rights  
in the Internal Market, EU-Kommission 
gemeinsam mit der Französischen Rats-
präsidentschaft, Straßburg, Oktober 2008 
(Pagenberg)

Cultural Diversity: Its Effects on Authors 
and Performers in the Context of Globali-
sation, ALAI, Dubrovnik, Oktober 2008 
(Busch, Dietz, Kur, von Lewinski, 
Schlatter)

Datenschutzrechtliches Kolloquium,  
Theodor-Heuss-Stiftung, Stuttgart,  
Oktober 2008 (Podszun)

Das Internet zwischen egalitärer Teilhabe 
und ökonomischer Vermarktung, Zentrum 
für Medien und Interaktivität der Univer-
sität Gießen, Gießen, Oktober 2008  
(Peukert)

Dilemmas der Menschenrechte, Hoch-
schule für Gesellschaftliche Psychologie, 
Warschau, Oktober 2008 (Wojtas)

Première semaine nationale de la propriété 
intellectuelle, Centre de propriété indus-
trielle du Gabon, Libreville, Oktober 2008 
(Nérisson)

Dritter Workshop zum Eisenbahnregu-
lierungsrecht, Institut für Energie- und 
Regulierungsrecht, Berlin, Oktober 2008 
(Berndt)

FICPI Exco Meeting and 11th Open  
Forum, FICPI, Florenz, Oktober 2008  
(Pagenberg)

Intergovernmental Committee on Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and  
Folklore, WIPO, Genf, Oktober 2008  
(von Lewinski)

Medientage München, München,  
Oktober 2008 (Kitz)

Münchner Wissenschaftstage, Ludwig-
Maximilians Universität, München,  
Oktober 2008 (Straus)

Ökonomische Bewertung von Fusionen, 
Gruppe 3 g, München, Oktober 2008  
(Mackenrodt, Podszun)

One Right System for IP – Vision Impossi-
ble? IPR University Center, Helsinki,  
Oktober 2008 (Drexl, Kur)

Segundo Seminario Internacional de  
Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas 
Tecnologías, San José, Universität von  
Costa Rica, Oktober 2008 (Böttger)

Sitzung der Deutschen Landesgruppe 
ALAI, München, Oktober 2008 (Hilty, 
Katzenberger, Kitz, von Lewinski)

Sitzung der GSHS und des Wissenschaft-
lichen Rates der MPG, Berlin, Oktober 
2008 (Hilty, Mackenrodt)

Standard Setting & Patent Pools, Law  
Seminars International, Arlington, Oktober 
2008 (Kordic)

Standards and Patents – examining the 
current and future legal landscape of  
hi-tech companies, London, Oktober 2008 
(Tapia-García)
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Sviluppo recente del diritto d’autore negli 
Stati Uniti (giurisprudenza dopo il 2005), 
LUISS University Guido Carli, Roma, 
Oktober 2008 (Stefani)

Synthetic Biology 4.0, Hong Kong Univer-
sity of Science & Technology, Hong Kong, 
Oktober 2008 (Sattler de Sousa e Brito)

Systems, Münchner Anwaltsverein, 
München, Oktober 2008 (Lehmann)

Urheberrechtstagung 2008, Lehrstühle 
Prof. Spindler/Prof. Berger in Zusammen-
arbeit mit der SUB Göttingen, Göttingen, 
Oktober 2008 (Bajon, Peukert)

4. Jahreskonferenz, Italian Society of Law 
and Economics, University of Bologna, 
Institute of Economics, Bologna, 
November 2008 (Müller-Langer)

IV. Patent Judges Forum, European Patent 
Lawyers Association gemeinsam mit der 
EPO Academy, Venedig, November 2008 
(Pagenberg)

35th Anniversary of Eurobarometer – Under-
standing European Public Opinion, EU-
Kommission (GD Kommunikation), Paris, 
November 2008 (Früh)

Cardozo – SIPO IP Training Program, 
Cardozo Law School, New York, November 
2008 (Prinz zu Waldeck und Pyrmont)

Comparative Law 2008 – Towards interac-
tion and convergence of legal systems, 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), 
Kuala Lumpur, November 2008 (Große 
Ruse-Khan)

Copyright Regulation in Europe – An En-
abling or Disabling Factor for Science 
Communication, European Network for 
Copyright in support of Education and 
Science (ENCES)/Heinrich-Böll-Stiftung, 
Berlin, November 2008 (Bajon)

Durchsetzung von geistigen Eigentums-
rechten, DPMA Konferenz, Berlin, 
November 2008 (Pagenberg)

GRUR-Fachausschuss für Urheber- und 
Verlagsrecht, Deutsche Vereinigung für 
Gewerblichen Rechtsschutz, November 
2008 (Katzenberger)

ICT Standardisation Workshop der EU-
Kommission, Brüssel, November 2008 
(Tapia-García)

Innovation, Competitiveness and Growth, 
Institute of Economics, Zagreb, November 
2008 (Müller-Langer)

International Competition Law 08–09, 
Facoltà di Economia, Università de Trento, 
Trient, November 2008 (Ullrich)

IP Aspects of Free Trade Agreements in the 
Asia Pacifi c Region, CLDSAP – University 
of Wollongong gemeinsam mit CCi und 
dem MPI für Geistiges Eigentum, Wollon-
gong, November 2008 (Hilty, Jaeger)

IP China 2008 – The 4th China Software 
& Integrated Circuit Intellectual Property 
Summit Forum, Chinese Ministry of Infor-
mation Industry, Software and Integrated 
Circuit Promotion Center, Peking, Novem-
ber 2008 (Liu)

Jahreskongress der European Patent Law-
yers Association (EPLAW), Brüssel, 
November 2008 (Pagenberg)

Jornadas de estudio y actualización en 
materia de patentes, Spanisches Patentamt, 
Madrid November 2008 (Pagenberg)

Juristische Fachinformation im Wandel, 
Arbeitsgemeinschaft juristisches Biblio-
theks- und Dokumentationswesen (AjBD), 
München, November 2008 (Klass)

Konstituierende Sitzung, Stiftung Neue 
Verantwortung, Berlin, November 2008 
(Podszun)

Markenforum 2008, Markenverband, 
München, November 2008 (Knaak)

Propriété intellectuelle, biotechnologie et 
enjeux sociaux, Chaire Régulation, École 
Nationale des Sciences Politiques, Paris, 
November 2008 (Ullrich)
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Sitzung des Studienkreises für Presserecht 
und Pressefreiheit, Studienkreis für Presse-
recht und Pressefreiheit, Bad Homburg, 
November 2008 (Klass)

Staff Seminar Series, National University  
of Singapore, Singapur, November 2008 
(Große Ruse-Khan)

Standing Committee on Copyright and 
Related Rights, WIPO, Genf, November 
2008 (von Lewinski)

Symposium zum 70. Geburtstag von Michel 
M. Walter, Wien, November 2008 (Dietz, 
von Lewinski)

Violazione delle norme antitrust e tutela  
del consumatore, Corte Suprema di Cassa-
zione, Rom, November 2008 (De Stefano)

3rd Annual General Meeting, Asian  
Competition Forum, Hong Kong,  
Dezember 2008 (Drexl)

Art, Science & Copyright, Akademie 
Schloss Solitude, Stuttgart, Dezember 2008 
(Peukert)

Disseminating IP Knowledge in Univer-
sities, EPA, Den Haag, Dezember 2008 
(Oliete Ballester, Straus)

EU-China Project on the Protection  
on Intellectual Property Rights (IPR2), 
EPA, München, Dezember 2008  
(Tapia-García)

Jahreskongress der European Patent Law-
yers Association (EPLAW), Brüssel, 
Dezember 2008 (Pagenberg)

Japan heute, Universität Augsburg,  
Augsburg, Dezember 2008 (Ganea)

Launch Ceremony of Asian Competition 
Law and Economics Centre (ACLEC), 
Hong Kong Polytechnic University (HKPU), 
Hong Kong, Dezember 2008 (Drexl)

EPLA Working Party, Dezember 2008  
(Pagenberg)

New Models of Intellectual Property:  
Predictability and Openness as Spurs  
to Innovation, Salzburg Global Seminar, 
Salzburg, Dezember 2008 (Straus)

Workshop on Recent Developments in  
State Aid Law, EStALI Autumn Confer-
ence on European State Aid Law, Universi-
té du Luxembourg, Luxemburg, Dezember 
2008 (Jaeger)

PRORAT, SNF-Projekt 1. Retraite, Monte 
Verita, Januar 2009 (Hilty)

Conference on EU IP Enforcement:  
Present and Future, Waseda Law School, 
Tokio, Januar 2009 (Straus)

The Interaction between the European 
Patent Office and Civil Society, Workshop 
München, MPI für Geistiges Eigentum, 
München, Januar 2009 (Ullrich)

10th EIPIN Congress (1st Conference) on 
Enforcement Framework and Civil Enforce-
ment, EIPIN, Gerzensee, Januar 2009 
(Drexl, Ericsson, Kupzok, Prinz zu 
Waldeck und Pyrmont)

UFR Droit CREDECO (Centre de Recher-
che de Droit Economique), Universität 
Nizza, Nizza, Januar 2009 (Drexl)

International Conference on Biotech Medi-
cines Innovations in Developing Countries: 
IP Protection and Regulations for Safety 
and Efficacy, National Graduate Institute 
for Policy Studies, Tokio, Februar 2009 
(Straus)

Aktuelle Aspekte der Europäischen  
Fusionskontrolle, Münchner Kartell-
rechtsforum, München, Februar 2009  
(Mackenrodt, Podszun)

Sitzung der GSHS und des Wissenschaft-
lichen Rates der MPG, Berlin, Februar 
2009 (Drexl, Hilty, Mackenrodt)

ICTSD/UNCTAD Seminar “The WTO  
US-China Panel Report: Findings and  
Implications for the Future of IPRs En-
forcement”, Genf, Februar 2009 (Große 
Ruse-Khan)
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10th EIPIN Congress (2nd Conference) 
on Criminal Enforcement of IP, EIPIN, 
Straßburg, Februar/März 2009 (Drexl, 
Ericsson, Hilty, Kupzok)

Patentforum, Heymann Fachseminare, 
München, März 2009 (Drexl)

Recht und Markt – Wechselbeziehungen 
zweier Ordnungen, 49. Assistententagung 
Öffentliches Recht, Bonn, März 2009 
(Früh)

Hochschulverbandstag, Deutscher Hoch-
schulverband, Düsseldorf, März 2009 
(Kraßer)

10th Meeting of the High Level Group 
(HLG) Copyright Subgroup der E4 Unit 
(Digital Libraries and Public Sector Infor-
mation), Brüssel, April 2009 (Nérisson)

Conference “Free Movement in the Euro-
pean Union: A Business and Tax Perspec-
tive”, Seton Hall University School of Law, 
New York, April 2009 (Drexl)

17th Annual Conference “International In-
tellectual Property Law and Policy”, Ford-
ham University School of Law, Cambridge, 
April 2009 (Hilty, von Lewinski)

Internationale Kartellrechtstagung, Bundes-
kartellamt, Hamburg, April 2009 (Drexl)

„Zukunft der Wirtschaftswissenschaften“, 
Sektionsarbeitsgruppe der GSHS und des 
Wissenschaftlichen Rates, Bonn, April 2009 
(Drexl)

Perspektivenkommission, GSHS und der 
Wissenschaftliche Rat, Hamburg, April 
2009 (Drexl)

Committee on Development and Intellectu-
al Property (CDIP): Third Session, WIPO, 
Genf, April/Mai 2009 (Große Ruse-Khan)

Treffen der Kuratoriumsvorsitzenden 
der MPG, MPI für Geistiges Eigentum, 
München, April 2009 (Hilty)

Enough is Enough, gemeinsamer Workshop 
des MPI mit Engelberg Center, New York, 
Mai 2009 (Hilty, Kur)

Droit et économie dans la Propriété Intel-
lectuelle, Cour de Cassation und Chaire 
Régulation de Sciences Po, Paris, Mai 2009 
(von Lewinski)

EPO/JIPA/MIPLC/GRUR Conference 
“Patent Exhaustion”, München, Mai 2009 
(Drexl, Ericsson, Kupzok, Surblyte, 
Ullrich)

ESTOOLS Open Symposium on Stem Cell 
Science, Accademia Nazionale dei Lincei, 
Rom, Mai 2009 (Straus)

International Focus Programme Evaluation 
Conference “Main Trends in Intellectual 
Property Law”, ELSA und Gdansk 2016, 
Danzig, Mai 2009 (von Lewinski)

Issues at the Forefront of Monopolization 
and Abuse of Dominance, Universität 
Haifa, Haifa, Mai 2009 (Drexl)

Vertraulichkeitsabreden bei Unternehmens-
übernahmen, Münchner Kartellrechtsforum, 
München, Mai 2009 (Mackenrodt)

2. BDI-BNetzA Regulierungskonferenz – 
Strategieforum für Investitionen und Wett-
bewerb bei Energie, Telekommunikation 
und Eisenbahn, Berlin, Mai 2009 (Berndt)

9th Annual WTO Conference, BIICL, 
IIEL, SIEL, London, Mai 2009 (Große 
Ruse-Khan)

Internationale Urheberrechtskonferenz, 
Bundesministerium der Justiz, Berlin, Mai 
2009 (Hilty)

Standing Committee on Copyright and 
Related Rights, WIPO, Genf, Mai 2009 
(von Lewinski)

Suchmaschinen und Urheberrecht, Rechts-
forum Infolaw, Wien, Mai 2009 (Hüttner)

Jahreshauptversammlung der MPG, Mainz, 
Juni 2009 (Hilty, Kraßer)

Europäische Perspektiven des Geistigen 
Eigentums, Symposium des Zentrums für 
Europäisches Wirtschaftsrecht der Rhein-
ländischen Friedrich-Wilhelms Universität 
Bonn und des Law & Technology-Exzellenz-
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projekts der RWTH Aachen, Bonn, Juni 
2009 (Drexl, Hilty, Podszun)

Festveranstaltung zum 75. Geburtstag  
von Professor Ulrich Loewenheim, MPI  
für Geistiges Eigentum, München, Juni 
2009 (Bastian, Bolland, Dietz, Drexl, 
Hilty, Höller, Kraßer, Lehmann, von 
Lewinski, Pagenberg, Schlatter, Schön, 
Schricker, Straus)

More Common Ground for International 
Competition Law? 4th ASCOLA-Confer-
ence, Washington D.C., Juni 2009 (Drexl, 
Mackenrodt) 

Graduated Response – Lösungswege aus 
dem digitalen Dilemma? Forum Medien-
recht im Rahmen des medienforum.nrw 
2009, Köln, Juni 2009 (Nérisson)

Antitrust in a World without Center,  
American Antitrust Institute, Washington 
D.C., Juni 2009 (Mackenrodt)

Arbeitstreffen der CLIP-Arbeitsgruppe, 
Max-Planck-Institut für ausländisches  
und internationales Privatrecht, Hamburg, 
Juni 2009 (Drexl, Petz)

ALAI-Konferenz, London, Juni 2009  
(von Lewinski)

Colloquium „Rechtswahl – Grenzen und 
Chance“, Wirtschaftsuniversität Wien, 
Wien, Juni 2009 (Petz)

Erste Erfahrungen mit der Energiepreis-
kontrolle nach § 29 GWB, Münchner  
Kartellrechtsforum, München, Juni 2009 
(Mackenrodt, Podszun)

ICN-Tagung, Zürich, Juni 2009 (Drexl)

Department for Mercantile Law of the  
University of South Africa, Pretoria,  
Juli 2009 (Straus)

WIPO Conference on Intellectual Property 
and Public Policy Issues, WIPO, Genf, Juli 
2009 (Große Ruse-Khan, Straus)

Session: Intellectual Property Rights,  
Patents and Standards in Global Markets, 
4th Transatlantic Market Conference – 
Transatlantic Cooperation for Growth  

and Employment, Dräger-Stiftung gemein-
sam mit DIN und US Chamber of Com-
merce, Washington D.C., Juli 2009 
(Straus)

Trade Marks and Trade Data, OECD,  
Paris, Juli 2009 (Kur)

Patent System as Stimulus for Economy, 
2009 High Technology Protection Summit, 
CASRIP, Seattle, Juli 2009 (Straus)

Conference “Trading Ideas”: The Future of 
IP in Asia and Pacific, Intellectual Property 
Office of Singapore, Singapur, Juli 2009 
(Straus)

Board of Trustees von NEXA Center for 
Internet & Society am Politecnico, Turin, 
Juli 2009 (Drexl)

Global Justice and Sustainable Develop-
ment – Two-day research seminar to con-
sider the role of international law in the 
achievement of global justice, Sheffield, 
August 2009 (Große Ruse-Khan)

ATRIP 2009: Horizontal Issues in IP Law: 
Uncovering the Matrix, ATRIP, Vilnius, 
September 2009 (Hilty, Kur, Surblyte )

3rd Annual Conference and 10 Year Cele-
bration, Competition Commission and 
Competition Tribunal of South Africa,  
Pretoria, September 2009 (Drexl)

Informal Open-Ended Consultations on the 
International Protection of Audiovisual 
Performances, WIPO, Genf,  
September 2009 (von Lewinski)

Private Rechtsdurchsetzung im Kartellrecht, 
Studientag Kartellrecht, Universität Tübin-
gen, Tübingen, September 2009 (Podszun)

Workshop „Internationaler Investitions-
schutz und Europarecht – Am Vorabend 
einer Europäischen Direktinvestitionspoli-
tik“, Universität Tübingen, Tübingen, Sep-
tember 2009 (Beuttenmüller)

Chaire Régulation, Sciences Po Paris, Paris, 
September 2009 (Geiger)

Europäisches Beihilferecht, DHV Speyer, 
Speyer, September 2009 (Jaeger)
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GRUR Jahrestagung, Deutsche Vereinigung 
für gewerblichen Rechtsschutz und Urheber-
recht e.V., Nürnberg, September 2009 
(Drexl, Hilty, Hüttner, Kupzok, Surblyte)

Tagung für Rechtsvergleichung, Köln, 
September 2009 (Kraßer)

Symposium zum 50. Geburtstag der GVL, 
Berlin, September 2009 (Drexl)

Best Practice and Horror Lessons in IPR 
Practice in China, Understanding Chinese 
Patent and Trademark Practice under the 
Revised Patent Law and Current Trademark 
Law in China, CCPIT Patent and Trade-
mark Law Offi ce (China), München, Sep-
tember 2009 (Große Ruse-Khan, N. Lee)

METI-JETRO Symposium 2009 “Boosting 
Science and Technology Through Industrial 
Collaboration 2009”, Ministry of Economy, 
Trade and Industry (METI) gemeinsam mit 
JETRO, Tokio, Oktober 2009 (Straus)

Jahrestagung interne Revision 2009: 
Prüfung des Förderungswesens, Bundes-
kanzleramt, Wien, Oktober 2009 (Jaeger)

Session “New Frontiers in Antitrust Liabil-
ity: Abuses of Patent Settlements and Stan-
dard-Making”, Congress of International 
League of Competition Law, LIDC, Wien, 
Oktober 2009 (Straus)

Die Zusammenarbeit von Wettbewerbern 
in der Versicherungswirtschaft, Münchner 
Kartellrechtsforum in Kooperation mit MPI 
für Geistiges Eigentum, München, Oktober 
2009 (Mackenrodt, Podszun)

Aktuelle Aspekte der Kartellrechtspraxis, 
Münchner Kartellrechtsforum in Koopera-
tion mit MPI für Geistiges Eigentum, 
München, Oktober 2009 (Mackenrodt, 
Podszun)

Sitzung der GSHS und des Wissenschaft-
lichen Rates der MPG, Berlin, Oktober 
2009 (Drexl, Hilty, Mackenrodt)

Global Technology Innovation Dialogue, Cre-
ative & Innovative Economy Center, George 
Washington University Law School and 
MIPLC, München, October 2009 (N. Lee)

PRORAT, SNF-Projekt 2. Retraite, 
Villars-sur-Ollon, November 2009 (Hilty)

Reform der Parteiendemokratie, Stiftung 
Neue Verantwortung, Berlin, November 
2009 (Podszun)

Jahrestagung der Studiengesellschaft für 
Wirtschaft und Recht, Universität Salzburg, 
Salzburg, November 2009 (Jaeger)

ALLEA/Hungarian IP Offi ce/World Sci-
ence Forum Symposium “Intellectual Prop-
erty rights in the European Research Area: 
Grand Challenges and New Opportunities”, 
Budapest, November 2009 (Straus)

Berufungskommission Institut für Verfah-
rensrecht, 2. Sitzung der Berufungskommis-
sion zur Gründung eines MPI Luxemburg, 
Luxemburg, November 2009 (Drexl)

Der Staat in der Wirtschafts- und Finanz-
krise, 3. Münchner Kolloquium zum Öf-
fentlichen Wirtschaftsrecht, Forschungs-
stelle für das Recht der Europäischen 
Integration, LMU, November 2009 (Beut-
tenmüller)

ALLEA Extraordinary Strategy Meeting, Roy-
al Netherlands Academy of Arts and Science, 
Amsterdam, November 2009 (Straus)

Conference “Intellectual Property Protec-
tion and Management”, Peking University, 
Peking, November 2009 (Straus)

Inaugural Ceremony of the Intellectual 
Property Institute of Renmin University of 
China, Peking, November 2009 (Straus)

Meeting of the Novartis Advisory Board on 
Ethics, Basel, November 2009 (Straus)

ALLEA/Hungarian Patent Offi ce/World 
Science Forum Symposium in Honour of 
Sir Roger Elliott, Budapest, November 2009 
(Straus)

„Urheberrecht vs. Wissenschafts- und In-
formationsfreiheit“: Urheberrechtstagung 
2009, Lehrstühle Prof. Spindler und Prof. 
Wiebe, Göttingen, November 2009 
(Hüttner)
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Sitzung der Perspektivenkommission der 
GSHS der MPG und des Wissenschaft-
lichen Rates, Hamburg, Dezember 2009 
(Drexl)

The Third Tongji International Intellectual 
Property Forum, Tongji University,  
Shanghai, Dezember 2009 (Straus)

Human Rights and Tort Law, Wien,  
Dezember 2009 (Große Ruse-Khan)

Selektiver Vertrieb im Internet, Münchner 
Kartellrechtsforum, München, Dezember 
2009 (Mackenrodt, Podszun)

Kuratoriumssitzung, Theodor-Heuss-Stif-
tung, Stuttgart, Dezember 2009 (Podszun)

The 2009 ILST Conference: Innovation, 
Competition and Regulation, Institute of 
Law for Science and Technology, National 
Tsing Jua University, Taipeh, Dezember 
2009 (Hilty, Podszun)

§§ 32ff. UrhG – Eine gelungene oder ver-
fehlte Reform? Eine Zwischenbilanz,  
Institut für Urheber- und Medienrecht, 
München, Dezember 2009 (Petz)

Standing Committee on Copyright and 
Related Rights, WIPO, Genf, Dezember 
2009 (von Lewinski)

Intergovernmental Committee on Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and  
Folklore, WIPO, Genf, Dezember 2009 
(von Lewinski)
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A	 Forschung	im	Bereich	Rechnungslegung	und	Steuern

I	 Allgemeines

Die vielfältigen Forschungsaktivitäten der Ab-
teilung Rechnungslegung und Steuern konn-
ten im Berichtszeitraum weiter ausgebaut und 
vertieft werden. Neben der Fortführung lang-
fristig angelegter Themenbereiche hat sich die 
Abteilung einer Reihe neuer Themen in Form 
diverser Projekte – Vorträge, Aufsätze, Disser-
tationen, zwei  Habilitationen und ein großes 
Buchprojekt – angenommen. Bereichert wurde 
die Tätigkeit durch die Gründung einer Abtei-
lung für Finanzwissenschaften am Institut, die 
es nunmehr ermöglicht, verschiedene Themen 
an den Schnittstellen von Ökonomie und 
Recht aus der Perspektive beider Disziplinen 
zu untersuchen. Besondere Hervorhebung ver-
dienen folgende Tätigkeitsfelder:

– Zuordnung internationaler Besteuerungs-
rechte. Bereits im Jahre 2003 wurde ein ge-
meinsames Forschungsprojekt mit der Uni-
versität Sydney (Richard Vann) und der 
Universität von Michigan (Reuven Avi-Yo-
nah) in Angriff genommen, das die bisher 
in den OECD- und UN-Musterabkommen 
niedergelegten Zuordnungsmechanismen 
der Doppelbesteuerungsabkommen einer 
grundlegenden Neubewertung unterzieht. 
Nach einer Vielzahl von vorbereitenden Ar-
beiten (etwa zur CCCTB oder zur Ge-
winnabgrenzung bei Betriebsstätten) konn-
te im Jahre 2009 eine umfassende Analyse 
der Zuordnung betrieblicher Einkünfte und 
der darauf bezogenen Besteuerungsrechte 
im internationalen Steuerrecht erarbeitet 
werden. Die Ergebnisse werden – gemein-
sam mit wissenschaftlichen Ausarbei-
tungen der genannten Forschungspartner 
– im Juli 2010 auf einer internationalen 
Konferenz des INTR in Oxford präsentiert.

– Eigen- und Fremdkapital in Gesellschafts- 
und Steuerrecht: Ein wesentlicher Themen-
bereich der internationalen Zuordnung von 
Besteuerungsrechten betrifft nach der 
überkommenen Praxis der Staaten die Ab-
grenzung von Eigen- und Fremdkapital: 
Hier steht eine traditionell gegensätzliche 
Besteuerung von Kapitalformen einer 
grundsätzlichen Forderung aus den Wirt-
schaftswissenschaften nach einer strengen 
Gleichbehandlung der Finanzierungsmittel 
gegenüber. Dies gab Anlass zu einem den 
Berichtszeitraum dominierenden großen 
Publikationsprojekt unter Beteiligung zahl-

reicher Abteilungsangehöriger. Der Schwer-
punkt des rechtsvergleichend angelegten 
Projekts liegt auf der Beantwortung der 
Frage, ob sich gesellschaftsrechtlich ge-
prägte Kriterien fi nden lassen, anhand de-
rer die steuerliche Qualifi kation eines hy-
briden Finanzinstruments als Eigen- oder 
Fremdkapital überzeugend vorgenommen 
werden kann. Nachdem Zwischenergeb-
nisse auf interdisziplinären Konferenzen im 
In- und Ausland vorgestellt werden konn-
ten und eine im Internet veröffentlichte 
Kurzfassung dieser Arbeiten auf reges Inte-
resse in Wissenschaft und Praxis gestoßen 
ist, kann die Gesamtpublikation für Ende 
2010 avisiert werden.

– Über die geschilderten Forschungsprojekte 
zur internationalen Besteuerung von gewerb-
lichen Einkünften und zur Abgrenzung von 
Eigen- und Fremdkapital hinaus stellten Pro-
bleme der Abgrenzung von Besteuerungs-
rechten verschiedener Staaten einen aus den 
Vorjahren übernommenen (vgl. Tätigkeitsbe-
richt 2006/2007, S. 86) und im Berichtszeit-
raum ausgebauten Schwerpunkt der Abtei-
lungsarbeit, welcher sich auch in einer Reihe 
unterschiedlicher Einzelprojekte wieder fi n-
det. Mit Aspekten der internationalen Ge-
winnzuordnung beschäftigen sich etwa meh-
rere Arbeiten zur Funktionsverlagerung, zwei 
Dissertationen zur internationalen Konzern-
besteuerung, eine Dissertation zur Besteue-
rung von IP-Holdinggesellschaften, eine 
 Magisterarbeit zur internationalen Besteue-
rung von Einkünften aus technischen Dienst-
leistungen und technischer Unterstützung, 
mehrere Arbeiten zur einheitlichen Kör per-
schaftsbes teuerung in Europa sowie Publika-
tionen zur Besteuerung grenzüberschreiten-
der Dividendenzahlungen in Europa.

– Steuerliche und zivilrechtliche Aspekte der 
Unternehmensnachfolge: Im Jahre 2008 or-
ganisierte die Abteilung die jährliche Tagung 
des Instituts für junge Wissenschaftler, zu 
der in- und ausländische junge Wissen-
schaftler eingeladen wurden. Gegenstand 
der Tagung waren Rechtsfragen der Unter-
nehmensnachfolge. Aus dem Steuerrecht 
standen das Schicksal steuerlicher Verluste 
bei der Unternehmensnachfolge, die Unter-
nehmensbewertung in der Erbschaftsteuer 
und die Wegzugsbesteuerung im Fall grenz-
überschreitender Fusionen auf der Agenda. 
Die Unternehmensnachfolge „von Todes 
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wegen“ behandelten Referate zur Pflicht-
teilsproblematik und zur internationalprivat-
rechtlichen Abgrenzung zwischen Gesell-
schafts- und Erbstatut beim Tod eines 
Gesellschafters. Mit den Auswirkungen der 
Judikatur des Europäischen Gerichtshofs 
auf grenzüberschreitende Verschmelzungen 
und das Statut der Europäischen Aktienge-
sellschaft wurden auch aktuelle europa-
rechtliche Fragen in den Blick genommen.

Abgesehen hiervon wurden viele im vorher-
gehenden Berichtszeitraum begonnene For-
schungsvorhaben erfolgreich abgeschlossen. Zu 
erwähnen ist ein im Jahre 2008 veröffentlichtes 
Buch zu Rechnungslegung und Wettbewerbs-
schutz im deutschen und europäischen Recht 
(vgl. Tätigkeitsbericht 2006/ 2007, S. 74 f.). 

Schwerpunkte der Abteilungsarbeit bildeten 
erneut das deutsche Unternehmensteuerrecht 
und das europäische Steuerrecht. Ein dem 
Steuerrecht nahes Tätigkeitsgebiet ist der Be-
reich der Rechnungslegung und des Kapital-
marktrechts. Im Zentrum mehrerer Projekte 
standen Fragen der Unternehmenspublizität 
und der Kapitalmarkthaftung. Weiter ausge-
baut wurde das facettenreiche Themengebiet 
des islamischen Kapitalmarktrechts, wobei 
ein Schwerpunkt auf der Untersuchung sha-
ria-konformer Finanzprodukte lag. Ebenfalls 
intensiviert werden konnte die Erforschung 
der steuerlichen Behandlung geistigen Eigen-
tums und der steuerlichen Förderung von 
Forschung und Entwicklung, womit die Be-
rührungspunkte zur Schwesterabteilung des 

Instituts vertieft wurden. Mit mehreren 
 Einzelprojekten zur gesellschaftsrechtlichen 
Treuepflicht hat die Abteilung sich auch des 
Gesellschaftsrechts als weiterer Kernkompe-
tenz des Instituts angenommen. Information 
als Zivilrechtsproblem war das Thema zweier 
bürgerlich-rechtlicher Arbeiten.

Wie in der Vergangenheit beschäftigten sich 
viele Projekte mit Fragen des internationalen 
Steuerrechts sowie der steuerlichen Rechts-
vergleichung. Der Rechtsvergleich spielte 
sowohl bei der Lösung aktueller Probleme 
des Steuerrechts als auch bei der Erörterung 
von rechtspolitischen Grundsatzfragen eine 
herausragende Rolle. Eine große Zahl an in- 
und ausländischen Gastwissenschaftlern 
und Stipendiaten belegte die Stellung der 
Abteilung in der steuer-, bilanz- und zivil-
rechtlichen Forschungslandschaft. 

Zudem konnte eine große Zahl an Referenten 
für Gastvorträge am Institut gewonnen wer-
den. Im Jahre 2008 wurde eine Vortragsreihe 
mit führenden Vertretern der jüngeren Ge-
neration von Steuerwissenschaftlern durch-
geführt und im Jahre 2009 mit maßgeblichen 
Experten des Unternehmenssteuerrechts 
fortgesetzt. Besondere Erwähnung verdient 
schließlich das 2. Sino-German Tax Forum, 
das 2009 zusammen mit den Universitäten 
Peking und Osnabrück sowie dem Bundesfi-
nanzhof am Institut veranstaltet wurde und 
den Ausgangspunkt einer dauerhaften Zu-
sammenarbeit mit angesehenen chinesischen 
Universitäten bilden soll.

2.	Sino-German	Tax	Forum	(Vortragende:	Prof.	Dr.	Jörg	Manfred	Mössner,	Prof.	Dr.	Alexander	Hemmelrath,	
Prof.	Dr.	Stephan	Korioth,	Prof.	Dr.	Heinz-Jütgen	Pezzer,	Prof.	Dr.	Dr.	h.c.	Wolfgang	Schön,	Prof.	Dr.	Moris	
Lehner,	Prof.	Dr.	Wei	Xiong,	Prof.	Dr.	Jian	Wen	Liu,	Prof.	Dr.	Fuqiang	Zhang,	Prof.	Dr.	Daqi	Zhu,	Dr.	Jieyin	Tang)
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II	 Steuerrecht

�	 Grundlagen	des	Steuerrechts

a)	 Verfassungsrechtliche	Vorgaben	für	
die	Verlustverrechnung

Die Problematik der steuerlichen Anerken-
nung von Verlusten und ihrer Verrechnung 
mit positiven Einkünften ist von großer prak-
tischer Bedeutung und Aktualität. Gegen-
wärtig befi ndet sich die Verlustverrechnung 
im deutschen Steuerrecht in einem unbefrie-
digenden Zustand. Eine überhand nehmende 
Zahl an Verlustverrechnungsbeschränkungen 
trägt maßgeblich zur Verkomplizierung des 
Steuerrechts bei. Dies ist nicht nur aus steu-
ertechnischer Sicht ein Ärgernis, sondern 
auch im Hinblick auf die gerechte Verteilung 
der Steuerlasten. Vor diesem Hintergrund 
untersucht eine im Berichtszeitraum abge-
schlossene Doktorarbeit die verfassungs-
rechtlichen Vorgaben für die Verlustverrech-
nung und zeigt die sich daraus ergebenden 
Perspektiven für die Ausgestaltung des Sys-
tems der Verlustverrechnung im deutschen 
Steuerrecht auf (Röder). Dabei wird nicht 
rückwärtsgewandt jede bestehende Regelung 
zur Verlustverrechnung auf ihre Verfassungs-
mäßigkeit überprüft, sondern vielmehr der 
abstrakte verfassungsrechtliche Rahmen er-
mittelt, den der Gesetzgeber bei der Gestal-
tung der Verlustverrechnung zu beachten 
hat. Vor diesem Hintergrund werden Per-
spektiven für die Weiterentwicklung des Sys-
tems der Verlustverrechnung aufgezeigt.

b)	 Die	Duale	Einkommensteuer	und	der	
Gleichheitssatz

Mit den Auswirkungen einer wachsenden 
Faktormobilität auf die Ausgestaltung der 
Steuerordnung befasst sich eine kurz vor 
 ihrem Abschluss stehende Dissertation (vgl. 
Tätigkeitsbericht 2006/2007, S. 79 f.) (Kon-
rad). Am Beispiel des Reformmodells einer 
Dualen Einkommensteuer, die sich für eine 
differenzierte Besteuerung von Kapital- und 
Arbeitseinkünften ausspricht, werden die 
Anforderungen des verfassungsrechtlichen 
Gebots einer gleichmäßigen Besteuerung 
an eine nach Einkunftsarten unterschei-
dende Steuergesetzgebung untersucht. Aus-
gangspunkt ist die Fragestellung, wie das 
Verfassungsrecht den Anforderungen wirt-
schaftlicher Realitäten und dem Gestaltungs-

anspruch des Steuergesetzgebers gerecht 
werden und gleichzeitig selbständige Bewer-
tungsmaßstäbe gegenüber dem Gesetzgeber 
einfordern kann. Dieser rechtlichen Bestim-
mung des Bewertungsmaßstabs werden die 
Geltungsan sprüche der wohlfahrtsökono-
mischen Theorie sowie sozialpolitische For-
derungen als konkurrierende Gerechtigkeits-
modelle gegenüber gestellt.

c)	 Aspekte	der	Steuergestaltung

Das Thema der Steuergestaltung hat die Ab-
teilung im Berichtszeitraum intensiv beschäf-
tigt. „Aggressive Steuerplanung“ und „miss-
bräuchliche Steuergestaltungen“ werden von 
Steuerverwaltungen weltweit als zentrales 
Problem bei der Durchsetzung des Steuer-
rechts auf nationaler Ebene und auf interna-
tionaler Ebene wahrgenommen. Schätzungen 
zu den fi skalischen Mindereinnahmen durch 
derartige Gestaltungen gehen in die Milliar-
den. Während der Gestaltungsmissbrauch 
aus Sicht des Europarechts – namentlich des 
Europäischen Steuerwettbewerbs – Thema 
mehrerer 2008 erschienener Veröffentli-
chungen war (Schön), sind zuletzt Fragen 
des Verfassungsrechts sowie der Gestaltung, 
Auslegung und Anwendung einfachen Ge-
setzesrechts in den Vordergrund der For-
schungsarbeit gerückt. Ein 2009 auf der Jah-
restagung der Deutschen Steuerjuristischen 
Gesellschaft gehaltener Vortrag diskutierte 
Legalität, Gestaltungsfreiheit und Belas-
tungsgleichheit als Grundlagen der Besteue-
rung (Schön). Der Grundsatz der Tatbe-
standsmäßigkeit der Besteuerung bildet 
danach die zentrale rechtsstaatliche und de-
mokratische Garantie des Steuerrechts und 
gebietet die Festlegung der Besteuerungsvo-
raussetzungen durch den parlamentarischen 
Gesetzgeber. Eine Ausweitung des materiel-
len Steuertatbestands kann gegenüber dem 
Steuerpfl ichtigen nicht durch den Gleich-
heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG legitimiert 
werden. Ein „Grundrecht auf Steuergestal-
tung“ steht dem Steuerpfl ichtigen jedoch 
nicht zu, da seine Gestaltungsfreiheit ledig-
lich Refl ex der Tatbestandsmäßigkeit der Be-
steuerung ist. Vor diesem Hintergrund ent-
zieht § 42 AO demjenigen Steuerpfl ichtigen 
den rechtsstaatlichen Schutz des Gesetzes-
vorbehalts, der sich gezielt normwidrig ver-
hält, also zirkuläre oder sich gegenseitig auf-
hebende Rechtsgeschäfte zur Vermeidung 
steuerlicher Folgen abschließt.
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Ein Buchbeitrag beleuchtet ferner die Ent-
wicklung deutscher Gesetzesbestimmungen 
zur Unterbindung des steuerlichen Gestal-
tungsmissbrauchs und setzt sich mit den am 
29.12.2007 in Kraft getretenen Änderungen 
von § 42 AO sowie einem zunächst geplanten 
§ 138a AO auseinander (Schön). Mit der 
Neufassung von § 42 Abs. 2 AO hat der Ge-
setzgeber einen Versuch unternommen, miss-
bräuchliche Steuergestaltungen beispielhaft 
zu umschreiben, ohne die geltende Regelung 
des § 42 Abs. 1 AO grundlegend zu ändern. 
Mit § 138a AO sollten Anzeigepflichten von 
Beratern und sonstigen „Vermarktern“ be-
stimmter Steuergestaltungen gegenüber dem 
Bundeszentralamt für Steuern begründet wer-
den. Angesichts heftiger Kritik von Seiten der 
Wissenschaft, der Wirtschaft und der Bera-
tungspraxis hat der Gesetzgeber von einer Um-
setzung des Regelungsentwurfs abgesehen. 
Eine zum Jahresende 2009 fertig gestellte 
Doktorarbeit knüpft hieran an und erörtert, ob 
gesetzliche Anzeigepflichten bei Steuerge-
staltungen in Deutschland zweckmäßig und 
zulässig wären (Beuchert). Als Mittel gegen 
eine als missbräuchlich empfundene Steuer-
planung haben zahlreiche Länder solche An-
zeigepflichten bereits eingeführt. Vorreiter 
dieser Entwicklung waren die USA im Jahr 
1984, gefolgt von Kanada, Großbritannien, 
Südafrika, Israel und zuletzt Portugal. Frank-
reich dagegen hat jüngst zwei Anläufe zur Ein-
führung derartiger Regelungen aufgegeben. 
Das Forschungsprojekt erörtert die Rege-
lungen der sechs Länder, in denen es Anzeige-
pflichtsysteme bereits gibt, die beiden franzö-
sischen Entwürfe und den deutschen Entwurf 
eines § 138a AO. Obgleich Anzeigepflichten 
bei Steuergestaltungen stets Mittel der „Miss-
brauchsbekämpfung“ sind, haben sie ganz un-
terschiedliche Zielrichtungen und Funktions-
weisen und beziehen sich auf verschiedene 
Grundtypen „missbräuchlicher“ Gestaltungen. 
Schließlich wird der verfassungs- und europa-
rechtliche Rahmen für ein deutsches Anzeige-
pflichtsystem ausgelotet. Daneben sollen die 
wesentlichen Regelungsdetails der unter-
suchten ausländischen Modelle auf ihre Ver-
einbarkeit mit deutschem Verfassungsrecht 
sowie mit Europarecht untersucht werden.

d)	 Die	Aufteilung	steuerlicher	Kompe-
tenzen	im	Bundesstaat

Zu den klassischen Schwerpunkten der Ab-
teilungsarbeit gehört der Steuerwettbewerb 

als Konkurrenzmodell paralleler Steuerjuris-
diktionen. Eine wichtige Fallgruppe des 
Steuerwettbewerbs bilden dabei föderale 
Staatsverfassungen, die den Gliedstaaten un-
terschiedliche Grade an Autonomie zuwei-
sen und damit auch den Wettbewerbsdruck 
 unterschiedlich präjudizieren. Bei der als Re-
form der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
angekündigten Grundgesetznovelle vom 
29.7.2009 hat der Gesetzgeber die Verteilung 
der Steuerkompetenzen auf Bund und Län-
der entgegen früheren Ankündigungen unbe-
rührt gelassen. Eine im Berichtszeitraum 
angefertigte Dissertation untersucht, ob die 
derzeit praktizierte steuerliche Aufgabentei-
lung zwischen Bund und Ländern mit den 
Funktionen des Föderalismusprinzips sowie 
den bundesstaatlichen Gewährleistungen 
von Art. 79 Abs. 3 GG vereinbar ist (Haag). 
Art. 79 Abs. 3 GG verbietet Verfassungsän-
derungen, durch die der föderative Staatsauf-
bau Deutschlands beseitigt wird. Eine Ver-
letzung dieser Ewigkeitsklausel durch die 
steuerliche Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Ländern setzt voraus, dass steuerliche 
Kompetenzen der Länder zu dem von der 
Norm geschützten Kernbereich zählen. Zahl-
reiche Argumente sprechen dafür, dass ne-
ben der Steuerertragshoheit der Länder auch 
Elemente der Steuergesetzgebung darunter 
fallen. Sinn der Ewigkeitsklausel ist nicht der 
Erhalt des Bundesstaats um seiner selbst wil-
len, sondern um ein Mindestmaß an vertika-
ler Gewaltenteilung, föderativer Demokratie 
und föderalem Ideenwettbewerb zu sichern. 
Diese Funktionen werden nur durch Regio-
nalisierung der Gesetzgebung erreicht. Da-
her ist in anderen im Rahmen der Arbeit 
untersuchten föderalen Verfassungsord-
nungen, wie etwa in den USA und in Kanada, 
eine eigenständige gliedstaatliche Steuerge-
setzgebung vorgesehen. Erkennt man steuer-
gesetzgeberische Elemente als Bestandteil 
der Ewigkeitsklausel an, so liegt deren Miss-
achtung durch die deutsche Praxis der Ge-
setzgebung auf der Hand, da der Bund den 
Ländern kaum Gestaltungsmöglichkeiten im 
Hinblick auf die Landessteuern belassen hat. 
Für den Bundesgesetzgeber ergibt sich hie-
raus eine verfassungsrechtliche Pflicht, bei 
der Entscheidung über den Erlass eines 
Steuergesetzes die Bedeutung einer eigen-
ständigen Steuergesetzgebung der Länder 
für deren Staatlichkeit maßgeblich zu be-
rücksichtigen.
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2	 Eigenkapital,	Fremdkapital	und	
hybride	Finanzierungsinstrumente

a)	 Einführung

Ein umfassendes Forschungs- und Publikati-
onsprojekt beschäftigt sich mit der Abgren-
zung von Eigenkapital und Fremdkapital; 
dabei stehen hybride Finanzierungsinstru-
mente im Vordergrund der Betrachtung. 
Nicht nur das deutsche Steuerrecht, sondern 
auch das Steuerrecht anderer Länder sieht 
unterschiedliche Regeln für die Behandlung 
von Vergütungen für die Kapitalüberlassung 
vor. Zwar hat der Kapitalgeber seine Einkünf-
te aus der Überlassung von Kapital grund-
sätzlich unabhängig davon zu versteuern, ob 
er dieses in Form von Eigen- oder Fremdka-
pital gewährt hat. Unterschiede bestehen 
dagegen auf Seiten des Kapitalnehmers. 
Während auf Kredite gezahlte Zinsen grund-
sätzlich als Betriebsausgaben abzugsfähig 
sind und so den steuerbaren Gewinn min-
dern, unterliegen Dividenden als Teil des 
Gewinns auf Ebene des Kapitalnehmers der 
Körperschaftsteuer. Sie sind damit nicht ab-
zugsfähig und werden auf Ebene des Kapital-
gebers ein weiteres Mal besteuert, was ein 
wichtiges Kriterium für unternehmerische 
Finanzierungsentscheidungen darstellt. Ent-
scheidet sich ein Unternehmen für die Auf-
nahme eines klassischen Darlehens oder für 
die Emission von Aktien, so bereitet die steu-
erliche Einordnung keine Schwierigkeiten. 
Probleme entstehen, wenn Finanzinstru-
mente gewählt werden, die Merkmale beider 
Kategorien aufweisen. Solche hybriden Fi-
nanzinstrumente werden oft in einer Weise 
strukturiert, die eine Behandlung als Eigen-
kapital für manche Zwecke – etwa die Rech-
nungslegung – und gleichzeitig eine Behand-
lung als Fremdkapital für andere Zwecke 
– etwa die Besteuerung – ermöglichen soll. 
Dann stellt sich die Frage, anhand welcher 
Kriterien die steuerliche Qualifi kation als Ei-
gen- oder Fremdkapital vorzunehmen ist.

Ein erster Teil des Publikationsprojekts be-
schäftigt sich allgemein mit den Rechtsfolgen 
der Eigen- und Fremdkapitalqualifi kation aus 
gesellschafts-, bilanz- und steuerrechtlicher 
Sicht (Schön). In gesellschaftsrechtlicher 
Hinsicht ist zwischen der vermögensrecht-
lichen und der verwaltungsrechtlichen Posi-
tion des Kapitalgebers zu differenzieren. In 
steuerlicher Hinsicht ist zwischen innerstaat-

lichen und grenzüberschreitenden Sachver-
halten zu unterscheiden. Im nationalen Recht 
treten etwa die Probleme der Zurechnung 
von Einkünften, der Abzugsfähigkeit von Auf-
wendungen für die Kapitalüberlassung sowie 
der Doppelbelastung von Dividenden mit 
Körperschaft- und Einkommensteuer auf. In 
grenzüberschreitenden Sachverhalten stellt 
sich das Problem der Qualifi kation von Ein-
künften als Zinsen oder Dividenden sowie 
aufgrund der Möglichkeit zur Quellenbesteu-
erung abfl ießender Kapitalvergütungen das 
Pro blem der internationalen Zuordnung von 
Besteuerungsrechten. 

b)	 Länderberichte	Deutschland,	Öster-
reich,	Schweiz,	Frankreich,	Groß-
britannien,	USA

Ein zweiter Teil des Projekts enthält Länder-
berichte zum Recht ausgewählter Rechtsord-
nungen. In Deutschland hat die Abgrenzung 
zwischen Eigen- und Fremdkapital im 
Schuld- und Gesellschaftsrecht sowie im na-
tionalen und internationalen Steuerrecht un-
terschiedliche Ziele und beruht daher auf 
unterschiedlichen Kriterien. Das Zivilrecht 
unterscheidet formal zwischen dinglichen 
und schuldrechtlichen Rechtspositionen, 
ohne den materiellen Gehalt des Rechts zu 
berücksichtigen. Bereits im Aktienrecht 
 erfahren jedoch auch schuldrechtliche 
 Vertragsbeziehungen, die Aktionärsrechte 
beeinträchtigen können, eine teilweise ei-
genkapitalähnliche Behandlung. Das Steuer-
recht löst sich vollends von der formalen 
Abgrenzung und blickt auf die dem Kapital-
geber eingeräumte Vermögensposition. Im 
nationalen Steuerrecht ist entscheidend, ob 
der Inhaber der Rechtsposition in vergleich-
barer Weise Unternehmerrisiko trägt, also 
sowohl am Gewinn als auch an den stillen 
Reserven des Unternehmens beteiligt ist. 
Das internationale Steuerrecht der Bundes-
republik hingegen verfolgt das Ziel, in 
Deutschland erwirtschaftete Erträge auch 
dort zu besteuern. Ertragsunabhängige Ver-
gütungen für Kapitalüberlassung durch im 
Ausland ansässige Investoren werden daher 
nicht besteuert, wohingegen jede Form er-
tragsabhängiger Vergütung im weitesten 
Sinne zur Einordnung als Eigenkapital führt 
(Beuchert, Redeker). Im österreichischen 
Gesellschaftsrecht spielt die Differenzierung 
zwischen Eigen- und Fremdkapital vor allem 
mit Blick auf die Haftungsfunktion des Kapi-
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tals eine Rolle. Daher ist die Nachrangigkeit 
des Kapitals ein entscheidendes Kriterium 
bei der Abgrenzung. Die steuerliche Zuord-
nung hybrider Finanzierungsformen folgt ei-
genständigen Regeln. Literatur, Judikatur 
und Verwaltungspraxis haben für einzelne 
Instrumente Zuordnungssysteme entwickelt, 
die anhand oftmals sehr detaillierter Vorga-
ben eine Subsumtion unter eine der beiden 
Kategorien erlauben. Ausschlaggebend ist 
grundsätzlich die vermögensrechtliche Be-
troffenheit des Kapitalgebers vom Unterneh-
menserfolg des Kapitalnehmers. Im Einzel-
nen hat sich eine umfangreiche Kasuistik 
herausgebildet. Einheitliche Regeln für die 
Zuordnung verschiedener Finanzinstrumen-
te zu Eigen- und Fremdkapital gibt es im ös-
terreichischen Steuerrecht bisher nicht (Er-
ker, Heidenbauer). Nach schweizerischem 
Recht liegt Fremdkapital vor, wenn ein 
Schuldvertrag gegeben ist. Gibt ein Investor 
dagegen Geld in seiner Funktion als Gesell-
schafter oder Eigentümer, ist Eigenkapital 
anzunehmen. Die Zuordnung hybriden Kapi-
tals wird in der Westschweiz allein auf Grund 
formaler Kriterien vorgenommen, während in 
der Deutschschweiz teilweise die ökono-
mische Betrachtungsweise gilt. Im Steuer-
recht dominiert ebenfalls eine formale Sicht-
weise. Sämtliche in der Schweiz bekannten 
hybriden Finanzierungen können in aller Re-
gel ohne hohen Begründungsaufwand ein-
deutig als Beteiligungsrechte im weiteren 
Sinne oder als Forderungsrechte im weiteren 
Sinne qualifiziert werden. Daher ist es nicht 
erforderlich, auf „materielle“ Kriterien zur 
Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital 
zurückzugreifen (Hohmann, Müller). In 
Frankreich haben sich kaum eigenständige 
steuerliche Abgrenzungskriterien für die Un-
terscheidung zwischen Eigen- und Fremdka-
pital entwickelt. Die Frage „Mitunternehmer 
oder bloßer Kapitalgeber“ wird ebenso auf 
zivilrechtlicher Ebene geklärt wie die Frage 
„Aktionär oder Fremdkapitalgeber“. Bei hy-
briden Finanzinstrumenten wird hauptsäch-
lich auf ihre formale gesetzliche Einordnung 
abgestellt, ohne aus der inhaltlichen Nähe 
bestimmter Fremd- zu bestimmten Eigenka-
pitalinstrumenten Folgerungen für die steu-
erliche Qualifizierung zu ziehen. Im Einklang 
damit steht ein internationales Steuerrecht, 
das sich an der Abzugsfähigkeit gewinnab-
hängiger Vergütungen für Fremdkapital und 
demzufolge an ihrer Besteuerung im Ansäs-
sigkeitsstaat des Kapitalgebers nicht stört, 

wenn die zugrunde liegenden Instrumente 
formell als partiarische Darlehen oder Ge-
winnschuldverschreibungen zu qualifizieren 
sind (Lagdali, Osterloh-Konrad). Das bri-
tische Aktienrecht ist trotz formaler Tren-
nung zwischen den members einer Gesell-
schaft und ihren creditors durch eine 
weitreichende Flexibilität der Gesellschaften 
bei der Ausgestaltung ihrer Aktien gekenn-
zeichnet, die eine Verortung hybrider Finanz-
instrumente im Eigenkapital erlaubt. Das 
Steuerrecht knüpft für die Abgrenzung von 
Eigen- und Fremdkapital an die zivilrecht-
liche Form eines Finanzinstruments an. In 
einem zweiten Schritt wird die formale Qua-
lifikation jedoch im Hinblick auf den tatsäch-
lichen wirtschaftlichen Gehalt teilweise in 
ihr Gegenteil verkehrt, wobei wesentlich 
häufiger Fremd- zu Eigenkapital umqualifi-
ziert wird als umgekehrt. Kennzeichnend für 
die Kapitalbesteuerung ist ein enger Zinsbe-
griff. Eine Kapitalvergütung wird nur dann 
als Zinsaufwand qualifiziert, wenn sie sich 
ausschließlich nach der Dauer der Kapital-
überlassung bemisst. Sobald sich die Höhe 
der Vergütung auch am wirtschaftlichen Er-
folg des Schuldners orientiert, liegt im Regel-
fall eine nicht abzugsfähige Gewinnausschüt-
tung vor (Pohlhausen, Röder). Das US-Ge-
sellschaftsrecht schließlich zeichnet sich 
durch eine selbst im Vergleich zum britischen 
Recht große Flexibilität der Unternehmens-
finanzierung aus. Eigenkapitalinstrumente 
können nach Belieben mit Fremdkapitalele-
menten versehen werden und umgekehrt. 
Die steuerliche Abgrenzung folgt völlig eige-
nen Regeln. Abgesehen von wenigen Sonder-
vorschriften sind Versuche zur Kodifikation 
allgemeiner Abgrenzungsregeln bislang ge-
scheitert. Im Regelfall richtet sich die Ab-
grenzung von Eigen- und Fremdkapital nach 
einer schier unüberschaubaren Kasuistik. 
Hiernach sollen allein die wirtschaftlichen 
Merkmale eines Finanzinstruments ent-
scheidend sein. Die Rechtsprechung legt der 
Beurteilung bis zu 16 verschiedene Kriterien 
zugrunde, wobei eine höchstrichterliche Klä-
rung noch aussteht. Obgleich diese Abgren-
zungsregeln grundsätzlich zur einheitlichen 
Qualifikation führen, existieren Sonderre-
geln, wonach in speziellen Fällen eine Zerle-
gung bestimmter Finanzinstrumente in ihre 
eigen- und fremdkapitaltypischen Kompo-
nenten erfolgt. Das steuerliche Schicksal der 
Komponenten unterliegt dann unterschied-
lichen Regeln (Gerten, Haag, Kornack).
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c)	 Quellenbesteuerung	von	Kapital-
vergütungen	in	Entwicklungs-	und	
Schwellenländern

Ein weiterer Teil des Projekts setzt sich mit 
der Quellenbesteuerung von abfl ießenden 
Kapitalvergütungen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern auseinander (Jehlin). 
Dazu werden neben den Musterabkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der 
OECD und der UNO auch einige kaum be-
kannte Abkommen von Entwicklungsländern 
vorgestellt und deren Regeln für die Zinsbe-
steuerung untersucht. Im Anschluss hieran 
wird anhand der innerstaatlichen Vor-
schriften sowie der DBA-Politik der Länder 
Brasilien, Russland, Indien und China 
(BRIC) der Frage nachgegangen, weshalb 
diese wirtschaftlich stark wachsenden Län-
der überwiegend auf einer Quellenbesteue-
rung grenzüberschreitender Zinszahlungen 
beharren. Ein besonderes Augenmerk gilt 
Brasilien (Castelon). Brasilien erhebt seit 
1996 keine Quellensteuer auf Dividenden. 
Zinsen unterliegen einer Quellensteuer von 
15%. Eine Besonderheit des brasilianischen 
Rechts ist die Verzinsung des Eigenkapitals 
(juros sobre o capital próprio). Anstelle oder 
neben einer Dividende kann die Gesellschaf-
terversammlung die Gewährung einer Eigen-
kapitalverzinsung bestimmen, welche maxi-
mal die Hälfte des Jahresüberschusses 
(lucros) oder die Hälfte der Gewinnvorträge 
(lucros acumulados ou reservas de lucros) be-
tragen darf. Diese Beträge können ausge-
schüttet oder für Zwecke einer Kapitalerhö-
hung verwendet werden. Auf Seiten der 
Gesellschaft ist die Eigenkapitalverzinsung 
steuerlich abzugsfähig. Zu Lasten des Gesell-
schafters wird eine Quellensteuer von 15% 
einbehalten, was die Eigenkapitalverzinsung 
ebenfalls der steuerlichen Behandlung regu-
lärer Zinsen annähert. Zweifelhaft ist daher, 
ob diese Vergütung bei Anwendung eines 
DBA als Dividende oder als Zinsertrag be-
handelt werden muss.

d)	 Kapitalstrukturorientierte	Zinsabzugs-
beschränkungen	im	internationalen	
Vergleich

Ein weiterer Buchbeitrag erläutert kapital-
strukturorientierte Zinsabzugsbeschränkun-
gen im deutschen und ausländischen Steuer-
recht (Marquart). Viele Hochsteuerländer 
haben spezielle Zinsabzugsbeschränkungen 

in ihre Steuersysteme implementiert, um der 
Verlagerung von Besteuerungssubstrat durch 
grenzüberschreitende Fremdfi nanzierungen 
entgegenzuwirken. Während anfangs vor 
allem die Gesellschafter-Fremdfi nanzierung 
im Fokus solcher Regelungen stand, werden 
nunmehr in zunehmendem Maße allgemein 
bestimmte Finanzierungsverhältnisse erfasst. 
Die Ermittlung des nicht-abzugsfähigen 
Zinsaufwands erfolgt dabei regelmäßig auf 
Basis kapitalstrukturspezifi scher Unterneh-
menskennzahlen. Dieser Vergleich und die 
daraus resultierende Entwicklung rechtspoli-
tischer Vorschläge ist zugleich Gegenstand 
einer am Institut entstehenden Dissertation 
(Marquart).

e)	 Der	grenzüberschreitende	Einsatz	
hybrider	Finanzinstrumente	im	DBA-
Recht

Ein anderer Teil des Projekts beleuchtet den 
Einsatz hybrider Instrumente aus der Per-
spektive der DBA und entwickelt einen eige-
nen Ansatz zur internationalen Zuordnung 
von Besteuerungsrechten (Beck). Für Divi-
dendeneinkünfte wird ein Quellensteuerein-
behalt derzeit grundsätzlich international 
durchgeführt, obwohl im Regelfall bereits die 
Erhebung einer nationalen Körperschaftsteu-
er eine Beteiligung des Quellenstaats am Ge-
samtsteueraufkommen gewährleistet. Zinsen 
sind im Quellenstaat grundsätzlich abzugsfä-
hig, mindern damit das Steuersubstrat des 
Quellenstaates und werden zwischen den 
meisten Industriestaaten von Quellensteuern 
freigestellt. Dividenden sind im Regelfall 
nicht abzugsfähig und es wird eine Quellen-
steuer erhoben, die ab einer bestimmten 
Mindestbeteiligung ermäßigt wird. Die DBA 
vermeiden die Doppelbesteuerung bislang 
durch die Entscheidung für ein Besteue-
rungsrecht des Quellenstaats oder des Ansäs-
sigkeitsstaats – eine „Alles-oder-Nichts-Lö-
sung“. Im globalen Wirtschaftsleben wird 
diese Entscheidung den Interessen der Betei-
ligten häufi g jedoch nicht mehr gerecht.

f)	 Die	Besteuerung	von	Kapitalentgelten	
im	internationalen	Wettbewerb

Die abschließende Analyse der rechtsverglei-
chenden und rechtsökonomischen Grundla-
gen steht noch aus und wird im Laufe des 
Jahres 2010 fertiggestellt (Schön). Dabei 
wird die zen trale Fragestellung darauf gerich-
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tet sein, ob und in welchem Umfang gesell-
schaftsrechtliche Differenzierungen zwi-
schen verschiedenen Kapitalpositionen eine 
differenzierende Zuordnung von Besteue-
rungsrechten legitimieren. Dafür hilft wenig, 
nach dem „wahren“ Ursprung der Zahlungen 
oder der tatsächlichen wirtschaftlichen Ver-
bindung zur Ökonomie eines Staatsgebildes 
zu fragen. Begreift man, dass der Verzicht auf 
Quellensteuern auf abfließende Zinsen in 
vielen Staaten seit Jahrzehnten freiwillig ge-
schieht, so zeigt sich, dass das Phänomen des 
Steuerwettbewerbs hier bedeutende Konse-
quenzen zeitigt. Das aber führt zu der maß-
geblichen Frage, ob und warum der Steuer-
wettbewerb für Eigenkapitalentgelte und für 
Fremdkapitalentgelte unterschiedlich funk-
tioniert. Dies mag in Unterschieden in der 
Risikostruktur und den Kontrollrechten von 
bestimmten Finanzierungstiteln begründet 
sein. Aus einer Gesamtsicht des gesell-
schaftsrechtlichen Designs von Finanzin-
strumenten einerseits und den ökonomischen 
Wirkungen ihrer Ausgabe andererseits sollen 
Konsequenzen für eine international einheit-
liche Abgrenzung von Besteuerungsrechten 
und Qualifikation von Finanztiteln entwi-
ckelt werden. 

�	 Unternehmensbesteuerung	in	
Deutschland

a)	 Betriebsbegriff,	Entnahme	und	
Entstrickung

Eine Dissertation setzt sich mit dem gesetz-
lich nicht definierten und seit Jahrzehnten 
umstrittenen Betriebsbegriff im Einkom-
mensteuerrecht auseinander (Landherr). 
Strittig ist, ob im Kontext der Entnahmevor-
schrift des § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG ein weiter, 
enger oder ein mittlerer Betriebsbegriff maß-
gebend ist. Die Rechtsprechung hat sich bis-
lang nicht auf einen bestimmten Betriebsbe-
griff festgelegt, sondern seine Reichweite und 
damit auch die der Entnahmevorschrift da-
nach bestimmt, ob die Besteuerung der stil-
len Reserven sichergestellt ist (finale Entnah-
metheorie). Ihre logische Fortsetzung fand 
diese Rechtsprechung in der Theorie der fina-
len Betriebsaufgabe. Die seit jeher in der Li-
teratur angebrachte methodische Kritik an 
dieser Lehre wird systematisch aufgearbeitet. 
Vor allem gibt die Definition des Gewerbebe-
triebs in § 15 Abs. 2 EStG Anlass, das Ver-

hältnis dieser Norm zu den Vorschriften über 
die Gewinnermittlung zu bestimmen. Mit § 6 
Abs. 5 Satz 1 EStG hat der Gesetzgeber 1999 
ferner eine Norm eingeführt, die eine Über-
führung von Wirtschaftsgütern von einem 
Betriebsvermögen in ein anderes Betriebsver-
mögen desselben Steuerpflichtigen zu Buch-
werten ermöglicht, wenn die Besteuerung der 
stillen Reserven sichergestellt ist. 2006 wur-
de erstmals ein allgemeiner Entstrickungstat-
bestand in das Einkommensteuergesetz ein-
gefügt. Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG steht 
einer Entnahme für betriebsfremde Zwecke 
der Ausschluss oder die Beschränkung des 
Besteuerungsrechts der Bundesrepublik hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräußerung 
oder der Nutzung eines Wirtschaftsguts 
gleich. Der Gesetzgeber ging dabei davon aus, 
dass es sich lediglich um eine Klarstellung 
des geltenden Rechts und um eine gesetz-
liche Fixierung des höchstrichterlich ent-
wickelten Entstrickungstatbestands – also 
der finalen Entnahmetheorie – handle. Mit 
Urteil vom 17.7.2008 gab der BFH jedoch die 
finale Entnahmetheorie – allerdings unter 
ausdrücklicher Beschränkung auf den Zeit-
raum vor Einführung des § 6 Abs. 5 EStG 
und des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG – auf. Mit 
zwei Urteilen vom 28.10.2009 folgte die Auf-
gabe der Theorie der finalen Betriebsaufgabe. 
Ziel der Arbeit ist es, den Betriebsbegriff ge-
nauer zu konturieren und die erwähnten Nor-
men und ihr Verhältnis zueinander unter  
Berücksichtigung der geänderten Rechtspre-
chung des BFH zu erläutern.

b)	 Die	Zinsschranke

Ein Schwerpunkt der Abteilungsarbeit lag 
erneut auf der Auseinandersetzung mit der 
Zinsschranke des § 4h EStG. Inzwischen fer-
tig gestellt und veröffentlicht wurde eine Dis-
sertation zur Vereinbarkeit der Zinsschran-
kenregelung mit deutschem Verfassungsrecht 
sowie mit Europarecht (vgl. Tätigkeitsbericht 
2006/2007, S. 80) (Shou). 

Zwei neue Arbeiten knüpfen an den gewon-
nenen Ergebnissen an und erweitern den 
bisherigen Untersuchungshorizont um öko-
nomische und rechtsvergleichende Aspekte. 
Eine Doktorarbeit beleuchtet die Zinsschran-
ke des § 4h EStG aus ökonomischer Sicht 
sowie aus der Perspektive der Eigentumsga-
rantie des Art. 14 Abs. 1 GG (Jehlin). Da 
Eigen- und Fremdkapital steuerlich nicht 
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gleich behandelt werden, hängen die durch 
eine Finanzierungsentscheidung ausgelösten 
steuerlichen Belastungen von der gewählten 
Finanzierungsart ab. Ein Ziel der Arbeit ist 
es, im Rahmen einer ökonomischen Analyse 
Auswirkungen der Zinsschranke auf die 
volkswirtschaftliche Ressourcenallokation zu 
identifi zieren sowie durch die Vorschrift 
möglicherweise hervorgerufene negative Ver-
zerrungen genauer zu beleuchten. Darüber 
hi naus soll das Verhältnis von § 4h EStG zur 
Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG 
geklärt werden. Im Mittelpunkt steht die 
Aufdeckung verfassungsrechtlicher Grenzen 
der Zinsschranke im Hinblick auf ihre Krisen 
verschärfende Wirkung, wodurch eine un-
mittelbare Beziehung zwischen dem Verfas-
sungsrecht und ökonomischen Prinzipien 
hergestellt werden soll. 

Eine weitere Arbeit vergleicht verschiedene 
Grundkonzeptionen zur Eindämmung steu-
erlich motivierter Fremdfi nanzierungsstruk-
turen unter Einbeziehung neuerer Entwick-
lungen in ausgewählten ausländischen 
Rechtsordnungen. Ziel ist es, mit Hilfe der 
gewonnenen Erkenntnisse den deutschen 
Gesetzgeber bei der Verbesserung der beste-
henden Regeln zu unterstützen und gegebe-
nenfalls eine Neukonzeption anzuregen 
(Marquart). Nicht nur Deutschland, son-
dern fast alle betroffenen Staaten haben Ab-
zugsbeschränkungen für Zinsen in ihre nati-
onalen Steuersysteme integriert, um einem 
Abschmelzen ihrer Steuerbasis entgegenzu-
wirken. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, 
dass dabei höchst unterschiedliche Konzepte 
verfolgt werden. Zurückzuführen ist dies 
nicht nur auf Unterschiede im jeweiligen 
System der Kapitaleinkommensbesteuerung 
sowie divergierende ökonomische Ziele, son-
dern auch auf unterschiedliche Vorgaben bei 
der Wahl eines realitätsgerechten Typisie-
rungsmaßstabs für steuerinduzierte Kapital-
strukturen. Der Gleichheitssatz des Grund-
gesetzes gebietet, dass ein sachlicher Grund 
für die unterschiedliche Behandlung von 
Zinsaufwendungen existieren muss. Dabei 
kommt als sachgerechter Differenzierungs-
grund nur die steuerliche Motivation einer 
bestimmten Finanzierungsgestaltung in Be-
tracht. Die europäischen Grundfreiheiten 
erfordern ferner eine Gleichbehandlung von 
inländischen und grenzüberschreitenden 
Sachverhalten. Viele DBA setzen der Gestal-
tungsmacht des Gesetzgebers noch engere 

Grenzen. So ist die Einschränkung des Zins-
abzugs bei konzerninternen Darlehen regel-
mäßig nur dann erlaubt, wenn die Darle-
hensbedingungen einem Fremdvergleich 
nicht standhalten. Der deutsche Gesetzgeber 
ist somit gezwungen, seinen Regelungsansatz 
auf steuerlich motivierte Finanzierungsge-
staltungen zu beschränken. Im Rahmen der 
Arbeit soll herausgearbeitet werden, welche 
Merkmale von Kapitalstrukturen dazu geeig-
net sind, steuerlich motivierte Finanzierungs-
gestaltungen zu erkennen. Sie steht daher 
ebenfalls im Zusammenhang mit dem oben 
geschilderten Projekt zur Eigen- und Fremd-
kapitalfi nanzierung im nationalen und inter-
nationalen Steuerrecht.

c)	 Die	Behandlung	von	Verlusten	einer	
Körperschaft	bei	Unternehmenskäufen

Mit der Unternehmensteuerreform 2008 
wurde § 8c KStG eingeführt, der sich mit der 
Frage des Verlustabzugs bei Körperschaften 
befasst und laut Gesetzesbegründung ein-
facher zu handhaben sein sollte als die Vor-
gängerregelung des § 8 Abs. 4 KStG a.F. Die 
Neuregelung wurde zum Anlass genommen, 
in einer Dissertation rechtsvergleichend zu 
untersuchen, welche steuerlichen Auswir-
kungen ein share deal auf die bis zum Ver-
kaufszeitpunkt angesammelten Verluste ei-
ner Körperschaft hat (vgl. Tätigkeitsbericht 
2006/2007, S. 81) (Hohmann). Die Unter-
suchung der entsprechenden Regelungen in 
Deutschland, in den USA, im Vereinigten 
Königreich, in Kanada, Österreich und der 
Schweiz hat gezeigt, dass international höchst 
unterschiedlich an die Thematik des subjekt-
bezogenen Verlusttransfers herangegangen 
wird. Auf der einen Seite steht die sehr rigo-
rose deutsche Vorschrift, bei der allein die 
Höhe des Anteilserwerbs für die Frage des 
Verlustuntergangs entscheidend ist, während 
etwa die schweizerische Rechtsprechung 
eine weitere Verlustnutzung nur bei rechts-
missbräuchlichem Verhalten untersagt. Ei-
nen anderen Ansatz verfolgen die USA, wo es 
nur zu einer Beschränkung, nicht aber zu ei-
ner vollständigen Versagung des subjektbezo-
genen Verlusttransfers kommt. Die weit fort-
geschrittene Arbeit will herausfi nden, ob 
eine gegenüber dem geltenden § 8c KStG 
sachgerechtere Regelung gefunden werden 
kann.
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d)	 Steuerliche	Aspekte	der	Unterneh-
mensnachfolge

Steuerliche Aspekte der Unternehmens-
nachfolge bildeten den Gegenstand verschie-
dener Arbeiten, die anlässlich der Assisten-
tentagung 2008 (vgl. oben I) diskutiert und 
in einem Tagungsband veröffentlicht wur-
den. Ein Beitrag beschäftigte sich mit der 
Unternehmensbewertung für Zwecke der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer. Im Mittel-
punkt standen die Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts für eine verkehrswertnahe 
Unternehmensbewertung und ihre Umset-
zung durch den Gesetzgeber sowie die sich 
daraus ergebende Gefahr einer Doppelbe-
lastung stiller Reserven mit Einkommen- und 
Erbschaftsteuer (Röder). Ein weiterer Bei-
trag beleuchtete die Thematik von Verlusten 
im Rahmen der Unternehmensnachfolge 
(Beck). Anstatt dem eigenverantwortlichen 
Unternehmer und seinem Rechtsnachfolger 
den Abzug von Verlusten zu ermöglichen, 
beschränkt sich die Tätigkeit des Gesetzge-
bers in der Wirtschaftskrise vorwiegend da-
rauf, Hilfsleistungen an einzelne Unterneh-
men oder Branchen zu vergeben. Gesetzliche 
Vorschriften sanktionieren den Anteilseig-
nerwechsel bei Körperschaften sowie gene-
rell Umstrukturierungsfälle. Die Rechtspre-
chung ist zudem seit kurzem der Ansicht, 
dass Verlustvorträge nicht vererblich seien. 
Dem Charakter von Verlusten als vermö-
genswerten Rechten wird diese Rechtslage 
nicht gerecht.

e)	 Steuerliche	Förderung	von	Private 
Equity

Private Equity ist eine wichtige Finanzierungs-
quelle für junge technologieorientierte Un-
ternehmen und hat deshalb großen Ein- 
fluss auf das Wirtschaftswachstum. Mit dem  
Wagniskapitalbeteiligungsgesetz (WKBG) 
vom 12.8.2008, das eine Anerkennung be-
stimmter Beteiligungsgesellschaften als „Wag-
niskapitalbeteiligungsgesellschaft“ ermöglicht 
und ihnen spezielle steuerliche Vergünstigun-
gen gewährt, sollte der deutschen Private 
Equity-Branche ein verlässlicher gesetzlicher 
Rahmen geschaffen werden. § 19 Satz 1 
WKBG stuft Wagniskapitalbeteiligungsgesell-
schaften in der Rechtsform einer Personenge-
sellschaft unter gewissen Voraussetzungen als 
privat vermögensverwaltend im ertragsteuer-
lichen Sinn ein, womit der Gesetzgeber die 
Anforderungen eines BMF-Schreibens vom 
16.12.2003 präzisieren und gesetzlich veran-
kern wollte. Mit § 20 WKBG hat der Gesetz-
geber für Gewinne aus der Veräußerung von 
Anteilen an bestimmten Zielgesellschaften 
den Freibetrag des § 17 Abs. 3 EStG erhöht. 
Im Rahmen zweier Publikationen wurde § 20 
WKBG kommentiert sowie untersucht, ob das 
WKBG seinen Zweck erreichen kann und 
welche rechtlichen Probleme aus seiner An-
wendung erwachsen (Haag). Die Europä-
ische Kommission hat die §§ 19, 20 WKBG 
inzwischen einer beihilferechtlichen Prüfung 
unterzogen und ist am 30.9.2009 zu dem Er-
gebnis gelangt, dass lediglich § 20 WKBG mit 
dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist, so-
fern der deutsche Gesetzgeber die Vorausset-
zungen der Vorschrift den Vorgaben der Kom-
mission gemäß anpasst.

Assistententagung	2008:	Nationale	und	internationale	Rechtsfragen	der	Unternehmensnachfolge	am	27.�0.2008	
(Von	links:	Dr.	A.	Dutta,	Prof.	Dr.	W.	Schön,	Dr.	K.	Beck,	Dr.	Ch.	Osterloh-Konrad)
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4	 Europäisches	Steuerrecht

Der Erforschung von Fragen an den Schnitt-
stellen von Steuer- und Europarecht wurde 
im Berichtszeitraum in der Tradition der bis-
herigen Abteilungsarbeit viel Aufmerksam-
keit gewidmet. Dabei ging es zum einen um 
Aspekte einer europäischen Harmonisierung 
der Ertragsbesteuerung – insbesondere um 
Fragen der Gewinnabgrenzung bei grenzü-
berschreitend tätigen Unternehmensgrup-
pen – und zum anderen um Einfl üsse des 
Europarechts – insbesondere der Grundfrei-
heiten sowie der europäischen Grundrechte, 
aber auch des Beihilferechts – auf das natio-
nale Steuerrecht der Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union.

a)	 Einheitliche	Körperschaftsbesteue-
rung	und	Gewinnzerlegung

Veröffentlicht wurde eine Dissertation (vgl. 
Tätigkeitsbericht 2006/2007, S. 84) zur For-
melaufteilung eines auf Grundlage einer 
 Ge meinsamen Konsolidierten Körperschaft-
steuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) er mit-
telten Gewinns auf die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Mayer). Die Gewinn-
zerlegung auf die beteiligten Steuergläubiger 
stellt das zentrale Problem einer europaweit 
einheitlichen Körperschaftsbesteuerung 
grenz überschreitender Konzerne dar. Vor 
dem Hintergrund eines theoretischen Kon-
zepts der Quellenbesteuerung in Europa und 
unter Zugrundelegung bestehender Systeme 
der Gewinnzerlegung in den USA, in Kana-
da, der Schweiz und – bei der Gewerbesteu-
er – in Deutschland entwickelt die Arbeit 
konkrete Vorschläge für die Ausgestaltung 
europäischer Zerlegungsregeln. Die Ausfüh-
rungen belegen, dass ein System der Formel-
aufteilung von Gewinnen im Kontext des 
Gemeinsamen Marktes eine praxistaugliche 
Alternative zur gegenwärtigen Anwendung 
von Verrechnungspreisen darstellt. Ebenfalls 
publiziert wurde ein Aufsatz in Zusammenar-
beit mit Prof. Richard Pomp (University of 
Connecticut) (vgl. Tätigkeitsbericht 2006/ 
2007, S. 84 f.) zur Frage der Übertragbarkeit 
US-amerikanischer Lösungsansätze für die 
steuerliche Gewinnzerlegung und Ergebnis-
konsolidierung auf das Projekt der GKKB 
(Gerten). Vor dem Hintergrund der langjäh-
rigen US-Erfahrungen mit gliedstaatlichen 
Körperschaftsteuern wurden die im Rahmen 
der europäischen Diskussion vorgelegten 

Umsetzungsvorschläge für die steuerliche 
Ergebnisermittlung und -konsolidierung, für 
Mechanismen zur Aufteilung der Bemes-
sungsgrundlage sowie für den administra-
tiven Rahmen einer GKKB einer kritischen 
Bewertung unterzogen.

b)	 Der	Gleichheitssatz	in	innerstaatlichen	
und	ausländischen	Sachverhalten

Eine Habilitationsschrift untersucht, inwie-
weit Deutschland Sachverhalte, die sich im 
Ausland abspielen, ebenso zu behandeln hat 
wie Sachverhalte, die sich im Inland abspielen 
(Rust). Folgefrage dieser Thematik ist, ob 
Deutschland Maßnahmen ausländischer 
Staaten, die an diese Sachverhalte anknüpfen, 
im Inland zu berücksichtigen hat. Prüfungs-
maßstäbe der Arbeit sind der Gleichheitssatz 
des Grundgesetzes und die Diskriminierungs-
verbote des EG-Vertrags, wobei schwerpunkt-
artig Sachverhalte des internationalen Steu -
er-, Sozial- und Strafrechts erörtert werden. 
Im Bereich des Steuerrechts steht die Frage 
im Vordergrund, ob Deutschland europa-
rechtlich zu einer Ausdehnung von Vergüns-
tigungen auf Auslandssachverhalte verpfl ich-
tet ist, wenn es diese Vergünstigung in rein 
innerstaatlichen Sachverhalten gewährt. Bei 
den Sozialzwecknormen im Steuerrecht 
scheint die Rechtsprechung des EuGH eine 
Ausdehnung der Vergünstigung auch auf im 
Ausland gewährte Sachverhalte zu fordern. 
Nach dem Urteil in der Rechtssache Schwarz/
Gootjes-Schwarz muss etwa Schulgeld auch 
bei Zahlung an eine im Ausland befi ndliche 
Schule zum Abzug als Sonderausgabe zugelas-
sen werden. Nach dem Urteil Kommission 
gegen Deutschland ist eine Eigenheimzulage, 
die für Wohnungen im Inland gewährt wird, 
auch auf im Ausland gelegene Wohnungen zu 
erstrecken. Bei der Berücksichtigung von 
Maßnahmen ausländischer Staaten wird vor-
rangig das Problem der juristischen Doppel-
besteuerung innerhalb der Europäischen Uni-
on näher beleuchtet. Im Vordergrund steht 
die Beschäftigung mit den EuGH-Urteilen 
„Block“ und „Damseaux“. Nach Ansicht des 
EuGH steht es den Mitgliedstaaten völlig frei, 
die Anknüpfungspunkte für eine Steuerpfl icht 
zu wählen. Divergieren die Anknüpfungs-
punkte für eine Steuerpfl icht in verschie-
denen Mitgliedstaaten, so kann es zu Doppel-
besteuerungen kommen. Nach Auffassung 
des EuGH sind die Mitgliedstaaten selbst 
dann nicht zur Beseitigung der Doppelbesteu-
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erung verpflichtet, wenn der Ansässigkeits-
staat als Quellenstaat selber auf ein vergleich-
bares Besteuerungsobjekt zugreift. Diese 
Rechtsprechung erscheint nicht überzeugend. 
Ein Mitgliedstaat verhält sich vielmehr wider-
sprüchlich, wenn er als Quellenstaat ein vor-
rangiges Besteuerungsrecht für ein bestimm-
tes Besteuerungsgut in Anspruch nimmt, 
einen solchen Vorrang dem anderen Mitglied-
staat dagegen nicht einräumen will. 

c)	 Darlegung	und	Nachweis	von	Aus-
landssachverhalten	im	Steuerverfah-
ren	vor	dem	Hintergrund	des	Europa-
rechts

Die Vereinnahmung von Steuern setzt ein 
Steuerverfahren voraus, das mit Aufwand für 
Behörden und Steuerpflichtige verbunden 
ist. Aufgrund der Besteuerung des Weltein-
kommens bei inländischen Steuerpflichtigen 
und der Besteuerung inländischer Einkünfte 
von ausländischen Steuerpflichtigen sind 
auch Auslandssachverhalte Gegenstand nati-
onaler Steuerverfahren. In solchen Fällen ist 
der Verfahrensaufwand regelmäßig deutlich 
höher als bei rein innerstaatlichen Sachver-
halten. Aus europarechtlicher Sicht ist es 
jedoch problematisch, wenn die Besteuerung 
bei Sachverhalten mit Bezug zu einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union 
für den Steuerpflichtigen mit höherem Auf-
wand verbunden ist als vergleichbare inner-
staatliche Vorgänge. Die Grundfreiheiten 
des EG-Vertrages schützen grundsätzlich vor 
jeder Behinderung grenzüberschreitender 
Wirtschaftsaktivitäten. Es stellt sich daher 
die Frage, welche Anforderungen das Euro-
parecht unter dem Gesichtspunkt des Ver-
fahrensaufwands an den Umgang mit grenz-
überschreitenden Steuersachverhalten stellt. 
Unter welchen Umständen dürfen die Steu-
erbehörden bei Auslandssachverhalten be-
sondere Anforderungen an die Darlegung 
und den Nachweis von steuerrelevanten 
Umständen stellen, die einen erhöhten Ver-
fahrensaufwand für den Steuerpflichtigen 
bedeuten? Dürfen aufwendige Sachverhalts- 
und Rechtsermittlungen durch vereinfachte 
materielle Regelungen oder verfahrensrecht-
liche Vermutungen für Auslandssachverhalte 
vermieden werden? Wann müssen die Steu-
erbehörden eigene Ermittlungen durchfüh-
ren und wann können sie Steuerpflichtige 
oder Dritte – etwa ausländische Behörden – 
zur Darlegung steuerlich relevanter Umstän-

de heranziehen? Diesen Fragen geht eine 
neu begonnene Doktorarbeit nach (Hen-
nigs). Beispielhaft soll dabei das nationale 
deutsche Steuerrecht auf seine Vereinbarkeit 
mit den festgestellten europäischen Anforde-
rungen geprüft werden.

d)	 Nationales	Gemeinnützigkeitsrecht	
und	europäische	Grundfreiheiten

Eine weit fortgeschrittene österreichische 
Dissertation untersucht die Auswirkungen 
der Grundfreiheiten des EG-Vertrags auf das 
Gemeinnützigkeitsrecht der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (Heidenbauer). 
Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf 
der Entwicklung des deutschen Gemeinnüt-
zigkeitsrechts im Zeitablauf sowie auf der Ver-
einbarkeit der jeweiligen Rechtslagen mit den 
Grundfreiheiten in grenzüberschreitenden 
Sachverhalten. Das deutsche Recht spielt 
eine besondere Rolle, da die beiden einschlä-
gigen Rechtssachen C- 386/04 Stauffer und 
C-318/07 Persche dem EuGH vom deutschen 
BFH vorgelegt wurden und damit ihre Wur-
zeln im deutschen Gemeinnützigkeitsrecht 
haben. Insbesondere die historische Entwick-
lung der betreffenden Vorschriften in Abga-
benordnung und Körperschaftsteuergesetz 
sowie die im deutschen Schrifttum vorherr-
schenden Meinungsstreitigkeiten zur Ge-
meinschaftsrechtswidrigkeit einiger dieser 
Vorschriften konnten im Berichtszeitraum er-
arbeitet werden. Abgeschlossen wurden in-
zwischen das Deutschland betreffende Län-
derkapitel der Dissertation sowie eine Analyse 
der Rechtssachen Stauffer und Persche. Die 
Arbeit wird an der Wirtschaftsuniversität 
Wien fortgesetzt.

e)	 Besteuerung	grenzüberschreitender	
Alterseinkünfte	in	Europa

Abgeschlossen wurde eine Dissertation (vgl. 
Tätigkeitsbericht 2006/2007, S. 83) über die 
Besteuerung grenzüberschreitender Alters-
versorgung in der Europäischen Union 
(Richter). Die Arbeit ist zu Beginn des Jah-
res 2010 erschienen. Das Urteil des EuGH 
vom 10.9.2009 zur Unvereinbarkeit des § 95 
EStG mit den Grundfreiheiten des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on hat die Ergebnisse der Arbeit eindrucks-
voll bestätigt. Nicht allein durch die nunmehr 
notwendigen Änderungen im deutschen Ein-
kommensteuerrecht bleiben Besteuerungs-
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fragen bei einer grenzüberschreitenden Al-
tersversorgung auch in Zukunft aktuell. Diese 
werden in der Dissertation nicht nur im Kon-
text des jüngst reformierten europäischen 
Sozial-, Arbeits- und Versicherungsrechts, 
sondern auch in Beziehung zu den Grundfra-
gen des Europäischen Steuerrechts umfas-
send dargelegt.

f)	 Besteuerung	grenzüberschreitender	
Dividendenzahlungen	in	Europa

Im Rahmen zweier Publikationen wurden die 
Anforderungen an eine europarechtskonfor-
me Dividendenbesteuerung durch die Mit-
gliedstaaten untersucht, welche in jüngerer 
Zeit mehrfach Gegenstand höchstgericht-
licher Rechtsprechung waren. So konnte der 
Bundesfi nanzhof in einer Entscheidung vom 
22.4.2009 in der unterschiedlichen Besteue-
rung von Streubesitzdividenden keinen Ver-
stoß gegen die Grundfreiheiten sehen; dem-
gegenüber hat die Europäische Kommission 
am 23.7.2009 wegen desselben Sachver-
haltes ein Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen die Bundesrepublik eingeleitet. Der 
EuGH hat im Jahre 2009 in fünf Entschei-
dungen präzisiert, welche Vorgaben die Mit-
gliedstaaten bei der Besteuerung von Divi-
denden zu beachten haben. Die Beiträge 
beschäftigen sich insbesondere mit der 
Reichweite der Kapitalverkehrsfreiheit in 
Drittstaatensachverhalten, der Zulässigkeit 
der Erhebung einer Kapitalertragsteuer und 
der Verpfl ichtung zur Anrechnung oder Er-
stattung ausländischer Quellensteuern 
(Rust, Schön).

g)	 Europäisches	Beihilfenrecht

Wie bereits in den Vorjahren bietet die lau-
fende und sich stetig erweiternde Praxis des 
Europäischen Gerichtshofs auf dem Gebiet 
der steuerlichen Beihilfen einen Anlass, sich 
des Grundverhältnisses zwischen steuer-
lichem Eingriff und fi skalischer Lenkung ei-
nerseits und den Wettbewerbsregeln des 
Binnenmarktes andererseits zu vergewissern. 
Im nationalen Recht vorgesehene Vergünsti-
gungen für bestimmte Wirtschaftszweige lau-
fen stets Gefahr, als unzulässige Beihilfe im 
Sinn von Art. 87 Abs. 1 EG eingestuft zu 
werden (wie die Europäische Kommission 
etwa mit ihrer Entscheidung vom 30.9.2009 
zu den steuerlichen Fördervorschriften des 
WKBG belegt hat (dazu oben 3.e)). 

In einem Grundlagenreferat vor dem Öster-
reichischen Juristentag 2009 konnte der 
Stand der Rechtsprechung gewürdigt und 
insbesondere die Grundfrage nach der Rich-
tung des „Gleichbehandlungsgrundsatzes“ 
im steuerlichen Beihilfenrecht präzise ge-
stellt und beantwortet werden (Schön). Da-
bei ergibt sich, dass das Beihilfenrecht nicht 
in erster Linie nach der Diskriminierung aus-
ländischer Unternehmen im Verhältnis zu 
inländischen Unternehmen fragt, sondern 
eher nach der Systemgerechtigkeit einer 
günstigen Regelung im Kontext des natio-
nalen Steuerrechts. Es muss dabei in erster 
Linie als wettbewerbsrechtlicher Rahmen 
interpretiert und angewandt werden, nicht 
als Reformhilfe für Defi zite der nationalen 
Steuergesetzgebung.

Ein Einzelprojekt beschäftigt sich mit dem 
Problem der Identifi zierung von beihilfe-
rechtswidrigen steuerlichen Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten ausgehend von der Rechtsla-
ge in Spanien (Lopez). Im Mittelpunkt der 
Untersuchung steht das Kriterium der Selek-
tivität. Erörtert werden die unterschiedlichen 
Formen der Selektivität, also regionale oder 
sachliche Selektivität sowie die jüngste Ent-
wicklung eines Merkmals der „faktischen“ 
Selektivität. Hiernach wird die Möglichkeit 
der Rechtfertigung steuerlicher Beihilfen auf-
grund ihrer Vereinbarkeit mit Natur und Lo-
gik des jeweiligen nationalen Steuersystems 
näher beleuchtet. Die Untersuchung schließt 
mit Überlegungen zu einer Doppelfunktion 
des europäischen Beihilferechts als Regel-
werk zur Verhinderung eines schädlichen 
Steuerwettbewerbs und gleichzeitig als In-
strument zur indirekten Harmonisierung der 
Steuergesetzgebung der Mitgliedstaaten. Ein 
weiteres, im Berichtszeitraum veröffentlich-
tes Projekt beleuchtet das Merkmal der re-
gionalen Selektivität vor dem Hintergrund re-
gionaler Autonomie (Heidenbauer). Der 
Beitrag beschäftigt sich primär mit dem Kri-
terium der Selektivität als Voraussetzung ver-
botener staatlicher Beihilfen sowie mit der 
Gemeinschaftsrechtskonformität der von den 
Gebietskörperschaften des spanischen Bas-
kenlandes in Ausübung ihrer eigenen steuer-
lichen Rechtsetzungsbefugnisse gewährten 
steuerlichen Vergünstigungen.
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�	 Internationales	Steuerrecht

a)	 Second-Best-Regeln	für	die	inter-
nationale	Gewinnzuordnung

Die im internationalen Steuerrecht übliche 
Aufteilung von Besteuerungsrechten zwi-
schen Ansässigkeits- und Quellenstaaten ist 
zum Gegenstand heftiger Auseinanderset-
zungen geworden. Althergebrachte Abgren-
zungsregeln für verschiedene Arten von Un-
ternehmensgewinnen werden zunehmend 
auf die Probe gestellt. Im Rahmen des inter-
nationalen Steuerwettbewerbs haben sich 
zudem die Ziele einer internationalen Koor-
dination der Besteuerung verschoben. Wäh-
rend manche Länder ihr Besteuerungsrecht 
möglichst weit auszudehnen beabsichtigen, 
verzichten andere Länder auf die Besteue-
rung von Kapitaleinkünften, um ein attrak-
tives Umfeld für Investoren zu schaffen. 

Bereits vor mehreren Jahren wurde daher im 
Rahmen einer von der OECD und einigen 
wissenschaftlichen Institutionen veranlass-
ten Initiative mit der Universität Sydney 
(Prof. Vann) und der Universität Michigan 
(Prof. Avi-Yonah) mit einem umfangreichen 
Forschungsprojekt über die internationale 
Zuordnung von Besteuerungsrechten und die 
daraus resultierenden Fragen der internatio-
nalen Bemessung von Gewinnanteilen be-
gonnen. Vor dem Hintergrund vielfältiger 
Vorstudien – etwa zur Gewinnzuordnung bei 
Betriebsstätten oder zum Europäischen Pro-
jekt einer einheitlichen Gruppenbesteuerung 
(GKKB) wurde im Berichtszeitraum eine um-
fangreiche Studie über „International Tax 
Coordination in a Second-Best World“ (nahe-
zu) fertig gestellt, deren erste beiden Ab-
schnitte in dem neu gegründeten „World Tax 
Journal“ erschienen sind. Der abschließende 
dritte Teil wird zur Jahresmitte 2010 erschei-
nen.

Diese Studie geht zunächst von der Frage 
aus, welcher Wert den tradierten rechtlichen 
und ökonomischen Prinzipien für die inter-
nationale Koordination der Besteuerung an-
gesichts geänderter volkswirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen heute noch zukommt. 
Dabei wird zunächst deutlich gemacht, dass 
die überkommenen Kriterien der „Quelle“ 
oder der „Ansässigkeit“ zunehmend weniger 
belastbar erscheinen. Aber auch materielle 
Prinzipien – wie etwa das Prinzip der Besteu-

erung nach der Leistungsfähigkeit oder das 
Benefit Principle taugen dafür nicht. Der Ge-
danke der leistungsfähigkeitsgerechten Steu-
er vermag zwar das Gebot zur Vermeidung 
einer Doppelbesteuerung zu begründen, er 
vermag aber nicht die territoriale Zuordnung 
von Besteuerungsrechten zu leiten. Und das 
Äquivalenzprinzip ist nicht in der Lage, vola-
tile Einkünfte (namentlich den Einfluss des 
„Risikos“ auf die Zuordnung von Einkunfts-
teilen) zuzuordnen. Von den ökonomischen 
Prinzipien besitzt der Gedanke der „Kapital-
exportneutralität“ nach wie vor eine gewisse 
Überzeugungskraft, legt aber allzu viel Ge-
wicht auf die Ansässigkeit von Steuerpflich-
tigen (einschließlich Kapitalgesellschaften). 
Demgegenüber lässt sich das Prinzip der Ka-
pitalimportneutralität in offenen Märkten 
nicht mehr aufrechterhalten. Dessen Ergeb-
nisse (insbesondere eine Beförderung der 
Freistellungsmethode) lassen sich im Kon-
text multinationaler Unternehmen allerdings 
auch auf das neue Konzept der capital owner-
ship neutrality stützen, die eine verzerrungs-
freie Wahl des „besten Inhabers“ unterneh-
merischer Positionen einschließt.

Vor diesem Hintergrund gelangt der Verfas-
ser zu dem Schluss, dass sich ein eindeutig 
überlegener Lösungsansatz für die Probleme 
internationaler Besteuerung nicht nachwei-
sen lässt. Eine internationale Einheitslösung 
wäre auch politisch nicht durchsetzbar und 
würde die Vorteile des internationalen Steu-
erwettbewerbs aus den Augen verlieren. 
Überzeugend erscheint demgegenüber eine 
Technik der internationalen Gewinn- und 
Steuerzuordnung, die vor allem darauf setzt, 
störende „Diskontinuitäten“ bei der Wahl 
zwischen verschiedenen Formen wirtschaft-
licher Marktteilnahme abzubauen.

Dieser „Kontinuitätsansatz“ wirkt sich bei ver-
schiedenen Entscheidungsalternativen des 
Steuerpflichtigen aus. So lässt sich sagen, dass 
das Betriebsstättenprinzip, das die Steuer-
pflicht gewerblicher Gewinne im Quellenstaat 
vom Vorhandensein einer festen Niederlas-
sung abhängig macht, sich nachteilig auf die 
Wahl zwischen grenzüberschreitenden Dienst-
leistungen oder Lieferungen einerseits und der 
festen Niederlassung andererseits auswirkt. 
Es sprechen daher gute Gründe dafür, auch 
Leistungen und Lieferungen (oberhalb einer 
quantitativen Grenze) im Quellenstaat zu er-
fassen. Auf der anderen Seite lässt sich eine 
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volle Gleichbehandlung von Betriebsstätte 
und Tochtergesellschaft nicht gut begründen: 
Hier müssen gewisse Differenzierungen hin-
genommen werden, die in der eigenständigen 
Steuerpfl icht der Tochtergesellschaft begrün-
det sind. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, 
dass das Merkmal der Betriebsstätte als Gren-
ze der territorialen Steuerpfl icht nicht notwen-
dig übereinstimmt mit dem Konzept der Be-
triebsstätte als Parallele zur selbständigen 
Körperschaft im separate entity approach. 

Der Kontinuitätsansatz wird weiterhin frucht-
bar gemacht für die bestehenden, aber steu-
erlich kaum zu rechtfertigenden Differenzen 
zwischen kontrollierenden Beteiligungen und 
Portfoliobeteiligungen, den Vergleich von Ei-
gen- und Fremdkapital sowie die Gewinnzu-
ordnung im zentral geführten und im dezen-
tral geführten Konzern. Die Ergebnisse dieses 
Projekts werden im Juli 2010 auf einer inter-
national besetzten Konferenz in Oxford der 
Fachöffentlichkeit präsentiert.

b)	 Funktionsverlagerung

Im Rahmen der Unternehmensteuerreform 
2008 hat der deutsche Gesetzgeber in § 1 
Abs. 3 Satz 9 AStG sowie in der Funktions-
verlagerungsverordnung vom 12.8.2008 erst-
mals die so genannte Funktionsverlagerung 
geregelt, ohne den hierzu angekündigten Vor-
schlag der OECD abzuwarten. Die genann-
ten Vorschriften sehen eine Gewinnkorrektur 
vor bei Übertragung betrieblicher Funktionen 
aus dem Gesamtwertschöpfungsprozess eines 
Unternehmens auf eine ausländische Be-
triebsstätte oder rechtliche Einheit des Kon-
zerns. Angesichts der vor allem in den Be-
reichen Produktion und Vertrieb stetig 
wachsenden Zahl grenzüberschreitender Un-
ternehmensumstrukturierungen handelt es 
sich um ein besonders praxisrelevantes Ge-
biet des internationalen Steuerrechts. Zwei 
im Berichtszeitraum veröffentlichte Aufsätze 
beschäftigen sich kritisch mit der gesetzlichen 
Neuregelung Deutschlands und machen Vor-
schläge für eine internationale Lösung des 
Problems (Beck). 

Darüber hinaus untersucht ein Buchbeitrag 
die Frage der Vereinbarkeit der deutschen 
Regelung zur Funktionsverlagerung mit den 
Grundfreiheiten des EG-Vertrags (Schön). 
Die Gründung von Tochtergesellschaften und 
Betriebsstätten im Ausland ist Ausfl uss der 

Freiheit zur Niederlassung nach Art. 43 Abs.1 
EG. Der Schutzbereich der Niederlassungs-
freiheit ist berührt, wenn die Unterhaltung 
vertraglicher Rechtsbeziehungen zwischen 
Muttergesellschaft und einer ausländischen 
Tochtergesellschaft oder zwischen in ver-
schiedenen Ländern ansässigen Schwesterge-
sellschaften zu steuerlichen Nachteilen führt 
und der Tatbestand der Konzernverbindung 
Grundlage dieser Nachteile ist. Zu beachten 
ist insoweit, dass die Regelung zur Funktions-
verlagerung nur auf grenzüberschreitende 
Sachverhalte Anwendung fi ndet und Steuer-
tatbestände entstehen lässt, die in vergleich-
barer Weise bei inländischen Umstrukturie-
rungen nicht zur Entstehung gelangen.

Kurz nach der Veröffentlichung des OECD 
Discussion Draft on Business Restructurings 
im Herbst 2008 veranstaltete die Abteilung 
im Rahmen des International Network for Tax 
Research (INTR) und der Deutschen Sektion 
der International Fiscal Association (IFA) 
eine Konferenz, auf der die Thematik der 
Funktionsverlagerung im Rahmen von Um-
strukturierungen mit führenden Praktikern 
aus Regierungs- und Unternehmensstellen 
ausführlich erörtert wurde. Ziel der Veran-
staltung war die Auseinandersetzung mit dem 
von der OECD vorgelegten Diskussionsent-
wurf sowie mit den hierzu in der Fachwelt 
vertretenen unterschiedlichen Auffassungen. 
In einem Konferenzbericht wurden die Er-
gebnisse der Veranstaltung der interessierten 
Öffentlichkeit vorgestellt (Bullen, Gerten).

c)	 Internationale	Gruppenbesteuerung

Abgeschlossen und veröffentlicht wurde 
schließlich eine Dissertation zur Anwendung 
der DBA auf Unternehmensgruppen (Link) 
(vgl. Tätigkeitsbericht 2006/2007, S. 86). Der 
Umgang mit Konzernen stellt die Rechtsord-
nung vor Herausforderungen, da sie ein wirt-
schaftlich mehr oder weniger einheitliches 
Gebilde grundsätzlich als Vielheit von Per-
sonen wahrnimmt. Die Doppelbesteuerungs-
abkommen dagegen betrachten rechtlich selb-
ständige Einheiten stets isoliert und überlassen 
die Berücksichtigung von Gruppensachver-
halten dem nationalen Recht. Erhebliche 
praktische Probleme bei der Anwendung der 
Abkommen entstehen, wenn das nationale 
Recht Gruppenbesteuerungsmechanismen wie 
etwa die deutsche Organschaft beinhaltet. 
Die Arbeit untersucht, welche der an einer 
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nationalen Gruppenbesteuerung beteiligten 
Rechtsträger sich als Personen im Sinne eines 
Abkommens qualifizieren, welche Rechtsträ-
ger Abkommensberechtigung genießen und 
welchen Rechtsträgern für Zwecke der Ab-
kommensanwendung die Einkünfte zugerech-
net werden, deren Besteuerung das Doppel-
besteuerungsabkommen regelt. Eine weitere 
im Berichtszeitraum veröffentlichte Disserta-
tion beschäftigt sich ebenfalls mit dem Pro-
blem der normativen Erfassung von Unter-
nehmensgruppen (Fluxa). Die Arbeit erörtert 
den Aspekt der Gewinnkonsolidierung aus 
Sicht der Rechnungslegung für kapitalmarkt-
rechtliche und steuerliche Zwecke und unter-
sucht insbesondere den Einfluss der IFRS auf 
die steuerliche Gewinnermittlung bei Konzer-
nen in Spanien und anderen europäischen 
Ländern. Ein umfangreicher Teil der Disser-
tation ist dem Problem gewidmet, dass das 
nationale Steuerrecht bislang keine Antwor-
ten auf das Phänomen grenzübergreifender 
Konzerntätigkeit hat. Die Arbeit schließt mit 
einer kritischen Analyse verschiedener Vor-
schläge zur Behandlung internationaler Kon-
zerne auf europäischer Ebene.

d)	 Enforcement	völkerrechtlicher	
Abkommen

Im Rahmen eines 2009 auf der 7th Annual 
Conference der German Law and Econom-
ics Association vorgestellten Einzelprojekts 
wurden verschiedene Mechanismen unter-
sucht, die zur Durchsetzung völkerrecht-
licher Abkommen zur Anwendung kommen 
(Rudyk, Vega Garcia). Exemplarisch erör-
tert wurden Abkommen aus den Bereichen 
des Geistigen Eigentums, des Arbeitsrechts 
sowie Doppelbesteuerungsabkommen, wo-
bei das Augenmerk auf rechtlichen wie öko-
nomischen Aspekten des Enforcement liegt. 
Speziell im Fall von Doppelbesteuerungsab-
kommen lässt sich ein nicht unerhebliches 
Enforcement-Problem anhand statistischer 
Daten belegen. Zur Lösung bieten sich ver-
schiedene Instrumente an, die in formelle 
und informelle Mechanismen unterteilt wer-
den können. Ein Schwerpunkt der Arbeit 
liegt auf der Wirkungsweise informeller En-
forcement-Instrumente wie etwa der Repu-
tation eines Staates hinsichtlich der Einhal-
tung vertraglicher Bestimmungen, welche 
von potentiellen Vertragspartnern in die Er-
wägungen über den Abschluss künftiger Ab-
kommen mit einbezogen werden kann.

6	 Vergleichendes	Steuerrecht

Auch im Berichtszeitraum kam der steuer-
lichen Rechtsvergleichung außerordentlich 
große Bedeutung für die Arbeit der Abteilung 
zu. So enthielt die Mehrzahl der bearbeite- 
ten (und bereits geschilderten) Projekte eine 
 vergleichende Komponente oder verfügte sogar 
über einen rechtsvergleichenden Schwerpunkt. 
Dies gilt für das Buchprojekt zur Abgrenzung 
von Eigenkapital und Fremdkapital mit seinen 
ausführlichen Länderberichten genauso wie 
für viele der genannten Dissertationen. Einen 
Schwerpunkt nimmt der Rechtsvergleich da-
rüber hinaus in folgenden Projekten ein:

a)	 Die	Besteuerung	von	Zinserträgen	
natürlicher	Personen	im	europäischen	
Vergleich

Am 3.6.2003 wurde die Richtlinie 2003/48/
EG im Bereich der Besteuerung von Zinser-
trägen beschlossen. Die Richtlinie soll eine 
effektive Besteuerung von Zinserträgen ge-
währleisten, die eine in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ansässige natürliche 
Person aus einem anderen Mitgliedstaat er-
hält. Am 13.11.2008 hat die Europäische 
Kommission einen Vorschlag angenommen, 
der die nach wie vor bestehenden Lücken bei 
der Zinsbesteuerung schließen und Steuer-
flucht verhindern soll. Eine neu begonnene 
Dissertation befasst sich mit der Frage, ob die 
bislang getroffenen Maßnahmen zur Gewähr-
leistung einer effektiven Besteuerung von 
grenzüberschreitenden Zinszahlungen an na-
türliche Personen geeignet sind, die Vertrags-
ziele zu verwirklichen und ob es andere Mög-
lichkeiten zur Koordinierung der nationalen 
Systeme zur Besteuerung von Zinserträgen 
gibt (Paxinou). Im Mittelpunkt steht die Un-
tersuchung der bereits bestehenden sekun-
därrechtlichen Rechtsgrundlagen zur Behand-
lung von Zinserträgen. Dabei werden die 
Zielsetzung der gemeinschaftsrechtlichen Re-
gelungen, die beiden Verfahren zur Gewähr-
leistung einer effektiven Besteuerung – also 
das Auskunftsverfahren sowie das Quellen-
steuerabzugsverfahren in Belgien, Luxemburg 
und Österreich – und der Umfang des persön-
lichen und sachlichen Anwendungsbereichs 
der Zinsrichtlinie berücksichtigt. Ein beson-
deres Augenmerk liegt auf der unterschied-
lichen Umsetzung der Zinsrichtlinie in den 
Mitgliedstaaten – im Vordergrund stehen 
Griechenland, Deutschland, Österreich und 
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Spanien. Hinsichtlich des Vorschlags der 
Kommission vom 13.11.2008 wird unter-
sucht, ob dieser zur Verbesserung der Effi zi-
enz der Zinsrichtlinie beitragen und deren 
Schwachstellen und Umgehungsmöglich-
keiten beseitigen kann. Die Dissertation ver-
sucht darüber hinaus ein möglichst vollständi-
ges Bild geltender nationaler wie europäischer 
Regelungen für die Besteuerung von Zinser-
trägen an natürliche Personen unter Einbezie-
hung von Andorra, Liechtenstein, Monaco, 
San Marino und der Schweiz zu geben.

b)	 Die	Behandlung	von	verdeckten	
Gewinnausschüttungen	im	inter-
nationalen	Vergleich

Eine weitere Dissertation (vgl. Tätigkeitsbe-
richt 2006/2007, S. 87) befasst sich mit der 
steuerlichen Behandlung von verdeckten Ge-
winnausschüttungen im Recht der Schweiz, 
Österreichs und der USA (Gerten). Das 
Rechtsinstitut der verdeckten Gewinnaus-
schüttung dient der Angemessenheitskontrol-
le von Leistungsbeziehungen zwischen einer 
Kapitalgesellschaft und ihren Gesellschaftern 
und ist Grundlage für eine mögliche steuer-
liche Korrektur verdeckter Gewinnverlage-
rungen. Der verdeckten Gewinnausschüttung 
kommt nicht nur in rein nationalen, sondern 
auch in grenzüberschreitenden Sachverhal-
ten bei der Korrektur von Verrechnungsprei-
sen verbundener Unternehmen große Bedeu-
tung zu. Ziel der weit fortgeschrittenen Arbeit 
ist es, unter Berücksichtigung der im Ausland 
gefundenen Lösungsansätze zur Ergebnisab-
grenzung zwischen Kapitalgesellschaft und 
Gesellschafter Vorschläge für eine Fortent-
wicklung des deutschen Rechts zu unterbrei-
ten, die sich nahtlos in ein kohärentes System 
steuerlicher Korrekturnormen unter Wah-
rung verfassungs-, europa- und völkerrecht-
licher Anforderungen einfügen. Im Rahmen 
eines Posterprogramms hat der Autor seine 
Forschungsergebnisse auf der IFA-Jahresta-
gung 2009 in Vancouver einem interessierten 
Fachpublikum vorgestellt.

7	 Steuern	und	Geistiges	Eigentum

Die Untersuchung von steuerlichen Fragen, 
die Berührungspunkte zu den Forschungs-
feldern anderer Abteilungen des Instituts auf-
weisen, ist der Abteilung Rechnungslegung 
und Steuern ein Anliegen, welches im zu-

rückliegenden Berichtszeitraum mit Nach-
druck verfolgt wurde. So wurde an mehreren 
Forschungsprojekten gearbeitet, die Problem-
stellungen an den Schnittstellen von Steuer-
recht und Geistigem Eigentum untersuchen.

a)	 Patentierung	steuerlicher	Gestaltungs-
modelle

Ein im Berichtszeitraum veröffentlichter 
Buchbeitrag beschäftigt sich mit der Thema-
tik des patentrechtlichen Schutzes bestimm-
ter Modelle zur Steuergestaltung (Schön). 
Anders als nach deutschem und europäischem 
Recht sind nach US-Patentrecht nicht nur 
technische Erfi ndungen eintragungsfähig, 
sondern auch alle anderen Erfi ndungen des 
menschlichen Geistes. Selbst bloße Ge-
schäftsmodelle können in den USA patent-
rechtlich geschützt werden. Bis Mitte 2008 
hat das US-Patent and Trademark Offi ce be-
reits über 60 steuerliche Patente eingetragen 
und prüft derzeit weitere 110 Anmeldungen. 
Diese Praxis wird von Seiten der steuerbera-
tenden Berufe mehrheitlich kritisiert und hat 
in jüngster Zeit zu verschiedenen Gesetzes-
entwürfen des US-Kongresses geführt, die auf 
die Unterbindung der Patentierung von Steu-
ergestaltungen abzielen. Auch die US-Finanz-
verwaltung steht Patenten für Steuergestal-
tungen skeptisch gegenüber und arbeitet an 
Vorschriften, wonach die Inhaber solcher Pa-
tente und ihre Mandanten zur Anzeige der 
Gestaltung gegenüber der Finanzverwaltung 
verpfl ichtet werden sollen. Der Beitrag wägt 
die Argumente für oder gegen einen patent-
rechtlichen Schutz steuerlicher Gestaltungen 
ab und kommt zu dem Ergebnis, dass die Pa-
tentierung steuerlicher Gestaltungen auf-
grund der damit verbundenen volkswirtschaft-
lichen Verzerrungen abgelehnt werden sollte.

b)	 IP Migration	–	Besteuerung	von	
IP-Holdinggesellschaften	

Neben dem exzessiven Einsatz von Fremdka-
pital ist die Verlagerung von Geistigem Eigen-
tum (IP) – vor allem von gewerblichen Schutz-
rechten wie Marken und Patenten – in 
spezielle Konzerngesellschaften (IP-Holding-
gesellschaften) ein wichtiger Trend internati-
onaler Steuerplanung der vergangenen Jahre 
gewesen. Bei der IP-Migration wird das IP 
eines Konzerns in speziell errichteten IP-Hol-
dinggesellschaften (üblicherweise in Nied-
rigsteuerländern) konzentriert. Später wird 
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dieses durch konzerninterne Leistungsbezie-
hungen, vorwiegend Lizenzvereinbarungen, 
kommerzialisiert. Die Lizenzabgaben werden 
von Konzerngesellschaften in Hochsteuerlän-
dern entrichtet, mindern dort als Betriebsaus-
gaben die Besteuerungsbasis und aufgrund 
des höheren Steuerniveaus die Belastung mit 
Ertragssteuern. Begünstigt werden solche Ge-
staltungen dadurch, dass viele Länder (so 
auch Deutschland) im Verhältnis zu anderen 
Ländern auf den Einbehalt von Quellensteu-
ern auf abfließende Lizenzzahlungen verzich-
ten, während die Gewinne der Verwaltungs-
gesellschaft günstig repatriiert werden können. 
So gelten in Deutschland gemäß § 8b Abs. 5 
KStG nur 5 % der Dividenden als nicht ab-
zugsfähige Betriebsausgaben. Diese Entwick-
lung, die mit einem Abfluss von IP aus Hoch-
steuerländern einhergeht, wird als Bedrohung 
für die nationale Steuerbasis empfunden. 

Ausgehend von der Position Deutschlands 
untersucht eine jüngst begonnene Dissertati-
on das bestehende Regelungsgefüge aus nati-
onalen und internationalen Bestimmungen 
zur Besteuerung von IP-Holdinggesellschaf-
ten und unterzieht dieses einer kritischen 
Würdigung. Ein Vergleich mit Regelungen in 
anderen Rechtsordnungen sowie ökono-
mische Überlegungen sollen helfen, eine für 
alle an der Wertschöpfung durch gewerbliche 
Schutzrechte beteiligten Staaten angemes-
sene Regelung der internationalen Gewinn-
abgrenzung zu finden. Spezielle Berücksich-
tigung erfahren dabei die Besonderheiten 
gewerblicher Schutzrechte als Produktions-
faktoren von herausragender Bedeutung in 
der Wertschöpfungskette (von Einem).

c)	 Internationale	Besteuerung	von	
Einkünften	aus	technischen	Dienst-
leistungen	und	technischer	Unterstüt-
zung

Die Besteuerung von Einkünften aus tech-
nischen Dienstleistungen und aus technischer 
Unterstützung war einer der Gründe dafür, 
dass Deutschland das Doppelbesteuerungs-
abkommen mit Brasilien im Jahre 2005 ge-
kündigt hat. Brasilien hatte den Begriff „tech-
nische Dienstleistungen und technische 
Unterstützung“ so eng interpretiert, dass hier-
von nur Einkünfte aus Dienstleistungen er-
fasst waren, die in Verbindung zu einem 
Technologietransfer standen. Deshalb ging 
die Steuerverwaltung Brasiliens davon aus, 

dass die Ausdehnung des DBA-Lizenzgebüh-
renartikels auf Einkünfte aus technischen 
Dienstleistungen und aus technischer Unter-
stützung die Einkünfte aus Dienstleistungen 
ohne begleitenden Technologietransfer nicht 
erfasste. Seitens Brasiliens wurden solche 
Einkünfte als „andere Einkünfte“ im Sinne 
von Art. 22 des DBA Brasilien-Deutschland 
qualifiziert. Da diese Bestimmung Brasilien 
ein unbegrenztes Quellenbesteuerungsrecht 
gewährte, wurden Einkünfte aus Dienstleis-
tungen ohne begleitenden Technologietrans-
fer einer brasilianischen Quellenbesteuerung 
in Höhe von 25% auf Brutto-Basis unterwor-
fen. Deutschland dagegen sah die Qualifikati-
on von Einkünften aus Dienstleistungen ohne 
begleitenden Technologietransfer als „andere 
Einkünfte“ als Interpretationsfehler des brasi-
lianischen Fiskus an und gewährte konse-
quenterweise keine Anrechnung der in Brasi-
lien hierauf gezahlten Quellensteuern. Vor 
diesem Hintergrund untersucht eine im Be-
richtszeitraum fertig gestellte Magisterarbeit 
die Besteuerung von Einkünften aus tech-
nischen Dienstleistungen und aus technischer 
Unterstützung in Brasilien (Castelon). Ziel 
der Arbeit ist es, Möglichkeiten zur internati-
onalen Neuzuordnung der Besteuerungs-
rechte für Einkünfte aus technischen Dienst-
leistungen und aus technischer Unterstützung 
in einem künftigen DBA-Deutschland-Brasi-
lien aufzuzeigen.

III	 Rechnungslegung	und	Kapitalmarkt-
recht

�	 Die	Anwendung	und	Durchsetzung		
von	deutschem	und	europäischem	
Bilanzrecht

a)	 Aktuelle	Entwicklungen	des	Bilanz-
rechts

Wie in den Vorjahren beschäftigten sich auch 
im Berichtszeitraum zahlreiche Projekte mit 
Fragen der Bilanzierung und des Kapitalmarkt-
rechts. Das nationale Bilanzrecht hat im Be-
richtszeitraum weit reichende Änderungen 
erfahren. Mit dem Bilanzrechtmodernisie-
rungsgesetz (BilMoG) vom 25.5.2009 hat der 
deutsche Gesetzgeber die umfassendste Re-
form des Handelsbilanzrechts seit 1985 ver-
wirklicht. So hat der Gesetzgeber mit dem 
BilMoG die umgekehrte Maßgeblichkeit (§ 5 
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Abs. 1 Satz 2 EStG) abgeschafft und damit 
einer in verschiedenen Publikationen artiku-
lierten Forderung des Instituts zusammen mit 
dem „Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschul-
lehrer Rechtswissenschaft“ entsprochen 
(Schön). Durch die Abschaffung der umge-
kehrten Maßgeblichkeit wird erreicht, dass die 
Handelsbilanz ein durch steuerliche Wahl-
rechte unverfälschtes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Bilanzierenden 
vermitteln kann. 

Eine andere Publikation befasste sich mit der 
Fortentwicklung des Jahresabschlusses nach 
dem BilMoG sowie dessen Verhältnis zu den 
International Financial Reporting Standards 
(IFRS) (Mayer). Im Vordergrund stand die 
Frage, ob der Gesetzgeber mit dem BilMoG 
sein Ziel erreicht hat, das HGB-Bilanzrecht 
zu einer dauerhaften, aber kostengünstigeren 
und einfacheren Alternative zu den IFRS 
fortzuentwickeln. Darüber hinaus wurde er-
örtert, ob es sinnvoll ist, mit einem eigenstän-
digen Handelsbilanzrecht neben den IFRS 
zwei unterschiedlichen Zwecken dienende 
Grundsysteme der Rechnungslegung neben-
einander anzuwenden. Hierauf aufbauend 
wird im Rahmen eines kürzlich begonnenen 
Projekts der Frage nachgegangen, wie die 
Rechnungslegung für nicht-kapitalmarktori-
entierte Unternehmen in Europa vereinheit-
licht werden kann (Haag). Ein Anknüpfungs-
punkt hierfür ist der 2007 vom International 
Accounting Standards Board veröffentlichte 
Exposure Draft of a proposed IFRS for Small 
and Medium-Sized Entities.

b)	 Deutsches	Enforcement	für	die	
Rechnungslegung

Im Berichtszeitraum weitgehend abgeschlos-
sen wurde eine Dissertation zum deutschen 
Enforcement der Rechnungslegung nach 
dem Bilanzkontrollgesetz (BilKoG) vom 
15.12.2004 (vgl. Tätigkeitsbericht 2006/2007, 
S. 73) (Baier [geb.Essbauer]). Die Arbeit 
unterzieht die Enforcement-Regeln des Bil-
KoG einer systematischen Untersuchung 
sowie einer Effi zienzanalyse und deckt prak-
tische Mängel auf. Ferner wird ein Vergleich 
dieser „regulierten Selbstregulierung“ mit 
den bereits zuvor vorhandenen internen und 
externen Kontrollsystemen des WpHG ge-
genüber Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men, der Bankenaufsicht nach dem KWG 
und der Versicherungsaufsicht angestellt. 

Ziel der Arbeit ist es, Auslegungshilfen und 
Verbesserungsvorschläge für das BilKoG zu 
geben.

c)	 Pre-Clearance	im	Bilanzrecht

Mit der Einführung des BilKoG hat sich vor 
allem für kapitalmarktorientierte Gesell-
schaften die Gefahr deutlich verstärkt, einer 
öffentlichen Diskussion über die Richtigkeit 
ihrer Rechnungslegung ausgesetzt zu sein. 
Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, 
dass aus Kreisen der Wirtschaft gefordert 
wird, die Deutsche Prüfstelle für Rechnungs-
legung möge ermächtigt werden, im Vorfeld 
der Aufstellung und Feststellung des Jahres-
abschlusses oder gar noch vor der Verwirk-
lichung bilanzwirksamer Sachverhalte klären-
de Aussagen gegenüber publizitätspfl ichtigen 
Unternehmen abzugeben. So könnte die 
Prüfstelle durch schriftliche Stellungnahme 
vorab signalisieren, dass sie bestimmte Bi-
lanzmaßnahmen nicht beanstanden werde. 
Diese Technik der Pre-Clearance ist im US-
amerikanischen wie im europäischen Kontext 
nicht unbekannt. In das deutsche Bilanzrecht 
sowie das zu seiner Durchsetzung geschaf-
fene Regelwerk scheint ein Instrument zur 
Pre-Clearance bilanzrechtlicher Fragestellun-
gen jedoch nicht zu passen. Mehrere Publika-
tionen setzten sich mit dieser Problematik 
auseinander und zeigten die Nachteile einer 
im Wege der Pre-Clearance verwirklichten 
Entbindung von Emittenten und Abschluss-
prüfern von der originären Verantwortung für 
die richtige Bilanzierung auf (Schön).

2	 Unternehmenspublizität	und	Kapital-
markthaftung

a)	 Informationelle	Gleichbehandlung	
im	Aktien-	und	Kapitalmarktrecht

Eine Dissertation befasst sich mit der bevor-
zugten Informationserteilung an bestimmte 
Aktionäre oder andere Marktteilnehmer vor 
dem Hintergrund gesetzlicher Pfl ichten zur 
informationellen Gleichbehandlung (Bakro-
zis). Das aktienrechtliche Informationsregime 
dient der Organisation der gesellschaftlichen 
Willensbildung mit dem Ziel, die Handlungs-
einheit des Verbands nach außen sicherzu-
stellen und zugleich dem individuellen Infor-
mationsbedürfnis seiner Mitglieder Rechnung 
zu tragen. Ziel des kapitalmarktrechtlichen 
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Informationsregimes ist dagegen die Vermei-
dung von Informationsasymmetrien zwischen 
einzelnen Marktteilnehmern. Ungelöste Fra-
gen stellen sich an den Schnittpunkten dieser 
beiden Informationssysteme. Unklar ist, unter 
welchen Voraussetzungen eine selektive In-
formationsweitergabe an bestimmte Aktionäre 
oder Marktteilnehmer zulässig ist. Schranken 
für die bevorzugte Informationserteilung er-
richtet das Gebot der Gleichbehandlung im 
Aktien- und Kapitalmarktrecht. Der in §53a 
AktG verankerte Gleichbehandlungsgrund-
satz fordert, dass alle Aktionäre unter gleichen 
Voraussetzungen gleich zu behandeln sind. 
Ein erhebliches Maß an informationeller 
Gleichbehandlung wird ferner durch die Ad-
hoc Publizität nach §15 WpHG gewährleis-
tet. Das Verbot der unbefugten Weitergabe 
von Insiderinformationen nach §14 Abs. 1 Nr. 
2 WpHG zielt ebenfalls auf informationelle 
Chancengleichheit ab. Ferner haben die 
Emittenten von Wertpapieren nach §30a 
WpHG sicherzustellen, dass alle Wertpapier-
inhaber unter gleichen Voraussetzungen 
gleich behandelt werden. Auch andere Einzel-
tatbestände – etwa § 15 Abs. 5 WpPG und  
§ 3 Abs. 1 WpÜG – sollen eine informatio-
nelle Gleichbehandlung bewirken. Ob sich 
aus diesen Vorschriften jedoch ein einheit-
licher Grundsatz der kapitalmarktrechtlichen 
Gleichbehandlung ableiten lässt, bleibt zwei-
felhaft.

Besonders interessante Fragen stellen sich 
im Hinblick auf die Pflege der Beziehungen 
zu aktuellen und potentiellen Kapitalgebern 
(Investor-Relations) sowie die Praxis der 
Due-Diligence zur Vorbereitung eines An-
teilskaufs. Zwischen einem denkbaren Infor-
mationsprivileg von Großaktionären und der 
informationellen Gleichbehandlung aller 
Marktteilnehmer existiert ein „Graubereich“ 
von Einzelfällen, in denen eine bevorzugte 
Informationserteilung unter strengen Vo-
raussetzungen gerechtfertigt sein kann. Eine 
Untersuchung der US-amerikanischen dis-
closure philosophy bereichert die Arbeit um 
eine transatlantische Perspektive.

b)	 Kapitalmarktpublizität	und	Prospekt-
haftung

Im Rahmen eines Handwörterbuchs des Eu-
ropäischen Privatrechts wurden die europa-
rechtlichen Grundlagen und die Rechte der 
Mitgliedstaaten im Bereich der Stichwörter 

der Kapitalmarktpublizität und der Prospekt-
haftung untersucht (Hellgardt). Die kapi-
talmarktrechtlichen Publizitätspflichten – 
 Regelpublizität, Ad-hoc-Publizität und 
Beteiligungspublizität – sind weitgehend eu-
roparechtlich harmonisiert. Demgegenüber 
gibt es nur minimale Vorgaben für die Haf-
tung bei Verstößen gegen diese Pflichten, 
weshalb die Rechtsordnungen der Mitglied-
staaten insoweit erhebliche Unterschiede 
aufweisen. Die Prospekthaftung ist zwar in 
allen europäischen Rechtsordnungen seit 
langem anerkannt, weist im Detail aber eben-
falls erhebliche Unterschiede auf. So gilt 
meist eine deliktische Haftung, teilweise 
wird die Verantwortlichkeit beim öffent-
lichen Vertrieb von Wertpapieren aber auch 
auf vorvertragliche Haftung oder eine allge-
meine Haftung für fehlerhafte Werbung ge-
stützt.

c)	 Kapitalmarkthaftung

Die weltweite Integration der Kapitalmärkte 
hat dazu geführt, dass sowohl deutsche Un-
ternehmen als auch Anleger auf vielen Märk-
ten dies- und jenseits des Atlantiks aktiv sind. 
In Zeiten der Finanzmarktkrise stellt sich die 
Frage, nach welchem Haftungsrecht sich die 
Schadensersatzansprüche etwaig geschädigter 
Anleger richten. Die Vereinheitlichung des 
internationalen Privatrechts in Europa bietet 
Anlass, die Frage nach dem internationalen 
Kapitalmarkthaftungsrecht neu und umfas-
send zu behandeln. Ein im Berichtszeitraum 
veröffentlichter Aufsatz begreift die Kapital-
markthaftung im größeren Kontext der Unter-
nehmensteuerung („Corporate Governance“) 
und entwickelt daraus einen eigenen Ansatz 
zur Anknüpfung der Haftungsansprüche 
(Hellgardt). Auf dieser Grundlage ist eine 
Anknüpfung der kapitalmarkthaftungsrecht-
lichen Vorschriften an die Rechtsordnung des 
Gesellschaftsstatuts eine rechtsdogmatisch 
und -politisch vorzugswürdige Einordnung.

�	 Arabisches/Islamisches	Bilanz-	und	
Kapitalmarktrecht

a)	 Kapitalmarktorientierte	Unterneh-
mensfinanzierung	in	den	arabischen	
Ländern

Seit der Entstehung liquider Kapitalmärkte in 
den arabischen Staaten unterliegen die Finan-
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zierungsgewohnheiten arabischer Aktienge-
sellschaften einem fundamentalen Wandel. 
Anstatt sich wie bislang über einen geschlos-
senen Gesellschafterkreis und Bankkredite zu 
fi nanzieren, suchen immer mehr Gesell-
schaften die Kapitalaufnahme über den insti-
tutionellen Kapitalmarkt oder ein breites An-
legerpublikum. Vor diesem Hintergrund 
untersucht eine kurz vor der Fertigstellung 
stehende Dissertation (vgl. Tätigkeitsbericht 
2006/2007, S. 76), inwieweit die Finanzver-
fassungen arabischer Aktiengesellschaften 
den neuen Finanzierungsformen gerecht wer-
den und eine effi ziente kapitalmarktorien-
tierte Unternehmensfi nanzierung erlauben 
(Pohlhausen). Zahlreiche Friktionen zeich-
nen sich hier ab. So stellt der Einzug moder-
ner Transaktionstechniken in die arabische 
Emissionspraxis Emittentinnen, Banken und 
Aufsichtsbehörden vor rechtliche Herausfor-
derungen, namentlich im Bereich des Min-
derheitsschutzes. Gleichzeitig sieht sich der 
Rechtsanwender mit der Übernahme fremder 
Rechtskonzepte in die meist romanisch ge-
prägten nationalen Aktienrechtsordnungen 
konfrontiert: derartige legal transplants unter-
liegen nicht selten unbeabsichtigten Funkti-
onsveränderungen, welche die Kohärenz der 
Rechtsordnung und den Wirkungsgrad ihrer 
Schutzmechanismen beeinträchtigen. Die Un-
tersuchung des Aktionärsschutzes führt zu 
der Problematik materieller Rechtsmodifi kati-
onen infolge von prozessualen oder institutio-
nellen Durchsetzungsdefi ziten. Die Analyse 
solcher Modi fi kationen soll einen Beitrag leis-
ten, die  Diskrepanz zwischen gelebtem und 
geschriebenem Recht auf der Ebene der mo-
dernen arabischen Aktienrechtsordnungen zu 
erklären und Lösungswege in Richtung einer 
erhöhten Rechtskohärenz aufzeigen.

b)	 Kapitalmarktpublizität	in	den	
	arabischen	Ländern

Eine kurz vor dem Abschluss stehende Dis-
sertation (vgl. Tätigkeitsbericht 2006/2007, S. 
76) befasst sich mit der Kapitalmarktpublizi-
tät in den arabischen Ländern (Lagdali). Seit 
Jahren geht ein Trend in den arabischen Län-
dern dahin, Kapitalerträge im eigenen Kultur-
raum zu investieren. Gleichwohl fehlt es den 
arabischen Kapitalmärkten bislang an einer 
modernen gesetzlichen Grundlage sowie an 
hinlänglicher Transparenz. Die Arbeit unter-
sucht die Regelpublizität sowie die anlassab-
hängige Publizität am Beispiel Ägyptens und 

Marokkos und beleuchtet Fragen der Effi zi-
enz und des Anlegerschutzes der arabischen 
Kapitalmärkte. Weder in Deutschland noch 
im arabischen Sprachraum existiert bislang 
eine systematische Aufarbeitung der Kapital-
marktpublizität in den arabischen Ländern. 
Ziel der Arbeit ist es, ein Referenzwerk zu er-
stellen, das sowohl die Grundlagen des Kapi-
talmarktrechts der arabischen Länder als auch 
die Publizitätspfl ichten arabischer Aktienge-
sellschaften zum Inhalt hat. Ferner werden 
Vorschläge zur Fortentwicklung des arabi-
schen Kapitalmarktrechts gegeben.

c)	 Zinsschranke	und	islamisches	
Finanzrecht

Ein im Berichtszeitraum veröffentlichtes 
Projekt hat erstmals einen Vergleich des isla-
mischen Zinsbegriffs mit dem des deutschen 
Steuerrechts vorgenommen (Pohlhausen, 
Beck). Anlass der Untersuchung war die im 
Schrifttum angestellte Überlegung, die An-
wendung der Zinsschranke durch Einsatz 
„zins-averser“ islamischer Finanzinstrumente 
zu umgehen. Die Untersuchung greift Stel-
lungnahmen islamischer Rechtsgelehrter 
und religiöser Institutionen zur islamisch-
rechtlichen Zulässigkeit bestimmter Finanz-
instrumente auf. Es konnte gezeigt werden, 
dass der Rückgriff auf islamische Fremdfi -
nanzierungsinstrumente zur Umgehung der 
Zinsschranke nicht geeignet ist, da der steu-
erliche Zinsbegriff tendenziell weiter ist als 
der islamische und vielfach auch Zahlungs-
ströme erfasst, die im islamischen Recht 
nicht als Zinsen gewertet werden.

d)	 Folgen	der	Globalisierung	des	
islamischen	Finanzmarkts	für	das	
islamische	Recht

Im Rahmen eines 2009 anlässlich des Islam-
workshops der Max-Planck-Gesellschaft ge-
haltenen Vortrags wurde der Frage der Kon-
vergenz und Divergenz des islamischen 
Rechts im Zuge der zunehmenden Standar-
disierung islamischer Finanzinstrumente 
nachgegangen, die eine der grundlegenden 
Herausforderungen für die Entwicklung des 
islamischen Finanzmarkts darstellt (Pohl-
hausen). Auf Ebene des nationalen Rechts 
lässt sich auch in denjenigen islamischen 
Staaten, in denen die Shari'a eine besondere 
verfassungs- und positivrechtliche Rolle 
spielt und das Zinsverbot ursprünglich auch 
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für den Bankensektor galt (Saudi Arabien, 
Pakistan, Iran), eine Entwicklung dahinge-
hend ausmachen, Zinsen zumindest der 
Substanz nach zu erlauben. Auf Ebene des 
islamischen Rechts entwickelt sich infolge 
der gewachsenen Autorität islamischer Stan-
dardisierungsorganisationen über die vier 
großen islamischen Rechtsschulen hinweg 
ein zunehmendes Maß an Einheitlichkeit in 
der Beurteilung von Finanzprodukten, was 
jüngere Fatawa belegen. Beobachtungen zum 
malaysischen islamischen Finanzmarkt und 
zur Rolle der Shari'a Boards bei der Zertifizie-
rung von Produkten offenbaren jedoch, dass 
es bis zu einer einheitlichen Anwendung des 
islamischen Finanzrechts noch ein weiter 
Weg ist.

e)	 Ausgestaltung	sharia-konformer	
hybrider	Sukuk

Ein weiteres Projekt setzt sich mit der isla-
mischen Grundsatzproblematik der Ausge-
staltung von Sukuk (islamische Kapital-
marktpapiere) auseinander (Pohlhausen). 
Hintergrund des Projekts ist, dass die hybri-
de Ausgestaltung von Sukuk möglicherweise 
als Lösung des islamischen Debt/Equity-Di-
lemmas fungieren kann, da bisherigen In-
strumenten die Gratwanderung zwischen 
dem islamischen Zinsverbot und dem Ziel 
einer stabilen Vorzugsvergütung nicht zu ge-
lingen vermag. Zur Lösung der Probleme der 
Kapitalgeber werden die Grundzüge eines 
Modells shari'a-konformer Nachrang-Sukuk 
mit Vorzugsverzinsung entwickelt. Zum ei-
nen ist nicht nur die Ausgestaltung der Su-
kuk als entscheidende Frage für die Zukunft 
des islamischen Kapitalmarktes anzusehen, 
sondern aufgrund des engen Konnexes zur 
Glaubenssphäre auch die Glaubwürdigkeit 
der Emittenten, Intermediäre und Rechtsge-
lehrten bei der Darstellung und Beurteilung 
der Produkte. Zum anderen ist vor dem Hin-
tergrund jüngster Zahlungsausfälle im Zu-
sammenhang mit emiratischen und kuwai-
tischen Sukuk und offener Fragen im Bereich 
des anwendbaren Rechts und der Vollstre-
ckung festzuhalten, dass eine der weiteren 
großen Herausforderungen auf der engeren 
Verzahnung der Papiere mit dem nationalen 
Recht der Herkunftsstaaten der Emittenten 
beruht. Die Ergebnisse des Projekts werden 
2010 auf dem 18. International Islamic Fi-
nance Forum in London vorgestellt werden 
(Pohlhausen).

IV	 Gesellschaftsrecht

�	 Steuern	und	Corporate	Governance

In den vergangenen Tätigkeitsberichten ist 
die Arbeit der Abteilung im Grenzgebiet zwi-
schen Gesellschaftsrecht und Steuerrecht 
mehrfach betont worden. Beispielhaft im ge-
genwärtigen Berichtszeitraum ist das oben 
ausführlich dargestellte Abteilungsprojekt 
über das Verhältnis von Eigen- und Fremd-
kapital im Gesellschafts- und Steuerrecht. 
Dieses Arbeitsfeld wird weiterhin bearbeitet, 
etwa in einem umfassenden Beitrag zur Haf-
tung von Geschäftsführern für Steuerschul-
den der Gesellschaft (Schön).

Hinzugetreten ist eine Grundsatzproblema-
tik, die im deutschen Steuerrecht schon 
 früher existierte, aber durch die Unterneh-
mensteuerreform 2008 sowie die Erbschaft-
steuerreform 2009 in besonderem Maße her-
vorgetreten ist. Die neue Gesetzgebung birgt 
Konfliktpotential nicht nur im Bereich des 
Steuerrechts, sondern auch für das Innenver-
hältnis der Handelsgesellschaften. Maßnah-
men der Gesellschaft haben häufig unmittel-
bare Auswirkungen auf die persönliche 
Steuerpflicht der Gesellschafter. Umgekehrt 
können sich private Entscheidungen der Ge-
sellschafter steuerlich unmittelbar bei der 
Gesellschaft auswirken. Die Zinsschranke 
des § 4h EStG, die Verlustabzugsbeschrän-
kung nach § 8c KStG, die Thesaurierungsbe-
steuerung nach § 34a EStG und die in §§ 13a 
ErbStG enthaltenen Verschonungstatbestän-
de bilden den Ausgangspunkt für die Frage, 
inwiefern durch die angesprochenen Re-
formen neue Konfliktsituationen für Gesell-
schafter, Gesellschaft und Gesellschaftsor-
gane entstehen und welche Lösungsansätze 
es dafür gibt. Im Vordergrund steht die gesell-
schaftsrechtliche Treuepflicht, die alle Betei-
ligten im Innenverhältnis bindet. Sie ver-
pflichtet zur gegenseitigen Rücksichtnahme 
und verdichtet sich unter besonderen Um-
ständen zu Handlungs- oder Unterlassungs-
pflichten. Inwiefern dies auch für Konflikte 
gilt, die sich aus dem Steuerrecht ergeben, 
hängt davon ab, wie sich die strittigen Maß-
nahmen in gesellschaftsrechtliche Kategorien 
einordnen lassen und in welchem Umfang 
sich gesellschaftsrechtliche Treuebindungen 
auf die private Sphäre der Gesellschafter er-
strecken. Im Rahmen einer fertig gestellten 
Doktorarbeit wurde untersucht, ob das Recht 
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auf Anteilsveräußerung sowie die Gestal-
tungsfreiheit bei konzerninternen Umstruk-
turierungen aufgrund der dadurch ausgelös-
ten steuerlichen Folgen Einschränkungen 
unter dem Gesichtspunkt der gesellschafts-
rechtlichen Treuepfl icht unterliegen (Erker). 
Darüber hinaus wird erörtert, ob solcherma-
ßen erlittene steuerliche Nachteile im gesell-
schaftsrechtlichen Innen verhältnis Kompen-
sationsansprüche der  Betroffenen nach sich 
ziehen können. Im Erbschaftsteuerrecht 
stellt sich die Frage, ob einzelne Gesellschaf-
ter verlangen können, dass die für eine Ver-
schonung von der Erbschaftsteuer erforder-
liche Lohnsumme eingehalten wird. Die 
Thematik hat durch das 2010 in Kraft getre-
tene Wachstumsbeschleunigungsgesetz an 
Aktualität hinzugewonnen, da einige der vor-
genommenen Gesetzesänderungen die Kon-
fl ikte im Innenverhältnis zwischen Gesell-
schaft und Gesellschaftern zum Teil noch 
verschärfen.

2	 Deutsches	Gesellschaftsrecht

a)	 Gesellschaftsrechtliche	Treuepfl	icht

Ein vor der Veröffentlichung stehender Buch-
beitrag geht der Frage nach, inwieweit die 
gesellschaftsrechtliche Treuepfl icht – vor 
allem der Unternehmensorgane – der Dispo-
sition der Beteiligten unterliegt (Hellgardt). 
Im Anschluss an einen Rechtsvergleich mit 
den USA, wo im Recht der Publikumsper-
sonengesellschaften organschaftliche Treue-
pfl ichten weitgehend abbedungen werden 
können, wird die Abdingbarkeit der organ-
schaftlichen Treuepfl icht im deutschen Ge-
sellschaftsrecht untersucht. Es zeigt sich, 
dass die Gestattung von Ausnahmen im Ein-
zelfall sowie die generelle Aufhebung einzel-
ner Ausprägungen der Treuepfl icht allgemein 
anerkannt sind, der generelle Dispens aber 
nach wie vor als Tabu gilt. In geschlossenen 
Gesellschaften mit geschäftlich erfahrenen 
Gesellschaftern ist diese Einschränkung der 
Privatautonomie nicht zu rechtfertigen. Aber 
auch in Publikumsgesellschaften vermag die 
aktienrechtliche Satzungsstrenge nicht zu 
überzeugen. Marktliche Mechanismen rei-
chen aus, um einen Schutz auch von Klein-
aktionären vor opportunistischem Verhalten 
der Verwaltung zu gewährleisten.

b)	 Existenzvernichtungshaftung

Die Existenzvernichtungshaftung des Allein-
gesellschafters bzw. der einvernehmlich han-
delnden Gesellschafter einer GmbH für Maß-
nahmen, die zur Insolvenz der Gesellschaft 
führen, ist Gegenstand einer wechselvollen 
Entwicklung der Judikatur. Mit der Entschei-
dung „Trihotel“ ist der Bundesgerichtshof 
2007 von seinem bisherigen Haftungskonzept 
abgerückt. In einem Aufsatz wurde das Urteil 
einer kritischen Würdigung unterzogen und 
die Existenzvernichtungshaftung grundlegend 
untersucht (Osterloh-Konrad). Dabei stand 
neben einer dogmatisch überzeugenden Her-
leitung und praktikablen Ausgestaltung der 
Haftung die europarechtlich bedeutsame Fra-
ge ihrer Übertragbarkeit auf Auslandsgesell-
schaften im Mittelpunkt.

�	 Europäisches	Gesellschaftsrecht

a)	 Die	Europäische	Privatgesellschaft	im	
Wettbewerb	der	Gesellschaftsrechte

Eine Doktorarbeit vergleicht den regulato-
rischen Wettbewerb der US-Gesellschafts-
rechte mit der Situation in Europa und entwi-
ckelt hieraus Empfehlungen zur Ausgestaltung 
einzelner Teilaspekte eines Statuts der Euro-
päischen Privatgesellschaft (Societas Privata 
Europaea, SPE) (Kornack). Das Projekt 
knüpft an Forschungsergebnisse der Abtei-
lung zur Niederlassungsfreiheit unter Berück-
sichtigung der EuGH-Rechtsprechung in der 
Rechtssache Cartesio an. Die Rechtsform der 
SPE richtet sich an kleine und mittlere Unter-
nehmen, denen sie ein europaweit einheit-
liches, zugleich aber fl exibles Gesellschafts-
statut bieten soll. Gleichzeitig ist sie in der 
von der Kommission vorgelegten Version auch 
für Tochtergesellschaften im Konzernverbund 
geeignet. Darüber hinaus verzichtet der 2008 
vorgelegte Kommissionsentwurf auf ein grenz-
überschreitendes Element, so dass die SPE 
anders als die Europäische Aktiengesellschaft 
auch als innerstaatliche Alternative zu natio-
nalen Gesellschaftsrechtsformen eingesetzt 
werden könnte. 

Dem Kommissionsentwurf hat das Europä-
ische Parlament 2009 in abgeänderter Form 
zugestimmt. Die Ratspräsidentschaften haben 
inzwischen mehrere Kompromissvorschläge 
erarbeitet, die allerdings bisher zu keiner Ei-
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nigung geführt haben. Auch vom deutschen 
Bundesrat wird mit dem Hinweis auf einen zu 
befürchtenden Unterbietungswettbewerb im 
Hinblick auf den Gläubigerschutz Kritik an 
einer europäischen Alternative zur GmbH 
und der neuen Unternehmergesellschaft 
(UG) geübt. Im Rahmen eines Aufsatzes wur-
de zum Stand des legislativen Prozesses bei 
der SPE sowie zu den Hauptproblemfeldern 
des gesetzlichen Mindestkapitals, eines even-
tuellen grenzüberschreitenden Elements, der 
Einbeziehung nationalen Rechts und der Ar-
beitnehmermitbestimmung Stellung bezogen 
(Kornack).

b)	 Erfahrungen	und	Reformbedarf	bei		
der	SE

Eine 2009 auf der Jahrestagung der Zeit-
schrift für das gesamte Handelsrecht und 
Wirtschaftsrecht (ZHR) unter der Organisa-
tion von Institutsangehörigen (Schön, Beu-
chert) gehaltene Aussprache befasste sich 
mit mitbestimmungsrechtlichen Problem-
stellungen bei der SE. Gemäß einer empi-
rischen Studie stellt das niedrige mitbestim-
mungsrechtliche Niveau das dominierende 
Motiv zur Wahl der Rechtsform der SE für 
deutsche Unternehmen dar. Konsequenter-
weise lag der Schwerpunkt der Diskussion 
auf dem Verhandlungsverfahren zur Festle-
gung zur Beteiligung der Arbeitnehmer, das 
im Grundsatz fast einstimmig befürwortet 
wurde. Dabei wurde vor allem das Span-
nungsverhältnis zwischen der Verhandlungs-
autonomie der Arbeitnehmer bei der Festle-
gung ihrer Beteiligung einerseits und der 
Satzungsautonomie der Hauptversammlung 
andererseits erörtert. Die Ergebnisse der Aus-
sprache wurden in einem Diskussionsbericht 
der Öffentlichkeit vorgestellt (Beuchert).

c)	 Allgemeine	Grundsätze	des	Euro-
päischen	Gesellschaftsrechts

In einem Urteil aus dem Jahre 2009 hat sich 
der Europäische Gerichtshof in einem Luxem-
burger Fall gegen die Annahme „allgemeiner 
Rechtsgrundsätze“ des Europäischen Gesell-
schaftsrechts ausgesprochen. Er folgt damit 
einer allgemeinen – auch in der Europäischen 
Sekundärrechtsgesetzgebung anzutreffenden 
– Tendenz, die unionsrechtlichen Vorgaben 
für die Mitgliedstaaten als begrenzte und eng 
auszulegende Inseln, als punktuelle Eingriffe 
in die nationale Rechtsordnung zu verstehen. 

In einem zur Publikation eingereichten Bei-
trag wird ausgeführt, dass diese Skepsis ange-
bracht ist, soweit es darum geht auf der Ebene 
des europäischen Primärrechts allgemeine 
Gesellschaftsrechtsprinzipien zu verorten, 
dass aber kein Hindernis besteht, im Rahmen 
der von Richtlinien geregelten Bereiche sol-
che allgemeinen Rechtsgrundsätze im Range 
des Sekundärrechts zu akzeptieren (Schön).

V	 Allgemeines	Zivil-	und	Wirtschafts-
recht

�	 Information	als	Zivilrechtsproblem

a)	 Der	Anwendungsbereich	des	Gewähr-
leistungsrechts	bei	äußeren	Umwelt-
beziehungen

Eine weit fortgeschrittene Dissertation ver-
folgt den bereits in früheren Berichtszeiträu-
men gesetzten Schwerpunkt der „Informati-
on als Zivilrechtsproblem“ weiter (Redeker). 
Gegenstand der Arbeit ist die Haftung des 
Verkäufers für äußere, nicht dem Kaufgegen-
stand anhaftende Umweltbeziehungen beim 
Kauf. Dabei wird der Frage auf den Grund 
gegangen, ob solche Umweltbeziehungen zur 
Beschaffenheit des Kaufgegenstands gehö-
ren, so dass der Verkäufer aus dem Kaufver-
trag nach den Grundsätzen des Gewährleis-
tungsrechts haftet, oder ob entsprechend der 
Rechtsprechung zum nicht reformierten 
BGB eine originäre Informationshaftung 
nach den Grundsätzen des Rechtsinstituts 
Verschulden bei Vertragsschluss vorzugswür-
dig ist. Große praktische Bedeutung hat die-
se Abgrenzung beim Unternehmenskauf. 

Anders als in bisher zum neuen Gewährleis-
tungsrecht erschienenen Arbeiten wird jedoch 
der Sachkauf als gesetzlicher Ausgangsfall in 
den Mittelpunkt gestellt. Aufbauend auf einer 
umfassenden Auseinandersetzung mit den 
Wurzeln des reformierten Gewährleistungs-
rechts im originären römischen und Gemei-
nen, aber auch im englischen Recht werden 
zunächst die Gründe für die sonst kaum nach-
vollziehbare Rechtsprechung zum kaufrecht-
lichen Eigenschaftsbegriff herausgearbeitet, 
um anschließend die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede beider Haftungsinstitute darzu-
stellen. Dabei zeigt sich, dass das Gewährleis-
tungsrecht aus historischen wie teleologischen 
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Gründen dem Rechtsinstitut culpa in contra-
hendo auch dann als rechtssicheres, ausgewo-
genes Haftungsregime vorzuziehen ist, wenn 
der Verkäufer den Käufer über äußere Um-
weltbeziehungen falsch informiert hat.

b)	 Haftung	bei	vertragsinhaltsbezogenen	
Aufklärungspfl	ichten

Ebenfalls dem Umgang mit Informations-
problemen ist ein im Berichtszeitraum veröf-
fentlichter Aufsatz gewidmet (Redeker). Am 
Beispiel der Pfl icht des Darlehensgebers, 
über die Abtretbarkeit der Rückzahlungsfor-
derung aufzuklären, wird der Frage nachge-
gangen, wie Verstöße gegen vertragsinhaltbe-
zogene Aufklärungspfl ichten sanktioniert 
werden können. Es zeigt sich, dass der Scha-
densersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB 
leer läuft, da bei dieser Art von Pfl ichtverlet-
zung ein Schaden meist nicht ersichtlich ist. 
Daher sollte in Fällen, in denen eine Aufklä-
rung des Vertragspartners über den Vertrags-
inhalt erreicht werden soll, auf dispositive 
Regeln zurückgegriffen werden, um so wir-
kungsvoll eine informierte privatautonome 
Entscheidung zu gewährleisten.

2	 Unternehmensnachfolge	und	Pfl	icht-
teilsrecht

Aus dem im Rahmen der Assistententagung 
2008 (vgl. oben I.) diskutierten Bereich der 
Unternehmensnachfolge wurde aus zivil-
rechtlicher Sicht die Pfl ichtteilsproblematik 
in den Blick genommen (Osterloh-Konrad). 
Neben einer Darstellung der Schwierig-
keiten, vor die das Pfl ichtteilsrecht die Un-
ternehmensnachfolge stellen kann, und der 
Auswirkungen der (damals noch: geplanten) 
Erbrechtsreform standen vor allem die ver-
fassungsrechtlichen Grenzen des Pfl icht-
teilsrechts und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für die Ausgestaltung eines 
„unternehmerfreundlichen Pfl ichtteilsrechts“ 
im Zentrum des ebenfalls im Tagungsband 
veröffentlichten Beitrags. 

�	 Sonstige	Einzelfragen	des	nationalen	
Privatrechts

Wie im vorherigen Berichtszeitraum beschäf-
tigten sich einzelne Angehörige der Abtei-
lung mit verschiedenen Einzelfragen des 

deutschen Privatrechts, die einen Bezug zu 
den Forschungsschwerpunkten der Abtei-
lung Rechnungslegung und Steuern oder ei-
ner der Schwesterabteilungen aufweisen, 
aber gleichwohl nicht in die bislang aufge-
führten Forschungsfelder fallen. Hervorzu-
heben sind die folgenden Arbeiten:

a)	 Abschaffung	des	gutgläubigen	
einredefreien	Erwerbs	bei	der	
Grundschuld

Anlässlich der Abschaffung des gutgläubigen 
einredefreien Erwerbs bei der Grundschuld 
beschäftigt sich eine Publikation mit den 
Auswirkungen dieser Gesetzesänderung auf 
das Hypothekenrecht (Redeker). Der Beitrag 
kommt zu dem Schluss, dass die Änderung 
nicht nur rechtspolitisch nicht notwendig 
war, sondern darüber hinaus das angestrebte 
Ziel nicht erreicht und das System der Grund-
pfandrechte auf den Kopf gestellt hat. Wäh-
rend nämlich die strenge Akzessorietät bei 
der grundsätzlich akzessorisch ausgestalteten 
Hypothek weiterhin in Form einer Siche-
rungshypothek gesondert vereinbart werden 
muss und ein gutgläubiger Erwerb möglich 
bleibt, wird sie bei der abstrakten Grund-
schuld zum nicht abdingbaren Regelfall. Die 
Frage, ob § 1192 Abs. 1a BGB auf die Hypo-
thek entsprechend anzuwenden ist, wird im 
Hinblick auf den Ausnahmecharakter der 
Vorschrift jedoch verneint.

b)	 Nutzungsersatz	bei	Nachlieferung

Zu einem der umstrittensten Probleme des 
neuen BGB-Kaufrechts hat der EuGH 2008 
Stellung genommen, als er in der Rechtssa-
che „Quelle“ den Nutzungsersatzanspruch 
des Verkäufers bei der Nacherfüllung durch 
Ersatzlieferung einer neuen Sache für euro-
parechtswidrig erklärte. Diese Entscheidung 
gab Anlass dazu, sich mit den Grenzen der 
richtlinienkonformen Auslegung nationalen 
Rechts auseinanderzusetzen und die Mög-
lichkeiten auszuloten, das deutsche Recht 
ohne Gesetzesänderung an der EuGH-Auf-
fassung auszurichten (Osterloh-Konrad). 
Der Aufsatz versteht sich daher auch als Bei-
trag zur europäischen Methodenlehre sowie 
zum Gedanken der Gewaltenteilung bei der 
Umsetzung europäischer Normvorgaben.
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Die wissenschaftlichen Perspektiven der Ab-
teilung für Rechnungslegung und Steuern 
haben durch die Berufung von Kai A. Konrad 
an das Institut und die damit verbundene 
Gründung einer neuen Abteilung für Öffent-
liche Finanzen eine außerordentliche Erwei-
terung erfahren. Zusätzlich zu der in der Ver-
gangenheit bereits geleisteten Arbeit auf dem 
Feld internationaler, europäischer und rechts-
vergleichender Jurisprudenz können in Zu-
kunft verstärkt interdisziplinäre Forschungs-
anliegen verwirklicht werden. 

Im Herbst 2009 haben die Abteilungen daher 
einen konsequenten interdisziplinären Dialog 
aufgenommen, beginnend mit einem inten-
siven gemeinsamen Retreat und fortgesetzt in 
regelmäßigem formellen und informellen 
Austausch auf den Ebenen der Direktoren, 
Referenten, Doktoranden und Gastwissen-
schaftler. Mit Beginn des Jahres 2010 wurde 
dieser Zusammenarbeit eine stärkere Außen-
wahrnehmung unter dem Emblem eines „Max 
Planck Research Center for Tax Law and Pub-
lic Finance“ verschafft. Im Rahmen dieser 
Kooperation ist seit Februar 2010 bereits eine 
neue Vortragsreihe eingerichtet worden, in 
deren Rahmen im monatlichen Wechsel 
rechtswissenschaftliche und wirtschaftswis-
senschaftliche Aspekte der Besteuerung 
einem sachkundigen Publikum vorgestellt 
werden. Die Veranstalter waren erfreut, be-
reits im ersten Halbjahr 2010 so sachkundige 
Experten wie Richard Vann (Sydney), Dan 
Shaviro (NYU), Tadao Okamura (Kyoto) und 
Jürgen Lüdicke (Hamburg) sowie Carl Chris-
tian von Weizsäcker (Bonn), Louis Kaplow 
(Harvard) und Guttorm Schjelderup (Bergen) 
begrüßen zu können. Neben dieser Vortrags-
reihe werden in Zukunft regelmäßig interdis-
ziplinäre Kolloquien und Symposien stattfin-
den, und zwar erstmals im Dezember 2010 
unter dem Thema „The Law and Economics 
of Transfer Pricing and Taxation“. 

Zugleich soll die Besonderheit der Abteilung, 
die in der übergreifenden Betrachtung wirt-
schaftlicher Vorgänge aus der Sicht des Ge-
sellschaftsrechts, des Bilanzrechts und des 
Steuerrechts liegt, beibehalten und ausgebaut 
werden. Namentlich steuerrechtliche Fragen 
können dann einerseits in der allgemeinen 
Rechtsordnung (bis hin zu ihren verfassungs-
rechtlichen oder zivilrechtlichen Grundlagen) 
verortet und andererseits in ihren ökono-
mischen Wirkungen beurteilt werden. Hinzu 

tritt natürlich auch die Fortführung der genuin 
zivilrechtlichen, gesellschafts- und bilanz-
rechtlichen Forschungen der Abteilung.

Dabei soll auch in Zukunft eine wesentliche 
Publikationsform darin liegen, dass die Abtei-
lung gemeinsam „ein Buch schreibt“, dessen 
einzelne Kapitel (etwa Länderberichte oder 
Abhandlungen zu einzelnen Rechtsgebieten) 
von je einem Mitarbeiter (oder einer Gruppe 
von Mitarbeitern) erarbeitet und in ständigem 
Austausch der Forschergruppe ergänzt und 
verbessert werden. Am Ende der gemein-
samen Arbeit sollen jeweils rechtspolitische 
Vorschläge auf nationaler, europäischer oder 
internationaler Ebene stehen.

Die Inhalte der künftigen Abteilungsarbeit ent-
wickeln sich konsequent aus der bisherigen 
Struktur des Forschungsprogramms. Bereits 
im letzten Tätigkeitsbericht wurde ausgeführt, 
dass nach dem gegenwärtigen Scheitern glo-
baler oder europaweiter Einheitsbesteuerungen 
multinationaler Unternehmen bestimmte klas-
sische Fragen der internationalen Gewinnab-
grenzung wieder verstärkt in das Zentrum der 
Betrachtung rücken. Dabei geht es im Wesent-
lichen um zwei Aspekte: die alternative Finan-
zierung durch Eigen- und Fremdkapital sowie 
die Gewinnverlagerung durch Verrechnungs-
preise im Konzern (transfer pricing). Das The-
ma Eigenkapital/Fremdkapital wird seit dem 
Jahre 2008 in der Abteilung bearbeitet und vo-
raussichtlich zum Jahresende 2010 mit einer 
umfangreichen Publikation abgeschlossen. 
Das Thema des transfer pricing steht daher als 
nächstes auf der Agenda. Es fügt sich nicht nur 
inhaltlich, sondern auch methodisch hervorra-
gend in die Expertise der Abteilung und des 
gesamten Instituts ein. Gesellschaftsrechtlich 
betrachtet geht es um die Kontrolle von Schuld-
verträgen innerhalb von Konzernverbindungen 
– zum Schutz von Gläubigern und Gesellschaf-
tern der jeweiligen Einzelgesellschaften. Hier 
bieten sich rechtsvergleichende gesellschafts-
rechtliche Studien – etwa zum Konzept des 
self-dealing im anglo-amerikanischen Recht an. 
Auch bilanzrechtlich hat das transfer pricing 
eine neue Dimension gewonnen, seit das Eu-
ropäische Kapitalmarktrecht eine hinreichende 
Publizität des schuldvertraglichen Leistungs-
austauschs im Konzern fordert. Daneben steht 
eine zentrale wirtschaftswissenschaftlich be-
gründete Funktion der Verrechnungspreise als 
Mittel der Unternehmenssteuerung in großen 
wirtschaftlichen Einheiten.

B	 Forschungsperspektiven	aus	dem	Bereich	Rechnungslegung	und	
Steuern
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Auf allen diesen Gegebenheiten gesell-
schaftsrechtlicher, bilanzrechtlicher und 
ökonomischer Natur baut das Steuerrecht 
auf, wenn es die Kontrolle der Verrechnungs-
preise zum Instrument der internationalen 
Gewinnzuordnung nimmt. Eine erste Beson-
derheit besteht jedoch darin, dass die gesell-
schafts- und bilanzrechtliche Behandlung 
der Verrechnungspreise in erster Linie den 
Schutz der jeweiligen Einzelgesellschaften 
und ihrer stakeholder im Blick hat, während 
die steuerlichen Regeln über Verrechnungs-
preise im wesentlichen eine Zuordnung von 
Gewinnbestandteilen zu einzelnen Staaten 
und ihren Territorien beabsichtigen. Inso-
weit bildet die Zuordnung von Gewinnen zu 
einer bestimmten Konzerngesellschaft ledig-
lich ein Mittel zu dem Zweck, diese Gewinne 
der Steuergewalt des jeweiligen Sitzstaates 
der Konzerngesellschaft zu unterwerfen. 
Hier wird man prüfen müssen, ob tatsächlich 
die territoriale Zuordnung notwendig mit der 
personalen Zuordnung verknüpft werden 
muss.

In der internationalen Diskussion über die 
Verrechnungspreise wird vielfach betont, 
dass der Fremdvergleichsmaßstab angesichts 
der hohen Integration multinationaler Un-
ternehmen vielfach nicht mehr passe – es 
fehle nicht nur an empirisch ermittelbaren 
konkreten Fremdvergleichspreisen, sondern 
die ökonomischen Grundlagen für Firmen-
zusammenschlüsse seien mit diesem Kon-
zept nicht vereinbar: der „Mehrwert“ der 
Konzernierung lasse sich nicht bruchlos auf 
Gewinne aus Einzeltransaktionen zum 
Fremdvergleichspreis zurückführen. Dies ist 
richtig, ändert aber nichts an der Tatsache, 
dass das regelmäßig vorgebrachte Gegen-
konzept einer grenzüberschreitenden For-
melaufteilung von Gewinnen ebenfalls kon-
zeptionell große Nachteile aufweist (und 
politisch-praktisch auf erhebliche Wider-
stände stößt). Die Lösung muss daher in ei-
ner Fortentwicklung der Transferpreis-Re-
geln gesucht werden, die unterschiedlichen 
„Unternehmenstypen“, nämlich sowohl de-
zentralen als auch hoch integrierten Unter-
nehmen hinreichend Rechnung trägt. Dafür 
wird man nicht nur einen Blick auf den 
Stand der „theory of the fi rm“ werfen, son-
dern auch die konzeptionellen Grundlagen 
territorialer Zuordnung von Besteuerungs-
rechten untersuchen müssen.

Auch das nationale Steuerrecht bietet eine 
große Zahl an Zukunftsthemen: nach dem 
Scheitern großer Reformmodelle im ersten 
Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts stehen 
jetzt Reformen „mittlerer Größe“ an, die al-
lerdings wichtige Teile des Unternehmens-
steuerrechts betreffen, z. B. die Verlust-
verrechnung, die Organschaft oder die 
Personengesellschaften. Auch zu diesen lau-
fenden Projekten wird das Institut seinen 
Teil beitragen wollen. Dabei werden auch 
immer neu der Rechtsvergleich, die ökono-
mischen Grundlagen und der verfassungs-
rechtliche Rahmen eine erhebliche Rolle 
spielen. 

Zu den fachübergreifenden Themen gehören 
auch Folgefragen der internationalen Finanz-
krise, etwa der fi nanzrechtlichen Konturie-
rung einer Bankenabgabe zur Absicherung 
künftiger Systemrisiken oder der bilanz- und 
bankrechtlichen Konsequenzen für die Ei-
genkapitalsteuerung von Finanzunterneh-
men.

Im Gesellschafts- und Bilanzrecht sollen 
ebenfalls neue Projekte in den Blick genom-
men werden, die in vielfältiger Hinsicht an 
frühere Projekte anschließen. Nachdem in 
den letzten Jahren Themen wie „Eigenkapi-
tal/Fremdkapital“ und hybride Finanzie-
rungsinstrumente eine bedeutende Rolle 
gespielt haben, richtet sich der Blick zuneh-
mend auf die Finanzderivate und andere 
Formen mittelbarer Unternehmensbeteili-
gungen. Die weitgehende Austauschbarkeit 
oder wechselseitige Beschränkung gesell-
schaftsrechtlicher und schuldrechtlicher Po-
sitionen haben zu neuen Fragestellungen, 
etwa bei der Offenlegung von Beteiligungs-
verhältnissen oder der Mitwirkung bei Ge-
sellschafterbeschlüssen geführt. Diese For-
men mittelbarer Unternehmensbeteiligung 
sollen in einem größeren Zusammenhang er-
örtert werden. Außerdem bleibt das wichtige 
Gebiet der Unternehmensinformation im 
Zentrum der Abteilung, z. B. mit einem neu-
en Projekt über die Gleichbehandlung von 
Investoren und Aktionären bei der Mittei-
lung von Informationen.

Darüber hinaus stehen weiterhin das Euro-
päische Gesellschaftsrecht und seine Fort-
entwicklung auf dem Programm der Abtei-
lung. Dies betrifft methodische Grundfragen 
– etwa nach der Existenz „allgemeiner 
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Rechtsgrundsätze“ im Bereich der gesell-
schaftsrechtlichen Richtlinien oder nach der 
Formulierung allgemeingültiger Regeln zum 
Gläubigerschutz in geschlossenen Kapitalge-
sellschaften, aber auch konkrete Themen,  
z. B. die Einwirkungen des europäischen Ge-
sellschaftsrechts auf Insolvenzverfahren oder 
die Zukunft der Europäischen Privatgesell-
schaft. Zum Abschluss kommen werden 
schließlich die Arbeiten zum islamischen Fi-
nanzmarkt- und Gesellschaftsrecht.

Ein Grundtenor der Arbeiten der Abteilung 
betrifft schließlich das fundamentale Ver-
hältnis von Freiheit und Regulierung sowie 
die sinnvolle Allokation von Regulierung im 
Rechtssystem. Dazu gehört einerseits die  
Alternative zwischen Informationspflichten 
und zwingenden Regeln, andererseits die Al-
ternative zwischen privatrechtlichen und öf-
fentlich-rechtlichen Regulierungsinstrumen-
ten. Die Kompetenz der Abteilung über die 
Rechtsgebiete hinweg soll daher auch ge-
nutzt werden, um dieses grundsätzliche Ver-
hältnis der Regulierungsebenen langfristig 
wissenschaftlich aufzuarbeiten.

Weihnachten	2008,	Abteilung	Rechnungslegung	und	Steuern
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I	 Veröffentlichungen

�	 Zeitschriften

a)	 Unter	Mitwirkung	von	Institutsangehö-
rigen	herausgegebene	Zeitschriften

Schön, W. et al. (Hg.) 
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 
und Wirtschaftsrecht, Verlag Recht & 
Wirtschaft, Heidelberg 

Deutsche Steuer-Zeitung, Stollfuß-Verlag, 
Bonn 

Der Konzern, Heymanns, Köln 

Internationales Steuerrecht, C.H. Beck, 
München 

World Tax Journal, IBFD, Amsterdam

2	 Schriftenreihen

a)	 Schriftenreihen	des	Instituts

MPI	Studies	on	Intellectual	Property,	
Competition	and	Tax	Law

Volume 3 
Schön, W. (Hg.)
Tax and Corporate Governance. 
Springer-Verlag, Berlin 2008, XV + 425 S. 

Volume 7
Schön, W. (Hg) 
Rechnungslegung und Wettbewerbsschutz 
im deutschen und europäischen Recht.
Springer-Verlag, Berlin 2008, VIII + 616 S.

Volume 8
Spengel, C. et al. (Hg.)
Steuerliche Förderung von Forschung und 
Entwicklung (FuE) in Deutschland. Ökono-
mische Begründung, Handlungsbedarf und 
Reformbedarf.
Springer-Verlag, Berlin 2009, XXX + 117 S.

Volume 11
Schön, W. und K.E.M. Beck (Hg.)
Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts.
Springer-Verlag, Berlin 2009, VI + 184 S.

Volume 12
Beck, K.E.M. und 
C. Osterloh-Konrad (Hg.)
Unternehmensnachfolge.
Springer-Verlag, Berlin 2009, VII + 184 S.

b)	 Unter	Mitwirkung	von	Institutsangehö-
rigen	herausgegebene	Schriftenreihen

Schön, W. et al. (Hg.)
Rechtsordnung und Steuerwesen, 
Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 

�	 Veröffentlichungen	von	Instituts-
angehörigen

Beck, K.E.M.
Business Restructuring in Germany. 
tax notes international, 271 (2008)

Warum entscheidet das BVerfG zu ge-
brauchten Kühlern? Zum Prüfungsumfang 
des BVerfG im Zivilrecht – Willkür bei der 
Defi nition spezifi schen Verfassungsrechts. 
ZGS, 21–27 (2008)

Besprechung der Dissertation von Till Zech. 
IStR 10, Beilage III (2009) (Bu)

Unternehmensnachfolge und Verluste. 
In: Unternehmensnachfolge, (Hg.) K.E.M. 
Beck und C. Osterloh-Konrad, 
Springer-Verlag, Berlin 2009, 1–38

Beuchert, T.
Opinion Standards for Tax Practitioners 
under U.S. Department of the Treasury 
Circular 203. In: Tax and Corporate 
Governance, (Hg.) W. Schön, 
Springer-Verlag, Berlin, 2008, 277–282

Erfahrungen und Reformbedarf bei der SE, 
Tagungsbericht zum ZHR-Symposion 2009. 
ZHR, 250–254 (2009)

siehe auch Schön, W., T. Beuchert, 
A. Erker, A. Gerten, M. Haag, 
S. Heidenbauer, C. Hohmann, 
D. Kornack, N. Lagdali, L.M. Müller, 
C. Osterloh-Konrad, C. Pohlhausen, 
P. Redeker und E. Röder

Boer, M.
De fi scale eenheid vennootschapsbelasting 
en insolventie (Die fi skalische Einheit in 

C	 Veröffentlichungen,	Vorträge,	Lehrtätigkeiten,	Ehrungen	und	Preise
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der Insolvenz), Dissertation, SDU Fiscale 
en Financiële Uitgevers, Amersfoort 2009, 
388 S.

Cordewener, A.
Der europarechtliche Rahmen für die  
Unternehmenspublizität. MPI Studies  
on Intellectual Property, Competition  
and Tax Law 7, 105–270 (2008)

Eßbauer, S.
Geheimnisschutz im Jahres- und Konzern-
abschluss nach HGB und IAS/IFRS.  
In: Rechnungslegung und Wettbewerbs-
schutz im deutschen und europäischen 
Recht, (Hg.) W. Schön, Springer-Verlag, 
Berlin 2008, 287–374

Die Insolvenzfestigkeit der Globalzession: 
Zugleich Besprechung der Entscheidung 
des BGH v. 29.11.2007 – IX ZR 30/07. 
ZinsO, 598–603 (2008) (Ur)

Eßbauer, S. und Ch. Herweg
Wichtige Rechtsfragen der Globalzession 
aus Praxissicht: Neue Erkenntnisse nach 
dem Urteil des BGH v. 29.11.2007 – IX ZR 
30/07 über die Anfechtbarkeit von Glo-
balzessionen. NWB, 2161–2168 (2008)

Friese, A., S. Link und S. Mayer
Taxation and Corporate Governance – The 
State of the Art, Tax and Corporate Gover-
nance. MPI Studies on Intellectual Proper-
ty, Competition and Tax Law 3, 355–425 
(2008)

Garate, C.
R & D & I Fiscal Incentive Provisions.  
Diritto e Pratica Tributaria Internazionale 
VN2, 736 (2008)

Recent Tax Treaty Developments Around 
the Globe, Chilean Chapter. Series on  
International Tax Law 59, 59 (2009)

Comunicaciones Cientificas del I congreso 
Internacional de Derecho Tributario, 
ICIDT, Spanien. URL: http://www.faximil.
com/descargas/ICIDT2009.pdf (2009)

Gerten, A.
siehe auch Schön, W., T. Beuchert,  
A. Erker, A. Gerten, M. Haag,  
S. Heidenbauer, C. Hohmann,  
D. Kornack, N. Lagdali, L.M. Müller, 

C. Osterloh-Konrad, C. Pohlhausen,  
P. Redeker und E. Röder

Gerten, A. und R.D. Pomp
Die Gemeinsame Konsolidierte Körper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundlage: 
(R)Evolution der Konzernbesteuerung?. 
IStR, 377–392 (2008)

Gerten, A., A. Bullen  
und B. Stürzlinger
A Report On The OECD Discussion  
Draft on Business Restructurings. Tax  
Notes International 53, 997–1014 (2009)

Gomes, F.L.
Property Law – An Extension of the Right 
of Personality, Internet-Veröffentlichung. 
Revista Direito Vivo, 70–87 (2008); URL: 
www.estacio.br/publicacoes/direitovivo/
default.asp (2008)

New Odre New Wine, Old Wine Old  
Odre? – Tax Reform. Weekly Bulletin,  
Rotary Club, Rio de Janeiro, 1 (2008)

Research in Germany and the Max Planck 
Society. Weekly Bulletin, Rotary Club,  
Rio de Janeiro, 1 + 4 (2009)

The tax provision in the Treaty of Asuncion 
and its applicability in the domestic.  
In: International Law – Studies in honor  
of Adherbal Meira Mattos, (Hg.) P. Borba 
Casella und A. Carvalho Ramos, Quartier 
latin, São Paulo 2009, 620–629

Grandinetti, M.
The methods to determine the tax base:  
the interaction between accounting and 
taxation. The effects of the introduction  
of the International Financial Reporting 
Standard (IFRS) in Italy, France and  
United Kingdom. In: Introduction to  
Comparative Tax Law, (Hg.) C. Sacchetto 
und M. Barassi, Rubbettino Editore, Turin 
2008, 27–51

Haag, M.
§ 20 Wagniskapitalbeteiligungsgesetz – 
Freibetrag für Gewinne aus der Veräuße-
rung von Anteilen an Zielgesellschaften.  
In: Frankfurter Kommentar zu Private  
Equity, (Hg.) H.-G. Feldhaus und A. Veith, 
Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am 
Main 2009, 495–508
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siehe auch Schön, W., T. Beuchert, 
A. Erker, A. Gerten, M. Haag, 
S. Heidenbauer, C. Hohmann, 
D. Kornack, N. Lagdali, L.M. Müller, 
C. Osterloh-Konrad, C. Pohlhausen, 
P. Redeker und E. Röder 

Haag, M. und A. Veith
Das MoRaKG und seine Auswirkungen für 
Wagniskapital in Deutschland – oder was 
von einem Private-Equity-Gesetz geblieben 
ist. Betriebs-Berater 63, 1915–1922 (2008)

Heidenbauer, S.
Selektivität im Lichte regionaler Autono-
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im Erbfall; Wissenschaftliches Symposium 
„Verdient – Unverdient“, Festakt 10 Jahre 
Pöllath + Partners, MPI für Geistiges 

Eigentum gemeinsam mit dem Institut 
für Steuerrecht der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster, München, 
Januar 2008

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG): Neue Entwicklungen im Bilanz-
recht; Forum Unternehmensrecht der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 
Düsseldorf, April 2008

Notwendige Akzente moderner Steuer-
politik; 200 Jahre Bayerische Finanzverwal-
tung „Staat, Geld und Kultur“, Bayerisches 
Staatsministerium der Finanzen, München, 
April 2008

Internationales Recht zwischen Philosophie 
und Politik; Laudatio anlässlich der Verlei-
hung des Preises der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften an 
Professor Armin von Bogdandy, Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften, Berlin, Juni 2008

Abuse of Law in European Tax and Com-
pany Law; EU: Fifty Years Europe. Quo 
Vadis? Seminar der Tilburg University 
gemeinsam mit dem Anton Philips Fund
und der LUISS University Guido Carli, 
Rom, Juni 2008

Fundamental Freedoms and Third 
Countries; University Oslo Lecture, Oslo, 
September 2008

The Common Consolidated Corporate 
Tax Base (CCCTB); IFA Norway Lecture, 
Universität Oslo, Oslo, September 2008

Kann Recht einfach sein? Tag mit Wissen-
schaft, MPG, Rottach-Egern, September 
2008

Deutsches Steuerrecht und Europäische 
Herausforderungen; 31. Deutscher Steuer-
beratertag, Deutsches Steuerberaterinstitut 
e.V., Bonn, Oktober 2008

Steuersouveränität der Mitgliedstaaten und 
EU-Grundfreiheiten – der aktuelle Stand; 
Ein nah men- und Steuerpolitik in Europa: 
Herausforderungen und Chancen, Wissen-
schafts zentrums Berlin für Sozialforschung 
GmbH, Berlin, November 2008
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Steuerliche Förderung für Forschung und 
Entwicklung; vbw Steuerausschuss, vbw, 
München, Dezember 2008

La Protection Contre L’Arbitraire – Droit 
Civil, Droit des Sociétés, Droit Fiscal; 
Docteur honoris causa de la Faculté de 
droit, Université catholique de Louvain, 
Louvain-la-Neuve, März 2009

Freedom of Establishment; Conference 
“Free Movement in the European Union:  
A Business and Tax Perspective”, Seton 
Hall University School of Law, New York, 
April 2009

Die Auswirkungen des gemeinschaftsrecht-
lichen Beihilferechts auf das Steuerrecht; 
17. Österreichischer Juristentag: Fragen des 
materiellen Steuerrechts an das europäische 
Beihilfenrecht, Universität Wien, Wien, 
Mai 2009

Aktuelle Fragen zum Europäischen Steuer- 
und Gesellschaftsrecht; 1. Generalthema – 
60. Steuerrechtliche Jahresarbeitstagung 
der Fachanwälte für Steuerrecht e.V.,  
Kurhaus Wiesbaden, Wiesbaden, Mai 2009

Die Kapitalgesellschaft in der Krise;  
Podiumsdiskussion zum 3. Generalthema – 
60. Steuerrechtliche Jahresarbeitstagung 
der Fachanwälte für Steuerrecht e.V.,  
Kurhaus Wiesbaden, Wiesbaden, Mai 2009

Group Taxation and CCCTB, Oxford  
University Centre for Business Taxation, 
Mai 2009

Welche Steuerpolitik braucht Deutschland 
wirklich?; Podiumsdiskussion: „Deutsch-
land hat Zukunft! Mehr Wachstum durch 
ein besseres Steuerrecht“, Vereinigung  
der Bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw) – 
Lenbach Palais Gobelinsaal, München, 
August 2009

Legalität, Gestaltungsfreiheit und Be-
lastungsgleichheit als Grundlagen des  
Steuerrechts; Gestaltungsfreiheit und  
Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht,  
34. Jahrestagung der Deutschen Steuer-
juristischen Gesellschaft (DStJG),  
Nürnberg, September 2009

Aktuelle Entwicklungen im Steuerrecht; 
Podiumsdiskussion zu Aktuellen Gestal-
tungsüberlegungen, Erfahrungen mit der 
Zinsschranke, Anteilswechsel ohne Verlust-
untergang, Wechsel der Steuerparameter in 
der Krise, Nationale Steuerkonferenz, Ernst 
& Young, Grandhotel Schloss Bensberg, 
Bergisch Gladbach, September 2009

Open Access – eine Option für alle Wissen-
schaftsbereiche?; Einführung, Podiums-
diskussion zum Auftakt der internationalen 
Open Access-Woche, MPDL, Bayerische 
Staatsbibliothek, München, Oktober 2009

Debt & Equity – What’s the Difference?; 
2nd Sino-German Tax Forum, MPI, Univer-
sity of Beijing, Federal Tax Court Munich, 
University of Osnabrück, München, Okto-
ber 2009

Shou, S.
Die Zinsschranke im deutschen Unterneh-
mensteuerrecht; Faculty Speech, Univer-
sität Peking, Peking, Dezember 2009

Stojanovic, S.
Measures to combat the Harmful Tax  
Competition; The State and XXI century 
challenges, Moscow State Law Academy, 
Moscow, Dezember 2009

Financing the European Union enlarge-
ment; Justice and Law, School of Natural 
Law, Kopaonik, Dezember 2009

Strampelli, G.
I principi contabili internazionali e la tutela 
del capitale sociale, “Il bilancio bancario 
IAS/IFRS: principali profili applicativi”; 
Italian association for banking and finacial 
market law, Catholic università of Milan, 
Milano, Januar 2008

I principi contabili internazionali e la tutela 
del capitale sociale; Faculty Seminar, Uni-
versità Commerciale L. Bocconi, school of 
law, Milano, April 2008

Bilancio tra principi civilistici di redazione e 
IAS/IFRS; “Impresa tra diritto ed economia: 
temi e pro-blemi”, Chatolic University of 
Milan and Italian law firms association  
(ASLA), Milano, Mai 2008
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Le nuove regole di contabilizzazione degli 
strumenti finanziari derivati secondo lo 
IAS 39; Faculty Seminar, Università 
Commerciale L. Bocconi, school of law, 
Milano, Oktober 2008

Business Combinations e disciplina 
giuridica del patrimonio netto, “I principi 
contabili internazionali e la disciplina del 
capitale sociale”; Brescia foundation for eco-
nomic and law studies, University of Bre-
scia, school of law, Brescia, November 2008

Intermediate fi nancial statements; “Il 
bilancio come strumento di valutazione e 
di gestione della società”, Italian lawyers 
association, Biella, Februar 2009

The valuation of fi nancial instruments 
under IAS/IFRS; “Impresa tra diritto ed 
economia: temi e problemi”, second edition, 
Chatolic University of Milan and Italian 
Law Firms association (ASLA), Mailand, 
November 2009

Troncoso Reigada, M.
Takeover Law and Antitakeover Defenses; 
Facoltà di Giurisprudenza della Università 
degli Studi “Roma Tre”, Rom, Dezember 
2008

Some comments on Takeover Regulation; 
Faculty Speech, Chicago-Kent School of 
Law, Chicago, März 2009

European Law and Takeovers (An ap-
proach); Faculty Speech, Chicago-Kent 
School of Law, Chicago, März 2009

Rationality and Effi ciency of Antitakeover 
Defenses; Faculty Speech, Marquette Uni-
versity Law School, Milwaukee, März 2009

III	 Dissertationen

�	 Von	Institutsangehörigen	betreute	
Dissertationen

a)	 laufende	Arbeiten

Prof. Dr. Wolfgang Schön

Susanne Baier, geb. Eßbauer: Enforce-
ment im Bilanzrecht.

Andreas Bakrozis: Die informationelle 
Gleichbehandlung im Aktien- und Kapital-
marktrecht.

Tobias Beuchert: Tax Shelter Disclosure 
Rules – Ein Modell für Deutschland?

Annika Deitmer: Verrechnungspreise bei 
immateriellen Leistungen.

Maria Demirakou: Kapitalverkehr und 
Gesellschaftsrecht.

Tina Dondorf: Steuerumlagen im 
Konzern.

Mauritz von Einem: IP Migration – 
Besteuerung von IP Holdinggesellschaften.

Astrid Erker: Kompensation für Steuern – 
Steuerrecht und gesellschaftsrechtliche 
Treuebindungen.
 
Christian Garate: IP Research & 
Development – Fiscal Incentives.

Carsten Hohmann: Die steuerliche 
Behandlung von Verlusten einer Körper-
schaft bei Unternehmenskäufen im Rechts-
vergleich.

Marion Hombach: Sperrklauseln im 
Europäischen Steuerrecht.

Leif Klinkert: Bilanzrechtliche Ausschüt-
tungssperren (§ 268 Abs. 8 HGB).

Ulli Konrad: Gleichheit im Steuerwett-
bewerb – verfassungsrechtliche Grenzen 
einer dualen Einkommensteuer.

Daniel Kornack: Die (Weiter-)Entwick-
lung des Europäischen Unternehmens-
rechts und die SPE.

Nadia Lagdali: Kapitalmarktpublizität in 
den arabischen Ländern.

Christian Marquart: Die deutsche Zins-
schranke als Zukunftsmodell – Eine rechts-
vergleichende Untersuchung.

Udo Monreal: Auslegung im Europä-
ischen Bilanzrecht.
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Carlo Pohlhausen: Kapitalmarktorien-
tierte Unternehmensfinanzierung in den 
arabischen Staaten.

Philipp Redeker: Der Eigenschaftsbegriff 
beim Kauf von Sachen, Rechten und sonsti-
gen Gegenständen.

Lucas Wartenburger: Die Behandlung von 
Treuhandverhältnissen im Ertragsteuerrecht.

b)	 abgeschlossene	Arbeiten

Prof. Dr. Wolfgang Schön

Johannes Baßler: Steuerliche Gewinn-
abgrenzung im Europäischen Binnenmarkt 
(Bonn).

Arne Friese: Gleichbehandlung von  
Betriebstätten und Tochtergesellschaften 
im Steuerrecht (LMU).

Simon Link: Konsolidierte Besteuerung  
im Abkommensrecht (LMU).

Stefan Mayer: Formulary Apportionment 
for the Internal Market (LMU).

Christina Palmes: Der Lagebericht – 
Grundfragen und Haftung (LMU).

Cornelia Richter: Die Besteuerung grenz-
überschreitender Altersvorsorge in Europa 
(LMU).

IV	 Lehrtätigkeiten

Dr. Beck (LMU, Universität Hamburg)

Redeker (LMU)

Prof. Dr. Schön (LMU, MIPLC, New 
York University Law School)

Dr. Hellgardt (LMU)

Dr. Osterloh-Konrad (LMU)

V	 Ehrungen	und	Preise

Herr Dr. Christian Garate wurde mit 
dem Wolfgang-Gassner-Förderpreis 2009 
der Österreichischen Landesgruppe der IFA 
für seine Veröffentlichung zum Thema „In-
ternational Taxation Features of R & D & I 
Fiscal Incentive Provisions“ ausgezeichnet.

Herr Dr. Alexander Hellgardt wurde  
mit dem Deutschen Studienpreis 2009  
der Körber-Stiftung ausgezeichnet.

Herr Stefan Mayer erhielt 2008 für seine 
Dissertation den Fakultätspreis der Juris-
tischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität München. Zudem bekam er im 
selben Jahr den Stiftungspreis der Stiftung 
Hessischer Wirtschaftsprüfer für den Wett-
bewerbsbeitrag „Die Fortentwicklung des 
Jahresabschlusses in Deutschland nach 
dem BilMoG“ überreicht.

Frau Christina Palmes erhielt 2009  
für ihre Dissertation den Fakultätspreis  
der Juristischen Fakultät der Ludwig- 
Maximilians-Universität München.

Herr Prof. Dr. Wolfgang Schön wurde 
in den Senat der Max-Planck-Gesellschaft 
aufgenommen und zum Vizepräsidenten  
für die Geistes-, Human- und Sozialwissen-
schaftliche Sektion der Max-Planck-Gesell-
schaft gewählt. Das Permanent Scientific 
Committee der International Fiscal Associa-
tion wählte ihn zum Vice Chairman. Er 
wurde in das Kuratorium der Hertie School 
of Governance und in das Kuratorium des 
ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung e.V. 
berufen. Er wurde zum Mitglied des For-
schungsausschusses der Ludwig-Maximi-
lians-Universität bestellt. Im Jahr 2009 
erhielt Herr Prof. Dr. Wolfgang Schön den 
Titel Docteur Honoris Causa der Universite 
catholique de Louvain la Neuve.

Frau Shuning Shou erhielt für ihre  
Dissertation zum Thema „Die Zinsschranke 
im deutschen Unternehmensteuerreformge-
setz 2008: Zur Frage ihrer Vereinbarkeit  
mit dem Verfassungs-, Europa- und Ab-
kommensrecht“ den Wissenschaftspreis  
der Steuerberaterkammer München 2009.
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I	 Veranstaltungen	des	Instituts

�	 Tagungen

Conference on the Role of Law and Ethics 
in the Globalized Economy, München, 
22.–23. Mai 2008

Nationale und internationale Rechtsfragen 
der Unternehmensnachfolge, Assistenten-
tagung MPI für Geistiges Eigentum, 
München, 27. Oktober 2008

Business Restructurings – The OECD 
Discussion Draft, INTR, IFA und MPI 
für Geistiges Eigentum, München, 
10.–11. Dezember 2008

Festveranstaltung zum 75. Geburtstag 
von Professor Ulrich Loewenheim, MPI 
für Geistiges Eigentum, München, 
2. Juni 2009

2. Sino-German Tax Forum, MPI für Geis-
tiges Eigentum, BFH, Universität Peking 
und Universität Osnabrück, München, 
26.–27. Oktober 2009

2	 Gastvorträge

a)	 MPI-Vortragsreihe	2008	„Zukunfts-
fragen	des	Steuerrechts“

Klaus-Dieter Drüen, Professor, Univer-
sität Düsseldorf, „Zukunft des Steuerver-
fahrens“, 11. Februar 2008

Joachim Englisch, Professor, Universität 
Augsburg, „Gemeinschaftsgrundrechte im 
harmonisierten Steuerrecht“, 21. April 2008

Heike Jochum, Professorin, Universität 
Osnabrück, „Der zugelassene Wirtschafts-
beteiligte: Eine neue Rechtsfi gur der 
Mißbrauchsbekämpfung“, 16. Juni 2008

Arndt Schmehl, Professor, Universität 
Hamburg, „Nationales Steuerrecht im 
internationalen Steuerwettbewerb“, MPI 
und IFA Bayern, 28. Juli 2008

Christian Waldhoff, Professor, Univer-
sität Bonn, „Die ‚andere Seite‘ des Steuer-
verfassungsrechts“, 6. Oktober 2008

Rainer Wernsmann, Professor, Univer-
sität Passau, „Zunehmende Europäisierung 
und Konstitutionalisierung als Herausfor-
derungen für den Steuergesetzgeber“, 
1. Dezember 2008

b)	 MPI-Vortragsreihe	2009	„Grundfragen	
der	Unternehmensbesteuerung“

Johanna Hey, Professorin, Universität 
Köln, „Besteuerung von Unternehmen und 
Individualsteuerprinzip“, 15. Juni 2009

Karl-Georg Loritz, Professor, Universität 
Bayreuth, „Besteuerung des unternehme-
rischen Einsatzes von Kapital und Arbeit 
in Deutschland“, 22. Juli 2009

Christoph Spengel, Professor, Universität 
Mannheim, „Überlegungen zur Fortent-
wicklung der Unternehmensbesteuerung 
in Deutschland“, 7. Oktober 2009

Roman Seer, Professor, Universität 
Bochum, „Der unternehmerische Kapital-
gesellschafter im Ertragssteuerrecht“, 
28. Oktober 2009

Rainer Hüttemann, Professor, Universität 
Bonn, „Organschaft“, 10. Dezember 2009

c)	 Münchner	Gesprächskreis	Unter-
nehmensrecht

Eberhard Stilz, Präsident des OLG 
Stuttgart, „Reform des aktienrechtlichen 
Beschlussmängelrechts“, 29. Oktober 2008

Mathias Habersack, Professor, Universität 
Tübingen und Klaus Volk, Professor, Uni-
versität München, „Vorstandshaftung im 
Zivil- und Strafrecht“, 4. März 2009

Peter O. Mülbert, Professor, Universität 
Mainz und Frank A. Schäfer, Professor, 
Düsseldorf, „Gibt es ein System des Kapi-
talmarktrechts?“, 23. Juli 2009

Holger Fleischer, Professor, MPI für aus-
ländisches und internationales Privatrecht, 
Hamburg und Michael Hoffmann-Be-
cking, Professor, Düsseldorf, „Aktuelle 
Rechtsfragen der Vorstandsvergütung“, 
3. Dezember 2009

D	 Veranstaltungen,	Tagungen
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d)	 Sonstige

Walter Schwidetzky, Professor, Univer-
sität Baltimore, „Die Besteuerung verschie-
dener Unternehmensformen in den U.S.A.“, 
MPI für Geistiges Eigentum und IFA,  
17. September 2008

David Rosenbloom, Professor, New York 
University, “Current Trends in U.S. Inter-
national Taxation”, MPI und IFA Bayern, 
12. November 2008

Robert Couzin, Vorsitzender des Perma-
nent Scientific Committee der IFA, Toron-
to, “IFA World Wide – Current and Future 
Congresses”, 18. Mai 2009

Mike Hoffmann, Research Associate, IFA, 
“Uncertain Tax Positions”, MPI für Geisti-
ges Eigentum, 3. Dezember 2009

Mike Hoffmann, Research Associate, IFA, 
“Tax Treatment of Income from immovable 
Property when a Tax Treaty applies”, MPI 
für Geistiges Eigentum, 3. Dezember 2009

II	 Teilnahme	an	Konferenzen,		
Kongressen	und	Tagungen

5. Deutscher Finanzgerichtstag „Steuer-
recht im Wandel – Stand und Perspektiven 
der Reformdiskussion“, Münchener Juristi-
sche Gesellschaft e.V., Köln, Januar 2008 
(Schön)

Analyse Exzellenzinitiative, LMU,  
München, Januar 2008 (Schön)

Anhörung zum BilMoG im Bundesminis-
terium der Justiz, Berlin, Januar 2008 
(Schön)

Die Zuordnung von Wirtschaftsgütern  
zu Stammhaus und Betriebsstätten, IFA 
Bayern, München, Januar 2008 (Beck)

Europarecht und nationales Steuerrecht, 
Münchener Juristische Gesellschaft e.V., 
München, Januar 2008 (Schön)

Materielle Gestaltungsschwerpunkte, 
Deutsches Anwaltsinstitut, München,  
Januar 2008 (Schön)

Wissenschaftliches Symposium „Verdient – 
Unverdient“, Festakt 10 Jahre Pöllath + 
Partners, MPI für Geistiges Eigentum ge-
meinsam mit dem Institut für Steuerrecht 
der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster, München, Januar 2008 (Beck, 
Schön)

ZGR-Symposium zum Gesellschafts- und 
Kapitalmarktrecht, Glashütten, Januar 2008 
(Schön)

3. Deutscher Erbrechtstag, Arbeitsgemein-
schaft Erbrecht im Deutschen Anwalt-
verein, Berlin, Februar 2008 (Osterloh-
Konrad)

Die Erneuerung des Finanzstaats, Convoco 
Lectures, München, Februar 2008 (Schön)

Haarmann Steuerkonferenz, Berlin,  
Februar 2008 (Schön)

Permanent Scientific Committee Meeting, 
IFA, Brüssel, Februar 2008 (Schön)

Sitzung der GSHS und des Wissenschaft-
lichen Rates der MPG, Berlin, Februar 
2008 (Schön)

Vorstands- und Beiratssitzung, Deutsche 
Steuerjuristische Gesellschaft (DStJG), 
Köln, Februar 2008 (Schön)

Law & Finance Conference, University of 
Pennsylvania, New York University, New 
York, Februar 2008 (Schön)

Conference on the European Private  
Company, Societas Privata Europaea (SPE), 
Brüssel, März 2008 (Kornack)

Die Erneuerung des Finanzstaats, Convoco 
Lectures, München, März 2008 (Schön)

Lean und gesund? Erfolgsfaktoren für profi-
tables Wachstum, Münchner Management 
Kolloquium, TU München, März 2008 
(Schön)

Münchner Steuerfachtagung 2008, Münch-
ner Steuerfachtagung e.V., München, März 
2008 (Beck)

ZHR-Herausgebersitzung, Frankfurt am 
Main, April 2008 (Schön)
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Forschungsausschuss LMU, München, 
April 2008 (Schön)

200 Jahre Bayerische Finanzverwaltung 
„Staat, Geld und Kultur“, Bayerisches 
Staatsministerium der Finanzen, München, 
April 2008 (Schön)

Brain meets art, Retrospektive, Shearman 
& Sterling LLP, München, April 2008 
(Erker, Kornack, Pohlhausen)

DAJV-Jahrestagung, Deutsch-Amerika-
nische Juristen-Vereinigung e.V., Frankfurt 
am Main, April 2008 (Beck)

Die Erneuerung des Finanzstaats, Convoco 
Gespräch 2008, Herrenchiemsee, April 
2008 (Schön)

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG): Neue Entwicklungen im Bilanz-
recht, Forum Unternehmensrecht der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf, Düssel-
dorf, April 2008 (Osterloh-Konrad, Schön)

Das MoMiG – Ein Meilenstein des Gesell-
schaftsrechts, Lovells und Bundesverband 
M&A, München, April 2008 (Osterloh-
Konrad)

Rechnungslegung und Demokratie, 
Forschungsstelle für das Recht der Euro-
päischen Integration, LMU, München, 
April 2008 (Schön)

ZHR-Herausgebersitzung, Frankfurt am 
Main, April 2008 (Richter, Schön)

59. Jahresarbeitstagung der Fachanwälte für 
Steuerrecht, Arbeitsgemeinschaft der Fach-
anwälte für Steuerrecht e.V., Wiesbaden, 
Mai 2008 (Beck, Gerten, Hohmann, Nie-
mann, Osterloh-Konrad, Redeker, Schön)

Law Week on Human Rights, Tax Reform, 
University Estacio de Sa, Campus Niteroi, 
Rio de Janeiro, Mai 2008 (Gomes)

Doctoral Seminar on Comparative Tax Law, 
Uppsala University, Vienna University of 
Economics and Business (Institute for Aus-
trian and International Tax Law), Interna-
tional Tax Center of the University of 
Leiden, European Association of Tax Law 

Professors (EATLP), Uppsala, Schweden, 
Mai 2008 (Hohmann, Gerten, Shou)

L’abuso del diritto in materia fi scale tra 
giurisprudenza comunitaria e giurisprudenza 
interna, Universität Triest, Triest, Mai 2008 
(Piantavigna)

Räuberische Aktionäre, ifo-Institut für Wirt-
schaftsforschung e.V., München, Mai 2008 
(Beck)

IV Encontro Internacional de Direito 
Público (International Public Law S
eminar), AEC – Associacao de Estudos 
Científi cos do RN, Natal, Juni 2008 (Elali) 

59. Jahresversammlung der Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaften e.V., Dresden, Juni 2008 (Schön)

EU: Fifty Years Europe. Quo Vadis? 
Seminar der Tilburg University, des Anton 
Philips Fund und der LUISS University 
Guido Carli, Rom, Juni 2008 (Schön)

Festsymposium 150 Jahre ZHR, Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften, Berlin, Juni 2008 (Osterloh-
Konrad, Schön)

Tagung 150 Jahre ZHR, Zeitschrift für 
das gesamte Handelsrecht und Wirtschafts-
recht, Berlin, Juni 2008 (Osterloh-
Konrad)

Verleihung des Preises der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften 
an Professor Armin von Bogdandy, Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften, Berlin, Juni 2008 (Schön)

Annual Conference, European Association 
of Tax Law Professors (EATLP), 
Cambridge, Juli 2008 (Beck, Schön)

INTR Steering Group Meeting, OECD 
Conference Centre, Paris, Juli 2008 
(Schön)

Reform an Haupt und Gliedern, Verfas-
sungsreform in Deutschland und Europa, 
Symposium zum 65. Geburtstag von 
Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier, 
Karlsruhe, Juli 2008 (Schön)
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Law Week on Mediation and Arbitration, 
Arbitration in Tax Law, University Estacio 
de Sa, Menezes Cortes Campus, Rio de 
Janeiro, Juli 2008 (Gomes)

62nd Congress of the International Fiscal 
Association, Brüssel, September 2008 
(Beck, Garate, Konrad, Schön)

DAJV – Jahrestagung, Deutsch-Amerika-
nische Juristen-Vereinigung e.V., Hamburg, 
September 2008 (Beck)

Vorstandssitzung und Wissenschaftlicher 
Beirat, Deutsche Steuerjuristische Gesell-
schaft (DStJG), Bochum, September 2008 
(Schön)

Festsymposium zum 100. Geburtstag  
von Prof. Flume, Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität, Bonn, September 
2008 (Osterloh-Konrad, Schön)

33. Jahrestagung (Umsatzsteuer im Euro-
päischen Binnenmarkt), Deutsche Steuer-
juristische Gesellschaft (DStJG), Bochum, 
September 2008 (Beck, Gerten)

67. Deutscher Juristentag, Erfurt, Septem-
ber 2008 (Essbauer, Haag, Hohmann, 
Klass, Kornack, Niedermeier, Lagdali, 
Podszun, Redeker)

IFA Norway Lecture, Universität Oslo, 
Oslo, September 2008 (Schön)

Tag mit Wissenschaft, MPG, Rottach-
Egern, September 2008 (Schön)

University Oslo Lecture, Universität Oslo, 
Oslo, September 2008 (Schön)

Reform des aktienrechtlichen Beschluss-
mängelrechts, Münchner Gesprächskreis 
Unternehmensrecht, München, Oktober 
2008 (Schön)

27. Kölner Steuerkonferenz, Fachinstitut 
der Steuerberater e.V., Köln, Oktober 2008 
(Beck, Hohmann)

31. Deutscher Steuerberatertag, Deutsches 
Steuerberaterinstitut e.V., Bonn, Oktober 
2008 (Schön)

60. Fachkongress der Steuerberater,  
Fachinstitut der Steuerberater e.V., Köln, 
Oktober 2008 (Beck, Hohmann)

Deutscher Juristentag, Themensitzung der 
Ständigen Deputation, Bonn, Oktober 2008 
(Schön)

Jahrestagung des Vorstands der Bayerischen 
IFA, Bozen, Oktober 2008 (Schön) 

Sitzung der GSHS und des Wissenschaft-
lichen Rates der MPG, Berlin, Oktober 
2008 (Schön)

Steuerpolitisches Nachdenken, vbw Bayern, 
Bayerisches Staatsministerium der Finan-
zen, München, Oktober 2008 (Schön)

ZEV – Erbschaftsteuerreform, C.H. Beck, 
München, Oktober 2008 (Beck)

Prohibition of Abuse of Law: A new general 
Principle of EC Law, Oxford University, 
Centre for Business Taxation, Said Business 
School, Oxford, Oktober 2008 (Niemann)

Razionalità ed efficienza delle misure  
antiopa, Facoltà di Giurisprudenza della 
Università degli studi di Palermo, Palermo, 
Oktober 2008 (Troncoso Reigada)

Precedents (Súmula Vinculante), Bar  
Association of Brazil, Subseccional of  
Niterói, Rio de Janeiro, Oktober 2008  
(Gomes)

8. Hamburger Tagung des Stiftungs- und 
Non-Profit-Rechts, Bucerius Law School, 
Hamburg, November 2008 (Heidenbauer)

Gesprächskreis Stiftungssteuerrecht,  
Bundesverband Deutscher Stiftungen, 
Bonn, November 2008 (Heidenbauer)

29. Berliner Steuergespräch „BilMoG“, 
Berliner Steuergespräch e.V., Berlin,  
November 2008 (Beck)

Rechtsprechung des Europäischen  
Gerichtshofs im Bereich der direkten  
Steuern; Bundesministerium der Finanzen, 
Berlin, November 2008 (Beck)
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Seminário de Direito Tributário (Tax Law 
Seminar), APET – Associaçao Paulista de 
Estudos Tributários, Sao Paulo, November 
2008 (Elali)

Einnahmen- und Steuerpolitik in Europa: 
Herausforderungen und Chancen, Wissen-
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung 
GmbH, Berlin, November 2008 (Schön)

PhDnet-Meeting, Jahrestreffen, MPI für 
marine Mikrobiologie, Bremen, November 
2008 (Pohlhausen, Schön)

Profi li attuativi delle disposizioni della 
Banca d’Italia in materia di organizzazione e 
governo societario delle banche, University 
of Pavia, Pavia, November 2008 (Stram-
pelli)

Law Week on Citizen Constitution of 1988, 
Principle of ability to pay, Estacio de Sa 
University Campus Niterói, Rio de Janeiro, 
Dezember 2008 (Gomes)

Sitzung der Perspektivenkommission der 
GSHS der MPG, Hamburg, Dezember 
2008 (Schön)

vbw Steuerausschuss, vbw, München, 
Dezember 2008 (Schön)

Münchner Seminare: „Wettbewerbsfähig-
keit des Steuersystems und Steuergerech-
tigkeit – unvereinbare Prinzipien“, Prof. 
Johanna Hey, Ifo-Institut, München, 
Januar 2009 (Beck)

ZHR-Symposium zum Gesellschafts- und 
Kapitalmarktrecht, Stromberg, Januar 2009 
(Beuchert, Schön)

30. Berliner Steuergespräch „Gemeinnützig-
keit“, Berliner Steuergespräche, Berlin, 
Februar 2009 (Beck)

Grundfragen des GmbH-Rechts, For-
schungsstelle für Notarrecht der LMU, 
München, Februar 2009 (Beck, Kornack)

Cross-Border-Mergers in Europa, Lovells 
LLP und PwC AG, München, März 2009 
(Kornack)

Münchner Steuerfachtagung 2009, Münch-
ner Steuerfachtagung e.V., München, März 
2009 (Beck)

Fachgruppentag der Deutsch-Amerika-
nischen Juristen-Vereinigung e.V., Frank-
furt am Main, März 2009 (Hohmann)

Vorstandshaftung im Zivil- und Strafrecht, 
Münchner Gesprächskreis Unternehmens-
recht, München, März 2009 (Erker, 
Kornack, Osterloh-Konrad, Schön)

La Protection contra l’Arbitraire, Université 
catholique Louvaine la Neuve, Louvaine la 
Neuve, März 2009 (Schön)

Forschungsausschuss, LMU, München, 
März 2009 (Schön)

ZHR-Herausgebersitzung, Frankfurt am 
Main, April 2009 (Richter, Schön)

Treffen der Kuratoriumsvorsitzenden 
der MPG, MPI für Geistiges Eigentum, 
München, April 2009 (Schön)

Conference “Free Movement in the 
European Union: A Business and Tax 
Perspective”, Seton Hall University School 
of Law, New York, April 2009 (Schön)

17. Österreichischer Juristentag, Wien, 
Mai 2009 (Schön)

Convoco-Gespräch, Herrenchiemsee, 
Mai 2009 (Schön)

60. Steuerrechtliche Jahresarbeitstagung 
Unternehmen 2009, Arbeitsgemeinschaft 
der Fachanwälte für Steuerrecht e.V., 
Wiesbaden, Mai 2009 (Beck, Hohmann, 
Redeker, Marquart, Schön)

ICTL First International Conference Tax 
Law, Valencia, Mai 2009 (Garate)

Un maestro del diritto commerciale: Arturo 
Dalmartello a cento anni dalla nascita, 
Catholic University of Milan, Milano, 
Mai 2009 (Strampelli)

Richard-Musgrave-Lecture, International 
Institute of Public Finance, CES ifo, 
Freskensaal der LMU, München, 
Mai 2009 (Schön)
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Convivencia Symposium, Madrid,  
Mai 2009 (Schön)

60. Jahresversammlung der Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaften e.V., Mainz, Juni 2009 (Schön)

Hauptversammlung, Verwaltungsrat, Senat 
und Sektion der MPG, Mainz, Juni 2009 
(Schön)

Kuratoriumssitzung, ifo-Institut für Wirt-
schaftsforschung e.V., München, Juni 2009 
(Schön)

Feierliche Jahressitzung der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, München, 
Juni 2009 (Schön)

V Encontro International de Direito Público 
(International Public Law Seminar), AEC – 
Associacao de Estudus Científicos do RN, 
Natal, Juni 2009 (Elali)

Jahrestagung, European Association of Tax 
Law Professors (EATLP), Santiago de Com-
postela, Juni 2009 (Beck)

IFA Jahrestagung, Berlin, Juni 2009 (Beck)

Tax Treaty Interpretation, First Regional 
Seminar on International Taxation, IFA 
Branch Chile, Santiago de Chile, Juni 2009 
(Garate)

PwC-Steuerforum 2009, München,  
Juli 2009 (Schön)

Competition and Coherence, Centre of 
Business Taxation, Said Business School 
der Oxford University, Oxford, Juli 2009 
(Jehlin, Marquart, Redeker, Schön)

Gibt es ein System des Kapitalmarktrechts? 
Münchner Gesprächskreis Unternehmens-
recht, München, Juli 2009 (Schön)

Vergleich deutscher und ausländischer  
Stiftungen, IFA Bayern, München,  
Juli 2009 (Haag)

Verwaltungsratssitzung des Internationalen 
Begegnungszentrums der Wissenschaft 
München e.V., München, Juli 2009 
(Schön)

INTR Steering Group Meeting, OECD 
Conference Centre, Paris, Juli 2009 
(Schön)

Permanent Scientific Committee Meeting, 
IFA, Vancouver, August 2009 (Schön)

63rd Congress of the International Fiscal 
Association, Vancouver, September 2009 
(Gerten, Schön, Wagner)

IBFD, Board of Trustees, Vancouver,  
September 2009 (Schön)

34. Jahrestagung (Gestaltungsfreiheit und 
Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht), 
Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft 
(DStJG), Nürnberg, September 2009 
(Beck, von Einem, Gerten, Haag,  
Hohmann, Marquart, Paxinou,  
Redeker, Schön)

Vorstandssitzung und Wissenschaftlicher 
Beirat, Deutsche Steuerjuristische Gesell-
schaft (DStJG), Nürnberg, September 2009 
(Schön)

Podiumsdiskussion zu Aktuellen Gestal-
tungsüberlegungen, Erfahrungen mit der 
Zinsschranke, Anteilswechsel ohne Verlust-
untergang, Wechsel der Steuerparameter  
in der Krise, Nationale Steuerkonferenz, 
Bergisch Gladbach, September 2009 
(Schön)

Zukunft der Wirtschaftswissenschaften, 
Kommission der MPG, Bonn, September 
2009 (Schön)

OECD Global Forum on Taxation Transfer 
Pricing and Treaties on a Changing World, 
Paris, September 2009 (Garate)

Nutzergenerierte Inhalte im Privatrecht, 
Assistententagung, MPI für Geistiges  
Eigentum, München, Oktober 2009 (Beck)

5. Europäischer Juristentag, Internationale 
Kommission des 5. Europäischen Juristen-
tages, Budapest, Oktober 2009 (Osterloh-
Konrad, Redeker)

Infrastruktur für sozial- und geisteswissen-
schaftliche Forschung, Wissenschaftsrat, 
Berlin, Oktober 2009 (Schön)
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Internationale Steuerverlagerung – volks-
wirtschaftliche Dimensionen und Abwehr-
strategien, Workshop BMF, Bundesministe-
rium der Finanzen, Berlin, Oktober 2009 
(Hombach)

L’interesse sociale tra valorizzazione del 
capitale e protezione degli stakeholders, 
University of Milan – Department of civil 
law, Milano, Oktober 2009 (Strampelli)

Festschriftübergabe Jürgen Basedow, 
MPI für ausländisches und internationales 
Privatrecht, Hamburg, Oktober 2009 
(Beck)

Grundschulden und Risikobegrenzungsge-
setz, Forschungsstelle Notarrecht der LMU, 
München, November 2009 (Redeker)

Gesellschaftsrechtliche Vereinigung – 
Wissenschaftliche Vereinigung für Unter-
nehmens- und Gesellschaftsrecht (VGR) 
e.V., 12. Jahrestagung, Frankfurt am Main, 
November 2009 (Hellgardt, Osterloh-
Konrad)

IBFD, Board of Trustees, Amsterdam, 
November 2009 (Schön)

Max-Planck-Förderstiftung, Stiftungsrat, 
München November 2009 (Schön)

Vortrag Bankenkrise, ifo-Institut, München, 
November 2009 (Schön)

Recent and Pending Cases at the ECJ 
on Direct Taxation, Vienna University of 
Economics and Business, Wien November 
2009 (Paxinou)

25 Jahre MPI für Gesellschaftsforschung, 
Köln, Dezember 2009 (Schön)

50 Jahre Kooperation MPG-Weizmann 
Institute for Science, Berlin, Dezember 
2009 (Schön)

7th Annual Conference of the German Law 
and Economics Association (GLEA) und 4th 
French-German Talks in Law and Econom-
ics, Trier, Dezember 2009 (Rudyk, Vega 
Garcia)

Aktuelle Rechtsfragen der Vorstandsver-
gütung, Münchner Gesprächskreis Unter-
nehmensrecht, München, Dezember 2009 
(Hellgardt, Schön)



3. Teil   Public Economics
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I	 Research	Results

The Department of Public Economics at the 
Max Planck Institute has been formally 
founded in January 1, 2009. The fi rst re-
searchers were hired during summer and au-
tumn 2009. The Department consists of two 
post-doctoral researchers (including the di-
rector) and three researchers working on 
their Ph.D. The size of the unit is expected to 
quadruple in the next few years. The activi-
ties of this group fall into several research 
areas that also defi ne the research areas for 
the years to come which are: 
– International and Federal Tax Competi-

tion
– Political Economy of Taxation and Redis-

tribution
– Tax Incidence
– Fiscal Policy

Much of the work that was completed in 
2009 by members of the group, which is re-
ported below, has been started elsewhere, in 
most cases at the Social Science Research 
Center Berlin. The research report follows 
the bullet list of topics above.

�	 International	and	Federal	Tax	Compe-
tition

The increasing economic integration and mo-
bility of production factors over the last thirty 
years has profound implications for the role 
of nation states. One aspect that has been 
analysed in depth is the competition between 
jurisdictions for mobile tax bases, see the 
seminal contributions in the second half of 
the eighties by John D. Wilson, David Wilda-
sin, Roger Gordon, George Zodrow and Peter 
Mieskowski. This literature mainly analyses 
the outcome of non-cooperative behaviour 
between jurisdictions and identifi es fi scal 
competition as a potentially important source 
of ineffi ciency. The ineffi ciency can show up 
as a suboptimal tax structure that induces 
more than the necessary amount of distor-
tions, suboptimally low revenues and distor-
tions in the public supply of public goods and 
services. Also, jurisdictions may choose dif-
ferent means of competition, including in-
vestment in infrastructure or direct subsidies 
to fi rms (Keen and Marchand). In 2009, the 
Department generated the following project 
results in this area: 

Dynamic tax competition and agglomera-
tion effects

The research project on the role of agglom-
eration effects in a world with dynamic tax 
competition for lumpy projects (Kai Kon-
rad, Dan Kovenock) focused on the dynamic 
aspects of tax competition. The project high-
lights that host countries of foreign direct 
investment (FDI) face an important trade-
off. They compete in attempting to attract 
new FDI, and at the same time they would 
like to extract revenue from their acquired 
stock of FDI. A consideration of the dynam-
ics of this trade-off takes into account that 
old capital depreciates slowly, new invest-
ment in each period is determined as the 
outcome of fi scal competition, and the loca-
tion of old capital may offer agglomeration 
benefi ts to new capital. Main fi ndings are: 
Uniform taxation of old (immobile) and new 
(still mobile) capital causes countries with 
old FDI to have a strategic disadvantage in 
the competition for new FDI. The country 
with substantial amounts of old FDI is reluc-
tant to choose a low tax. The country without 
a stock of old does not sacrifi ce tax revenue 
on immobile old capital when choosing a low 
tax. In a dynamic framework, attracting the 
new FDI in a given period will alter the in-
centives for competition in future periods, 
but the intuition from a static analysis carries 
over: the country with the high stock of old 
(immobile) capital chooses a higher expected 
tax rate than its competitor. Moreover, the 
vintage property of capital prevents tax com-
petition between the countries from becom-
ing a race to the bottom. Further, an agglom-
eration of old capital that generates a cost 
advantage for new investment will generally 
stabilize the role of being the country with 
the higher stock of FDI, but the agglomera-
tion of capital remains a transitory state. The 
greater the agglomeration advantage enjoyed 
by the country with the high stock of old FDI 
is, the lower the tax rates of both countries in 
equilibrium and the lower the expected dis-
counted value of tax revenues accruing to the 
two countries are. Hence, an agglomeration 
advantage may intensify tax competition. 
This research has been conducted as part of 
a project, which was part of the Focused Re-
search Programme on Fiscal Federalism (SPP 
1142) sponsored by the German Science 
Foundation (DFG).

A	 Research	in	Public	Economics
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Taxing foreign profits with international 
mergers and acquisitions
 
A large part of border crossing investment 
takes the form of international mergers and 
acquisitions (m&a). The project (Johannes 
Becker, Clemens Fuest) asks how optimal 
repatriation tax systems look like in a world 
where investment involves a change of owner-
ship, rather than a reallocation of real capital. 
The standard view on international capital 
flows based on greenfield investment rather 
than m&a recommends full taxation of foreign 
profits after deduction of foreign tax payments 
as the nationally optimal tax system and the 
tax credit system as the globally optimal tax 
system. Accounting for m&a, the standard re-
sults of international taxation do not carry over 
to the case of international mergers and acqui-
sitions. The deduction system is no longer 
optimal from a national perspective but im-
poses an inefficiently high tax burden on m&a 
transactions. Equally, the foreign tax credit 
system fails to ensure global optimality. Sur-
prisingly, the tax exemption system is optimal 
if ownership advantage is a public good within 
the multinational firm. The reason is that, at 
the margin, a m&a transaction is character-
ized by zero surplus. Levying a positive tax on 
these transactions reduces foreign income 
without benefitting the domestic economy. 
However, it is shown that the cross border 
cash flow tax system dominates the exemption 
system in terms of optimality properties.

EU regional policy and tax competition

The European Union provides coordination 
and financing of trans-European transport in-
frastructures, i.e. roads and railways, which 
link the EU Member States and reduce the 
cost of transport and mobility. Financing is 
mainly provided via the European Regional 
Development Fund (ERDF), the European 
Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund 
(CF). From 2000 to 2006, the ERDF and the 
ESF jointly spent 24,9 billion € for transport 
infrastructures. This corresponds to 19,2 per 
cent of the total fund’s budget. In the same 
period, the Cohesion Fund (CF) invested 
16,8 billion € into transport facilities which 
equals 48,8% of total funds. This project (Jo-
hannes Becker, Clemens Fuest) raises the 
question whether EU involvement in this area 
is justified by inefficiencies of national infra-

structure policies. Moreover, an often ex-
pressed concern is that policies enhancing 
mobility may boost tax competition. These 
questions are analysed using a model where 
countries compete for the location of profit-
able firms. It is shown that a coordination of 
investment in transport cost reducing infra-
structures within union countries enhances 
welfare and mitigates tax competition. In con-
trast, with regard to union-periphery infra-
structure, the union has an interest in a coor-
dinated reduction of investment expenditures. 
Here, the effects on tax competition are am-
biguous. The results provide a rationale for 
EU-level regional policy that supports the de-
velopment of intra-union infrastructure.

Tax competition and harmonized minimum 
tax limits

For a long time policy makers articulated con-
cern about a possible downward spiral of tax 
rates given the pressures of tax competition. 
The interdependence of tax rate choices be-
tween jurisdictions has also been established 
in a considerable stock of empirical work. 
Concerns regarding cross-border shopping 
have led to an agreement on limiting standard 
sales tax rates in the European Union to a 
band between 15 and 25 percent. In contrast, 
agreements on minimum source-based taxes 
on corporate income have been proposed by 
experts (see, e.g., the report by the Ruding 
Committee, 1992, p. 202), but not been im-
plemented, not even at a level that is lower 
than the tax rates chosen by the countries in 
the non-cooperative equilibrium, even though 
such an agreement on a level lower than ac-
tual rates may be seen as a safeguard against 
future tax competition in a situation with fur-
ther increased tax base elasticity. However, 
formal analysis (Kai Konrad) reveals that the 
intuition about the implications of minimum 
tax agreements for the downward pressures of 
tax competition can be misleading. The re-
search conducted here shows that constraints 
in the set of feasible tax rates that do not pro-
hibit the choice of both countries’ equilibrium 
actions in the unconstrained problem may still 
strongly affect the equilibrium outcome. A 
lower bound on tax rates that is lower than the 
one any of the countries would have chosen in 
the unconstrained equilibrium can induce an 
equilibrium in which all countries choose a 
lower tax rate than in the unconstrained equi-
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librium. This research has been conducted 
also as part of a project which was part of the 
Focused Research Programme on Fiscal Fed-
eralism (SPP 1142) sponsored by the German 
Science Foundation (DFG). 

The role of fi scal structure for a nation’s 
international competitiveness

The federal fi scal structure affects a country’s 
competitiveness in an integrated globalized 
world with mobile factors of production. In a 
fi rst phase of the research project Sebastian 
Kessing, Kai Konrad and Christos Kotsogian-
nis had studied the role of vertical decentral-
ization (defi ned as the disintegration of gov-
ernment into multiple layers of government or 
administration with some fi scal autonomy) for 
the country’s attractiveness as a host for for-
eign direct investment. In the follow-up proj-
ect it was planned to validate and further test 
the hypotheses that had been developed in the 
fi rst phase, using other data and additional 
federalism variables. An important aspect of 
this follow up analysis was to try to distinguish 
the different channels by which decentraliza-
tion affects foreign direct investment. Marga-
rita Kalamova, a Ph.D. student supervised by 
Kai Konrad completed her Ph.D. thesis on 
“Essays in International Trade and Public 
Economics” in 2009. Chapter 3 of her thesis 
is on “Foreign Direct Investment and Decen-
tralization”. This research is based on an ear-
lier research by Kessing, Konrad und Kotsogi-
annis. They showed in a series of research 
papers that what they called “vertical decen-
tralization”, i.e., the introduction of additional 
layers of administration or political govern-
ment reduces the country’s competitiveness 
in the competition for foreign direct invest-
ment. Decentralization was measured in their 
analysis by a simple variable that counted the 
number of tiers that was calculated by Daniel 
Treisman. Their strong, signifi cant and robust 
results could not answer the question whether 
the negative effect of vertical decentralization 
was caused by vertical fi scal interdependen-
cies, or whether administrative in effi ciency 
and overlap of administrative com petence 
caused this result. Using several measures of 
decentralization, including measures of fi scal 
decentralization and the Treisman variables 
on the number of layers of government, she 
showed that both effects are seemingly at 
work.

Competition between Nation States

The project on Competition between Nation 
States is a joint initiative of French and Ger-
man public economists. The project leaders 
are Francis Bloch (Ecole Polytechnique) and 
Kai Konrad. The project is funded jointly by 
the French and the German Science Funda-
tions (ANR and DFG, respectively). Many 
subprojects of this joint venture consider 
theoretical or empirical aspects of tax compe-
tition or systems competition between nation 
states in a globalized world. As part of this 
project, Ben Geys, Nelly Exbrayat and Kai 
Konrad organized an international confer-
ence in Berlin in October 16/17. Participants 
at this conference included most of the re-
searchers who collaborate on the project, but 
also further international participants from 
Norway, Spain, the UK, Ireland, Sweden, 
Denmark, Portugal, Canada, Luxembourg, 
Belgium and Germany.

Tax enforcement and tax havens under 
formula apportionment

Policy-makers and economists agree that prof-
it shifting activities by multinational enter-
prises substantially reduce the tax revenue of 
high-tax countries. Accordingly, there is po-
litical pressure to implement effective mea-
sures to limit profi t shifting. The European 
Commission has recently proposed to replace 
the current system of separate accounting 
(SA) by a system with an EU-wide consoli-
dated tax base. This tax base would be allo-
cated to the member states according to some 
formula (“formula apportionment”, hence-
forth FA). Each member state would apply the 
national statutory tax rate to its part of the tax 
base. Under a FA regime, avoiding taxes by 
standard profi t-shifting devices like transfer 
prices or debt fi nancing is ruled out. But prof-
it shifting to non-union tax havens is still pos-
sible. This project (Johannes Becker, Clem-
ens Fuest) analyzes enforcement behaviour 
by national (i.e. decentralized) fi scal authori-
ties before and after the introduction of an FA 
system. It is shown that, under separate ac-
counting, tax enforcement levels may be too 
high due to negative fi scal externalities. In 
contrast, under formula apportionment, tax 
enforcement is likely to be too low due to 
positive externalities of tax enforcement. The 
results challenge recent contributions arguing 
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that, under formula apportionment, there is a 
tendency towards inefficiently high levels of 
(effective) tax rates.

Internationalization and business tax 
revenue

The internationalization of business activity 
proceeds at a fast pace while tax policy is still 
a task of national governments and interna-
tional tax cooperation is weak. There is the 
widespread impression among policy-makers 
and economists that this asymmetry in inter-
nationalization undermines the ability of gov-
ernments to tax business income. This proj-
ect (Johannes Becker, Clemens Fuest) 
analyzes empirically whether international-
ization drives down tax revenues when tax 
rates and profits are controlled for. This hy-
pothesis is tested using local business tax 
revenues data from sixteen German states 
(“Länder”) from 1970 to 2005 and state-spe-
cific data which allows to construct openness 
or internationalization measures. The impact 
of internationalization on business profits is 
controlled for. Surprisingly, there is strong 
and robust evidence for a positive impact of 
internationalization on tax revenue. An in-
crease in the internationalization indicator of 
ten percent increases tax revenue by over 
three percent. This counter-intuitive result 
may be explained by higher tax avoidance ac-
tivity of purely national firms or by legal pro-
visions in the tax law which can be used as 
tax loopholes in the case of domestic transac-
tions as opposed to cross-border transac-
tions.

 
2	 Fiscal	Federalism

„Föderalismuskommission II“

In 2009, the Kommission von Bundestag und 
Bundesrat zur Modernisierung der Bund-
 Länder-Finanzbeziehungen (Föderalismus-
kommission II) finished its work on the reas-
sessment of the constitutional rules for 
government debt. The commission had start-
ed its work in March 2007 and was composed 
of representatives from the Federal Parlia-
ment (Bundestag), the second chamber 
(Bundesrat), the German federal government 
and the State governments. There are numer-
ous symptoms of a fundamental institutional 

problem. First, the German States as well as 
the federal government keep accumulating 
considerable amounts of government debt, as 
they have done in the last decades. Second, 
some of the German States claim that they 
are unable to serve their debt obligations on 
their own and demanded financial aid from 
the federation. The Supreme Court had to 
rule on this matter several times. In a first 
ruling some decades ago the Court decided 
that two states, Saarland and Bremen, are 
indeed in deep financial distress and should 
receive aid from the federal government. 
Years later, the Court denied aid to the state 
of Berlin, arguing that such aid needs to be 
paid if there is no other means for a state to 
fulfil its fiscal responsibilities, but that the 
financial distress in Berlin is not sufficiently 
serious. At the time the commission was 
formed, two further Court decisions were 
pending (again on Saarland and Bremen who 
asked for financial aid a second time). The 
commission appointed federalism experts for 
two hearings, one in 2007, the second in 
2009. The Department of Public Economics 
closely followed the work of the commission 
in a number of ways. Kai Konrad served as 
an expert in both hearings, he co-organized 
two conferences on this topic, one in Novem-
ber 2007 at the Social Science Center Berlin 
(published as Föderalismuskommission II: 
Neuordnung von Autonomie und Verantwor-
tung), and a second meeting jointly with  
Joachim Ragnitz and Helmut Seitz in Dres-
den in April 2009 (Bewertung der Ergebnisse 
der Föderalismusreformkommission II ). The 
Department also worked on a proposal for a 
no-bailout clause for German States, with 
elements of an insolvency regime enabling a 
state to enter into a bankruptcy procedure, 
partially default on its debt and make a fresh 
start. The commission decided for a different 
solution of the public debt problem. The key 
result of the Föderalismuskommission II was 
a reform of Art 109 and Art 115 of the Ger-
man constitution (GG) that establish the 
rules of running government budget deficits 
for state governments and for the federal gov-
ernment. The constitutional reform is meant 
to reduce the scope of governments to run 
government deficits. State governments will 
have to have a (structurally) balanced budget 
after 2019. The reform also imposed stricter 
limits for the budget of the federal govern-
ment from 2015 onwards. 
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The Future of the EU budget

During the years 2008 and 2009 there was 
also an intensive debate (the “Budget Re-
view”) about the future fi nancial frame of the 
European Union which had been initiated by 
the European Commission itself. A confer-
ence held at the Social Science Research 
Center Berlin and organized by Kai Konrad 
and Tim Lohse provided a forum for experts 
from law, economics and political sciences to 
discuss future options, including the pros and 
cons of harmonizing and creating a European 
common consolidated corporate tax base. The 
proceedings of this event are published in 
2009 as “Einnahmen- und Steuerpolitik in 
Europa: Herausforderungen und Chancen” 
by Konrad and Lohse (eds.). Kai Konrad also 
served as an appointed expert for a project for 
the Dutch Ministries of Finance, Economic 
Affairs and Agriculture, carried out by the 
economics think tank Copenhagen Econom-
ics. The report is entitled EU Budget Review 
– Options for Change. 

The Future of Fiscal Federalism

The research project on the future of fi scal 
federalism is a joint project with the Social 
Science Research Center Berlin, where fi ve 
Ph.D. students started their Ph.D. pro-
gramme in October 2009. The group will be 
jointly supervised by Lars Feld (University of 
Heidelberg), Ronnie Schöb (Freie Universität 
Berlin), Marcel Thum (Technical University 
Dresden) and Kai Konrad. A fi rst initiative 
in this project was an international kick-off 
conference on October 30/31 entitled “Re-
fl ections on Fiscal Federalism: Elaborating 
the Research Agenda” with keynote speakers 
Robert Young (University of Western On-
tario) and Ehtisham Ahmad (London School 
of Economics) who outlined open research 
questions in this fi eld. 

�	 Political	Economy	of	Taxation	and	
Redistribution

This part of the research programme analyses 
distributional processes from a perspective of 
endogenous property rights. Part of this re-
search refers to the political struggle about 
redistributive taxation. The research pro-
gramme also asks deeper questions about the 

origin of a state as an organization that en-
forces property rights, collects revenues and 
provides collective goods. 

Part of this research is part of a larger re-
search initiative on “Governance and the Ef-
fi ciency of Economic Systems”, which has 
been funded by the German Science Foun-
dation as SFB-TR-15 and is currently in its 
second year of a four-year funding period. 
The research agenda of the subproject di-
rected by Kai Konrad analyses contests 
(confl icts, tournaments, all-pay-auctions) as 
important elements in economic processes. 
Examples for such confl ictual games are pat-
ent races, lobbying and networking and other 
types of infl uence activities inside organiza-
tions, electoral competition and other types 
of resource wasteful political competition in-
cluding war and civil war. The common de-
nominator of these problems is that the rel-
evant players expend valuable resources in a 
way by which they try to infl uence probabi-
listic outcomes, making winning more likely 
for them – and, of course, less likely for oth-
ers. In the current second phase of the SFB-
TR-15, much of the research concentrates on 
aspects of information and information ac-
quisition for contests and their outcomes. 
The project process and the current state of 
the fi eld is considered in the monograph by 
Kai Konrad, entitled Strategy and Dynamics 
in Contests that has been published in 2009. 
Further research results in 2009 are as fol-
lows:

The alliance formation puzzle and 
capacity constraints

If more than two players compete with each 
other, it is common that subsets of players 
form alliances. Most prominent examples are 
military alliances and alliances in other types 
of political competition. As shown by Esteban 
and Sákovics (2003), alliance formation in-
volves severe strategic disadvantages that 
make them undesirable under a wide range of 
circumstances. First, the players inside an al-
liance face a collective action problem. Sec-
ond, once an alliance wins the confl ict against 
a joint enemy, peace inside the alliance may 
end and the members of the alliance may turn 
against each other. Together, these two ob-
servations constitute a puzzle: Why would 
rational players voluntarily enter into an alli-



2�7

ance if the alliance provides a number of seri-
ous strategic disadvantages to them? The re-
search by Konrad and Kovenock shows that 
capacity constraints on effort can make such 
a non-cooperative alliance between equal al-
liance members profitable for its members, 
compared to the grand contest in which all 
players compete simultaneously in one single 
stage, even if such capacity constraints also 
limit the alliance members in their fight 
against their enemy.

Multi-battle contests

Kai Konrad and Dan Kovenock consider the 
properties of perfectly discriminating contests 
– that is, forms of competition in which players 
choose efforts which they have to expend ir-
respectively of the outcome of the competi-
tion, and in which the player who chooses the 
highest effort wins with probability one. Such 
contests typically leave no rent for players 
other than the strongest player, and this makes 
it difficult to explain why weaker players do 
enter into such contests. Kai Konrad and  
Dan Kovenock consider whether this entry 
puzzle can be solved if players’ unit costs of 
effort are stochastic, but become common 
knowledge before efforts are expended. They 
find: players whose expected unit cost is lower 
than that of their rivals may still earn a positive 
expected payoff from participating in the con-
test, which may explain why they participate. 
An increase in the dispersion of a player’s own 
unit cost generally benefits this player. It may 
benefit or harm his rival, but cannot benefit 
the rival by more than it benefits the respective 
player. We also explore the role of stochastic 
unit cost for sequential contests with the same 
opponent (multi-battle contests) and with 
varying opponents (elimination tournaments) 
and show that it reduces the strong discour-
agement effects and hold-up problems that 
may otherwise emerge in such games. High 
own unit cost dispersion selects such players 
into the contest and favours them in elimina-
tion contests.

Strategic information acquisition and the 
mitigation of global warming

Conflicts give rise to a manifold of strategic 
motives that aim at improving the own strate-
gic position in the interaction. Whenever play-

ers are not fully informed of all the circum-
stances they are going to compete in, there 
can be an incentive to acquire information 
about important variables. In this case players 
will have to take into account the impact such 
information decisions have on their rivals’ be-
haviour. Even if the players actually share a 
common interest, as in the case of global 
warming, a conflict emerges in the sense that 
players will try to free ride on their rivals’ con-
tributions. Analyzing the mitigation of global 
warming in a framework of private provision of 
a public good, Florian Morath shows that 
purely strategic considerations can cause play-
ers not to become informed of the value they 
attach to a mitigation of global warming. The 
reason is that other players will reduce their 
contribution if they observe that a rival has 
found out about strong preferences for climate 
protection, and this can shift the burden of 
contribution to the player that has invested in 
information. Thus, acquiring information 
about one’s own cost of global warming can 
eliminate uncertainty about this cost, but at 
the same time worsen the own strategic posi-
tion in the interaction. Taking into account 
such strategic incentives is important when 
the efficiency of the mitigation decisions and 
the provision of information by a supranation-
al institution are discussed. 

4	 Fiscal	Policy

This research area encompasses studies of 
tax policy and government debt.

Love and taxes – and matching institu-
tions

Income disparities and the intra-family redis-
tribution implied by a marriage may induce a 
person with high income or wealth to abstain 
from marrying a low-income earner even 
though the two persons would be a perfect 
match in terms of their emotional attachment 
to each other or their respective consumer 
preferences. Kai Konrad and Kjell Erik 
Lommerud analyse the role of redistributive 
income taxation for this fundamental source 
of inefficiency in marriage decisions. They 
also study the role of the design of marriage 
matching institutions that focus on matching 
individuals with similar preferences and on 
matching of individuals with similar wealth/
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income/economic resources, and how these 
institutions interact with redistributive taxa-
tion. Matching institutions that make sure 
that people from the same income groups 
meet each other may substitute for redistribu-
tion. Matching across income groups that 
focuses on emotional quality or preference 
congruence of the match may increase the ef-
fi ciency enhancing role of taxation. This re-
search has been conducted as part of a larger 
research project on sustainable growth fund-
ed by the Anglo-German Foundation. 

Salmai Qari, who became a member of the 
Department, has been a Ph.D. scholarship 
holder on this project and is completing his 
Ph.D. thesis on related topics in 2010. An im-
portant part of his thesis investigates if the 
gains to marriage – as theoretically predicted 
– are refl ected in individual data on life satis-
faction. This is an important policy question, 
because a recent literature suggests that the 
association between marriage and happiness 
refl ects either selection in cross-sectional data 
or just a transitory rather than permanent ef-
fect. The analysis controls for the selection 
effect and provides evidence for a permanent 
boost in life satisfaction. 

How to construct Europe

The project “How to construct Europe” has 
been a research project funded by the Gott-
fried-Wilhelm-Leibnitz-Gemeinschaft under 
the leadership of the Ifo Institute in Munich. 
The project started in 2006 and has been 
completed with a collected volume in 2009 
(Thiess Büttner and Wolfgang Ochel). The 
research team consisted of Thiess Büttner 
(Ifo Institute), Rick van der Ploeg (Oxford 
University), Gebhard Flaig (Ifo Institute), 
Paul de Grauwe (K.U. Leuven), Christian 
Gollier (Toulouse School of Economics), 
Ludger Wößmann (Ifo Institute), Peter Egger 
(Ifo Institute), John Whalley (Western On-
tario University), Kai Konrad and Martin 
Werding (Ruhr-Universität Bochum). The 
purpose of the project was to diagnose the 
problems of the European Union in a number 
of fi elds (e.g., welfare state reform, fi scal pol-
icy, federalism reform, fi nancial markets reg-
ulation, EMU, industrial policy) and to arrive 
at policy recommendations in these fi elds. 
Martin Werding (Ifo Institute) and Kai Kon-
rad organized several workshops as part of this 
project and contributed a chapter entitled 
“Reforming the European Welfare State”. 

Institutsgebäude,	Marstallstr.	8.
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Organizational growth

The Department of Public Economics plans 
an organic growth during the next three years. 
The Department is currently only a few 
months old and has only four post-doctoral 
researchers (including the director) and two 
Ph.D. students. The members of the depart-
ment are trained as economists, either as 
doctoral students or at the post-doctoral lev-
el. They typically have a strong interest in 
neighboring disciplines, law and political sci-
ence, in particular.

The main source of growth will be the entry 
level of Ph.D. students. The department col-
laborates with several graduate Ph.D. programs 
in economics. A small-scale graduate program 
on fiscal federalism was initiated by Kai Kon-
rad at the Social Science Research Center 
Berlin (WZB) in collaboration with the Berlin 
Doctoral Program in Economics and Manage-
ment Science. Parallel steps have been made 
in Munich. Contacts with the graduate pro-
gram at the University of Munich have been 
established with a number of initiatives, in-
cluding an “open door day”. May Elsayyad, for 
instance, started her Ph.D. research at the in-
stitute as a result of one of these initiatives. 
The department is expected to reach its steady-
state size by the end of 2012.

Main areas of research

The four main research fields within the area 
of Public Economics that were identified in 
2009 define the main fields of research to be 
conducted in the next two years. These are: 

– International and Federal Fiscal Compe-
tition

– Political Economy of Taxation and Redis-
tribution

– Tax Incidence – Basic Theory of Taxation
– Fiscal Policy

There are no strict dividing lines between 
these fields. For instance, the political econ-
omy of taxation and redistribution can hardly 
be understood without knowing the econom-
ic incidence of specific taxes. Economic 
rather than statutory tax incidence is likely to 
be a relevant argument in the payoff func-
tions of interest groups, lobbyists, politicians 
and voters. 

Similarly, fiscal policy and in particular gov-
ernmental debt financing can only be fully 
understood if political economy aspects are 
taken into consideration. It is well-known 
that the design of governmental institutions 
is important for a government’s debt policy 
and its inclination to make use of debt as a 
major source of funding. There is a consider-
able amount of knowledge on the relation-
ship between electoral competition and debt-
financed governmental expenditure. 

Furthermore, government debt policy and 
intergovernmental fiscal competition are 
closely connected. In the case of German 
federalism, for instance, one of the most im-
portant explanations of the strong increase in 
government debt levels of states and the fed-
eral government is the possibility of mutual 
bailouts.

For understanding international and federal 
tax competition, the political economy of re-
distribution is also important. Much of the 
research in this field has been conducted un-
der the assumption that governments maxi-
mize the welfare of constituents in their re-
spective jurisdiction, and has focused on the 
various fiscal externalities and terms-of-trade 
effects that emerge in set-ups with strategic 
interaction between governmental decision-
makers in the respective jurisdictions. Tax 
competition theory started as a classical pub-
lic finance branch, assuming that govern-
ments act in the interest of their respective 
constituencies. Political economy and redis-
tributive aspects appear to be important as 
soon as the governmental institutions that 
shape decision-making become endogenous 
to the analysis. From a research point of view, 
this leads to questions of how fiscal and gov-
ernmental architecture in a country interacts 
with interregional competition and govern-
mental accountability. 

Important keywords

In several of the main research areas the 
same keywords play a salient role. Three of 
these keywords are privacy, dynamics and 
conflict. 

B	 Research	perspectives	for	the	future
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Privacy 

Work on the optimal redistributive taxation 
by James Mirrlees (1971) revealed a now 
well-known fundamental tension between 
economic effi ciency and taxation according 
to the ability-to-pay principle. This tension 
emerges if the players in the private sector 
are heterogeneous and have more informa-
tion about their own abilities, productivities 
or wealth than does the tax authority. With 
heterogeneous tax payers and no information 
asymmetries, the Mirrlees optimal tax pro-
gram maximizes a welfare function that can 
be understood as the expected utility of a ran-
domly drawn individual in this society. Opti-
mality requires that all individuals work up to 
the point of the same marginal work effort 
per unit of output produced, income should 
be distributed up to the point of the equal 
marginal utility of all individuals, and the 
marginal labor cost of an additional unit of 
output should equal the marginal utility ben-
efi t of this unit of output. This characterizes 
what is sometimes called optimal redistribu-
tive taxation in the fi rst-best. According to 
this program, more-productive individuals 
essentially enjoy the same consumption util-
ity as less-productive individuals, but have to 
work more and pay higher taxes. In this pro-
gram the productive individuals are easily 
worse off than the less-productive. They 
achieve the same consumption utility but will 
be forced to work more, because of their high 
productivity. However, if an individual’s abil-
ity cannot be observed directly by the tax au-
thority, this opens the possibility to simply 
imitate the behavior of less-productive indi-
viduals. The availability of this imitation 
strategy fundamentally limits the tax authori-
ties’ capabilities to tax individuals with high 
ability/productivity up to an amount that may 
be desirable from an ability-to-pay consider-
ation. It makes fully effi cient taxation and 
redistribution in the sense of Mirrlees simply 
impossible. Using the jargon of principal-
agent theory, the information asymmetry 
shields some of the rents of the highly pro-
ductive individuals and leaves them with in-
formation rent if the tax authorities choose 
the best available instrument of optimal taxa-
tion under the information asymmetries giv-
en. This constrained optimal outcome is of-
ten called “second-best”. 

The Mirrlees problem reveals the importance 
of limits to what information can be obtained 
by the government, and what information re-
mains private to the citizens. If the govern-
ment could intrude fully into the private 
sphere of taxable subjects to discover their 
true characteristics, their wealth and their 
income generating abilities, then the govern-
ment could improve upon the second-best 
Mirrlees (1971) program and could imple-
ment an undistorted optimal taxation. The 
last few decades brought about a fast change 
in information collection, information stor-
age and information processing technology. 
This is partially driven by the progress in 
computer technology and by the growing im-
portance of internet transactions for individ-
ual consumers’ search, communication and 
trade. In particular, the internet revolution is 
an example of the change in economic mar-
kets that induces changes in the scope of 
economic activities that can be observed and 
monitored. Similarly, the way money is used, 
and the type of money that is used in mone-
tary transactions is changing. This holds na-
tionally and internationally. Increased inter-
national openness, the abolition of capital 
controls and the internationalization of pro-
duction and trade can also change the setup 
of what can be observed and monitored by 
national tax authorities. The combination of 
cross-border intra-fi rm trade and capital mar-
ket transactions, or the use of services of tax 
havens, for instance, may typically make it 
more diffi cult for national tax authorities to 
trace and identify the size of profi ts and 
where they are accrued. 

What is known and what is not known by the 
government about individuals determines the 
scope, limits and effi ciency of governmental 
policy. A large research program has analyzed 
the role of information about individuals’ 
characteristics, their specifi c preferences and 
constraints for optimal governmental policy. 
The overwhelming part of this normative 
public fi nance literature explores how the 
government could make the tax system more 
effi cient and increase welfare. For instance, 
if the government knows that higher produc-
tivity of individuals comes together or is cor-
related with particular personal characteris-
tics or preferences, they can make use of this 
correlation. Things as diverse as minimum 
wages, in-kind transfers or rationing may 
then become suitable instruments by which 
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the government can increase welfare (see, for 
instance, the CES lecture 2009 by Robin 
Boadway for a broad overview). 

In the context of asymmetric information it 
cannot be taken for granted that more infor-
mation on the side of the government is ulti-
mately good for the citizens, even if the gov-
ernment is fully benevolent. This fact has 
received much less attention. The informa-
tion about citizens’ characteristics is, to a 
large extent, a matter of choice. First, govern-
ments set themselves legal and constitutional 
standards about how far the bureaucracy and 
tax administration is allowed to intrude into 
the private sphere to find out more about in-
dividuals’ abilities, characteristics and eco-
nomic activities. Tax authorities adopt new 
monitoring technologies, may impose or abol-
ish reporting requirements, or make other 
changes to the legal framework. The legal 
rules for cross-border capital market transac-
tions and the monitoring of such transactions 
have changed substantially in the last 40 years 
in many countries. Where governments face 
problems of asymmetric information, they 
have to design a legal framework for how to 
deal with it. One example of this problem is 
cross-border intra-firm trade between affili-
ates of the same multinational enterprise. 
How to value this intra-firm trade often has 
considerable implications for taxation, and 
firms may use transfer pricing in intra-firm 
trade for purposes of tax arbitrage. Govern-
ments have to establish rules about how to 
evaluate such transactions for tax purposes in 
the absence of perfect information. Similarly, 
information asymmetries play a considerable 
role in the context of cross-border investment, 
particularly if some of the countries involved 
act as tax havens. But also in the national con-
text governments have to choose legislation 
on matters of privacy; one example is the 
scope of national banking secrecy laws. 

The Supreme Courts also play a crucial role 
in deciding which of these adjustments is 
constitutional or unconstitutional, shaping 
the constitutional privacy rights over time. 
The German Supreme Court, for instance, 
shaped the constitutional limits of privacy in 
a series of court decisions and established a 
basic right of citizens to control and govern 
the information that relates closely to them. 
One particularly important decision was the 
conditions for a full-sample survey about 

citizens in the mid-Eighties of the last cen-
tury. The court also limited the government’s 
rights to intercept internet communication or 
to use surveillance devices in private homes. 

Private sector agents need to make decisions 
about what costly activities they might un-
dertake to prevent government access to the 
desired type of information, or to manipulate 
what can be observed by the government. 

In the Mirrlees (1971) context of personal 
income taxation, for instance, this type of 
manipulation is simply the individual’s choice 
of work effort (with a one-to-one correspon-
dence between work effort and gross income 
for a given productivity type). An individual 
may want to make the government believe 
that he has low productivity and choose his 
work effort accordingly. We currently ob-
serve a change in information technologies, 
consumer behavior and the types of monetary 
transactions. Due to these changes, further 
information channels open for the govern-
ment. For instance, the government may 
scrutinize internet transactions or try to get 
hold of consumer information which is col-
lected by firms like eBay, Google or Amazon. 
These may include the composition of con-
sumption baskets, choices of investment 
policy, appearance and transactions on the 
internet, and payment transactions. This and 
other types of information may allow the gov-
ernment to make inferences about individu-
als’ types. Private individuals may, at the 
same time, try to prevent such an information 
transfer or use what can be observed by the 
government to send misleading signals. The 
government’s choice of privacy rules and 
their optimization for given rules on the one 
side, and the private reactions to these insti-
tutional arrangements, constitute a game 
with strategic interaction. 

Similar problems emerge in the taxation of 
public and private firms, where the desirabil-
ity of transparency in accounting, or internal 
corporate incentive structures, may be in 
conflict with a firm’s tax optimizing behavior, 
as soon as the government is able to access 
the information flow between the firm’s cor-
porate officers and it shareholders, or the 
contractual arrangements that constitute the 
internal corporate governance structure of a 
firm. 
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These aspects call for what could be called 
an Economic Theory of Privacy in the context 
of taxation. This theory is likely to uncover 
and characterize the costs and benefi ts of pri-
vacy in the context of taxation and its political 
economy. Privacy, defi ned as an information 
barrier that prevents the government from 
observing, collecting and processing all kinds 
of information about its citizens and tax pay-
ers, is generally considered valuable as a 
good, not only from the perspective of indi-
viduals who would like to hide something, 
but also from a societal or social point of 
view. This has been widely acknowledged. 
The German Supreme Court strengthened 
individuals’ constitutional rights to self-gov-
ern what information about themselves 
should become available to others or to the 
government. This public perception about 
privacy is seemingly in contrast with much of 
the standard view of information economics. 
Information economics has widely acknowl-
edged the economic cost of private informa-
tion in the context of contract theory. As 
discussed in the Mirrlees problem, the gov-
ernment could improve welfare if it could 
easily observe the true productivity of indi-
viduals. Due to existing information barriers 
the productivity of individuals is their private 
information. 

The research question emerging from this is 
as follows: is there really a trade-off between 
social norms and values (“a preference for pri-
vacy”) on the one hand, and what would be 
effi cient from the point of view of economic 
theory on the other? Or did economic theory 
overlook some of the aspects of the function-
ing of economic and political systems which 
can resolve this trade-off? Are there reasons 
that are grounded in economic theory that can 
explain why citizens developed a preference 
for privacy? Are information barriers that pre-
vent the government from observing and using 
data about citizens and tax payers ultimately 
in the collective interest of citizens? 

Dynamics 

A second vital element in the relationship 
between government and citizens is the time 
dimension and the dynamics which it brings 
about. Sequential choices allow for commit-
ment and strategic behavior, and also gener-
ates problems of time consistency.  

Kydland and Prescott (1980) considered the 
time consistency problem in the context of 
optimal taxation. A government that would 
like to avoid deadweight losses from taxation 
may fi nd it attractive to simply take from the 
current stock of wealth in the economy. Cit-
izens cannot easily escape from this tax. The 
tax, therefore, cannot induce substitution ef-
fects as the property is simply there and can 
be taken. However, if citizens anticipate a 
confi scatory governmental tax policy that is 
optimal at the point of time when it is imple-
mented, the citizens’ willingness to accumu-
late wealth at an earlier stage will be reduced. 
Accordingly, the anticipation of future con-
fi scatory taxation has substitution effects in 
the present, and these substitution effects 
are harmful from a welfare point of view. A 
government may promise today to abstain 
from confi scatory taxation of capital or wealth 
in the future, trying to avoid this distortion in 
the process of capital formation. However, 
why should citizens believe the government’s 
promise today? They know that a government 
that chooses future tax policy has a strong 
incentive to choose a confi scatory tax on 
capital or on wealth more generally. 

Similar problems of time consistency also oc-
cur in the context of optimal income taxation 
in the Mirrlees (1971) framework and estab-
lish a strong relationship between dynamics 
and privacy issues. As discussed in the Mir-
rlees optimal tax program, citizens with a 
high productivity are left with an information 
rent, in order to give them an incentive not to 
behave like a low-productivity citizen. The 
earnings behavior of citizens in the taxation 
equilibrium would then induce high-produc-
tivity individuals to generate high income, 
thereby revealing their type. In a repeated 
framework the government could then ob-
serve this behavior and infer the type of the 
individuals. Once the government has identi-
fi ed each individual’s ability to pay, it could 
use this information for a more effi cient fu-
ture tax policy with more redistribution from 
highly productive types to less-productive in-
dividuals. In turn, citizens could anticipate 
that the government may make use of the in-
formation that was revealed in previous peri-
ods and re-optimize its tax policy in future 
periods on the basis of what it observed and 
learned about individuals’ ability to pay. 
Knowing this, individuals have an even larger 
incentive to not reveal their productivity type 
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if their productivity is high and to mimic low-
productivity types: if an individual with high 
productivity can make the government be-
lieve that she has only low productivity, the 
future benefit from mimicking is even higher, 
as there is even more redistribution in the 
future. 

This type of dynamics of incentive problems 
has been called the ratchet problem in other 
areas of economics. The ratchet problem is a 
serious dilemma, as it generally makes incen-
tive problems of asymmetric information 
even more severe than in a static framework. 
As has been shown, it would typically be op-
timal for the government if it could commit 
to not using the information about individual 
productivity types in later rounds that might 
be revealed by individuals’ production and 
earnings choices in early rounds. However, it 
is unclear where this commitment would 
come from. One possible source of commit-
ment is the design of the political decision 
process. If the political institutions are suit-
ably designed to generate sufficient inertia, 
this may be a way to avoid ex-post optimal 
public choice outcomes and may yield the 
desired type of commitment. The theory of 
such dynamic problems is not fully devel-
oped, not only within the framework of opti-
mal taxation, but also in principal-agent the-
ory more generally. The revelation principle, 
which is a cornerstone for making principal-
agent problems more tractable, need not hold 
in such frameworks, which calls for more 
theory work. 

The commitment problem that emerges in 
the dynamic optimal tax problem has its ori-
gin in the information that may be revealed 
in early rounds. Hence, there is a strong link 
between the issue of privacy and the time 
consistency problem of optimal income taxa-
tion. An important aspect of this interdepen-
dence is the fact that asymmetric informa-
tion and a lack of observability on the side of 
the government can help in overcoming seri-
ous ratchet problems and time consistency 
problems even if a benevolent government is 
willing to implement the time consistent op-
timal tax. The intuition here is that the asym-
metric information protects the productive/
wealthy individuals from confiscatory taxa-
tion ex-post. Without this protection, the in-
centives to build up wealth or to make invest-
ments that increase own productivity are 

substantially weakened. The incentives may 
actually disappear completely or turn into its 
opposite, and a classical hold-up problem 
emerges: the ex-post optimal governmental 
behavior is anticipated and pre-empts indi-
viduals from making investments. The infor-
mation rent that accrues to the productive/
wealthy individuals in the incentive compat-
ible equilibrium with a benevolent, time-con-
sistent government protects the investments 
of individuals at least partially. This protec-
tion from what is only ex-post optimal solves 
the hold-up problem (see, e.g., Konrad 2001). 
As a conclusion, information and its uses are 
not necessarily good things. This is particu-
larly important in light of the rapid changes 
in information technology, because storing 
and retrieving huge amounts of information 
is perfectly possible with the available tech-
nology. The protection of privacy and limits 
to what type of information the government 
can receive can actually be an important 
means for a better policy outcome. 

Problems of dynamic taxation emerge in 
many contexts. In the context of internation-
al taxation and international tax competition 
the problems are similar to those of optimal 
income taxation. For instance, if fiscal au-
thorities evaluate cross-border intra-firm 
trade in order to determine the adequate cor-
porate income tax base, this is often a prob-
lem of incomplete information. Firms (or at 
least some agents inside the firms) may know 
the values of the goods and services ex-
changed in intra-firm trade. Suppose a firm 
would not like to reveal that the true cost of 
the input is low, because this implies high 
taxes. If this information is extracted using 
tax schedules that work like sophisticated in-
centive contracts, then the same type of time 
consistency problems emerges. Once the in-
formation is revealed to the government, the 
government may want to use the information 
about the low input price also in future peri-
ods. This is a ratchet effect. The future tax 
burden depends on the information revealed 
in earlier periods. This increases the stakes 
firms (and the tax authorities) have in earlier 
periods and may make information revelation 
very costly. In turn, it may increase the pres-
sure to hide true values. Privacy issues, 
hence, play an important role in the context 
of dynamic optimal taxation.
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Dynamics play a role not only in the informa-
tion context. In the context of international 
tax competition, it is also notable that coun-
tries choose their tax schedules repeatedly 
over time, and often their choices are not 
made simultaneously. Some countries may 
be able to commit to choosing their taxes late 
and to assuming the role of a Stackelberg fol-
lower. Also, the political process and election 
terms that are not synchronized across the 
globe, induce staggering in tax competition 
problems. Finally, there are stock-fl ow prob-
lems in the context of tax competition. The 
literature on tax competition did not devote 
much effort and attention to these dynamic 
problems. In contrast, dynamics of competi-
tion has attracted considerable attention in 
the context of markets in the area of indus-
trial organization (see, e.g., Eaton and Engers 
1990). Tax competition games and market 
games are not equivalent structures. There 
are many similarities, but there are also dif-
ferences. One of the differences concerns 
the objective functions of the governments. 

Redistributive confl ict

Observers of politics with a background in 
economics often remark that what really drives 
politics is the confl ict about distribution. Re-
distribution occurs through a number of chan-
nels, and taxation is one of the most obvious 
channels. The use of its monopoly of power to 
enforce tax rules and to collect tax revenues is 
perhaps the most noticeable and obvious type 
of reallocation of property rights. Understand-
ing taxation is therefore important for under-
standing redistribution and vice versa. 

Political scientists or political economists, 
particularly the Public Choice School main-
tain that individuals, even if they act as politi-
cians, maximize their own utility, and that 
the political process transforms their actions 
into policy outcomes. The players in the po-
litical process are all individuals, acting in 
different, and often in multiple roles. As vot-
ers they may vote for effi ciency increases if 
they benefi t from these increases, but they 
vote for redistribution policy that takes from 
others and gives to them. They tend to maxi-
mize their utility or profi t in their roles as 
consumers or producers. They may also be 
active as lobbyists or in interest groups. Com-
pared to voters, such interest groups are more 

complex organizations. Their formation, their 
coordinated actions, how an interest group 
deals with the problem of free-riding by its 
members, and how an interest group deals 
with the problem of internal confl ict, is im-
portant to understand. The interaction be-
tween collective action and internal confl ict 
is currently a topical area of research, leading 
to the question why interest groups, i.e., alli-
ances of individuals with similar goals, are 
actually formed, and why they are stable. The 
unit will continue to contribute to the study 
of this problem. Individuals also act as politi-
cians. In this role their actions are typically 
guided by a rather complicated incentive 
structure. As citizens they suffer or gain from 
the policy choices they may implement. As 
offi ce holders, they may obtain rents from 
holding offi ce, and they are incentivized by 
concerns for re-election, by the opportunities 
to obtain fringe benefi ts, by career plans, and 
many other concerns. The constitutional, in-
stitutional and informational context matters 
for how their behavior is determined, how 
“accountable” they are as regards their con-
stituency’s objectives, how competent they 
are, and so on. 

An early and extremely simplifi ed mapping of 
the political process of taxation and redistri-
bution is the framework of Meltzer and Rich-
ard (1981). They consider an economy with 
a set of individuals who differ in their ability 
to generate income, described by a distribu-
tion of productivity types. Each individual 
chooses his own work effort which, multi-
plied by the individual’s market wage, deter-
mines the individual’s gross income. The 
government implements a strictly propor-
tional income tax and redistributes the re-
turns from taxation equally among all indi-
viduals. When the individuals choose their 
work effort, they take the linear income tax 
into consideration. In this framework they 
ask what tax rate is chosen in the political 
process if the political process is described by 
majority voting. The prediction emerging 
from their analysis is that each individual has 
a preferred tax rate, and that the tax rate most 
preferred by the median voter is implement-
ed. Individuals with high wages know that 
they will get back less in terms of transfers 
than what they have to pay in taxes, and also 
anticipate that the tax will distort effort. 
Hence, they prefer the lowest possible tax 
rate. Individuals with low wages anticipate 
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that they benefit from some redistribution, as 
they tend to pay less in terms of taxes than 
they receive in terms of transfers. However, 
even individuals who have a zero wage would 
not like to implement a tax that confiscates 
all income. Such a high tax would discourage 
all individuals completely from working and 
would reduce to zero what is available for re-
distribution. Accordingly, this analysis pre-
dicts an intermediate, but positive tax rate, if 
the median wage is lower than the average 
wage. The Meltzer-Richard framework has 
generated much interest. An empirical ques-
tion is can it predict the amount of redistrib-
utive taxation? This question can also be ad-
dressed experimentally. 

In addition to the trade-off considered by 
Meltzer and Richard, other motives may co-
determine the size and direction of redistribu-
tive taxation. Interest groups and their lobby-
ing activities are likely to play an important 
role for the design of tax policy. The theory of 
rent-seeking and lobbying has made major 
progress in the last two decades and analyzes 
the mechanisms through which interest 
groups influence tax policies in their favor. A 
large share of this research analyzes the nature 
of distributional conflict. How and why do in-
terest groups form? How do they coordinate 
their activities? What are the determinants of 
the choice of the activity levels of influence 
activities? How do these activities transform 
in distributional outcomes? These are some of 
the questions that are analyzed in the theory 
of contests. Another share of this literature 
considers information aspects, viewing the 
lobbying game as being similar to expert ad-
vice in cheap-talk games. The research unit 
aims at developing a better understanding of 
the determinants of redistribution. 
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I	 Dr.	Johannes	Becker

�	 Journal	contributions

Becker, J. and M. Elsayyad
Evolution and convergence of OECD tax 
systems, Intereconomics 44/2, 105–113 
(2009)

Becker, J., A. Peichl and J. Rincke
Politicians’ outside earnings and electoral 
competition, Public Choice 140(3), 
379–394 (2009)

Becker, J., and N. Riedel
Verschärfen multinationale Unternehmen 
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al Tax and Public Finance, – forthcoming
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European Economic Review, – forthcoming

Taxing foreign profi ts with international 
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Economic Review, – forthcoming
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Frontiers in Public Finance, Max Planck 
Institute for Intellectual Property, Competi-
tion and Tax Law, Freie Universität Berlin 
and Social Science Research Center Berlin, 
Munich, 29/30 April 2009

The Role of Firms in Tax Competition, Uni-
versity of Michigan, Ann Arbor, April 2009

Klimaschutz – Stand und Perspektiven, 
Verein für Socialpolitik, Magdeburg, 
September 2009

Competition among Nation States, Social 
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Planck Institute for Intellectual Property, 
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Norwegian-German Seminar on Public 
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University of Oxford
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Journal of Public Economics, Elsevier, 
Amsterdam, Co-editor
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Konrad, K. A., S. Kessing and  
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national Tax and Public Finance, 16(1), 
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84–86 (2009)
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Economic Behavior, 66, 256–274 (2009)

Contests with stochastic abilities,  
Economic Inquiry, – forthcoming

Konrad, K. A. and K. E. Lommerud
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Canadian Journal of Economics, – forthcom-
ing
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and	other	publications
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roving bandits. In: Guns and Butter: The 
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Conflict. (Ed.) G. D. Hess, Cambridge MIT 
Press, Cambridge et al. 2009, 99–121
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(Eds.) K. A. Konrad and T. Lohse, Peter 
Lang Verlag, Frankfurt am Main 2009, 
119–131
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Konrad.pdf) (2009)

Konrad, K. A. and T. Lohse
Einnahmen- und Steuerpolitik in Europa: 
Herausforderungen und Chancen – Eine 
Einführung. In: Einnahmen- und Steuer-
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a)		 Press	articles

Gegen den Trend – Dr. Thilo Sarrazin ist 
„Steuermann des Jahres“ – Preisträger für 
herausragendes strategisches Finanz- und 
Beteiligungsmanagement, in: Der Neue 
Kämmerer, 3, S – 1, 3 July 2009
 
b)	 Interviews

Nach der Steuerschätzung „Keine Lösung à 
la Münchhausen“, (http://www.tagesschau.
de/inland/interviewkaikonrad112.html),  
5 November 2009
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Überfüllung im Himmel, Frankfurter Allge-
meine Zeitung, p. 37, 27 September 2009

Wir müssen mit höheren Steuern rechnen – 
Finanzexperte Konrad: Einkommen höher 
belasten wäre nicht richtig – Währungsre-
form wenig wahrscheinlich, Münchner 
Merkur, p. 2, 15 May 2009 

Diskussion um Konjunkturpaket III 
„Krisenzeiten werden ausgenutzt“ 
(http://www.tagesschau.de/wirtschaft/
interviewkaikonrad106.html), 22 April 2009

Viel zu schultern. 1,1 Billionen Dollar für 
ärmere Länder und neue Kontrollen und 
Regeln. Was bedeutet das für Deutschland?, 
(http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Fragen-
des-Tages-G-20-Gipfel;art693,2766487), 
4 April 2009 

Finanzexperte Prof. Kai Konrad im Inter-
view. Staatsverschuldung: Es gibt keine
Patentlösung, in: Münchner Merkur online 
(http://www.merkur-online.de/nachrichten/
politik/zr-staatsverschuldung-gibt-keine-
patentloesungen-#299170.html), 
9 March 2009 

Interview mit Prof. Dr. Kai A. Konrad 
„Kann der Staat pleite gehen?“– Video 
(http://www.stern.de/video/video-kann-
der-staat-pleite-gehen-657112.html), 
9 March 2009

Eine Frage der Koordination – Sicht eines 
Experten (zu einer möglichen EU-Konjunk-
turpolitik), Potsdamer Neueste Nachrich-
ten, Tagesspiegel, p. 5, 24 February 2009

Verschuldung – Es herrscht eine gewisse 
Ratlosigkeit, Berliner Zeitung, p. 17,
28 January 2009 

Berlin stürzt in ein Milliardenloch (Titel 
des Interviews: Ist das wirklich gut, so 
viele Schulden zu machen?), Bild, p. 5, 
22 January 2009 

�	 Books

Strategy and Dynamics in Contests, Oxford 
University Press, Oxford 2009, 218 p.

6	 Edited	books

Konrad, Kai A. and T. Lohse
Einnahmen- und Steuerpolitik in Europa: 
Herausforderungen und Chancen, Peter 
Lang Verlag, Frankfurt am Main 2009, 
171 p.

7	 Awards	

Prof. Dr. Kai A. Konrad has been appointed 
as a Honorary Professor at the LMU 
Munich.

8	 Habilitation	projects

Dr. Johannes Becker: Taxation and 
competitiveness of fi rms and countries 
Dr. Beate Jochimsen: Confl ict in Fiscal 
Federalism

9	 Ph.D.	projects	

Margarita Kalamova: Essays in interna-
tional economic and public governance
Salmai Qari: Essays on family economics 
and social policy
Florian Zinsmeister: Strategisches 
Verhalten in föderalen Systemen
Florian Morath: The role of information 
in confl icts
Aron Kiss: Essays in Political Economy 
and International Public Finance
May Elsayyad: Privacy and Taxation

�0	 Lectures

Patriotism and Tax Compliance, Max 
Planck Institute for Research on Collective 
Goods, Bonn, March 2009

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung 
zum Gesetzentwurf der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD für die Kommission 
von Bundestag und Bundesrat zur Moder-
nisierung der Bund-Länder-Finanzbezie-
hungen, Anhörung im Bundestag, Berlin, 
May 2009

Patriotism and Tax Compliance, The 
Economics and Politics of Employment, 
Migration and Social Justice, Anglo-
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German-Foundation, Department of  
Economics/CReAM University College 
London, London, May 2009 

Bewertung der Ergebnisse der Föderalis-
musreformkommission II. Wissenschaft-
liche Tagung – Helmut-Seitz-Gedächtnis-
veranstaltung, Ifo Institute Dresden, 
Dresden University of Technology, Social 
Science Research Center Berlin (WZB)  
and Freie Universität Berlin, Dresden,  
May 2009 

Reform of the EU Budget , Expert Review 
for Copenhagen Economics, The Dutch 
Ministries of Finance, Economics Affairs 
and Agriculture, Brussels, May 2009 

Kongress und Ausstellung über das Ma-
nagement von Unternehmen in Staatsbe-
sitz, Preisträger Dr. Thilo Sarrazin für  
herausragendes strategisches Finanz- und 
Beteiligungsmanagement, Veranstalter: 
BranchenWerkstatt Öffentliche Hand, Der 
Neue Kämmerer aus der F.A.Z.-Gruppe, 
Wuppertal, June 2009

3rd Workshop on Fiscal Federalism:  
Financing Sub-Central Governments,  
Institute of Economics, University of  
Barcelona, Barcelona, June 2009

How the economists blew the financial 
crisis – and what we can do not to repeat  
it again, Harvard University, Social  
Science Research Center Berlin (WZB), 
September 2009 

The Last Refuge of a Scoundrel? Patriotism 
and Tax, Klimaschutz – Stand und Perspek-
tiven, Verein für Socialpolitik (VfS),  
Magdeburg, September 2009

The Last Refuge of a Scoundrel? Patriotism 
and Tax, Ausschuss für Sozialpolitik,  
Nuernberg, September 2009

Competition for FDI with Vintage Invest-
ment and Agglomeration Advantages, DFG, 
Heidelberg, October 2009

Ways Out of the Economic Crisis, Building 
a German-Chinese network for cooperation 
in research and education in the field of 
Global Politics, The Global Economic Cri-
sis, Freie Universität Berlin, October 2009

The Lifeboat Problem, Centre of Equality, 
Social Organization, and Performance,  
University of Oslo, Oslo, October 2009

Love and Taxes – and matching institutions, 
Hans-Möller Seminar, Department of Eco-
nomics LMU Munich, Center for Econom-
ic Studies and Universität der Bundeswehr, 
Munich, November 2009

The Lifeboat Problem, CESifo Workshop 
on Political Economy, Dresden University 
of Technology, Dresden, December 2009

Tax Incidence and Market Power,  
University of Innsbruck, Innsbruck,  
December 2009

��	 Teaching

Joint seminar with W. Schön on Basic  
Questions on Taxation, LMU Munich

�2	 Institute	events

Workshop on Frontiers in Public Finance, 
Max Planck Institute for Intellectual Prop-
erty, Competition and Tax Law, Freie Uni-
versität Berlin and Social Science Research 
Center Berlin (WZB), Munich, 29/30 April 
2009

Conference on Competition among Nation 
States, Social Science Research Center 
Berlin (WZB) and Max Planck Institute for 
Intellectual Property, Competition and Tax 
Law, Berlin, 16/17 October 2009 

Conference on Reflections on Fiscal Federal-
ism: Elaborating the Research Agenda, Social 
Science Research Center Berlin (WZB) and 
Max Planck Institute for Intellectual Prop-
erty, Competition and Tax Law, Berlin, 
30/31 October 2009 

��	 Participation	in	conferences	or	
committees

Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats  
des Bundesministeriums der Finanzen, 
Berlin, January 2009
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Ph.D. Workshop, University College 
(UCL), London, January 2009 

Festakt 65. Geburtstag des Präsidenten 
vom Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang 
Franz, Festveranstaltung und Wissenschaft-
liches Symposium, Centre for European 
Economic Research (ZEW), Mannheim, 
February 2009

Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats, 
Centre for European Economic Research 
(ZEW), Mannheim, February 2009 

Konstituierende Sitzung des Beirats: Schat-
tenwirtschaft, Steuerpolitik und Arbeits-
märkte im internationalen Vergleich: 
Optionen für die Wirtschaftspolitik, Hans 
Böckler Foundation and German Institute 
for Economic Research (DIW), Berlin, 
February 2009

Wirtschaftspolitik in Zeiten der Krise, 
RWI Essen, Berlin, March 2009

Auswahlsitzung der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung, Alexander von Humboldt
Foundation (AvH), Bonn, March 2009

Sitzung der Kommission MPI zur Erfor-
schung von Gemeinschaftsgütern, Max 
Planck Institute for Research on Collective 
Goods, Bonn, March 2009

Fachkonferenz: Handlungsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit: Gestaltende Finanzpolitik 
in Krisenzeiten, Bundesministerium für 
Finanzen, Berlin, March 2009

Patriotism and Tax Compliance, Max 
Planck Institute for Research on Collective 
Goods, Bonn, March 2009

Demographic Change and Public Policy, 
E.ON Ruhrgas Scholarship Programme for 
Business Administration and Economics, 
The Research Council of Norway and 
Dresden University of Technology, 
Dresden, April 2009

CESifo Area Conference on Public Sector 
Economics, CESifo, Munich, April 2009 

Sitzung der Kommission MPI zur Erfor-
schung von Gemeinschaftsgüter, Max 

Planck Institute for Research on Collective 
Goods, Bonn, April 2009

Frontiers in Public Finance, Max Planck 
Institute for Intellectual Property, Competi-
tion and Tax Law, Freie Universität Berlin 
and Social Science Research Center Berlin, 
Munich, 29/30 April 2009 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung 
zum Gesetzentwurf der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD für die Kommission 
von Bundestag und Bundesrat zur Moder-
nisierung der Bund-Länder-Finanzbezie-
hungen, Anhörung im Bundestag, Berlin, 
May 2009

Reform of the EU Budget, Expert Review 
for Copenhagen Economics, The Dutch  
Ministries of Finance, Economics Affairs 
and Agriculture, Brussels, May 2009 

Bewertung der Ergebnisse der Föderalis-
musreformkommission II. Wissenschaft-
liche Tagung – Helmut-Seitz-Gedächtnis-
veranstaltung, Ifo Institute Dresden, 
Dresden University of Technology, Social 
Science Research Center Berlin and Freie 
Universität Berlin, Dresden, May 2009

CESifo Area Conference on Employment 
and Social Protection, CESifo, Munich, 
May 2009

Patriotism and Tax Compliance, The 
Economics and Politics of Employment,
Migration and Social Justice, Anglo-
German-Foundation, Department of 
Economics/CReAM University College 
London, London, May 2009

Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats 
des Bundesministeriums der Finanzen, 
Muenster, May 2009

Kongress und Ausstellung über das 
 Management von Unternehmen in Staats-
besitz, Preisträger Dr. Thilo Sarrazin für 
herausragendes strategisches Finanz- und 
Beteiligungsmanagement, Veranstalter: 
BranchenWerkstatt Öffentliche Hand, 
Der Neue Kämmerer aus der F.A.Z.-
 Gruppe, Wuppertal, June 2009

Sitzung der Geistes-, Sozial- und Human-
wissenschaftlichen Sektion des Wissen-
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schaftlichen Rates der MPG, Mainz,  
June 2009

3rd Workshop on Fiscal Federalism: Financ-
ing Sub-Central Governments, Institute  
of Economics, University of Barcelona, 
Barcelona, June 2009

Streitgespräch: Wege aus der Weltfinanz-
krise, Zeppelin University – Bridging  
Business, Culture and Politics, Berlin,  
July 2009

2. Beiratssitzung Schattenwirtschaft, Steu-
erpolitik und Arbeitsmärkte im internationa-
len Vergleich: Optionen für die Wirtschafts-
politik, Hans Böckler Foundation and 
German Institute for Economic Research 
(DIW), Berlin, July 2009

Kernfragen des Unternehmenssteuerrechts, 
Max Planck Institute for Intellectual Prop-
erty, Competition and Tax Law, Munich, 
July 2009

Münchner Gesprächkreis Unternehmens-
recht, Max Planck Institute for Intellectual 
Property, Competition and Tax Law and 
Allianz, Munich, July 2009

gamescom 2009 – Kölnmesse, Cologne,  
August 2009

Sitzung der Perspektivenkommission am 
MPI für ausländisches und internationales
Privatrecht, Max Planck Institute for  
Comparative and International Private  
Law, Hamburg, September 2009

How the Economists blew the Financial 
Crisis – and what we can do not to repeat  
it again, Harvard University, Social Science 
Research Center Berlin (WZB), September 
2009

The Last Refuge of a Scoundrel? Patriotism 
and Tax, Klimaschutz – Stand und Perspek-
tiven, Verein für Socialpolitik (VfS),  
Magdeburg, September 2009 

Buchvorstellung Professor Pague, Carl  
Hanser Verlag, Munich, September 2009

Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats  
des Bundesministeriums der Finanzen, 
Marburg, September 2009

The Last Refuge of a Scoundrel? Patriotism 
and Tax, Ausschuss für Sozialpolitik,  
Nuernberg, September 2009

Sitzung der Kommission Zukunft der Wirt-
schaftswissenschaften in der Geistes-, So-
zial- und Humanwissenschaftlichen Sektion 
der MPG, Max Planck Institute for Research 
on Collective Goods, Bonn, September 2009

Competition for FDI with Vintage Invest-
ment and Agglomoration Advantages,  
German Research Foundation (DFG),  
Heidelberg, October 2009

Ways Out of the Economic Crisis, Building a 
German-Chinese network for cooperation in 
research and education in the field of Global 
Politics, The Global Economic Crisis, Freie 
Universität Berlin, Berlin, October 2009 

Competition among Nation States, Social 
Science Research Center Berlin (WZB) and 
Max Planck Institute for Intellectual Prop-
erty, Competition and Tax Law, Berlin, 
October 2009

E.ON Ruhrgas Jubiläumsveranstaltung –  
25 Jahre E.ON Ruhrgas-Stipendien, Berlin, 
October 2009

The Lifeboat Problem, Centre of Equality, 
Social Organization and Performance, 
University of Oslo, Oslo, October 2009

Sitzung der Geistes-, Sozial- und Human-
wissenschaftlichen Sektion der MPG, 
Harnack Haus, Berlin, October 2009  

Reflections on Fiscal Federalism: Elaborat-
ing the Research Agenda, Social Science 
Research Center Berlin (WZB) and Max 
Planck Institute for Intellectual Property, 
Competition and Tax Law, October 2009

Love and Taxes – and matching institutions, 
Hans-Möller Seminar, Department of Eco-
nomics LMU Munich, Center for Econom-
ic Studies and Universität der Bundeswehr, 
Munich, November 2009

Brown Bag Lunch Seminar, Winter Term 
2009, Munich Experimental Laboratory  
for Economic and Social Sciences  
(MELESSA), LMU Munich, November 
2009
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Vorwort

4.	Teil
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8. Finanzwissenschaftliches Seminar, 
Social Science Research Center Berlin 
(WZB) and Freie Universität Berlin and 
Dresden University of Technology, Berlin, 
November 2009

CES Council Meeting: First Boadway 
Lecture, Center for Economic Studies, 
Munich, November 2009

CES Council Meeting: Third Boadway 
Lecture, Center for Economic Studies, 
Munich, November 2009

Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats 
des Bundesministeriums der Finanzen, 
Berlin, November 2009

The Lifeboat Problem, CESifo Workshop 
on Political Economy, Dresden University 
of Technology, Dresden, December 2009 

Brown Bag Lunch Seminar, Winter Term 
2009, Munich Experimental Laboratory 
for Economic and Social Sciences 
(MELESSA), LMU Munich, December 
2009

Tax Incidence and Market Power, Univer-
sity of Innsbruck, Innsbruck, December 
2009
 

�4	 Memberships	and	network	activities

CEPR fellow

CESifo fellow

IZA fellow

Member of the Council of Scientifi c 
Advisors to the Ministry of Finance 
(Wissenschaftlicher Beirat beim Bundes-
ministerium der Finanzen)

International Affi liate, Center for the Study 
of Democracy at UCI 

Member of the E.ON Ruhrgas Scholarship 
Committee 

Member of the Selection for the allocation 
of Humbold Research Fellowships

Vice Chairman of the Council of Scientifi c 
Advisors to the Ministry of Finance (Wis-
senschaftlicher Beirat beim Bundesminis-
terium der Finanzen)

Member of group of experts at the Fiscal 
Affairs Department of the International 
Monetary Fund

International Research Fellow, Oxford 
University Center for Business Taxation

Member of the Heinz Maier-Leibnitz Prize 
Committee 

Research Professorship at the Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Honorary Professor, Department of Eco-
nomics, Ludwig Maximilians University 
of Munich 

Verein für Socialpolitik, Elected Council 
Member

III	 Dr.	Florian	Morath

�	 Journal	contributions

Strategic information acquisition and the 
mitigation of global warming. Journal of 
Environmental Economics and Management 
– forthcoming.

2	 Lectures

Information sharing in contests, Microeco-
nomics Workshop, Free University 
of Berlin, February 2009

Information acquisition in confl icts, 
European Public Choice Society, Annual 
Meeting, Athens, April 2009

Market power and tax incidence, Workshop 
“Frontiers in Public Finance”, 
Munich, April 2009

Information sharing in contests, Verein 
für Socialpolitik, Annual Meeting, 
Magdeburg, September 2009
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Information acquisition in conflicts,  
ASSET, Annual Meeting, Istanbul, 
 October 2009

Social mobility and redistributive taxation, 
Brown Bag Lunch Seminar, Winter  
Term 2009, Munich Experimental  
Laboratory for Economic and Social  
Sciences (MELESSA), LMU Munich,  
November 2009

�	 Teaching

International Public Finance, Freie Univer-
sität Berlin

4	 Participation	in	conferences	or	
committees

Londoner Ph.D. Workshop, University  
College (UCL), London, January 2009

Frontiers in Public Finance, Max Planck 
Institute for Intellectual Property, Competi-
tion and Tax Law, Freie Universität Berlin 
and Social Science Research Center Berlin, 
Munich, 29/30 April 2009

Competition among Nation States, Social 
Science Research Center Berlin (WZB)  
and Max Planck Institute for Intellectual 
Property, Competition and Tax Law, Berlin, 
October 2009

8. Finanzwissenschaftliches Seminar,  
Social Science Research Center Berlin, 
Freie Universität Berlin and Dresden  
University of Technology, Berlin, November 
2009

Brown Bag Lunch Seminar, Winter Term 
2009, Munich Experimental Laboratory 
 for Economic and Social Sciences  
(MELESSA), LMU Munich, November 
2009

IV	 Salmai	Qari

�	 Lectures

The last refuge of a scoundrel? Patriotism 
and Tax Compliance, The Economics of 

Charitable Giving, ZEW (Centre for Euro-
pean Economic Research), Mannheim, 
October 2009 

The last refuge of a scoundrel? Patriotism 
and Tax Compliance, Competition among 
Nation States, Social Science Research 
Center Berlin and Max Planck Institute for 
Intellectual Property, Competition and Tax 
Law, Berlin, 16–17 October 2009

2	 Participation	in	conferences	or	
committees

Frontiers in Public Finance, Max Planck 
Institute for Intellectual Property, Competi-
tion and Tax Law, Freie Universität Berlin 
and Social Science Research Center Berlin, 
Munich, 29/30 April 2009

The Economics of Charitable Giving, ZEW 
(Centre for European Economic Research), 
Mannheim, October 2009 

Competition among Nation States, Social 
Science Research Center Berlin and Max 
Planck Institute for Intellectual Property, 
Competition and Tax Law, Berlin,  
16–17 October 2009

Brown Bag Lunch Seminar, Winter Term 
2009, Munich Experimental Laboratory  
for Economic and Social Sciences  
(MELESSA), LMU Munich, November 
2009

8. Finanzwissenschaftliches Seminar, Social 
Science Research Center Berlin, Freie
Universität Berlin and Dresden University 
of Technology, Berlin, November 2009

�	 Memberships	and	network	activities

European Economic Association

Econometric Society

International Association for Statistical 
Computing
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Vorwort Seit 1952 wird am Institut in München die 
Zeitschrift Gewerblicher Rechtsschutz 
und Urheber recht, Internationaler Teil 
(GRUR Int.) herausgegeben. GRUR Int. hat 
ca. 1.800 Abonnenten und erscheint monat-
lich bzw. als Doppelheft August/September 
bei C.H. Beck mit einem jährlichen Gesamt-
umfang von ca. 1.050 Seiten. In der Zeitschrift 
werden
– international und europarechtlich rechts-

vergleichende Abhandlungen,
– auslandsrechtliche sowie nationale Ab-

handlungen,
– Berichte,
– neue Gesetze in Übersetzung,
– wichtige Gerichtsentscheidungen,
– Buchbesprechungen,
– aktuelle Informationen über das rechtspo-

litische Geschehen im In- und Ausland
– sowie eine fortlaufende Bibliographie 
veröffentlicht. Alle Hefte sind vollständig 
(seit 1952) auf CD-ROM verfügbar. Heraus-
geber der Zeitschrift sind Prof. Schricker 
und Prof. Straus. Der Rechtsprechungsteil 
wird von Dr. Katzenberger betreut. Für die 
„Aktuellen Informationen“ ist Herr Klop-
schinski verantwortlich, die im Zweimonats-
rhythmus veröffentlichte Bibliographie wird 
von Herrn Weber erstellt. Alle zur Veröffent-
lichung akzeptierten Beiträge werden in der 
Redaktion von Herrn Loher erfasst und re-
daktionell bearbeitet. Dies umfasst die An-
passung an die für die Zeitschrift geltenden 
formalen Richtlinien, die Überarbeitung und 
ggf. Ergänzung von Fußnoten und Quellen-
angaben sowie den Kontakt zu Autoren und 
dem Verlag. Die Manuskripte werden satz-
fertig zum Verlag gegeben und bis zur Veröf-
fentlichung des jeweiligen Heftes in der Re-
daktion betreut.

Seit 1970 gibt das Institut in München die 
Zeitschrift International Review of Intel-
lectual Property and Competition Law 
(IIC) in englischer Sprache heraus, die sich 
in der Zwischenzeit als weltweit führendes 
akademisches Journal dieses Fachgebiets eta-
bliert hat. IIC hat ca. 800 Abonnenten, einen 
Umfang von 1.000 Seiten und erscheint acht-
mal jährlich bei C.H. Beck. In dieser Zeit-
schrift werden
– rechtsvergleichende auslandsrechtliche 

und nationale Aufsätze,
– Stellungnahmen,
– Berichte,
– wichtige Gerichtsentscheidungen

– und Buchbesprechungen aus dem Be-
reich des geistigen Eigentums und Wett-
bewerbsrechts

veröffentlicht. Seit einiger Zeit ist IIC online 
auf Westlaw (www.westlaw.co.uk) und Beck 
Online (beck-online.beck.de) verfügbar.
Der internationale, aus renommierten Exper-
ten zusammengesetzte Beirat der IIC und 
Korrespondenten in zahlreichen Ländern be-
obachten laufend die Entwicklung dieses 
Rechtsgebiets unter der fachkundigen Lei-
tung im Institut. Die Herausgeber der Zeit-
schrift sind Prof. Cornish, Prof. Drexl, Prof. 
Hilty und Dr. Pagenberg.
Als Legal Manager der IIC berät Dr. Beiter 
die Autoren der Zeitschrift. Er recherchiert 
und bearbeitet internationales Fallrecht, 
trifft eine Vorauswahl des zu veröffentli-
chenden Materials und organisiert und koor-
diniert die tägliche Arbeit der Zeitschrift.
Die vom zuständigen wissenschaftlichen Re-
dakteur zur Veröffentlichung angenommenen 
Beiträge werden von Herrn Heard redaktio-
nell bearbeitet. Dies umfasst die sprachliche 
Überarbeitung, Rückfragen beim Autor, For-
matierung, Anpassung der Fußnoten und 
Überwachung des Druckprozesses bis zur 
Veröffentlichung.

Eine Vielzahl weiterer Zeitschriften und 
Schriftenreihen wurde unter der Beteiligung 
von Institutsangehörigen herausgegeben. 

Prof. Hilty ist Mitherausgeber der Zeitschrift 
sic! – Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informa-
tions- und Wettbewerbsrecht, der Zeitschrift 
MultiMedia und Recht, der Reihe Schriften 
zum Medien- und Immaterialgüterrecht sowie 
Herausgeber der Reihe Literatur zum europä-
ischen Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht. Dr. Jaeger ist Managing Director des 
European State Aid Law Quarterly (EStAL). 
Prof. Ullrich ist Chefredakteur der Revue in-
ternationale de droit économique (RIDE). Prof. 
Drexl gehört zum wissenschaftlichen Beirat 
von Concurrences, der führenden kartell-
rechtlichen Zeitschrift Frankreichs und gibt 
als Vorsitzender der Academic Society for 
Competition Law (ASCOLA) deren Schrif-
tenreihe heraus.

Prof. Schön ist – gemeinsam mit Prof. Ha-
bersack und Prof. Schmidt – Schriftleiter 
und Mitherausgeber der Zeitschrift für das ge-
samte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht – 
ZHR. Die Hauptredaktion wird seit dem 

A	 Publikationswesen
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1.1.2004 am Institut geführt. Im Berichtszeit-
raum waren Frau Baier, Frau Erker, Herr 
Niedermeier, Frau Richter und Herr Röder 
mit der technischen Bewältigung dieser Auf-
gabe betraut. Damit wird die – seit 1858 be-
stehende – traditionsreichste deutsche Fach-
zeitschrift auf dem Gebiet des allgemeinen 
Unternehmens- und Gesellschaftsrechts, aber 
auch des Kartellrechts und des öffentlichen 
Wirtschaftsrechts, maßgeblich am Institut be-
treut. Den hohen Qualitätsstandard und ex-
zellenten Ruf der ZHR bestätigt das erste 
Ranking juristischer Fachzeitschriften, das in 
Heft 17/2009 der JuristenZeitung veröffent-
licht wurde. Darin wird die ZHR sowohl als 
beste Zeitschrift für Gesellschaftsrecht als 
auch als beste fachbezogene Zeitschrift insge-
samt ausgewiesen. 

Die Arbeit der Schriftleitung der ZHR ist nicht 
nur darauf gerichtet, aus einer Fülle ein-
gesandter und beauftragter Manuskripte ein 
 aktuelles und niveauvolles Publikationspro-
gramm zusammenzustellen. Einen besonderen 
Schwerpunkt bildet daneben die Durchfüh-
rung von Tagungen und Diskussionsveran-
staltungen zu wesentlichen Fragen des Han-
dels- und Wirtschaftsrechts. So werden im 
Zweijahresturnus (im Wechsel mit der Zeit-
schrift für Unternehmens- und Gesellschafts-
recht – ZGR) zweitätige Symposien abgehal-
ten, auf denen jeweils ca. 150 führende 
Vertreter aus Wissenschaft, Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Beratungs- sowie Unter-
nehmenspraxis anhand von vorbereiteten Re-
feraten diskutieren. Aus Anlass des 150-jäh-
rigen Bestehens der ZHR fand im Juni 2008 in 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften ein zusätzliches Festsymposi-
on statt, auf dem die Thematik der Unterneh-
menszusammenschlüsse in jeweils zwei wis-
senschaftlichen Referaten aus der Sicht des 
Aktienrechts, des Kapitalmarktrechts, des 
Kartellrechts und des öffentlichen Wirt-
schaftsrechts entfaltet und mit einer großen 
Zahl sachkundiger Gäste diskutiert wurde. 
Das turnusgemäße ZHR-Symposion vom Ja-
nuar 2009 war dem Kapitalmarkt- und Gesell-
schaftsrecht gewidmet. Neben der Erörterung 
von Praxis- und Reformthemen der Societas 
Europaea wurde dabei auch der Vorschlag 
eines Statuts der Europäischen Privatgesell-
schaft kritisch beleuchtet. Zudem wurden 
Probleme der Übertragung und Verbriefung 
von Kreditforderungen präsentiert.

Prof. Schön ist außerdem Mitherausgeber der 
traditionsreichen Deutschen Steuer-Zeitung 
(Stollfuß), sowie der Schriftenreihe Rechtsord-
nung und Steuerwesen (Dr. Otto Schmidt 
KG). Im Jahre 2006 wurde er zum Mitheraus-
geber der Zeitschrift Der Konzern (Heymanns) 
sowie im Jahre 2007 zum Mitherausgeber der 
Zeitschrift Internationales Steuerrecht (C.H. 
Beck), dem offiziellen Fachblatt der Interna-
tional Fiscal Association für Deutschland be-
rufen. Er ist zugleich Mitglied des Advisory 
Boards der Zeitschrift European Business Orga-
nization Law Review (Asser Press) und des 
Scientific Committee der Zeitschrift Diritto e 
Pratica Tributaria Internazionale (CEDAM). 
Im Jahr 2009 wurde die erste weltweit agie-
rende, interdisziplinäre Zeitschrift zum Steu-
errecht vorgestellt, die durchgehend einem 
strengen peer-review-Verfahren unterliegt: 
das World Tax Journal. Prof. Schön wurde 
zum Mitherausgeber berufen und hat zu den 
ersten erschienenen Ausgaben bereits um-
fangreiche Publikationen beigetragen.

Prof. Konrad ist seit 2007 Co-editor des Jour-
nal of Public Economics, der bedeutendsten 
internationalen Fachzeitschrift im Bereich 
Finanzwissenschaft (Public Economics). 
Darüber hinaus hat er 2009 Herausgebertä-
tigkeiten als Mitglied im Editorial Board der 
internationalen Fachzeitschrift European Jour-
nal of Political Economy wahrgenommen so-
wie als Associate Editor der internationalen 
Fachzeitschriften Economics of Governance, 
Regional Science and Urban Economics, CE-
Sifo Economic Studies, Journal of Population 
Economics und Geneva Papers on Risk and 
Insurance Review. Ferner ist er Mitheraus-
geber der Reihe Finanzwissenschaftliche 
Schriften beim Lang Verlag.

Am Institut werden folgende Schriftenrei-
hen herausgegeben: 

– MPI Studies on Intellectual Prop-
erty, Competition and Tax Law

– Schriftenreihe zum gewerblichen 
Rechtsschutz

– Schriftenreihe zum Wirtschaftsrecht 
Lateinamerikas

– Münchner Schriften zum Europä-
ischen und Internationalen Kartell-
recht

– Abhandlungen zum Urheber- und 
Kommunikationsrecht
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Vorwort – Max Planck Series on Asian Intellec-
tual Property Law

– IIC Studies – Studies in Industrial 
Property and Copyright Law

– MIPLC Studies

Unter den Publikationen des Instituts ist im 
Besonderen die 2007 gegründete Schriften-
reihe MPI Studies on Intellectual Prop-
erty, Competition and Tax Law (Sprin-
gerScience) hervorzuheben, in der die 
wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts in 
neuer Form der Fachöffentlichkeit präsen-
tiert werden können. In dieser Schriftenrei-
he, die im Ausgangspunkt sowohl englisch-
sprachige als auch deutschsprachige Beiträge 
enthalten wird, sollen überwiegend Sammel- 
und Tagungsbände publiziert werden. Durch 
die Veröffentlichung von insgesamt 11 Bän-
den konnte die Reihe die gleichmäßige Prä-
senz in der nationalen und internationalen 
Diskussion im Berichtszeitraum unter Be-
weis stellen. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient nicht 
zuletzt auch das seit Herbst 2008 mittlerwei-
le viermal jährlich über die Plattform SSRN 
erscheinende eJournal Max Planck Institute 
for Intellectual Property, Competition & Tax 
Law Research Paper Series (Herausgeber: 

Prof. Drexl, Prof. Hilty, Prof. Konrad, Prof. 
Schön) mit aktuellen Beiträgen der Instituts-
wissenschaftler in Form von preprints, work-
ing papers und abstracts aus den Bereichen 
des 
– Immaterialgüterrechts (Urheberrecht, 

Patentrecht, Markenrecht),
– Wettbewerbsrecht (Recht gegen den 

unlauteren Wettbewerb, Kartellrecht),
– Steuerrecht,
– Kapitalgesellschaftsrecht,
– Kapitalmarktrecht,
– und der Rechnungslegung.
Das eJournal zeichnet sich durch weltweite 
Sichtbarkeit und Wahrnehmung von Beiträ-
gen unter dem Label des Instituts, eine 
schnelle Verbreitung von Forschungsergeb-
nissen sowie eine gute Auffi ndbarkeit über 
Google, Google Scholar, Yahoo aus. Es fördert 
den direkten und zeitnahen Austausch zwi-
schen Autoren bzw. Wissenschaftlern der 
Community zu aktuellen Forschungsergebnis-
sen und unterstützt durch die Möglichkeit des 
kostenlosen Einreichens und Herunterladens 
von Papieren den OpenAccess Gedanken. Die 
jeweils aktuelle Ausgabe des eJournals ist über 
http://papers.ssrn.com /sol3 /sample _issues /
1281188 _CMBO.html abrufbar.
Koordination und Kontakt: Herr Weber und 
Frau Kortüm.

Website	SSRN	–	eJournal
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Eine Entlastung der Verantwortlichen (Herr 
Leitl und Herr Leber) durch einen ständig 
wachsenden IT-Betrieb wurde durch die 
Einstellung von Herrn Kolbe erreicht, wo-
durch wichtige Projekte (s.u.) angegangen 
und realisiert werden konnten. Der First Le-
vel Support wurde Mitte 2008 von Herrn 
Köhler übernommen, dadurch konnte die 
Betreuung der Auszubildenden von Herrn 
Leber intensiviert sowie die ersten Schritte 
der Implementierung der neuen Abteilung 
für Finanzwissenschaften begleitet werden. 
Diverse gemeinsame EDV-Projekte mit an-
deren juristischen Max-Planck-Instituten 
wurden von Herrn Leitl betreut.

Die ständig wachsenden Anforderungen an 
den Webauftritt und die neue Intranetprä-
senz wurden von Herrn Schautschick und 
Herrn Gurris umgesetzt. Herr Seyfried hat 
das Institut nach erfolgreicher Ausbildung 
zum Fachinformatiker (Fachrichtung: Sys-
temintegration) mit einem guten Abschluss 
verlassen. Auch er hatte sich bereits in gro-
ßem Umfang bei der Bewältigung der täg-
lichen Arbeiten im EDV-Bereich für das In-
stitut verdient gemacht. Herr Göcen, der 
seine Ausbildung im September 2007 begon-
nen hat, arbeitet jetzt in allen Bereichen 
konstruktiv mit. Er konnte sein Fachwissen 
im Rahmen der Ausbildung vertiefen und 
auch erfolgreich anwenden. Im September 
2009 hat ein weiterer Auszubildender, Herr 
Rowland, seine Ausbildung begonnen. Im 
Rahmen der Implementierung der neuen Ab-
teilung für Finanzwissenschaften wurde die 

EDV-Gruppe im Dezember 2009 durch 
Herrn Müller verstärkt; sein Aufgabengebiet 
ist der First Level Support und der weitere 
Aufbau dieser Abteilung.

Das Jahr 2008 wurde von zwei großen Pro-
jekten beherrscht: der Modernisierung des 
Serverraumes und der Migration zu hochver-
fügbaren Servern. In der ersten Jahreshälfte 
wurde die Servervirtualisierung eingeführt. 
Damit konnte auf ca. 15 physikalische Server 
verzichtet und eine enorme Einsparung beim 
Stromverbrauch und Platzbedarf sowie eine 
erheblicher Zuwachs in Bezug auf die Ver-
fügbarkeit der Server erzielt werden, bei Be-
darf meist innerhalb von Minuten – im Ge-
gensatz zu Tagen/Wochen inkl. Hardware 
vorher. 

Durch einen „Cluster“ erfolgte eine hochver-
fügbare Konfigurierung der Mail- und Daten-
Server; dies erlaubt, z.B. Wartungsarbeiten 
an selbigen auch im normalen Tagesbetrieb 
durchzuführen und gleichzeitig die Stabilität 
des Systems zu gewährleisten.

Ende 2008 wurde der Serverraum grundle-
gend modernisiert. Es wurde ein Doppelbo-
den eingezogen, die Klimaanlage und unter-
brechungsfreie Stromversorgung wurde dem 
aktuellen/zukünftigen Bedarf angepasst und 
es wurden neue, größere Racks für die Server 
beschafft. Außerdem wurden alle Racks struk-
turiert verkabelt und es wurde ein Notfallplan 
mit Notbetrieb für die zentralen Komponen-
ten ausgearbeitet. Durch diese Maßnahmen 

B	 EDV

Neuer	Serverraum
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Vorwort wird die weitere Dokumentation erleichtert, 
es können leichter und schneller Server/ein-
zelne Komponenten ausgetauscht werden und 
alle Komponenten werden nun optimal ge-
kühlt und mit Strom versorgt. Durch die neu-
en Racks wurde auch Platz für neue, zukünf-
tige Systeme geschaffen.

2009 wurde der Fokus auf das Netzwerk und 
den Ausbau im Gebäude Marstallstraße 8 
gerichtet. In der Marstallstraße 8 wurde die 
bereits bestehende Bibliothek erweitert und 
Büroraum für die neue Abteilung geschaffen. 
Durch diese Erweiterungen musste der be-
stehende Technikraum, im laufenden Be-
trieb, umgebaut und erweitert, die Hardware 
der Netzwerkswitche getauscht und eine 
neue Telefonanlage eingeführt werden. Die 
bestehende Telefonanlage war veraltet und 
hielt keine weiteren Expansionsmöglich-
keiten vor. Im Rahmen des VOIP-Projektes 
(Voice-over-IP/Sprache über Datennetze) 
der Generalverwaltung wurden verschiedene 
Systeme evaluiert. Im Herbst 2009 erfolgte 
die Ausschreibung und Beschaffung einer 
neuen Anlage. Mit der Migration wurde be-
reits begonnen, sie wird voraussichtlich bis 
Ende I. Quartal/2010 abgeschlossen sein. 
Die gesamte Umsetzung wurde, zwar in Ab-
stimmung, aber ohne Hilfe der GV realisiert. 
Damit sind wir Vorreiter und Pilotprojekt in 
der MPG.

Die bestehende Netzwerkhardware war 2002 
angeschafft worden. Da der bisherige Her-
steller sein Betriebssystem gewechselt hat, 
wäre auch ein Kompletttausch der Geräte 
notwendig gewesen, wenn wir bei dem aktu-
ell eingesetzten Hersteller geblieben wären. 
Nachdem verschiedene Hersteller näher be-
trachtet wurden, fi el die Wahl auf Geräte der 
Fa. HP Pro Curve Networking. Die Mittel 
für dieses Projekt wurden beim BAR (Bera-
tender Ausschuss Rechneranlagen) beantragt 
und genehmigt. Die letzten Switche werden 
voraussichtlich im Januar 2010 ausgetauscht. 
Neben dem Austausch der Hardware wurde 
auch der logische Aufbau des Netzwerkes 
überarbeitet, um der wachsenden Anzahl von 
MitarbeiterInnen, StipendiatInnen und Gäs-
ten gerecht zu werden. Hier wurden neue 
Systeme eingeführt, die es ermöglichen, je-
den Teil des Netzwerkes und der in diesem 
Segment arbeitenden MitarbeiterInnen, Sti-
pendiatInnen und Gäste bedarfsgerecht vor 
Gefahren zu schützen. Aufgrund der Schnell-

lebigkeit der IT-Landschaft wird dieses Pro-
jekt in einen Prozess überführt werden müs-
sen, damit die IT-Abteilung schnell und 
angemessen auf Veränderungen reagieren 
kann.

Es gab aber auch Projekte, die unerwartet 
große Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
bereiteten: die notwendig gewordene Aktua-
lisierung der Softwareverteilung. Die bisher 
beanstandungsfrei arbeitende Vertragsfi rma 
lieferte ein völlig unausgereiftes Produkt, da-
her musste vieles in der Zwischenzeit von 
Hand installiert werden, so dass die Aktuali-
tät und unser Support für die Software deut-
lich darunter litt.

Die Zusammenarbeit mit den anderen juris-
tischen Instituten wurde weiter ausgebaut 
(siehe dazu 4. Teil, C). Die Institutswebser-
ver sind jetzt barrierefrei. 

Für die nahe Zukunft sind folgende tech-
nische Projekte geplant:
– Aufbau eines einheitlichen WLANs über 

beide Gebäude
– Einführen von Windows 7 und Offi ce 

2010
– Wechsel auf Exchange 2010 (neuer Mail-

server)
– Einheitlicher und einfacherer Zugriff auf 

interne Ressourcen aus dem Internet

Neuer	Serverraum
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Das stetige Anwachsen des Institutes in den 
letzten Jahren bedeutete auch in der IT-Abtei-
lung eine stete Zunahme an Aufgaben sowie 
ein steigendes Arbeitsaufkommen. Um die 
anstehenden Aufgaben bewältigen zu können 
wurde daher zusätzliches Personal eingestellt. 
Diese personelle Vergrößerung der IT-Einheit 
bedeutete aber auch, dass es nun nicht mehr 
möglich war, alle Mitarbeiter in jedem Teilbe-
reich der IT arbeiten zu lassen, um sich da-
durch gegenseitig vertreten zu können. Durch 
die große Vielfalt der Aufgaben in der IT ist es 
zunehmend notwendig geworden, dass sich 
jeder Mitarbeiter auf einen Teilbereich spezi-
alisiert. Diese Entwicklung hat zur Folge, dass 
kein Mitarbeiter mehr den vollen Überblick 
über die gesamte IT des Institutes haben 
kann. Durch die zunehmende Aufgabenviel-
falt, Spezialisierung und der wachsenden Zahl 
an Personal steigt der Abstimmungsbedarf in-
nerhalb der Abteilung kontinuierlich und wird 
auch in Zukunft zunehmen. Dieser Faktor 
verbraucht bereits jetzt einen erheblichen Teil 
der vorhandenen Ressourcen in der IT-Abtei-
lung, da immer wieder zeitraubende Bespre-
chungen erforderlich sind. Um diesem Trend 
entgegenzuwirken darf die IT-Abteilung in 
den nächsten Jahren nicht nur technische 
Projekte planen und durchführen, sondern 
muss verstärkt die internen Prozesse und 
Strukturen optimieren, um auch in Zukunft 
die Anforderungen der wissenschaftlichen 
Abteilungen erfüllen zu können. Hierzu zählt 
u.a. eine verbesserte und einheitliche Doku-
mentation der IT-Systeme des Institutes. Um 
dies zu erreichen wurde bereits eine Wiki auf-
gebaut, die als zentrales Dokumentationstool 
dient und in die alle bereits vorhandenen Do-
kumentationen übernommen werden sollen. 
Durch die Wiki ist die IT-Abteilung in der 
Lage, auf alte Revisionen im Rahmen der Feh-
lersuche zuzugreifen und jeder Mitarbeiter 
der Abteilung kann schnell und einfach Ände-
rungen eintragen, bzw. evtl. vorhandene Feh-
ler korrigieren. Durch die Einführung der 
Wiki hat sich die Qualität und Aktualität der 
Dokumentation, sowie der Informationsfluss 
innerhalb der Abteilung bereits stark verbes-
sert. Neben der Optimierung der Dokumen-
tation wird die Abteilung noch weitere Fort-
schritte in anderen Bereichen der internen 
Organisation angehen müssen, um in Zukunft 
effizienter und effektiver als Servicestelle für 
die wissenschaftlichen Abteilungen arbeiten 
zu können und neuen Anforderungen gerecht 
zu werden.
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Vorwort Die in 2002 gestartete Initiative zur Einfüh-
rung eines Content Managementsystems 
(CMS) zur elektronischen Informationsver-
waltung und -vermittlung unter Leitung von 
Prof. Hilty, die in 2004 in eine auf Dauer an-
gelegte Kooperation überführt wurde, ist mitt-
lerweile in fünf juristischen Max-Planck-Insti-
tuten in der ersten Ausbaustufe umgesetzt: 

Seit 2006/2007 ist das CMS (Software CON-
TENS, der Contens GmbH) an den beteilig-
ten Instituten (neben dem MPI für Geistiges 
Eigentum sind dies die Institute für Völker-
recht in Heidelberg, für Privatrecht in Ham-
burg, für Strafrecht in Freiburg und für Sozi-
alrecht in München) erfolgreich etabliert und 
unterstützt in effi zienter Weise den Auf- und 
Ausbau der jeweiligen Webpräsenzen. Der 
Beitritt des MPI für Rechtsgeschichte in 
Frankfurt zur Kooperation ist für 2010 ge-
plant. Die institutsübergreifende Koordinati-
on auf Projektebene liegt seit Mitte 2008 in 
den Händen des MPI für Geistiges Eigentum 
(Kortüm).

I	 Ausbau	am	Institut

Die einfache Benutzbarkeit und Flexibilität 
des Systems ermöglicht  eine schnelle An-
passung an die sich stets wandelnden Anfor-
derungen der Institute unter Wahrung des 
 Corporate Designs: Beispielsweise konnten 
problemlos Unterseiten für die International 
Max Planck Research School for Competi-
tion and Innovation (IMPRS-CI) ebenso wie 
2009 die Bereiche der neuen Abteilung Fi-
nanzwissenschaften in den Internetauftritt 
integriert werden. Eine grundsätzliche Über-
arbeitung hat zudem die Startseite durch die 
Aufnahme eines sog. Pressemitteilungsmo-
duls für aktuelle Meldungen und Veröffent-
lichungen sowie eines Terminkalenders für 
Tagungen, Vorträge und Lehrveranstaltun-
gen erfahren (Bahiense, Gurris, Müller).

Der Aufbau des Intranets mit nützlichen In-
formationen aus allen organisatorischen Be-
reichen sowie einem elektronischen Mitar-
beiterhandbuch und Schulungsunterlagen 
konnte im Berichtszeitraum ebenfalls erfolg-
reich abgeschlossen werden (Gurris; Leitl, 
Schautschick).

Seit  Sommer 2008 sind alle Seiten barriere-
frei gestaltet.
Der ebenfalls CMS-gestützte, eigens konzi-
pierte Workfl ow zur Verwaltung der Stipen-
dienmittel ist mittlerweile fester Bestandteil 
des täglichen Arbeitens der am Vergabepro-
zess beteiligten Mitarbeiter des Instituts. 
Eine Erweiterung des Workfl ows zur Verwal-
tung der zahlreichen Gastwissenschaftler ist 
in Vorbereitung.

II	 Disziplinspezifi	sches	Publikations-
management	(JusCMS)	

Im Rahmen der CMS-Kooperation der juris-
tischen Institute konnte im Berichtszeitraum 
eine zweite Ausbaustufe in Angriff genom-
men werden: Der Aufbau einer den Bedürf-
nissen der juristischen Forschung angepass-
ten Lösung für das Publikationsmanagement 
in Zusammenarbeit mit der Max Planck Di-
gital Library (MPDL).

Ziel ist es, das bestehende CMS um eine auf 
dem zentralen Repository der MPG (Pub-
Man) basierende und in die Informationsar-
chitektur eSciDoc integrierte Lösung zu er-
weitern, die folgende Anforderungen erfüllt:
– verbesserte Sichtbarkeit und Auffi ndbar-

keit von Publikationen (insbesondere 
über  Google, Google Scholar)

– nachhaltige Zitierfähigkeit der Publika-
tionen

– Langzeitarchivierung von Publikations-
daten und Volltexten 

– Mehrfachverwertbarkeit der Publikations-
daten und Publikationen (z.B. für das 
Jahrbuch der MPG, die Tätigkeitsbe-
richte der Institute, die Darstellung auf 
persönlichen Webseiten der Wissen-
schaftler und SSRN).

Bei der Umsetzung der Lösung werden diszi-
plinspezifi sche Bedürfnisse wie beispielsweise
– spezielle Publikationstypen (z.B. Urteils-

anmerkungen, Beiträge in juristischen 
Kommentaren)

– spezielle Metadaten pro Publikationstyp
– eigener Zitierstil
ebenso berücksichtigt wie eine komfortable 
Dateneingabe für den Wissenschaftler und 
eine Qualitätssicherung der Daten.

C	 Informations-	und	Publikationsmanagement
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Der Forderung der MPG, Daten im Sinne des 
sog. Deposit Request nachhaltig elektronisch 
zu speichern, die auch der Linie anderer Wis-
senschaftsorganisationen und den Bestre-
bungen der Europäischen Kommission zum 
OpenAccess Gedanken entspricht, trägt diese 
Lösung vollumfänglich Rechnung.

An dem im Februar 2009 gestarteten und 
über zwei Jahre laufenden Projekt sind feder-
führend das MPI für Geistiges Eigentum 
sowie das MPI für Privatrecht in Hamburg 
beteiligt (Projektleitung: Kortüm). Für die 
Laufzeit des Projekts werden aus zentralen 
Mitteln eine Entwicklerstelle (Stoyanova, 
MPI für Geistiges Eigentum), eine halbe 
Stelle für Unterstützung und Projektkoordi-
nation (Arndt, MPI für Privatrecht) sowie 
eine halbe Stelle für Servicemanagement 
(Müller, MPDL) finanziert. Vertreter aus den 
Bereichen EDV, Bibliothek, Wissenschaft 
und Sekretariate sind in das Projekt einge-
bunden (auf Seiten des Instituts: Auer; Bol-
land; Knaak; Leitl; von Lewinski; Poett-
ker; Weber).

III	 Max	Planck	Legal	Studies	Network

Aktivitäten für eine weitere Ausbaustufe im 
Rahmen der CMS-Kooperation wurden im 
Zusammenhang mit dem Max Planck Legal 
Studies Network gestartet (MPI für Privat-
recht: Zimmermann, MPI für Geistiges Ei-
gentum: Hilty). Ziel des Projekts ist der Auf-
bau eines institutsübergreifenden Webportals, 
über das sich die juristischen Institute als 
Kompetenzzentrum der rechtswissenschaft-
lichen Grundlagenforschung in Europa dar-
stellen möchten. Der Mehrwert des Portals 
– als Einstiegsseite für juristisch Interessier-
te – liegt in einer Verbesserung der Außen-
darstellung der Forschungstätigkeit der juris-
tischen Max-Planck-Institute durch die 
 Bündelung wichtiger Informationen und 
Forschungsergebnisse und das Zusammen-
führen der Inhalte aus den Institutswebsites 
und damit eng verbunden die verbesserte 
Sichtbarkeit und Auffindbarkeit der For-
schungsarbeit der Institute. Ein gemein-
sames Design und Logo wird den Wiederer-
kennungswert der Marke „Juristische 
Max-Planck-Institute“ stärken sowie die Dar-
stellung des vernetzten Arbeitens der Insti-
tute untereinander, aber auch international 

bzw. interdisziplinär, verdeutlichen. Gleich-
zeitig wird die Möglichkeit geschaffen, ge-
meinsame Projekte und Veröffentlichungen 
in Angriff zu nehmen.

Im Berichtszeitraum fanden mehrere Treffen 
mit den Direktoren aller juristischen Insti-
tute und Vertretern der Institute auf Mitar-
beiterebene (MPI für Geistiges Eigentum: 
Kortüm) statt, in denen das grundsätzliche 
Konzept und die personelle Unterstützung in 
technischer und inhaltlicher Hinsicht be-
schlossen wurden. Für die Projektumsetzung 
ist das Ende des Jahres 2010 anvisiert.

IV	 Ausblick	–	Migration	

Für 2010/2011 ist die Migration der Soft-
ware CONTENS auf die aktuelle Version 
und ein update des Redaktionssystems, das 
für die juristischen Institute zentral am MPI 
für Völkerrecht verwaltet wird, geplant. Ein 
entsprechender Antrag zur unterstützenden 
Finanzierung des Vorhabens soll beim Bera-
tender Ausschuss für EDV-Anlagen in der 
MPG (BAR) gestellt werden.
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Vorwort I	 Überblick

Die Aktivitäten der unter der Leitung von As-
sessor Weber, M.A. (LIS) stehenden Biblio-
thek des Max-Planck-Instituts für Geistiges 
Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht 
lassen sich in den Jahren 2008 und 2009 mit 
den Worten Kontinuität, Effi zienzsteigerung 
und Bewältigung neuer Herausforderungen 
beschreiben. 

Klassische und oberste Bibliotheksaufgabe ist 
die optimale Versorgung der Wissenschaftler 
mit Literatur zu allen am Institut verfolgten 
Forschungsgebieten. Neue Angebote runden 
das Dienstleistungsspektrum der Bibliothek 
weiter ab und ermöglichen den Wissenschaft-
lern einen verbesserten Zugang zu dem In-
formationsangebot. So wurde im Berichts-
zeitraum unter anderem damit begonnen, 
Online-Publikationen zu erfassen, Inhaltsver-
zeichnisse einzuscannen und recherchierbar 
zu machen und mittels eines elektronischen 
Zeitschriftenumlaufs einen schnelleren Zu-
griff auf die in unserer Bibliothek verfügbaren 
Zeitschriften zu ermöglichen.

Umfangreiche neue Aufgabenfelder ergaben 
sich in den beiden Jahren durch die dyna-
mische Entwicklung des Instituts. So wurde 
im Jahre 2008 IMPRS-CI – The International 
Max Planck Research School for Competition 
and Innovation – ins Leben gerufen, deren 
Literaturversorgung durch die Bibliothek er-
folgt.

Im November 2008 wurde unser Institut zum 
Treffpunkt von etwa 100 Kolleginnen und 
Kollegen aus juristischen Bibliotheken, wel-
che die Fortbildungsveranstaltung „Juristische 
Fachinformation im Wandel“ besuchten. Die 
Veranstaltung wurde gemeinsam von der Ar-
beitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- 
und Dokumentationswesen (AjBD) und der 
virtuellen Fachbibliothek Recht (ViFa Recht) 
initiiert und durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer Bibliothek organisiert.

Mit der Etablierung der Abteilung Finanzwis-
senschaft im Jahre 2009 wuchs der Bibliothek 
eine weitere, große und völlig neue Aufgabe 
zu. Erstmals gilt es, eine Bibliothek für ein 
nicht juristisches Forschungsgebiet aufzubau-
en und zu betreuen. Als Grundbestand dieser 
Bibliothek wurden zwei Buchnachlässe der 
Finanzwissenschaftler Heinz Haller und Karl 

Häuser mit einem Umfang von etwa 2.500 
Bänden erworben, die bereits zum Teil 2009 
eingearbeitet werden konnten. Darüber hi naus 
wurde ein Bestand an Grundlagenliteratur zur 
Ökonomie im Allgemeinen und zur Finanzwis-
senschaft im Besonderen aufgebaut.

Dem gestiegenen Literaturbedarf in allen und 
insbesondere in den neuen Bereichen konnte 
dank der erfreulich guten Ausstattung mit Li-
teraturmitteln auf sehr hohem Niveau Rech-
nung getragen werden.

Die zunehmend beengte räumliche Situation 
der Bibliothek Rechnungslegung und Steuern 
und der Aufbau der Bibliothek Finanzwissen-
schaft machten einen Umzug innerhalb des 
Gebäudes Marstallstraße 8 zwingend notwen-
dig. Dank umfangreicher Vorarbeiten hin-
sichtlich Planung und Ausstattung der neuen 
Bibliothek im Erdgeschoss des Gebäudes in 
der Marstallstraße 8 konnte der Umzug von 
ca. 27.000 Bänden in einem Zeitraum von nur 
zwei Wochen durchgeführt werden. Mitte 
Oktober 2009 stand die neue Bibliothek mit 
einer nahezu verdoppelten Grundfl äche und 
einer Stellfl äche für etwa 45.000 Bände den 
Wissenschaftlern wieder zur Verfügung.

II	 Abgeschlossene	und	laufende	
Projekte

�	 Catalog	Enrichment

Das seit August 2008 laufende Projekt „Cat-
alog Enrichment“ erschließt den Biblio-
theksbestand durch im Volltext indexierte 
Inhaltsverzeichnisse. Hierdurch werden die 
hausinterne Sacherschließung ergänzt und 
die Recherchemöglichkeiten in unserem 
wertvollen Bestand verbessert. Erfasst wur-
den retrospektiv alle Festschriften. Alle Neu-
zugänge der Bibliothek in lateinischer Schrift 
werden zur Kataloganreicherung berücksich-
tigt. Bis Ende 2009 konnten etwa 11.000 
Inhaltsverzeichnisse gescannt und indexiert 
werden.

2	 Verbesserung	des	Zeitschriften-
umlaufs

Seit April 2008 wird der Umlauf der Zeit-
schriftenhefte um die Möglichkeit ergänzt, 

D	 Bibliothek
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über das Eintreffen des aktuellen Heftes einer 
Zeitschrift per E-Mail, die den Link zu dem 
online verfügbaren Inhaltsverzeichnis und 
Volltext enthält, informiert zu werden. Hier-
durch erhalten die Wissenschaftler umgehend 
nach Erscheinen des Heftes Kenntnis von des-
sen Inhalt, wodurch die Aktualität der Infor-
mationsversorgung in diesem Bereich auf eine 
neue Stufe gehoben und der mitunter lange 
Umlauf der Zeitschriftenhefte entlastet wird. 

�	 Erfassung	von	Online-Publikationen

Um dem Anspruch gerecht zu werden, das 
weltweit umfassendste Angebot an Informa-
tionen zu den Forschungsgebieten unseres 
 Instituts anzubieten, werden seit 2008 online 
verfügbare, kostenpflichtige bzw. kostenfreie 
Inhalte in den Bibliothekskatalog integriert. 
Hierdurch wird ein Nachweis für jedwede 
Art von Medientyp über eine einheitliche 
Oberfläche gewährleistet und dem Wissen-
schaftler ein umfassendes Informations-
spektrum eröffnet. Der Bibliothekskatalog 
weist mittlerweile ca. 1.250 Online-Publika-
tionen nach.

4	 Kooperation	mit	der	Virtuellen	
Fachbibliothek	Recht	(ViFa	Recht)

Als Kooperationspartner der ViFa Recht trug 
die Bibliothek seit 2006 durch die Eingabe 
und die Pflege von etwa 500 Internetquellen 
aktiv zum Ausbau des juristischen Fachinfor-
mationsführers bei.

Die Virtuelle Fachbibliothek Recht ist ein 
Angebot des Sondersammelgebiets Recht in 
der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz. Ziel des Projektes „Virtuelle 
Fachbibliothek Recht“ ist es, für die Rechts-
wissenschaft einen zentralen Einstiegspunkt 
für die Informationsrecherche im Internet 
aufzubauen.

�	 Retrokonversion	der	Zeitschriften-
bestände	

Das im Juli 2006 begonnene Projekt der On-
line-Erfassung der Zeitschriftenbestände vor 
dem Erscheinungsjahr 1992 schreitet zügig 
voran. Verbunden mit diesen Arbeiten ist die 
Vergabe einer einheitlichen Signatur für einen 
Zeitschriftentitel, so dass der Benutzer Zeit-
schriften auch bei Titeländerungen ohne wei-
teres in der Bibliothek finden kann. Hiermit 
gehen die Revision des Zeitschriftenbestandes 
und die Beschaffung fehlender Bände einher. 
Weiterhin dienen diese Arbeiten als Grund-
lage dafür, unseren teilweise einmalig in 
Deutschland oder Europa vorhandenen Zeit-
schriftenbestand in die von der Deutschen 
Nationalbibliothek betriebene Zeitschriften-
datenbank (ZDB), die weltweit größte Daten-
bank zum Titel- und Besitznachweis von Zeit-
schriften, einzuarbeiten. Hierdurch kann nicht 
nur die herausgehobene Bedeutung unseres 
Bestandes nach außen sichtbar gemacht wer-
den, sondern dem Wissenschaftler wird zu-
dem eine standardisierte Titelaufnahme mit 
dem vollständigen Erscheinungsverlauf ange-
zeigt.

Neue	Bibliotheksräume,	Marstallstr.	8
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Vorwort 6	 Social	Science	Research	Network	
(SSRN)

Seit Herbst 2008 gibt das Institut über die 
Plattform von SSRN ein eigenes eJournal mit 
dem Titel „ Max Planck Institute for Intellec-
tual Property, Competition & Tax Law Re-
search Paper Series“ heraus. SSRN ist eine 
internationale Plattform für das Publizieren 
elektronische Artikel. Der Bibliothek fällt in 
diesem Zusammenhang die Eingabe der bi-
bliographischen Daten und das Anpassen 
des Layouts der Publikationen zu. Das Ma-
nagement von Publikationsdaten ist ein neu-
es Betätigungsfeld der Bibliothek, welches 
seit September 2008 in enger Zusammenar-
beit und Koordination mit den publizierenden 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
und der Stabsstelle am Institut wahrgenom-
men wird (siehe auch 4. Teil, A und C).

III	 Entwicklung	der	Haushaltsmittel

Im Jahr 2008 standen für Literaturbeschaf-
fung und Buchbindearbeiten insgesamt 
857.804 EUR zur Verfügung. Für das Jahr 
2009 wurden für Literaturbeschaffung und 
Buchbindearbeiten insgesamt 952.400 EUR 
aufgewandt. 

IV	 Zuwachs

Im Jahr 2008 stellte die Bibliothek 10.769 
Medien inklusive E-Books, davon 8.249 Mo-
nographien und 1.558 Zeitschriftenbände neu 
ein. Die positive Bestandsentwicklung setzte 
sich auch im Jahre 2009 fort. Insgesamt wur-
den 9.730 Neuzugänge inklusive E-Books ein-
gearbeitet, davon 7.978 Monographien und 
1.363 Zeitschriftenbände. 

Den Benutzern der Bibliothek steht zum Jah-
resende 2009 nunmehr ein Bestand von 
215.820 Medien zur Verfügung. Die Biblio-
thek bezieht fortlaufend insgesamt 1.062 
 Zeitschriften und Jahrbücher sowie 465 
 Loseblattausgaben. Die Bibliothek für die 
Studierenden des Munich Intellectual Prop-
erty Law Center verzeichnete zum Jahresende 
2009 einen Bestand von 1.130 Bänden.

V	 Stellensituation

Neben dem wissenschaftlichen Leiter der Bi-
bliothek sind fünf ganztags und eine halbtags 
beschäftigte Diplombibliothekarin, ein ganz-
tags beschäftigter Mitarbeiter, der diplom-
bibliothekarische Aufgaben wahrnimmt, drei 
ganztags beschäftigte Fachkräfte für Medien- 
und Informationsdienste sowie eine Mitar-
beiterin zur Betreuung des Freihandmagazins 
in der Bibliothek tätig. Zusätzlich betreut die 
Bibliothek wieder eine Auszubildende für 
den Beruf der Fachangestellten für Medien- 
und Informationsdienste (Fachrichtung Bi-
bliothek). Mit der Erweiterung des Instituts 
um die Abteilung Finanzwissenschaft wurde 
der Stellenplan der Bibliothek um eine Di-
plom-Bibliothekarin aufgestockt. 2009 hat 
zudem die erste Auszubildende unserer Bi-
bliothek die Prüfung zur Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste (Fachrich-
tung Bibliothek) erfolgreich abgelegt.

VI	 Organisation

Die Benutzer fi nden bei großzügigen Öff-
nungszeiten von 69 Wochenstunden (Biblio-
thek Geistiges Eigentum und Wettbewerbs-
recht) bzw. 38 Wochenstunden (Bibliothek 
Steuerrecht und Rechnungslegung/Finanz-
wissenschaft) den gesamten Bestand in Frei-
handaufstellung vor. Die Informationstheke 
in den Bibliotheken ist durchgehend besetzt. 
Auch der bibliothekarische Informations-
dienst arbeitet im Publikumsbereich.
Es fi nden wöchentlich mindestens drei Ein-
führungsveranstaltungen zur Bibliotheksbe-
nutzung statt, die bei Bedarf auch in englischer 
Sprache angeboten werden.

VII	 		Recherchemöglichkeiten,	digitales	
Angebot

Der benutzerfreundliche Web-OPAC erlaubt 
über das Internet weltweit die Recherche im 
gesamten Monographien-, Zeitschriften- und 
E-Book-Bestand der Bibliothek. Im Berichts-
zeitraum wurden neue Angebote in den Web-
OPAC wie beispielsweise eine Verknüpfung 
zu Google books oder eine Rechtschreib-
kontrolle integriert.
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Das Angebot an Online-Datenbanken wurde 
im Berichtszeitraum um verschiedene zu-
sätzliche Informationsressourcen erweitert. 
Neben JURIS, Beck-Online, LexisNexis und 
Westlaw-International stehen zum Beispiel 
LexisNexis Recht Deutschland, ViFa Recht, 
sowie wiso Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften und SourceOECD zur Verfügung. 
Das umfassende Angebot unterschiedlichs-
ter Datenbanken wird auch in Zukunft weiter 
ausgebaut.

Der benutzerorientierte Zugang erfolgt über 
die vLib (Max Planck Virtual Library). Dieses 
zentral organisierte und auf die Institutsver-
hältnisse angepasste Angebot wird perma-
nent um weitere Informationsressourcen er-
weitert. Ziel dieses Portals ist die für den 
Informationssuchenden wertvolle bruchlose 
und von den Informationsressourcen unab-
hängige Navigation von der Suchanfrage hin 
zum Volltext. Alle elektronischen Angebote 
der Bibliothek können über die vLib entwe-
der über eine Metasuche direkt durchsucht 
oder zumindest ausgewählt werden.

VIII			Nutzung	der	Bibliothek

Das Interesse an den Beständen unserer Bi-
bliothek hat sich im Berichtszeitraum auf dem 
hohen Niveau des Jahres 2007 stabilisiert.
Im Jahr 2008 wurden insgesamt 713 neue 
Benutzer (davon 281 aus dem Ausland) in 
die Benutzung der Bibliothek eingewiesen. 
Die Neuanmeldungen im Jahr 2009 beliefen 
sich auf 673 (davon 255 aus dem Ausland). 
Die Eintragungen von nicht dem Institut an-
gehörenden Bibliotheksbenutzern in das 
Gästebuch der Bibliothek beliefen sich im 
Jahr 2008 auf 9.292, davon 663 in der Biblio-
thek Rechnungslegung und Steuern. 2009 
verzeichnete das Gästebuch 9.071 Einträge, 
davon 781 in der Bibliothek Rechungslegung 
und Steuern und Finanzwissenschaft. Die 
kontinuierlich hohe Nachfrage nach Arbeits-
möglichkeiten in der Bibliothek unterstreicht 
die herausgehobene Bedeutung dieser Ein-
richtung für Wissenschaftler aus der ganzen 
Welt. Einer weiteren Erhöhung der Benut-
zung der Bestände der Bibliothek Geistiges 
Eigentum und Wettbewerbsrecht stehen 
nunmehr die räumlichen Verhältnisse entge-
gen, da die lediglich 26 Arbeitsplätze wäh-
rend der gesamten Öffnungszeit der Biblio-

thek durchgehend belegt sind. Mit dem 
Umzug der Bibliothek Rechnungslegung und 
Steuern/ Finanzwissenschaft konnte das Ar-
beitsplatzangebot von fünf auf zwölf erhöht 
werden.

IX	 Fortbildungsveranstaltungen

Folgende Fortbildungsveranstaltungen wur-
den 2008 und 2009 besucht:

2008:

IFLA Presidential Meeting, Berlin, 
21.2.2008–22.2.2008 (Weber) 

Vorbereitungskurs Ausbildereignungsprü-
fung, München, 14.2.2008 und 25.2.–
28.2.2008 (Schmotz)

10. InetBib-Tagung, Würzburg, 9.4.2008–
11.4.2008 (Weber)

XXXI. Bibliothekstagung der MPG, Jena, 
21.4.2008–23.4.2008 (Weber)

97. Deutscher Bibliothekartag, Mannheim, 
3.6.2008–6.6.2008 (Weber)

74th World Library and Information Con-
gress, Quebec, 11.8.–14.8.2008 (Weber)

Bibliothekstagung der Helmholtz-Gemein-
schaft, München, 5.11.2008 (Weber)

„Juristische Fachinformation im Wandel“ 
Fortbildungsveranstaltung von AjBD und 
ViFa-Recht, München, MPI, 10.11.2008–
11.11.2008 (alle Mitarbeiter)

Qualitätszirkel der an der FaMI-Ausbildung 
beteiligten Institutionen in Bayern, Mün-
chen, 10.11.2008 (Schmotz)

Herbsttagung der GSHS-Bibliotheken, 
Hamburg, 17.11.2008–18.11.2008 (Saler; 
Weber)

Verbundkonferenz 2008 des BVB (Biblio-
theksverbund Bayern), Bamberg, 4.12.2008 
(Mörz; Schmotz)
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Vorwort 2009:

Qualitätszirkel der an der FaMI-Ausbildung 
beteiligten Institutionen in Bayern, Nürn-
berg, 1.4.2009 (Schmotz)

XXXII. Bibliothekstagung der Max-Planck-
Gesellschaft, Garching, 4.5.2009–6.5.2009 
(alle Mitarbeiter)

98. Deutscher Bibliothekartag, Erfurt, 
2.6.2009–5.6.2009 (Weber)

Qualitätszirkel der an der FaMI-Ausbildung 
beteiligten Institutionen in Bayern, Augs-
burg, 27.10.2009 (Schmotz)

Herbsttagung der GSHS-Bibliotheken, 
Köln, 12.11.2009–13.11.2009 (Weber)

Verbundkonferenz 2009 des BVB (Biblio-
theksverbund Bayern), München, 
9.12.2009 (Saler; Wockenfuß)

X	 Zusammenfassung	und	Ausblick

Die Bibliothek konnte in den vergangenen 
beiden Jahren bei gleichbleibend hohem Neu-
zugang an Medien ihr Serviceangebot für die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
weiter ausbauen. Dieser Erfolg war zum ei-
nen durch die gute fi nanzielle Ausstattung, 
zum anderen aufgrund der hohen Motivation 
und Leistungsbereitschaft aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Bibliothek mög-
lich.

Für 2010 werden weitere Verbesserungen 
zur Nutzung der Bibliotheksbestände an-
gestrebt. So soll ausländische Literatur im 
Web-OPAC in der Originalschrift angezeigt 
und recherchiert werden können. Hierzu 
werden Titel beispielsweise aus China, Japan 
oder Russland mit der Originalschrift im Bi-
bliothekskatalog erfasst und für die Recher-
che indexiert. Diese Maßnahme soll insbe-
sondere die Attraktivität und Nutzbarkeit der 
Bibliothek für ausländische Gäste erhöhen.

Weiterhin wird die elektronische Zeitschrif-
tenverwaltung eingeführt. Dadurch wird es 
möglich sein, eingegangene Hefte direkt im 
Web-OPAC anzuzeigen. Hierdurch soll lang-
fristig ebenfalls eine Entlastung der Zeit-
schriftenstelle erreicht werden, um beispiels-
weise das Angebot elektronischer Zeitschriften 
noch aktueller zu gestalten oder den elektro-
nischen Zeitschriftenumlauf ausbauen zu 
können.

Eine neue Aufgabe entsteht mit der Einfüh-
rung des neuen institutionellen Repositori-
ums der MPG, PubMan, und dessen Anbin-
dung an das CMS des Instituts (siehe 4. Teil, 
C). Hier müssen 2010 die vorhandenen Da-
tensätze in das neue System migriert werden, 
bevor 2011 die Eingabe durch die Wissen-
schaftler in dem neuen Programm möglich 
sein wird. Um hier eine Arbeitserleichterung 
für die Wissenschaftler zu erreichen und um 
eine umfangreiche Nachnutzung der Publi-
kationsdaten zu gewährleisten, werden die 
Daten im Bedarfsfall durch die Bibliothek 
korrigiert bzw. ergänzt.

Neue	Bibliotheksräume,	Marstallstr.	8
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XI	 Verwendung	Haushaltsmittel	2008

Die Gesamtausgaben in Höhe von 857.804 Euro setzten sich wie folgt zusammen:

Bibliothek Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht (GEM)
Verausgabte Mittel 614.901 EUR 100,0 %
davon für
Monographien 267.574 EUR 43,5 %
Fortsetzungen 144.495 EUR 23,5 %
Zeitschriften 190.634 EUR 31,0 %
Buchbinderkosten 12.198 EUR 2,0 %

Bibliothek Rechnungslegung und Steuern (MPRS)
Verausgabte Mittel 235.893 EUR 100,0 %
davon für
Monographien 131.159 EUR 55,6 %
Fortsetzungen 46.165 EUR 19,6 %
Zeitschriften 55.077 EUR 23,3 %
Buchbinderkosten 3.492 EUR 1,5 %
 
Bibliothek des MIPLC
Verausgabte Mittel (Monographien) 7.010 EUR 100,0 %

XII	 	Statistik	2008

Neuzugang Monographien gesamt 8.249

Kauf  6.761
davon  GEM 4.498
 MPRS 2.175
 MIPLC 88

Geschenke  1488
davon  GEM 622
 MPRS 860
 MIPLC 6

Aussonderungen 
davon  GEM 267

Neuzugang Zeitschriften gesamt 1.558
davon  GEM 1.184
 MPRS 374

Nachweis von E-Books 962

Gesamtzuwachs GEM, MPRS,  
MIPLC inkl. E-Books 10.769

Gesamtbestand  206.090
davon  Monographien 152.325
 Zeitschriften      52.803
 E-Books 962

Laufend gehaltene Zeitschriften
und Jahrbücher gesamt 1.073
davon  GEM 855
 MPRS 218

Laufend gehaltene Loseblattwerke 
gesamt  538
davon  GEM 376
 MPRS 162

Gesamtbestand  206.090
MPI (GEM und MPRS)  204.049
 MIPLC 1079
 E-Books 962

Neuanmeldungen Benutzer
(GEM und MPRS) gesamt 713
davon Inland GEM 336 
 MPRS 96
davon Ausland  GEM 263
  MPRS 18

Gästebucheinträge 2008  gesamt   9.292
davon  GEM   8.629
 MPRS  663
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Vorwort
XIII			Verwendung	Haushaltsmittel	2009

Die Gesamtausgaben in Höhe von 952.400 Euro setzten sich wie folgt zusammen:

Bibliothek Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht (GEM)
Verausgabte Mittel 618.875 EUR 100,0 %
davon für
Monographien 225.267 EUR 36,4 %
Fortsetzungen 178.608 EUR 28,9 %
Zeitschriften 194.061 EUR 31,3 %
Buchbinderkosten 20.939 EUR 3,4 %

Bibliothek Rechnungslegung und Steuern (MPRS)
Verausgabte Mittel 232.327 EUR 100,0 %
davon für
Monographien 108.769 EUR 46,8 %
Fortsetzungen 53.579 EUR 23,1 %
Zeitschriften 68.145 EUR 29,3 %
Buchbinderkosten 1.834 EUR 0,8 %

Bibliothek Finanzwissenschaft (MPEPF)
Verausgabte Mittel (Monographien) 96.552 EUR 100,0 %

Bibliothek des MIPLC
Verausgabte Mittel (Monographien) 3.956 EUR 100,0 %

Bibliothek der IMPRS-CI
Verausgabte Mittel (Monographien)  690 EUR 100,0 %

XIV			Statistik	2009

Neuzugang Monographien gesamt 7.978 

Kauf  7.170
davon  GEM 3.707
 MPRS 1.752
 MPEPF 1.637
 IMPRS 23 
 MIPLC 51

Geschenke   808
davon  GEM   401
 MPRS 360
 MPEPF 47

Neuzugang Zeitschriften gesamt  1.363
davon  GEM   1.109
 MPRS 254

Nachweis von E-Books 389

Gesamtzuwachs 
GEM, MPRS, MPEPF, IMPRS
MIPLC inkl. E-Books 9.730

Gesamtbestand  215.820
davon  Monographien 160.303
 Zeitschriften 54.166
 E-Books 1.351

Laufend gehaltene Zeitschriften
und Jahrbücher gesamt 1.062
davon  GEM     841
 MPRS  221

Laufend gehaltene Loseblattwerke 
gesamt  465
davon  GEM 318
 MPRS 147

Gesamtbestand  215.820
MPI (GEM, MPRS, 
MPEPF, IMPRS)  213.339
 MIPLC 1.130
 E-Books 1.351

Neuanmeldungen Benutzer 
(GEM und MPRS) gesamt      673
davon Inland GEM 332
 MPRS/MPEPF   86
davon Ausland  GEM 232
  MPRS/MPEPF  23

Gästebucheinträge 2009 gesamt   9.071
davon  GEM 8.290
            MPRS/MPEPF  781
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I	 Das	Institut	wird	von	den	Direktoren

Prof. Dr. Josef Drexl 
Prof. Dr. Reto M. Hilty 
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schön 
Prof. Dr. Dres. h.c. Joseph Straus (bis 31.12.2008) 
Prof. Dr. Kai A. Konrad (seit 1.1.2009)
geleitet. 
 
Die Funktion des Geschäftsführenden Direktors haben 
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schön (bis 31.12.2008) 
Prof. Dr. Josef Drexl (seit 1.1.2009) 
wahrgenommen. 

II	 Das	Personal	des	Instituts	besteht	in	den	Jahren	2008/2009	neben	den	Direktoren	aus	

den Auswärtigen Wissenschaftlichen Mitgliedern 
Prof. Dr. William R. Cornish
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Fikentscher 
Prof. Dr. Rudolf Kraßer 
 
den Emeritus-Direktoren 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Schricker 
Prof. Dr. Dres. h.c. Joseph Straus (seit 1.1.2009) 

den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Susanne Baier (bis 30.6.2009) 
Dr. Mor Bakhoum (seit 1.8.2009) 
Dr. Eva-Marina Bastian 
Dr. Karin Beck (bis 31.7.2009) 
Dr. Johannes Becker (seit 1.7.2009) 
Tobias Beuchert (bis 31.1.2009) 
Barbara Bonk 
Ruth Claussen (seit 1.11.2009) 
Dr. Beatriz Conde Gallego 
Dr. Stefan Enchelmaier (bis 31.7.2008) 
Seth Ericsson (seit 1.1.2009) 
Astrid Erker (seit 1.10.2009) 
Arne Friese (bis 29.2.2008) 
Dr. Peter Ganea (bis 22.3.2009) 
Andreas Gerten (seit 1.9.2009) 
Dr. Henning Große Ruse-Khan 
Michael Gutfried (bis 30.9.2009) 
Dr. Alexander Hellgardt (seit 1.9.2009) 
Dr. Frauke Henning-Bodewig  
Dr. Thomas Jaeger 
Dr. Paul Katzenberger 
Dr. Volker Kitz (bis 31.12.2008) 
Dr. Nadine Klass (bis 30.9.2009) 
Simon Klopschinski (bis 31.3.2009) 
Nina Klunker (bis 30.6.2008) 
Dr. Roland Knaak 
Ulli Konrad 
Timoleon Kosmides (seit 1.12.2009) 

E	 Personalia,	wissenschaftlicher	Nachwuchs	und	Gastwissenschaftler
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Vorwort Jolanta Kostuch (seit 1.4.2009)
Sebastian Krujatz (seit 1.10.2008)
Prof. Dr. Annette Kur
Matthias Lamping (seit 1.7.2009)
Il Ho Lee (seit 1.10.2009)
Dr. Nari Lee (seit 1.9.2009)
Dr. Silke von Lewinski
Mark-Oliver Mackenrodt
Stefan Mayer (bis 30.4.2008)
Florian Morath (seit 1.10.2009)
Dr. Frank Müller-Langer (seit 13.10.2008)
Sylvie Nerisson (seit 1.7.2009)
Andreas Niedermeier (bis 31.1.2009)
Dr. Christine Osterloh-Konrad (seit 1.4.2008)
Thomas Petz (seit 3.9.2008)
Dr. Alexander Peukert (bis 31.1.2009)
Dr. Rupprecht Podszun
Erik Pöttker (seit 1.4.2009)
Salmai Qari (seit 13.9.2009)
Markus Raeder (seit 1.5.2009)
Philipp Redeker
Cornelia Richter (bis 31.1.2009)
Eva Riemann (bis 31.12.2008)
Erik Röder (seit 1.10.2008)
Dr. Florens Sauerbruch (bis 31.3.2009)
Marko Schauwecker (bis 31.8.2008)
Philipp Venohr (seit 1.12.2009)
Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont (bis 31.12.2008)
Andrea Wechsler (seit 1.7.2008)

den freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Prof. Dr. Christoph Antons
Prof. Dr. Wolfgang Fikentscher
Dr. Christophe Geiger (seit 1.1.2009)
Simon Klopschinski (seit 1.4.2009)
Prof. Dr. Rudolf Kraßer
Prof. Dr. Michael Lehmann
Dr. Jochen Pagenberg 
Sibylle Schlatter
Prof. Dr. Hanns Ullrich 
Catherine Well-Szoenyi

und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verwaltung und Allgemeinen 
Diensten, in der Stabsstelle, im EDV-Bereich, im MIPLC, in den Sekretariaten, 
in der Bibliothek sowie in den Redaktionen und Lektoraten

Verwaltung und Allgemeine Dienste
Bernd Höller  (Verwaltungsleiter)

Kristina Bönisch (seit 1.4.2009)
Jakica Caganic
Zdenko Caganic
Maja Frick (bis 30.4.2008)
Barbara Hendinger (Aushilfe bis 29.8.2008)
Brigitte Huber (Altersteilzeit/Passivphase)
Elfriede Hurmer
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Balazs Lovescher (Aushilfe bis 30.4.2008)
Ulrike Mayer
Zoltan Pavkovics (seit 18.11.2008)
Angelika Rothner (Aushilfe bis 22.8.2008) 
Petra Schwarz
Manfred Schwarz 
Elfriede Stangl 
Stilla Wenger
Sabrina Wittmann (Azubi seit 1.9.2009) 
Cornelia Zimmermann 
Gabriele Zinczuk (seit 1.3.2008) 

Stabsstelle
Sylvia Kortüm
 
EDV 
Douglas Bahiense (seit 1.3.2009) 
Danyal Göcen (Azubi seit 1.9.2007)
Alexander Gurris (seit 1.2.2008)
Thomas Köhler (seit 11.8.2008)
Björn-Thorsten Kolbe
Jens Leber 
Heiner Leitl
Hans Müller (seit 1.12.2009)
Christopher Rowland (Azubi seit 1.9.2009) 
Philipp Schautschick
Johannes Seyfried (Azubi bis 17.7.2008, am Institut bis 31.8.2008) 

JusCMS
Gergana Stoyanova (seit 1.5.2009) 
 
IMPRS 
Karin Haase (seit 15.1.2009) 
Marc Scheufen (Praktikant bis 11.9.2009) 
 
MIPLC 
Margit Hinkel 
Dagmar Klein 
Monika Schönrock (seit 1.1.2009) 
Kerstin Thiel (bis 3.3.2008) 
 
Sekretariate 
Elisabeth Amler 
Gabriele Auer 
Ingrid Bolland 
Jessica Burkhardt (bis 30.9.2008) 
Karin Haase (bis 31.12.2008) 
Margit Klinger (Altersteilzeit/Passivphase) 
Dagmar Liesegang 
Daniela Pfeuffer 
Olivia Raitt (seit 1.1.2009) 
Delia Zirilli 
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Vorwort Bibliothek
Peter Weber  (Bibliotheksleiter)

Christian Baarfüßer (bis 30.9.2009)
Susanne von Brescius
Kathrin Czychi (bis 16.7.2009)
Julia Dennhoven (seit 1.1.2008)
Annika Dolabdjian (seit 1.7.2009)
Adam Egerer (seit 1.8.2009)
Alexander Geiß (seit 12.1.2009)
Petra Golombek
Christoph Hartl (bis 31.12.2008)
Marianne Hausmann (Altersteilzeit/Passivphase)
Kevin Jühlcke (seit 1.8.2008)
Elke List
Marcus Noack (seit 1.4.2009)
Ludwig Rickert
Nadja Rudoba (Azubi bis 7.7.2009, am Institut bis 31.7.2009)
Hajo Rupp (bis 30.9.2009)
Ines Saler
Julia Sauerer (Azubi seit 1.9.2009)
Claudia Schmidt
Roswitha Schmidt (seit 1.7.2009)
Sabine Schmotz
Marc Stiene (bis 30.4.2009)
Alexander Strempel (seit 15.6.2009)
Ina Wockenfuß (seit 1.10.2009)
Katrin Wortmann (bis 31.12.2008)
Odette Zendek (bis 31.8.2009)

Redaktionen und Lektorate
Dr. Klaus Dieter Beiter
Charles Langford Heard (bis 31.12.2008)
Monika Kalz (bis 25.9.2008)
Joan Iris Kasten (Altersteilzeit/Passivphase)
Robert Loher

Sommerfest	2009
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III	 An	der	Arbeit	des	Instituts	wirkten	2008/2009	ferner	mit

60 inländische Nachwuchswissenschaftler/innen
132 ausländische Nachwuchswissenschaftler/innen
sowie
studentische Hilfskräfte.

Die ausländischen Stipendiaten des Instituts stammen aus folgenden Ländern:
Ägypten, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bolivien, Bosnien-Herzegowina, Brasilien,  
Bulgarien, Chile, China, England, Frankreich, Georgien, Griechenland, Indien, Iran, Italien, 
Japan, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Litauen, Marokko, Mexiko, Niederlande, 
Nigeria, Österreich, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, 
Singapur, Slowakei, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Taiwan, Tansania, Thailand, Türkei, 
Ukraine, Ungarn, USA, Usbekistan, Vietnam.

IV	 Chancengleichheit

Zur Gewinnung hochqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zur höheren Motivation 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch bessere Bedingungen und zur Steigerung der 
Attraktivität der MPG im internationalen Umfeld sowie als Imagegewinn hat die MPG fami-
lienfreundliche Ziele und Maßnahmen erarbeitet und eingeführt. Diese Selbstverpflichtung 
wurde zertifiziert durch „berufundfamilie“, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stif-
tung. Auch im MPI für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht sind Möglich-
keiten zur flexiblen Gestaltung der Arbeitszeiten sowie Betreuungsangebote für Kinder ge-
schaffen. Über die Fa. pme Familienservice GmbH erhalten unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, auch Stipendiatinnen und Stipendiaten jederzeit, jegliche Art von Unterstützung. 
Selbstverständlich wird auf individuelle, besondere Umstände in Einzelfällen Rücksicht ge-
nommen, bspw. bei Arbeitsplatz und Arbeitszeit.
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Vorwort Die Ausgaben beziffern sich auf

I	 Kernhaushalt	
 im Jahre 2008 im Jahre 2009
 auf 8.796,9 T€ auf 9.553,9 T€ 
  – Plan –
Es entfallen auf

Personalausgaben 3.620,7 T€ 3.580,6 T€
Sachausgaben 3.996,8 T€ 4.619,0 T€

Ausgaben zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses 1.108,6 T€ 944,6 T€

Investitionsausgaben 70,8 T€ 409,7 T€

II	 MPG-Vorhaben	 178,5 T€ 407,1 T€

III	 Die	Finanzierung	durch	Drittmittel	beträgt	 273,0 T€ 283,5 T€

Ausgaben	2008

Sachmittel
45%

Personal
41%

Investitionen
1%

Nachwuchs
13%

Nachwuchs
10%

Sachmittel
49%

Personal
37%

Investitionen
4%

Ausgaben	2009

Sachmittel
45%

Personal
41%

Investitionen
1%

Nachwuchs
13%

Nachwuchs
10%

Sachmittel
49%

Personal
37%

Investitionen
4%

F	 Haushalt
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Kuratorium	(Stand:	Mai	20�0)

Prof. Dr. Joachim Bornkamm 
Vorsitzender Richter des I. Zivilsenats  
am Bundesgerichtshofs

Prof. Dr. Winfried Büttner 
Siemens AG, Corporate Intellectual Property  
and Functions Corporate Technology

Herr Georg Fahrenschon 
Staatsminister, Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen 

Dr. Margot Fröhlinger 
Europäische Kommision Generaldirektion  
Binnenmarkt und Dienstleistungen, Leiterin  
der Direktion Wissensbestimmte Wirtschaft

Frau Heike Göbel 
Wirtschaftsredaktion, Frankfurter  
Allgemeine Zeitung

Prof. Dr. Wulf Goette 
Vorsitzender Richter des II. Zivilsenats  
am Bundesgerichtshof

Dr. Harald Heker 
Vorstandsvorsitzender der GEMA

Prof. Dr. Bernd Huber 
Präsident der Ludwig-Maximilians-Universität  
München

Prof. Han Kogels 
Secretary General, International Fiscal  
Association, World Trade Center 

Dr. Hans Peter Kunz-Hallstein 
Präsident der Deutschen Vereinigung  
für gewerblichen Rechtsschutz und  
Urheberrecht e.V. (GRUR)

Herr Raimund Lutz 
Präsident des Bundespatentgerichts

Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff 
Richter des Bundesverfassungsgerichts 

Dr. Frank Montag 
Vorsitzender der Studienvereinigung  
Kartellrecht e.V.

Herr Andreas Mundt 
Präsident des Bundeskartellamtes 

Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann 
Sprecher des Vorstands, Institut der  
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

Prof. Dr. Detlev Piltz 
Präsident der Deutschen Vereinigung  
für Internationales Steuerrecht

Prof. Frederick van der Ploeg 
Oxford Centre for the Analysis of Resource  
Rich Economies, Oxford University 

Frau Cornelia Rudloff-Schäffer 
Präsidentin des Deutschen Patent-  
und Markenamtes 

Prof. Dr. Christoph M. Schmidt, Ph.D. 
Präsident des Rheinisch-Westfälischen  
Instituts für Wirtschaftsforschung 

Prof. Dr. Roman Seer 
Lehrstuhl für Steuerrecht, Ruhr-Universität  
Bochum, Juristische Fakultät 

Dr. h.c. Wolfgang Spindler 
Präsident des Bundesfinanzhofs

Dr. Robert Staats 
Geschäftsführender Vorstand  
Verwertungsgesellschaft Wort

Dr. Christian Thimann 
Adviser to the President and Co-ordinator  
of the Counsel to the Executive Board,  
European Central Bank

Dr. Hubert Weis 
Ministerialdirektor, Bundesministerium  
der Justiz, Abteilungsleitung Handels-  
und Wirtschaftsrecht

Dr. Johannes Christian Wichard 
Deputy Director General, Global Issues,  
World Intellectual Property Organization

Prof. Dr. Franz-Christoph Zeitler 
Mitglied des Vorstands der Deutschen  
Bundesbank

Fachbeirat	(Stand:	Mai	20�0)

Prof. Dr. Hugh Ault 
Boston College Law School

Prof. Dr. Robin W. Boadway 
Queen’s University

Prof. Dr. Friedrich Breyer 
Universität Konstanz

Prof. Dr. Thomas Cottier 
Universität Bern

Prof. Dr. Hans Gersbach 
ETH Zürich

Prof. Dr. Warren S. Grimes 
Southwestern Law School

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Hommelhoff 
Universität Heidelberg

Prof. Dr. Bernt P. Hugenholtz 
University of Amsterdam

Prof. Dr. Michael Keen 
Essex University

Prof. Dr. Hans-Wolfgang Micklitz 
Europäisches Hochschulinstitut

Prof. Dr. Karl Ove Moene 
Universität Oslo

Prof. Dr. Marco Ricolfi 
Universität Turin

Prof. Dr. Geertrui Van Overwalle 
Katholieke Universiteit Leuven

Prof. Dr. Kees van Raad 
Leiden University

Prof. Dr. Frans Vanistendael 
Katholieke Universiteit Leuven

Prof. Dr. Roger Zäch 
Universität Zürich
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